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E i n l a d u n g

Hiermit lade ich Sie zu  einer Öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Bau- und 

Stadtentwicklung ein.

Sitzungstermin: Dienstag, 02.11.2021, 19:30 Uhr

Ort, Raum: Bürgerhaussaal, Rathaus, Rathausstr. 2, 68642 Bürstadt

Sitzungsnummer: XIX/BAU/008

Tagesordnung:

 1. Bebauungsplan „In den Acht Morgen“, 5. Änderung
Abwägung der Stellungnahmen und Satzungsbeschluss

XIX/BA/0061

 2. Bebauungsplan „Mainstraße 13-17“
Abwägung der Stellungnahmen und Satzungsbeschluss
Erneute Beratung und Beschlussfassung

XIX/BA/0062

 3. Künftige Nutzung des Beethovenplatzes 
Sachstandsbericht / Festlegung der künftigen Planungs-
Rahmenbedingungen

XIX/BA/0064

 4. Anfragen und Mitteilungen

 5. Anfrage der Grünen vom 07.10.2021: Gebäudehöhen
Hier: Stellungnahme der Verwaltung

XIX/BA/0055

Für interessierte Bürgerinnen und Bürger besteht die Gelegenheit, unmittelbar vor Eröffnung 
der eigentlichen Sitzung, Fragen zu den auf der Tagesordnung ausgewiesenen Themen zu 
stellen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Felix Koch
Ausschussvorsitzender
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Stadt Bürstadt

Beschlussvorlage
vom/der
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

XIX/BA/0061
öffentlich
Bauamt Li/pf
27.10.2021
Frank Lindemann

Bebauungsplan "In den Acht Morgen", 5. Änderung

Abwägung der Stellungnahmen und Satzungsbeschluss

Beratungsfolge:
Datum Gremium

02.11.2021 Ausschuss für Bau- und Stadtentwicklung
08.11.2021 Magistrat der Stadt Bürstadt
17.11.2021 Stadtverordnetenversammlung

Sachverhalt: 

Zur 5. Änderung des Bebauungsplans „In den Acht Morgen“ wurden die Beteiligung der TÖB 
sowie die Öffentliche Auslegung durchgeführt. Über die hierbei eingegangenen Stellungnahmen 
ist eine Abwägung zu beschließen. Anschließend ist als letzter Verfahrensschritt der Satzungs-
beschluss zu fassen. 

Als Anlage beigefügt ist die Abwägungs- und Sitzungsvorlage des Planungsbüros. Hierin bein-
haltet sind auch die notwendigen Beschlussvorschläge.

Ergänzend zu den Ausführungen des Planungsbüros kann seitens der Verwaltung ergänzt wer-
den, dass die 3 wesentlichen Änderungspunkte der Planung im öffentlichen Interesse liegen. Im 
Folgenden soll kurz auf diese 3 Änderungen eingegangen werden. 

Baufläche für die Baugenossenschaft im Nordwesten
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Hierbei handelt es sich um ein Grundstück der Bürstädter Baugenossenschaft, die hier mittel-
fristig ein weiteres Wohnhaus errichten wollen - ähnlich der Genossenschaftshäuser, die bereits 
in der Nachbarschaft bestehen. Die Genossenschaft sucht bereits seit längerem Bauland zur 
Bereitstellung günstigen Wohnraums. Das betreffende Vorhaben war immer wieder Gegen-
stand der Gespräche zwischen Stadt und Baugenossenschaft. Zur Bereitstellung von bezahlba-
rem Wohnraum sollen nun die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden.

Rettungswache

Südliche davon gelegen befindet sich der Feuerwehrstützpunkt. Die neue Rettungswache findet 
in diesem Bereich ihren neuen Stützpunkt. 

Sowohl Feuerwehr als auch Rettungswache sind öffentliche Nutzungen, die in einer Fläche für 
Allgemeinbedarf ihren Platz finden. Nach Ansicht der Verwaltung war der Bauantrag daher als 
konform mit dem Bebauungsplan anzusehen.  Der Kreis Bergstraße wollte jedoch dem Bauan-
trag für die Rettungswache nicht zustimmen, weil die Flächen nicht gegeneinander abgegrenzt 
waren und das Zeichen „R“ für die Rettungswache nicht im Plan vorhanden war. Erst nach der 
schriftlichen Zusage seitens der Stadt Bürstadt, dass dies im Rahmen der nächsten Änderung 
berücksichtigt wird, wurde die Genehmigung erteilt. Dem kommen wir jetzt nach. Letztlich han-
delt es sich somit nur um eine Bestandserfassung.

Altengerechtes Wohnen mit Betreuungsangebot am Jahnplatz
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Der Beschluss, das Grundstück „Am Jahnplatz 5“ mit in den Geltungsbereich aufzunehmen, 
wurde schon vor längerer Zeit gefasst, damals auf Antrag des Eigentümers. Mittlerweile ist die 
Caritas sehr daran interessiert, zusammen mit einem Investor eine moderne Anlage für altenge-
rechten Wohnens mit Betreuungsangebot durch die Caritas zu erstellen. Die schriftliche Ab-
sichtserklärung liegt der Verwaltung vor. Auch der Verwaltung ist sehr an dieser Entwicklung 
gelegen, schließlich mangelt es überall an solchen Angeboten, zumal dieser Standort optimal 
zwischen dem Caritas-Standort im Bereich  Oli I und dem Altenpflegeheim im Süden liegt. 

Hier der Text mit der Absichtserklärung der Caritas (Kopie als Anlage):

Der Caritasverband Darmstadt e.V. beabsichtigt, mit einem Investor eine Kooperation einzuge-
hen und als Betreuungsträger die soziale Betreuung für die Mieter*innen ab Bezug der Senio-
renwohnungen auf dem Grundstück „Am Jahnplatz 5“ zu übernehmen. 
 
Das Angebot des „Service Wohnen“ ist auf die Gesamtheit der Bewohner*innen ausgerichtet 
und soll neben der persönlichen Beratung insbesondere auch der Förderung der sozialen Be-
ziehungen zwischen den Bewohner*innen des Hauses sowie der Einbindung in die örtlichen Hil-
fenetzwerke und dem bürgerschaftlichen Engagement dienen. Außerdem soll das Leben in der 
geplanten Immobilie den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden. Das betrifft die An-
sprüche von rüstigen Senior*innen ebenso wie die Ansprüche von hilfsbedürftigen Menschen.
 
Der Caritasverband Darmstadt e.V. beabsichtigt die Bereitstellung eines Mitarbeitenden als An-
sprechperson für allgemeine/soziale Fragen des Lebens vor Ort, werktags von Montag bis Frei-
tag.

Um die Planung zum Abschluss zu bringen und die anstrebten Entwicklungen ermöglichen zu 
können, muss der Bebauungsplan als Satzung beschlossen werden. Von der Verwaltung wird 
daher empfohlen, den Beschlussvorschlägen in der Sitzungsvorlage zu folgen.

An die Gremien mit der Bitte und Beratung und Beschlussfassung.

Frank Lindemann
Leiter des Stadtbauamtes

Anlage/n: 
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Vorlage zur Sitzung des Magistrates am 08.11.2021
Vorlage zur Sitzung des Umwelt- und Stadtentwicklungsausschusses am 02.11.2021
Vorlage zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 17.11.2021

Betr.: Bauleitplanung der Stadt Bürstadt;
5. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes „In den Acht Morgen“ in der 
Stadt Bürstadt

hier: a) Kenntnisnahme des Ergebnisses der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 13 a Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit (i.V.m.) § 3 
Abs. 2 BauGB

b) Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen aus der förmlichen Beteili-
gung der betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
(TöB) gemäß § 13 a Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB

c) Beschlussfassung der 5. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes als 
Satzung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB

Anlass der Planung
Die Stadt Bürstadt schafft mit der 5. Änderung des bestehenden Bebauungsplans „In den Acht 
Morgen“ die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Schaffung von kostengünstigem 
Wohnraum und dem Bau eines betreuten Wohnens im Bereich des Alten-Pflegeheims „St. Elisa-
beth“. Zudem soll die 5. Änderung des Bebauungsplans die städtebauliche Ordnung im Bereich 
der freiwilligen Feuerwehr mitsamt der neuen Rettungswache wieder herstellen und die Koope-
ration zwischen den Hilfsdiensten fördern. Weiterhin ist eine bauliche Nachverdichtung im Be-
reich einer bislang festgesetzten Grünfläche vorgesehen.
Im aktuell bestehenden Bebauungsplan wird der Bereich, in dem die Rettungswache in den letz-
ten Jahren entwickelt wurde als Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Feuer-
wehr“ festgesetzt. Die Zweckbestimmung „Feuerwehr“ ist durch den Bau der neuen Rettungswa-
che des Deutschen Roten Kreuzes auf dem gleichen Grundstück städtebaulich nicht mehr zutref-
fend, weshalb die Rettungswache im Rahmen des bestehenden Bebauungsplans eigentlich nicht 
zulässig wäre. Der Standort der Rettungswache innerhalb des Stadtgebiets der Stadt Bürstadt 
und in Verbindung mit der freiwilligen Feuerwehr ist in jedem Fall sinnvoll und soll durch die Be-
bauungsplanänderung bauplanungsrechtlich gesichert werden. Auch eine Baugenehmigung un-
ter Befreiung vom seither geltenden Bebauungsplan liegt bereits vor und das betreffende Gebäu-
de wurde auch bereits errichtet. 
Eine bestehende Grünfläche im Nordwesten des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes soll 
im Rahmen der 5. Änderung des Bebauungsplanes zu einer Wohnbaufläche der Baugenossen-
schaft entwickelt werden. Ziel der Baugenossenschaft ist die Entwicklung von Wohnraum zu mo-
deraten Mieten. Auch auf weiteren Grundstücken innerhalb des Plangebiets besteht der Wunsch 
weiteren Wohnraum zu moderaten Mieten zu schaffen. Um dies zu erreichen, ist auf den Grund-
stücken eine entsprechend höhere bauliche Dichte erforderlich. Im Rahmen der Bebauungsplan-
änderung soll hierzu das Maß der baulichen Nutzung im gesamten Plangebiet angepasst wer-
den. 
Zudem wird der Geltungsbereich im Bereich „Am Jahnplatz 5“ erweitert, um die entstandene un-
beplante „Enklave“ städtebaulich zu überplanen und die Möglichkeit eines Neubaus der Caritas 
zu schaffen. Die Caritas plant in direkter Nachbarschaft zum Seniorenheim eine Einrichtung für 
betreutes Wohnen, um das im Umfeld bereits vorhandene Angebot für verschiedene Formen des 
Seniorenwohnens entsprechend zu ergänzen.

Bisheriges Planverfahren
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bürstadt hat in ihrer Sitzung am 20.02.2019 zur 
Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für eine bauliche Entwicklung innerhalb 
des in Zusammenhang bebauten Siedlungsbereichs im Westen des Stadtgebiets Bürstadt mit 
dem Ziel der maßvollen Nachverdichtung und der Schaffung von Wohnraum, die 5. Änderung 
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und Erweiterung des Bebauungsplanes „In den Acht Morgen“ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB im be-
schleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufzustellen. 
Am 20.05.2020 wurde in der Stadtverordnetenversammlung die Erweiterung des Geltungsberei-
ches um ein bisher unbeplantes Grundstück Am Jahnplatz 5 beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 28.08.2021 ortsüblich bekannt gemacht. 
Der Bebauungsplan soll im Sinne einer zügigen Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren 
nach § 13a BauGB aufgestellt werden. 
Die Durchführung der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 2 BauGB i.V.m. 
§ 3 Abs. 2 BauGB sowie der förmlichen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, gemäß § 13a 
Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB wurde in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Bürstadt am 20.02.2019 beschlossen.
Die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt wegen der dynamischen Lage der COVID-19-
Pandemie auf Grundlage des Planungssicherstellungsgesetzes (PlanSiG) über die Veröffentli-
chung der Entwurfsplanungen im Internet in der Zeit vom 08.09.2021 bis einschließlich 
08.10.2021, worauf in der ortsüblichen Bekanntmachung am 28.08.2021 hingewiesen wurde. Da-
neben wurden die Entwurfsunterlagen in dieser Zeit als zusätzliches Informationsangebot im Bür-
gerbüro im Rathaus der Stadt Bürstadt während der allgemeinen Dienststunden zur Einsichtnah-
me öffentlich ausgelegt. Die Öffentlichkeit wurde durch die Einstellung der Entwurfsplanungen 
ins Internet und die ergänzende öffentliche Auslegung an der Planung beteiligt und es wurde die 
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben, wobei die Möglichkeit bestand, sich beim 
Bürgerbüro der Stadt Bürstadt über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und die vor-
aussichtlichen Auswirkungen der Planungen zu unterrichten. Stellungnahmen konnten während 
dieser Zeit elektronisch beim Bauamt abgegeben werden. Darüber hinaus bestand die Möglich-
keit, Stellungnahmen schriftlich beim Magistrat der Stadt Bürstadt oder im Rahmen einer Ein-
sichtnahme unter den vorgenannten Bedingungen zur Niederschrift abzugeben. Von diesen 
Möglichkeiten wurde kein Gebrauch gemacht. Es wurden keine Stellungnahmen zum Plan-
verfahren eingereicht.
Die von der Planung möglicherweise berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange wurden mit Schreiben vom 08.09.2021 über die Planung informiert. Ihnen wurde Gelegen-
heit zur Stellungnahme bis spätestens 08.10.2021 gegeben.

Fortführung des Verfahrens
Alle aus der förmlichen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ein-
gegangenen Stellungnahmen sind in der beigefügten Auflistung einzeln wiedergegeben. Sie wur-
den mit einer städteplanerischen Bewertung versehen und werden laut dem jeweils enthaltenen 
Beschlussvorschlag zur Behandlung vorgeschlagen.
Zur Fortführung des Verfahrens sind nunmehr alle eingegangenen Einwendungen im Einzelnen 
zu behandeln und es ist ein Beschluss hierüber zu fassen. Die sich danach ergebende Planfas-
sung ist als Satzung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB zu beschließen.
Zu berücksichtigende Einwendungen, die nach entsprechender Abwägungsentscheidung eine 
nicht nur unwesentliche Änderung oder Ergänzung des Planentwurfes erfordern würden und da-
mit gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB eine erneute öffentliche Auslegung zur Folge hätten, wurden nicht 
vorgebracht.
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Beschlussvorschlag der Verwaltung:

a) Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Rahmen der förmlichen Beteiligung der Öf-
fentlichkeit gemäß § 13a Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB keine Stellungnahmen 
zur vorliegenden 5. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes eingegangen 
sind.

b) Die im Rahmen der förmlichen Beteiligung der betroffenen Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 13 a Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB ein-
gegangenen Stellungnahmen zur vorliegenden 5. Änderung und Erweiterung des Be-
bauungsplanes werden entsprechend den Vorschlägen der folgenden Auflistung, wel-
che Bestandteil dieser Beschlussfassung ist, fachlich beurteilt, beraten und behan-
delt.
Der Magistrat wird beauftragt, die Behörden und Träger öffentlicher Belange, welche 
Einwendungen zum Inhalt der 5. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes 
vorgebracht haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe zu unterrichten.

c) Die 5. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes „In den Acht Morgen“ in der 
Stadt Bürstadt, bestehend aus der Planzeichnung mit den textlichen Festsetzungen 
und der Begründung mitsamt der in der Begründung genannten Anlage, wird hiermit 
gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.
Grundlage dieses Beschlusses ist der Planstand vom August 2021 unter Berücksich-
tigung der Änderungen, die sich aus der erfolgten Behandlung der Stellungnahmen 
unter b) ergeben. Die Begründung wird gebilligt. Der Magistrat der Stadt Bürstadt wird 
beauftragt, den Bebauungsplan durch die ortsübliche Bekanntmachung des Sat-
zungsbeschlusses in Kraft treten zu lassen.

Bürstadt, den 28.10.2021
Stadtbauamt / Lindemann
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Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 
08.09.2021 um Stellungnahme gebeten:

1. Amprion GmbH - Betrieb/Projektierung, Dortmund (über BIL-Portal) 
2. Amt für Bodenmanagement Heppenheim - Fachbereich 22, Michelstadt
3. BIL eG - Bundesweites Informationssystem zur Leitungsrecherche, Bonn (über eigenes On-

line-Portal)
4. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr - Referat 

Infra I 3, Bonn
5. Bundesanstalt für Immobilienaufgaben - Sparte Verwaltungsaufgaben, Düsseldorf
6. CenturyLink Communications Germany GmbH - Abteilung Planauskunft, Frankfurt (über 

BIL-Portal)
7. Colt Technology Services GmbH, Frankfurt (über BIL-Portal)
8. Der Kreisausschuss des Kreises Bergstraße - Bauaufsicht und Umwelt, Bauleitplanung 

(Bündelungsstelle), Heppenheim
9. Deutsche Telekom Technik GmbH - Technik Niederlassung Südwest, PTI12, Mainz
10. e-netz Südhessen AG, Darmstadt
11. Energieried GmbH & Co. KG, Lampertheim
12. Evonik Technology & Infrastructure GmbH - Bereich Pipelines, Essen (über BIL-Portal)
13. EWR Netz GmbH, Worms
14. GASCADE Gastransport GmbH - Fachbereich Leitungsrechte und ‑dokumentation, Kassel 

(über BIL-Portal)
15. Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, Darmstadt
16. Hessenwasser GmbH & Co. KG, Groß-Gerau
17. Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt
18. Kläranlage Bürstadt
19. Kreishandwerkerschaft Bergstraße, Bensheim
20. Landesamt für Denkmalpflege Hessen - Abteilung A: hessenARCHÄOLOGIE, Darmstadt
21. Landesamt für Denkmalpflege Hessen - Abteilung B: Bau- und Kunstdenkmalpflege, Wies-

baden
22. Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, Darmstadt
23. Open Grid Europe GmbH, Essen (über BIL-Portal)
24. PLEdoc GmbH - Gesellschaft für Dokumentationserstellung und ‑pflege mbH, Essen (über 

BIL-Portal)
25. Polizeistation Lampertheim-Viernheim, Lampertheim
26. Regierungspräsidium Darmstadt - Dezernat I 18 - Kampfmittelräumdienst des Landes Hes-

sen, Darmstadt
27. Regierungspräsidium Darmstadt - Dezernat III 31.2 - Regionale Siedlungs- und Bauleitpla-

nung (Bündelungsstelle), Darmstadt
28. Stadtbrandinspektor der Stadt Bürstadt - c/o Herrn Uwe Schwara, Bürstadt
29. Telefónica Germany GmbH & Co. OHG - Request Management/Behördenengineering, 

Nürnberg
30. Vodafone / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG - Zentrale Planung, Kassel
31. Verband Region Rhein-Neckar, Mannheim
32. Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH (VRN), Mannheim
33. Wasserverband Bürstadt, Bürstadt
34. Westnetz GmbH - DRW-S-LK-TM, Dortmund (über BIL-Portal)
35. Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB), Lampertheim
36. Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V. (BVNH) - c/o Herrn Dr. Jörg Weise, 

Wettenberg
37. Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND)" - Landesverband Hessen 

e.V., Frankfurt
38. Deutsche Gebirgs- und Wandervereine (DGWV) - Landesverband Hessen e.V., Verteiler-

stelle Götz, Weilrod
39. Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V., Lorsch
40. Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. (HGON), Echzell
41. Landesjagdverband Hessen e.V., Bad Nauheim
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42. Naturschutzbund Deutschland (NABU) - Landesverband Hessen e.V., Wetzlar
43. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) - Landesverband Hessen e.V., Wiesbaden
44. Verband Hessischer Fischer e.V., Wiesbaden

Von folgenden Behörden bzw. sonstigen Trägern öffentlicher Belange sind Stellungnahmen ein-
gegangen:

1. Amprion GmbH - Betrieb/Projektierung, Dortmund (über BIL-Portal) 
2. Amt für Bodenmanagement Heppenheim - Fachbereich 22, Michelstadt
3. BIL eG - Bundesweites Informationssystem zur Leitungsrecherche, Bonn (über eigenes On-

line-Portal)
4. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr - Referat 

Infra I 3, Bonn
5. Der Kreisausschuss des Kreises Bergstraße - Bauaufsicht und Umwelt, Bauleitplanung 

(Bündelungsstelle), Heppenheim
6. Deutsche Telekom Technik GmbH - Technik Niederlassung Südwest, PTI12, Mainz
7. e-netz Südhessen AG, Darmstadt
8. Energieried GmbH & Co. KG, Lampertheim
9. Evonik Technology & Infrastructure GmbH - Bereich Pipelines, Essen (über BIL-Portal)
10. Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, Darmstadt
11. Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt
12. Landesamt für Denkmalpflege Hessen - Abteilung A: hessenARCHÄOLOGIE, Darmstadt
13. PLEdoc GmbH - Gesellschaft für Dokumentationserstellung und ‑pflege mbH, Essen (über 

BIL-Portal)
14. Regierungspräsidium Darmstadt - Dezernat I 18 - Kampfmittelräumdienst des Landes Hes-

sen, Darmstadt
15. Regierungspräsidium Darmstadt - Dezernat III 31.2 - Regionale Siedlungs- und Bauleitpla-

nung (Bündelungsstelle), Darmstadt
16. Stadtbrandinspektor der Stadt Bürstadt - c/o Herrn Uwe Schwara, Bürstadt
17. Telefónica Germany GmbH & Co. OHG - Request Management/Behördenengineering, 

Nürnberg
18. Vodafone / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG - Zentrale Planung, Kassel
19. Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB), Lampertheim
20. Jagdklub St. Hubertus Bergstraße e.V. - Herrn Hartmut Brügel, Heppenheim

Da die Frist zur Abgabe von Stellungnahmen am 08.10.2021 abgelaufen ist und keine Fristver-
längerung beantragt wurde, kann davon ausgegangen werden, dass alle Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange, die keine Stellungnahmen abgegeben haben, auch keine Ein-
wendungen zum Inhalt der vorgelegten 5. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes „In 
den Acht Morgen“ in der Stadt Bürstadt geltend machen oder deren Belange bereits angemes-
sen in der Planung berücksichtigt wurden.

Im Sinne des § 4 a Abs. 6 BauGB können Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, bei der Beschlussfassung 
über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Stadt deren Inhalt nicht kannte und nicht 
hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplanes nicht von Be-
deutung ist. Hierzu wird festgestellt, dass die Stadt Bürstadt alle ihr bekannten Belange in der 
Bauleitplanung berücksichtigt hat.

Von folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden gegen den Zweck 
und den Inhalt der 5. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes keine Einwendungen vor-
gebracht. Eine städtebauliche Stellungnahme und ein nachfolgender Beschlussvorschlag kön-
nen daher entfallen.
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Die Stellungnahmen folgender Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange werden zur 
Kenntnis genommen:

1. Amprion GmbH - Betrieb/Projektierung, Dortmund
Ergebnisausdruck über BIL-Portal vom 10.09.2021, Aktenzeichen: ohne

2. Amt für Bodenmanagement Heppenheim - Fachbereich 22, Michelstadt
Stellungnahme vom 05.10.2021, Aktenzeichen: HP-02-06-03-02-B2021#099

3. BIL eG - Bundesweites Informationssystem zur Leitungsrecherche, Bonn
Ergebnisausdruck über Online-Portal vom 08.09.2021, Aktenzeichen: #20210908-0380

4. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr - Referat 
Infra I 3, Bonn
Stellungnahme vom 08.09.2021, Aktenzeichen: 45-60-00 / K-IV-1137-21

5. Evonik Technology & Infrastructure GmbH - Bereich Pipelines, Essen
Ergebnisausdruck über BIL-Portal vom 09.09.2021, Aktenzeichen: ohne

6. Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, Darmstadt
Stellungnahme vom 28.09.2021, Aktenzeichen: By/Sch

7. Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt
Stellungnahme vom 21.09.2021, Aktenzeichen: GB B - RO

8. PLEdoc GmbH - Gesellschaft für Dokumentationserstellung und ‑pflege mbH, Essen
Ergebnisausdruck über BIL-Portal vom 08.09.2021, Aktenzeichen: 20210901297

9. Vodafone / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG - Zentrale Planung, Kassel
Stellungnahme vom 04.10.2021, Aktenzeichen: EG-37695

Die Stellungnahmen folgender Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange werden zur 
Behandlung vorgeschlagen:
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Der Kreisausschuss des Kreises Bergstraße, Heppenheim
Stellungnahme vom 08.10.2021
Aktenzeichen: TÖB-2021-4120

Inhalt:

„der o. g. Bebauungsplanentwurf ist uns als Bündelungsstelle des Krei-
ses Bergstraße im Rahmen der Behördenbeteiligung gemäß § 13a i. V. 
m. § 4 Abs. 2 BauGB übersandt worden. In Zusammenarbeit mit den 
von der vorgesehenen Nutzungsregelung berührten Fachbereichen un-
seres Hauses (Kreisausschuss und Landrat) geben wir hierzu folgende 
Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 2 BauGB ab: 

Städtebau-, Bauplanungs- und Bauordnungsrecht

Zum Verfahren 

Der Bebauungsplan soll im Wege des beschleunigten Verfahrens nach 
§ 13a BauGB aufgestellt werden. Unstreitig handelt es sich um einen 
Bebauungsplan der Innenentwicklung.

Eine weitere Anwendbarkeitsvoraussetzung für das Verfahren nach § 
13a BauGB ist, dass die Grundfläche i. S. d. § 19 Abs. 2 der BauNVO 
oder eine Größe der Grundfläche weniger als 20.000 m² beträgt. Bei ei-
ner Größe zwischen 20.000 m² und 70.000 m² kann das Verfahren an-
gewendet werden, wenn im Rahmen einer Vorprüfung nachgewiesen 
werden kann, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine erhebli-
chen Umweltauswirkungen hat. 

Hinsichtlich der Größe der Grundfläche wird in der Begründung unter 
Punkt III. Planverfahren und Abwägung die Anwendbarkeit des § 13a 
BauGB damit begründet, dass der nach Plan mögliche Zuwachs an Ge-
bäudefläche unterhalb der o. g. Grenze liege. Die Berechnung orientiert 
sich also an den Flächen, die zusätzlich zum Bestand neu versiegelt 
werden können. Zur Begründung der Zulässigkeit dieser Vorgehenswei-

Fachliche Beurteilung:

Städtebau-, Bauplanungs- und Bauordnungsrecht

Die Bestätigung der Anwendungsvoraussetzung „Innenentwicklung“ im 
Hinblick auf die Verfahrenswahl wird zur Kenntnis genommen. 

Hinsichtlich der weiteren Anwendungskriterien werden die Hinweise des 
Kreises ebenfalls zur Kenntnis genommen. Ob die Rechtsauffassung ei-
nes einzelnen Landesverwaltungsgerichts (siehe vom Kreis zitiertes Ur-
teil des OVG Lüneburg) schon zu einer gewissen Verbindlichkeit hinsicht-
lich der Anwendungsvoraussetzungen des beschleunigten Verfahrens 
führt sei dahingestellt. Bei Durchsicht des Urteils ist als wesentlicher Un-
terschied zur vorliegenden Planung festzustellen, dass dort ein unbeplan-
ter Innenbereich überplant wurde, in dem die Feststellung des tatsächli-
chen Baurechts und der vorhandenen Grundfläche im Plangebiet kaum 
leistbar ist. Die Gemeinde hatte dies im Verfahren ausweislich der Urteils-
begründung auch nicht versucht, sondern mit pauschalen Annahmen ei-
ne entsprechende Entscheidung begründet. Vorliegend gibt es bereits 
einen Bebauungsplan mit verbindlichen Festsetzungen, so dass die Er-
mittlung der bislang zulässigen Gesamtgrundfläche im Plangebiet mit we-
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se wird der Kommentar Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger zu § 13a 
BauGB, Randnummer 41, 2. Absatz, angeführt. 

Wir weisen darauf hin, dass zu dieser Thematik eine neue Rechtspre-
chung des OVG Lüneburg vor-liegt (OVG Lüneburg, Urteil vom 
04.03.2020, 1 KN 23/18, Rn 20ff.). Demnach lässt sich dem maßgebli-
chen Wortlaut der Vorschrift eine Begrenzung auf die durch die Planung 
erstmalig überbaubare Grundfläche nicht entnehmen. § 13a Abs. 1 Satz 
2 BauGB stellt ganz generell auf die in dem Bebauungsplan festgesetzte 
Grundfläche i. S. d. § 19 Abs. 2 BauNVO und damit auf die gesamte 
überbaubare Fläche (BVerwG, Urt. v. 8.12.2016 – 4 CN 4.16) ab. 

Nach überschlägiger Berechnung ergibt sich eine Grundfläche im Rah-
men des § 13a Abs. 1 Satz 2 Ziffer 2 BauGB, so dass das beschleunigte 
Verfahren weiterhin angewendet werden kann, jedoch eine Vorprüfung 
hinsichtlich etwaiger erheblicher Umweltauswirkungen zu erfolgen hat. 
Das Fehlen einer Vorprüfung hat einen beachtlichen Mangel zur Folge. 

Wir empfehlen daher dringend, die Flächenberechnung erneut durchzu-
führen und die Vorprüfung entsprechend nachzuholen. 

Zu den Festsetzungen

Für die Flächen für Gemeinbedarf „Feuerwehr“ und „Rettungswa-
che/Rettungsdienste“ wurden keine Festsetzungen hinsichtlich des Ma-
ßes der baulichen Nutzung getroffen. Es handelt sich in diesem Bereich 
somit um einen einfachen Bebauungsplan mit der Folge, dass sich die 
Zulässigkeit von Vorhaben hinsichtlich des zulässigen Maßes nach § 34 
BauGB richtet. Wir bitten um Beachtung. 

nig Aufwand möglich ist. Auch das Regierungspräsidium Darmstadt stützt 
bislang die hier vertretene Annahme der Relevanz der planungsbedingt 
begründeten Grundfläche. Die planungsbedingte Zunahme der zulässi-
gen Grundfläche wurde in der Begründung des Bebauungsplans darge-
legt, so dass die Stadt weiterhin von der Anwendbarkeit des beschleunig-
ten Verfahrens ausgeht. 

Die Rechtsauffassung des Landkreises zu partiell einfachen Bebauungs-
plänen kann auf Grundlage der Kommentierung zum BauGB nach Auf-
fassung der Stadt nicht gestützt werden. Der Bebauungsplan ist hier ins-
gesamt hinsichtlich der Mindestfestsetzungen zu prüfen und, wenn diese 
wie vorliegend festgesetzt sind, insgesamt als qualifiziert anzunehmen. 
Für eine andere Rechtsauffassung wird um Benennung von Urteilen oder 
Kommentierung gebeten. Im vorliegenden Fall ist dies ohnehin ohne we-
sentliche Relevanz, da in der Gemeinbedarfsfläche bereits alle nach 
Kenntnisstand der Stadt vorgesehenen baulichen Anlagen vorhanden 
sind, so dass die Verfahrensvorteile des qualifizierten Bebauungsplans 
hier kaum Bedeutung haben dürften.
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A.2.3. Höhe baulicher Anlagen/ Zahl der Vollgeschosse 
Im Planbereich WA 3 sind die maximale Höhe baulicher Anlagen mit 16 
m und die Zahl der Vollgeschosse mit IV festgesetzt. Zulässig sind im 
Bereich WA 3 auch Flachdächer, was in Kombination mit den o. g. Fest-
setzungen zu einer tatsächlichen Wandhöhe von 16 Metern führen 
kann. Zwar werden unter B.1.1 auch Festsetzungen für ein Staffelge-
schoss getroffen, es besteht mithin jedoch keine Verpflichtung, dass ein 
solches errichtet wird. 

A.7.1. Umgang mit Niederschlagswasser 
Die Festsetzung zur Niederschlagswasserversickerung wurde neu auf-
genommen. Das Ableiten von Niederschlagswasser in die Abwasseran-
lage ist als Ausnahme formuliert, die Versickerung auf dem Grundstück 
somit die Regel. Allerdings liegen keine Erkenntnisse (z. B. Baugrunder-
kundung) darüber vor, ob der Untergrund überhaupt für die Versicke-
rung geeignet ist. 
Dies ist aber Voraussetzung für eine entsprechende Festsetzung sowie 
für die sachgerechte Abwägung aller Belange und die Erreichung des 
genannten Planungsziels der Entlastung der Abwasseranlagen insbe-
sondere bei Starkregenereignissen (siehe Kap. I.1.7.5 der Begründung). 
Zudem hat sich in der jüngsten Vergangenheit bei vergleichbaren Fällen 
in anderen Bebauungsplänen gezeigt, dass diese nicht in der Durchführ-
barkeit nachgewiesene Festsetzung regelmäßig zur Nichtanwendbarkeit 
der Genehmigungsfreistellung führt und das o. g. Planungsziel nicht er-
reicht wird. Zwischenzeitlich liegen bei der Bauaufsicht zahlreiche Fälle 
dieser Art vor mit der Folge, dass die Festsetzung bzw. u. U. der gesam-
te Bebauungsplan unwirksam wird. Wir bitten um entsprechende Beach-
tung. 

Bei vier Vollgeschossen ist von einer Traufwandhöhe von maximal ca. 
13,0 m auszugehen. Für den Fall eines weiteren Geschosses darf dieses 
kein Vollgeschoss sein, muss also mit Dachschrägen z.B. als Satteldach 
oder als Staffelgeschoss ausgeführt werden. Im Falle des Staffelgeschos-
ses sind Rücksprünge der Fassade des Staffelgeschosses gegenüber 
dem Vollgeschoss als Gestaltungsfestsetzung geregelt. Der mit vier voll-
geschossen bebaubare Bereich ist auch im bestehenden Bebauungsplan 
bereits mit entsprechender Geschossigkeit festgesetzt. Dort war bislang 
ohne die Gestaltungsregelung eine Höhe von bis zu 15,50 m zulässig. 
Die geringfügige Erhöhung im Rahmen der vorliegenden Planung auf 
16,0 m ist den zwischenzeitlich gestiegenen Anforderungen an die Wär-
medämmung gerade in den Dachgeschossen, aber auch der Starkregen-
problematik geschuldet, Da zur Vermeidung von Schäden bei Starkrege-
nereignissen eine Erdgeschosshöhe deutlich über Straßenhöhe anzu-
streben ist. Die Stadt sieht hier die Festsetzungen des Bebauungsplans 
als angemessen und städtebaulich begründet an. 

Die Stadt kennt die Baugrundverhältnisse natürlich nicht für jedes einzel-
ne Grundstück. Es ist jedoch aufgrund der bisherigen Bauvorhaben der 
letzten Jahrzehnte bekannt, dass im entsprechenden Stadtbereich sandi-
ge Böden vorherrschen, die eine Versickerung grundsätzlich ermögli-
chen. Die Versickerung ist zur Entlastung des Kanalsystems anzustreben 
und dient der Minderung der planungsbedingten Auswirkungen auf den 
Wasserkreislauf,. Durch die Ausnahmeregelung ist die Vollzugsfähigkeit 
des Bebauungsplans gewährleistet. 



10

Im Übrigen bitten wir zu beachten, dass die Entwässerung (einschließ-
lich der Versickerung) seit Inkrafttreten der Novelle der Hessischen Bau-
ordnung am 06.07.2018 kein Prüfgegenstand der Erschließung mehr ist 
und somit im Baugenehmigungsverfahren nicht abgeprüft wird. Daher 
empfehlen wir, realisierbare Entwässerungsvarianten bereits im Bauleit-
planverfahren zu ergründen.
 
A.8. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
Laut schalltechnischer Untersuchung werden die Lärmwerte im westli-
chen Teilbereich des Bebauungsplans nicht eingehalten. Die derzeitige 
Festsetzung setzt die schallmindernden Maßnahmen jedoch für den ge-
samten Planbereich fest. Die derzeitige Formulierung führt dazu, dass 
auch die Bauherren, auf deren Grundstück die Lärmwerte entsprechend 
eingehalten werden, eine Ausnahme benötigen mit der Folge, dass die 
Voraussetzungen für eine Genehmigungsfreistellung nach § 64 HBO 
nicht mehr vorliegen (vgl. § 64 Abs. 1 Ziffer 1 HBO). 
Wir regen daher an, z. B. durch zeichnerische Festsetzungen, den für 
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen relevan-
ten Bereich entsprechend einzugrenzen.
Im Übrigen verweisen wir auf die Stellungnahme der Verkehrsbehörde. 
Wir gehen davon aus, dass die Schalltechnische Untersuchung und die 
Bauleitplanung aufgrund dieser Hinweise überarbeitet wird und bitten 
sodann um eine erneute Beteiligung.

B.1.2. Dachausbildung 
Gemäß Satz 2 dieser Festsetzung sind begrünte Dächer zulässig, je-
doch nicht zwingend vorgeschrieben. In der 4. Änderung des Bebau-
ungsplans „In den Acht Morgen“ (in Kraft seit 20.10.2017) wurde für das 
Flurstück 170/23 (jetzt 170/26 – Römerstraße 24a) unter 1.4.1 als „öko-
logische Aufwertung des Plangebietes“ eine extensive Dachbegrünung 
von mindestens 100 m² festgesetzt. Weshalb diese Festsetzung jetzt 
entfallen ist, lässt sich der Begründung nicht entnehmen. Wir bitten um 
Ergänzung. 

Die Entwässerung wird im Rahmen der bei der Stadt vorzulegenden Ent-
wässerungsanträge geprüft. Zudem erfordert die Niederschlagswasser-
versickerung eine wasserrechtliche Erlaubnis, so dass in jedem Fall eine 
behördliche Prüfung der Grundstücksentwässerung stattfindet. 

Im Allgemeinen Wohngebiet liegen die Orientierungswerte nach DIN 
18005 bei tags 55 dB(A) und nachts 45 dB(A). Gemäß Ergebnis der 
schalltechnischen Untersuchung sind im gesamten Plangebiet die Nacht-
werte im Bereich über dem Orientierungswerte, und auch über der Gren-
ze von 50 dB(A), unter der keine schallgedämmten Schlafraumlüftungen 
erforderlich werden. Es ist daher gewollt, die Schallschutzanforderungen 
für das gesamte Gebiet festzusetzen und nur im Rahmen von Ausnah-
men hiervon abzuweichen. Hierdurch sollen gesunde Wohnbedingungen 
gewährleistet werden, die seitens der Stadt ohne entsprechende Festset-
zungen als gefährdet beurteilt werden. Der Anregung zur teilweisen Rück-
nahme entsprechender Festsetzungen wird daher nicht gefolgt.

Die extensive Dachbegrünung ist bislang nur für einen kleinen Teilbereich 
(ein einziges Grundstück) festgesetzt und fällt im Rahmen des Gesamt-
gebietes kaum ins Gewicht. Aufgrund der überwiegenden Bestandsbe-
bauung und nur geringer Nachverdichtungspotentiale wird eine Festset-
zung zur Dachbegrünung für das Gesamtgebiet als nicht angemessen be-
urteilt. Zudem wird durch Dachbegrünung das Bauen deutlich teurer und 
steht gerade bei den beiden konkreten Bauabsichten (Baugenossen-
schaft und betreutes Seniorenwohnen) somit dem Wunsch der Stadt nach 
preiswertem Wohnraum entgegen. Die Begründung wird um eine ent-
sprechende Aussage ergänzt. 
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D.12. Stellplatzsatzung 
Hier erfolgt der Hinweis, dass im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
die Stellplatzsatzung anzuwenden ist. Die in der 4. Änderung des Be-
bauungsplans „In den Acht Morgen“ getroffene bauordnungsrechtliche 
Festsetzung 2.4.1, die eine Reduzierung der Stellplatzanzahl für Gebäu-
de mit drei oder mehr Vollgeschossen (je barrierefreie Wohnung Nach-
weis eines Stellplatzes) getroffen hat, wurde für die 4. Änderung somit 
nicht übernommen. Diese Änderung sollte in der Begründung erläutert 
werden (z. B. Kap. I.2.4 Stellplätze und Garagen). 

Zur Begründung 
In der Begründung wird in Kap. II.2.1/S. 33 oben ausgeführt: „Die Um-
setzung bzw. Einhaltung ist auf Ebene des konkreten Bauantrags zu 
kontrollieren.“ Dies lässt außer Acht, dass Bauvorhaben im Geltungsbe-
reich eines qualifizierten Bebauungsplans regelmäßig der Genehmi-
gungsfreistellung nach § 64 HBO unterliegen und daher kein Bauantrag 
erforderlich ist. Wir bitten um Klarstellung.

Untere Naturschutzbehörde

1. In dem Hinweis D.9.3. (Fledermausschonende Gebäudearbeiten) soll-
te deutlich gemacht werden, dass bei nicht entsprechender Vorgehens-
weise ein Verstoß gegen die artenschutzrechtlichen Verbote möglich ist. 
Um dies zu unterstreichen, sollte die „Soll-Formulierung“ zu einer ver-
bindlichen „Ist-Formulierung“ geändert werden. Darüber hinaus regen 
wir an, dass der bisherige „Hinweis“ als verbindliche Festsetzung aufge-
nommen wird (entsprechend der Festsetzung A.7.11., die sich aus-
schließlich auf Vögel bezieht). 

2. Wir regen an, die textliche Festsetzung A.7.12. (Ökologische 
Baubegleitung) wie folgt zu ergänzen: "Die Wahrung der artenschutz-
rechtlichen Belange sowie die fachliche Beratung und Begleitung bei der 
Umsetzung und Dokumentation von artenschutzrechtlich festgelegten 
Maßnahmen ist seitens der Bauherrschaft durch Hinzuziehen einer qua-
lifizierten Person (…) sicherzustellen“. 

Auch hier gilt, dass die Festsetzung bislang nur für ein einziges Grund-
stück galt. Auf diesem wurde das betreffende Vorhaben zwischenzeitlich 
realisiert und die Modifikation gegenüber der Stellplatzsatzung damit um-
gesetzt und genießt Bestandsschutz. Für alle anderen Flächen stellt die 
Stellplatzsatzung auch ein gewisses Regulativ hinsichtlich der möglichen 
baulichen Dichte dar und soll daher zur Vermeidung von Stellplatzkonflik-
ten im öffentlichen Straßenraum auch weiterhin für die Plangebietsfläche 
gelten. Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 

Die Formulierung wird entsprechend wie folgt korrigiert: „Die Umsetzung 
bzw. Einhaltung ist auf Ebene der Bauaufsichtlichen Verfahren nachzu-
weisen.“

Hinweise haben nur empfehlenden Charakter, weshalb die „Soll-Formu-
lierung“ aus städtischer Sicht zutreffend ist. Bei einer verbindlichen For-
mulierung stellt sich ggf. die Frage, ob es sich um eine Festsetzung han-
deln soll, die dann in Teil A der Textfestsetzungen zu verschieben wäre. 
Dies ist nicht gewünscht, da es sich bei der Empfehlung um eine perspek-
tivische Maßnahme ohne konkreten Planungsbezug handelt. 

In der Festsetzung wird bereits die Hinzuziehung einer fachlich qualifizier-
ten Person aus dem Bereich der Biologie oder Landespflege gefordert. 
Eine weitergehende Forderung erscheint hier nicht geboten. 
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3. Wir regen an, erhaltenswerte Bäume, die sich nicht innerhalb von 
Baufenstern befinden, zeichnerisch zur Erhaltung festzusetzen. 

4. Unter der Überschrift „Ökologische Aufwertung des Plangebietes“ 
(D.9.4. des Festsetzungsteils) ist die DIN 18920 (Schutz von Bäumen, 
Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen) genannt. Da diese DIN auf 
den „Erhalt“ vorhandener Bäume abzielt, nicht aber auf eine „Aufwer-
tung“, ist der Hinweis unter der o. g. Überschrift unpassend. Wir regen 
an, die notwendige Beachtung der DIN 18920 in die Festsetzungen 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB aufzunehmen. 

Untere Wasserbehörde

Aus wasserrechtlicher und wasserwirtschaftlicher Sicht bestehen keine 
Einwände gegen die Änderung des Bebauungsplans. Wir bitten um Auf-
nahme folgender Punkte: 

Geothermie
Erdwärmebohrungen erfordern eine wasserrechtliche Erlaubnis. Diese 
ist bei der Unteren Wasserbehörde des Kreises Bergstraße zu beantra-
gen. 

Lage im Risikoüberschwemmungsgebiet 
Bezüglich der Begründung unter I.2.8 Kennzeichnung von Flächen, § 9 
(5) BauGB - Risiko-Überschwemmungsgebiet des Rheins weisen wir auf 
Folgendes hin: Ausweislich der genannten Gefahrenkarten sind im Plan-
gebiet bei einem Versagen der Hochwasserschutzeinrichtungen des 
Rheins Wasserstände von bis zu 400 cm möglich. Der Text der Begrün-
dung ist entsprechend anzupassen. 

Hier ist auf den bislang geltenden Bebauungsplan zu verweisen, der kei-
nerlei Erhaltfestsetzungen trifft. Die Grundstückseigentümer, welche in 
der Vergangenheit Bäume angepflanzt oder erhalten haben, würden 
durch die Festsetzung gegenüber den anderen Eigentümern benachtei-
ligt, da die Bäume bei Festsetzung zum Erhalt die Grundstücksnutzung 
durch aus einschränken könnten. Der Anregung wird daher nicht gefolgt. 

Man kann trefflich streiten, ob der Erhalt von Bäumen eine Aufwertung 
darstellt oder nicht. Letztlich ist es für den Planvollzug egal, unter welcher 
Überschrift dieser unverbindliche Hinweis zu finden ist. Der Anregung 
wird dennoch gefolgt und eine eigene Überschrift für diesen Punkt ge-
wählt. 

Untere Wasserbehörde

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus wasserrechtlicher und was-
serwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken oder Einwände gegen die Än-
derung des Bebauungsplans bestehen. 

Geothermie
Der Hinweis über das Erfordernis einer wasserrechtlichen Erlaubnis ist 
bereits in den Texthinweisen der Bebauungsplanänderung enthalten. 

Lage im Risikoüberschwemmungsgebiet
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Textstelle in der Be-
gründung entsprechend angepasst. In den Textfestsetzungen der Bebau-
ungsplanänderung ist bereits die korrekte Angabe enthalten.
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Niederschlagswasserversickerung 
Als Bemessungsgrundwasserstand für Versickerungsanlagen ist 88,10 
m ü NN anzusetzen. Damit dürfen die Sohlen der Versickerungsanlagen 
nicht tiefer liegen als 89,10 m ü NN. Wir bitten um Korrektur der Anga-
ben unter D.6.1. in Textliche Festsetzung

Straßenverkehrsbehörde 
Aus verkehrsbehördlicher Sicht sind anstehende Veränderungen zu be-
rücksichtigen: 
In der 5. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans „In den Acht 
Morgen“ – Textliche Festsetzung sowie Kennzeichnungen, Hinweise 
und Empfehlungen (September 2021) ist unter A.8. die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit mit 100 km/h zu berücksichtigen. 

In der 5. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes „In den Acht 
Morgen“ – Begründung zum Entwurf (September 2021) gibt es zur Anla-
ge 1 (Schalltechnische Untersuchung, Bericht-Nr. 21-3029 vom 
17.08.2021) folgende Anmerkungen:

Zu 0.1 Verkehr: Die genannten Überschreitungen auf bis zu ca. 20 
dB(A) zur B 44 ist erheblich. Eine vergleichbare Lage ist mir im Kreisge-
biet nicht bekannt. Hier muss zwingend eine bauliche Lösung gefunden 
werden. 

Niederschlagswasserversickerung
Der Hinweis zum Bemessungsgrundwasserstand wird zur Kenntnis ge-
nommen und die Angaben in den Texthinweisen zur Bebauungsplanän-
derung korrigiert.

Straßenverkehrsbehörde

Der Schallgutachter hat die Lärmwerte der Bundesstraße gemäß der ein-
schlägigen Regelwerke ermittelt. Eine Änderung ist aus Sicht der Stadt 
nicht erforderlich. In der Festsetzung A8 ist ohnehin keine Geschwindig-
keit angegeben.

Es darf hier nicht außer Betracht bleiben, dass es sich um ein Bestands-
gebiet handelt, dass ohne jegliche Festsetzungen zum Schallschutz über-
wiegend in den 70er und 80er Jahren entstanden ist. Aufgrund der seit-
her erheblichen Verkehrszunahme im Bereich der Bundesstraße und 
mehrfache Umbauten wären schalltechnische Maßnahmen ggf. auf Ver-
anlassung und Kosten des Straßenbaulastträgers zu veranlassen. Aus 
Sicht der Stadt macht es keinen Sinn, auf die vorliegende Planung zu ver-
zichten, da hierdurch erstmals zumindest passive Schallschutzmaßnah-
men im Sinne gesunder Wohn- und Arbeitsbedingungen berücksichtigt 
werden können. Die ggf. sinnvollen Schallschutzmaßnahmen an der Stra-
ße selbst müssten im Bereich der Bundesstraßenparzelle im Rahmen ei-
ner Änderung der straßenrechtlichen Planfeststellung erfolgen. Die Stadt 
ist gerne bereit, den Kreis bei entsprechenden Abstimmungen mit der 
Bundesstraßenbauverwaltung zu unterstützen. 
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Zu 5.2 Straßenverkehr: zu Tab. 5.2: die Spalte 8 ist anstatt mit 80 km/h 
mit 100 km/h zu berechnen. Das ist das Ergebnis einer Verkehrsschau 
(VwV-StVO zu § 45 Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen – zu 
Absatz 3) mit den Fachbehörden von Hessen Mobil, Regierungspräsidi-
um Darmstadt, Polizeidirektion Bergstraße und Kreisverkehrsbehörde. 
Die Umsetzung wird noch in 2021 erwartet. 

Ob die übrigen Straßen im Untersuchungsgebiet aus Sicht des Schallim-
missionsschutzes relevant sind, sollte mit der neuen Geschwindigkeit 
nochmal geprüft werden. 

Zu 6.1.2 Konfliktbewältigung Schallschutz: Hessen Mobil wurde von uns 
gebeten, besonders lärmarmen Asphalt (Tab. 6.1) bei der nächsten De-
ckensanierung einbauen zu lassen.

Landwirtschaft

Mit der vorliegenden 5. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans 
soll die bauplanungsrechtliche Voraussetzung für eine bauliche Entwick-
lung innerhalb des Siedlungsbereichs in der Stadt Bürstadt geschaffen 
werden. Im Regionalplan Südhessen sind die Flächen als „Vorrangge-
biet Siedlung“ und im Flächennutzungsplan der Stadt Bürstadt als 
„Wohnbaufläche“, „Fläche für den Gemeinbedarf“ und „öffentliche Grün-
fläche“ ausgewiesen. Der Geltungsbereich hat eine Größe von 10,61 ha. 

Sofern seitens des Straßenbetriebs Änderungen vorgenommen werden, 
die sich nachteilig auf die Immissionsbelastung der Anlieger auswirken, 
wie hier offensichtlich vorgesehen, sind Maßnahmen zur Kompensation 
der Lärmzunahme durch den Straßenbaulastträger zu treffen. Nachdem 
hier in eine Bestandssituation hinein straßenbetriebliche Änderungen ge-
plant sind, ist deren Auswirkung auf die Immissionsbelastung durch den 
Veranlasser zu prüfen und zu kompensieren, sofern sich aus dem 
BImSchG ein entsprechendes Erfordernis ergibt. Vor entsprechender An-
ordnung einer veränderten Geschwindigkeitsregelung ist der Stadt ge-
genüber die Einhaltung der immissionsschutzrechtlichen Anforderungen 
nachzuweisen.

Der gebietsinterne Verkehr ist gebietsadäquat und zudem aufgrund der 
geringen Fahrzeuggeschwindigkeiten im Vergleich zum Verkehr der Bun-
desstraße zu verbnachlässigen. Je schneller auf der Bundesstraße ge-
fahren werden darf, desto geringer ist der Lärmbeitrag der Stadtstraßen 
im Gebiet.

Die Stadt nimmt die Mitteilung positiv zur Kenntnis und begrüßt diese 
Maßnahme ausdrücklich.

Landwirtschaft
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Durch die Aufstellung des Bebauungsplans werden die Interessen des 
öffentlichen Belangs Landwirtschaft/Feldflur nicht berührt. Aus die-
sem Grund tragen wir keine Anregungen/Bedenken vor. 

Denkmalschutz 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind keine Kulturdenkmäler 
nach § 2 Abs. 1 und § 2 Abs. 3 Hess. Denkmalschutzgesetz (HDSchG) 
bekannt. Ob Bodendenkmäler nach § 2 Abs. 2 HDSchG im Geltungsbe-
reich bekannt oder zu erwarten sind, bitten wir der Stellungnahme von 
hessenARCHÄOLOGIE zu entnehmen. 

Gefahrenabwehr – Brandschutz

Unter Heranziehung von Anlage 3 der vfdb-Richtlinie 01/01-S1:2012:11 
(01) nehmen wir wie folgt Stellung.

Zu den allgemeinen Angaben 
Keine weiterführenden Hinweise zum aktuellen Planungszeitpunkt. 

Zum baulichen Brandschutz 
Wir verweisen auf die eingeschränkte Leistungsfähigkeit der Feuerwehr 
Bürstadt zur Sicherstellung des zweiten Rettungsweges an anleiterba-
ren Stellen mit mehr als 8,00 m über der Geländeoberkante und darauf, 
dass in diesem Zusammenhang kein Hubrettungsfahrzeug der Feuer-
wehr Bürstadt zum Ansatz gebracht werden kann, sowie der mithin 
sachlogischen Notwendigkeit der baulichen Führung des zweiten Ret-
tungsweges (siehe textliche Festsetzungen sowie Kennzeichnungen, 
Hinweise und Empfehlungen, D.3. Löschwasserversorgung und Ret-
tungswege, Seite 12). 

Zum anlagentechnischen Brandschutz 
Keine weiterführenden Hinweise zum aktuellen Planungszeitpunkt. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Interessen des öffentlichen Be-
langs Landwirtschaft/Feldflur nicht berührt werden und keine Anregun-
gen/Bedenken vorliegen. 

Denkmalschutz

Der Hinweis zum Denkmalschutz wird zur Kenntnis genommen und ist 
bereits in den Texten der Bebauungsplanänderung enthalten. 

Gefahrenabwehr – Brandschutz 

In den Textfestsetzungen wird bereits darauf hingewiesen, dass im bau-
aufsichtlichen Verfahren bei Objektplanungen mit Nutzungseinheiten mit 
anleiterbaren Stellen von mehr als 8,0 m über der Geländeoberkante, die 
Erstellung eines Brandschutzkonzeptes erforderlich ist, welches mit der 
örtlichen Feuerwehr abzustimmen ist und die Belange des vorbeugenden 
Brandschutzes (hier: Sicherstellung eines zweiten Rettungsweges) be-
rücksichtigt.
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Zum organisatorischen (betrieblichen) Brandschutz 
Keine weiterführenden Hinweise zum aktuellen Planungszeitpunkt. 

Zum abwehrenden Brandschutz 
- Hinsichtlich einer ausreichenden Löschwasserversorgung (siehe textli-
che Festsetzungen sowie Kennzeichnungen, Hinweise und Empfehlun-
gen, D.3. Löschwasserversorgung und Rettungswege, Seite 12) ergibt 
sich der Hinweis auf die tatsächliche Ausführung der Löschwasserver-
sorgung. Wir empfehlen, eine den örtlichen Verhältnissen angemessene 
Löschwassermenge von mindestens 96 m³/h für einen Zeitraum von 2 
Stunden in die Hinweise und Empfehlungen der textlichen Festsetzun-
gen des Bebauungsplans mit aufzunehmen (vgl. §3 Abs.1 Nr.4 HBKG). 

- Nach § 3 Abs. 5 HBKG sind alle Gemeinden verpflichtet, die Warnung 
ihrer Bevölkerung sicherzustellen. Zuverlässig geschieht das durch Sire-
nen, die durch die gemeinsame Leitstelle für Brandschutz, Allgemeine 
Hilfe, Katastrophenschutz und Rettungsdienst des Kreis Bergstraße (vgl. 
§ 4 Abs. 1, Nr. 6 HBKG) angesteuert werden. Wir empfehlen daher, die 
Abdeckung durch die in Ihrer Gemeinde vorhandenen Sirenen zu über-
prüfen und bei Bedarf auf das Planungsgebiet zu erweitern. 

Zu Methoden des Brandschutzingenieurwesens 
Keine weiterführenden Hinweise zum aktuellen Planungszeitpunkt. 

Zu Abweichungen / Erleichterungen 
Keine weiterführenden Hinweise zum aktuellen Planungszeitpunkt. 

Zitierte Rechtsquellen 
Hessische Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (H-VV 
TB) Hessische Bauordnung (HBO) vom 28. Mai 2018 Hessisches Ge-
setz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophen-
schutz (Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz – HBKG) 
vfdb-Richtlinie 01/01-S1 : 2012-11 (01) Brandschutzkonzept / Ergän-
zung S1: Abschnitt 10: Anhang 3 – Beteiligung der Brandschutzdienst-
stellen bei der Prüfung des Brandschutznachweises 

Der Hinweis bezüglich der angemessenen Löschwassermenge wird im 
Textteil des Bebauungsplans ergänzt. Die entsprechende Löschwasser-
menge wurde durch das zuständige Versorgungsunternehmen im Rah-
men der Stellungnahme zur vorliegenden Planung als gesichert bestätigt.

Der Hinweis zum Erfordernis eines funktionierenden Warnsystems wird 
zur Kenntnis genommen. Die Stadt wird hierzu den ihr zukommenden 
Beitrag leisten. 
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Kreisseniorenbeirat 
Der Kreisseniorenbeirat Bergstraße bedankt sich für die Vorlage der Un-
terlagen Bebauungsplan „In den Acht Morgen“. 
Bei Durchsicht der Unterlagen konnten wir keine Bereiche mit unmittel-
baren negativen Auswirkungen auf die Nutzung durch ältere Menschen 
identifizieren. Es freut uns, dass sich die vorgesehene Bebauung unmit-
telbar an den Bedürfnissen älterer Menschen orientiert und die Ziele hat, 
ein betreutes Wohnen zu realisieren und kostengünstigen Wohnraum 
zur Verfügung zu stellen. 

Empfehlungen des Kreisseniorenbeirats:

Der Kreis-Senioren-Beirat des Kreises Bergstraße begrüßt die Maßnah-
me ausdrücklich als Beitrag zur barrierefreien Gestaltung der Lebensbe-
dingungen im Kreis Bergstraße, die nicht nur für ältere Menschen die 
Lebensbedingungen verbessert, sondern für alle Generationen eine Ver-
besserung darstellt. Bei der Gesamtgestaltung sollte darauf geachtet 
werden, dass ältere Menschen zunehmend Rollatoren, Elektromobile 
und Rollstühle nutzen und nach Möglichkeit geeignete Abstellmöglich-
keiten und Verkehrsflächen sowie Elektro-Lademöglichkeiten zur Verfü-
gung stehen sollten. Neben Leitstreifen für Menschen mit Sehbehinde-
rungen sollten sämtliche Beschriftungen gut lesbar sein und Informatio-
nen eine leicht nutzbare und eindeutige Orientierung ermöglichen. Ge-
eignete Technik zur Nutzung der zunehmenden digitalen Angebote soll-
te verfügbar gemacht werden können. Abgesenkte Bordsteine leisten 
einen wirksamen Beitrag zur Bereitstellung seniorenfreundlicher Wohn- 
und Lebensumgebungen.

Bei der Bewertung der Parkmöglichkeiten sollte berücksichtigt werden, 
dass sich durch vorausschauende und frühzeitige Nutzung altersgerech-
ter Wohnmöglichkeiten auch intensivere Inanspruchnahmen ergeben 
können. Menschen in barrierefreien Wohnumgebungen schätzen die da-
mit verbundenen Bequemlichkeiten und den Zuwachs an Lebensqualität 
und nutzen Fahrzeuge in immer höheren Lebensaltern. Im Hinblick auf 
fahrerlose Individualmobilität ist damit zu rechnen, dass sich die Mobili-

Kreisseniorenbeirat

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bereiche mit unmittelbaren 
negativen Auswirkungen auf die Nutzung durch ältere Menschen identifi-
ziert wurden.

In Bezug auf die Barrierefreiheit des Straßenraums können im Bebau-
ungsplan keine Regelungen getroffen werden. Es sind zudem aktuell kei-
ne Erschließungsmaßnahmen vorgesehen, sodass hier kein Regelungs-
bedarf auf Ebene des Bebauungsplans besteht. Bei Maßnahmen an den 
öffentlichen Verkehrsflächen setzt die Stadt Bürstadt die Forderungen 
nach Barrierefreiheit um. 

Im Hinblick auf die zu errichtenden Parkplätze ist die Stellplatzsatzung 
der Stadt Bürstadt zu beachten.

In Zukunft werden neben fahrerloser Individualmobilität auch die Möglich-
keiten des Car-Sharings erweitert werden, sodass mehrere Menschen ein 
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tätsfrequenz spürbar auch durch Personen erhöht, die bisher in einem 
vergleichbaren körperlichen Zustand kein Fahrzeug mehr führen konn-
ten.

Seitens der ebenfalls beteiligten Fachbereiche Untere Bauaufsicht, 
Kreisentwicklung und ÖPNV/ Mobilität werden keine Belange oder 
Anregungen zum Entwurf vorgebracht.

Um Beachtung der Ihnen bekannten Hinweise zum Bebauungsplankatas-
ter (Bürger-GIS) wird weiter-hin gebeten. Ergänzende Informationen und 
Anleitungen können Sie dem "Pflichtenheft Bauleitplanungskataster" ent-
nehmen, das unter dem folgenden Link zum Download bereitsteht: 
http://buergergis.kreis.bergstrasse.de/bauleitplanungskataster/.“

gemeinsames Auto benutzen werden. Gerade Senioren sind zeitlich fle-
xibel und können sich nach der Verfügbarkeit des Fahrzeuges richten. 
Die Stadt erwartet keine weitreichenden Veränderungen des Mobilitäts-
verhaltens von Senioren, die Auswirkungen auf Belange des vorliegen-
den Bebauungsplans haben könnten.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Fachbereiche Untere 
Bauaufsicht, Kreisentwicklung und ÖPNV/Mobilität keine Belange 
oder Anregungen zum Entwurf vorgebracht werden.

Die Hinweise zum Bebauungsplankataster (Bürger-GIS) werden zur 
Kenntnis genommen. Die Planung wird digital erstellt und zu gegebener 
Zeit an das Bürger-GIS abgegeben.

Beschlussvorschlag:

Die Stellungnahme des Kreisausschusses des Landkreises Bergstraße 
wird gemäß der fachlichen Beurteilung behandelt und führt nicht zu in-
haltlichen Änderungen der Bebauungsplanfestsetzungen. Die Begrün-
dung sowie die Texthinweise sind, um entsprechende Aussagen bzw. die 
Hinweise zu ergänzen. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH - Technik Niederlassung Süd-
west, PTI12, Mainz
Stellungnahme vom 20.09.2021
Aktenzeichen: ohne

Inhalt:

„die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als 
Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat 
die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, al-
le Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle 
Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die er-
forderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen 
wir wie folgt Stellung:

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. Die 
aktuellen Pläne sind unter https://trassenauskunftkabel.tele-
kom.de/start.html ersichtlich und jederzeit einsehbar.

Die Aufwendungen der Telekom müssen bei der Verwirklichung des Be-
bauungsplans so gering wie möglich gehalten werden.

Deshalb bitten wir, unsere Belange wie folgt zu berücksichtigen:

Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in den Bebauungsplan aufzu-
nehmen:

In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Tras-
sen mit einer Leitungszone in einer Breite von ca. 0,3 m für die Unterbrin-
gung der Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen.

Fachliche Beurteilung:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Mit Ausnahme der privaten Hausanschlussleitungen befinden sich die Te-
lekommunikationslinien der Telekom innerhalb der öffentlichen Erschlie-
ßungsflächen des angrenzenden Straßen- und Wegenetzes, an denen 
keine baulichen Veränderungen vorgesehen sind.

Es ist nicht davon auszugehen, dass durch den Vollzug der Bebauungs-
planes besondere Aufwendungen der Telekom erforderlich werden, da 
das Gebiet bereits weitgehend bebaut und die Erschließungsanlagen fer-
tig gestellt sind.

Der Anregung wird nicht gefolgt. In der bestehenden öffentlichen Stra-
ßenfläche ist ausreichend Platz für ggf. erforderliche weitere Telekommu-
nikationskabel vorhanden. Die Festsetzung von „Kabelzonen“ ist nicht er-
forderlich.
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Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baum-
standorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der For-
schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989; 
siehe insbesondere Abschnitt 3, zu beachten. Wir bitten sicherzustellen, 
dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweite-
rung der Telekommunikationslinien der Telekom nicht behindert werden.

Zur Versorgung mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom 
ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und au-
ßerhalb des Plangebiets erforderlich.
Bitte teilen Sie uns zum Zweck der Koordinierung mit, welche eigenen 
oder Ihnen bekannten Maßnahmen Dritter im Bereich folgender Straßen 
stattfinden werden.

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die 
Koordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der ande-
ren Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschlie-
ßungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom 
Technik GmbH unter dem im Briefkopf genannten Adresse so früh wie 
möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt wer-
den.

Wir machen darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Gründen eine 
Versorgung des Neubaugebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur in 
unterirdischer Bauweise nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer koordi-
nierten Erschließung sowie einer ausreichenden Planungssicherheit 
möglich ist.
Wir bitten daher sicherzustellen, dass

• für den Ausbau des Telekommunikationsnetzes im Erschließungs-
gebiet die ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der 
künftig gewidmeten Verkehrswege möglich ist,

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Auf das Merkblatt (allerdings 
in dessen aktueller Fassung als Merkblatt DWA-M 162 (Bäume, unterir-
dische Leitungen und Kanäle), welches inhaltlich identisch mit den Merk-
blättern DVGW GW 125 und FGSV Nr. 939 ist) und die einzuhaltenden 
Abstände wird im Textteil des Bebauungsplanes bereits hingewiesen.

Gemäß dem Bestandslageplan ist das Plangebiet bereits an das Tele-
kommunikationsnetz angeschlossen, weshalb nach Auffassung der Stadt 
Bürstadt voraussichtlich nur Hausanschlüsse für zukünftige Bebauungen 
notwendig werden.

Es sind keine Erschließungsmaßnahmen der Stadt erforderlich.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Das Plangebiet ist bereits mit einer Telekommunikationsinfrastruktur in 
unterirdischer Bauweise versorgt.

Das Benutzungsrecht der Telekommunikationsunternehmen an öffentli-
chen Verkehrsflächen ist im Telekommunikationsgesetz geregelt. Eine 
weitergehende Berücksichtigung auf Ebene des Bebauungsplanes ist 
nicht erforderlich.
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• entsprechend § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB folgende Flächen als mit ei-
nem Leitungsrecht zu belasten festgesetzt werden und im zweiten 
Schritt eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit im Grundbuch zu-
gunsten der Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn, mit folgendem 
Wortlaut eingetragen wird: "Beschränkte persönliche Dienstbarkeit 
für die Telekom Deutschland GmbH, Bonn, bestehend in dem Recht 
auf Errichtung, Betrieb, Änderung und Unterhaltung von Telekommu-
nikationslinien, verbunden mit einer Nutzungsbeschränkung."

• der Erschließungsträger verpflichtet wird, in Abstimmung mit uns im 
erforderlichen Umfang Flächen für die Aufstellung von oberirdischen 
Schaltgehäusen auf privaten Grundstücken zur Verfügung zu stellen 
und diese durch Eintrag einer beschränkten persönlichen Dienstbar-
keit zu Gunsten der Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn, im 
Grundbuch kostenlos zu sichern,

• eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und der 
Dimensionierung der Leitungszonen vorgenommen wird und eine 
Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau und Leitungs-
bau durch den Erschließungsträger erfolgt,

• die geplanten Verkehrswege nach der Errichtung der TK-Infrastruk-
tur in Lage und Verlauf nicht mehr verändert werden.“

Der Anregung wird nicht gefolgt. Ggf. erforderliche Rechte auf den Bau-
grundstücken sind direkt zwischen der privaten Bauherrschaft und der Te-
lekom zu vereinbaren. Die Stadt Bürstadt sieht kein Erfordernis für ent-
sprechende Regelungen auf Ebene des Bebauungsplanes und hat auch 
keine diesbezügliche Bringschuld.

Der Anregung wird nicht gefolgt. Ggf. erforderliche Rechte auf Privat-
grundstücken sind unmittelbar zwischen den Betroffenen und dem Tele-
kommunikationsunternehmen zu vereinbaren. Auf Ebene des Bebau-
ungsplanes sind hierzu keine Regelungen erforderlich. Üblicherweise be-
stehen ausreichende Aufstellmöglichkeiten von Schaltschränken im öf-
fentlichen Straßenraum oder in öffentlichen Grünflächen. Veränderungen 
an den öffentlichen Erschließungsstraßen sind im Übrigen nicht vorgese-
hen.

Eine Koordination ist nicht erforderlich, da die Erschließungsanlagen be-
reits bestehen. Ggf. notwendige Maßnahmen der Telekom sind der Stadt 
frühzeitig anzuzeigen.

Es ist nicht vorgesehen, die öffentlichen Verkehrsflächen nochmals in der 
Lage zu verändern. Das Recht hierzu behält sich die Stadt Bürstadt aber 
ausdrücklich vor.

Beschlussvorschlag:

Die Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH wird gemäß 
der fachlichen Beurteilung behandelt und hat keine Auswirkungen auf den 
Bebauungsplan.
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e-netz Südhessen AG, Darmstadt
Stellungnahme vom 17.09.2021
Aktenzeichen: TÖB-124

Inhalt:

„vielen Dank für die Zusendung der Unterlagen.

Wir nehmen dazu Stellung für die Netze der ENTEGA AG und der e-netz 
Südhessen AG und ENTEGA Medianet GmbH.

Im Gebiet der Stadt Bürstadt betreiben wir einzelne Versorgungsleitun-
gen. Bitte beteiligen Sie auch den vor Ort zuständigen Netzbetreiber als 
Träger öffentl. Belange am Verfahren.

Gegen die vorliegende Planung bestehen keine Bedenken.“

Fachliche Beurteilung:

Alle betroffenen Netzbetreiber wurden im Rahmen der förmlichen Beteili-
gung angeschrieben. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegen die vorliegende Planung 
keine Bedenken bestehen. 

Beschlussvorschlag:

Die Stellungnahme der e-netz Südhessen AG wird entsprechend der 
fachlichen Beurteilung behandelt und führt nicht zu Änderungen und Er-
gänzungen in der Planung. 
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Energieried GmbH & Co. KG, Lampertheim
Stellungnahme vom 23.09.2021
Aktenzeichen: ???

Inhalt:

„bitte beachten Sie im Rahmen der o.g. Planungsarbeiten die folgen 
Punkte:

DVGW-Regelwerk
Alle relevanten Bereiche des Regelwerks sind einzuhalten, insbesonde-
re:

GW 125
Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsanlagen
- Überpflanzungen vermeiden -

W 405
Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasser-
versorgung

W 400-1 (A)
Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen (TRWV); Teil 1: Pla-
nung
9.2 Anschlussverlauf und Mantelrohre
„Anschlussrohre sollten geradlinig, rechtwinklig zur Grundstücksgrenze 
und auf dem kürzesten Weg von der Versorgungsleitung zum Gebäude 
verlaufen. Vorabverlegungen sind zu vermeiden, da dabei die vorgenann-
ten Kriterien in der Regel nicht eingehalten werden können.“

Lage der Versorgungsleitungen
Die Versorgungsleitungen der ENERGIERIED verlaufen im Regelfall in 
den öffentlichen Verkehrsflächen.

Fachliche Beurteilung:

Die Hinweise der Energieried GmbH & Co. KG werden zur Kenntnis ge-
nommen und entsprechend in den Texten des Bebauungsplans ergänzt. 

Die Planung löst keine Veränderungen an öffentlichen Erschließungsan-
lagen aus. Bei Baumpflanzungen im privaten Bereich waren auch bislang 
bereits die entsprechenden Pflanzabstände zu berücksichtigen, auf die 
im Bebauungsplan nochmals explizit hingewiesen wurde.

Der Hinweis betrifft die Herstellung von Hausanschlüssen und ist zu ge-
gebener Zeit zu beachten.

Änderungen an öffentlichen Verkehrsflächen sind nicht vorgesehen.
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Löschwasser
Für den im Bebauungsplan dargestellten Bereich, kann aus einem Radi-
us von 300 m (um ein jeweiliges Flurstück) insgesamt eine Löschwasser-
menge von 96 m³/ h bei 1,5 bar über einen Zeitraum von 2 Stunden aus 
mindestens zwei der vorhandenen Hydranten des öffentlichen Trinkwas-
serversorgungsnetzes bereitstellt werden.

Vorgaben der ENERGIERIED
Diese finden Sie in unserer Bauherrenmappe auf unserer Internetseite: 
www.energieried.de

Gebäudeabriss
Sollten in den betroffenen Gebieten (im Rahmen der Bebauung in zwei-
ter Reihe) Abrisse von Gebäuden mit Gas- oder Trinkwasser-Hausan-
schlüssen geplant sein, so müssen die folgenden Beantragungen durch 
den Bauherren stattfinden:

- Beantragung der Leitungstrennung
(sechs Monate vor Abriss)

- Beantragung des Zählerausbau
(sechs Monate vor Abriss)

- Plananfrage
(eine Wochen vor Abriss und unmittelbar vor Abriss)

Hausanschlüsse
Gerne schließt die ENERGIERIED die entstehenden Gebäude an Ihre 
Versorgungsnetze an und stellt damit die Versorgung mit Trinkwasser 
und Gas sicher.

Bei Zweitreihenbebauung bzw. Grundstücksteilungen ist die grundbuch-
rechtliche Sicherung der Hausanschlussleitungen erforderlich.
Das Grundbuch-Eintragungsbewilligung-Formular finden Sie auf unserer 
Internetseite: www.energieried.de

Der Hinweis über die zur Verfügung stehende Löschwassermenge wird 
in den Texten des Bebauungsplans ergänzt. 

Der Hinweis zur erforderlichen Trennung von Hausanschlüssen bei Ab-
bruch von Gebäuden wird in den Textteil des Bebauungsplans übernom-
men.

Ein Hinweis auf die Eintragung von Leitungsrechten im Grundbuch wird 
in die Texthinweise und die Begründung aufgenommen. 

http://www.energieried.de/
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Bei Fragen zu neuen Hausanschlüssen steht Ihnen gerne unsere Berate-
rin zur Verfügung:
Frau Lena McFarland
Tel.: 06206 – 9284 838
E-Mail: lena.mcfarland@energieried.de“

Beschlussvorschlag:

Die Stellungnahme der Energieried GmbH & Co. KG wird entsprechend 
der fachlichen Beurteilung behandelt und führt zu den genannten Ergän-
zungen in den Texthinweisen und der Begründung.
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Landesamt für Denkmalpflege Hessen - Abteilung A: hessenAR-
CHÄOLOGIE, Darmstadt
Stellungnahme vom 20.09.2021
Aktenzeichen: A III.3 Da 194-2021

Inhalt:

„gegen die Änderung des Bebauungsplanes werden von Seiten unserer 
Behörde keine grundsätzlichen Bedenken oder Änderungswünsche vor-
gebracht.

Die Belange der hessenArchäologie sind ausreichend berücksichtigt (Sei-
te 12 Punkt D.1 in der Textlichen Festsetzung und Seite 17 Punkt I.1.9 in 
der Begründung. Hier bitte unsere Adresse aktualisieren: Berliner Allee 
58, 64295 Darmstadt).

Hinweis: Die vorliegende Stellungnahme verhält sich ausschließlich 
zu den öffentlichen Belangen des Bodendenkmalschutzes und der 
Bodendenkmalpflege. Eine gesonderte Stellungnahme zu den Be-
langen des Baudenkmalschutzes und der Baudenkmalpflege behält 
sich die Denkmalfachbehörde vor.“

Fachliche Beurteilung:

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Seiten des Landesamtes für Denk-
malpflege Hessen keine grundsätzlichen Bedenken und Änderungswün-
sche gegen die Planung vorliegen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Adresse in den Texten 
des Bebauungsplanes geändert.

Eine separate Stellungnahme des Baudenkmalschutzes und der Bau-
denkmalpflege wurde nicht vorgelegt.

Beschlussvorschlag:

Die Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen, hes-
senARCHÄOLOGIE wird entsprechend der fachlichen Beurteilung be-
handelt und der Hinweis in den Textfestsetzungen sowie in der Begrün-
dung des Bebauungsplanes entsprechend ergänzt.
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Regierungspräsidium Darmstadt - Dezernat I 18 - Kampfmittelräum-
dienst des Landes Hessen, Darmstadt
Stellungnahme vom 28.09.2021
Aktenzeichen: I 18 KMRD- 6b 06/05-B 5260-2021

Inhalt:

„über die in Ihrem Lageplan bezeichnete Fläche liegen dem Kampfmittel-
räumdienst aussagefähige Luftbilder vor.

Eine Auswertung dieser Luftbilder hat keinen begründeten Verdacht er-
geben, dass mit dem Auffinden von Bombenblindgängern zu rechnen ist. 
Da auch sonstige Erkenntnisse über eine mögliche Munitionsbelastung 
dieser Fläche nicht vorliegen, ist eine systematische Flächenabsuche 
nicht erforderlich.

Soweit entgegen den vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der Bauarbei-
ten doch ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden soll-
te, bitte ich Sie, den Kampfmittelräumdienst unverzüglich zu verständi-
gen.

Sie werden gebeten, diese Stellungnahme in allen Schritten des 
Bauleit- bzw. Planfeststellungsverfahrens zu verwenden, sofern 
sich keine wesentlichen Flächenänderungen ergeben.“

Fachliche Beurteilung:

Die Hinweise des Kampfmittelräumdienstes werden zur Kenntnis genom-
men. Auswirkungen für die Planung ergeben sich hieraus nicht. Die Hin-
weise werden jedoch zur Dokumentation des Sachstands in die Begrün-
dung und die Texthinweise des Bebauungsplans übernommen.

Beschlussvorschlag:

Die Stellungnahme des Kampfmittelräumdienstes des Landes Hessen 
wird gemäß der fachlichen Beurteilung behandelt und führt nicht zu Än-
derungen der Bebauungsplanfestsetzungen. Die Begründung sowie die 
Texthinweise sind, um entsprechende Aussagen bzw. die Hinweise des 
Kampfmittelräumdienstes zu ergänzen.
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Regierungspräsidium Darmstadt - Dezernat III 31.2 - Regionale Sied-
lungs- und Bauleitplanung (Bündelungsstelle), Darmstadt
Stellungnahme vom 06.10.2021
Aktenzeichen: RPDA - Dez. III 31.2-61 d 02.05/38-2021/1

Inhalt:

„die 5. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans „In den Acht Mor-
gen“ hat die maßvollen Nachverdichtung und Schaffung von Wohnraum 
innerhalb des im Zusammenhang bebauten Siedlungsbereichs zum Ziel. 
Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 10,61 ha.

Die vorgesehene Fläche liegt innerhalb eines im Regionalplan Südhes-
sen/Regionaler Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) ausge-
wiesenen „Vorranggebiet Siedlung, Bestand“. Die Planung kann daher 
gemäß § 1 Abs. 4 BauGB als an die Ziele der Raumordnung angepasst 
gelten.

Bezüglich der vom Regierungspräsidium Darmstadt - Abteilung Umwelt 
Darmstadt - zu vertretenden Belange teile ich Ihnen folgendes mit:

Bodenschutz

Zu dem o. a. Vorhaben nehme ich aus bodenschutzfachlicher Sicht wie 
folgt Stellung:

1.Nachsorgender Bodenschutz (Altlasten):

Gemäß § 1 (6) Satz 2 Nr. 1 und Nr. 7 BauGB (Baugesetzbuch) sind bei 
der Aufstellung von Bauleitplänen insbesondere die allgemeinen Anfor-
derungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit 
der Wohn- und Arbeitsbevölkerung sowie die Belange des Bodens zu be-
rücksichtigen. Bei der Aufstellung darf das Problem Bodenbelastungen 
nicht ausgeklammert werden. Es gilt bei der Beurteilung von Belastungen 
das bauleitplanerische Vorsorgeprinzip und nicht die Schwelle der Gefah-
renabwehr. Der Träger der Bauleitplanung erzeugt ein Vertrauen, dass 

Fachliche Beurteilung:

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Planung den Zielen der Raum-
ordnung angepasst gilt.

1. Nachsorgender Bodenschutz (Altlasten)

Die allgemeinen Hinweise zu den Belangen des nachsorgenden Boden-
schutzes werden zur Kenntnis genommen.



29

die ausgewiesene Nutzung ohne Gefahr realisierbar ist. Geht die Stadt 
Bürstadt Anhaltspunkten für Bodenbelastungen nicht nach, haben Eigen-
tümer, Bauwillige und andere Betroffene ggf. Anspruch auf Schadenser-
satz.

In der vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz herausgegebenen Arbeitshilfe „Bodenschutz in 
der Bauleitplanung“ (Februar 2011) ist als Datenquelle für Recherchen 
zum Thema Bodenschutz die Altflächendatei ALTIS des Hess. Landes-
amtes für Umwelt und Geologie (HLUG) angegeben.

Nach erfolgter Abfrage der Altflächendatei ist festzustellen, dass sich für 
das Plangebiet sechs Einträge ergeben (siehe beiliegende Liste). Dar-
unter befinden sich Betriebe, die gemäß Handbuch Altlasten, Band 2, Teil 
4 des HLUG mit einem hohen bzw. sehr hohen Gefährdungspotential 
für die Umwelt bewertet werden:

Im Zuge des Bauleitplanverfahrens sind zur Abwägung einer möglichen 
Gefahr bei der Nutzung der Standorte mit hohem bzw. sehr hohem Ge-
fährdungspotential Einzelfallrecherchen bzw. ggf. anschließende orientie-
rende Untersuchungen gemäß der Handbücher Altlasten Band 3, Teil 1, 
bzw. Band 3, Teil 2 des HLUG durchzuführen. Die Einzelfallbewertung 
hat gemäß der Handbücher Altlasten, Band 5, Teil 1 zu erfolgen. Hierzu 
ist ein Fachgutachter in Altlastenfragen zu beauftragen. Das Ergebnis der 
Untersuchungen ist dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Um-
welt Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5; Bodenschutz, vorzulegen.

Erst nach Auswertung der Einzelfallbewertung kann darüber entschieden 
werden, ob ein weiterer Untersuchungsbedarf besteht und eine orientie-
rende Untersuchung erforderlich wird.

Die Hinweise zu den Altflächen im Plangebiet werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

Da die zulässige Art der baulichen Nutzung in der Planung gegenüber der 
bisherigen Zulässigkeit nicht geändert wird, hat die Planung aus Sicht der 
Stadt keine wesentlichen Auswirkungen auf die Wirkungspfade „Boden-
Mensch“ oder „Boden-Grundwasser“. Im Sinne der Fürsorgepflicht der 
Stadt gegenüber Bürgern und Bauherren wird ein Hinweis in den Texten 
des Bebauungsplanes ergänzt, auf welchen Flurstücken aufgrund von 
Altnutzungen ggf. noch Verunreinigungen vorliegen könnten. Von den 6 
im ALTIS benannten Grundstücken wurden 5 Grundstücke bereits in der 
Vergangenheit einer allgemeinen Wohnnutzung zugeführt. An diesen 
Grundstücken (Römerstraße 19, 24 und 31 sowie In den Acht Morgen 17 
und Burgunderstraße 4) sind nach Kenntnisstand der Stadt keine Verän-
derungen geplant oder zu erwarten. Eine Untersuchung der Bodenver-
hältnisse auf Kosten der Stadt liegt außerhalb der städtische Zuständig-
keit, da durch die Bebauungsplanänderung auf diesen Grundstücken kei-
ne wesentlichen Auswirkungen auf die Belange des Bodenschutzes ge-
geben sind. Anders verhält es sich mit dem Grundstück Am Jahnplatz 5, 
auf dem das bisherige Wohngebäude niedergelegt und durch ein neues 
größeres Wohngebäude mit Tiefgarage ersetzt werden soll. Dort ist im 
ALTIS ein Eintrag „Erste Bearbeitung von Aluminium“ verzeichnet. Der 
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2.Vorsorgender Bodenschutz:

Nachverdichtung im Innenbereich

Die Aufstellung des Bebauungsplans folgt dem Gebot des sparsamen 
Umgangs mit Grund und Boden, indem Flächen innerhalb des durch Be-
bauung im Innenbereich entstandenen Ortsgefüges für eine neugeordne-
te Nutzung mobilisiert werden (Nachverdichtung). Hiermit wird ein Beitrag 
zur Reduktion weiteren Flächenverbrauchs im Außenbereich geleistet. 
Daher wird der Bebauungsplan unter Gesichtspunkten des vorsorgenden 
Bodenschutzes ausdrücklich begrüßt.

angegebene Zeitraum einer entsprechenden gewerblichen Tätigkeit um-
fasst die Zeit von Januar 1952 bis Oktober 1981. Der Stadt Bürstadt lie-
gen keine Informationen hinsichtlich einer tatsächlichen gewerblichen 
Nutzung der Metallverarbeitung vor. Ggf. könnte hier früher ein Betriebs-
inhaberwohnsitz oder ein Büro gewesen sein. Der Sachverhalt wurde mit 
dem Vorhabenträger der geplanten Bebauung besprochen. Aufgrund der 
großflächig geplanten Tiefgarage ist davon auszugehen, dass die we-
sentlichen Bodenmassen abgefahren und entsorgt werden müssen. Hier-
zu sind Laboruntersuchungen zur Einstufung des Materials in Deponie-
klassen erforderlich, durch die eine fachgerechte Entsorgung sicherge-
stellt wird. Sofern hierbei zu sanierende Bodenverunreinigungen festge-
stellt werden sollten, muss eine weitergehende Abstimmung mit der Bo-
denschutzbehörde erfolgen. Der Vorhabenträger wurde seitens der 
Stadtverwaltung aufgefordert, im Rahmen der Baumaßnahme frühzeitig 
eine Abstimmung mit der Bodenschutzbehörde des RP Darmstadt in Be-
zug auf mögliche Auflagen der Behörde vorzunehmen. Aus Sicht der 
Stadt besteht aufgrund der bisherigen Wohnnutzung des Grundstücks so-
wie der geplanten großflächigen Überbauung mit Bodenaushub und Bo-
denentsorgung kein weitergehender Handlungsbedarf auf Ebene des Be-
bauungsplans. Die Begründung wird um entsprechende Angaben er-
gänzt. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Bebauungsplan unter Ge-
sichtspunkten des vorsorgenden Bodenschutzes begrüßt wird.
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Die Belange des Dezernates 41.5 sind in der Begründung zum Bebau-
ungsplanentwurf hinreichend berücksichtigt.

Immissionsschutz

Die fachlich inhaltliche Bearbeitung der Unterlagen hat ergeben, dass ge-
gen die Umsetzung des Bebauungsplanes hinsichtlich der von mir zu ver-
tretenden Belange des Immissionsschutzes Bedenken bestehen. Da es 
sich um eine Überplanung eines bestehenden Gebiets handelt, erfolgt 
keine Diskussion über die Ausweisung des Gebiets an sich, sondern es 
werden nur Anregungen gegeben, um Einwirkungen auf die Bewohner zu 
minimieren.

Ich rege an, dass die Lärmpegelbereiche in den Bauleitplan mit aufge-
nommen werden.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange, des Dezernates 41.5 
in der Begründung zum Bebauungsplanentwurf hinreichend berücksich-
tigt sind.

Immissionsschutz

In den Textfestsetzungen des Bebauungsplans sind die Außenlärmpegel 
aus der schalltechnischen Untersuchung bereits auf entsprechender Ka-
tastergrundlage dargestellt, so dass jeder Grundstückseigentümer und 
Bewohner die Betroffenheit von Lärmimmissionen im Bereich seines 
Grundstücks selbst ablesen bzw. beurteilen kann. Die eigentlichen Fachli-
chen Nachweise zum baulichen Schallschutz sind ohnehin durch fachlich 
geeignete Personen zu führen, die hierzu auf die der Begründung beilie-
gende schalltechnische Untersuchung zurückgreifen können. Die Über-
nahme von Lärmpegelbereichen in den Bebauungsplan würde nur eine 
„Momentaufnahme“ der Lärmbelastung darstellen. Nachdem in den über-
wiegenden Planbereichen seitens der Stadt keine baulichen Veränderun-
gen erwartet werden, können mittel- bis langfristig ggf. veränderte Rah-
menbedingungen vorliegen, die dann zur Berechnung der erforderlichen 
Schallschutzmaßnahmen herangezogen werden sollten (z.B. Veränderte 
Verkehrsmenge oder reduzierter Lärm aufgrund von Elektromobilität). Die 
Darstellung von Lärmpegelbereichen (Geschossweise und Fassadenwei-
se) würde den Bebauungsplan aus Sicht der Stadt zudem überfrachten. 
Die getroffenen Festsetzungen sind angemessen und geeignet, die Lärm-
konflikte aufzuzeigen und sachgerecht in der Planung zu berücksichtigen. 
Letztlich ist auch zu berücksichtigen, dass der bislang geltende Bebau-
ungsplan keine Festsetzungen zum Schallimmissionsschutz trifft und der 
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Weiterhin sollte nicht immer die preiswerteste Lösung für den Schall-
schutz der schutzbedürftigen Räume, dazu zählen z.B. auch Wohnkü-
chen und Wohnzimmer, in der Bauleitplanung festgeschrieben werden.

Der Bewohner braucht den Kontakt mit der Außenwelt und will nicht in ei-
ner schallisolierten Wohnung leben. Um dies ist zu ermöglichen gibt es 
die Möglichkeit Hafen-City-Fenster einzubauen bzw. Prallscheiben vorzu-
setzen. Beide mindern den Lärm und haben den Vorteil keine Folgekos-
ten (Energiekosten) zu erzeugen. Gerade bei der aktuellen Diskussion 
über Klimaschutz, sollte dies beachtet werden. Nebenbei kann der Be-
wohner die Fenster auch zum Lüften öffnen, was gerade bei den aktuel-
len Temperaturen wichtig ist.

vorliegende Änderungsplan somit bereits zu einer wesentlichen Minde-
rung des Immissionskonflikts beiträgt. Die Begründung wird um entspre-
chende Angaben ergänzt. 

Die Stadt muss im Sinne der bezahlbaren Wohnraumversorgung immer 
auch die Baukosten im Blick behalten, die durch die Festsetzungen des 
Bebauungsplans ausgelöst werden. Die Festsetzungen bestimmen Maß-
nahmen, die für die Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsbedin-
gungen ausreichend sind. Weitergehende Maßnahmen sind jederzeit 
möglich und zulässig.

Die Gebäude schirmen Teile der Grundstücksfreiflächen (im Schallschat-
ten) gegen die Lärmquelle ab und gewährleisten hierdurch Außenwohn-
bereiche mit angemessen geringen Immissionspegeln. Es sollte den 
Grundstückseigentümern und Bewohnern freigestellt sein, welchen per-
sönlichen Anspruch an ihren Kontakt zur Außenwelt sie darüber hinaus 
realisieren wollen. Für die meisten Bürger dürfte hierbei die Sichtbezie-
hung durch Schallschutzfenster ausreichend sein. Schallgedämmte Lüf-
tungselemente sind zur Wohnraumbelüftung ausreichend und gewähr-
leisten unter Umständen eine bessere Wohnlufthygiene als falsches Lüf-
ten über geöffnete Fenster. Zudem stellen die hohen energetischen An-
sprüche an die Bebauung auch Ansprüche an eine energieeffiziente 
Wohnraumlüftung. Diese kann mittels gekipptem Fenster im Allgemeinen 
nicht erreicht werden. Dennoch wird der Hinweis auf den möglichen Ein-
bau von „Hafen-City-Fenster“ bzw. Prallscheiben in die Begründung des 
Bebauungsplanes übernommen. Das Lüften von Räumen über geöffnete 
Fenster ist im Übrigen auch bei Einbau von schallgedämmten Lüftungs-
elementen möglich. Es gibt keine Festsetzung, wonach die Fenster nicht 
öffenbar sein dürfen. Somit kann jeder Bewohner für sich entscheiden, ob 
er zusätzlich zu den Lüftungselementen z.B. im Sommer tagsüber auch 
die Fenster öffnet, um die Räume mittels Durchzugs etwas zu kühlen.
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Aus Sicht der Dezernate Wasserversorgung/Grundwasserschutz, Ober-
flächengewässer und Abwasser bestehen gegen den Bebauungsplan 
keine Bedenken.

Für die bergrechtliche Stellungnahme wurden folgende Quellen als Da-
tengrundlage herangezogen:

Hinsichtlich der Rohstoffsicherung:
 Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan 

(RPS/RegFNP) 2010
 Rohstoffsicherungskarte (KRS 25) des HLNUG;

Hinsichtlich der aktuell unter Bergaufsicht stehenden Betriebe:
 vorliegende und genehmigte Betriebspläne;

Hinsichtlich des Altbergbaus:
 bei der Bergaufsicht digital und analog vorliegende Risse,
 in der Datenbank vorliegende Informationen,
 Kurzübersichten des ehemaligen Bergamts Weilburg über frühe-

ren Bergbau.
Die Recherche beruht auf den in Inhaltsverzeichnissen des Aktenplans 
inventarisierten Beständen von Berechtsams- und Betriebsakten früherer 
Bergbaubetriebe und in hiesigen Kartenschränken aufbewahrten Riss-
blättern. Die Stellungnahme basiert daher hinsichtlich des Altbergbaus 
auf einer unvollständigen Datenbasis.

Anhand dieser Datengrundlage wird zum Vorhaben wie folgt Stellung ge-
nommen:

Rohstoffsicherung: Durch das Vorhaben sind keine Rohstoffsicherungs-
flächen betroffen.
Aktuelle Betriebe/Konzessionen: Es befinden sich keine aktuell unter 
Bergaufsicht stehenden Betriebe im Planbereich und dessen näherer 
Umgebung. Das Gebiet wird von einem Erlaubnisfeld zur Aufsuchung von 
Kohlenwasserstoffen überdeckt. Der Bergaufsicht sind jedoch keine das 
Vorhaben beeinträchtigenden Aufsuchungsaktivitäten bekannt.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der Dezernate Wasser-
versorgung/Grundwasserschutz, Oberflächengewässer und Abwasser 
keine Bedenken bestehen.

Die Hinweise der Bergaufsicht werden zur Kenntnis genommen. Es er-
geben sich hieraus keine Änderungen der Planung.
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Gefährdungspotential aus früheren bergbaulichen Tätigkeiten: Im Plan-
gebiet ist meinen Unterlagen zufolge bisher kein Bergbau umgegangen.

Dem Vorhaben stehen aus Sicht der Bergbehörde keine Sachverhalte 
entgegen.

Eine Zuständigkeit der oberen Naturschutzbehörde ist gemäß § 2 Abs. 1 
Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGB-
NatSchG) nicht gegeben. (siehe hierzu auch Ziffer 3.5 des Erlasses des 
Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen 
über die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange (TöB) in städtebaulichen Verfahren nach dem Baugesetzbuch 
(BauGB) vom 11. Dezember 2019 -StAnz. 52/2019 S. 1373-).

Den Kampfmittelräumdienst beteilige ich ausnahmsweise nur dann, 
wenn von gemeindlicher Seite im Rahmen des Bauleitplanverfahrens 
konkrete Hinweise auf das mögliche Vorkommen von Kampfmitteln er-
folgt sind. In dem mir von Ihnen zugeleiteten Bauleitplanverfahren haben 
Sie keine Hinweise dieser Art gegeben. Deshalb habe ich den zentralen 
Kampfmittelräumdienst nicht beteiligt. Es steht Ihnen jedoch frei, den 
Kampfmittelräumdienst direkt zu beteiligen. Ihre Anfragen können Sie per 
Email richten an das Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat I 18, 
Zentraler Kampfmittelräumdienst: kmrd@rpda.hessen.de .“

Der Kampfmittelräumdienst wurde durch die Stadt separat beteiligt. Ein 
Kampfmittelverdacht wurde in der entsprechend vorliegenden Stellung-
nahme nicht geäußert. Nach Angabe des Kampfmittelräumdienstes ist 
auch keine systematische Flächenabsuche erforderlich.

Beschlussvorschlag:

Die Stellungnahme der Bündelungsstelle des Regierungspräsidiums 
Darmstadt wird gemäß der fachlichen Beurteilung behandelt und führt zu 
den entsprechenden Ergänzungen der Bebauungsplanbegründung und 
der Texthinweise.
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Altis-Liste zur Stellungnahme des Regierungspräsidium Darmstadt:
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Stadtbrandinspektor der Stadt Bürstadt, Uwe Schwara, Bürstadt
Stellungnahme vom 07.10.2021
Aktenzeichen: ???

Inhalt:

„Bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 08.09.2021 (Ihr Zeichen AV / 
016.057) möchte ich seitens der Feuerwehr folgende Stellungnahme ab-
geben:

Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung müssen die gemäß Pla-
nung entsprechend vorgeschriebenen Löschwassermindestmengen (sie-
he hierzu Anlage) zur Verfügung stehen. Die einzuhaltenden Abstände 
der Löschwasserentnahmestellen zu den geplanten Objekten müssen 
gem. der aktuellen DIN berücksichtigt werden.

In der Planung sind die notwendigen Feuerwehrzufahrten und Rettungs-
wege nach DIN 14090 „Flächen für die Feuerwehr“ zu berücksichtigen.“

Die Anlage kann in der Verfahrensakte eingesehen werden.

Fachliche Beurteilung:

Die Hinweise zur Löschwassermenge und -entnahme werden zur Kennt-
nis genommen und sind bereits in den Texten des Bebauungsplanes ent-
halten. Seitens des Wasserversorgungsunternehmens (ENERGIERIED) 
wurde die Sicherstellung der benötigten Löschwassermenge bei ausrei-
chendem Druck im Rahmen der Stellungnahme zur vorliegenden Bauleit-
planung bestätigt. 

Ein Hinweis auf die DIN 14090 ist bereits im Textteil des Bebauungspla-
nes enthalten

Beschlussvorschlag:

Die Stellungnahme des Stadtbrandinspektors der Stadt Bürstadt wird ent-
sprechend der fachlichen Beurteilung behandelt und führt nicht zu Ände-
rungen der Planung.
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Telefónica Germany GmbH & Co. OHG - Request Management/Be-
hördenengineering, Nürnberg
Stellungnahme vom 27.09.2021
Aktenzeichen: ohne

Inhalt:

„aus Sicht der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG sind nach den ein-
schlägigen raumordnerischen Grundsätzen die folgenden Belange bei 
der weiteren Planung zu berücksichtigen, um erhebliche Störungen be-
reits vorhandener Telekommunikationslinien zu vermeiden:

- durch das Plangebiet führen zwei Richtfunkverbindungen hindurch

- die Fresnelzone der Richtfunkverbindungen befindet sich in einem 
vertikalen Korridor zwischen 70 m und 110 m über Grund

Zur besseren Visualisierung erhalten Sie beigefügt zur E-Mail ein digita-
les Bild, welches den Verlauf unsere Punkt-zu-Punkt-Richtfunkverbin-
dung verdeutlichen sollen.

Fachliche Beurteilung:

Der Hinweis über die vorhandenen Richtfunkverbindungen durch das 
Plangebiet wird zur Kenntnis genommen. Die angegebene Höhe der 
Richtfunkverbindung über Grund liegt erheblich über den im Bebauungs-
plan zugelassenen Gebäudehöhen und auch über den Höhen von Bau-
kränen, so dass sich hieraus für den Bebauungsplan bzw. künftige bauli-
che Maßnahmen im Plangebiet keinerlei Einschränkungen ergeben. 

(Hinweis: die Funkverbindung ist in der Darstellung gepunktet und kaum 
zu erkennen. Sie verläuft in Ost-West-Richtung in etwa durch die Mitte 
des Plangebiets)
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Die farbigen Linien verstehen sich als Punkt-zu-Punkt-Richtfunkverbin-
dungen der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG. Das Plangebiet ist 
im Bild mit einer dicken roten Linie eingezeichnet.

Man kann sich diese Telekommunikationslinie als einen horizontal über 
der Landschaft verlaufenden Zylinder mit einem Durchmesser von rund 
30-60m (einschließlich der Schutzbereiche) vorstellen (abhängig von ver-
schiedenen Parametern). Bitte beachten Sie zur Veranschaulichung die 
beiliegende Skizze mit Einzeichnung des Trassenverlaufes. Alle geplan-
ten Konstruktionen und notwendige Baukräne dürfen nicht in die Richt-
funktrasse ragen.

Wir bitten um Berücksichtigung und Übernahme der o.g. Richtfunktrasse 
in die Vorplanung und in die zukünftige Bauleitplanung bzw. den zukünf-
tigen Flächennutzungsplan. Innerhalb der Schutzbereiche (horizontal und 
vertikal) sind entsprechende Bauhöhenbeschränkungen s.o. festzuset-
zen, damit die raumbedeutsame Richtfunkstrecke nicht beeinträchtigt 
wird. 

Die Richtfunktrasse wird nicht in der Planung dargestellt. Aufgrund der 
Höhenlage der Funkstrecke sind wie bereits erläutert keinerlei Einschrän-
kungen für die Bebauung über die bereits im Bebauungsplan berücksich-
tigte Beschränkung der maximalen Gebäudehöhe hinaus erforderlich. 
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Es muss daher ein horizontaler Schutzkorridor zur Mittellinie der Richt-
funkstrahlen von mindestens +/- 30 m und ein vertikaler Schutzabstand 
zur Mittellinie von mindestens +/-15m eingehalten werden.

Sollten sich noch Änderungen der Planung / Planungsflächen ergeben, 
so würden wir Sie bitten uns die geänderten Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen, damit eine erneute Überprüfung erfolgen kann.

Bei Fragen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.“

Beschlussvorschlag:

Die Stellungnahme der Telefónica Germany GmbH wird entsprechend 
der fachlichen Beurteilung behandelt und führt nicht zu Änderungen der 
Planung.
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Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB), Lampert-
heim
Stellungnahme vom 08.09.2021
Aktenzeichen: ohne

Inhalt:

„bezüglich des o.g. Bauvorhabens in der Stadt Bürstadt möchten wir Sie 
auf die für einen sicheren Betrieb mit Abfallsammelfahrzeugen notwendi-
gen Voraussetzungen, bei der von Ihnen geplanten Baumaßnahme hin-
weisen:

In der aktuellen DGUV Regel 114-601 wird in einem eigenen Kapitel die 
Vermeidung von Rückwärtsfahrten des Abfallsammelfahrzeugs gefordert.

Um dies zu gewährleisten, sind bei der Anlage von Stichstraßen Wende-
anlagen einzurichten, die das Befahren von einem 3-achsigen Abfallsam-
melfahrzeug mit einer Fahrzeuglänge von 10,5 m und einem zulässigen 
Gesamtgewicht von 26 to ermöglichen (vgl. RASt 06, 6.1.2.2, Bild 58). 
Kann aufgrund der örtlichen Verhältnisse eine Wendeanlage nicht reali-
siert werden, ist mindestens ein Wendehammer (vgl. RASt 06, 6.1.2.2, 
Bild 59) einzurichten, der es unseren Fahrzeugen ermöglicht, durch kur-
zes Zurücksetzen die Fahrtrichtung zu ändern.

Da ein unvorhersehbares Rückwärtsfahren – aufgrund von temporären 
Verkehrsbeeinträchtigungen (z.B. durch Verparkung) – nicht ausge-
schlossen werden kann, beträgt die notwendige Fahrbahn- / Fahrgassen-
breite bei einer Anliegerstraße bzw. -weg mindestens 3,55 m (DGUV Re-
gel 114-601, 3.8 2,55 m, Fahrzeugbreite zuzüglich eines Sicherheits-
abstandes von 0,5 m zu beiden Seiten). Bitte berücksichtigen Sie dabei 
notwendige Ausweichstellen und die erwartete Verkehrsbelastung (vgl. 
RASt 06, 6.1.1.10 & Tabelle 16)

Wir bitten dies bei der Planung zu berücksichtigen, um eine reibungs- und 
gefahrlose Abfuhr zu gewährleisten.“

Fachliche Beurteilung:

Die der Gebietserschließung dienenden Straßen weisen für die Belange 
der Müllentsorgung ausreichende Querschnitte im Rahmen einer für die 
Müllentsorgung günstigen Ringerschließung auf. Die Flächen des Bebau-
ungsplans sind bereits vollständig erschlossen und die Abfallsammelbe-
hälter durch die Anwohner an die Straße zu bringen. Dies gilt insbeson-
dere für den Fall rückwärtiger Gebäude in zweiter Reihe auf den Grund-
stücken. 

Es sind keine Veränderungen an den öffentlichen Erschließungsstraßen 
vorgesehen. Die bestehende Entsorgungssituation wird nicht verändert. 
Belange der Müllentsorgung sind somit nicht nachteilig berührt. 
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Beschlussvorschlag:

Die Stellungnahme des ZAKB wird gemäß der fachlichen Beurteilung be-
handelt und führt nicht zu Änderungen der Planung, da die Belange be-
reits angemessen berücksichtigt sind.
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Jagdklub St. Hubertus Bergstraße e.V. - Herrn Hartmut Brügel, Hep-
penheim
Stellungnahme vom 27.09.2021
Aktenzeichen: ohne

Inhalt:

„Vielen Dank für die Informationen zum o.a. Vorhaben. Im Auftrag des 
LJV Hessen gebe ich dazu folgende Stellungnahme:

Das bereits bebaute Plangebiet liegt im Ortsbereich und innerhalb der 
Umgehungsstraße/Stadtkern, sodass jagdliche Belange nicht betroffen 
sind.

Aus Sicht des Naturschutzes befürworte ich die Verdichtung der Bebau-
ung, damit wird die Flächeninanspruchnahme im Außenbereich gemin-
dert.“

Fachliche Beurteilung:

Es wird zur Kenntnis genommen, dass jagdliche Belange nicht betroffen 
sind.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Verdichtung der Bebauung aus 
Sicht des Naturschutzes befürwortet wird. 

Beschlussvorschlag:

Die Stellungnahme des Jagdklubs St. Hubertus Bergstraße e.V. wird ent-
sprechend der fachlichen Beurteilung behandelt und führt nicht zu Ände-
rungen oder Ergänzungen der Planung. 
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0 Zusammenfassung 

 

Die schalltechnische Untersuchung zur 5. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "In 

den Acht Morgen" der Stadt Bürstadt führt zu folgenden Ergebnissen:  

 
0.1 Verkehr 

Durch Straßen- und Schienenverkehrslärmeinwirkungen ist im Tagzeitraum der Orientierungs-

wert der DIN 18005 /1/ für allgemeine Wohngebiete (WA) von 55 dB(A) im überwiegenden 

östlichen Teil des Plangebietes eingehalten. Nach Westen, zur B 44 hin, steigen auf den Grund-

stücksflächen die Tag-Beurteilungspegel auf bis zu ca. 69 dB(A) an, zur Eisenbahntrasse im Nor-

den auf bis zu ca. 65 dB(A).  

 

Im Nachtzeitraum ist der Orientierungswert "Verkehr" der DIN 18005 /1/ für allgemeine Wohn-
gebiete (WA) von 45 dB(A) im gesamten Plangebiet überschritten. Die Orientierungswertüber-

schreitungen steigen nachts von ca. 4 dB(A) im Osten des Plangebietes auf bis zu ca. 20 dB(A) 

zur B 44 im Osten bzw. auf bis zu ca. 10 dB(A) zur Eisenbahntrasse im Norden hin an. 

 

Da im Tagzeitraum in Erdgeschosshöhe im überwiegenden Teil des Plangebietes 64 dB(A) ein-

gehalten sind - entsprechend dem Tag-Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV /2/ für Mischge-

biete - bis zu der z. B. gemäß Beschluss vom 04.12.1997 des OVG Lüneburg (Az. 7 M 1050/97, 

s. Kap. 3.1) gesunde Wohnverhältnisse grundsätzlich gewahrt sind, kann die Abwägung zum 

Ergebnis führen, dass hier ausreichend geschützte Außenwohnbereiche zur Verfügung stehen. 

Dies stimmt überein mit den Ausführungen auf den Seiten 9 und 10 der "Arbeitshilfe zur Beurtei-

lung gesunder Wohnverhältnisse Schallimmissionen, Stand September 2017" der Stadt Frankfurt 

/9/, die auch Hinweise zur Beurteilung im Nachtzeitraum gibt (Auszug, gilt im Rahmen der Abwä-

gung grundsätzlich auch für allgemeine Wohngebiete):  

 
Schutz am Tag 
Wird der MI-Beurteilungspegel von 64 dB(A) an den zukünftigen Gebäudefassaden am Tag 
eingehalten, sind keine besonderen Anforderungen an den baulichen Schallschutz von 
eventuell hier vorgesehenen Balkonen und Terrassen zu stellen.  
 
Verkehrslärmbelastungen größer 70 dB(A) sind grundsätzlich kritisch zu bewerten. Nach 
gängiger Rechtsprechung liegt hier die Schwelle zur Gesundheitsgefährdung. Wohnbauvor-
haben sind deshalb nur dann zu verantworten, wenn durch entsprechende städtebauliche 
Konzepte, wie z. B. eine Blockrandbebauung, ausreichend lärmberuhigte Gebäudefassaden 
in den Blockinnenbereichen oder Innenhöfen geschaffen werden können.  
 
Schutz in der Nacht 
Für den Nachtzeitraum gilt ebenfalls der entsprechende Immissionsrichtwert der 16. BIm-
SchV. Deswegen sind auch hier ab einem Beurteilungspegel von 54 dB(A) verbesserte städ-
tebauliche und bauliche Schallschutzkonzepte empfehlenswert. Der Schwerpunkt liegt auf 
dem Schutz der Schlaf- und Kinderzimmer. 
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Oberhalb eines Beurteilungspegels von 60 dB(A) in der Nacht beginnt wiederum die Ge-
sundheitsgefährdung. Bei Planungen und Einzelgenehmigungen sind daher erhöhte Schall-
schutzanstrengungen zu unternehmen. 
 
Für den Nachtzeitraum billigt die gängige Rechtsprechung Außenwohnbereichen keine spe-
zielle Schutzbedürftigkeit zu. Auf die Festlegung von entsprechenden Schwellenwerten 
wurde deshalb verzichtet. 

 

Falls hiernach im Plangebiet die Außenwohnbereiche im Tagzeitraum als ausreichend geschützt 

erachtet werden, und falls keine ergänzenden aktiven Schallschutzmaßnahmen realisierbar sind 

(s. Kap. 6.1.2), kann im Rahmen der Abwägung an Fassaden mit verbleibenden Orientierungs-

wertüberschreitungen das in der DIN 18005 /1/ formulierte Ziel "Schutz der Außenwohnbereiche" 

auf das Ziel "Schutz der Aufenthaltsräume" hin verlagert werden. Aufenthaltsräume in Gebäuden 

können wirksam durch passive Maßnahmen geschützt werden (s. Kap. 6.3). 

 

0.2 Gewerbe 

Im Hinblick auf Gewerbelärmeinwirkungen erfüllt das geplante Vorhaben den Trennungsgrund-

satz gemäß § 50 BImSchG /11/.  

 

Die Anforderungen der TA Lärm /7/ an den Schallimmissionsschutz sind eingehalten.  

 
Bestehende oder zukünftige Betriebe und Anlagen innerhalb des Plangebietes sowie in der Nach-

barschaft werden durch das geplante Vorhaben aus Sicht des Schallimmissionsschutzes nicht 

über das bereits heute erforderliche Maß hinaus eingeschränkt, da im rechtskräftigen Bebau-

ungsplan "In den Acht Morgen" als Art der baulichen Nutzung bereits ebenfalls allgemeines 

Wohngebiet "WA" festgesetzt ist und die Planung kein an Gewerbe heranrückendes Wohnen 

darstellt. Somit entsteht durch die Planung kein neuer oder erhöhter Immissionskonflikt.  

 

0.3 Passiver Schallschutz 
In Kap. 6.3 werden bei freier Schallausbreitung exemplarisch für die Immissionshöhe EG die 

Grundlagen für die Bemessung erforderlicher passiver Schallschutzmaßnahmen bei der Errich-

tung oder der baulichen Änderung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen im 

Plangebiet angegeben (maßgebliche Außenlärmpegel / Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 /5a, 

5b/, Erfordernis schalldämmender Lüftungseinrichtungen für Schlaf- und Kinderzimmer).  

 

0.4 Vorschlag schalltechnische Mindestfestsetzungen 
In Kap. 6.4 wird ein Vorschlag für die schalltechnischen Mindestfestsetzungen zum Bebauungs-

plan unterbreitet.  
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1 Sachverhalt und Aufgabenstellung 

 

Die Stadt Bürstadt beabsichtigt, mit der 5. Änderung des bestehenden Bebauungsplans "In den 

Acht Morgen" u. a. die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von kosten-

günstigem Wohnraum und die Erweiterung des Altenheimes der Stadt Bürstadt zu schaffen. Zu-

dem soll die städtebauliche Ordnung im Bereich der bestehenden freiwilligen Feuerwehr mitsamt 

der neuen Rettungswache wieder hergestellt und die bestehende Grünfläche im Nordwesten des 

Geltungsbereiches zu einer Wohnbaufläche der Baugenossenschaft entwickelt werden. Auch auf 

weiteren Grundstücken besteht der Wunsch, Wohnraum zu realisieren. Um dies zu erreichen, ist 

auf den bereits bebauten Grundstücken eine höhere bauliche Dichte erforderlich. Im Rahmen der 

Bebauungsplanänderung soll hierzu das Maß der baulichen Nutzung im gesamten Plangebiet 

angepasst werden. Zudem wird der Geltungsbereich um die derzeit unbeplante Fläche "Am Jahn-

platz 5" erweitert.  

 

Das Plangebiet ist zu großen Teilen bebaut und befindet sich östlich der Bundesstraße B 44 in 

der Kernstadt von Bürstadt. Östlich des Geltungsbereiches grenzen das Rathaus, die Alla-Hopp-

Anlage und das Altenheim der Stadt Bürstadt an den Geltungsbereich an. Im und um das Plan-

gebiet herum ist kleinteilige Wohnbebauung mit Einzel-, Doppel- und Reihenhäusern zu finden. 

Der Geltungsbereich ist im Westen durch die B 44 begrenzt, im Norden durch die Bahnstrecke 

Bensheim-Worms, im Osten durch die Straßen "In den Acht Morgen" und "Am Weiher", im Süden 

durch die Hofheimer Straße. 

 

Die östlich gelegene Bahntrasse Mannheim-Frankfurt verläuft in Dammlage mit einer ca. 2 m 

über Schienenoberkante hohen Lärmschutzanlage auf der Westseite. 

 

Nördlich der Bahntrasse Bensheim-Worms erstreckt sich ein gewerblich genutzte Fläche.  

 

Die Details der örtlichen Situation sowie der Planung werden als bekannt vorausgesetzt.  

 
Aufgabe der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung ist die Prognose und Beurteilung der 

Geräuscheinwirkungen durch Straßen- und Schienenverkehr sowie durch die gewerblich ge-

nutzte Fläche auf das Plangebiet. Falls erforderlich, sollen die Grundlagen für die Bemessung 

passiver Lärmschutzmaßnahmen angegeben werden. Grundsätzlich mögliche Lärmschutzmaß-

nahmen sollen diskutiert werden. 
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2 Grundlagen 

/1/ DIN 18005-1, 2002-07, Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für 
die Planung 

 DIN 18005-1 Beiblatt 1, 1987-05, Schallschutz im Städtebau; Berechnungsverfahren; 
Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung 

 
/2/ 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-

lärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. September 2006 (BGBl. I S. 2146), geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2269), ergänzt durch die 
Zweite Verordnung zur Änderung der Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 4. November 2020 (BGBl. Jahrgang 2020 Teil I 
Nr. 50, ausgegeben zu Bonn am 9. November 2020, in Kraft getreten am 1. März 2021) 

 
/3/ "Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen" (RLS-19), Ausgabe 2019 (VkBl. 2019, Heft 

20, lfd. Nr. 139, S. 698), eingeführt mit "Allgemeinem Rundschreiben Straßenbau Nr. 
19/2020" des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, Bonn 

 
/4/ Schall 03 in Anlage 2 der "Verordnung zur Änderung der Sechzehnten Verordnung zur 

Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 
16. BImSchV)" vom 18. Dezember 2014 

 
/5a/ DIN 4109-1, "Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen", Januar 2018 
 
/5b/ DIN 4109-2, "Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung 

der Anforderungen", Januar 2018 
 
/6/ VDI-Richtlinie 2719, "Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen", 
 August 1987 
 
/7/ Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Tech-

nische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 28. August 1998 (GMBl Nr. 
26/1998 S. 503), zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 
(BAnz AT 08.06.2017 B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017 

 
/8/ DIN ISO 9613-2, "Dämpfung des Schalls bei Ausbreitung im Freien", Ausgabe Oktober 

1999 
 
/9/ "Arbeitshilfe zur Beurteilung gesunder Wohnverhältnisse - Schallimmissionen, Stand 

September 2017", Herausgeber: Stadt Frankfurt am Main, Dezernat IV – Planen und 
Wohnen, Stadtplanungsamt / Bauaufsicht, 60311 Frankfurt am Main* 
* https://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/show.php?ID=16235&psid=2 
 

/10/ "Schallschutz bei teilgeöffneten Fenstern", 2011, Herausgeber: HafenCity Hamburg 
GmbH, 20457 Hamburg; Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Amt für Landes und 
Landschaftsplanung, 20459 Hamburg** 

 **: https://www.hafencity.com/upload/files/files/Laerm_Leitfaden_3_1.pdf 
 
/11/ Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 
(BGBl. I S. 2771) geändert 

 
/12/ DIN 45691, "Geräuschkontingentierung", Dezember 2006 
 
/13/ "Verkehrsuntersuchung - Einfacher Bebauungsplan 'Nördlich Bobstädter Straße', Stadt 

Bürstadt", SCHWEIGER + SCHOLZ Ingenieurpartnerschaft mbB, 64625 Bensheim. 

https://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/show.php?ID=16235&psid=2
https://www.hafencity.com/upload/files/files/Laerm_Leitfaden_3_1.pdf
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3 Anforderungen an den Immissionsschutz 
3.1  Verkehrslärm 

Zur Beurteilung der Verkehrslärmeinwirkungen auf das Plangebiet sind im Rahmen der Bauleit-

planung die schalltechnischen Orientierungswerte nach DIN 18005 /1/ heranzuziehen: 

 

Tab. 3.1:     Orientierungswerte nach DIN 18005 /1/ 
 

Gebietsnutzung Orientierungswerte / [dB(A)] 

 tags (6 – 22 Uhr) nachts (22 – 6 Uhr) 

reine Wohngebiete (WR), Wochenendhaus- 

gebiete, Ferienhausgebiete 

50 40 

allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsied-

lungsgebiete (WS), Campingplatzgebiete 

55 45 

Friedhöfe, Kleingartenanlagen, Parkanlagen 55 55 

besondere Wohngebiete (WB) 60 45 

Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI) 60 50 

Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE) 65 55 

 
Die Orientierungswerte gelten außen (d. h. vor den Gebäuden) und sind mit den Beurteilungspe-

geln zu vergleichen. 

 

Die DIN 18005 /1/ gibt folgende Hinweise und Anmerkungen für die Anwendung der Orientie-

rungswerte: 

 
Orientierungswerte sind als eine sachverständige Konkretisierung der Anforderungen an den 

Schallschutz im Städtebau aufzufassen. 

 
Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der städtebaulichen Planung erforderlichen Abwä-

gung der Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belangen zu verstehen. 

Die Abwägung kann in bestimmten Fällen bei Überwiegen anderer Belange zu einer entspre-

chenden Zurückstellung des Schallschutzes führen.  

 
In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei bestehenden Verkehrswegen, lassen sich die Ori-

entierungswerte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung 

von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte 

möglichst ein Ausgleich durch andere Maßnahmen vorgesehen und planungsrechtlich abgesi-

chert werden. Mögliche Maßnahmen sind z. B. geeignete Gebäudeanordnung und Grundrissge-

staltung sowie bauliche Schallschutzmaßnahmen. 
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Zur Bedeutung der Orientierungswerte seien noch beispielhaft folgende Gerichtsbeschlüsse zi-

tiert: 

 

Bundesverwaltungsgericht, Beschluss vom 18.12.1990 (Az. 4 N 6.88):  
Da die Werte der DIN 18005 /1/ lediglich eine Orientierungshilfe für die Bauleitplanung sind, darf 

von ihnen abgewichen werden. Entscheidend ist, ob die Abweichung im Einzelfall noch mit dem 

Abwägungsgebot des § 1 Abs. 6 BauGB vereinbar ist. Eine Überschreitung der Orientierungs-

werte für allgemeine Wohngebiete um 5 dB(A) kann das Ergebnis einer gerechten Abwägung 

sein. 

 

OVG Lüneburg, Beschluss vom 04.12.1997 (Az. 7 M 1050/97):  
Die in § 43 BImSchG erhaltene Ermächtigung des Verordnungsgebers zur normativen Festset-

zung der Zumutbarkeitsschwelle von Verkehrsgeräuschen schließt es grundsätzlich aus, Lärm-

immissionen, die die in der Verkehrslärmschutzverordnung /2/ festgesetzten Grenzwerte unter-

schreiten, im Einzelfall als erhebliche Belästigung einzustufen. Die Grenzwerte der Verkehrs-

lärmschutzverordnung /2/ betragen in reinen und allgemeinen Wohngebieten tags 59 dB(A), 

nachts 49 dB(A), in Mischgebieten tags 64 dB(A), nachts 54 dB(A). Es ist davon auszugehen, 

dass bei Einhaltung der Werte für Mischgebiete gesunde Wohnverhältnisse noch gewahrt sind. 

 

Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 22.03.2007 (Az. BVerwG 4 CN 2.06): 
Zum städtebaulich begründeten Verzicht auf aktive Schallschutzmaßnahmen bei der Neuaus-

weisung von Wohngebieten entlang von stark frequentierten Verkehrswegen führt das Gericht 

aus, dass an den Rändern eines Wohngebietes die Orientierungswerte der DIN 18005 /1/ um bis 

zu 15 dB(A) überschritten werden können, wenn diese Werte im Inneren des Gebiets im Wesent-

lichen eingehalten werden. Dies ist jedenfalls dann mit dem Gebot gerechter planerischer Abwä-

gung nach § 1 Abs. 6, 7 BauGB vereinbar, wenn im Inneren der betroffenen Randgebäude durch 

die Raumanordnung, passiven Lärmschutz und die Verwendung schallschützender Außenbau-

teile angemessener Lärmschutz gewährleistet wird. Dabei kann insbesondere in die Abwägung 

eingestellt werden, dass durch eine geschlossene Riegelbebauung geeignete geschützte Au-

ßenwohnbereiche auf den straßenabgewandten Flächen derselben Grundstücke und ggf. weite-

rer Grundstücke geschaffen werden können. Die DIN 18005 /1/ sieht eine solche Lärmschutz-

maßnahme in ihren Nummern 5.5 und 5.6 gerade vor. 
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3.2 Gewerbe- und Anlagenlärm 
Die TA Lärm /7/ nennt zur Beurteilung von Gewerbe- und Anlagenlärm folgende Immissionsricht-

werte: 

 

Tab. 3.2:    Immissionsrichtwerte nach TA Lärm /7/ 
 

 Gebietsnutzung Immissionsrichtwerte / [dB(A)] 

  tags (6 – 22 Uhr) nachts (22 – 6 Uhr) 

1 Kurgebiete, Krankenhäuser, Pflegeanstalten 45 35 

2 reine Wohngebiete 50 35 

3 allgemeine Wohngebiete 55 40 

4 Kern-, Dorf- und Mischgebiete 60 45 

5 urbane Gebiete 63 45 

6 Gewerbegebiete 65 50 
 

 

Die Immissionsrichtwerte gelten außen (d. h. vor den Gebäuden) und sind mit den Beurteilungs-

pegeln zu vergleichen. 
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3.3  Passiver Schallschutz 

Bei hohen Außenlärmbelastungen sind ggf. zusätzliche passive Schallschutzmaßnahmen (z. B. 

erhöhte Schalldämmung der Außenbauteile, schalldämmende Lüftungseinrichtungen) an den 

Gebäuden vorzusehen. 

 
3.3.1  Maßgebliche Außenlärmpegel 

Gemäß Kap. 7.1 der DIN 4109-1 /5a/ ergeben sich die Anforderungen an die gesamten bewer-

teten Bau-Schalldämm-Maße R′w,ges der Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen unter Be-

rücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten wie folgt:  

 
R′w,ges = La − KRaumart.      

Dabei ist:  

KRaumart = 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien; 

KRaumart = 30 dB  für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherber-

gungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches;  

KRaumart = 35 dB  für Büroräume und Ähnliches;  

La  der maßgebliche Außenlärmpegel gemäß Kap. 4.4.5 der DIN 4109-2 /5b/.  

 
Mindestens einzuhalten sind:  

R′w,ges = 35 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien;  

R′w,ges = 30 dB  für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherber-

gungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches.  

 
Für gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maße von R′w,ges > 50 dB sind die Anforderungen auf-

grund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen.  

 
Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R′w,ges sind in Abhängigkeit vom 

Verhältnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Außenfläche eines Raumes Ss zur Grund-

fläche des Raumes SG nach DIN 4109-2 /5b/, Gleichung (32) mit dem Korrekturwert KAL nach 

Gleichung (33) zu korrigieren. Für Außenbauteile, die unterschiedlich zur maßgeblichen Lärm-

quelle orientiert sind, siehe Kap. 4.4.1 der DIN 4109-2 /5b/. 

 
Der maßgebliche Außenlärmpegel ergibt sich gemäß Kap. 4.4.5.1 der DIN 4109-2 /5b/: 

 
- für den Tag aus dem zugehörigen Beurteilungspegel (6 bis 22 Uhr) zzgl. 3 dB(A),  

 
- für die Nacht aus dem zugehörigen Beurteilungspegel (22 bis 6 Uhr) zzgl. 3 dB(A) plus Zu-

schlag zur Berücksichtigung der erhöhten nächtlichen Störwirkung (größeres Schutzbedürfnis 

in der Nacht); dies gilt für Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden können. 

 
Maßgeblich ist die Lärmbelastung derjenigen Tageszeit, die die höhere Anforderung ergibt. 
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Die maßgeblichen Nacht-Außenlärmpegel La berechnen sich für die verschiedenen Lärmarten 

wie folgt: 

 

- Beträgt die Differenz der jeweiligen Beurteilungspegel durch Straßen- oder Schienenverkehr 

zwischen Tag minus Nacht weniger als 10 dB(A), so ergibt sich gemäß Kap. 4.4.5.2 und 

4.4.5.3 der DIN 4109-2 /5b/ der jeweilige maßgebliche Außenlärmpegel zum Schutz des 

Nachtschlafes aus einem 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht und einem Zu-

schlag von 10 dB(A). Aufgrund der Frequenzzusammensetzung von Schienenverkehrsgeräu-

schen in Verbindung mit dem Frequenzspektrum der Schalldämm-Maße von Außenbauteilen 

ist der Beurteilungspegel für Schienenverkehr pauschal um 5 dB(A) zu mindern (s. Kap. 

4.4.5.3 der DIN 4109-2 /5b/). 

 

- Gemäß Kap. 4.4.5.6 der DIN 4109-2 /5b/ wird für Gewerbe- und Anlagenlärmeinwirkungen im 

Regelfall als maßgeblicher Tag-Außenlärmpegel der nach der TA Lärm /7/ im Bebauungsplan 

für die jeweilige Gebietskategorie angegebene Tag-Immissionsrichtwert zzgl. 3 dB(A) einge-

setzt, als maßgeblicher Nacht-Außenlärmpegel der nach TA Lärm /7/ geltende Nacht-Immis-

sionsrichtwert zzgl. 3 dB(A). Für die planungsgegenständlichen allgemeinen Wohngebiete 

(WA) betragen die Immissionsrichtwerte der TA Lärm /7/ tags/nachts 55/40 dB(A). 

 

Rührt die Geräuschbelastung von mehreren (gleich- oder verschiedenartigen) Quellen her, so 

berechnet sich gemäß Kap. 4.4.5.7 der DIN 4109-2 /5b/ der resultierende Außenlärmpegel La,res, 

jeweils getrennt für Tag und Nacht, aus den einzelnen maßgeblichen Außenlärmpegeln La,i wie 

folgt:    ,   = 10 ∙    ∑ (10 , ∙  , )      ( ).    
Im Sinne einer Vereinfachung werden dabei unterschiedliche Definitionen der einzelnen maß-

geblichen Außenlärmpegel in Kauf genommen.  

 

Die Addition von 3 dB(A) darf nur einmal erfolgen, d. h. auf den Summenpegel. 

 
Die Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen und dem maßgeblichen Außenlärmpegel La erfolgt 

in umseitiger Tab. 3.3 in Anlehnung an Tab. 7 der DIN 4109-1 /5a/. Dies ist konform zu den 

vorausgegangenen Ausgaben dieser Norm. Sofern ausschließlich Lärmpegelbereiche vorliegen, 

entspricht der maßgebliche Außenlärmpegel La dem jeweils oberen Wert in Spalte 2. 
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Tab. 3.3:  Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen und maßgeblichem Außenlärmpegel 
 

Spalte 1 2 

Zeile Lärmpegelbereich Maßgeblicher Außenlärmpegel  
La / [dB(A)] 

1 I bis 55 
2 II 56 bis 60 
3 III 61 bis 65 
4 IV 66 bis 70 
5 V 71 bis 75 
6 VI 76 bis 80 
7 VII > 80a 

a: für maßgebliche Außenlärmpegel La > 80 dB(A) sind die Anforderungen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen 
 
 
 

3.3.2  Ausreichende Belüftungen von Wohn- und Schlafräumen 

Aus Gründen der Hygiene und zur Begrenzung der Raumluftfeuchte müssen Aufenthaltsräume 

ausreichend mit Außenluft versorgt werden. Dies geschieht in der Regel durch zeitweises Öffnen 

der Fenster. In Schlafräumen, bei denen ein nächtliches Öffnen der zum Schallschutz geschlos-

senen Fenster nicht zumutbar ist, kann die ausreichende Frischluftzufuhr durch zusätzliche, 

schalldämmende Lüftungseinrichtungen erfolgen. 

 

Über die Notwendigkeit des Einsatzes solcher Fensterlüftungssysteme macht die VDI 2719 /6/ 

folgende Aussage: 

 

"Da Fenster in Spaltlüftung nur ein bewertetes Schalldämm-Maß Rw von ca. 15 dB erreichen, ist 

diese Lüftungsart nur bei einem A-bewerteten Außengeräuschpegel Lm ≤ 50 dB für schutzbedürf-

tige Räume zu verwenden. Bei höherem Außengeräuschpegel ist eine schalldämmende, evtl. 

fensterunabhängige Lüftungseinrichtung notwendig. In jeder Wohnung ist dann wenigstens ein 

Schlafraum oder ein zum Schlafen geeigneter Raum mit entsprechenden Lüftungseinrichtungen 

vorzusehen.... Zur Lüftung von Räumen, die nicht zum Schlafen benutzt werden, kann die Stoß-

lüftung benutzt werden." 

 

Die VDI 2719 /6/ stellt den Stand der Technik dar, der aus zivilrechtlichen Gründen bei der schall-

technischen Gebäudeplanung zu beachten ist. 
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4 Vorgehensweise 

 
Vom Untersuchungsgebiet wird auf der Grundlage der digitalen Liegenschaftskarte mit Entwurf-

splanung ein digitales Schallquellen-, Gelände- und Hindernismodell erstellt (SoundPLAN Vs. 

8.2).  

 

Die Emissionspegel des Straßen- und Schienenverkehrs sowie der gewerblich genutzten Fläche 

werden in Kap. 5 hergeleitet. 

 

Die richtlinienkonformen Ausbreitungsrechnungen "Verkehr" erfolgen im Plangebiet flächenhaft 

bei einer Rasterweite von 5 m x 5 m exemplarisch für die Immissionshöhe "EG". Hierbei lässt 

sich insbesondere die schalltechnische Situation in den Außenwohnbereichen (Gärten, Terras-

sen) beurteilen. Die Ausbreitungsrechnungen "Verkehr" gehen im Sinne einer Prognose auf der 

sicheren Seite von einer die Schallausbreitung fördernden Mitwind- bzw. Temperaturinversions-

Situation aus. 

 

Ergänzend werden für die schalltechnischen Festsetzungen zum Bebauungsplan die Schallaus-

breitungsrechnungen "Verkehr" für die Immissionshöhe 2. OG durchgeführt (Worst Case, freie 

Schallausbreitung).   
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5 Ausgangsdaten 

 

Die nachfolgend aufgeführten Emissionspegel sind Eingangswerte für die Schallausbreitungs-

rechnungen und dürfen nicht mit den Orientierungswerten der DIN 18005 /1/ verglichen werden. 

 

5.1 Schienenverkehr 
Die Emissionspegel der Bahnstrecken Nr. 4010 Frankfurt-Mannheim und 3571 Bensheim-Worms 

werden in Tab. 5.1 gemäß Schall 03 /4/ auf der Grundlage von Prognosedaten 2030 der Deut-

schen Bahn AG, Nachhaltigkeit und Umwelt - Lärmschutz (GUF 2), Berlin, berechnet.  

 
Tab. 5.1:  Zugzahlen/-parameter und Emissionspegel der Bahnstrecken 
 

Zugart Anzahl Anzahl v_max Fahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband

Traktion Tag Nacht km/h

Fahrzeug
kategorie Anzahl

Fahrzeug
kategorie Anzahl

Fahrzeug
kategorie Anzahl

Strecke 4010
GZ-E 70 38 100 7-Z5_A4 1 10-Z5 30 10-Z18 8
GZ-E 69 37 120 7-Z5_A4 1 10-Z5 30 10-Z18 8

S-Bahn 65 18 140 5-Z5_A10 3
RV-ET 32 9 160 5-Z5_A12 1
IC-E 2 6 200 7-Z5_A4 1 9-Z5 12

238 108 Summe beider Richtungen
Strecke 3571

RB-VT 42 2 60 6-A8 2
42 2 Summe beider Richtungen

Erläuterungen und Legende
1. v_max abgeglichen mit VzG 2019
2.  Auf die in der  Prognose 2030 ermittelten SGV -Zugzahlen hat das BMVI eine Grundlast aufgeschlagen, 
     mit der Lokfahrten, Mess-, Baustellen-, Schadwagen usw. abgebildet werden.
3. Die Bezeichnung der Fahrzeugkategorie setzt sich wie folgt zusammen:
    Nr. der Fz-Kategorie -Variante bzw.  -Zeilennummer in Tabelle Beiblatt 1 _Achszahl (bei Tfz, E- und V-Triebzügen-außer bei HGV)

Legende
Traktionsarten:  - E = Bespannung mit E-Lok

 - V = Bespannung mit Diesellok
 - ET, - VT = Elektro- / Dieseltriebzug

Zugarten: GZ = Güterzug
RV = Regionalzug
S = Elektrotriebzug der S-Bahn …
IC = Intercityzug (auch Railjet)
ICE, TGV = Elektrotriebzug des HGV
NZ = Nachtreisezug
AZ = Saison- oder Ausflugszug
D = sonstiger Fernreisezug, auch Dritte
LR, LICE = Leerreisezug

 

 
 

 
Die Emissionspegel aus Tab. 5.1 werden im Modell den Linienschallquellen der Bahntrassen 
zugeordnet.  
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5.2 Straßenverkehr 
Die längenbezogenen Schallleistungspegel der B 44 werden in Tab. 5.2 gemäß RLS-19 /3/ be-

rechnet. Grundlage sind die Prognosedaten 2035 der Verkehrsuntersuchung /13/ sowie ergän-

zende Angaben der SCHWEIGER + SCHOLZ Ingenieurpartnerschaft mbB, 64625 Bensheim. Zu 

Details der Verkehrsprognose wird auf diese Untersuchung verwiesen. 

 

Die Aufteilung der DTV-Werte und der Lkw-Anteile auf den Tag- und Nachtzeitraum erfolgt mit 

den einschlägigen Faktoren für Bundesstraßen nach Tab. 2 der RLS-19 /3/. Gemäß Kap. 1 der 

RLS-19 /3/ ist zu Gunsten der Lärmbetroffenen in Fällen ohne Geschwindigkeitsbeschränkung 

für die Fahrzeuggruppen Lkw1 und Lkw2 bzw. für Kfz > 3,5 t abweichend von den zulässigen 

Geschwindigkeiten nach der StVO auf einbahnigen Straßen außerhalb geschlossener Ortschaf-

ten (§ 3 Absatz 3 Nr. 2 StVO: 60 km/h) eine Geschwindigkeit von 80 km/h hypothetisch anzuneh-

men.  

 

Tab. 5.2:  Verkehrsmengen und längenbezogene Schallleistungspegel der B 44 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15

Straße DTV MT MN pLkw1,T pLkw1,N pLkw2,T pLkw2,N vPkw vLkw DSD,SDT,Pkw DSD,SDT,Lkw1 DSD,SDT,Lkw2  LW’,T  LW’,N

Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % % % km/h km/h dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)/m dB(A)/m
0,0575*DTV 0,0100*DTV

B 44 11.972 688 120 2,1 4,9 4,9 9,1 80 80 0,0 0,0 0,0 < 2,0 87,5 81,0

Erläuterungen zu den Spalten:
1 Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 

2,3 stündliche Verkehrsstärke am Tag (6 - 22 Uhr) bzw. in der Nacht (22 - 6 Uhr)
4,5 Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw1 am Gesamtverkehr am Tag (6 - 22 Uhr) bzw. in der Nacht (22 - 6 Uhr)
6,7 Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw2 am Gesamtverkehr am Tag (6 - 22 Uhr) bzw. in der Nacht (22 - 6 Uhr)
8 zulässige Höchstgeschwindigkeit für Pkw
9 zulässige Höchstgeschwindigkeit für Lkw

10,11,12 Korrekturwerte für unterschiedliche Straßendeckschichttypen für die Fahrzeuggruppen Pkw/Lkw1/Lkw2
13 Längsneigung der Fahrbahn (Steigung > 0 %, Gefälle < 0 %),

für Längsneigungen unterhalb von -12 % bzw. oberhalb von +12 % ist -12 % bzw. +12 % anzusetzen
14,15 längenbezogener Schallleistungspegel der Quelllinie am Tag (6 - 22 Uhr) bzw. in der Nacht (22 - 6 Uhr)

Hierbei sind:
Pkw: Personenkraftwagen, Personenkraftwagen mit Anhänger und Lieferwagen ≤ 3,5 t
Lkw1:  Lastkraftwagen (> 3,5 t) ohne Anhänger und Busse
Lkw2: Lastkraftwagen (> 3,5 t) mit Anhänger bzw. Sattelkraftfahrzeuge

Längsneigung
13

%

 

 

Die längenbezogenen Schallleistungspegel aus Tab. 5.2 werden im Modell den Linienschallquel-

len der B 44 zugeordnet. Die übrigen Straßen im Untersuchungsgebiet sind aus Sicht des Schall-

immissionsschutzes nicht relevant. 

 

  



 
 

D R.  G R U S C H K A 
Ingenieurgesellschaft  

 

- 16 - 

5.3 Gewerbe 
Zur Abschätzung auf der sicheren Seite der potenziellen Gewerbelärmeinwirkungen aus der 

nördlich der Bahnstrecke Bensheim-Worms gelegenen Gewerbefläche (s. Abb. 2a im Anhang) 

wird diese belegt mit den hierfür einschlägigen flächenbezogenen Schallleistungspegeln von: 

 

  tags L"WA = 60 dB(A)/m²  
  nachts L"WA = 45 dB(A)/m². 
 

Höhere flächenbezogene Schallleistungspegel würden bereits innerhalb des Gewerbegebietes 

sowie in der unmittelbar im Osten angrenzenden gemischten Baufläche (M)* zu Überschreitun-

gen der jeweils maßgeblichen Immissionsrichtwerte führen und wären somit nicht zulässig. 

*: https://buergergis.kreis-bergstrasse.de/EXTERN/synserver?project=BuergerGIS&client=flexjs 

 

Bei den Schallausbreitungsrechnungen der flächenbezogenen Schallleistungspegel gelten fol-

gende Randbedingungen: 

 

-  freie Schallausbreitung in den Halbraum 

-  Emissionshöhe 1 m  

-  Immissionshöhe 5 m 

-  Faktor für meteorologische Korrektur C0 = 2 dB(A) 

- Berücksichtigung der Bodendämpfung nach dem alternativen Verfahren gemäß Kap. 7.3.2 der 

DIN ISO 9613-2 /8/ 

- ggf. gemäß TA Lärm /7/ zu beachtenden Zuschläge für Impuls-/Tonhaltigkeit bzw. für Ruhe-

zeitzuschläge sind in den flächenbezogenen Schallleistungspegeln enthalten. 

 

Hierdurch entspricht die Vorbelastung aus dem bestehenden Gewerbegebiet einer Größe, die 

auch messtechnisch ermittelt werden könnte. 

  

https://buergergis.kreis-bergstrasse.de/EXTERN/synserver?project=BuergerGIS&client=flexjs
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6 Ergebnisse 

 

Die schalltechnische Untersuchung zur 5. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "In 

den Acht Morgen" der Stadt Bürstadt führt zu den nachfolgend aufgeführten Ergebnissen.  

 

6.1 Verkehr 
6.1.1 Beurteilung 

Die Beurteilungspegel des Straßen- und Schienenverkehrs wurden exemplarisch für die Immis-

sionshöhe EG ermittelt. Hierdurch lässt sich insbesondere die schalltechnische Situation in den 

Außenwohnbereichen (Terrassen, Gärten) beurteilen. Die Beurteilungspegel "Verkehr" sind für 

den Tagzeitraum in Abb. 1.1 im Anhang dargestellt, für den Nachtzeitraum in Abb. 1.2 im An-

hang.  

 

Hiernach ist gemäß Abb. 1.1 im Anhang im Tagzeitraum der Orientierungswert der DIN 18005 

/1/ für allgemeine Wohngebiete (WA) von 55 dB(A) im überwiegenden östlichen Teil des Plan-

gebietes eingehalten. Nach Westen, zur B 44 hin, steigen auf den Grundstücksflächen die Tag-

Beurteilungspegel auf bis zu ca. 69 dB(A) an, zur Eisenbahntrasse im Norden auf bis zu ca. 65 

dB(A).  

 

Gemäß Abb. 1.2 im Anhang ist im Nachtzeitraum der Orientierungswert "Verkehr" der DIN 

18005 /1/ für allgemeine Wohngebiete (WA) von 45 dB(A) im gesamten Plangebiet überschrit-

ten. Die Orientierungswertüberschreitungen steigen nachts von ca. 4 dB(A) im Osten des Plan-

gebietes auf bis zu ca. 20 dB(A) zur B 44 im Osten bzw. auf bis zu ca. 10 dB(A) zur Eisen-

bahntrasse im Norden hin an. 

 

Da im Tagzeitraum in Erdgeschosshöhe im überwiegenden Teil des Plangebietes 64 dB(A) ein-

gehalten sind - entsprechend dem Tag-Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV /2/ für Mischge-

biete - bis zu der z. B. gemäß Beschluss vom 04.12.1997 des OVG Lüneburg (Az. 7 M 1050/97, 

s. Kap. 3.1) gesunde Wohnverhältnisse grundsätzlich gewahrt sind, kann die Abwägung zum 

Ergebnis führen, dass hier ausreichend geschützte Außenwohnbereiche zur Verfügung stehen. 

Dies stimmt überein mit den Ausführungen auf den Seiten 9 und 10 der "Arbeitshilfe zur Beurtei-

lung gesunder Wohnverhältnisse Schallimmissionen, Stand September 2017" der Stadt Frankfurt 

/9/, die auch Hinweise zur Beurteilung im Nachtzeitraum gibt (Auszug, gilt im Rahmen der Abwä-

gung grundsätzlich auch für allgemeine Wohngebiete):  

 
Schutz am Tag 
Wird der MI-Beurteilungspegel von 64 dB(A) an den zukünftigen Gebäudefassaden am Tag 
eingehalten, sind keine besonderen Anforderungen an den baulichen Schallschutz von 
eventuell hier vorgesehenen Balkonen und Terrassen zu stellen.  
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Verkehrslärmbelastungen größer 70 dB(A) sind grundsätzlich kritisch zu bewerten. Nach 
gängiger Rechtsprechung liegt hier die Schwelle zur Gesundheitsgefährdung. Wohnbauvor-
haben sind deshalb nur dann zu verantworten, wenn durch entsprechende städtebauliche 
Konzepte, wie z. B. eine Blockrandbebauung, ausreichend lärmberuhigte Gebäudefassaden 
in den Blockinnenbereichen oder Innenhöfen geschaffen werden können.  
 
Schutz in der Nacht 
Für den Nachtzeitraum gilt ebenfalls der entsprechende Immissionsrichtwert der 16. BIm-
SchV. Deswegen sind auch hier ab einem Beurteilungspegel von 54 dB(A) verbesserte städ-
tebauliche und bauliche Schallschutzkonzepte empfehlenswert. Der Schwerpunkt liegt auf 
dem Schutz der Schlaf- und Kinderzimmer. 
 
Oberhalb eines Beurteilungspegels von 60 dB(A) in der Nacht beginnt wiederum die Ge-
sundheitsgefährdung. Bei Planungen und Einzelgenehmigungen sind daher erhöhte Schall-
schutzanstrengungen zu unternehmen. 
 
Für den Nachtzeitraum billigt die gängige Rechtsprechung Außenwohnbereichen keine spe-
zielle Schutzbedürftigkeit zu. Auf die Festlegung von entsprechenden Schwellenwerten 
wurde deshalb verzichtet. 

 

Falls hiernach im Plangebiet die Außenwohnbereiche im Tagzeitraum als ausreichend geschützt 

erachtet werden, und falls keine ergänzenden aktiven Schallschutzmaßnahmen realisierbar sind 

(s. Kap. 6.1.2), kann im Rahmen der Abwägung an Fassaden mit verbleibenden Orientierungs-

wertüberschreitungen das in der DIN 18005 /1/ formulierte Ziel "Schutz der Außenwohnbereiche" 

auf das Ziel "Schutz der Aufenthaltsräume" hin verlagert werden. Aufenthaltsräume in Gebäuden 

können wirksam durch passive Maßnahmen geschützt werden (s. Kap. 6.3). 

 
6.1.2 Konfliktbewältigung Schallschutz 

Mögliche Planungsgrundsätze, Vermeidungsmöglichkeiten und Maßnahmen zur Bewältigung 

des Immissionskonfliktes durch den auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrslärm werden 

nachfolgend betrachtet. Welche der hierbei als wirksam erachteten Maßnahmen, oder warum 

ggf. keine dieser Maßnahmen ergänzend festgesetzt wird, ist in der Abwägung zu begründen.   

 

§ Maßnahmen an der Quelle 
Die Reduzierung des Zugaufkommens und/oder der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 

der Bahnstrecke sind im Zusammenhang mit dem geplanten Vorhaben erfahrungsgemäß bei 

der Deutschen Bahn AG nicht umzusetzen. 

 

Durch Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der B 44 um 20 km/h kann 

an der Straßenrandbebauung eine Pegelminderung um bis zu ca. 3 dB(A) erreicht werden.  

 

Durch lärmmindernde Straßenbeläge können in Abhängigkeit von der zulässigen Höchst-

geschwindigkeit nach Tab. 4a der RLS-19 /3/ die in umseitiger Tab. 6.1 aufgeführten Pegel-

minderungen an der Straßenrandbebauung erreicht werden. 
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Tab. 6.1:  Pegelminderung durch lärmmindernde Straßenbeläge 
 

Straßendeckschichttyp SDT

≤ 60 > 60 ≤ 60 > 60
Nicht geriffelter Gussasphalt 0,0 0,0 0,0 0,0
Splittmastixasphalte SMA 5 und SMA 8 nach ZTV AsphaltStB 07/13
und Abstumpfung mit Abstreumaterial der Lieferkörnung 1/3

-2,6 -1,8

Splittmastixasphalte SMA 8 und SMA 11 nach ZTV AsphaltStB 07/13 und
Abstumpfung mit Abstreumaterial der Lieferkörnung 1/3

-1,8 -2,0

Asphaltbetone ≤ AC 11 nach ZTV AsphaltStB 07/13 und Abstumpfung mit
Abstreumaterial der Lieferkörnung 1/3 -2,7 -1,9 -1,9 -2,1

Offenporiger Asphalt aus PA 11 nach ZTV AsphaltStB 07/13 -4,5 -4,4
Offenporiger Asphalt aus PA 8 nach ZTV AsphaltStB 07/13 -5,5 -5,4
Betone nach ZTV BetonStB 07 mit Waschbetonoberfläche -1,4 -2,3
Lärmarmer Gussasphalt nach ZTV AsphaltStB 07/13, Verfahren B -2,0 -1,5
Lärmtechnisch optimierter Asphalt aus AC D LOA nach E LA D -3,2 -1,0
Lärmtechnisch optimierter Asphalt aus SMA LA 8 nach E LA D -2,8 -4,6
Dünne Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung aus DSHV 5
nach ZTV BEAStB 07/13 -3,9 -2,8 -0,9 -2,3

Straßendeckschichtkorrektur 
DSD,SDT,FzG(v) in dB bei einer 

Geschwindigkeit vFzG in km/h 
für

Pkw Lkw

 

Aktive Schallschutzmaßnahmen (z. B. Lärmschutzwände) 
Zur Einhaltung der Orientierungswerte der DIN 18005 /1/ für allgemeine Wohngebiete (WA) 

von tags/nachts 55/45 dB(A) bis ins oberste Geschoss müssten entlang der B 44 sowie ent-

lang der Eisenbahntrassen im Norden und Osten insgesamt ca. (500 + 300 + 700) m = 1.500 

m lange und voraussichtlich mindestens 10 m hohe Lärmschutzanlagen errichtet werden 

("Vollschutz", Kosten mindestens 1.500 m * 10 m * 500,- EUR/m² ≈ 7,5 Mio. EUR). 

 
§ Differenzierte Baugebietsausweisungen (Nutzungsgliederung) 

In Bereichen mit erhöhten Verkehrslärmeinwirkungen könnten aus Sicht des Schallimmissi-

onsschutzes unempfindlichere Misch-, Gewerbe- oder Industriegebiete ausgewiesen werden. 

Allerdings widersprächen diese Nutzungsarten der Realnutzung sowie dem Planungsziel 

"Wohnen". 

 

§ Einhalten von Mindestabständen 
Aufgrund der geringen Plangebietsgröße und der das Plangebiet umschließenden schalltech-

nisch relevanten Verkehrswege ist die Einhaltung der Orientierungswerte der DIN 18005 /1/ 

für allgemeine Wohngebiete (WA) von tags/nachts 55/45 dB(A) durch Vergrößerung der 

Grundstücks- und Gebäudeabstände zu diesen Verkehrswegen nicht realisierbar.  

 
§ Gebäudestellung 

Durch riegelförmige Gebäude parallel zur B 44 sowie zu den Eisenbahntrassen im Norden 

und Osten könnte auf die Verkehrslärmeinwirkungen reagiert werden. Auf den schienen- bzw. 

straßenabgewandten Seiten entstünden lärmgeschützte Bereiche. 
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§ Schallschutzmaßnahmen an den Gebäuden 
Außenwohnbereiche 
Außenwohnbereiche (Terrassen, Balkone, Loggien) an Fassaden mit Orientierungswertüber-

schreitungen können als geschlossene (öffenbare) Wintergärten ausgeführt werden. Dachter-

rassen können mit (verglasten) mindestens 2 m hohen Brüstungen geschützt werden.  

 

Grundrissorientierung 
Zur Belüftung erforderliche Fenster schutzbedürftiger Aufenthaltsräume können vorzugsweise 

an schienen- bzw. straßenabgewandten Fassaden vorgesehen werden. 

 

Verglasung 
Vor Fassaden mit Orientierungswertüberschreitungen können vorgehängte hinterlüftete Glas-

fassaden montiert werden. 

 

Alternativ können öffenbare Fenster schutzbedürftiger Aufenthaltsräume an Fassaden mit Ori-

entierungswertüberschreitungen durch außen im Abstand von weniger als 0,5 m vor den Fens-

tern montierte feststehende Glasscheiben ("Prallscheiben") geschützt werden (z. B. /9/, /10/). 

Durch den abstandsbedingten Spalt zwischen Hauswand und Prallscheibe ist weiterhin eine 

natürliche Belüftung des dahinter liegenden Fensters möglich. Prallscheiben begrenzen den 

Schalleintrag vor dem eigentlichen Fenster und stellen einen gewissen Außenbezug sicher.  

 

Alternativ bzw. ergänzend zu den Prallscheiben können Fenster mit schallabsorbierender Ver-

kleidungen an Sturz und Laibung eingesetzt werden (Hamburger HafenCity-Fenster, z. B. /9/, 

/10/). Mit dieser Konstruktion kann bis zu einem durch den Hersteller angegebenen erhöhten 

Außenpegel auch in Kippstellung die Einhaltung des zulässigen Innenpegels gewährleistet 

werden und ein gewisser Außenbezug ist sichergestellt. Über die Kippstellung ist eine natürli-

che Raumbelüftung möglich. 

 
6.2 Gewerbe 

In Abb. 2b im Anhang sind jene Bereiche farbig markiert, in denen - bedingt durch Lärmeinwir-

kungen aus der nördlich der Bahnstrecke Bensheim-Worms gelegenen gewerblich genutzten Flä-

che (s. Kap. 5.3) die Anforderungen der TA Lärm /7/ an den Schallimmissionsschutz gegen von 

außen einwirkenden Gewerbelärm für die unterschiedlichen Gebietsarten "allgemeines Wohnge-

biet (WA)", "Mischgebiet (MI)" bzw. "Gewerbegebiet (GE)" eingehalten sind. Die Darstellung gilt 

gemäß Kap. 5.3 sowohl für den Tag- als auch den Nachtzeitraum. Hiernach ist beim untersu-

chungsgegenständlichen Lastfall der schalltechnischen Auslastung (Worst Case) der o. g. ge-

werblich genutzten Fläche aus Sicht des Schallimmissionsschutzes im Plangebiet ein allgemei-

nes Wohngebiet (WA) zulässig und konfliktfrei möglich.  
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Damit erfüllt im Hinblick auf Gewerbelärmeinwirkungen das geplante Vorhaben den Trennungs-

grundsatz gemäß § 50 BImSchG /3/.  

 
Bestehende oder zukünftige Betriebe und Anlagen werden durch das geplante Vorhaben aus 

Sicht des Schallimmissionsschutzes nicht über das bereits heute erforderliche Maß hinaus ein-

geschränkt, da im rechtskräftigen Bebauungsplan "In den Acht Morgen" als Art der baulichen 

Nutzung bereits ebenfalls allgemeines Wohngebiet "WA" festgesetzt ist und die Planung kein an 

Gewerbe heranrückendes Wohnen darstellt. Somit entsteht durch die Planung kein neuer oder 

erhöhter Immissionskonflikt.  

 

6.3 Passiver Schallschutz 

Nachfolgend werden die Grundlagen für die Bemessung der erforderlichen Luftschalldämmung 

gegen Außenlärm von Außenbauteilen schutzbedürftiger Aufenthaltsräume gemäß DIN 4109 

/5a, 5b/ sowie die Kriterien für das Erfordernis schalldämmender Lüftungseinrichtungen in Schlaf- 

und Kinderzimmern angegeben. Diese passiven Schallschutzmaßnahmen sind bei der Errich-

tung oder der baulichen Änderung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen zu 

beachten.  

 

6.3.1 Maßgebliche Außenlärmpegel 
Bei erhöhten Außenlärmeinwirkungen ist im Rahmen des Schallschutznachweises gegen Au-

ßenlärm gemäß DIN 4109 /5a, 5b/ die ausreichende Luftschalldämmung von Außenbauteilen (z. 

B. Fenster, Rollladenkästen) schutzbedürftiger Aufenthaltsräume nachzuweisen. Grundlage 

hierzu bilden die maßgeblichen Außenlärmpegel (s. Kap. 3.3.1). Da gemäß den Abbildungen 
1.1 und 1.2 im Anhang die Beurteilungspegel "Verkehr" nachts weniger als 10 dB(A) unter den 

Tagwerten liegen, ergeben sich nach den Ausführungen in Kap. 3.3.1 die Verkehrslärm-Beiträge 

zu den maßgeblichen Außenlärmpegeln nachts zum Schutz des Nachtschlafes aus den Nacht-

Beurteilungspegeln "Verkehr" zzgl. einem Zuschlag von 10 dB(A). Die Nachtwerte gelten für 

Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden. Die Verkehrslärm-Beiträge zu den maß-

geblichen Außenlärmpegeln tags entsprechen den Tag-Beurteilungspegeln "Verkehr". Gemäß 

Kap. 4.4.5.3 der DIN 4109-2 /5b/ ist hierbei aufgrund der Frequenzzusammensetzung von Schie-

nenverkehrsgeräuschen in Verbindung mit dem Frequenzspektrum der Schalldämm-Maße von 

Außenbauteilen der Beurteilungspegel für Schienenverkehr jeweils pauschal um 5 dB(A) zu min-

dern. 

 

Als mögliche Gewerbe-/Anlagenlärm-Beiträge zu den maßgeblichen Außenlärmpegeln werden 

im Sinne eines optimalen Lärmschutzes gemäß Kap. 3.2.1 die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 

/7/ für die im Plangebiet festgesetzten allgemeinen Wohngebiete von tags/nachts 55/40 dB(A) zu 

Grunde gelegt.  
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Die maßgeblichen Außenlärmpegel sind dann gemäß Kap. 3.3.1 durch Addition von jeweils 3 

dB(A) auf die Summenpegel der unterschiedlichen Lärmarten tags/nachts zu bilden. 

 

Gemäß Abb. 3.1 im Anhang betragen damit im Plangebiet in den überbaubaren Flächen in Erd-

geschosshöhe bei freier Schallausbreitung die maßgeblichen Außenlärmpegel tags ca. 59 dB(A) 

bis 73 dB(A) (entsprechend Tab. 3.3 den Lärmpegelbereichen II bis V), gemäß Abb. 3.2 im An-

hang nachts ca. 58 bis 76 dB(A) (entsprechend Tab. 3.3 den Lärmpegelbereichen II bis VI).  

 
Zur Orientierung: Für Gebäude mit Raumhöhen von ca. 2,5 m und Raumtiefen von ca. 4,5 m oder 

mehr sowie bei Fensterflächenanteilen bis ca. 60 % gilt überschlägig und vorbehaltlich des ob-

jektbezogenen Schallschutznachweises: 

 
- bei Aufenthaltsräumen in Wohnungen entspricht die Fenster-Schallschutzklasse nach VDI 

2719 /6/ dem Wert des Lärmpegelbereiches minus 1 (z. B. Lärmpegelbereich IV -> Fenster-

Schallschutzklasse 3), 

 
- bei Büros entspricht die Fenster-Schallschutzklasse nach VDI 2719 /6/ dem Wert des Lärm-

pegelbereiches minus 2 (z. B. Lärmpegelbereich IV -> Fenster-Schallschutzklasse 2). 

 

Vorbehaltlich des objektbezogenen Schallschutznachweises gegen Außenlärm erfüllen i. d. R. 

bis zum Lärmpegelbereich III Außenbauteile von Wohnungen, die den Anforderungen des Ge-

bäudeenergiegesetzes (GEG) genügen, auch die Anforderungen an die Schalldämmung. Fens-

ter besitzen hierbei gemäß VDI 2719 /6/ mindestens die Schallschutzklasse 2. 

 
6.3.2 Schalldämmende Lüftungseinrichtungen 

Aus Gründen der Hygiene und zur Begrenzung der Raumluftfeuchte müssen Wohn- und Schlaf-

räume ausreichend mit Frischluft versorgt werden. Dies geschieht in der Regel durch zeitweises 

Öffnen oder Kippen der Fenster. Bei einer Außenlärmbelastung von nachts ≥ 50 dB(A) ist jedoch 

gemäß VDI 2719 /6/ in Schlafräumen und Kinderzimmern bei geschlossenen Fenstern eine aus-

reichende Frischluftzufuhr mit zusätzlichen, schalldämmenden Lüftungseinrichtungen sicherzu-

stellen.  

 
Da gemäß Abb. 1.2 im Anhang im Westen und Norden in ca. der Hälfte des Plangebietes der 

Nacht-Beurteilungspegel "Verkehr" 50 dB(A) übersteigt und in der östlichen Hälfte nachts 50 

dB(A) lediglich um den kaum wahrnehmbaren Betrag von weniger als 2 dB(A) unterschritten 

werden, sollten im Plangebiet für Schlaf- und Kinderzimmer grundsätzlich schalldämmende Lüf-

tungseinrichtungen vorgesehen werden. 
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Auf dezentrale schalldämmende Lüftungseinrichtungen kann verzichtet werden, wenn das Ge-

bäude mit einer zentralen Lüftungsanlage ausgestattet ist und hierdurch ein ausreichender und 

schallgedämmter Luftaustausch gewährleistet ist. 
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6.4 Vorschlag schalltechnische Mindestfestsetzungen 
 
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
 
Die nachfolgenden Festsetzungen zum Schutz vor Außenlärmeinwirkungen gelten für den aus 
schalltechnischer Sicht ungünstigsten Lastfall: 
 
- freie Schallausbreitung nachts, 
- Immissionshöhe 2. OG. 
 
Maßgebliche Außenlärmpegel, Lärmpegelbereiche 
Bei der Errichtung oder der baulichen Änderung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Aufent-
haltsräumen sind die Außenbauteile entsprechend den Anforderungen der DIN 4109-1:2018-01, 
"Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen", und DIN 4109-2:2018-01, "Schall-
schutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen", auszu-
bilden. Grundlage hierzu sind die im Plan gekennzeichneten maßgeblichen Außenlärmpegel La 
bzw. Lärmpegelbereiche, die gemäß Tab. 7 der DIN 4109-1:2018-01 einander wie folgt zugeord-
net sind:  
 

Spalte 1 2 

Zeile Lärmpegelbereich Maßgeblicher Außenlärmpegel  
La / [dB(A)] 

1 I bis 55 
2 II 56 bis 60 
3 III 61 bis 65 
4 IV 66 bis 70 
5 V 71 bis 75 
6 VI 76 bis 80 
7 VII > 80a 

a: für maßgebliche Außenlärmpegel La > 80 dB(A) sind die Anforderungen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen 
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Die erforderlichen Schalldämm-Maße der Außenbauteile sind im Baugenehmigungsverfahren 
gemäß DIN 4109-1:2018-01 und DIN 4109-2:2018-01 nachzuweisen. 
 
Von dieser Festsetzung kann gemäß § 31 Abs. 1 BauGB ausnahmsweise abgewichen werden, 
wenn im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass im Einzelfall geringere 
maßgebliche Außenlärmpegel bzw. Lärmpegelbereiche an den Fassaden anliegen (z. B. unter 
Berücksichtigung der Gebäudeabschirmung). Die Anforderungen an die Schalldämmung der Au-
ßenbauteile können dann entsprechend den Vorgaben der DIN 4109-1:2018-01 und DIN 4109-
2:2018-01 reduziert werden.  
 
Von dieser Festsetzung kann auch abgewichen werden, wenn zum Zeitpunkt des Baugenehmi-
gungsverfahrens die DIN 4109 in der dann gültigen Fassung ein anderes Verfahren als Grund-
lage für den Schallschutznachweis gegen Außenlärm vorgibt. 

 
Schalldämmende Lüftungseinrichtungen 
Bei der Errichtung oder der baulichen Änderung von Schlaf- und Kinderzimmern sind schalldäm-
mende Lüftungseinrichtungen vorzusehen.  
 
Auf dezentrale schallgedämmte Lüftungsgeräte für diese Räume kann verzichtet werden, wenn 
das Gebäude mit einer zentralen Lüftungsanlage ausgestattet ist und hierdurch ein ausreichen-
der und schallgedämmter Luftaustausch gewährleistet ist. 
 
Von dieser Festsetzung kann gemäß § 31 Abs. 1 BauGB ausnahmsweise abgewichen werden, 
wenn im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass im Einzelfall nachts ge-
ringere Beurteilungspegel des Verkehrs als 50 dB(A) an den zur Belüftung von Schlaf- und Kin-
derzimmern erforderlichen Fenstern anliegen (z. B. unter Berücksichtigung der Gebäudeabschir-
mung).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Dr. Frank Schaffner 
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Stadt Bürstadt
.

5. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "In den Acht Morgen"
.

Für folgende Flurstücke:
Gemarkung Bürstadt, Flur 10, Flurstücke Nr. 54/3, Nr. 54/6, Nr. 56/3, Nr. 170/15, Nr. 170/21, Nr. 170/24, Nr. 170/26, Nr. 170/27, Nr. 170/28, Nr. 283/3 (teilweise),
Nr. 295/1 (teilweise), Nr. 359/2, Nr. 360/2, Nr. 360/4, Nr. 361/1, Nr. 361/2, Nr. 361/3, Nr. 361/4, Nr. 361/5, Nr. 361/6, Nr. 361/7, Nr. 361/8, Nr. 361/9, Nr. 361/10, Nr. 369/11,
Nr. 361/12, Nr. 361/13, Nr. 361/14, Nr. 361/15, Nr. 362/3, Nr. 363/7, Nr. 364, Nr. 365, Nr. 366, Nr. 367, Nr. 368, Nr. 369, Nr. 370/2, Nr. 370/3, Nr. 370/6, Nr. 370/7, Nr. 370/8,
Nr. 370/9, Nr. 370/10, Nr. 371, Nr. 372, Nr. 373, Nr. 374, Nr. 375, Nr. 376, Nr. 377, Nr. 378, Nr. 379, Nr. 380, Nr. 381, Nr. 382, Nr. 383, Nr. 384, Nr. 385/1, Nr. 385/2, Nr. 393,
Nr. 394, Nr. 395, Nr. 396, Nr. 396/1, Nr. 400, Nr. 401/1 (teilweise), Nr. 402, Nr. 403, Nr. 404, Nr. 405, Nr. 406, Nr. 407, Nr. 408, Nr. 409, Nr. 410, Nr. 411, Nr. 412, Nr. 413,
Nr. 414, Nr. 415/1, Nr. 415/2, Nr. 416, Nr. 417, Nr. 418, Nr. 419/1, Nr. 419/2, Nr. 420, Nr. 421/1, Nr. 421/2, Nr. 422/1, Nr. 422/2, Nr. 423, Nr.424, Nr. 425, Nr. 426, Nr. 427,
Nr. 428, Nr. 429, Nr. 432/1, Nr. 432/2, Nr. 432/3, Nr. 433, Nr. 434/1, Nr. 434/2, Nr. 434/3, Nr. 434/4, Nr. 436, Nr. 437/1, Nr. 437/5, Nr. 437/6, Nr. 438, Nr. 439/1, Nr. 439/2,
Nr. 439/3, Nr. 439/4, Nr. 439/5, Nr. 439/6, Nr. 439/7, Nr. 440, Nr. 441, Nr. 442/1, Nr. 442/2, Nr. 443/1, Nr. 443/2, Nr. 443/3, Nr. 443/4, Nr. 444, Nr. 445, Nr. 446, Nr. 447,
Nr. 448, Nr. 449, Nr. 450/1,Nr. 450/2, Nr. 451, Nr. 452, Nr. 453, Nr. 454, Nr. 455, Nr. 456, Nr. 457, Nr. 458/1, Nr. 458/2 und Nr. 472/2 (teilweise)
Gemarkung Bürstadt, Flur 12, Flurstücke Nr. 84/1 (teilweise) und Nr. 84/3 (teilweise)
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in m über Bezugspunkt 1)

WA1
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i.V.m. § 23 BauNVO
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i.V.m. § 4 BauNVO

UND ABWASSERBESEITIGUNG SOWIE FÜR ABLAGERUNGEN
FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN, FÜR DIE ABFALLENTSORGUNG

DIENSTLEISTUNGEN DES ÖFFENTLICHEN UND PRIVATEN BEREICHS,
EINRICHTUNGEN UND ANLAGEN ZUR VERSORGUNG MIT GÜTERN UND

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung,

Umgrenzung der Flächen, bei deren Bebauung besondere
bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen oder
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am ..................

am ..................

Siegel
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vom 08.09.2021

_______________
Unterschrift

Bürgermeisterin

_______________
Unterschrift

Bürgermeisterin

Der Magistrat
der Stadt Bürstadt

Bürstadt, den ..................

Der Magistrat
der Stadt Bürstadt

Bürstadt, den ..................

P L A N V E R F A H R E N

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß
§ 2 (1) BauGB sowie der Beteiligung der Öffentlichkeit
gemäß § 13a BauGB in Verbindung mit § 3 PlanSiG

Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplanes
gemäß § 2 (1) BauGB in Verbindung mit § 13a BauGB
durch die Stadtverordnetenversammlung

Nach der Prüfung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen
Satzungsbeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung
gemäß § 10 (1) BauGB

Beteiligung der berührten Behörden und Träger öffentlicher
Belange gemäß § 13a BauGB in Verbindung mit
§ 4 (2) BauGB mit Anschreiben

Die Übereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhaltes des Bebauungs-
planes mit den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung sowie die Einhaltung
des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens zur Änderung des Bebauungsplanes
unter Beachtung der vorstehenden Verfahrensschritte werden bekundet.

R E C H T S G R U N D L A G E N
• Planzeichenverordnung (PlanZV)
• Baugesetzbuch (BauGB)
• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
• Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG)
• Baunutzungsverordnung (BauNVO)
• Hessische Gemeindeordnung (HGO)
• Hessische Bauordnung (HBO)

In Kraft getreten durch die ortsübliche Bekanntmachung
des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 (3) BauGB

Öffentliche Auslegung zum Entwurf der Bebauungsplan-
änderung mit Begründung gemäß § 13a BauGB in Verbindung mit
§ 3 PlanSiG. In diesem Zeitraum waren sowohl der Inhalt der orts-
üblichen Bekanntmachung als auch die Entwurfsunterlagen
ins Internet eingestellt. Daneben erfolgte eine öffentliche Aus-
legung der Entwurfsunterlagen als zusätzliches Informationsangebot.

Mit der vorliegenden 5. Änderung des Bebauungsplanes „In den Acht
Morgen“ wird die bestehende 4. Änderung des Bebauungsplanes „In den
Acht Morgen“ (in Kraft getreten am 19.10.2017) vollständig überplant und
ersetzt.
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I. Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen 

I.1 Situation und Grundlagen 

I.1.1 Anlass der Planung 

Die Stadt Bürstadt schafft mit der 5. Änderung des bestehenden Bebauungsplans „In den Acht 
Morgen“ die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Schaffung von kostengünstigem 
Wohnraum und dem Bau eines betreuten Wohnens im Bereich des Alten-Pflegeheims „St. Elisa-
beth“. Zudem soll die 5. Änderung des Bebauungsplans die städtebauliche Ordnung im Bereich 
der freiwilligen Feuerwehr mitsamt der neuen Rettungswache wieder herstellen und die Koope-
ration zwischen den Hilfsdiensten fördern. Weiterhin ist eine bauliche Nachverdichtung im Be-
reich einer bislang festgesetzten Grünfläche vorgesehen. 

Im aktuell bestehenden Bebauungsplan wird der Bereich, in dem die Rettungswache in den letz-
ten Jahren entwickelt wurde als Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Feuer-
wehr“ festgesetzt. Die Zweckbestimmung „Feuerwehr“ ist durch den Bau der neuen Rettungswa-
che des Deutschen Roten Kreuzes auf dem gleichen Grundstück städtebaulich nicht mehr zutref-
fend, weshalb die Rettungswache im Rahmen des bestehenden Bebauungsplans eigentlich nicht 
zulässig wäre. Der Standort der Rettungswache innerhalb des Stadtgebiets der Stadt Bürstadt 
und in Verbindung mit der freiwilligen Feuerwehr ist in jedem Fall sinnvoll und soll durch die Be-
bauungsplanänderung bauplanungsrechtlich gesichert werden. Auch eine Baugenehmigung un-
ter Befreiung vom seither geltenden Bebauungsplan liegt bereits vor und das betreffende Ge-
bäude wurde auch bereits errichtet.  

Eine bestehende Grünfläche im Nordwesten des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes soll 
im Rahmen der 5. Änderung des Bebauungsplanes zu einer Wohnbaufläche der Baugenossen-
schaft entwickelt werden. Ziel der Baugenossenschaft ist die Entwicklung von Wohnraum zu mo-
deraten Mieten. Auch auf weiteren Grundstücken innerhalb des Plangebiets besteht der Wunsch 
weiteren Wohnraum zu moderaten Mieten zu schaffen. Um dies zu erreichen, ist auf den Grund-
stücken eine entsprechend höhere bauliche Dichte erforderlich. Im Rahmen der Bebauungs-
planänderung soll hierzu das Maß der baulichen Nutzung im gesamten Plangebiet angepasst 
werden.  

Zudem wird der Geltungsbereich im Bereich „Am Jahnplatz 5“ erweitert, um die entstandene un-
beplante „Enklave“ städtebaulich zu überplanen und die Möglichkeit eines Neubaus der Caritas 
zu schaffen. Die Caritas plant in direkter Nachbarschaft zum Seniorenheim eine Einrichtung für 
betreutes Wohnen, um das im Umfeld bereits vorhandene Angebot für verschiedene Formen des 
Seniorenwohnens entsprechend zu ergänzen. 

I.1.2 Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung und Erweiterung 

Der Geltungsbereich befindet sich im Westen der Stadt Bürstadt, östlich angrenzend an die B44. 
Der Geltungsbereich grenzt im Norden an die Bahnstrecke Bensheim-Worms. Im Osten ist er 
durch die Straßen „In den Acht Morgen“ und „Am Weiher“ und im Süden durch die „Hofheimer 
Straße“ begrenzt. Ein kleiner Teil der Bebauung südlich „Am Jahnplatz“ gehört ebenfalls zum 
Planbereich. Östlich des Geltungsbereich befinden sich das Rat- und Bürgerhaus, die Alla-Hopp-
Anlage und das Alten-Pflegeheim „St. Elisabeth“.  

Das Plangebiet hat eine Größe von insgesamt rund 10,61 ha. 

Die Abgrenzung des Geltungsbereiches der 5. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes 
ist in nachfolgender Abbildung durch die gestrichelte Umrandung gekennzeichnet. 
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Abbildung 1: Geltungsbereich der 5. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes „In den Acht Mor-
gen“ in Bürstadt (unmaßstäblich; Bildquelle: SCHWEIGER + SCHOLZ Ingenieurpartnerschaft 
mbB, August 2021; Datengrundlage Liegenschaftskarte: Hessische Verwaltung für Boden-
management und Geoinformation, Stand: 26.05.2021) 

Der Geltungsbereich der 5. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes „In den Acht Mor-
gen“ umfasst folgende Flurstücke der Gemarkung Bürstadt, Flur 10, Flurstücke Nr. 54/3, Nr. 54/6, 
Nr. 56/3, Nr. 170/15, Nr. 170/21, Nr. 170/24, Nr. 170/26, Nr. 170/27, Nr. 170/28, Nr. 283/3 (teil-
weise), Nr. 295/1 (teilweise), Nr. 359/2, Nr. 360/2, Nr. 360/4, Nr. 361/1, Nr. 361/2, Nr. 361/3, Nr. 
361/4, Nr. 361/5, Nr. 361/6, Nr. 361/7, Nr. 361/8, Nr. 361/9, Nr. 361/10, Nr. 369/11, Nr. 361/12, 
Nr. 361/13, Nr. 361/14, Nr. 361/15, Nr. 362/3, Nr. 363/7, Nr. 364, Nr. 365, Nr. 366, Nr. 367, Nr. 
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368, Nr. 369, Nr. 370/2, Nr. 370/3, Nr. 370/6, Nr. 370/7, Nr. 370/8, Nr. 370/9, Nr. 370/10, Nr. 371, 
Nr. 372, Nr. 373, Nr. 374, Nr. 375, Nr. 376, Nr. 377, Nr. 378, Nr. 379, Nr. 380, Nr. 381, Nr. 382, 
Nr. 383, Nr. 384, Nr. 385/1, Nr. 385/2, Nr. 393, Nr. 394, Nr. 395, Nr. 396, Nr. 396/1, Nr. 400, Nr. 
401/1 (teilweise), Nr. 402, Nr. 403, Nr. 404, Nr. 405, Nr. 406, Nr. 407, Nr. 408, Nr. 409, Nr. 410, 
Nr. 411, Nr. 412, Nr. 413, Nr. 414, Nr. 415/1, Nr. 415/2, Nr. 416, Nr. 417, Nr. 418, Nr. 419/1, Nr. 
419/2, Nr. 420, Nr. 421/1, Nr. 421/2, Nr. 422/1, Nr. 422/2, Nr. 423, Nr.424, Nr. 425, Nr. 426, Nr. 
427, Nr. 428, Nr. 429, Nr. 432/1, Nr. 432/2, Nr. 432/3, Nr. 433, Nr. 434/1, Nr. 434/2, Nr. 434/3, 
Nr. 434/4, Nr. 436, Nr. 437/1, Nr. 437/5, Nr. 437/6, Nr. 438, Nr. 439/1, Nr. 439/2, Nr. 439/3, Nr. 
439/4, Nr. 439/5, Nr. 439/6, Nr. 439/7, Nr. 440, Nr. 441, Nr. 442/1, Nr. 442/2, Nr. 443/1, Nr. 443/2, 
Nr. 443/3, Nr. 443/4, Nr. 444, Nr. 445, Nr. 446, Nr. 447, Nr. 448, Nr. 449, Nr. 450/1, Nr. 450/2, Nr. 
451, Nr. 452, Nr. 453, Nr. 454, Nr. 455, Nr. 456, Nr. 457, Nr. 458/1, Nr. 458/2 und Nr. 472/2 
(teilweise) sowie Gemarkung Bürstadt, Flur 12, Flurstücke Nr. 84/1 (teilweise) und Nr. 84/3 (teil-
weise) 

I.1.3 Planungsvorgaben 

Der Regionalplan Südhessen/Regionale Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP2010 - 
StAnz. 42/2011 vom 17.10.2011), der im Maßstab 1:100.000 vorliegt, weist das Plangebiet voll-
ständig als „Vorranggebiet Siedlung, Bestand“ aus. 

Die Festsetzung eines Wohngebietes, sowie die Errichtung von Anlagen für den Gemeinbedarf 
entspricht den Zielen der regional- und Landesplanung, weshalb die vorliegend beabsichtigte 
Bauleitplanung im Sinne des § 1 Abs. 4 BauGB als an die Darstellung und Ziele der Raumord-
nung angepasst gelten kann. Aufgrund der überwiegend vorliegenden Einfamilienhausstruktur im 
Gebiet können die Siedlungsdichtevorgaben des Regionalplans über das Gebiet gesehen als 
eingehalten angenommen werden. Ein konkreter Siedlungsdichtenachweis wird vorliegend nicht 
für erforderlich erachtet, da mit den konkret beabsichtigten Vorhaben nur sechs weitere 
Wohnungen in der Allemannenstraße und einige Wohneinheiten für betreutes Wohnen am 
Jahnplatz 5 entstehen werden. 

 

Abbildung 2: Ausschnitt aus der Teilkarte 3 des Regionalplanes Südhessen 2010 (unmaßstäblich; Bild-
quelle: Regierungspräsidium Darmstadt, Oktober 2011) 

Der seit 08.02.2003 wirksame Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Bürstadt, der im Maßstab 
1:5.000 vorliegt, stellt den Planbereich zu großen Teilen als „Wohnbaufläche“ dar. Im Geltungs-
bereich ist eine Teilfläche als „Öffentliche Grünfläche“ mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ 
und eine „Öffentliche Grünfläche“ mit der Zweckbestimmung „Spielplatz“ gekennzeichnet. Große 
Spielplatzflächen wurden im Bereich der Alla-Hopp-Anlage geschaffen und weitere Spiel- und 
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Bewegungsflächen werden im Bereich der zentralen Sportanlage entstehen. Daher wurde bereits 
mit einem früheren Änderungsverfahren der Spielplatz in eine Baufläche geändert. Die Grünflä-
che mit Zweckbestimmung “Parkfläche“ stellt sich örtlich als Straßenbegleitgrünfläche der Bun-
desstraße dar und ist für die Bürger kaum zugänglich bzw. hat keinen besonderen Nutzwert im 
Sinne der Naherholung. Mit der vorliegenden Bebauungsplanänderung soll daher die Zweckbe-
stimmung zu „Verkehrsbegleitgrün“ geändert werden. Mit dem jetzt aufzustellenden Bebauungs-
plan wird insgesamt eine etwas höhere bauliche Ausnutzung im Sinne der Innenentwicklung und 
maßvollen Nachverdichtung ermöglicht. Die Möglichkeit einer Zweitreihenbebauung ist durch die 
bestehende Bebauung bzw. Grundstücke mit vergleichsweise geringer Grundstückstiefe kaum 
gegeben, weshalb eine großflächige Nachverdichtung des Plangebiets nicht zu erwarten ist.  

Eine Teilfläche des Geltungsbereiches ist im Flächennutzungsplan als Fläche für Gemeinbedarf 
mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr“ gekennzeichnet. Diese Nutzung bleibt auch nach der Än-
derung bestehen und wird um die Zweckbestimmung „Rettungsdienste“ ergänzt.  

Der Bebauungsplan selbst kann im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt wer-
den. Gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB sind Bebauungspläne zwar aus dem Flächennutzungsplan 
zu entwickeln, jedoch gelten hier für Bebauungspläne im beschleunigten Verfahren vereinfachte 
Verfahrensvorgaben, wonach eine Berichtigung der Darstellung des Flächennutzungsplans an-
stelle eines formellen Änderungsverfahrens ausreichend ist. Im Rahmen einer künftigen Berich-
tigung soll die bisherigen Grünflächendarstellungen durch eine Darstellung als Wohnbaufläche 
ersetzt und auch die Zweckbestimmung der Gemeinbedarfsfläche ergänzt werden. In allen an-
deren Bereichen ist der Bebauungsplan bereits aus der Darstellung des Flächennutzungsplans 
entwickelt.  

 

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem seit 08.02.2003 wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Bürstadt 
(unmaßstäblich; Bildquelle: Geografisches Informationssystem (Bürger GIS) des Landkrei-
ses Bergstraße, Internetabruf am 28.06.2021 unter https://buergergis.kreis-berg-
strasse.de) 

  

https://buergergis.kreis-bergstrasse.de/
https://buergergis.kreis-bergstrasse.de/
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Durch die 5. Änderung des Bebauungsplanes „In den Acht Morgen“ wird die bestehen 4. Ände-
rung des Bebauungsplanes, in Kraft getreten am 19.10.2017, vollständig ersetzt und überplant. 
Anlass der bestehenden Änderungsplanung sind explizite Änderungswünsche in drei Bereichen 
des Geltungsbereiches sowie der Wunsch der Stadt Bürstadt zur Förderung der baulichen Innen-
entwicklung und maßvollen Nachverdichtung des Siedlungsbestandsgebiets. Folgende Abbildun-
gen stellen die wesentlichen Änderungen bzw. die Erweiterung des Bebauungsplanes „In den 
Acht Morgen“ im Vergleich zur rechtskräftigen 4. Änderung des Bebauungsplans dar.  

 

Abbildung 4: Ausschnitt wesentliche Änderung Erweiterung „Am Jahnplatz 5; 5. Änderung und Erweite-
rung des Bebauungsplanes "In den Acht Morgen" (links) und Vergleich zu 4. Änderung des 
Bebauungsplans "In den Acht Morgen" (rechts) (unmaßstäblich; Bildquelle: SCHWEIGER + 

SCHOLZ Ingenieurpartnerschaft mbB, August 2021) 

 

Abbildung 5:  Ausschnitt wesentliche Änderung Grünfläche zu WA; 5. Änderung und Erweiterung des Be-
bauungsplanes "In den Acht Morgen" (links) und Vergleich zu 4. Änderung des Bebauungs-
plans "In den Acht Morgen" (rechts) (unmaßstäblich; Bildquelle: SCHWEIGER + SCHOLZ 
Ingenieurpartnerschaft mbB, August 2021) 
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Abbildung 6: Ausschnitt wesentliche Änderung „Am Jahnplatz 5; 5. Änderung und Erweiterung des Be-
bauungsplanes "In den Acht Morgen" (links) und Vergleich zu 4. Änderung des Bebauungs-
plans "In den Acht Morgen" (rechts) (unmaßstäblich; Bildquelle: SCHWEIGER + SCHOLZ 
Ingenieurpartnerschaft mbB, August 2021) 

Das Plangebiet liegt außerhalb von Gebieten der Natura 2000-Verordnung, d.h. Fauna-Flora-Ha-
bitat-Gebiete (FFH-Gebiete) und Vogelschutzgebiete (VSG) sind nicht unmittelbar betroffen. Die 
nächstgelegenen Natura 2000-Gebiete befinden sich erst in deutlicher Entfernung zum Plange-
biet, sodass auch mittelbare Auswirkungen auf diese Schutzgebiete durch die Planung auszu-
schließen sind. 

Das Plangebiet grenzt direkt an die Bundesstraße B44, deren Bauverbotszone von 20 m in der 
Planung zu berücksichtigen ist. 

Aus höherrangigen Planungen ergeben sich nach aktuellem Kenntnisstand keine Belange, die 
gegen die vorgesehene Überplanung der Flächen sprechen. Die Planung ist mit den Bestimmun-
gen des § 1 BauGB vereinbar. Die nach § 1 Abs. 6 BauGB insbesondere zu berücksichtigenden 
Belange sowie die ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz nach § 1a BauGB wurden bei 
der Erstellung der Planung berücksichtigt. Eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Ord-
nung sind im Rahmen einer qualifizierten Planung gewährleistet. 

Das Plangebiet liegt außerhalb festgesetzter Wasserschutzgebiete. 

Sonstige Schutzgebiete sind nicht betroffen. 

I.1.4 Bauliche Prägung von Gebiet und Umgebung 

Das Plangebiet ist zu großen Teilen bebaut und befindet sich östlich der Bundesstraße 44 in der 
Stadt Bürstadt. Östlich des Geltungsbereiches grenzen das Rathaus, die Alla-Hopp-Anlage und 
das Alten-Pflegeheim „St. Elisabeth“ an den Geltungsbereich an. In und um die Geltungsbereiche 
ist eine kleinteile Wohnbebauung mit Einzel-, Doppel- und Reihenhäusern zu finden. Im Süden 
des Geltungsbereiches befinden sich neben der Wohnbebauung mehrere Gewerbebetriebe. Der 
Geltungsbereich ist im Westen durch die B44, im Norden durch die Bahnstrecke Bensheim-
Worms, im Osten durch die Straßen „In den Acht Morgen“ und „Am Weiher“ und im Süden durch 
die „Hofheimer Straße“ begrenzt. 
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Abbildung 7: Luftbild des Geltungsbereiche und der Umgebung (unmaßstäblich; Bildquelle: Stadt 
Bürstadt, Juli 2021) 
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I.1.5 Erschließungsanlagen 

Der Geltungsbereich ist vollständig über die bestehenden angrenzenden Straßen erschlossen. 
Neubauten können an die vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen angeschlossen werden.  

Da das Gebiet bereits weitläufig bebaut ist und eine Nachverdichtung nur in geringem Umfang 
realisierbar ist, sind die vorhandenen Frisch- und Abwasseranlagen ausreichend groß bemessen. 
Die geplanten Gebäude können an die bestehenden Anlagen angeschlossen werden. 

Auch der Bahnhof Bürstadt ist maximal 1,3 km entfernt, von dort können mit den Nah- und Fern-
verkehrszügen der Deutschen Bahn regionale und überregionale Ziele erreicht werden. Die Bus-
haltestellen „Rathaus Bürstadt“, „Hofheimer Straße“ und „In den Acht Morgen“ sind innerhalb des 
Gebietes fußläufig zu erreichen. Die Buslinie 652 „Stadtbus Bürstadt“ hält dort im 30 min Takt. 
Die ÖPNV-Anbindung des Plangebiets ist als sehr gut zu bezeichnen. 

I.1.6 Belange des Artenschutzes 

Zur Vermeidung von natur- und artenschutzfachlichen sowie artenschutzrechtlichen, erheblichen 
Beeinträchtigungen sind die folgenden Maßnahmen umzusetzen, um das Eintreten artenschutz-
rechtlicher Verbotstatbestände zu vermeiden. 

Nachdem es sich bei dem vorliegenden Bebauungsplan um eine Angebotsplanung handelt und 
konkrete Projektplanungen zur baulichen Veränderung und Nachverdichtung nur für wenige 
Grundstücke bestehen, werden die Maßnahmen des Artenschutzes perspektivisch für künftige 
bauaufsichtliche Verfahren bzw. künftige Baumaßnahmen festgesetzt. Die Festlegung der Maß-
nahmen berücksichtigt mögliche artenschutzrechtliche relevante Sachverhalte im Sinne einer 
„Worst-Case-Betrachtung“. 

Im Falle von baulichen Veränderungen kann sich ein Bedarf für Artenschutzmaßnahmen erge-
ben, die ggf. auch vorlaufend zu den eigentlichen Baumaßnahmen zu realisieren ist, um arten-
schutzrechtliche Verbotstatbestände auszuschließen. Nachdem es sich um relativ komplexe 
fachliche Zusammenhänge handelt, die für Laien kaum zu erfassen sind, sollte bei Baumaßnah-
men im Vorfeld eine fachlich qualifizierte Person im Sinne einer ökologischen Bauberatung hin-
zugezogen werden. In Einzelfällen kann diese Leistung ggf. durch fachlich qualifizierte Mitarbeiter 
der Stadt Bürstadt erbracht werden. Auch externe Sonderfachleute z.B. aus dem Bereich der 
Biologie oder Landespflege können bei Bedarf hinzugezogen werden. Die Verantwortung für das 
Vermeiden von artenschutzrechtlichen Verboten liegt allein beim Bauherrn bzw. Grundstücksei-
gentümer. 

Die nachfolgend aufgeführten Maßnahmenvorschläge des Umweltfachbeitrags werden als Fest-
setzungen (Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen) bzw. Hinweise (Empfehlungen) in den Bebau-
ungsplan übernommen. Die fachliche Herleitung der entsprechenden Maßnahmen und damit de-
ren Begründung ist im Teil II „Belange von Natur und Umwelt“ dieser Begründung zu finden. 
(Typbezeichnungen für die Fledermaus- und Nistkästen sind der Produktpalette der Firma Sch-
wegler entlehnt; qualitativ gleichwertige Produkte anderer Hersteller sind selbstverständlich 
ebenso einsetzbar).  

Gehölzschutz/Gehölzerhalt: Vorhandene Bäume und Gehölze, die erhalten werden sol-
len, sind bauzeitlich durch geeignete Maßnahmen gegen Beschädigung zu schützen. 

Nachsuche nach Baumhöhlen bei zu fällenden Bäumen: Bei zu fällenden Bäumen ab ei-
nem Stammdurchmesser von 20 cm ist unmittelbar vor der Rodung eine aktuelle Begut-
achtung hinsichtlich evtl. vorhandener Baum- bzw. Spechthöhlen durchzuführen und ggf. 
diese auf Besatz zu prüfen. Alle angetroffenen Höhlenbäume sind deutlich sichtbar zu 
markieren (s.a. Beschränkung der Rodungszeiten für Höhlenbäume). Bäume unter einem 
Stammdurchmesser von 20 cm weisen aufgrund ihres geringen Alters im Allgemeinen 
keine baumhöhlen auf, weshalb diese „Bagatellgrenze“ für die Berücksichtigung der Ein-
schaltung einer fachlich qualifizierten Person vor Baumfällung angemessen erscheint.  
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Beschränkung der Rodungszeit für Höhlenbäume: Die Rodung von Höhlenbäumen muss 
grundsätzlich außerhalb der Setzzeit, d.h. in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 28./29. Feb-
ruar, erfolgen. Da die Baumhöhlen jedoch auch in dieser Zeit durchaus noch von Fleder-
mäusen als Schlafplatz genutzt werden können, kann die Fällung erst während deren 
Winterruhephase erfolgen – als gesicherter Winterruhezeitraum wird für den betroffenen 
Landschaftsraum die Periode von 01. Dezember bis 31. Januar angenommen. 

Beschränkung der Rodungszeit für alle höhlenfreien Gehölze: Die zur Fällung/Rodung 
bestimmten Gehölze dürfen nur außerhalb der Brut- und Setzzeit, d.h. in der Zeit vom 
1. Oktober bis zum 28./29. Februar, – gefällt oder gerodet werden.  

CEF 1 Installation von Fledermauskästen (nur bei Rodung von Höhlenbäumen): Als Er-
satz für den Verlust von (potenziell nutzbaren) Quartierstrukturen für Baumhöhlen bewoh-
nende Fledermausarten durch die Rodung von Höhlenbäumen sind entsprechende Hilfs-
geräte im Funktionsraum zu installieren. Hierbei sind für jeden entfallenden Höhlenbaum 
zwei Hilfsgeräte aufzuhängen. Die Fledermauskästen sind aus folgender Typenpalette 
auszuwählen: Flachkasten Typ 1 FF, Fledermaushöhle Typ 2FN und Fledermaushöhle 
Typ 3FN sowie funktional vergleichbare Typen. Die Umsetzung dieser Maßnahme ist den 
Eingriffen voranzustellen und muss unter Anleitung einer fachlich qualifizierten Person 
erfolgen. Die Reinigung und Wartung der Hilfsgeräte ist dauerhaft sicherzustellen Die zu-
ständige Naturschutzbehörde erhält einen Ergebnisbericht als Vollzugsdokumentation, in 
dem auch die Standorte der Hilfsgeräte und die Quantifizierung nachgewiesen sind. 

CEF 2 Installation von Nistgeräten (nur bei Rodung von Höhlenbäumen): Als Ersatz für 
den Verlust von Höhlenbäumen (potenzielle Bruthabitatstruktur für Höhlenbrüter) sind ent-
sprechende Hilfsgeräte im funktionalen Umfeld zu installieren; es sind für jeden entfallen-
den Höhlenbaum zwei Nistkästen für Höhlen- bzw. Nischenbrüter aufzuhängen. Die Nist-
kästen sind aus folgender Typenpalette auszuwählen: Nisthöhle Typ 1B, Nisthöhle 2M, 
Nisthöhle 3S, Nisthöhle 2GR, Nischenbrüterhöhle 1N sowie funktional vergleichbare Ty-
pen. Die Umsetzung dieser Maßnahme ist den Eingriffen voranzustellen und muss unter 
Anleitung einer fachlich qualifizierten Person erfolgen. Die Reinigung und Wartung der 
Hilfsgeräte ist dauerhaft sicherzustellen Die zuständige Naturschutzbehörde erhält einen 
Ergebnisbericht als Vollzugsdokumentation, in dem auch die Standorte der Hilfsgeräte 
sowie die Quantifizierung nachgewiesen sind.  

Regelungen zur Baufeldfreimachung: Das Abschieben der Vegetationsdecke und die 
Baustellenvorbereitung muss außerhalb der Brutzeit – also zwischen 01. Oktober und 
28./29. Februar – erfolgen, um ggf. Gelege von Bodenbrütern zu schützen. Gleiches gilt 
für ggf. durchzuführende Tätigkeiten des Kampfmittelräumdienstes, der maschinell ge-
stützten Bodenerkundung sowie bei der Erkundung archäologischer Bodendenkmäler. 

Das Abschieben der Vegetationsdecke und die Baustellenvorbereitungen können als Aus-
nahme auch in der Zeit vom 1. März bis 30. September zugelassen werden, wenn die 
entsprechend beanspruchten Flächen unmittelbar vor dem Beginn der Arbeiten sorgfältig 
durch eine fachlich qualifizierte Person auf das Vorhandensein von Nestern überprüft wer-
den (Baufeldkontrolle). Sofern ein Brutgeschäft bereits begonnen wurde (was auch den 
beginnenden Nestbau mit einschließt), sind die Brut und das Ausfliegen der Jungvögel 
abzuwarten, um danach unmittelbar die Arbeiten durchzuführen. Der Unteren Natur-
schutzbehörde des Landkreises Bergstraße ist ein entsprechender Ergebnisbericht zu 
übergeben. 

Regelungen zu Gebäudearbeiten: Die im Plangebiet vorhandenen Bestandsgebäude wer-
den evtl. als Bruthabitate von synanthrop orientierten Vogelarten genutzt. Veränderungen 
an ihrer Bausubstanz (Fassade und Dachstuhl) oder auch Abriss sind außerhalb der Brut-
zeit durchzuführen, um das Eintreten von Verbotstatbeständen zu vermeiden.   
Als Ausnahme können Gebäudearbeiten auch außerhalb dieser zeitlichen Befristung 
durchgeführt werden. Ist diese zeitliche Befristung aus zwingenden Gründen nicht einzu-
halten sein, müssen die potenziellen Bruthabitate unmittelbar vor dem Beginn der Arbeiten 
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auf das Vorhandensein von Nestern überprüft werden; bei nachgewiesenen Nestern mit 
Gelegen, brütenden Vögeln oder Nestlingen muss das Ausfliegen der Jungvögel abge-
wartet werden, um danach unmittelbar mit den Arbeiten zu beginnen. Die UNB erhält in 
diesem Fall einen Ergebnisbericht.  
Anmerkung: Alternative und funktional gleichwertige Maßnahmen wie beispielsweise eine 
unmittelbare, vorlaufende Kontrolle sind ebenfalls zulässig. Die UNB erhält in diesen Fäl-
len eine fachliche Begründung und einen Ergebnisbericht. 

Ökologische Baubegleitung; Die Wahrung der artenschutzrechtlichen Belange sowie die 
fachlichen Beratung und Begleitung bei der Umsetzung und Dokumentation von arten-
schutzrechtlich festgelegten Maßnahmen, ist durch eine qualifizierte Person aus dem 
Fachbereich der Landespflege oder vergleichbarer Fachrichtungen sicherzustellen. Durch 
die Ökologische Baubegleitung wird sichergestellt, dass den Belangen des Artenschutzes 
vor Baubeginn ausreichend Rechnung getragen wurde. 

I.1.7 Wasserwirtschaftliche Belange 

I.1.7.1 Trinkwasser 

Die Versorgung mit Trinkwasser erfolgt über die vorhandenen Versorgungsleitungen. Die geplan-
ten Vorhaben sind an das Trinkwassernetz anzuschließen. Infolge der baulichen Nachverdich-
tung ist mit einem nur gering steigenden Trinkwasserbedarf zu rechnen. Der Trinkwasserver-
brauch ist durch die bestehenden Wasserversorgungsanlagen der Stadt Bürstadt abgedeckt. 

Der Aspekt des schonenden Umgangs mit Trinkwasser ist durch die einschlägige Gesetzgebung 
sowie Regelwerke und Verordnungen bereits umfassend bestimmt.  

Insgesamt ergeben sich aus Sicht der Stadt Bürstadt aufgrund des geringen Umfangs der mögli-
chen Nachverdichtung für die wasserwirtschaftlichen Belange keine planerisch zu bewältigenden 
Konflikte. 

I.1.7.2 Löschwasser 

Die Forderungen zum Löschwasserbedarf ergeben sich aus § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Hessischen 
Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), aus 
§ 14 der Hessischen Bauordnung (HBO) und den technischen Regeln nach dem DVGW-Arbeits-
blatt W 405. Die Differenzierung nach der baulichen Nutzung erfolgt entsprechend § 17 der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO). Der Löschwasserbedarf des Plangeltungsbereichs ändert 
sich infolge des Bauleitplanverfahrens nicht. Die Löschwasserversorgung kann daher als gesi-
chert angenommen werden. 

Im Zusammenhang mit den Flächen für die Feuerwehr wird auf die DIN 14090 (Flächen für die 
Feuerwehr auf Grundstücken) sowie den Anhang 14 H-VV TB: „Muster-Richtlinien über Flächen 
für die Feuerwehr“ hingewiesen. Die entsprechenden Bestimmungen sind im Rahmen der Ob-
jektplanung zu beachten. Hinsichtlich der Lage des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes in 
einer überschwemmungsgefährdeten Fläche (siehe Textliche Festsetzungen C.1.3 Über-
schwemmungsgefahr) ergibt sich ein Hinweis zur Lagerung von wassergefährdenden flüssigen 
Brennstoffen. Auf eine notwendige Prüfung der Rechtsvorschriften mittels Anlage A 1.2.8/7 H-VV 
TB wird verwiesen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass im bauaufsichtlichen Verfahren bei Objektplanungen mit Nut-
zungseinheiten mit anleiterbaren Stellen von mehr als 8,0 m über der Geländeoberkante, die Er-
stellung eines Brandschutzkonzeptes erforderlich ist, welches mit der örtlichen Feuerwehr abzu-
stimmen ist und die Belange des vorbeugenden Brandschutzes (hier: Sicherstellung eines zwei-
ten Rettungsweges) berücksichtigt. 
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I.1.7.3 Wasserqualität 

Die Wasserqualität des zur Verfügung stehenden Trinkwassers entspricht den Anforderungen 
der Trinkwasserverordnung (TWVO). 

I.1.7.4 Schutz- und Sicherungsgebiete nach dem Hessischen Wassergesetz 

Der Planbereich liegt nach der interaktiven Karte des Fachinformationssystems Grund- und Trink-
wasserschutz Hessen (GruSchu) außerhalb festgesetzter Trinkwasserschutzgebiete. Das 
nächstgelegene festgesetzte Trinkwasserschutzgebiet (hier: die Schutzzone III) des Wasserwer-
kes Bürstädter Wald der Stadtwerke Worms (WSG-ID 431-055) beginnt in einer Entfernung von 
ca. 1,5 km südöstlich, weshalb Auswirkungen durch das Vorhaben nicht zu erwarten sind. 

 

Abbildung 8: Ausschnitt aus der GruSchu-Karte mit der Darstellung der Trinkwasserschutzgebiete (un-
maßstäblich; Bildquelle: Internetabruf am 23.03.2021 unter http://gruschu.hessen.de/ 
mapapps/resources/apps/gruschu/index.html?lang=de) 

Der Planbereich liegt außerhalb eines festgesetzten Überschwemmungsgebietes im Sinne des 
Hessischen Wassergesetzes (HWG). Das nächstgelegene festgesetzte Überschwemmungsge-
biet ist das des Rheins, welches eine ausreichend große Entfernung aufweist, sodass diesbezüg-
liche Beeinträchtigungen durch bzw. auf das Vorhaben ausgeschlossen sind. 

Das Plangebiet liegt im Risiko-Überschwemmungsgebiet des Rheins. Weitere Hinweise sind in 
Kapitel I.1.7.8 zu finden.  

Aufgrund des Klimawandels ist künftig mit Starkregenereignissen in ggf. zunehmender Häufig-
keit zu rechnen. Weitere Hinweise zum Umgang mit möglichen Starkregenereignissen sind in 
Kapitel I.1.7.9 zu finden. 

Sonstige Schutz- und Sicherungsgebiete sind nicht betroffen. 

I.1.7.5 Bodenversiegelung und Versickerung von Niederschlagswasser 

Die bauliche Bodenversiegelung innerhalb des Bebauungsplangeltungsbereichs kann sich in-
folge der angestrebten baulichen Nachverdichtung erhöhen. Zur Minimierung der Auswirkungen 
der zusätzlichen Bodenversiegelung wird die Versickerung des auf befestigten Flächen anfallen-
den Niederschlagwassers festgesetzt. Die Versickerung von Niederschlagswasser wird festge-
setzt, da die bestehenden Abwasseranlagen der Stadt Bürstadt bereits jetzt insbesondere bei 
Starkregenereignissen überlastet sind. Um einem möglichen Starkregenereignis und den damit 
folgenden Überflutungen entgegenzuwirken, soll die Regenwasserversickerung bei Neubauten 

http://gruschu.hessen.de/mapapps/resources/apps/gruschu/index.html?lang=de
http://gruschu.hessen.de/mapapps/resources/apps/gruschu/index.html?lang=de
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oder Sanierung von bestehenden Gebäuden verbindlich festgesetzt werden. Hierdurch wird das 
Kanalnetz der Stadt Bürstadt entlastet und die Hochwassergefahr kann reduziert werden.  

Das im Planbereich anfallende Niederschlagswasser ist vor Ort zu versickern. Die Grundstücke 
weisen hierfür auch bei einer GRZ von 0,4 ausreichende Freiflächen auf. Ein Anschluss an die 
öffentliche Abwasseranlage ist nur ausnahmsweise zulässig, wenn die Versickerung aufgrund 
ungünstiger Bodenverhältnisse nach den anerkannten Regeln der Technik oder aufgrund was-
serrechtlicher Bestimmungen nicht möglich ist. Bei ausnahmsweiser Ableitung in die Abwasser-
anlage ist die zulässige Einleitemenge auf 10 l/s ha beschränkt. (Hinweis: Dieser Wert ist durch 
geeignete technische Einrichtungen wie Retentionszisternen, Stauraumkanäle oder durch andere 
Maßnahmen wie z.B. Gründächer mit dem Entwässerungsantrag fachlich qualifiziert nachzuwei-
sen) 

I.1.7.6 Abwasser 

Niederschlagwasser aus Bereichen, die starker Verschmutzung unterliegen, ist als Abwasser ge-
drosselt (s.o.) über die öffentliche Abwasseranlage abzuleiten. 

Im Übrigen ist davon auszugehen, dass die über das Abwassernetz abzuleitende häusliche 
Schmutzwassermenge im Rahmen einer baulichen Nachverdichtung nur unwesentlich zuneh-
men wird. Durch die bislang nicht gegebene und künftig festgesetzte Niederschlagswasserversi-
ckerung wird diese Zunahme des Abwasseranfalls jedoch mehr als kompensiert, so dass von 
einer ausreichenden Leistungsfähigkeit des kommunalen Abwassernetzes auszugehen ist. 

I.1.7.7 Oberirdische Gewässer 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Oberflächengewässer.  

I.1.7.8 Grundwasserstand/Vernässungsgefahr 

Das Plangebiet liegt innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des „Grundwasserbewirtschaf-
tungsplanes Hessisches Ried“ (festgestellt mit Datum vom 09.04.1999 und veröffentlicht im 
Staatsanzeiger für das Land Hessen 21/1999 S. 1659; letzte Anpassung veröffentlicht im 
StAnz. 31/2006 S. 1704), dessen Vorgaben zu beachten sind. Während der Ausarbeitung dieser 
Verwaltungsvorschrift in den 1990er-Jahren lagen niedrige Grundwasserstände vor, weshalb mit 
dem Grundwasserbewirtschaftungsplan auch die teilweise großflächige Anhebung der Grund-
wasserstände beabsichtigt wurde. Seither haben sich die Grundwasserstände zwar erholt, eine 
Erhöhung der Grundwasserstände ist jedoch weiterhin möglich, die im Rahmen der endgültigen 
Bauausführung zu beachten sind. Im Plangebiet muss aber nicht nur mit hohen, sondern auch 
mit stark schwankenden Grundwasserständen und damit auch mit Setzungen und Schrumpfun-
gen des Untergrundes gerechnet werden. Maßgeblich sind dabei jeweils die langjährigen Mess-
stellenaufzeichnungen des Landesgrundwasserdienstes und speziell die Richtwerte der Refe-
renzmessstellen des Grundwasserbewirtschaftungsplanes zu berücksichtigen. 

Der Grundwasserflurabstand wird im hydrologischen Kartenwerk „Hessische Rhein- und Main-
ebene - Grundwasserflurabstand im Oktober 2015“ des Hessischen Landesamtes für Natur-
schutz, Umwelt und Geologie, Wiesbaden (Planstand vom Oktober 2015) mit ca. 2-3 m angege-
ben. Demzufolge ist in einigen Planungsgebieten ggf. mit Nutzungseinschränkungen (z.B. Ver-
zicht auf Unterkellerung) oder zusätzlichen Aufwendungen (z.B. bauliche Vorkehrungen gegen 
Vernässung) zu rechnen. Diese sind entschädigungslos hinzunehmen. Wer in ein bereits ver-
nässtes oder vernässungsgefährdetes Gebiet hineinbaut und keine Schutzvorkehrungen gegen 
Vernässung trifft, kann bei auftretenden Vernässungen keine Entschädigung verlangen. Es wird 
daher empfohlen, vor Planungs- bzw. Baubeginn objektbezogene Baugrunduntersuchungen im 
Hinblick auf die Gründungssituation und die Grundwasserstände durchführen zu lassen. Der 
Planbereich wird aufgrund oberflächennaher und schwankender Grundwasserstände im Bebau-
ungsplan als vernässungsgefährdete Fläche gekennzeichnet. 

Das Plangebiet liegt im Risiko-Überschwemmungsgebiet des Rheins, welches beim Versagen 
eines Deiches überschwemmt werden kann. In diesen Gebieten sind bei Sanierung und Neubau 
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geeignete bautechnische Maßnahmen vorzunehmen, um den Eintrag von wassergefährdenden 
Stoffen bei Überschwemmungen zu verhindern. Informationen sind auch über das Internet unter 
der Webseite des Regierungspräsidiums (www.rpda.de) und unter der Webseite des Bundesmi-
nisteriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (www.bmu.de/download/dateien/hoch-
wasserschutz030400-pdf) zu erhalten. Auf die zu diesem Thema vorliegenden Handlungsanlei-
tungen für Bauherrschaft, Architekten und Planer wird hingewiesen.  

I.1.7.9 Gefahr von Starkregenereignissen 

Aufgrund des Klimawandels ist künftig mit Starkregenereignissen in ggf. zunehmender Häufigkeit 
zu rechnen. Das städtische Kanalnetz ist nicht für entsprechende Starkregenereignisse dimensi-
oniert. Straßen können daher ggf. zeitweise bis zu mehrere Dezimeter hoch überflutet werden. 
Das von den Grundstücken ablaufende Niederschlagswasser kann ggf. nicht durch die Kanalisa-
tion aufgenommen werden und kann zu zeitweisem Rückstau führen. Die Bebauung der Grund-
stücke ist so zu planen, dass bauliche Schäden und vor allem Personenschäden durch Starkre-
genereignisse möglichst ausgeschlossen sind. Die Erdgeschosshöhe von Gebäuden sollte aus-
reichend hoch gewählt werden. Kellerräume, Kellerfenster, Tiefgaragenzufahrten etc. sollten ge-
gen entsprechende Starkregen- und Rückstauereignisse geschützt sein oder geschützt werden 
können. Bei Schäden infolge Starkregenereignissen kann keine Entschädigung von der Stadt 
Bürstadt verlangt werden. 

I.1.8 Bodenschutz / Altlasten / Grundwasserschutz 

Der Stadt Bürstadt liegen derzeit keine Informationen über Altstandorte, Altablagerungen, Altlas-
ten und / oder Grundwasserschäden im Plangebiet und dessen Umgebung vor. Aufgrund der 
früheren Grünlandnutzung bzw. seitherigen wohnbaulichen Nutzung ist nach Einschätzung der 
Stadt Bürstadt nicht von entsprechenden Verunreinigungen auszugehen. 

Nach erfolgter Abfrage der Altflächendatei ist festzustellen, dass sich für das Plangebiet sechs 
Einträge ergeben (siehe beiliegende Liste). Darunter befinden sich Betriebe, die gemäß Hand-
buch Altlasten, Band 2, Teil 4 des HLUG mit einem hohen bzw. sehr hohen Gefährdungspoten-
tial für die Umwelt bewertet werden. Da die zulässige Art der baulichen Nutzung in der Planung 
gegenüber der bisherigen Zulässigkeit nicht geändert wird, hat die Planung aus Sicht der Stadt 
keine wesentlichen Auswirkungen auf die Wirkungspfade „Boden-Mensch“ oder „Boden-Grund-
wasser“. Im Sinne der Fürsorgepflicht der Stadt gegenüber Bürgern und Bauherren wird ein Hin-
weis in den Texten des Bebauungsplanes ergänzt, auf welchen Flurstücken aufgrund von Altnut-
zungen ggf. noch Verunreinigungen vorliegen könnten. Von den 6 im ALTIS benannten Grund-
stücken wurden 5 Grundstücke bereits in der Vergangenheit einer allgemeinen Wohnnutzung 
zugeführt. An diesen Grundstücken (Römerstraße 19, 24 und 31 sowie In den Acht Morgen 17 
und Burgunderstraße 4) sind nach Kenntnisstand der Stadt keine Veränderungen geplant oder 
zu erwarten. Eine Untersuchung der Bodenverhältnisse auf Kosten der Stadt liegt außerhalb der 
städtische Zuständigkeit, da durch die Bebauungsplanänderung auf diesen Grundstücken keine 
wesentlichen Auswirkungen auf die Belange des Bodenschutzes gegeben sind. Anders verhält 
es sich mit dem Grundstück Am Jahnplatz 5, auf dem das bisherige Wohngebäude niedergelegt 
und durch ein neues größeres Wohngebäude mit Tiefgarage ersetzt werden soll. Dort ist im AL-
TIS ein Eintrag „Erste Bearbeitung von Aluminium“ verzeichnet. Der angegebene Zeitraum einer 
entsprechenden gewerblichen Tätigkeit umfasst die Zeit von Januar 1952 bis Oktober 1981. Der 
Stadt Bürstadt liegen keine Informationen hinsichtlich einer tatsächlichen gewerblichen Nutzung 
der Metallverarbeitung vor. Ggf. könnte hier früher ein Betriebsinhaberwohnsitz oder ein Büro 
gewesen sein. Der Sachverhalt wurde mit dem Vorhabenträger der geplanten Bebauung bespro-
chen. Aufgrund der großflächig geplanten Tiefgarage ist davon auszugehen, dass die wesentli-
chen Bodenmassen abgefahren und entsorgt werden müssen. Hierzu sind Laboruntersuchungen 
zur Einstufung des Materials in Deponieklassen erforderlich, durch die eine fachgerechte Entsor-
gung sichergestellt wird. Sofern hierbei zu sanierende Bodenverunreinigungen festgestellt wer-
den sollten, muss eine weitergehende Abstimmung mit der Bodenschutzbehörde erfolgen. Der 
Vorhabenträger wurde seitens der Stadtverwaltung aufgefordert, im Rahmen der Baumaßnahme 

http://www.rpda.de/
http://www.bmu.de/download/dateien/hochwasserschutz030400-pdf
http://www.bmu.de/download/dateien/hochwasserschutz030400-pdf
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frühzeitig eine Abstimmung mit der Bodenschutzbehörde des RP Darmstadt in Bezug auf mögli-
che Auflagen der Behörde vorzunehmen. Aus Sicht der Stadt besteht aufgrund der bisherigen 
Wohnnutzung des Grundstücks sowie der geplanten großflächigen Überbauung mit Bodenaus-
hub und Bodenentsorgung kein weitergehender Handlungsbedarf auf Ebene des Bebauungs-
plans. 

Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist dennoch auf organolep-
tische Auffälligkeiten (Verfärbungen, ungewöhnlicher Geruch etc.) zu achten. Ergeben sich bei 
den Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht einer schädlichen Bodenverunreinigung begrün-
den, sind diese umgehend der zuständigen Behörde, dem Regierungspräsidium Darmstadt, Ab-
teilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt, Dezernat IV / Da 41.5, Bodenschutz, mitzuteilen. 
Darüber hinaus ist ein Fachgutachter in Altlastenfragen hinzuzuziehen. Schädliche Bodenverun-
reinigungen im Sinne des § 2 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sind Beeinträch-
tigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche 
Belästigungen für den einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen. 

Grundsätzliche haben die unversiegelten Böden eine hohe Bedeutung im Hinblick auf die natür-
lichen Bodenfunktionen im Naturhaushalt. Im Rahmen der Innenentwicklung bereits bebauter 
Siedlungsflächen tritt dieser Aspekt auch aufgrund der bereits durch die bestehende Bebauung 
erfolgte anthropogene Veränderung der Böden des Plangebiets jedoch in den Hintergrund. Die 
Realisierung der Flächenschonenden Innenentwicklung ist allgemein unter dem Aspekt der Be-
lange des Bodenschutzes zu begrüßen. Zudem erfolgt mit dem Bebauungsplan indirekt die Fest-
setzung einer Mindestgrünflächenanteils auf den Baugrundstücken von 30%, der aktuell zumin-
dest auf einigen Grundstücken durch die vielen baulichen nebenanlagen nicht gegeben sein 
dürfte.  

Die zulässige Bodenversiegelung wird durch die Festsetzung der GRZ begrenzt. Dennoch geht 
mit der weiteren baulichen Nutzung zumindest in einigen Fällen auch bislang ungestörter Boden 
verloren. Auch die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz insbesondere des Oberbodens wird 
hingewiesen.  
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Die bauliche Innenentwicklung des Siedlungskörpers entspricht den regelmäßig erhobenen For-
derungen des vorsorgenden Bodenschutzes, da hierdurch die Außenentwicklung des Stadtge-
biets minimiert werden kann. Im Plangebiet ist heute bereits eine entsprechende große Boden-
versiegelung zulässig, so dass die Planung nicht mit wesentlichen weitergehenden Eingriffen in 
das Schutzgut Boden verbunden ist. Zudem handelt es sich im Plangebiet aufgrund der beste-
henden Bebauung und Grundstücksnutzung um stark anthropogen veränderte Böden. 

Sofern Geländeauffüllung oder Bodenaustausch vorgenommen werden gilt:  

• Unterhalb 89,5 müNN darf ausschließlich Material eingebaut werden, das die Eluatwerte der 
BBodSchV1) für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser alternativ die Zuordnungswerte Z0 
der LAGA M 202) bzw. der LAGA TR Boden3) unterschreitet.  

• Oberhalb 89,5 müNN im nicht überbauten, d. h. unterhalb wasserdurchlässiger Bereiche 
(Pflaster, etc.) darf auch Material eingebaut werden, das die Zuordnungswerte Z 1.1. der 
LAGA M 202) bzw. die Zuordnungswerte Z0* der LAGA TR Boden3) unterschreitet.  

• In den Bereichen der Versickerungsanlagen darf über die gesamte Mächtigkeit der Boden-
schicht ausschließlich Material eingebaut werden, das die Eluatwerte der BBodSchV1) für 
den Wirkungspfad Boden-Grundwasser alternativ die Zuordnungswerte Z0 der LAGA M 202) 
bzw. Z0 der LAGA TR Boden3) unterschreitet.  

• Der Oberboden im nicht überbauten Bereich (z.B. Grünflächen) muss die Prüfwerte der Bun-
des-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)1) für den Wirkungspfad Boden-
Mensch einhalten.  

Anm. 1) Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung ( BBodSchV) vom 12. Juli 1999  
Anm. 2) LAGA-Regelwerk “Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen - Tech-

nische Regeln” Mitteilung 20 vom 06.11.1997 mit den überarbeiteten Zuordnungswerten siehe 
Merkblatt „Entsorgung von Bauabfällen“ der hessischen Regierungspräsidien Stand 1.9.2018.  

Anm. 3) LAGA-Regelwerk “Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen, 1.2. 
Bodenmaterial (TR Boden) vom 5.11.2004  

Eine wasserrechtliche oder bodenschutzrechtliche Erlaubnis zum Einbau von Recyclingmaterial 
oder anderer Baustoffe erfolgt nicht. Es liegt in der Verantwortung der Bauherren bzw. der durch 
sie beauftragten Sachverständigen die geltenden Gesetze, Regelwerke und Richtlinien einzuhal-
ten. 

I.1.9 Denkmalschutz 

Innerhalb des Planbereiches sind der Stadt Bürstadt keine Kulturdenkmäler nach § 2 des Hessi-
schen Denkmalschutzgesetzes (HDSchG) bekannt. Bodenfunde aus dem Plangebiet sind eben-
falls nicht bekannt. 

Es wird dennoch darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten jederzeit Bodendenkmäler wie Mau-
ern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände (z.B. Scherben, Steingeräte, 
Skelettreste) entdeckt werden können. Diese sind nach § 21 HDSchG unverzüglich der hessen-
ARCHÄOLOGIE - Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Berliner Allee 58, 64295 Darmstadt 
oder der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Bergstraße zu melden. Funde und 
Fundstellen sind in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer 
Entscheidung zu schützen. 

I.1.10 Immissionsschutz 

Das Plangebiet liegt unmittelbar östlich des Bundesstraße B44 und südlich der Bahnstrecke 
Bensheim-Worms. Das Plangebiet ist ebenso wie die angrenzenden Bestandswohngebiete durch 
diese Verkehrsanlagen lärmbelastet. Die Stadt Bürstadt hat daher durch das Büro Dr. Gruschka 
die Lärmbelastung ermitteln lassen. Mit dieser schalltechnischen Untersuchung vom 17.08.2021 
(Bericht Nr. 21-3029, Anlage 1 dieser Begründung) werden die Lärmeinwirkungen der Bahnlinie, 
sowie des Straßenlärms auf der Bundestraße B44 auf das Plangebiet ermittelt und bewertet. Die 
dabei festgestellten Überschreitungen der Orientierungswerte sind zwar erheblich, können jedoch 
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durch Maßnahmen zum passiven Schallschutz berücksichtigt werden. Der passive Schutz vor 
Außenlärm ist eine heute übliche Maßnahme zur Sicherung zeitgemäßer Wohnbedingungen. Auf 
die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung wird verwiesen. 

In den Textfestsetzungen des Bebauungsplans sind die Außenlärmpegel aus der schalltechni-
schen Untersuchung bereits auf entsprechender Katastergrundlage dargestellt, so dass jeder 
Grundstückseigentümer und Bewohner die Betroffenheit von Lärmimmissionen im Bereich seines 
Grundstücks selbst ablesen bzw. beurteilen kann. Die eigentlichen Fachlichen Nachweise zum 
baulichen Schallschutz sind ohnehin durch fachlich geeignete Personen zu führen, die hierzu auf 
die der Begründung beiliegende schalltechnische Untersuchung zurückgreifen können. Die Über-
nahme von Lärmpegelbereichen in den Bebauungsplan würde nur eine „Momentaufnahme“ der 
Lärmbelastung darstellen. Nachdem in den überwiegenden Planbereichen seitens der Stadt 
keine baulichen Veränderungen erwartet werden, können mittel- bis langfristig ggf. veränderte 
Rahmenbedingungen vorliegen, die dann zur Berechnung der erforderlichen Schallschutzmaß-
nahmen herangezogen werden sollten (z.B. Veränderte Verkehrsmenge oder reduzierter Lärm 
aufgrund von Elektromobilität). Die Darstellung von Lärmpegelbereichen (Geschossweise und 
Fassadenweise) würde den Bebauungsplan aus Sicht der Stadt zudem überfrachten. Die ge-
troffenen Festsetzungen sind angemessen und geeignet, die Lärmkonflikte aufzuzeigen und 
sachgerecht in der Planung zu berücksichtigen. Letztlich ist auch zu berücksichtigen, dass der 
bislang geltende Bebauungsplan keine Festsetzungen zum Schallimmissionsschutz trifft und der 
vorliegende Änderungsplan somit bereits zu einer wesentlichen Minderung des Immissionskon-
flikts beiträgt. Die Begründung wird um entsprechende Angaben ergänzt.  

In der schalltechnischen Untersuchung werden Maßnahmen zur Konfliktbewältigung der 
Lärmeinwirkung auf die Wohnnutzung vorgestellt. Unter anderem auch die Möglichkeit der Er-
richtung einer 1500 m langen U-förmigen 10 m hohen Lärmschutzwand entlang der B44 sowie 
entlang der Eisenbahntrasse im Norden als aktive Schallschutzmaßnahme. Die Errichtung einer 
solchen Lärmschutzwand ist sehr kostenintensiv und vor allem aus städtebaulichen Gesichts-
punkten nicht vertretbar. Ein solch großes Bauwerk ist nur schwer mit dem Stadtbild der Stadt 
Bürstadt vereinbar, hat durch die Verschattung der dahinterliegenden Flächen großen Einfluss 
auf das Mikroklima und führt zu einem „Einbunkerungseffekt“ für die Anwohner. Auch aus Grün-
den der erforderlichen Erschließung zur Errichtung, Instandhaltung und Umfahrung wird von der 
Errichtung einer 10 m hohen Lärmschutzwand abgesehen. Die Stadt muss im Sinne der bezahl-
baren Wohnraumversorgung immer auch die Baukosten im Blick behalten, die durch die Festset-
zungen des Bebauungsplans ausgelöst werden. Die Festsetzungen bestimmen Maßnahmen, die 
für die Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsbedingungen ausreichend sind. Weiterge-
hende Maßnahmen sind jederzeit möglich und zulässig. 

Um dennoch gute Wohnbedingungen schaffen zu können, werden den gutachterlichen Empfeh-
lungen folgend passive Schallschutzmaßnahmen, wie Schallschutzmaßnahmen an den Fassa-
den und die Installation von schalldämmenden Lüftungseinrichtungen festgesetzt. Diese sollen 
auch bei geschlossenen Fenstern in Schlafräumen für eine ausreichende Frischluftzufuhr dienen. 
Zudem kann durch eine Grundrissorientierung eine Minderung der Lärmbeeinträchtigungen in 
Aufenthaltsräumen erreicht werden. Weiterhin besteht eine Abschirmung durch den Gebäudebe-
stand und durch die Gebäude selbst. So schafft jedes Gebäude auf der lärmabgewandten Ge-
bäudeseite einen eigenen „Schallschatten“, der für angemessene Aufenthaltsqualität auch in den 
Freiflächen sorgen kann. Die Gebäude schirmen Teile der Grundstücksfreiflächen (im Schall-
schatten) gegen die Lärmquelle ab und gewährleisten hierdurch Außenwohnbereiche mit ange-
messen geringen Immissionspegeln. Es sollte den Grundstückseigentümern und Bewohnern frei-
gestellt sein, welchen persönlichen Anspruch an ihren Kontakt zur Außenwelt sie darüber hinaus 
realisieren wollen. Für die meisten Bürger dürfte hierbei die Sichtbeziehung durch Schallschutz-
fenster ausreichend sein. Schallgedämmte Lüftungselemente sind zur Wohnraumbelüftung aus-
reichend und gewährleisten unter Umständen eine bessere Wohnlufthygiene als falsches Lüften 
über geöffnete Fenster. Zudem stellen die hohen energetischen Ansprüche an die Bebauung 
auch Ansprüche an eine energieeffiziente Wohnraumlüftung. Diese kann mittels gekipptem Fens-
ter im Allgemeinen nicht erreicht werden. Es wird dennoch auf den möglichen Einbau von „Hafen-
City-Fenster“ bzw. Prallscheiben hingewiesen. Das Lüften von Räumen über geöffnete Fenster 
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ist im Übrigen auch bei Einbau von schallgedämmten Lüftungselementen möglich. Es gibt keine 
Festsetzung, wonach die Fenster nicht öffenbar sein dürfen. Somit kann jeder Bewohner für sich 
entscheiden, ob er zusätzlich zu den Lüftungselementen z.B. im Sommer tagsüber auch die Fens-
ter öffnet, um die Räume mittels Durchzugs etwas zu kühlen. 

I.1.11 Belange des Kampfmittelräumdienstes 

Eine Auswertung dieser Luftbilder hat keinen begründeten Verdacht ergeben, dass mit dem Auf-
finden von Bombenblindgängern zu rechnen ist. Da auch sonstige Erkenntnisse über eine mög-
liche Munitionsbelastung dieser Fläche nicht vorliegen, ist eine systematische Flächenabsuche 
nicht erforderlich. 

Soweit entgegen den vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der Bauarbeiten doch ein kampfmit-
telverdächtiger Gegenstand gefunden werden sollte, ist der Kampfmittelräumdienst unverzüglich 
zu verständigen. 

I.1.12 Energiewende / Klimaschutz 

Die Belange der Energiewende und des Klimaschutzes werden durch den vorliegenden Bebau-
ungsplan im Vergleich zu anderen Bauleitplänen der Kommune nur unwesentlich betroffen. Der 
geringe Umfang der Planung und die weitgehend bereits bestehende Bebauung lassen verschie-
dene Maßnahmen (z.B. zur zentralen Wärmeversorgung des Plangebietes) ausscheiden. Die 
Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sind seitens der Bundesregierung unter Ab-
wägung klimatischer, wohnungswirtschaftlicher und wirtschaftlicher Belange beschlossen und 
befinden sich ständig in der Anpassung an sich verändernde Randbedingungen. Eine darüber 
hinaus gehende Regelung auf städtischer Ebene erscheint für das vorliegende Plangebiet nicht 
erforderlich. 

Hinsichtlich der klimabedingt zu erwartenden Zunahme der Häufigkeit von Starkregenereignissen 
wurde ein entsprechender Hinweis mit einigen Empfehlungen zur Minimierung des Schadensri-
sikos aufgenommen. 

Um die Flächenerwärmung im Stadtgebiet trotz baulicher Nachverdichtung zu minimieren, wer-
den Baumanpflanzungen festgesetzt. Diese reduzieren durch Verschattung die Flächenerwär-
mung und wirken zudem auch durch die Wasserverdunstung über die Blätter positiv auf das 
Stadtklima. Auch Maßnahmen wie z.B. die Niederschlagwasserversickerung und auch die Be-
grenzung der baulich nutzbaren Flächen (mind. 30% Grünflächen auf jedem Grundstück erfor-
derlich) wirken sich positiv auf die Klimabelange aus. Zudem wird die Dachbegrünung empfohlen. 
Eine entsprechende Festsetzung erfolgt jedoch nicht, da wegen der weitgehend bestehenden 
Bebauung sonst der Grundsatz der Gleichbehandlung nicht gegeben wäre. Zudem würde ein 
Zwang zur Dachbegrünung die bauliche Innenentwicklung deutlich verteuern, was dem entspre-
chenden Ziel der Stadt entgegenstehen könnte. Dachbegrünung sollte auf freiwilliger Basis erfol-
gen und hat selbstverständlich große positive Effekte für das Stadtklima und die Reduzierung des 
Niederschlagwasseranfalls. Diese Reduzierung des Niederschlagwasseranfalls und somit die 
Minderung der klimabedingt zunehmenden Starkregenereignisse ist im Bebauungsplan verbind-
lich geregelt durch Versickerung oder eine stark gedrosselte Kanaleinleitung mit dezentralen re-
tentionsanlagen als Ausnahme. 

I.2 Festsetzungen des Bebauungsplanes 

Nachfolgend werden die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen der Bebauungsplanände-
rung erläutert und begründet, sofern sie nicht an anderer Stelle dieser Begründung dargestellt 
werden. 
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I.2.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Die zeichnerisch entsprechend gekennzeichneten Teilbereiche werden gemäß § 4 BauNVO als 
„Allgemeines Wohngebiet“ (WA) festgesetzt. In Allgemeinen Wohngebieten sind neben dem 
Wohnen auch verschiedene nicht störende andere Nutzungen zulässig, wodurch eine flexiblere 
Grundstücksnutzung möglich wird als bei Reinen Wohngebieten (WR). Nachdem hier bereits ei-
nige entsprechende Nicht-Wohnnutzungen im Bestand anzutreffen sind, wäre mit der Festset-
zung eines reinen Wohngebiets ein erheblicher Nachteil für die Besitzer der entsprechenden Im-
mobilien bzw. ein Eingriff in den Bestandsschutz gegeben, was nicht beabsichtigt ist, auch wenn 
das Reine Wohngebiet gewisse Vorteile hinsichtlich der Wohnqualität bedeuten würde.  

Die nach § 4 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Gartenbaubetriebe und Tank-
stellen) werden aufgrund der mit ihnen möglicherweise einhergehenden erhöhten Verkehrsbe-
lastung für den Planbereich und auch wegen des Flächenverbrauchs ausgeschlossen. Der Flä-
chenverbrauch würde sich nachteilig auf das städtische Ziel der Wohnraumversorgung auswir-
ken. Durch den Nutzungsausschluss werden von entsprechenden Nutzungen ggf. ausgehende 
Beeinträchtigungen benachbarter Wohnnutzungen insbesondere im Hinblick auf Lärm- und sons-
tige Emissionen (Staub, Geruch, Erschütterungen) ausgeschlossen. Die somit unzulässige Tank-
stellennutzung würden bei Zulassung ggf. zu störenden Immissionen vor allem durch Kundenver-
kehr in den Nacht- und Ruhezeiten führen können. Aufgrund dieser nachteiligen zu erwartenden 
Auswirkungen erscheint der entsprechende Ausschluss angemessen und begründet. Um „Tra-
ding-Down Effekte“ zu verhindern sind auch Nutzungen, die dem Anbieten von Gütern sexuellen 
Charakters oder der gewerblichen sexuellen Betätigung bzw. Zur-Schaustellung dienen und ver-
gleichbare Nutzungen, die Gewerbebetriebe sind, aber nicht den Vergnügungsstätten zugerech-
net werden (auch Bordelle, bordellartige Betriebe und Wohnungsprostitution) unzulässig. Die Nut-
zungsregelungen des Bebauungsplans sollen im Rahmen der Festsetzung eins Allgemeinen 
Wohngebiets eine möglichst hohe Wohn- und Aufenthaltsqualität des Stadtquartiers sicherstel-
len.  

Das über die Grundflächenzahl (GRZ) festgesetzte Maß der baulichen Dichte orientiert sich an 
der Umgebungsbebauung und wird im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden 
durch den in der Nutzungsschablone nach § 17 BauNVO angegebenen Höchstwert von 0,4 fest-
gesetzt. Die Festsetzung des einheitlichen Werts von 0,4 als GRZ anstelle des in Teilflächen 
bislang festgesetzten Werts von 0,3 soll die Möglichkeiten der baulichen Nachverdichtung ver-
bessern. Auf den überwiegend nicht besonders tiefen Grundstücken werden hierdurch vor allem 
Anbauten an Bestandsgebäude (wie z.B. Wintergärten) oder auch Ersatzbebauung mit größerer 
Grundfläche zugelassen. Die verbleibenden Freiflächen gewährleisten noch ausreichende Frei-
flächen im Sinne einer Durchgrünung des Stadtgebiets sowie eine angemessene Wohnqualität 
auch in den Außenwohnflächen (Gärten).  

Die zulässige Grundfläche darf gemäß Festsetzung des Bebauungsplans durch die in § 19 Abs. 
4 Nr. 1 bis Nr. 3 genannten Anlagen bis zu einem Wert von 0,7 überschritten werden. Die ent-
sprechend höhere Bodenversiegelung wird zur Erreichung des Ziels der Innenentwicklung und 
baulichen Nachverdichtung in Kauf genommen. Hierdurch wird z.B. die Herstellung der erforder-
lichen Stellplatzflächen auf den Grundstücken erleichtert. Bei einer festgesetzten GRZ von 0,4 
wäre die Überschreitung durch bauliche Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen nach § 19 
BauNVO ohnehin bis zu einem Wert von 0,6 zulässig. Die geringfügige Erweiterung der Zuläs-
sigkeit bis zu einem Wert von 0,7 wird durch festgesetzte Maßnahmen wie z.B. die Versickerung 
von Niederschlagswasser oder Vorgaben für die Grundstücksbepflanzung kompensiert. Als Aus-
nahme kann eine weitere Überschreitung der zulässigen Grundflächenzahl zugelassen werden, 
sofern die Dachflächen zu mindestens 50% extensiv oder intensiv begrünt werden. Hierdurch 
werden vor allem die Auswirkungen der Bodenversiegelung auf das innerstädtische Kleinklima 
kompensiert. Auch bei der Herstellung von Tiefgaragen kann eine Überschreitung der zulässigen 
Grundflächenzahl zugelassen werden, sofern die Tiefgarage dann mindestens extensiv begrünt 
wird und die Stärke der Substrat- oder Bodenschicht mindestens 40 cm über der Tiefgarage be-
trägt, um Niederschlagswasser aufzunehmen und das vorhandene Kanalsystem zu entasten.  
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Die Höhe baulicher Anlagen wird durch die Festsetzung einer maximal zulässigen Gebäudehöhe 
von 11,00 m im WA1 bei einer Zulässigkeit von zwei Vollgeschossen, 13,00 m im WA2 bei einer 
Zulässigkeit von drei Vollgeschossen und 16,00 m im WA3 bei einer Zulässigkeit von vier Vollge-
schossen begrenzt. Durch die festgesetzte Höhe wird die Ortstypik des baulichen Bestandes im 
Plangebiet und in der Umgebung berücksichtigt. Die im Plangebiet zulässigen Gebäudehöhen 
werden als der örtlichen Situation und Umgebung angemessen erachtet und lösen keine Konflikte 
hinsichtlich nachbarschützender Belange aus, da ja bei offener Bauweise die Grenzabstände 
nach § 6 HBO einzuhalten sind und hiermit im Allgemeinen auch ausreichende Sozialabstände 
gewährleistet sind. 

Gemäß § 18 Abs. 1 BauNVO sind bei Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen die erforderlichen 
Bezugspunkte zu bestimmen. Die Bezugshöhe (unterer Bezugspunkt) für die Höhe baulicher An-
lagen gemäß tabellarischer Festsetzung (Nutzungsschablone) ist die Höhe der anbaufähigen 
Verkehrsfläche gemessen senkrecht zur Straßenachse in der Mitte der Straßenfront des jeweili-
gen Baugrundstückes. Bei Eckgrundstücken ist die Bezugshöhe zunächst in beiden Straßen zu 
ermitteln. Diese Werte sind dann zu mitteln. Der sich ergebende Mittelwert der Straßenhöhen ist 
die für das Eckgrundstück geltende Bezugshöhe. 

Die zulässige Höhe baulicher Anlagen darf durch technische Aufbauten und Teile haustechni-
scher Anlagen (z.B. Solaranlagen, Fahrstuhlschächte, Klimageräte, Schornsteine etc.) sowie 
durch Anlagen zur Absturzsicherung (z.B. Brüstungsmauern, Geländer etc.) auf bis zu 10% der 
Gebäudegrundfläche in den Wohngebieten um bis zu einer Höhe von 1,00 m überschritten wer-
den, um einerseits für diese üblicherweise kleinflächigen Anlagen die Gebäudekubatur nicht un-
nötig erhöhen zu müssen und andererseits den ökologischen und energetischen Nutzen regene-
rativer Energien z.B. auch durch aufgeständerte Solaranlagen zu ermöglichen. Da bei Abluftan-
lagen aufgrund des Immissionsschutzrechtes zuweilen auch größere Höhen erforderlich werden 
können, wird hierfür eine entsprechende Ausnahmeregelung vorgesehen. 

Durch die gegebenen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung und damit der beabsich-
tigten, angemessenen baulichen Dichte im Plangebiet soll der Nachfrage nach Wohnraum Rech-
nung getragen werden. Mit der vorliegenden Planung soll eben diese angemessene bauliche 
Dichte im öffentlichen Interesse einen innerstädtischen und flächenschonenden Beitrag zur 
Wohnraumschaffung leisten. Die bauliche Dichte wird über die Festsetzungen des Bebauungs-
planes hinaus durch die Abstandsflächenregelungen der Hessischen Bauordnung bestimmt, 
durch die bereits die Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse insbesondere auch in Bezug 
auf die Belüftung und Belichtung des Wohngebietes gewährleistet sind. 

I.2.2 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 

In den Wohngebietsflächen wird eine offene Bauweise festgesetzt. Als Ausnahme kann eine ein-
seitige oder zweiseitige Grenzbebauung zugelassen werden, sofern diese zum Zeitpunkt des 
Satzungsbeschlusses bereits zulässigerweise errichtet wurde (Baugenehmigung liegt vor) oder 
wenn auf dem Nachbargrundstück an der gemeinsamen Grenze bereits angebaut wurde. Weitere 
Ausnahmen können zugelassen werden, sofern dies zur Berücksichtigung bestehender legal er-
richteter Bebauung in den bauaufsichtlichen Verfahren erforderlich ist. Hier bestehen z.B. einige 
Gebäude mit Grenzabständen, die geringer sind als die nach heute geltender HBO (§ 6 HBO) 
erforderlichen Abstände. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen (Baufenster) festgelegt. Die 
Baugrenzen werden dabei im Sinne einer möglichst flexiblen Grundstücksnutzung als zusam-
menhängende Bauflächen über die bestehenden Grundstücksgrenzen hinaus festgesetzt. Somit 
könnten z.B. auch Grundstücke zusammengelegt oder neu aufgeteilt werden, um die bauliche 
Nutzung zu optimieren. Gebäude der Hauptnutzung sind ausschließlich innerhalb der überbau-
baren Flächen zulässig. Nebengebäude, Stellplätze sowie sonstige bauliche Anlagen können 
auch außerhalb der überbaubaren Flächen zugelassen werden.  
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I.2.3 Flächen für den Gemeinbedarf 

Innerhalb der entsprechend zeichnerisch festgesetzten Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweck-
bestimmung „Rettungswache/Rettungsdienst“ sind ausschließlich Anlagen, die der Zweckbestim-
mung „Rettungswache“ zugeordnet werden können, zulässig. Vorliegend werden innerhalb der 
entsprechend zeichnerisch festgesetzten Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung 
„Rettungswache/Rettungsdienst“ insbesondere konkret folgende Arten von Nutzungen und Anla-
gen zugelassen: 

• Fahrzeughallen, 

• Waschgaragen, 

• Büroräume, 

• Schulungs- und Ausbildungsräume, 

• Aufenthaltsräume, 

• Ruheräume, 

• Sanitärräume (Umkleide-, Wasch- und Toilettenräume), 

• Putz- und Desinfektionsräume, 

• Lagerräume, 

• Logistikräume. 

Innerhalb der entsprechend zeichnerisch festgesetzten Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweck-
bestimmung „Feuerwehr“ sind ausschließlich Anlagen, die der Zweckbestimmung „Feuerwehr“ 
zugeordnet werden können, zulässig. Vorliegend werden innerhalb der entsprechend zeichne-
risch festgesetzten Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr“ insbeson-
dere konkret folgende Arten von Nutzungen und Anlagen zugelassen: 

• Fahrzeughallen, 

• Waschgaragen, 

• Büroräume, 

• Schulungs- und Ausbildungsräume, 

• Aufenthaltsräume, 

• Ruheräume, 

• Sanitärräume (Umkleide-, Wasch- und Toilettenräume), 

• Putz- und Desinfektionsräume, 

• Lagerräume, 

• Logistikräume. 

I.2.4 Stellplätze und Garagen 

Für das Plangebiet gilt uneingeschränkt die Stellplatzsatzung der Stadt Bürstadt. Die erforderliche 
Anzahl an Stellplätzen ist gemäß der Stellplatzsatzung der Stadt Bürstadt zu ermitteln und in den 
Bauvorlagen nachzuweisen. 

Im bauordnungsrechtlichen Verfahren können Stellplätze, Garagen und Carports nach 
§ 23 Abs. 5 BauNVO auch außerhalb der überbaubaren Grundstückflächen zugelassen werden.  

Dem Nachweis der erforderlichen Stellplätze und deren möglichst benutzerfreundlichen Ausfüh-
rung (z.B. keine Tore zwischen Straße und Stellplatzflächen) kommt eine besondere Bedeutung 
bei der Nachverdichtung von Stadtquartieren zu, da bei zu wenigen Stellplätzen in den relativ 
engen Straßenräumen ggf. Konflikte durch zu großen Parkdruck auf den öffentlichen Raum ent-
stehen könnten. Hier wird die Stadt in künftigen bauaufsichtlichen Verfahren auf den Nachweis 
der erforderlichen Stellplätze in den Bauvorlagen besonderes Augenmerk richten. 

Im bisherigen Bebauungsplan waren einzelne Flächen für Stellplätze explizit zeichnerisch fest-
gesetzt, was zu einer Ausschlusswirkung auf den Flächen ohne entsprechende Festsetzung 
führt. Betroffen wären zahlreiche private Stellplätze und Garagen, die üblicherweise an Nachbar-
grenzen und oft außerhalb der überbaubaren Flächen errichtet wurden. Mit der vorliegenden Be-
bauungsplanänderung wird eine insgesamt flexiblere Zulässigkeit erzielt, durch die eine 



Stadt Bürstadt Ordnungsschlüssel: 006-31-05-2981-004-003-05 

5. Änd. + Erw. B-Plan „In den Acht Morgen.“ Begründung 

 

 

SCHWEIGER + SCHOLZ  Ingenieurpartnerschaft mbB Seite 24 

ausreichende Stellplatzversorgung trotz maßvoller baulicher Nachverdichtung sichergestellt wer-
den kann. Zwar wären Stellplätze ggf. auch in Tiefgaragen unter Erhalt begrünter Flächen (über 
den Tiefgaragen) im Plangebiet möglich, doch stellen Tiefgaragen eine besonders teure Form 
der Parkierung dar und stehen dem städtischen Wunsch nach bezahlbarem Wohnraum ggf. ent-
gegen. Dennoch werden im gesamten Plangebiet auch Tiefgaragen zugelassen, da hierdurch 
neben dem preiswerten Wohnraum auch besonders hochwertiger Wohnraum entstehen kann. 
Die Stadt erwartet bei entsprechend flexiblen Rahmenbedingungen eine aufgelockerte Wohn-
struktur für alle Bevölkerungsgruppen. 

I.2.5 Öffentliche Grünflächen 

In der 4. Änderung des Bebauungsplanes „In den Acht Morgen“ war entlang der B44 eine öffent-
liche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ festgesetzt. Im Rahmen der hier aufge-
stellten 5. Änderung des Bebauungsplanes wird diese Grünfläche zeichnerisch entsprechend als 
öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Verkehrsbegleitgrün“ festgesetzt. Eine Park-
anlage ist an dieser Stelle im Stadtgebiet, aufgrund ihrer Lage eher ungünstig. Die Nähe zur B44 
und ihre Lärmbelastung sind im Bereich direkt angrenzend zu hoch, um einen Naherholungsraum 
zu schaffen. Zudem sind durch die Alla-Hopp-Anlage in Nachbarschaft zum Plangebiet ausrei-
chend große und geschützte Flächen zur Naherholung vorhanden. Die dicht mit Gehölzen be-
wachsene Fläche lädt auch nicht zum Aufenthalt ein, da jegliche Ausstattungsmerkmale einer 
Parkanlage fehlen. Die entsprechende Grünfläche wird auf Grund ihres dichten Bewuchses als 
Fläche zum Gehölzerhalt festgesetzt. Die Fläche ist stark bewachsen, sodass für eine Nutzung 
als Parkfläche eine Rodung unumgänglich wäre. Diese soll aus Gründen der Eingriffsminimierung 
vermieden werden. Zudem stellt der Gehölzbestand eine wirksame optische Abschirmung zwi-
schen Bundesstraße und Wohnbebauung dar und ist somit auch im Sinne der Wohn- und Auf-
enthaltsqualität im Stadtquartier zu erhalten. 

I.2.6 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (örtliche Bauvorschriften) 

Auf Grundlage von § 9 Abs. 4 BauGB können auf Landesrecht beruhende Regelungen in den 
Bebauungsplan als Festsetzungen aufgenommen werden. In diesem Zusammenhang können 
die in § 91 Abs. 1 HBO aufgeführten örtlichen Bauvorschriften gemäß § 91 Abs. 3 HBO auch 
durch Bebauungsplan erlassen und somit zusammen mit dem Bebauungsplan als Satzung be-
schlossen werden. Vorliegend werden aus Gründen des Orts- und Straßenbildes dementspre-
chend noch verschiedene bauordnungsrechtliche Festsetzungen (örtliche Bauvorschriften) auf 
Grundlage der Hessischen Bauordnung (HBO) getroffen. 

I.2.6.1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 

Bei einer Ausbildung des obersten Geschosses als Staffelgeschoss ist an den Fassaden zu den 
seitlichen Nachbargrenzen sowie mindestens einer weiteren Fassadenseite ein Fassadenrück-
sprung des Staffelgeschosses gegenüber dem darunter liegenden Vollgeschoss von mindestens 
0,50 m vorzusehen. Durch diese Festsetzung soll ausgeschlossen werden, dass es im Rahmen, 
der planungsrechtlich begrenzten maximal zulässigen Gebäudehöhe zu einer zu starken opti-
schen baulichen Verdichtung z.B. durch den Eindruck eines weiteren Vollgeschosses mit Flach-
dach kommen kann. Die in den jeweiligen Teilbereichen zulässige Zahl von Vollgeschossen mit 
zusätzlichem ausgebautem Dachgeschoss z.B. im Rahmen eines Satteldaches oder einem wei-
teren Staffelgeschoss können aber realisiert bzw. als örtlich angemessen im Rahmen der pla-
nungsrechtlichen und baugestalterischen Festsetzung bauordnungsrechtlich zugelassen werden. 
Bei der Festsetzung geht es unabhängig von der Frage der Geschossigkeit um die Wirkung der 
Gebäudehöhe, die durch einen (wenn auch geringen) Fassadenrücksprung des Staffelgeschos-
ses deutlich gemindert werden kann. Letztlich war dies auch im bisherigen Bebauungsplan schon 
so festgesetzt. Die Reduzierung der Anforderung auf drei Gebäudeseiten dient der Berücksichti-
gung des Erfordernisses durchgehender Fassaden z.B. im Bereich von Erschließungselementen 
(Fahrstuhl, Treppenhaus etc.). 
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Die zulässige Dachneigung wird wie im bislang geltenden Bebauungsplan auf einen Wert von 
maximal 48° begrenzt. Als Dachformen werden Flach-, Pult-, Sattel- oder Walmdächer zugelas-
sen. Aus Gründen des Orts- und Straßenbildes sowie zur Vermeidung von Blendwirkungen wird 
bestimmt, dass bei geneigten Dachflächen ausschließlich kleinformatige, nicht spiegelnde Werk-
stoffe (z.B. Tonziegel oder Betondachsteine) zu verwenden sind. Bei geneigten Dächern sind im 
Sinne eines harmonischen Stadtbilds rote bis rotbraune oder graue bis schwarze Dachmaterialien 
zu verwenden. Außer den genannten Dachmaterialien und -farben sind unabhängig von der 
Dachneigung zudem aus Umweltaspekten auch begrünte Dächer und Dachaufbauten, auch So-
laranlagen, zulässig. Begrünte Dächer werden aus Gründen der damit verbundenen ökologi-
schen Aufwertung und der damit erzielten Reduzierung der Niederschlagswasserableitung von 
den Dachflächen ausdrücklich empfohlen und sind unabhängig von der tatsächlich realisierten 
Dachneigung überall zulässig. 

I.2.6.2 Gestaltung der Standflächen für Abfallbehältnisse 

Die Standflächen für Abfallbehältnisse sind aus gestalterischen, aber auch hygienischen Gründen 
einzuhausen bzw. durch Bepflanzung oder bauliche Maßnahmen gegen Einblicke sowie Sonnen-
einstrahlung dauerhaft abzuschirmen, um Geruchsbildung durch direkte Sonneneinstrahlung zu 
verhindern bzw. diese durch Verschattung zu minimieren. 

I.2.6.3 Gestaltung von Einfriedungen 

Für die Einfriedung von Grundstücken erfolgen Festsetzungen, um einen möglichst offenen Ge-
samteindruck des Plangebietes zu gewährleisten. Deshalb sind Einfriedungen durch Zäune aus-
schließlich aus Holz oder Metall zulässig, die aufgrund des Materials einen möglichst „offenen“ 
Charakter erhalten. Kunststoffzäune, sowie das „Einweben“ von Kunststoffbändern in Stabgitter-
zäune ist unzulässig. Hecken aus heimischen und standortgerechten Gehölzen sind ebenfalls 
zulässig, da diese einen ökologischen Nutzen aufweisen und die Begrünung des Plangebietes 
fördern. Die Verwendung von Thuja- oder Chamaecyparis-Hecken sowie Nadelgehölzen – mit 
Ausnahme von Eiben - ist hingegen unzulässig, da diese Arten nicht standortgerecht sind und 
nur minimale Quartierseignung für im Gebiet lebende Arten hätten. Bei der Anlage von Hecken-
pflanzungen zur Grundstückseinfriedung sind zu mindestens 80% heimische Gehölzarten zu ver-
wenden. 

Die Errichtung von Mauersockeln unter Zäunen sowie von Mauern als Einfriedungen ist unzuläs-
sig. Diese würden der gewünschten Durchlässigkeit des Plangebiets für Kleinsäugetiere entge-
genwirken. Naturschotter-Gabionen und entsprechende Gabionenelemente können wegen ihres 
ökologischen Vorteils als Lebensraum z.B. für Eidechsen, Kleinsäugetiere und Insekten als Aus-
nahme zugelassen werden. Diese werden im Rahmen dieser Ausnahmeregelung jedoch aus 
Gründen des Ortsbildes bzw. der gewünschten Offenheit des Plangebiets in der Höhe auf 1,00 m 
begrenzt und müssen im Abstand von maximal 10 m Bodenöffnungen mit einer Höhe von min-
destens 10 cm und einer Breite von mindestens 20 cm aufweisen, um die gewünschte Durchläs-
sigkeit des Plangebietes für Kleinsäugetiere zu gewährleisten. Höhere blickdichte Einfriedungen 
sind aus Gründen der Kriminalprävention ungünstig und können sogar zu „Angsträumen“ führen, 
da sie die soziale Kontrolle und mögliche Einsicht z.B. bei Einbruchsdelikten verhindern. 

I.2.6.4 Gestaltung der Grundstücksfreiflächen 

Die nicht baulich genutzten Grundstücksfreiflächen sind im Sinne des § 8 HBO zu begrünen und 
als private Gartenflächen dauerhaft zu pflegen. Die Herstellung von Kies- und Schotterflächen 
(mit und ohne punktuelle Begrünung) ist ausschließlich für Wege, Stellplätze und Terrassen zu-
lässig. Die Anlage von Kies- und Schotterflächen zur Gartengestaltung ist im Übrigen unzulässig. 
Hierbei wird vor allem auf die Durchgrünung des Plangebietes zur Bereitstellung von Habitatstruk-
turen für Insekten und damit einhergehend zur Vermeidung des Insektensterbens abgezielt. 

Mindestens 10% der nicht baulich genutzten Grundstücksfläche ist mit standortgerechten heimi-
schen Sträuchern zu bepflanzen. Bestehende Strauch- und Heckenflächen werden angerechnet, 
sofern diese Sträucher und Hecken aus Arten der Liste der Textfestsetzungen bestehen. 
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(Hinweis: Zypressen-, Thuja-Hecken und sonstige nicht heimische Arten werden ausdrücklich 
nicht angerechnet.) Mit dieser Festsetzung sowie den planungsrechtlich als anzupflanzen festge-
setzten Bäumen soll eine gewisse Durchgrünung des Plangebiets im Sinne der Wohnqualität 
aber auch einer ökologischen Mindestqualität des Siedlungsraums sowie eine Minderung der 
Flächenerwärmung und hierdurch ein besseres innerstädtisches Kleinklima erzielt werden. Die 
Anlage von Schottergärten ist im Sinne der Entwicklung einer bienenfreundlichen Stadt sowie der 
allgemeinen Artenvielfalt unzulässig.  

I.2.7 Sonstige Festsetzungen und auf das Gebiet anzuwendende Regelungen 

Das auf befestigten Freiflächen und Dachflächen der Baugrundstücke anfallende Niederschlags-
wasser ist auf den Grundstücken, auf denen das Niederschlagswasser anfällt, zu versickern, so-
fern es nicht als Brauchwasser und/oder für die Grünflächenbewässerung verwendet wird. Als 
Ausnahme kann eine gedrosselte Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage zugelassen wer-
den, wenn die Versickerung nach den anerkannten Regeln der Technik nicht möglich oder was-
serrechtlich nicht zulässig ist. Bei ausnahmsweiser Ableitung in die Abwasseranlage ist die zu-
lässige Einleitemenge auf 10 l/s ha beschränkt. (Hinweis: Dieser Wert ist durch geeignete techni-
sche Einrichtungen wie Retentionszisternen, Stauraumkanäle oder durch andere Maßnahmen 
wie z.B. Gründächer mit dem Entwässerungsantrag fachlich qualifiziert nachzuweisen) Die ge-
wünschte bauliche Nachverdichtung führt ggf. zu zusätzlicher Bodenversiegelung und hierdurch 
zu einer Zunahme des Niederschlagswasseranfalls auf befestigten Flächen oder Dachflächen. 
Nachdem das städtische Abwasserkanalnetz zumindest in Teilen bereits hoch ausgelastet ist, 
soll mit der Versickerung und nur ausnahmsweisen gedrosselten Einleitung eine Überlastung des 
Kanalnetzes ausgeschlossen werden. Zudem kann so die Beeinträchtigung des Wasserkreislaufs 
durch die zusätzliche Bebauung gemindert werden.  

Befestigte, ebenerdige Pkw-Stellplätze sind aus gleichem Grund mit wasserdurchlässiger Ober-
fläche herzustellen (z.B. Haufwerksporiges Pflaster, Splittfugenpflaster, Rasengittersteine, Ra-
senfugenpflaster, Schotterrasen oder andere versickerungsaktive Materialien) und/oder das auf 
ihnen anfallende Niederschlagswasser ist seitlich in Grünflächen auf den Grundstücken, auf de-
nen das Niederschlagswasser anfällt, zu versickern. 

Alle Löcher, die bei (Probe-)Bohrungen im Plangebiet entstehen, sind unverzüglich durch geeig-
nete Substrate zu verschließen, damit Individuenverluste z.B. von Reptilien oder Kleinsäugern 
vermieden werden.  

Zur Förderung der Wanderung und des genetischen Austausches von Kleinsäugern und Reptilien 
ist bei Zäunen zwischen Zaununterkante und Boden ein Abstand von mindestens 10 cm einzu-
halten.  

Für die Außenbeleuchtung auf den Baugrundstücken sind ausschließlich warmweiße LED-Leuch-
ten (bis max. 3.000 Kelvin Farbtemperatur) oder vergleichbare Technologien mit verminderten 
Lockeffekten für Insekten zulässig. Leuchten sind so anzubringen, dass sie nur nach unten ab-
strahlen. Hierdurch soll die Lichtverschmutzung im Stadtgebiet gemindert und vor allem der Lo-
ckeffekt für Insekten minimiert werden.  

I.2.8 Kennzeichnung von Flächen, § 9 (5) BauGB 

I.S.d. § 9 (5) BauGB und gemäß § 13 (3) des Gesetzes zur Anpassung des Hessischen Wasser-
gesetzes vom 06.05.2005 sind die Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wie folgt 
zu kennzeichnen: 

Vernässungsgefahr: 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird aufgrund oberflächennaher und schwankender 
Grundwasserstände gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB als vernässungsgefährdete Fläche gekenn-
zeichnet. 
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Das Plangebiet liegt innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des „Grundwasserbewirtschaf-
tungsplanes Hessisches Ried“ (festgestellt mit Datum vom 09.04.1999 und veröffentlicht im 
Staatsanzeiger für das Land Hessen 21/1999 S. 1659; letzte Anpassung veröffentlicht im 
StAnz. 31/2006 S. 1704), dessen Vorgaben zu beachten sind. Während der Ausarbeitung dieser 
Verwaltungsvorschrift in den 1990er-Jahren lagen niedrige Grundwasserstände vor, weshalb mit 
dem Grundwasserbewirtschaftungsplan auch die teilweise großflächige Anhebung der Grund-
wasserstände beabsichtigt wurde. Seither haben sich die Grundwasserstände zwar erholt, eine 
Erhöhung der Grundwasserstände ist jedoch weiterhin möglich, die im Rahmen der endgültigen 
Bauausführung zu beachten sind. Im Plangebiet muss aber nicht nur mit hohen, sondern auch 
mit stark schwankenden Grundwasserständen und damit auch mit Setzungen und Schrumpfun-
gen des Untergrundes gerechnet werden. Maßgeblich sind dabei jeweils die langjährigen Mess-
stellenaufzeichnungen des Landesgrundwasserdienstes und speziell die Richtwerte der Refe-
renzmessstellen des Grundwasserbewirtschaftungsplanes zu berücksichtigen.  

Der Grundwasserflurabstand wird im hydrologischen Kartenwerk „Hessische Rhein- und Main-
ebene - Grundwasserflurabstand im Oktober 2015“ des Hessischen Landesamtes für Natur-
schutz, Umwelt und Geologie (HLNUG), Wiesbaden (Planstand vom Februar 2016) mit ca.2-3 m 
angegeben. Demzufolge ist in einigen Planungsgebieten ggf. mit Nutzungseinschränkungen (z.B. 
Verzicht auf Unterkellerung) oder zusätzlichen Aufwendungen (z.B. bauliche Vorkehrungen ge-
gen Vernässung) zu rechnen. Diese sind entschädigungslos hinzunehmen. Wer in ein bereits 
vernässtes oder vernässungsgefährdetes Gebiet hineinbaut und keine Schutzvorkehrungen ge-
gen Vernässung trifft, kann bei auftretenden Vernässungen keine Entschädigung verlangen. 

Es wird daher empfohlen, vor Planungs- bzw. Baubeginn objektbezogene Baugrunduntersuchun-
gen im Hinblick auf die Gründungssituation und die Grundwasserstände durchführen zu lassen. 

Gefahr von Starkregenereignissen 

Aufgrund des Klimawandels ist künftig mit Starkregenereignissen in ggf. zunehmender Häufigkeit 
zu rechnen. Das städtische Kanalnetz ist nicht für entsprechende Starkregenereignisse dimensi-
oniert. Straßen können daher ggf. zeitweise bis zu mehrere Dezimeter hoch überflutet werden. 
Das von den Grundstücken ablaufende Niederschlagswasser kann ggf. nicht durch die Kanalisa-
tion aufgenommen werden und kann zu zeitweisem Rückstau führen. Die Bebauung der Grund-
stücke ist so zu planen, dass bauliche Schäden und vor allem Personenschäden durch Starkre-
genereignisse möglichst ausgeschlossen sind. Die Erdgeschosshöhe von Gebäuden sollte aus-
reichend hoch gewählt werden. Kellerräume, Kellerfenster, Tiefgaragenzufahrten etc. sollten ge-
gen entsprechende Starkregen- und Rückstauereignisse geschützt sein oder geschützt werden 
können. Bei Schäden infolge Starkregenereignissen kann keine Entschädigung von der Stadt 
Bürstadt verlangt werden. 
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Risiko-Überschwemmungsgebiet des Rheins 

Das Plangebiet liegt im Risiko-Überschwemmungsgebiet des Rheins, welches beim Versagen 
eines Deiches überschwemmt wird. In diesen Gebieten sind bei Sanierung und Neubau geeig-
nete bautechnische Maßnahmen vorzunehmen, um den Eintrag von wassergefährdenden Stof-
fen bei Überschwemmungen zu verhindern. Dabei ist allerdings auch festzustellen, dass diese 
Überflutungsflächen bis nach Einhausen im Osten reichen und damit die kompletten Siedlungs-
flächen von Bürstadt mit Stadtteilen überdecken. 

Im Rahmen der Aufstellung eines Hochwasserrisikomanagementplanes für den Rhein wurden 
gemäß § 74 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) auf der Grundlage aktueller digitaler Geländemodel-
lierungen Gefahrenkarten für den Rhein erstellt. In den Gefahrenkarten sind verschiedene Hoch-
wasserszenarien abgebildet. Nach den Hochwassergefahrenkarten (HWGK) für den Rhein (Blatt-
schnitte: G – 12 und G - 13), die seitens des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt 
und Geologie (HLNUG), Wiesbaden bereitgestellt werden, ist davon auszugehen, dass das Plan-
gebiet im Falle eines Extremhochwassers (HQextrem) oder des Versagens der Hochwasserschutz-
einrichtungen (z.B. einem Dammbruch) bei einem 100-jährigen Hochwasser (HQ100) über-
schwemmt werden kann. Der Planbereich liegt somit innerhalb der potenziellen Überschwem-
mungsgrenze eines extremen Hochwassers und in der potenziellen Überschwemmungsfläche 
hinter der Hochwasserschutzanlage des Rheins. Vorsorgemaßnahmen gegen Überschwemmun-
gen sind aufgrund dieser Sachlage auf jeden Fall angebracht. Ausweislich der genannten Gefah-
renkarten sind im Plangebiet bei einem Versagen der Hochwasserschutzeinrichtungen am Rhein 
Überschwemmungen bis zu 400 cm möglich. Bei Sanierung und Neubau von Objekten sind Vor-
kehrungen zu treffen und, soweit erforderlich, bautechnische Maßnahmen vorzunehmen, um den 
Eintrag von wassergefährdenden Stoffen bei Überschwemmungen entsprechend dem Stand der 
Technik zu verringern. Grundsätzlich empfiehlt es sich auch, weitere elementare Vorsorgemaß-
nahmen beim Bau, bei der Erweiterung und der Sanierung zu treffen, um das Schadensausmaß 
bei Überschwemmungen möglichst gering zu halten. Informationen sind auch über das Internet 
auf der Webseite des Regierungspräsidiums Darmstadt (https://rp-darmstadt.hessen.de) und auf 
der Webseite des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU; 
https://www.bmu.de) zu erhalten. Auf die zu diesem Thema vorliegenden Handlungsanleitungen 
für Bauherrschaft, Architekten und Planer wird hingewiesen. Insbesondere wird zum Thema 
Hochwasserschutz und risikoangepasstes Bauen auf die „Hochwasserschutzfibel - Objektschutz 
und bauliche Vorsorge“ des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI; 
https://www.bmi.bund.de) verwiesen. Der Planbereich wird aufgrund der Lage in einem über-
schwemmungsgefährdeten Gebiet (Risikoüberschwemmungsgebiet) als überschwemmungsge-
fährdete Fläche gekennzeichnet. 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 78c Abs. 2 WHG die Errichtung neuer Heizölverbrau-
cheranlagen in Risikoüberschwemmungsgebieten verboten ist, wenn andere weniger wasserge-
fährdende Energieträger zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten zur Verfügung stehen oder die An-
lage nicht hochwassersicher errichtet werden kann. Eine Heizölverbraucheranlage kann im Hoch-
wasserrisikoüberschwemmungsgebiet wie geplant errichtet werden, wenn das Vorhaben der zu-
ständigen Unteren Wasserbehörde des Landkreises Bergstraße spätestens sechs Wochen vor 
der Errichtung mit den vollständigen Unterlagen angezeigt wird und die Behörde innerhalb einer 
Frist von vier Wochen nach Eingang der Anzeige weder die Errichtung untersagt noch Anforde-
rungen an die hochwassersichere Errichtung festgesetzt hat. 

In den Gebieten bereits vorhandene Heizölverbraucheranlagen sind zur Vermeidung von Ver-
schmutzungen bis zum 05.01.2033 nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik hoch-
wassersicher nachzurüsten, soweit dies wirtschaftlich vertretbar ist. Sofern Heizölverbraucheran-
lagen wesentlich geändert werden, sind diese zum Änderungszeitpunkt hochwassersicher nach-
zurüsten. 
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I.3 Bodenordnende Maßnahmen 

Bodenordnende Maßnahmen sind nach aktuellem Kenntnisstand nicht zwingend erforderlich. Es 
sind insbesondere keine weiteren öffentlichen Erschließungsflächen über die bestehenden Flä-
chen hinaus erforderlich. Durch Veränderungen von Grundstückszuschnitten z.B. durch die Zu-
sammenlegung oder Teilung von Grundstücken können sich ggf. weitere Möglichkeiten der bau-
lichen Nachverdichtung ergeben. Entsprechende Veränderungen können auf Grundlage von 
Notarverträgen oder Teilungsvermessung erfolgen. 

II. Belange von Natur und Umwelt 

Im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB ist kein Umweltbericht erforderlich. Die mit der 
Planung einhergehenden Eingriffe in Natur und Landschaft gelten nach § 13 a Abs. 2 Nr. 4 
BauGB als im Sinne des § 1 a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt 
oder zulässig. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens nach § 13 a BauGB entstehen somit 
formal keine zusätzlichen planungsbedingten Eingriffe. Eine Bilanzierung von Eingriff und Aus-
gleich ist daher nicht erforderlich. Dennoch sind die Belange von Natur und Landschaft im Rah-
men des Verfahrens angemessen zu beachten, insbesondere sind zur Vermeidung von Verbots-
tatbeständen des § 44 BNatSchG, die artenschutzrechtlichen Aspekte der Planung vorausschau-
end zu betrachten und ggf. durch geeignete Festsetzungen ausreichend zu berücksichtigen. 

Aufgrund der Biotopausstattung des bereits weitgehend bebauten Plangebiets und unter Berück-
sichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich, die in den textli-
chen Festsetzungen und den Empfehlungen und Hinweisen des Bebauungsplans Berücksichti-
gung finden, tritt im Plangebiet keine wesentliche maßgebliche Verschlechterung des allgemei-
nen Umweltzustandes ein und es sind keine nachhaltigen negativen Auswirkungen auf den Men-
schen zu erwarten. Die mit der vorliegenden Planung einhergehende weitere bauliche Nutzung 
im sinne einer Innenentwicklung und Nachverdichtung wird hinsichtlich der Umweltauswirkungen 
durch Festsetzungen zur Minimierung der Auswirkungen auf die Schutzgüter Klima, Grundwas-
ser, Niederschlagswasseranfall, Wohn- und Aufenthaltsqualität aus Sicht der Stadt Bürstadt an-
gemessen kompensiert. 

Einen besonderen Stellenwert in Bauleitplanverfahren haben die Belange des Artenschutzes. In 
Analogie zu anderen für die bauliche Innenentwicklung vorgesehenen Stadtteilbereichen wurden 
die erforderlichen Maßnahmen zum Artenschutz auf Basis eines „Worst-Case-Szenarios“ in den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes angemessen berücksichtigt (siehe Kapitel I.1.6). Unter Be-
rücksichtigung der vorgesehenen Maßnahmen tritt voraussichtlich kein Verbotstatbestand des 
§ 44 Abs. 1 bis 4 BNatSchG ein, sodass keine Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in 
Verbindung mit Artikel 16 FFH-Richtlinie erforderlich ist. Der Bebauungsplan erscheint unter dem 
Aspekt des Artenschutzes uneingeschränkt vollzugsfähig. Letztlich stellt dies die im Bebauungs-
plan festgesetzte ökologische Baubegleitung sicher. Die Belange des Artenschutzes werden 
durch die getroffenen Festsetzungen im vorliegenden Bebauungsplan deutlich besser berück-
sichtigt, als dies in den bisherigen Planständen der Fall war, zumal die entsprechenden Anforde-
rungen des Naturschutzgesetzes noch relativ neu sind und zum Zeitpunkt der früheren Planver-
fahren noch nicht gesetzlich vorgegeben waren. 

Aus Sicht der Stadt Bürstadt sind im Rahmen der vorliegenden Planung die Belange von Natur 
und Landschaft aus den genannten Gründen angemessen berücksichtigt, weshalb von weiteren 
Maßnahmen oder Festsetzungen auf Ebene des Bebauungsplanes abgesehen werden kann. 
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II.1 Einleitung 

Die vorliegende 5. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes überplant einen bereits be-
bauten Teil und zuletzt durch die 4. Änderung des Bebauungsplanes „In den Acht Morgen“ be-
planten Innenbereichs. Im Sinne einer Nachverdichtung und der städtebaulichen Ordnung, wer-
den einige Grundstücke für eine weitergehende Bebauung vorbereitet und eine allgemeine Zu-
nahme der baulichen Dichte zugunsten zusätzlichen Wohnraums zugelassen. Hierdurch wird 
weiterer Wohnraum im innerstädtischen Bereich ermöglicht, um eine Außenentwicklung des 
Stadtgebiets zu minimieren. 

Die faktisch zu erwartenden Auswirkungen und Beeinträchtigungen durch die Planung werden 
beschrieben und festzusetzende Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung, Sicherung und Auf-
wertung formuliert. 
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II.2 Bestandssituation 

 

Abbildung 1: Luftbild des Plangebiets; Bildquelle: Stadt Bürstadt, Juni 2021  
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II.2.1 Biotope: Bestand und Bewertung 

Eine detaillierte Geländeaufnahme war im vorliegenden Plangebiet aus Sicht der Stadt Bürstadt 
nicht erforderlich, da die planungsbedingten Eingriffe allenfalls im Vergleich zum bisher geltenden 
Bebauungsplan zu beurteilen wären. Dieser stellt hier den „fiktiven Bestand“ als letzten Rechts-
zustand dar. Zudem ist bereits im Luftbild erkennbar, dass es im Plangebiet mit Ausnahme der 
zum Erhalt festgesetzten Gehölzflächen keine wertgebenden ökologischen Strukturen gibt. Er-
schwert würde eine Biotopaufnahme im Übrigen durch die Unzugänglichkeit der privaten Grund-
stücksflächen und eine nur begrenzte Einsehbarkeit aus dem öffentlichen Straßenraum in die 
durchweg rein privaten Gartenbereiche. 

Der Geltungsbereich ist durch die B44 im Westen, die Hofheimer Straße im Süden, die Straße 
„In den Acht Morgen“ bzw. „Am Weiher“ im Osten und die Bahnstrecke Bensheim-Worms im 
Norden begrenzt. Die Grundstücke Am Jahnplatz 2 und 5 gehören ebenfalls zum Geltungsbe-
reich. Die Grundstücke des Geltungsbereiches sind weitgehend bebaut. Das Grundstück gegen-
über der Krämersweide Nr. 37 erhält im Rahmen der Bauleitplanung Baurecht im Sinne einer 
Umwandlung, von Grünfläche zu Allgemeinem Wohngebiet. Eine größere Baulücke besteht zwi-
schen den Gebäuden der Keltenstraße Nr. 3 und 5.  

Im gesamten Geltungsbereich sind aus dem Luftbild (ggf. bei entsprechender digitaler Vergröße-
rung) folgenden Biotop- und Nutzungstypen festzustellen: 

1) Struktur- und gehölzreiche Gartenflächen  Typ 11.222 (25 WP/m²)  

2) Große Brachfläche  Typ 09.123 (25 WP/m²) 

3) Wiese im besiedelten Bereich  Typ 11.225 (23 WP/m²) 

4) Strukturarme Gartenflächen     
(durch Zier- und Nadelgehölze teilw. etwas aufgewertet) Typ 11.221 (14 - 18 WP/m²)  

5) Dachflächen, nicht begrünt, vermutlich überwiegend   
ohne und allenfalls teilweise mit Regenwassernutzung) Typ 10.710/10.715 (3/6 WP/m²) 

6) Versiegelte asphaltierte und gepflasterte Flächen   Typ 10.510/10.520 (3 WP/m²) 

7) Teilversiegelte Flächen / Schotter / Grober Kies  Typ 10.530 (6 WP/m²) 

 

Bestehende Versiegelung: 

Das Plangebiet ist durch die bestehende Bebauung, bestehende Erschließungsflächen sowie 
Stellplätze, Garagen, bauliche Nebenanlagen etc. bereits sehr weitgehend versiegelt und nahezu 
vollständig anthropogen verändert.  

 

Gartenflächen 

Die Gärten sind – soweit sie nicht versiegelt oder sogar bebaut sind – überwiegend durch eine 
eher arten- und strukturarme Grünausstattung geprägt. In einigen wenigen Gärten finden sich 
augenscheinlich aber auch höherwertigere Strukturen. Der bislang geltende Bebauungsplan trifft 
nur wenige Festsetzungen zur ökologischen Aufwertung der Grundstücksfreibereiche. Dies wird 
mit dem vorliegenden Änderungsplan wesentlich verbessert. Diese neuen Festsetzungen gelten 
auch für die bereits bebauten Grundstücke, sobald wesentliche Veränderungen insbesondere 
zugunsten weiterer Gebäudeflächen vorgenommen werden. (sobald ein bauaufsichtliches Ver-
fahren oder eine Genehmigungsfreistellung beantragt wird) 

Naturschutzfachliche Bewertung: 

Die beschriebenen Gartenflächen sind als naturschutzfachlich geringwertige Bereiche einzustu-
fen. Der Wert liegt dabei vor allem auch in möglichen Habitatfunktionen für die Fauna. Hier spielen 
vor allem bestehende Gehölze eine Rolle, wobei diese durch den bisherigen Bebauungsplan 
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nicht im Bestand geschützt und daher jederzeit genehmigungsfrei (unter Beachtung der Arten-
schutzbelange) zu roden wären. 
 
Hinweise zum Artenschutz:  
Zu berücksichtigen ist eine mögliche Nutzung der gehölzreichen Strukturen durch artenschutz-
rechtlich relevante Arten oder Artengruppen. Strukturbedingt kommen hierfür grundsätzlich in-
frage: 

• in Hecken sowie Baum(höhlen) brütende, mow. siedlungstolerante Vögel,  

• Fledermäuse, die Spalten/Höhlen an/in Bäumen zum Schlafen nutzen.  

Für diese Spezies ist sicherzustellen, dass durch die Beseitigung von Gehölzen die Verbotstat-
bestände des §44 (1) BNatSchG nicht eintreten.  
 
Auswirkung der Planung:  
In welchem Umfang und welche Gehölze (Sträucher und Bäume) konkret planungsbedingt im 
Rahmen der Nachverdichtung entnommen werden, ist noch nicht absehbar und wird erst im Rah-
men der Umsetzung erkennbar. Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände sind 
im Bebauungsplan Festsetzungen zu folgenden Aspekten zu treffen (detailliert dargestellt in Ka-
pitel II.3 „Festsetzungen und Maßnahmen“): 
 

• Regelungen zum Gehölzschutz/Gehölzerhalt und Gehölzersatz  

• Nachsuche nach Baumhöhlen bei zu fällenden Bäumen.  

• Beschränkung der Rodungszeiten für Gehölze, insbesondere für Höhlenbäume 

• Installation von Nistkästen bei Rodung von Höhlenbäumen 

• Installation von Fledermauskästen bei Rodung von Höhlenbäumen 

• Ökologische Baubegleitung 

Bauvorbereitende Bodenarbeiten (Abschieben der Vegetationsdecke) sind in der Zeit vom 01.10. 
bis 28.02. durchzuführen. Ist dieser Zeitraum nicht einzuhalten, ist unmittelbar vor Beginn der 
Arbeiten durch eine fachlich geeignete Person sicherzustellen, dass die Beseitigung der Boden-
vegetation artenschutzrechtlich unbedenklich ist und keine Verbotstatbestände gem. § 44 
BNatSchG ausgelöst werden. 
Die Umsetzung bzw. Einhaltung der Festsetzungen ist auf Ebene des konkreten Bauantrags zu 
kontrollieren. 

Wiese im besiedelten Bereich (Typ 11.225) 

Als gräserdominierte, mow. regelmäßig - zumindest aber jährlich - gemähte „Wiese im besiedel-
ten Bereich“ stellt sich die Fläche einer „Baulücke“ im nordwestlichen Bereich des Plangebiets 
südlich der „Krämersweide“ dar. 

Die Wiese ist nicht besonders artenreich, Obergräser wie Dactylis glomerata, Poa trivialis, auch 
Festuca pratensis und Arrhenatherum elatius dominieren. 
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Naturschutzfachliche Bewertung:  

Die vorhandene Wiese ist kein besonders artenreiches Biotop. Die botanische Artenausstattung 
entspricht der erwartbaren ubiquistischen Zusammensetzung mäßig ruderal beeinflusster Wie-
sen im Bereich von Siedlungsflächen. 
Für eine Nutzung der Wiese durch Bodenbrüter ist die Fläche v.a. aufgrund der Lage in einer 
nicht störungsarmen Lücke zwischen Wohnbebauung und Bundesstraße sowie der Kulissenwir-
kung benachbarter Gehölze nicht geeignet. Für weitere artenschutzrechtlich relevante Spezies 
kommt die Fläche nicht in Betracht.  

Auswirkung der Planung:  
Die Fläche ist bereits in Hinblick auf eine bauliche Nutzung von geringer ökologischer Bedeutung. 
Durch eine Bebauung geht die Wiesenfläche weitgehend verloren. Artenschutzrechtlich relevante 
Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten, entsprechende Festsetzung (über die bereits genann-
ten hinaus) sind hier nicht erforderlich. Grundsätzlich ist die Festsetzung zu beachten, dass nicht 
bebaute Grundstücksflächen als Grünflächen gärtnerisch anzulegen sind. 

Arten- und strukturarme Gartenflächen (Typ 11.221) 

Die relativ kleinen Vorgartenbereiche sind – soweit nicht versiegelt oder geschottert – mit Rasen-
flächen oder kleinen Zierbeeten gestaltet. Vereinzelt reicht die Bebauung bis an den Straßenrand, 
oder es kommen Kiesel mit sehr großen Korngrößen zum Einsatz („Steinbeete“). Wenige Vorgär-
ten sind auch etwas struktur- und gehölzreicher bepflanzt. 

Im rückwärtigen Grundstücksbereich sind – soweit aus dem Luftbild erkennbar - einzelne Grund-
stücke (nahezu) komplett versiegelt, die Bebauung reicht teilweise auch bereits bis an die hintere 
Grundstücksgrenze.  

Überwiegend sind in den rückwärtigen Grundstücksteilen relativ arten- und strukturarme Gärten 
ausgeprägt: Neben einer Bewirtschaftung als Nutzgarten mit Beeten, Obststräuchern und verein-
zelt auch kleinen Obstbäumen, ist eine Nutzung als Ziergarten mit Rasenflächen und Ziergehöl-
zen, vor allem Koniferen relativ häufig. In diesen „kontrolliert begrünten“ Flächen befinden sich 
nicht selten Wege oder andere befestigte / teilbefestigte Flächen mit Gartenhütten, Pavillons, 
Spielgeräten, (dauerhaften) Schwimmbassins, Trampolinen, auch kleine Lagerflächen finden sich 
dort. Gelegentlich begrenzen Schnitt- oder Formhecken (oft Nadelgehölze wie Thuja oder auch 
Eibe) die Gartengrundstücke. 

Naturschutzfachliche Bewertung:  

Wesentliches und verbindendes Merkmal der beschriebenen Gartenflächen ist eine mow. inten-
sive Nutzung. Vorhandene Grünstrukturen sind dadurch meist artenarm (Rasenflächen) oder als 
Kultur- oder Zierpflanzen naturschutzfachlich nur gering bis mäßig bedeutsam. 

Von etwas höherem Wert sind dabei Ziergehölze und Hecken aus Nadelgehölzen, da diese, je 
nach Situation, im Einzelfall als Nistplatz faunistisch genutzt werden können (in der Bewertungs-
karte entsprechend mit höherer Bedeutung (Bewertung: mittel) dargestellt). Ein in der Regel nicht 
seltener Rückschnitt dieser Gehölze ist allerdings zu beachten. 

Hinweise zum Artenschutz: 
Für ein Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Tierarten fehlen grundsätzlich in der beste-
henden Siedlungssituation die Standortvoraussetzungen, insbesondere die ausreichend unge-
störten Flächen und Rückzugsmöglichkeiten. 
Vorkommen von Reptilien, insbesondere Zaun- oder Mauereidechsen sind in den Flächen nicht 
zu erwarten.  
Davon abweichend ist eventuell mit Brutvorkommen einiger Siedlungs-affiner Heckenbrüter zu 
rechnen, welche ggf. hierfür vereinzelt Ziergehölze, eher aber noch die vorhandenen, dichteren 
Nadelgehölz-Hecken (z.B. auch aus Eibe) nutzen. 

Auswirkung der Planung:  
In welchem Umfang durch eine Bebauung Gartenflächen verändert werden, wird erst im Rahmen 
der Umsetzung erkennbar. Artenschutzrechtlich relevante Beeinträchtigungen sind in 
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Ermangelung der faunistischen Ausstattung für den überwiegenden Teil der strukturärmeren Flä-
chen nicht zu erwarten. Entsprechende Festsetzungen hierzu sind nicht erforderlich. Grundsätz-
lich sind die Festsetzungen zur Vermeidung und Minimierung der Eingriffe sowie zur Gestaltung 
und Durchgrünung der Gartenflächen zu beachten. 
Hinsichtlich einer möglichen Nisttätigkeit in Nadelgehölzhecken oder Ziergehölzen wird durch die 
Festsetzung einer  

• Beschränkung der Rodungszeiten für Gehölze 
 

sichergestellt, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 (1) nicht eintreten. 

Die Umsetzung bzw. Einhaltung ist auf Ebene des konkreten Bauantrags zu kontrollieren. 

Dachflächen (Typ 10.710 / 10.715) 

Dachflächen, insbesondere der Wohnhäuser, sind unbegrünt und - soweit erkennbar - weitge-
hend ohne Regenwassernutzung, die aber im Einzelfall auch nicht auszuschließen ist. Dächer 
von Garagen und Carports sowie Gartenhütten, Pavillons und dergleichen, die sich oft in den 
Gartenbereichen befinden, sind weitestgehend ebenfalls unbegrünt. Häufiger anzunehmen ist 
hier eine Niederschlagsableitung in die umgebenden Grünflächen. 

Naturschutzfachliche Bewertung:  

Als weitgehend unbelebte Oberfläche haben unbegrünte Dachflächen keinen maßgeblichen Bio-
topwert an sich. Zu beachten ist allerdings eine mögliche faunistische Besiedlung bzw. Nutzung 
der Bestandsgebäude.  

Hinweise zum Artenschutz: 
Zu berücksichtigen ist die mögliche Nutzung von Dachüberständen, wettergeschützten Hohlräu-
men, hinterfliegbaren Verkleidungen etc. durch siedlungsaffine und gebäudenutzende Fleder-
mausarten (z.B. Zwergfledermaus) und Vogelarten (z.B. Hausrotschwanz, Haussperling, Mehl-
schwalbe). Bei Abriss und Umbau sind hier die artenschutzrechtlichen Bestimmungen zu beach-
ten und ggf. für ausreichenden Habitat-Ersatz zu sorgen 

Auswirkung der Planung:  
Durch die geplante Bebauung wird der Lebensraum von gebäudenutzenden Tierarten grundsätz-
lich eher erweitert als beeinträchtigt. Festsetzungen sind jedoch zu treffen hinsichtlich: 

- Schonung/Sicherung von Tieren bei Abriss / Umbau von Bestandsgebäuden 

- Sicherstellung von begrünten/unbebauten Freiflächen in den Gartenbereichen, die als Lebens-
raum zu erhalten bzw. zu schaffen sind. 

Versiegelte / Nahezu versiegelte Flächen (Typ 10.510 / 10.520)  

Teilversiegelte / geschotterte Flächen (Typ 10.530) 

Im Vorgartenbereich bzw. den Abstandsflächen zwischen Bebauung und Straße, aber oft auch 
großflächig neben und hinter den Häusern befinden sich unbegrünte Asphalt-, Beton- oder Pflas-
terflächen, manchmal sind auch geschotterte Flächen anzutreffen, in die als Zierelemente ver-
einzelt Pflanzen/Pflanzgruppen oder kleinere Gehölze eingesetzt sind.  

Naturschutzfachliche Bewertung:  

Als weitgehend unbelebte Oberfläche haben versiegelte und unbegrünte teilversiegelte Flächen 
keinen maßgeblichen Biotopwert an sich. Kleinklimatisch wirken sich diese Flächen ungünstig 
aus. 

Hinweise zum Artenschutz:  
Die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Berücksichtigung ist nicht gegeben. 

Auswirkung der Planung:  
Durch die neue Bebauung entstehen voraussichtlich weitere versiegelte Flächen. Eine besondere 
Berücksichtigung der vorhandenen Flächen ist nicht erforderlich. 



Stadt Bürstadt Ordnungsschlüssel: 006-31-05-2981-004-003-05 

5. Änd. + Erw. B-Plan „In den Acht Morgen.“ Begründung 

 

 

SCHWEIGER + SCHOLZ  Ingenieurpartnerschaft mbB Seite 36 

Gehölzflächen entlang der Bundesstraße (soweit im Plangebiet befindlich) 

Entlang der Bundesstraße B44 befinden sich auf öffentlicher Fläche weitgehend standortgerechte 
Gehölze (Ahorn, Weiden, Hasel etc.). Diese werden in den betreffenden Flächen zum Erhalt fest-
gesetzt. Im näheren Umfeld dieser Gehölzflächen sind keine aktuellen baulichen Maßnahmen 
bekannt. 

Naturschutzfachliche Bewertung:  

Die dicht mit Gehölzen bestandenen Flächen entlang der Bundesstraße wirken abschirmend und 
wirken sich somit positiv auf das „Schutzgut Mensch“ bzw. die Wohn- und Aufenthaltsqualität aus. 
Sie sind zudem geeignete Habitate für verschiedene wildlebende Tierarten, insbesondere Vögel.  

Hinweise zum Artenschutz:  
Die Gehölzflächen werden zum Erhalt festgesetzt, weshalb eine weitergehende artenschutzrecht-
liche Bewertung hier nicht erforderlich erscheint. Die Flächen sind teilweise auch schlecht zu-
gänglich und stellen gerade hierdurch auch ein gewisses Habitatpotential für verschiedene Arten 
sicher. Eine Störung durch Haustiere (Katzen, Hunde) ist jedoch nicht auszuschließen. 

Auswirkung der Planung:  
Die Gehölzflächen im Bereich der öffentlichen Grünflächen (bislang mit Festsetzung „Parkan-
lage“) sind im Bestand zu erhalten und lediglich hinsichtlich der Standsicherheit und Baumge-
sundheit durch die Stadt gelegentlich zu überprüfen. Maßnahmen in diesen Bereichen, die über 
das ggf. erforderliche wiederherstellen der allgemeinen Verkehrssicherheit (für die Verkehrsteil-
nehmer der Bundesstraße aber auch die angrenzende Wohnbebauung) hinausgehen, sind nicht 
vorgesehen. 
 

Zusammenfassende Biotopbewertung 

Die überwiegenden Teile des Geltungsbereichs sind naturschutzfachlich wenig bedeutsam.  

• Als sehr geringwertig sind versiegelte und teilversiegelte Flächen sowie Dachflächen ein-
zustufen 

• Gering- bis mittelwertig sind strukturarme Gartenflächen (Nutz- und Ziergärten mit Spiel-
geräten, Rasenflächen, 

• Von mittlerem Wert sind Gehölzbereiche: Form- und Schnitthecken, Koniferen (-Hecken), 
Ziergehölze u. dgl. sowie nitrophytische Brachflächen und ruderale Wiesen. (Bei Brache 
und Wiese handelt sich um Flächen, die für eine Bebauung bereits vorgesehen sind und 
mow. regelmäßig abgeräumt / gemäht werden, um sie offen zu halten). 

• Relativ hochwertig sind die nur vereinzelt festzustellenden strukturreichen Gartenflächen, 
geprägt durch Sträucher und Bäume sowie die öffentlichen Gehölzflächen (bis in die Feu-
erwehrfläche hinein). Der Wert liegt hier vor allem auch in der möglichen faunistischen 
Nutzbarkeit. 

 

Fazit: Bei der Umwandlung von Gartenflächen zu Flächen für Wohnbebauung sind Eingriffe in 
die Nutzungstypen mit geringem bis mittlerem naturschutzfachlichem Wert aus Sicht des Bio-
topschutzes als weitgehend unproblematisch zu beurteilen. Die Artenausstattung ist wenig sen-
sibel, und in den umgebenden und den neu entstehenden Siedlungsflächen regelmäßig anzutref-
fen (Ubiquisten). Die hochwertigeren gehölzgeprägten Flächen sind soweit möglich zu erhalten. 
Insbesondere unter artenschutzrechten Gesichtspunkten sind hier Festsetzungen zur Eingriffs-
vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich zu treffen. 
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Fauna und Artenschutz 

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu be-
schädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten, während 
der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 
zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszu-
stand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten 
aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 
der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Die streng und besonders geschützten Arten sind in § 7 Abs. 2 Nr. 13 und Nr. 14 BNatSchG 
definiert. 

Ein Verbotstatbestand ist dann erfüllt,  

1. wenn sich das Tötungsrisiko trotz aller zumutbaren Vermeidungsmaßnahmen signifikant 
erhöht,  

2. wenn sich der Erhaltungszustand der lokalen Population trotz aller zumutbaren Vermei-
dungsmaßnahmen durch Störungen verschlechtern könnte,  

3. wenn die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten bzw. von Pflanzen-
standorten im räumlichen Zusammenhang auch mit vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
nicht sichergestellt werden kann. 

Die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Anforderungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG wird auf 
Grundlage der vorliegenden Habitatstrukturen und Lebensraumpotenziale beurteilt. Eine syste-
matische Artenerfassung erfolgte nicht, da die von Eingriffen betroffenen Siedlungsflächen be-
reits selbst Teil einer anthropogenen Störungskulisse darstellen und keine Hinweise auf eine ar-
tenschutzrechtlich bedeutsame Ausstattung des Plangebietes vorlagen. 

II.2.2 Sonstige Schutzgüter 

Da eine Umweltprüfung in diesem Verfahren grundsätzlich nicht erforderlich ist, entfällt die Ana-
lyse weiterer Schutzgüter. 

II.2.3 Schutzgebietskulisse 

Das Plangebiet liegt außerhalb von naturschutzrechtlichen Schutzgebieten, Trinkwasserschutz-
gebieten oder Gebieten des Netzes Natura 2000.  

Im Eingriffsgebiet sind keine nach § 30 BNatSchG geschützten Biotope vorhanden. 

II.3 Auswirkungen des Bebauungsplans auf die Biotopausstattung  

Durch die Planung wird eine weitere Bebauung vorbereitet, und damit voraussichtlich eine um-
fangreiche Beseitigung der dargestellten und beschriebenen Biotop- und Nutzungsstrukturen im 
jetzigen Garten- und Grünflächenbereich. Da für die Gartenbereiche und Grünflächen bislang 
keine planerischen strukturellen Vorgaben bestehen, unterscheiden sich im Bestand (wie be-
schrieben) die Nutzungen der Grundstücke hinsichtlich Grünausstattung und Versiegelungsgrad 
teilweise erheblich.  
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Hier greift der vorliegende Bebauungsplan ordnend ein und sorgt durch entsprechende Festset-
zungen für eine Sicherung der Grünausstattung, die erforderliche Berücksichtigung des Arten-
schutzes und die Integration weiterer Umweltbelange.  

II.4 Maßnahmen und Festsetzungen 

II.4.1 Maßnahmen zum Artenschutz 

Zur Vermeidung von natur- und artenschutzfachlichen sowie artenschutzrechtlichen, erheblichen 
Beeinträchtigungen sind die folgenden Maßnahmen umzusetzen, um das Eintreten artenschutz-
rechtlicher Verbotstatbestände zu vermeiden.  

Ersatzmaßnahmen für den eventuellen Entfall von Höhlenbäumen (Installation von Nisthilfen und 
Fledermauskästen) sind ggf. vor Beginn der auf die Eingriffe folgenden nächsten Brut- und Setz-
zeit durchzuführen, also spätestens bis im Februar eines Jahres (sog. CEF-Maßnahme).  
(Typbezeichnungen für die Fledermaus- und Nistkästen sind der Produktpalette der Firma Sch-
wegler entlehnt; qualitativ gleichwertige Produkte anderer Hersteller sind selbstverständlich 
ebenso einsetzbar). 

• Gehölzschutz/Gehölzerhalt: Vorhandene Bäume und Gehölze im Eingriffsbereich (siehe Be-
standskarte: strukturreiche/gehölzreiche Gartenflächen) sind - soweit möglich – zu erhalten 
und in diesem Fall bauzeitlich durch geeignete Maßnahmen gemäß DIN 18920 gegen Be-
schädigung zu schützen. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Die Maßnahmen sind zur Vermeidung artenschutz-
rechtlicher Verbote im Bereich der öffentlichen Grünflächen unabdingbar und werden daher 
verbindlich festgesetzt. Für die privaten Grünflächen erfolgt keine Bestandsfestsetzung zum 
Erhalt, da der Gehölzerhalt einer baulichen Nachverdichtung ggf. entgegenstehen könnte. 
Zudem sind die betreffenden Gehölze auch nach bisherigen Planungsrecht nicht geschützt 
und dürfen durch die Eigentümer entfernt werden.  

• Nachsuche nach Baumhöhlen bei zu fällenden Bäumen: Bei unvermeidlich zu fällenden Bäu-
men ist unmittelbar vor der Rodung eine aktuelle Begutachtung hinsichtlich evtl. vorhandener 
Baum- bzw. Spechthöhlen durchzuführen und ggf. diese auf Besatz zu prüfen. Alle ange-
troffenen Höhlenbäume sind deutlich sichtbar zu markieren (s.a. Beschränkung der Rodungs-
zeiten für Höhlenbäume). 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Die Maßnahmen sind zur Vermeidung artenschutz-
rechtlicher Verbote unabdingbar und werden daher verbindlich festgesetzt. Um „Bagatellfälle 
auszuschließen wird die Nachsuche nach Baumhöhlen erst ab einem Stammdurchmesser 
von 20 cm gefordert. Kleinere Bäume sind meist jünger und weisen daher eher keine Baum-
höhlen auf.  

• Beschränkung der Rodungszeit für Höhlenbäume: Die Rodung von Höhlenbäumen muss 
grundsätzlich außerhalb der Setzzeit, d.h. in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 28./29. Februar, 
erfolgen. Da die Baumhöhlen jedoch auch in dieser Zeit durchaus noch von Fledermäusen 
als Schlafplatz genutzt werden können, kann die Fällung erst während deren Winterruhe-
phase erfolgen – als gesicherter Winterruhezeitraum wird für den betroffenen Landschafts-
raum die Periode von 01. Dezember bis 31. Januar angenommen.  
Maßnahmenalternative: Sollte diese zeitliche Befristung aus zwingenden Gründen nicht ein-
zuhalten sein, muss jeder Höhlenbaum unmittelbar vor der Fällung, durch eine fachlich qua-
lifizierte Person, auf das Vorkommen von Fledermäusen (mittels Endoskop-Kamera o.ä.) 
überprüft werden; werden keine Fledermäuse angetroffen ist der Baum unverzüglich zu fällen 
oder als Alternative die vorhandene Öffnung zu verschließen. Werden Fledermäuse angetrof-
fen ist die jeweilige Höhlenöffnung mittels eines Ventilationsverschlusses zu verschließen. 
Die Kontrolle ist dann zwei Tage später zu wiederholen; bei anhaltend schlechter Witterung 
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ist die Kontrollphase entsprechend zeitlich auszudehnen. Die Ergebnisse sind zu dokumen-
tieren. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Die Maßnahme ist zur Vermeidung artenschutzrechtli-
cher Verbote grundsätzlich unabdingbar und wird daher verbindlich festgesetzt. Die Maßnah-
menalternative ist im Hinblick auf die Bestimmtheit der Festsetzungen ungünstig und wird 
daher nicht berücksichtigt. Insbesondere bei späteren Maßnahmen könnte ein „Verschließen 
von Öffnungen“ ggf. unsachgemäß ausgeführt sogar Verbotstatbestände begünstigen, wes-
halb die Alternative eine fachliche Beurteilung und Begleitung voraussetzt und daher nur bei 
Bedarf über eine naturschutzrechtlich zu genehmigende Befreiung ermöglicht werden sollte. 

• Beschränkung der Rodungszeit für alle höhlenfreien Gehölze: Die zur Fällung/Rodung be-
stimmten Gehölze dürfen nur außerhalb der Brut- und Setzzeit, d.h. in der Zeit vom 1. Oktober 
bis zum 28./29. Februar, – gefällt oder gerodet werden.  

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Die Maßnahme ist zur Vermeidung artenschutzrechtli-
cher Verbote unabdingbar und wird daher verbindlich festgesetzt. 

• CEF 1 Installation von Fledermauskästen (nur bei Rodung von Höhlenbäumen): Als Er-
satz für den Verlust von (potenziell nutzbaren) Quartierstrukturen für Baumhöhlen bewoh-
nende Fledermausarten durch die Rodung von Höhlenbäumen sind entsprechende Hilfsge-
räte im Funktionsraum zu installieren. Hierbei sind für jeden entfallenden Höhlenbaum zwei 
Hilfsgeräte aufzuhängen. Die Fledermauskästen sind aus folgender Typenpalette auszuwäh-
len: Flachkasten Typ 1 FF, Fledermaushöhle Typ 2FN und Fledermaushöhle Typ 3FN sowie 
funktional vergleichbare Typen. Die Umsetzung dieser Maßnahme ist den Eingriffen voran-
zustellen und muss unter Anleitung einer fachlich qualifizierten Person erfolgen. Die Reini-
gung und Wartung der Hilfsgeräte ist über einen Zeitraum von 30 Jahren sicherzustellen Die 
zuständige Naturschutzbehörde erhält einen Ergebnisbericht als Vollzugsdokumentation, in 
dem auch die Standorte der Hilfsgeräte und die Quantifizierung nachgewiesen sind. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Die Maßnahme ist zur Vermeidung artenschutzrechtli-
cher Verbote unabdingbar und wird daher verbindlich festgesetzt. 

• CEF 2 Installation von Nistgeräten (nur bei Rodung von Höhlenbäumen): Als Ersatz für 
den Verlust von Höhlenbäumen (potenzielle Bruthabitatstruktur für Höhlenbrüter) sind ent-
sprechende Hilfsgeräte im funktionalen Umfeld zu installieren; es sind für jeden entfallenden 
Höhlenbaum zwei Nistkästen für Höhlen- bzw. Nischenbrüter aufzuhängen. Die Nistkästen 
sind aus folgender Typenpalette auszuwählen: Nisthöhle Typ 1B, Nisthöhle 2M, Nisthöhle 3S, 
Nisthöhle 2GR, Nischenbrüterhöhle 1N sowie funktional vergleichbare Typen. Die Umsetzung 
dieser Maßnahme ist den Eingriffen voranzustellen und muss unter Anleitung einer fachlich 
qualifizierten Person erfolgen. Die Reinigung und Wartung der Hilfsgeräte ist über einen Zeit-
raum von 30 Jahren sicherzustellen Die zuständige Naturschutzbehörde erhält einen Ergeb-
nisbericht als Vollzugsdokumentation, in dem auch die Standorte der Hilfsgeräte sowie die 
Quantifizierung nachgewiesen sind.  

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Die Maßnahme ist zur Vermeidung artenschutzrechtli-
cher Verbote unabdingbar und wird daher verbindlich festgesetzt. 

• Regelungen zur Baufeldfreimachung (gilt nur für die große Brachfläche im Südwesten des 
Teilgeltungsbereichs 2): Das Abschieben der Vegetationsdecke und die Baustellenvorberei-
tung muss außerhalb der Brutzeit – also zwischen 01. Oktober und 28./29. Februar – erfolgen, 
um ggf. Gelege von Bodenbrütern zu schützen. Gleiches gilt für ggf. durchzuführende Tätig-
keiten des Kampfmittelräumdienstes, der maschinell gestützten Bodenerkundung sowie bei 
der Erkundung archäologischer Bodendenkmäler.  
Maßnahmenalternative: Sollten die zeitlichen Vorgaben der Bauzeitenbeschränkung nicht 
einzuhalten sein, ist eine Baufeldkontrolle zwingend durchzuführen. Hierzu muss das bean-
spruchte Gelände unmittelbar vor Einrichtung der Baustelle bzw. vor Beginn der Erdarbeiten 
sorgfältig durch fachlich qualifiziertes Personal, auf vorhandene Bodennester abgesucht wer-
den; sofern ein Brutgeschäft bereits begonnen wurde (was auch den beginnenden Nestbau 
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miteinschließt), sind die Brut und das Ausfliegen der Jungvögel abzuwarten und die Baustel-
leneinrichtung bzw. der Baubeginn bis nach dem Ausfliegen der Jungen zu verschieben. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Die Maßnahme ist zur Vermeidung artenschutzrechtli-
cher Verbote unabdingbar und wird daher verbindlich festgesetzt. Die Maßnahmenalternative 
ist im Hinblick auf die Bestimmtheit der Festsetzungen ungünstig und wird daher in Form einer 
Ausnahme berücksichtigt. Dies gewährleistet durch die Genehmigungspflicht der Ausnahme 
ein behördliches Verfahren und hierdurch die Kontrollmöglichkeit für die notwendige Einschal-
tung der ökologischen Baubegleitung bzw. einer fachlich geeigneten Person für die Baufeld-
freigabe. 

• Regelungen zu Gebäudearbeiten: Die im Plangebiet vorhandenen Bestandsgebäude werden 
evtl. als Bruthabitate von synanthrop orientierten Vogelarten genutzt. Veränderungen an ihrer 
Bausubstanz (Fassade und Dachstuhl) oder auch Abriss sind außerhalb der Brutzeit durch-
zuführen, um das Eintreten von Verbotstatbeständen zu vermeiden.   
Maßnahmenalternative: Sollte diese zeitliche Befristung aus zwingenden Gründen nicht ein-
zuhalten sein, müssen die potenziellen Bruthabitate unmittelbar vor dem Beginn der Arbeiten 
auf das Vorhandensein von Nestern überprüft werden; bei nachgewiesenen Nestern mit Ge-
legen, brütenden Vögeln oder Nestlingen muss das Ausfliegen der Jungvögel abgewartet 
werden, um danach unmittelbar mit den Arbeiten zu beginnen. Die UNB erhält in diesem Fall 
einen Ergebnisbericht.  
Anmerkung: Alternative und funktional gleichwertige Maßnahmen wie beispielsweise eine un-
mittelbare, vorlaufende Kontrolle sind ebenfalls zulässig. Die UNB erhält in diesen Fällen eine 
fachliche Begründung und einen Ergebnisbericht. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Die Maßnahmen sind zur Vermeidung artenschutz-
rechtlicher Verbote grundsätzlich unabdingbar und werden daher verbindlich festgesetzt. Die 
Maßnahmenalternative ist im Hinblick auf die Bestimmtheit der Festsetzungen ungünstig und 
wird daher nicht berücksichtigt. Insbesondere bei späteren Maßnahmen könnte eine unsach-
gemäße Ausführung sogar Verbotstatbestände begünstigen, weshalb die Alternative eine 
fachliche Beurteilung und Begleitung voraussetzt und daher nur bei Bedarf über eine natur-
schutzrechtlich zu genehmigende Befreiung ermöglicht werden sollte. 

II.4.2 Maßnahmen zur Berücksichtigung weiterer Belange von Natur und Landschaft  

Außer den Maßnahmen zum Artenschutz sind die folgenden Maßnahmen zur Berücksichtigung 
der weiteren Belange von Natur und Landschaft im Bebauungsplan zu berücksichtigen. (Maß-
nahmen mit nur empfehlendem Charakter sind entsprechend gekennzeichnet).  

• Die Grundstücksfreiflächen sind gärtnerisch anzulegen, soweit sie nicht für Stellplätze, Zuwe-
gungen oder sonstige Nebenanlagen genutzt werden. 

• Auf den Baugrundstücken ist je 400 m² Grundstücksfläche ein Laubbaum gemäß Pflanzliste 
mit entsprechendem Stammumfang anzupflanzen. 

• Anlage von Heckenpflanzungen zur Grundstückseinfriedung aus Arten gem. Pflanzliste bzw. 
mind. 80 % heimischen Gehölzarten. Keine Verwendung von Thuja- oder Chamaecyparis-
Hecken sowie reinen Nadelgehölzhecken zur Grundstückseinfriedung. 

• Oberboden ist zu sichern und fachgerecht zu lagern. Er soll möglichst vor Ort einer Folgenut-
zung zugeführt werden. 

• Minimierung des Versiegelungsgrades und dadurch Erhöhung der Wasserdurchlässigkeit 
durch Verwendung von wasserdurchlässigen Materialien: Private Fußwege sowie Pkw-Stell-
plätze einschließlich ihrer Zufahrten sind - soweit andere gesetzliche Regelungen nicht entge-
genstehen - in wasserdurchlässigen Belägen auszuführen. 

• Verwendung von insektenfreundlichen und nach unten abstrahlende Beleuchtung für die 
Grundstücksfreiflächen 
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• Bei allen Baumaßnahmen, die Bodenveränderungen hervorrufen, ist vorsorglich auf orga-
noleptische Auffälligkeiten (z.B. außergewöhnliche Verfärbungen, Geruch) zu achten. Erge-
ben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht einer schädlichen Bodenverunrei-
nigung begründen, sind diese umgehend der zuständigen Behörde, dem Regierungspräsidium 
Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt, Dezernat IV / Da 41.5, Boden-
schutz, mitzuteilen. Darüber hinaus ist ein Fachgutachter in Altlastenfragen hinzuzuziehen. 
Schädliche Bodenverunreinigungen im Sinne des § 2 (3) Bundes-Bodenschutzgesetz 
(BBodSchG) sind Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, er-
hebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den einzelnen oder die Allgemeinheit 
herbeizuführen. 

• (Empfehlung) Dachflächen, insbesondere Dächer mit geringer Neigung, sollten extensiv be-
grünt werden. Im Fall einer Solarnutzung ist zu prüfen, ob evtl. eine ergänzende Dachbegrü-
nung sinnvoll ist (Erhöhung der Effizienz der Anlage aufgrund Kühlung durch das Gründach).  

• (Empfehlung) Große Fassaden sollten begrünt werden. 

• (Empfehlung) Das auf befestigten Freiflächen und Dachflächen der Baugrundstücke anfal-
lende Niederschlagswasser sollte in Zisternen gesammelt und als Brauchwasser und/oder für 
die Grünflächenbewässerung verwendet werden. 

• (Empfehlung) Bei der Versickerung von Niederschlagswasser sollten Anlagen zur dezentralen 
Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser gemäß Arbeitsblatt 
DWA-A 138 „Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswas-
ser“ angelegt werden. 

• Bei allen festgesetzten Anpflanzungen sind standortgerechte und heimische Gehölze (vgl. 
Liste standortgerechter und heimischer Gehölzarten) mit folgenden Mindestpflanzqualitäten 
zu verwenden: 

- Hochstämme, 3 x verpflanzt, mit Ballen, 16-18 cm Stammumfang 
- Heister, 2 x verpflanzt, mit Ballen, 150-175 cm 
- Sträucher, 2 x verpflanzt, 4 Triebe, 60-100 cm 

Das Anpflanzen von Hybridpappeln und Nadelbäumen ist nicht zulässig 

II.4.3 Liste standortgerechter und heimischer Gehölzarten 

Für die Anpflanzung von standortgerechten und heimischen Bäumen, Sträuchern sowie Kletter- 
und Rankpflanzen werden insbesondere nachfolgend aufgelistete Arten empfohlen. Gehölze zur 
besonderen Unterstützung der Hummel-, Bienen- und Insektenweide (sehr gutes Nektar- 
und/oder Pollenangebot) sind hierbei mit * gekennzeichnet. 

Laubbäume 

Einheimisch:  
Acer campestre* (Feldahorn), Acer platanoides* (Spitzahorn), Acer pseudoplatanus* (Berg-
ahorn), Alnus glutinosa (Schwarzerle), Betula pendula (Weiß-/Sandbirke), Carpinus betulus 
(Hainbuche), Castanea sativa* (Edelkastanie), Fagus sylvatica (Rotbuche), Juglans regia (Wal-
nuss), , Malus sylvestris* (Wildapfel), Prunus avium* (Vogelkirsche), Prunus domestica* 
(Pflaume), Prunus padus* (Traubenkirsche), Quercus petraea (Traubeneiche), Quercus robur 
(Stieleiche),  Salix alba* (Silberweide), Salix caprea* (Salweide), Salix fragilis (Bruchweide), Sor-
bus aria* (Mehlbeere), Sorbus aucuparia* (Eberesche/Vogelbeere), Sorbus domestica* (Speier-
ling), Tilia cordata* (Winterlinde), Tilia platyphyllos* (Sommerlinde) sowie weitere Obstgehölze* 
in Arten und Sorten und diverse Salix*-Arten (Weidenarten) für die Frühtracht  

Nicht einheimisch aber m.o.w. eingebürgert bzw. häufig gepflanzte Zuchtformen:  
Aesculus x carnea* (Rotblühende Rosskastanie), Corylus colurna (Baumhasel), Carpinus betu-
lus „Fastigiata“ (Säulenhainbuche), Fagus sylvatica „Fastigiata“ (Säulenbuche),  Magnolia i.S. 
(Magnolien), Morus alba* (Weiße Maulbeere), Morus nigra* (Schwarze Maulbeere), Pyrus 
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calleryana* (Stadtbirne), Prunus serrulata* „Kanzan“ (Japanische Blütenkirsche), Quercus robur 
„Fastigiata“ (Pyramideneiche) Robinia pseudoacacia* (Scheinakazie). 

Sträucher/Hecken 

Acer campestre* (Feldahorn), Buddleja davidii* (Schmetterlingsflieder), Buxus sempervirens* 
(Buchsbaum), Carpinus betulus (Hainbuche), Cornus mas* (Kornelkirsche), Cornus sanguinea* 
(Hartriegel), Corylus avellana (Haselnuss), Crataegus monogyna* (Weißdorn), Euonymus euro-
paeus* (Pfaffenhütchen), Ligustrum vulgare* (Liguster), Lonicera xylosteum* (Heckenkirsche), 
Prunus spinosa* (Schlehe), Rhamnus cathartica* (Kreuzdorn), Rosa canina* (Hundsrose), Rosa 
rubiginosa* (Weinrose), Salix purpurea* (Purpurweide), Salix viminalis* (Korbweide), Sambucus 
nigra* (Schwarzer Holunder), Sarothamnus scoparius* (Besenginster), Taxus baccata (Eibe), 
Viburnum lantana* (Wolliger Schneeball), Viburnum opulus* (Gewöhnlicher Schneeball) sowie 
diverse Salix*-Arten (Weidenarten) für die Frühtracht. 

 

Kletter- und Rankpflanzen 

Einheimisch:   
Clematis vitalba* (Gemeine Waldrebe), Hedera helix* (Efeu), Lonicera caprifolium* (Geißblatt/Je-
längerjelieber), Rosa* i.S. (Kletterrosen in Sorten) 

Nicht einheimisch aber m.o.w. eingebürgert bzw. häufig gepflanzte Zuchtformen:  
Aristolochia macrophylla (Pfeifenwinde), Hydrangea petiolaris (Kletterhortensie), Parthenocissus 
i.S. (Wilder Wein in Sorten), Polygonum aubertii (Schlingknöterich). 
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III. Planverfahren und Abwägung 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bürstadt hat in ihrer Sitzung am 20.02.2019 zur 
Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für eine bauliche Entwicklung innerhalb 
des in Zusammenhang bebauten Siedlungsbereichs im Westen des Stadtgebiets Bürstadt mit 
dem Ziel der maßvollen Nachverdichtung und der Schaffung von Wohnraum, die 5. Änderung 
und Erweiterung des Bebauungsplanes „In den Acht Morgen“ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB im be-
schleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufzustellen.  

Am 20.05.2020 wurde in der Stadtverordnetenversammlung die Erweiterung des Geltungsberei-
ches um ein bisher unbeplantes Grundstück Am Jahnplatz 5 beschlossen.  

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 28.08.2021 ortsüblich bekannt gemacht.  

Der Bebauungsplan soll im Sinne einer zügigen Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren 
nach § 13a BauGB aufgestellt werden. Im Rahmen des beschleunigten Verfahrens sind kein for-
maler Umweltbericht und keine Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung erforderlich. Da der Bebau-
ungsplan nur an drei Stellen wesentlich geändert wird und im Übrigen nur eine geringe Erhöhung 
der zulässigen GRZ festgesetzt wird, liegt der Zuwachs an bebaubarer Fläche innerhalb des Gel-
tungsbereiches bei weniger als den in § 13a (1) Nr. 2 BauGB als Anwendungsvoraussetzung 
genannten 20.000 m² Grundfläche. Mit der Planung wird die Zulässigkeit von Bebauung auf Flä-
chen begründet, die sich innerhalb des im Zusammenhang bebauten Stadtteils befinden. Durch 
die Erhöhung der maximal zulässigen GRZ in einigen Teilen des Plangebiets im Vergleich zur 4. 
Änderung des Bebauungsplanes auf einer Fläche von insgesamt ca. 22.920 m² Nettobauland 
ergeben sich statt bislang 6.876 m² (GRZ 0,3) bebaubare Fläche künftig 9.168 m², was einen 
Zuwachs von insgesamt ca. 2.292 m² bebaubare Grundfläche bedeutet. Hinzu kommen die Um-
wandlung einer Grünfläche und die Erweiterung des Geltungsbereiches um das Grundstück „Am 
Jahnplatz 5“, welche gemeinsam eine bebaubare Fläche von 3.113 m² ausweisen. Insgesamt 
gibt es also im Geltungsbereich einen möglichen Zuwachs an Gebäudegrundfläche von 5.405 m². 
Dieser Wert liegt weit unter den in § 13a BauGB genannten 20.000 m² Grundfläche. Somit ist das 
beschleunigte Verfahren entsprechend nachfolgender Kommentierung anwendbar. „Bei einem 
Änderungsbebauungsplan ist ausschließlich auf die durch den Änderungsbebauungsplan festge-
setzten Flächen abzustellen, dh der Anwendung des § 13a steht es nicht entgegen, wenn ein 
Bebauungsplangebiet von - zB einer festgesetzten Grundfläche von mehr als 20 000 m² - ledig-
lich eine Fläche von weniger als 20 000 m² ändert, sofern nur kein Fall der unzulässigen „Kumu-
lation“ (siehe hierzu weiter Rn. 43f.) gegeben ist.“ (Ernst / Zinkahn / Bielenberg / Krautzberger: 
Kommentar zu § 13a BauGB, Randnummer 41, 2. Absatz).  

Durch die Planung wird keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung oder nach Landesrecht unterliegen. Es liegen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchti-
gung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter (Natura 2000-Gebiete) vor. Es be-
stehen auch keine Anhaltspunkte, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begren-
zung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (BImSchG) zu beachten sind. Die in § 13a Abs. 2 Nr. 3 BauGB genannten Belange, 
wurden in der Abwägung berücksichtigt. Die Voraussetzungen zur Anwendung des beschleunig-
ten Verfahrens sind somit gegeben.  

Die Durchführung der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 2 BauGB i.V.m. 
§ 3 Abs. 2 BauGB sowie der förmlichen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, gemäß § 13a 
Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB wurde in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Bürstadt am 20.02.2019 beschlossen. 

Die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt wegen der dynamischen Lage der COVID-19-
Pandemie auf Grundlage des Planungssicherstellungsgesetzes (PlanSiG) über die Veröffentli-
chung der Entwurfsplanungen im Internet in der Zeit vom 08.09.2021 bis einschließlich 
08.10.2021, worauf in der ortsüblichen Bekanntmachung am 28.08.2021 hingewiesen wurde. 
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Daneben werden die Entwurfsunterlagen in dieser Zeit als zusätzliches Informationsangebot im 
Bürgerbüro im Rathaus der Stadt Bürstadt während der allgemeinen Dienststunden zur Einsicht-
nahme öffentlich ausgelegt. Aktuell ist das Bürgerbüro unter Einhaltung der üblichen Hygiene-
standards ohne vorherige Terminvereinbarung geöffnet. Aufgrund der dynamischen Lage der 
Corona-Pandemie kann es dazu kommen, dass das Rathaus der Stadt Bürstadt für Besucher 
während des Offenlagezeitraums geschlossen wird. Dann ist der Einlass in das Rathaus ist je-
doch im Sinne der Einhaltung der Hygiene-Bestimmungen voraussichtlich ausschließlich nach 
telefonischer Voranmeldung zwecks Terminvereinbarung und bei Anwesenheit von maximal zwei 
Personen aus dem gleichen Haushalt möglich. Die Öffentlichkeit wird durch die Einstellung der 
Entwurfsplanungen ins Internet und die ergänzende öffentliche Auslegung an der Planung betei-
ligt und es wird die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben, wobei die Möglichkeit 
besteht, sich beim Bürgerbüro der Stadt Bürstadt über die allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Planung und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planungen zu unterrichten. Stellungnah-
men können während dieser Zeit elektronisch beim Bauamt abgegeben werden. Darüber hinaus 
besteht die Möglichkeit, Stellungnahmen schriftlich beim Magistrat der Stadt Bürstadt oder im 
Rahmen einer Einsichtnahme unter den vorgenannten Bedingungen zur Niederschrift abzuge-
ben. 

Die von der Planung möglicherweise berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange wurden mit Schreiben vom 08.09.2021 über die Planung informiert. Ihnen wird Gelegenheit 
zur Stellungnahme bis spätestens 08.10.2021 gegeben. 

Die Bebauungsplanänderung und -erweiterung konnte in der Sitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Bürstadt am __.__.2021 im Hinblick auf die zeichnerischen und textlichen 
Festsetzungen unverändert gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen werden. 

Die 5. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes „In den Acht Morgen“ in Bürstadt, be-
stehend aus der Planzeichnung mit den textlichen Festsetzungen (planungsrechtliche Festset-
zungen nach § 9 BauGB i.V.m. der BauNVO sowie bauordnungsrechtliche Festsetzungen (örtli-
che Bauvorschriften) nach § 91 HBO) und der Begründung mit Anlagen, tritt durch die ortsübliche 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
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Die nachfolgend aufgelisteten Festsetzungen sind hinsichtlich ihres Geltungsbereiches de-
ckungsgleich mit den zeichnerisch festgesetzten Geltungsbereichen der 5.Änderung des Bebau-
ungsplanes „In den Acht Morgen“ in Bürstadt. Die zeichnerischen und sonstigen Festsetzungen 
der Plandarstellung werden durch die textlichen Festsetzungen ergänzt. 

Mit der vorliegenden 5. Änderung des Bebauungsplanes „In den Acht Morgen“ wird die beste-
hende 4. Änderung des Bebauungsplanes „In den Acht Morgen“ (in Kraft getreten am 19.10.2017) 
vollständig überplant und ersetzt.  

A. Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Verbindung mit (i.V.m.) der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) 

A.1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1, 3 und 4 
BauNVO) 

A.1.1. Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO) 

Die entsprechend zeichnerisch bestimmten Teilbereiche des Geltungsbereiches mit der Kenn-
zeichnung „WA“ werden als „Allgemeine Wohngebiete“ (WA) gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO werden die nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 BauNVO ausnahms-
weise zulässigen Nutzungen (Gartenbaubetriebe und Tankstellen) nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanes und sind somit nicht zulässig. 

Nutzungen, die dem Anbieten von Gütern sexuellen Charakters oder der gewerblichen sexuellen 
Betätigung bzw. Zur-Schaustellung dienen und vergleichbare Nutzungen, die Gewerbebetriebe 
sind, aber nicht den Vergnügungsstätten zugerechnet werden, sind unzulässig. Hierzu zählen 
insbesondere Bordelle, bordellartige Betriebe und Wohnungsprostitution. 

A.2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 20 
BauNVO) 

A.2.1. Grundflächenzahl (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. §§ 17 und 19 BauNVO) 

Die Grundflächenzahl (GRZ) wird als Höchstmaß entsprechend Eintrag in den tabellarischen 
Festsetzungen (Nutzungsschablone) festgesetzt. (Hinweis: Bei Gebäuden mit Flachdach und 
flach geneigtem Dach bis max. 15° ist die Festsetzung B.1.1 zu beachten.) 

Die zulässige Grundfläche darf durch die in § 19 Abs. 4 Nr. 1 bis Nr. 3 genannten Anlagen bis zu 
einem Wert von 0,7 überschritten werden. Als Ausnahme kann eine weitere Überschreitung der 
zulässigen Grundflächenzahl zugelassen werden, sofern die Dachflächen zu mindestens 50% 
extensiv oder intensiv begrünt werden. Für die Herstellung von Tiefgaragen kann eine weitere 
Überschreitung der zulässigen Grundflächenzahl zugelassen werden, sofern die Tiefgarage min-
destens extensiv begrünt wird und hierfür eine Substrat- oder Bodenschicht von mindestens 
40 cm Stärke über der Tiefgarage aufgebracht wird. 

A.2.2. Geschossflächenzahl (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. §§ 17 und 20 BauNVO) 

Die Geschossflächenzahl (GFZ) wird als Höchstmaß entsprechend Eintrag in den tabellarischen 
Festsetzungen (Nutzungsschablone) festgesetzt. 

A.2.3. Höhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 18 BauNVO) 

Die maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen wird entsprechend Eintrag in den tabellarischen 
Festsetzungen (Nutzungsschablone) festgesetzt.  
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Bezugshöhe (unterer Bezugspunkt) für die Höhe baulicher Anlagen gemäß tabellarischer Fest-
setzung (Nutzungsschablone) ist die Höhe der anbaufähigen Verkehrsfläche gemessen senk-
recht zur Straßenachse in der Mitte der Straßenfront des jeweiligen Baugrundstückes in Straßen-
mitte. Bei Eckgrundstücken ist die Bezugshöhe zunächst in beiden Straßen zu ermitteln. Diese 
Werte sind dann zu mitteln. Der sich ergebende Mittelwert der Straßenhöhen ist die für das Eck-
grundstück geltende Bezugshöhe. 

Die zulässigen Höhen baulicher Anlagen dürfen durch technische Aufbauten und Teile haustech-
nischer Anlagen (z.B. Solaranlagen, Fahrstuhlschächte, Klimageräte, Schornsteine etc.) sowie 
durch Anlagen zur Absturzsicherung (z.B. Brüstungsmauern, Geländer etc.) auf bis zu 10 % der 
Gebäudegrundfläche um bis zu 1,00 m überschritten werden. Als Ausnahme können für Abluft-
anlagen auch größere Höhen zulassen werden, wenn sich das entsprechende Erfordernis auf-
grund des Immissionsschutzrechtes oder aus sonstigen bauaufsichtlichen Vorschriften ergibt. 

A.3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) 

Für die Wohngebiete (WA) wird eine offene Bauweise festgesetzt. Als Ausnahme kann eine ein-
seitige oder zweiseitige Grenzbebauung zugelassen werden, sofern diese zum Zeitpunkt des 
Satzungsbeschlusses bereits zulässigerweise errichtet wurde (Baugenehmigung liegt vor) oder 
wenn auf dem Nachbargrundstück an der gemeinsamen Grenze bereits angebaut wurde. 

Weitere Ausnahmen wie z.B. geringere Grenzabstände als nach Hessischer Bauordnung erfor-
derlich können zugelassen werden, wenn dies zur Berücksichtigung legal errichteter Bebauung 
erforderlich ist. 

A.4. Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 
BauGB i.V.m. § 23 BauNVO) 

Gebäude der Hauptnutzung sind ausschließlich innerhalb der überbaubaren Flächen (Baufens-
ter) zulässig. Nebengebäude sowie sonstige bauliche Anlagen können auch außerhalb der über-
baubaren Flächen zugelassen werden. 

A.5. Fläche für den Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) 

In der zeichnerisch entsprechend festgesetzten „Fläche für den Gemeinbedarf“ mit der Zweckbe-
stimmung „Rettungswache“ sind der Zweckbestimmung dienende Arten von Nutzungen und An-
lagen zulässig. Dies umfasst insbesondere folgende Anlagen und Nutzungen: 

• Fahrzeughallen,  

• Waschgaragen,  

• Büroräume,  

• Schulungsräume,  

• Aufenthaltsräume,  

• Ruheräume,  

• Sanitärräume (Umkleide-, Wasch- und Toilettenräume),  

• Putz- und Desinfektionsräume,  

• Lagerräume,  

• Logistikräume,  

In der zeichnerisch entsprechend festgesetzten „Fläche für den Gemeinbedarf“ mit der Zweckbe-
stimmung „Feuerwehr“ sind der Zweckbestimmung dienende Arten von Nutzungen und Anlagen 
zulässig. Dies umfasst insbesondere folgende Anlagen und Nutzungen: 

• Fahrzeughallen,  

• Waschgaragen,  

• Büroräume,  
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• Schulungsräume,  

• Aufenthaltsräume,  

• Ruheräume,  

• Sanitärräume (Umkleide-, Wasch- und Toilettenräume),  

• Putz- und Desinfektionsräume,  

• Lagerräume,  

• Logistikräume,  

A.6. Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB) 

Die Bauverbotszone an der B44 (20 m gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn 
der B44 gemäß § 9 FStrG) ist von Hochbauten und Werbeanlagen freizuhalten. Sonstige bauliche 
Anlagen können als Ausnahme zugelassen werden, sofern hierfür eine straßenrechtliche Zustim-
mung vorliegt. (Hinweis: Eine Zustimmung des Straßenbaulastträgers ist gem. § 9 Abs. 2 FStrG 
bei allen wesentlichen Veränderungen an baulichen Anlagen innerhalb eines Abstands von 40 m 
zum Fahrbahnrand erforderlich. Insbesondere für die Anlage von Stellplätzen innerhalb der Bau-
verbotszone ist eine Ausnahme bzw. Genehmigung nach § 9 Abs. 2 FStrG notwendig (siehe auch 
Texthinweis unter Punkt D.6)) 

A.7. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

A.7.1. Umgang mit Niederschlagswasser 

Das auf befestigten Freiflächen und Dachflächen der Baugrundstücke anfallende Niederschlags-
wasser ist auf den Grundstücken, auf denen das Niederschlagswasser anfällt, zu versickern, so-
fern es nicht als Brauchwasser und/oder für die Grünflächenbewässerung verwendet wird. Als 
Ausnahme kann eine gedrosselte Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage zugelassen wer-
den, wenn die Versickerung nach den anerkannten Regeln der Technik nicht möglich oder was-
serrechtlich nicht zulässig ist. Bei ausnahmsweiser Ableitung von Niederschlagswasser in die 
Abwasseranlage ist die zulässige Einleitemenge auf 10 l/s ha beschränkt. (Hinweis: Dieser Wert 
ist durch geeignete technische Einrichtungen wie Retentionszisternen, Stauraumkanäle oder 
durch andere Maßnahmen wie z.B. Gründächer mit dem Entwässerungsantrag fachlich qualifi-
ziert nachzuweisen) 

Befestigte, ebenerdige Pkw-Stellplätze sind mit wasserdurchlässiger Oberfläche herzustellen 
(z.B. Haufwerksporiges Pflaster, Splittfugenpflaster, Rasengittersteine, Rasenfugenpflaster, 
Schotterrasen oder andere versickerungsaktive Materialien) und/oder das auf ihnen anfallende 
Niederschlagswasser ist seitlich in Grünflächen auf den Grundstücken, auf denen das Nieder-
schlagswasser anfällt, zu versickern. 

A.7.2. Gehölzschutz/ Gehölzerhalt 

Vorhandene Bäume und Gehölze, die erhalten werden sollen, sind bauzeitlich durch geeignete 
Maßnahmen gegen Beschädigung zu schützen. 

A.7.3. Nachsuche nach Baumhöhlen bei zu fällenden Bäumen 

Bei zu fällenden Bäumen über 20cm Stammdurchmesser (gemessen in 1,0 m Höhe) ist unmittel-
bar vor der Rodung eine aktuelle Begutachtung hinsichtlich evtl. vorhandener Baum- bzw. 
Spechthöhlen durch eine fachlich qualifizierte Person durchzuführen und ggf. diese auf Besatz 
zu prüfen. Alle angetroffenen Höhlenbäume sind deutlich sichtbar zu markieren (s.a. Beschrän-
kung der Rodungszeiten für Höhlenbäume 
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A.7.4. Beschränkung der Rodungszeit von Gehölzen 

Die Rodung von Gehölzen muss außerhalb der Brutzeit - also zwischen 1. Oktober und 
28./29. Februar - erfolgen; dies umfasst ausdrücklich auch die Rodung kleinflächiger Gehölze 
(Bäume und Sträucher). 

Die Rodung von Höhlenbäumen muss grundsätzlich außerhalb der Setzzeit, d.h. in der Zeit vom 
1. Oktober bis zum 28./29. Februar, erfolgen. Da die Baumhöhlen jedoch auch in dieser Zeit 
durchaus noch von Fledermäusen als Schlafplatz genutzt werden können, kann die Fällung erst 
während deren Winterruhephase erfolgen – als gesicherter Winterruhezeitraum wird für den be-
troffenen Landschaftsraum die Periode von 01. Dezember bis 31. Januar angenommen. 

A.7.5. Beschränkung der Ausführungszeit von Erdarbeiten und Baustellenvorbereitun-
gen 

Das Abschieben der Vegetationsdecke und die Baustellenvorbereitungen müssen außerhalb der 
Brutzeit - also zwischen 1.Oktober und 28./29. Februar - erfolgen. Gleiches gilt für ggf. durchzu-
führende Tätigkeiten des Kampfmittelräumdienstes, der maschinell gestützten Bodenerkundung 
sowie bei der Erkundung archäologischer Bodendenkmäler. 

Das Abschieben der Vegetationsdecke und die Baustellenvorbereitungen können als Ausnahme 
auch in der Zeit vom 1. März bis 30. September zugelassen werden, wenn die entsprechend be-
anspruchten Flächen unmittelbar vor dem Beginn der Arbeiten sorgfältig durch eine fachlich qua-
lifizierte Person auf das Vorhandensein von Nestern überprüft werden (Baufeldkontrolle). Sofern 
ein Brutgeschäft bereits begonnen wurde (was auch den beginnenden Nestbau mit einschließt), 
sind die Brut und das Ausfliegen der Jungvögel abzuwarten, um danach unmittelbar die Arbeiten 
durchzuführen. Der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Bergstraße ist ein entspre-
chender Ergebnisbericht zu übergeben. 

A.7.6. Verschluss von Bohrlöchern 

Alle Löcher, die bei (Probe-)Bohrungen im Plangebiet entstehen, sind unverzüglich durch geeig-
nete Substrate zu verschließen. 

A.7.7. Sicherung von Austauschfunktionen für Kleinsäuger 

Bei Zäunen ist zwischen Zaununterkante und Boden ein Abstand von mindestens 10 cm einzu-
halten. Die Errichtung von Mauersockeln ist unzulässig.  

A.7.8. Schutz von Insekten 

Für die Außenbeleuchtung auf den Baugrundstücken sind ausschließlich warmweiße LED-Leuch-
ten (bis maximal 3.000 Kelvin Farbtemperatur) oder vergleichbare Technologien mit verminderten 
Lockeffekten für Insekten zulässig. Leuchten sind so anzubringen, dass sie nur nach unten ab-
strahlen. 

A.7.9. Installation von Fledermauskästen (bei Rodung von Höhlenbäumen) 

Als Ersatz für den Verlust von (potenziell nutzbaren) Quartierstrukturen für Baumhöhlen bewoh-
nende Fledermausarten durch die Rodung von Höhlenbäumen sind entsprechende Hilfsgeräte 
auf dem Eingriffsgrundstück zu installieren. Hierbei sind für jeden entfallenden Höhlenbaum zwei 
Hilfsgeräte aufzuhängen. Als genehmigungspflichtige Ausnahme können entsprechende Hilfsge-
räte auch außerhalb des Eingriffsgrundstücks angebracht werden. Die Fledermauskästen sind 
aus folgender Typenpalette der Firma Schwegler auszuwählen: Flachkasten Typ 1 FF, Fleder-
maushöhle Typ 2FN und Fledermaushöhle Typ 3FN sowie funktional vergleichbare Typen auch 
von anderen Herstellern. Die Umsetzung dieser Maßnahme ist den Eingriffen voranzustellen und 
muss unter Anleitung einer fachlich qualifizierten Person erfolgen. Die Reinigung und Wartung 
der Hilfsgeräte ist dauerhaft sicherzustellen (Hinweis: diese Maßnahmen sind im Freiflächenplan 
im Rahmen der Bauvorlagen nachzuweisen und zu verorten. Die zuständige Naturschutzbehörde 
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muss zudem einen Ergebnisbericht als Vollzugsdokumentation erhalten, in dem auch die Stand-
orte der Hilfsgeräte und die Quantifizierung nachgewiesen sind.) 

A.7.10. Installation von Nistgeräten (bei Rodung von Höhlenbäumen) 

Als Ersatz für den Verlust von Höhlenbäumen (potenzielle Bruthabitatstruktur für Höhlenbrüter) 
sind entsprechende Hilfsgeräte auf dem Eingriffsgrundstück zu installieren; es sind für jeden ent-
fallenden Höhlenbaum zwei Nistkästen für Höhlen- bzw. Nischenbrüter aufzuhängen. Die Nist-
kästen sind aus folgender Typenpalette der Firma Schwegler auszuwählen: Nisthöhle Typ 1B, 
Nisthöhle 2M, Nisthöhle 3S, Nisthöhle 2GR, Nischenbrüterhöhle 1N sowie funktional vergleich-
bare Typen auch von anderen Herstellern. Die Umsetzung dieser Maßnahme ist den Eingriffen 
voranzustellen und muss unter Anleitung einer fachlich qualifizierten Person erfolgen. Die Reini-
gung und Wartung der Hilfsgeräte sind dauerhaft sicherzustellen. (Hinweis: diese Maßnahmen 
sind im Freiflächenplan im Rahmen der Bauvorlagen nachzuweisen und zu verorten. Die zustän-
dige Naturschutzbehörde muss zudem einen Ergebnisbericht als Vollzugsdokumentation erhal-
ten, in dem auch die Standorte der Hilfsgeräte und die Quantifizierung nachgewiesen sind.) 

A.7.11. Regelungen zu Gebäudearbeiten 

Die im Plangebiet vorhandenen Bestandsgebäude werden evtl. als Bruthabitate von synanthrop 
orientierten Vogelarten genutzt. Veränderungen an ihrer Bausubstanz (Fassade und Dachstuhl) 
oder auch Abriss sind außerhalb der Brutzeit durchzuführen, um das Eintreten von Verbotstatbe-
ständen zu vermeiden. Ist diese zeitliche Befristung aus zwingenden Gründen nicht einzuhalten, 
müssen die potenziellen Bruthabitate unmittelbar vor dem Beginn der Arbeiten durch eine fachlich 
qualifizierte Person auf das Vorhandensein von Nestern überprüft werden; bei nachgewiesenen 
Nestern mit Gelegen, brütenden Vögeln oder Nestlingen muss das Ausfliegen der Jungvögel ab-
gewartet werden, um danach unmittelbar mit den Arbeiten zu beginnen. (Hinweis: Die zuständige 
Naturschutzbehörde muss in diesem Fall einen Ergebnisbericht erhalten.) 

A.7.12. Ökologische Baubegleitung 

Die Wahrung der artenschutzrechtlichen Belange sowie die fachlichen Beratung und Begleitung 
bei der Umsetzung und Dokumentation von artenschutzrechtlich festgelegten Maßnahmen, ist 
durch eine qualifizierte Person aus dem Fachbereich der Biologie oder Landespflege oder ver-
gleichbarer Fachrichtungen sicherzustellen. 

A.8. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 
1 Nr. 24 BauGB) 

Die nachfolgenden Festsetzungen zum Schutz vor Außenlärmeinwirkungen gelten für den aus 
schalltechnischer Sicht ungünstigsten Lastfall: 

- freie Schallausbreitung nachts, 

- Immissionshöhe 2. OG. 

Maßgebliche Außenlärmpegel, Lärmpegelbereiche 

Bei der Errichtung oder der baulichen Änderung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Aufent-
haltsräumen sind die Außenbauteile entsprechend den Anforderungen der DIN 4109-1:2018-01, 
"Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen", und DIN 4109-2:2018-01, "Schall-
schutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen", auszu-
bilden. Grundlage hierzu sind die im Plan gekennzeichneten maßgeblichen Außenlärmpegel La 
bzw. Lärmpegelbereiche, die gemäß Tab. 7 der DIN 4109-1:2018-01 einander wie folgt zugeord-
net sind:  
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Spalte 1 2 

Zeile 
Lärmpegelbe-
reich 

Maßgeblicher Außenlärmpegel  

La / [dB(A)] 

1 I bis 55 

2 II 56 bis 60 

3 III 61 bis 65 

4 IV 66 bis 70 

5 V 71 bis 75 

6 VI 76 bis 80 

7 VII > 80a 

a: für maßgebliche Außenlärmpegel La > 80 dB(A) sind die Anforderungen aufgrund der örtlichen 
Gegebenheiten festzulegen 

 

Die erforderlichen Schalldämm-Maße der Außenbauteile sind im Baugenehmigungsverfahren ge-
mäß DIN 4109-1:2018-01 und DIN 4109-2:2018-01 nachzuweisen. 

Von dieser Festsetzung kann gemäß § 31 Abs. 1 BauGB als Ausnahme abgewichen werden, 
sofern im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass im Einzelfall geringere 
maßgebliche Außenlärmpegel bzw. Lärmpegelbereiche an den Fassaden anliegen (z. B. unter 
Berücksichtigung der Gebäudeabschirmung). Die Anforderungen an die Schalldämmung der Au-
ßenbauteile können dann entsprechend den Vorgaben der DIN 4109-1:2018-01 und DIN 4109-
2:2018-01 reduziert werden.  
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Von dieser Festsetzung kann auch abgewichen werden, wenn zum Zeitpunkt des Baugenehmi-
gungsverfahrens die DIN 4109 in der dann gültigen Fassung ein anderes Verfahren als Grund-
lage für den Schallschutznachweis gegen Außenlärm vorgibt. 

Schalldämmende Lüftungseinrichtungen 

Bei der Errichtung oder der baulichen Änderung von Schlaf- und Kinderzimmern sind schalldäm-
mende Lüftungseinrichtungen vorzusehen.  

Auf dezentrale schallgedämmte Lüftungsgeräte für diese Räume kann verzichtet werden, wenn 
das Gebäude mit einer zentralen Lüftungsanlage ausgestattet ist und hierdurch ein ausreichender 
und schallgedämmter Luftaustausch gewährleistet ist. 

Von dieser Festsetzung kann gemäß § 31 Abs. 1 BauGB als Ausnahme abgewichen werden, 
sofern im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass im Einzelfall nachts ge-
ringere Beurteilungspegel des Verkehrs als 50 dB(A) an den zur Belüftung von Schlaf- und Kin-
derzimmern erforderlichen Fenstern anliegen (z. B. unter Berücksichtigung der Gebäudeabschir-
mung).  

A.9. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 
Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB) 

Auf den Baugrundstücken ist je 400 m² Grundstücksfläche mindestens ein heimischer und stand-
ortgerechter Laubbaum-Hochstamm Laubbaum (z.B. aus der Artenliste in Texthinweis D7) anzu-
pflanzen, dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. (Hinweis: Bei der Ermittlung der anzupflanzenden 
Baumanzahl ist mathematisch zu runden). Bestehende Bäume werden unter Voraussetzung der 
Berücksichtigung der Festsetzung A.7.2 angerechnet.  

Bei der Anlage von Heckenpflanzungen zur Grundstückseinfriedung sind mindestens 80% aus 
heimischen Gehölzarten (z.B. Arten gemäß Pflanzliste in Texthinweis D.7) herzustellen. 

Grundstücksfreiflächen sind gärtnerisch anzulegen, soweit sie nicht für Zuwegungen, Stellplätze 
oder bauliche Nebenanlagen genutzt werden. 

Mindestens 10% der nicht baulich genutzten Grundstücksfläche ist mit standortgerechten heimi-
schen Sträuchern (z.B. aus der Artenliste in Texthinweis D.7) zu bepflanzen. Bestehende 
Strauch- und Heckenflächen werden angerechnet, sofern diese Sträucher und Hecken aus Arten 
der Liste in Festsetzung D6 bestehen. (Hinweis: Zypressen-, Thuja-Hecken und sonstige nicht 
heimische Arten werden ausdrücklich nicht angerechnet.) 

Bei allen festgesetzten Anpflanzungen sind ausschließlich standortgerechte und heimische Ge-
hölze (vgl. Liste standortgerechter und heimischer Gehölzarten unter Punkt D.7) mit folgenden 
Mindestpflanzqualitäten zu verwenden: 

• Hochstämme, 3 x verpflanzt, mit Ballen, 16-18 cm Stammumfang 

• Heister, 2 x verpflanzt, mit Ballen, 150-175 cm 

• Sträucher, 2 x verpflanzt, 4 Triebe, 60-100 cm 

Das Anpflanzen von Thuja- oder Chamaecyparis ist nicht zulässig.  



Stadt Bürstadt Ordnungsschlüssel: 006-31-05-2981-004-003-05 

5. Änd. B-Plan „In den Acht Morgen“ Textliche Festsetzungen 

 

 
SCHWEIGER + SCHOLZ Ingenieurpartnerschaft mbB Seite 9 

B. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (örtliche Bauvorschrif-
ten) nach § 91 Hessischer Bauordnung (HBO) in Verbindung mit 
§ 9 Abs. 4 BauGB 

B.1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 HBO) 

B.1.1. Staffelgeschoss 

Bei einer Ausbildung des obersten Geschosses als Staffelgeschoss ist an den Fassaden zu den 
seitlichen Nachbargrenzen sowie mindestens einer weiteren Fassadenseite ein Fassadenrück-
sprung des Staffelgeschosses gegenüber dem darunter liegenden Vollgeschoss von mindestens 
0,5 m vorzusehen. 

B.1.2. Dachausbildung 

Bei geneigten Dächern mit mehr als 10° Dachneigung sind rote bis rotbraune oder graue bis 
schwarze Dachmaterialien zu verwenden. Faserzement ist unzulässig. Begrünte Dächer sind dar-
über hinaus unabhängig von der Dachneigung für alle Gebäude zulässig. 

Stark reflektierende Materialien zur Dacheindeckung und Fassadengestaltung sind unzulässig. 
Hiervon ausgenommen sind Solaranlagen auf den Dachflächen, die somit zulässig sind. Entspre-
chende Anlagen dürfen jedoch keine wesentliche Blendwirkung auf benachbarte Nutzungen und 
in Richtung von Verkehrsflächen aufweisen. 

B.2. Gestaltung der Standflächen für Abfallbehältnisse sowie Art, Gestaltung 
und Höhe von Einfriedungen (§ 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 HBO) 

B.2.1. Gestaltung der Standflächen für Abfallbehältnisse 

Die Standflächen für Abfallbehältnisse sind einzuhausen, zu umpflanzen oder mit einem sonsti-
gen geeigneten Sichtschutz (z.B. Steinstehlen, Rankgitter etc.) zu umgeben und dauerhaft in-
stand zu halten. 

B.2.2. Art, Gestaltung und Höhe von Einfriedungen 

Zäune sind ausschließlich aus Holz oder Metall zulässig. Kunststoffzäune sowie das „Einweben“ 
von Kunststoffbändern in Stabgitterzäune ist unzulässig.  

Die Errichtung von Mauersockeln unter Zäunen sowie von Mauern als Einfriedungen ist unzuläs-
sig. Als Ausnahme können Naturschotter-Gabionen und entsprechende Gabionenelemente bis 
1,00 m Höhe zugelassen werden, wenn im Abstand von maximal 10 m Bodenöffnungen mit einer 
Höhe von mindestens 10 cm und einer Breite von mindestens 20 cm vorgesehen werden.  

Die Verwendung von Thuja- oder Chamaecyparis-Hecken sowie Nadelgehölzen – mit Ausnahme 
von Eiben - zur Grundstückseinfriedung ist unzulässig. Hecken aus heimischen und standortge-
rechten Gehölzen der Artenliste in D.7 sind zur Grundstückseinfriedung zulässig.  

B.3. Gestaltung der Grundstücksfreiflächen 

Die nicht baulich genutzten Grundstücksfreiflächen sind im Sinne des § 8 Hessischer Bauord-
nung (HBO) zu begrünen und als Grünflächen dauerhaft zu pflegen. Die Herstellung von Kies- 
und Schotterflächen (mit und ohne punktuelle Begrünung) ist ausschließlich für Wege, Stellplätze 
und Terrassen zulässig. Die Anlage von Kies- und Schotterflächen zur Gartengestaltung ist im 
Übrigen unzulässig. 
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C. Kennzeichnungen nach § 9 Abs. 5 BauGB 

C.1. Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äu-
ßere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnah-
men gegen Naturgewalten erforderlich sind, hier: Vernässungs- und Über-
schwemmungsgefahr (§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB) 

C.1.1. Vernässungsgefahr 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird aufgrund oberflächennaher und schwankender 
Grundwasserstände gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB als vernässungsgefährdete Fläche gekenn-
zeichnet. 

Das Plangebiet liegt innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des „Grundwasserbewirtschaf-
tungsplanes Hessisches Ried“ (festgestellt mit Datum vom 09.04.1999 und veröffentlicht im 
Staatsanzeiger für das Land Hessen 21/1999 S. 1659; letzte Anpassung veröffentlicht im 
StAnz. 31/2006 S. 1704), dessen Vorgaben zu beachten sind. Während der Ausarbeitung dieser 
Verwaltungsvorschrift in den 1990er-Jahren lagen niedrige Grundwasserstände vor, weshalb mit 
dem Grundwasserbewirtschaftungsplan auch die teilweise großflächige Anhebung der Grund-
wasserstände beabsichtigt wurde. Seither haben sich die Grundwasserstände zwar erholt, eine 
Erhöhung der Grundwasserstände ist jedoch weiterhin möglich, die im Rahmen der endgültigen 
Bauausführung zu beachten sind. Im Plangebiet muss aber nicht nur mit hohen, sondern auch 
mit stark schwankenden Grundwasserständen und damit auch mit Setzungen und Schrumpfun-
gen des Untergrundes gerechnet werden. Maßgeblich sind dabei jeweils die langjährigen Mess-
stellenaufzeichnungen des Landesgrundwasserdienstes und speziell die Richtwerte der Refe-
renzmessstellen des Grundwasserbewirtschaftungsplanes zu berücksichtigen. Der Grundwas-
serflurabstand wird im hydrologischen Kartenwerk „Hessische Rhein- und Mainebene - Grund-
wasserflurabstand im Oktober 2015“ des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und 
Geologie (HLNUG), Wiesbaden (Planstand vom Oktober 2015) mit ca. 2-3 m angegeben. Dem-
zufolge ist ggf. mit Nutzungseinschränkungen (z.B. Verzicht auf Unterkellerung) oder zusätzli-
chen Aufwendungen (z.B. bauliche Vorkehrungen gegen Vernässung) zu rechnen. Diese sind 
entschädigungslos hinzunehmen. Wer in ein bereits vernässtes oder vernässungsgefährdetes 
Gebiet hineinbaut und keine Schutzvorkehrungen gegen Vernässung trifft, kann bei auftretenden 
Vernässungen keine Entschädigung verlangen. 

Es wird daher empfohlen, vor Planungs- bzw. Baubeginn objektbezogene Baugrunduntersuchun-
gen im Hinblick auf die Gründungssituation und die Grundwasserstände durchführen zu lassen. 

C.1.2. Gefahr von Starkregenereignissen 

Aufgrund des Klimawandels ist künftig mit Starkregenereignissen in ggf. zunehmender Häufigkeit 
zu rechnen. Das städtische Kanalnetz ist nicht für entsprechende Starkregenereignisse dimensi-
oniert. Straßen können daher ggf. zeitweise bis zu mehrere Dezimeter hoch überflutet werden. 
Das von den Grundstücken ablaufende Niederschlagswasser kann ggf. nicht durch die Kanalisa-
tion aufgenommen werden und kann zu zeitweisem Rückstau führen. Die Bebauung der Grund-
stücke ist so zu planen, dass bauliche Schäden und vor allem Personenschäden durch Starkre-
genereignisse möglichst ausgeschlossen sind. Die Erdgeschosshöhe von Gebäuden sollte aus-
reichend hoch gewählt werden. Kellerräume, Kellerfenster, Tiefgaragenzufahrten etc. sollten ge-
gen entsprechende Starkregen- und Rückstauereignisse geschützt sein oder geschützt werden 
können. Bei Schäden infolge Starkregenereignissen kann keine Entschädigung von der Stadt 
Bürstadt verlangt werden. 
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C.1.3. Überschwemmungsgefahr 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird aufgrund der Lage in einem überschwem-
mungsgefährdeten Gebiet (Risikoüberschwemmungsgebiet) gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB als 
überschwemmungsgefährdete Fläche gekennzeichnet. 

Im Rahmen der Aufstellung eines Hochwasserrisikomanagementplanes für den Rhein wurden 
gemäß § 74 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) auf der Grundlage aktueller digitaler Geländemodel-
lierungen Gefahrenkarten für den Rhein erstellt. In den Gefahrenkarten sind verschiedene Hoch-
wasserszenarien abgebildet. Nach den Hochwassergefahrenkarte für den Rhein (Blattschnitte G 
– 12 und G – 13) die seitens des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie 
(HLNUG), Wiesbaden bereitgestellt werden, ist davon auszugehen, dass das Plangebiet im Falle 
eines Extremhochwassers (HQextrem) oder des Versagens der Hochwasserschutzeinrichtungen 
(z.B. einem Dammbruch) bei einem 100-jährigen Hochwasser (HQ100) überschwemmt werden 
kann. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt somit innerhalb der potenziellen Über-
schwemmungsgrenze eines extremen Hochwassers und in der potenziellen Überschwemmungs-
fläche hinter der Hochwasserschutzanlage des Rheins. Vorsorgemaßnahmen gegen Über-
schwemmungen sind aufgrund dieser Sachlage auf jeden Fall angebracht. Ausweislich der ge-
nannten Gefahrenkarte sind bei einem Versagen der Hochwasserschutzeinrichtungen am Rhein 
Wasserstände von bis zu 400 cm möglich. Bei Sanierung und Neubau von Objekten sind Vor-
kehrungen zu treffen und, soweit erforderlich, bautechnische Maßnahmen vorzunehmen, um den 
Eintrag von wassergefährdenden Stoffen bei Überschwemmungen entsprechend dem Stand der 
Technik zu verringern. Grundsätzlich empfiehlt es sich auch, weitere elementare Vorsorgemaß-
nahmen beim Bau, bei der Erweiterung und der Sanierung zu treffen, um das Schadensausmaß 
bei Überschwemmungen möglichst gering zu halten. Informationen sind auch über das Internet 
auf der Webseite des Regierungspräsidiums Darmstadt (www.rp-darmstadt.hessen.de) und auf 
der Webseite des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU; 
www.bmu.de) zu erhalten. Auf die zu diesem Thema vorliegenden Handlungsanleitungen für 
Bauherrschaft, Architekten und Planer wird hingewiesen. Insbesondere wird zum Thema Hoch-
wasserschutz und risikoangepasstes Bauen auf die „Hochwasserschutzfibel - Objektschutz und 
bauliche Vorsorge“ des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI; 
https://www.bmi.bund.de) verwiesen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 78c Abs. 2 WHG die Errichtung neuer Heizölverbrau-
cheranlagen in Risikoüberschwemmungsgebieten verboten ist, wenn andere weniger wasserge-
fährdende Energieträger zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten zur Verfügung stehen oder die An-
lage nicht hochwassersicher errichtet werden kann. Eine Heizölverbraucheranlage kann im Hoch-
wasserrisikoüberschwemmungsgebiet wie geplant errichtet werden, wenn das Vorhaben der zu-
ständigen Unteren Wasserbehörde des Landkreises Bergstraße spätestens sechs Wochen vor 
der Errichtung mit den vollständigen Unterlagen angezeigt wird und die Behörde innerhalb einer 
Frist von vier Wochen nach Eingang der Anzeige weder die Errichtung untersagt noch Anforde-
rungen an die hochwassersichere Errichtung festgesetzt hat. 

In den Gebieten bereits vorhandene Heizölverbraucheranlagen sind zur Vermeidung von Ver-
schmutzungen bis zum 05.01.2033 nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik hoch-
wassersicher nachzurüsten, soweit dies wirtschaftlich vertretbar ist. Sofern Heizölverbraucheran-
lagen wesentlich geändert werden, sind diese zum Änderungszeitpunkt hochwassersicher nach-
zurüsten. 

  

http://www.rp-darmstadt.hessen.de/
http://www.bmu.de/
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D. Hinweise und Empfehlungen 

D.1. Denkmalschutz 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans und dessen näheren Umgebung sind keine Kulturdenk-
mäler nach § 2 Abs. 1 und 3 Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) bekannt.  

Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten jederzeit Bodendenkmäler nach § 2 
Abs. 2 HDSchG, wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände (z.B. 
Scherben, Steingeräte, Skelettreste), entdeckt werden können. Diese sind nach § 21 HDSchG 
unverzüglich der hessenARCHÄOLOGIE (Archäologische Abteilung des Landesamtes für Denk-
malpflege Hessen) oder der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Bergstraße anzu-
zeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im un-
veränderten Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des 
Fundes zu schützen (§ 21 Abs. 3 Satz 1 HDSchG). 

D.2. Ver- und Entsorgungsleitungen 

D.2.1. Pflanzabstände zu Ver- und Entsorgungsleitungen 

Bei Bepflanzungsmaßnahmen im Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen sind ausreichende 
Pflanzabstände einzuhalten, damit Auswechslungen oder Reparaturen dieser Anlagen vorge-
nommen werden können. 

Darüber hinaus ist bei Anpflanzungsmaßnahmen im Bereich von Leitungstrassen zu beachten, 
dass tiefwurzelnde Bäume gemäß DIN 18920 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz 
von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ und Merkblatt 
DWA-M 162 „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ einen Mindestabstand zu den Ver- 
und Entsorgungsleitungen aufweisen müssen. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind die 
Leitungen gegen Wurzeleinwirkungen zu sichern oder die Standorte der Bäume dementspre-
chend zu verschieben. Pflanzmaßnahmen im Nahbereich von Betriebsmitteln sind deshalb vorher 
mit den entsprechenden Ver- und Entsorgungsunternehmen abzustimmen. 

D.3. Löschwasserversorgung und Rettungswege 

Die Forderungen zum Löschwasserbedarf ergeben sich aus § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Hessischen 
Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), aus 
§ 14 der Hessischen Bauordnung (HBO) und den technischen Regeln nach dem DVGW-Arbeits-
blatt W 405 „Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung“. Die 
Differenzierung nach der baulichen Nutzung erfolgt entsprechend § 17 der Baunutzungsverord-
nung (BauNVO). Für den im Bebauungsplan dargestellten Bereich, kann aus einem Radius von 
300 m (um ein jeweiliges Flurstück) insgesamt eine Löschwassermenge von 96 m³/ h bei 1,5 bar 
über einen Zeitraum von 2 Stunden aus mindestens zwei der vorhandenen Hydranten des öffent-
lichen Trinkwasserversorgungsnetzes bereitstellt werden. 

Im Zusammenhang mit den Flächen für die Feuerwehr wird auf die DIN 14090 (Flächen für die 
Feuerwehr auf Grundstücken) sowie den Anhang 14 H-VV TB: „Muster-Richtlinien über Flächen 
für die Feuerwehr“ hingewiesen. Die entsprechenden Bestimmungen sind im Rahmen der Ob-
jektplanung zu beachten. Hinsichtlich der Lage des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes in 
einer überschwemmungsgefährdeten Fläche (siehe Textliche Festsetzungen C.1.3 Über-
schwemmungsgefahr) ergibt sich ein Hinweis zur Lagerung von wassergefährdenden flüssigen 
Brennstoffen. Auf eine notwendige Prüfung der Rechtsvorschriften mittels Anlage A 1.2.8/7 H-VV 
TB wird verwiesen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass im bauaufsichtlichen Verfahren bei Objektplanungen mit Nut-
zungseinheiten mit anleiterbaren Stellen von mehr als 8,0 m über der Geländeoberkante, die Er-
stellung eines Brandschutzkonzeptes erforderlich ist, welches mit der örtlichen Feuerwehr 



Stadt Bürstadt Ordnungsschlüssel: 006-31-05-2981-004-003-05 

5. Änd. B-Plan „In den Acht Morgen“ Textliche Festsetzungen 

 

 
SCHWEIGER + SCHOLZ Ingenieurpartnerschaft mbB Seite 13 

abzustimmen ist und die Belange des vorbeugenden Brandschutzes (hier: Sicherstellung eines 
zweiten Rettungsweges) berücksichtigt. 

Zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und zur schnellen Erreichbarkeit für Feu-
erwehr und Rettungsdienst sind straßenseitig Hausnummern gut sichtbar und dauerhaft anzu-
bringen. 

D.4. Baugrund, Grundwasser und Bodenschutz 

Es wird darauf hingewiesen, dass von der Stadt Bürstadt im Zuge der Aufstellung dieses Bebau-
ungsplans keine Baugrunderkundung durchgeführt wurde. Je nach Erfordernis durch die bauliche 
Anlage wird daher empfohlen, vor Planungs- bzw. Baubeginn objektbezogene Baugrunduntersu-
chungen gemäß DIN 4020 „Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke - Ergän-
zende Regelungen zu DIN EN 1997-2“ bzw. DIN EN 1997 „Entwurf, Berechnung und Bemessung 
in der Geotechnik“ im Hinblick auf die Gründungssituation und die Grundwasserstände durch ein 
qualifiziertes Ingenieurbüro durchführen zu lassen. 

Das Plangebiet liegt in einem Bereich, in dem witterungsbedingt mit stark schwankenden Grund-
wasserständen zu rechnen ist. 

Grundwasserhaltungsmaßnahmen (z.B. im Zusammenhang mit Baumaßnahmen) sind bei der 
zuständigen Unteren Wasserbehörde des Landkreises Bergstraße vorab zu beantragen. Zuvor 
ist zu klären, wohin das abgepumpte Wasser geleitet werden kann, und es ist die Erlaubnis des 
Gewässereigentümers bzw. des Kanalbetreibers einzuholen.  

Es wird zudem auf die Anzeigepflicht für die Lagerung wassergefährdender Stoffe (z.B. Heizöl) 
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Bergstraße hingewiesen. 

Der Stadt Bürstadt liegen bislang keine entsprechenden Informationen über das Vorhandensein 
von Altflächen (Altstandorte, Altablagerungen), schädlichen Bodenveränderungen und/oder 
Grundwasserschäden vor. 

Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf organoleptische Auf-
fälligkeiten (z.B. ungewöhnliche Farbe, Geruch etc.) zu achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten 
Kenntnisse, die den Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung begründen, sind diese um-
gehend der zuständigen Behörde, dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz 
und Umwelt Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5, Bodenschutz, mitzuteilen. Darüber hinaus ist ein 
Fachgutachter in Altlastenfragen hinzuzuziehen. Schädliche Bodenveränderungen im Sinne des 
§ 2 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sind Beeinträchtigungen der Bodenfunktio-
nen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den 
einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen. 

Zur Gewährleistung des Bodenschutzes (§ 202 BauGB) sind Maßnahmen zur Erhaltung und zum 
Schutz des Bodens - insbesondere des Oberbodens - vor Vernichtung oder Vergeudung vorzu-
sehen. Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bodenschutzes wird hingewiesen. 
Die einschlägigen Richtlinien, Verordnungen und Regelwerke sind zu beachten. 

Bei eventuell erforderlichen Geländeaufschüttungen innerhalb des Plangebietes darf der Oberbo-
den des ursprünglichen Geländes nicht überschüttet werden, sondern er ist zuvor abzuschieben. 

Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von Ober- und Un-
terboden durchzuführen. 

Im Zuge der Planung und Durchführung von Maßnahmen, die mit einem Eingriff in den Boden 
verbunden sind, ist die DIN 19639 "Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorha-
ben" (derzeitiges Ausgabedatum: 2019-09) zu beachten. 

Es wird empfohlen, den anfallenden Erdaushub möglichst weitgehend auf den Baugrundstücken 
wieder zu verwenden. Im Sinne einer behutsamen Umweltvorsorge ist die Vermeidung bzw. Ver-
wertung von Erdaushub auf den Baugrundstücken einer Deponierung vorzuziehen. 
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Zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen in das Schutzgut Boden sollte eine Minimierung 
der Baustellenfläche angestrebt werden. 

Eine wasserrechtliche oder bodenschutzrechtliche Erlaubnis zum Einbau von Recyclingmaterial 
oder anderer Baustoffe erfolgt nicht. Es liegt in der Verantwortung der Bauherren bzw. der durch 
sie beauftragten Sachverständigen die geltenden Gesetze, Regelwerke und Richtlinien einzuhal-
ten. 

D.5. Gebäudeabriss und Hausanschlüsse 

Sollten in den betroffenen Gebieten (im Rahmen der Bebauung in zweiter Reihe) Abrisse von 
Gebäuden mit Gas- oder Trinkwasser-Hausanschlüssen geplant sein, so müssen die folgenden 
Beantragungen durch den Bauherren stattfinden: 

- Beantragung der Leitungstrennung (sechs Monate vor Abriss)  

- Beantragung des Zählerausbau (sechs Monate vor Abriss) 

- Plananfrage (eine Wochen vor Abriss und unmittelbar vor Abriss) 

Bei Zweitreihenbebauung bzw. Grundstücksteilungen ist ggf. eine grundbuchrechtliche Siche-
rung der Hausanschlussleitungen erforderlich. 

D.6. Wasserrechtliche und -wirtschaftliche Belange 

D.6.1. Sammeln, Verwenden und Versickern von Niederschlagswasser 

Es wird empfohlen, das auf befestigten Freiflächen und Dachflächen der Baugrundstücke anfal-
lende Niederschlagswasser in Zisternen zu sammeln und als Brauchwasser und/oder für die 
Grünflächenbewässerung zu verwenden. Sollten Zisternen im Grundwasserschwankungsbereich 
eingebaut werden, sollten diese auftriebssicher hergestellt werden. 

Bei der Versickerung von Niederschlagswasser müssen Anlagen zur dezentralen Versickerung 
von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser gemäß Arbeitsblatt DWA-A 138 „Pla-
nung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“ angelegt wer-
den. Auf das Merkblatt DWA-M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ 
wird hingewiesen. Für die Bemessung von Versickerungsanlagen kann ein mittlerer hoher Grund-
wasserstand von ca. 88,10 müNN angenommen werden. Die Sohlen von Versickerungsanlagen 
dürfen daher nicht tiefer als 89,1 müNN liegen, um einen Mindestgrundwasserabstand von > 1 m 
zu gewährleisten. 

Auf das Erfordernis einer wasserrechtlichen Erlaubnis der Unteren Wasserbehörde des Landkrei-
ses Bergstraße für die Versickerung von Niederschlagswasser wird hingewiesen. 

D.6.2. Gartenbrunnen 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Einrichtung eines Gartenbrunnens bei der Unteren Was-
serbehörde des Landkreises Bergstraße anzuzeigen ist. Das Anzeigeformular ist auf der Home-
page des Landkreises abrufbar. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um Wasser 
handelt, das in der Regel keine Trinkwasserqualität hat. 

D.7. Liste standortgerechter und heimischer Gehölzarten 

Für die Anpflanzung von standortgerechten und heimischen Bäumen, Sträuchern sowie Kletter- 
und Rankpflanzen (vgl. Festsetzung unter Punkt A.9. und Punkt B.2.2 und Empfehlung unter 
Punkt D.9.2 und Punkt D.9.4.) werden insbesondere nachfolgend aufgelistete Arten empfohlen. 
Gehölze zur besonderen Unterstützung der Hummel-, Bienen- und Insektenweide (sehr gutes 
Nektar- und/oder Pollenangebot) sind hierbei mit * gekennzeichnet. 
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D.7.1. Laubbäume 

Einheimisch:  
Acer campestre* (Feldahorn), Acer platanoides* (Spitzahorn), Acer pseudoplatanus* (Berg-
ahorn), Alnus glutinosa (Schwarzerle), Betula pendula (Weiß-/Sandbirke), Carpinus betulus 
(Hainbuche), Castanea sativa* (Edelkastanie), Fagus sylvatica (Rotbuche), Juglans regia (Wal-
nuss), , Malus sylvestris* (Wildapfel), Prunus avium* (Vogelkirsche), Prunus domestica* 
(Pflaume), Prunus padus* (Traubenkirsche), Quercus petraea (Traubeneiche), Quercus robur 
(Stieleiche),  Salix alba* (Silberweide), Salix caprea* (Salweide), Salix fragilis (Bruchweide), Sor-
bus aria* (Mehlbeere), Sorbus aucuparia* (Eberesche/Vogelbeere), Sorbus domestica* (Speier-
ling), Tilia cordata* (Winterlinde), Tilia platyphyllos* (Sommerlinde) sowie weitere Obstgehölze* 
in Arten und Sorten und diverse Salix*-Arten (Weidenarten) für die Frühtracht  

Nicht einheimisch aber m.o.w. eingebürgert bzw. häufig gepflanzte Zuchtformen:  
Aesculus x carnea* (Rotblühende Rosskastanie), Corylus colurna (Baumhasel), Carpinus betu-
lus „Fastigiata“ (Säulenhainbuche), Fagus sylvatica „Fastigiata“ (Säulenbuche),  Magnolia i.S. 
(Magnolien), Morus alba* (Weiße Maulbeere), Morus nigra* (Schwarze Maulbeere), Pyrus 
calleryana* (Stadtbirne), Prunus serrulata* „Kanzan“ (Japanische Blütenkirsche), Quercus robur 
„Fastigiata“ (Pyramideneiche) Robinia pseudoacacia* (Scheinakazie). 

D.7.2. Sträucher/Hecken 

Acer campestre* (Feldahorn), Buddleja davidii* (Schmetterlingsflieder), Buxus sempervirens* 
(Buchsbaum), Carpinus betulus (Hainbuche), Cornus mas* (Kornelkirsche), Cornus sanguinea* 
(Hartriegel), Corylus avellana (Haselnuss), Crataegus monogyna* (Weißdorn), Euonymus euro-
paeus* (Pfaffenhütchen), Ligustrum vulgare* (Liguster), Lonicera xylosteum* (Heckenkirsche), 
Prunus spinosa* (Schlehe), Rhamnus cathartica* (Kreuzdorn), Rosa canina* (Hundsrose), Rosa 
rubiginosa* (Weinrose), Salix purpurea* (Purpurweide), Salix viminalis* (Korbweide), Sambucus 
nigra* (Schwarzer Holunder), Sarothamnus scoparius* (Besenginster), Taxus baccata (Eibe), 
Viburnum lantana* (Wolliger Schneeball), Viburnum opulus* (Gewöhnlicher Schneeball) sowie 
diverse Salix*-Arten (Weidenarten) für die Frühtracht. 

D.7.3. Kletter- und Rankpflanzen 

Einheimisch:   
Clematis vitalba* (Gemeine Waldrebe), Hedera helix* (Efeu), Lonicera caprifolium* (Geißblatt/Je-
längerjelieber), Rosa* i.S. (Kletterrosen in Sorten) 

Nicht einheimisch aber m.o.w. eingebürgert bzw. häufig gepflanzte Zuchtformen:  
Aristolochia macrophylla (Pfeifenwinde), Hydrangea petiolaris (Kletterhortensie), Parthenocissus 
i.S. (Wilder Wein in Sorten), Polygonum aubertii (Schlingknöterich). 

D.8. Empfehlung für die Errichtung von Passivhäusern bzw. die Verwendung 
bestimmter Brennstoffe als Heizenergieträger und die Solarenergienutzung 

Zur Minimierung schädlicher Umweltbelastungen (Reduzierung klimarelevanter Emissionen) so-
wie zur rationellen Verwendung von Energie wird empfohlen, Wohngebäude als sogenannte Pas-
sivhäuser zu errichten. Soweit diese Bauweise nicht gewählt werden sollte, wird empfohlen, mög-
lichst weitgehend regenerative Energieformen (z.B. Erdwärme, Holzpellets etc.) auch über die 
Anforderungen des GEG hinaus zu nutzen. Auf die Bestimmungen des Gebäudeenergiegesetzes 
(GEG) insbesondere hinsichtlich der Verwendung regenerativer Energien wird verwiesen. 

Die Nutzung der Solarenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung sowie die 
Errichtung von Photovoltaikanlagen werden empfohlen. Die Optimierung der Dachausrichtung 
zur Nutzung solarer Energie wird empfohlen. 

Für die Nutzung von Geothermie mittels Erdwärmesonden ist grundsätzlich eine wasserrechtliche 
Erlaubnis erforderlich. Die aktuellen „Anforderungen des Gewässerschutzes an 
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Erdwärmesonden“ sind im Erlass des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz vom 21.03.2014 (StAnz. 17/2014 S. 383) festgelegt und vollstän-
dig zu beachten. Ebenso sind alle im Leitfaden „Erdwärmenutzung in Hessen“ (5. Auflage) auf-
geführten technischen Anforderungen an Bauausführung und Betrieb einzuhalten. Alle weiteren 
dort aufgeführten Auflagen und Hinweise sind zu beachten. Der Leitfaden steht auf der Internet-
seite des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie zum Download zur 
Verfügung. Bei Bohrungen über 100 m Tiefe ist die Bergaufsicht des Regierungspräsidiums 
Darmstadt zu beteiligen, zusätzlich ist nach dem Standortsicherungsgesetz eine hydrogeologi-
sche Stellungnahme des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie einzu-
holen und es ist das Einvernehmen mit dem Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicher-
heit herzustellen. Weitere Einzelheiten zur Geothermie sind mit der zuständigen Unteren Was-
serbehörde des Landkreises Bergstraße abzustimmen. 

D.9. Artenschutz und ökologische Aufwertung des Plangebietes 

D.9.1. Allgemeine Hinweise und Empfehlungen zum Artenschutz 

Es obliegt den Bauherren bzw. Grundstücksnutzern, für die Vermeidung artenschutzrechtlicher 
Verbotstatbestände Sorge zu tragen (auch im Hinblick auf die zukünftige Ansiedlung von Arten). 
Im Zweifel sollte vor Durchführung von Baumaßnahmen eine fachlich qualifizierte Person hinzu-
gezogen werden. 

Bei der Umsetzung des Bebauungsplanes oder auch bei späteren Abriss-, Umbau- oder Sanie-
rungsarbeiten darf nicht gegen die im Bundesnaturschutzgesetz (z.Zt. § 44 BNatSchG) geregel-
ten Verbote zum Artenschutz verstoßen werden, die unter anderem für alle europäisch geschütz-
ten Arten gelten (z.B. für alle einheimischen Vogelarten, alle Fledermausarten und die Zau-
neidechse). Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es unter anderem verboten, Tiere dieser Arten zu 
verletzen oder zu töten, sie erheblich zu stören oder ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu 
beschädigen oder zu zerstören. Bei Zuwiderhandlungen drohen die Bußgeld- und Strafvorschrif-
ten (z.Zt. §§ 69, 71 und 71a BNatSchG). Die artenschutzrechtlichen Verbote gelten unabhängig 
davon, ob die bauliche Maßnahme baugenehmigungspflichtig ist oder nicht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass artenschutzfachliche bzw. -rechtliche Maßnahmen auch im 
Rahmen bauaufsichtlicher Verfahren verbindlich bestimmt werden können. 

Die Bauherrschaft ist verpflichtet, zu überprüfen, ob artenschutzrechtliche Belange durch ihr Bau-
vorhaben beeinträchtigt werden können. Wird z.B. ein Bauantrag im Herbst oder Winter gestellt 
oder es finden sich zu dieser Zeit keine Spuren von geschützten Arten, entbindet dies die Bau-
herrschaft nicht von der Pflicht, bei einem Baubeginn im Frühjahr oder Sommer erneut zu über-
prüfen, ob geschützte Arten von dem Bauvorhaben betroffen sein könnten. Eine örtliche Absuche 
durch eine fachlich qualifizierte Person wird daher empfohlen. 

Nach bisherigem Kenntnisstand wird bei der Umsetzung des Bebauungsplanes voraussichtlich 
keine Ausnahmegenehmigung von den Verboten des § 44 BNatSchG erforderlich. Sofern dies 
aufgrund aktueller Beobachtungen doch der Fall sein sollte, wäre eine entsprechende Genehmi-
gung bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Bergstraße zu beantragen. 

D.9.2. Vorgaben für eine „bienenfreundliche Stadt 

Bei Pflanz- und Begrünungsmaßnahmen sollten zur Verbesserung der Lebensgrundlagen von 
Bienen, Hummeln und anderen Insekten möglichst Pflanzen und Saatgut verwendet werden, wel-
che die Tracht der Bienen besonders unterstützen und/oder sich auf andere Weise für Nutzinsek-
ten besonders eignen. 

Entsprechend gekennzeichnet sind die bevorzugt zu verwendenden Gehölzarten (siehe Pflanz-
listen unter Punkt D.7.). 
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Bei der Grünlandansaat sollten bevorzugt arten- und blütenreiche Saatgutmischungen verwendet 
werden, welche für die Bienenweide günstig sind und möglichst weitgehend aus regionaler Her-
kunft stammen. Dies ist bei Anbietern bzw. Saatmischungen der Fall, die durch Organisationen 
wie „VWW-Regiosaaten“ oder „Regiozert“ zertifiziert sind. Beispielhaft genannt seien hier: 

• Rieger-Hofmann: „Nr. 01: Blumenwiese“ 

• Rieger-Hofmann: „Nr. 02: Frischwiese“ 

Dem Ziel einer guten Bienenweide besonders zuträglich sind naturgemäß Mischungen für Blüh-
flächen/Blühstreifen, die eigens zur Förderung von Nutzinsekten, Bienen und Schmetterlingen 
angeboten und angelegt werden. Beispielhaft werden hier geeignete Mischungen dreier Anbieter 
aufgeführt, die durch „VWW-Regiosaaten“ bzw. „Regiozert“ zertifiziert sind: 

• Rieger-Hofmann: „Nr. 08: Schmetterlings- und Wildbienensaum“ 

• Appels Wilde Samen: „Veitshöchheimer Bienenweide“ 

• Saaten-Zeller/Wildackershop: „Lebensraum Regio“ UG 9 

Die mit diesen Mischungen eingesäten Blühflächen haben eine Standzeit von bis zu fünf Jahren. 
In dieser Zeit ist mit längeren Blütenaspekten während der Vegetationszeit zu rechnen; danach 
ist die Fläche ggf. umzubrechen und neu einzusäen. Eine Mahd ist in der Regel im Herbst mög-
lich, aber nicht unbedingt erforderlich. 

Auch Fassadenbegrünungen sowie eine extensive Begrünung von Flachdächern und schwach-
geneigten Dächern bieten Insekten attraktive Nahrungsquellen und bilden somit einen wichtigen 
Pfeiler der bienenfreundlichen Maßnahmen. 

D.9.3. Fledermausschonende Gebäudearbeiten 

Abriss-, Umbau- oder Sanierungsarbeiten an Gebäuden sollten fledermausschonend durchge-
führt werden. Dazu sollten lockere oder hinterfliegbare Fassadenverkleidungen oder Dachbleche 
vor dem Beginn der Abriss-, Umbau- oder Sanierungsarbeiten von Hand entfernt werden. Ge-
bäuderisse und -öffnungen sowie der Dachstuhl sollten vor dem Beginn der Arbeiten auf Fleder-
mäuse überprüft werden. Sofern bei den Arbeiten oder Überprüfungen Fledermäuse angetroffen 
werden, ist eine Umsetzung der Tiere in geeignete Ersatzquartiere zu veranlassen. Für diesen 
Fall ist eine entsprechende Genehmigung bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises 
Bergstraße zu beantragen. 

D.9.4. Ökologische Aufwertung des Plangebietes 

Da es sich bei der Gruppe der Fledermäuse um eine im höchsten Maße bedrohte Artengruppe 
handelt und auch gebäudegebundene Arten durch vielfältige Gebäudesanierungsmaßnahmen 
stetig Quartierverluste erleiden, wird empfohlen, an den Neubauten verbindlich nutzbare Quar-
tierstrukturen vorzusehen. Vorgeschlagen werden das Aufhängen entsprechender Wandschalen 
bzw. der Einbau von Quartiersteinen. 

Es wird empfohlen, die Außenbeleuchtung auf den Baugrundstücken und die Beleuchtung der 
öffentlichen Verkehrsflächen so zu installieren, dass sie ausschließlich die zu beleuchtenden Flä-
chen anstrahlt. Die nächtliche Beleuchtung sollte zudem auf das zeitlich und räumlich unbedingt 
notwendige Maß beschränkt werden. 

Es wird empfohlen bei den Gehölzpflanzungen unbehandelte Pflanzpfähle (wichtige Nistsubstrat-
quelle für diverse Hautflüglerarten) zu verwenden. 

Auf die Beachtung der DIN 18920 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, 
Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ wird hingewiesen. Es wird 
empfohlen vorhandene Bäume und Gehölze, die erhalten werden sollen, bauzeitlich durch ge-
eignete Maßnahmen der DIN 18920 gegen Beschädigung zu schützen. 

Es wird empfohlen, Dachflächen extensiv zu begrünen und größere Fassaden mit geeigneten 
Kletter- oder Rankpflanzen (vgl. Liste standortgerechter und heimischer Gehölzarten unter 
Punkt D.7.) zu bepflanzen. 
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Es wird empfohlen, Pflanzgut (Sträucher und Bäume) sowie das einzusetzende Saatgut aus-
schließlich aus regionaler Herkunft zu verwenden. 

D.10. Kampfmittel 

Eine Auswertung dieser Luftbilder hat keinen begründeten Verdacht ergeben, dass mit dem Auf-
finden von Bombenblindgängern zu rechnen ist. Da auch sonstige Erkenntnisse über eine mög-
liche Munitionsbelastung dieser Fläche nicht vorliegen, ist eine systematische Flächenabsuche 
nicht erforderlich. 

Soweit im Zuge von Bauarbeiten ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden 
sollte, ist der Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt 
unverzüglich zu verständigen. 

 

D.11. Freiflächenplan 

Im Rahmen bauaufsichtlicher Verfahren ist den Bauvorlagen ein Freiflächenplan beizufügen 
(siehe auch Bauvorlagenerlass). Dieser hat die geplante Nutzung der Freiflächen nach Art, Lage 
und Größe mit allen gemäß Bebauungsplan vorgesehen Bepflanzungen, den versiegelten, be-
festigten und begrünten Flächen, den Verkehrsflächen etc. darzustellen. 

D.12. Stellplatzsatzung 

Die erforderliche Anzahl an Stellplätzen ist gemäß der Stellplatzsatzung der Stadt Bürstadt zu 
ermitteln und im Rahmen der bauaufsichtlichen Verfahren nachzuweisen. 

D.13. Einsichtnahme von DIN-Normen 

Folgende DIN-Normen, die den Inhalt von Festsetzungen des Bebauungsplanes konkretisieren 
und hierdurch die Zulässigkeit eines Vorhabens planungsrechtlich beeinflussen, können bei der 
Stadtverwaltung Bürstadt während der Dienststunden eingesehen oder über den Beuth Verlag 
GmbH, Berlin bezogen werden: 

 

DIN-Norm Inhalt 
Derzeitiges Aus-
gabedatum 

DIN 4109-1:2018-01 
Schallschutz im Hochbau 

Teil 1: Mindestanforderungen 
01.01.2018 

DIN 4109-2:2018-01 

Schallschutz im Hochbau 

Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der An-
forderungen 

01.01.2018 
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Frank Lindemann

Bebauungsplan "Mainstraße 13-17"

Abwägung der Stellungnahmen und Satzungsbeschluss

Erneute Beratung und Beschlussfassung

Beratungsfolge:
Datum Gremium

02.11.2021 Ausschuss für Bau- und Stadtentwicklung
08.11.2021 Magistrat der Stadt Bürstadt
17.11.2021 Stadtverordnetenversammlung

Sachverhalt: 

Der Tagesordnungspunkt sollte bereits in der Ausschuss-Sitzung am 28.09.21 beraten wer-
den, wurde jedoch von der Tagesordnung genommen. Auf die damals versandten Unterlagen 
kann insofern Bezug genommen werden.

Ergänzend zu den Unterlagen zur Sitzung am 28.09.21 ging noch eine weitere private Stel-
lungnahme ein. Formal hätte sie nicht gewertet werden müssen, weil sie außerhalb der öffent-
lichen Auslegung einging. Die Verwaltung schlägt trotzdem vor, die Stellungnahme in die Ab-
wägung aufzunehmen, auch weil sie eine ergänzende Stellungnahme zu einer bereits abgege-
benen darstellt. Die Sitzungsvorlage des Planungsbüros beinhaltet bereits eine entsprechende 
Abwägung.

Der betreffende Bedenkenträger hatte seine ersten Bedenken während der öffentlichen Sit-
zung am 28.09.21 durch mündlichen Vortrag vor Eintritt in die Tagesordnung ausgeführt und 
erläutert. Im dem Zusammenhang steht der Vorwurf im Raum, die Verwaltung habe für die Sit-
zung am 28.09.21 Unterlagen unterschlagen und Fehlaussagen getroffen. Dies kann nicht un-
widersprochen bleiben. Als Anlage beigefügt ist daher eine Stellungnahme zu den geäußerten 
Vorwürfen. 

Ebenfalls als Anlage beigefügt sind die Sitzungsvorlagen des Planungsbüros. Die im Vergleich 
zu den Unterlagen zur Sitzung am 28.09.21 durchgeführten Änderungen sind durch rote 
Schrift kenntlich gemacht. 

Von der Verwaltung wird vorgeschlagen, den Beschlussempfehlungen zu folgen.

An die Gremien mit der Bitte um Beratung und Beschlussfassung. 

Frank Lindemann
Leiter des Stadtbauamtes

Anlage/n: 
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Vorlage zur Sitzung des Magistrates am  08.11.2021 
Vorlage zur Sitzung des Umwelt- und Stadtentwicklungsausschusses am 02.11.2021 
Vorlage zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 17.11.2021 
 
Betr.: Bauleitplanung der Stadt Bürstadt; 

Bebauungsplan „Mainstraße 13-17“ in der Stadt Bürstadt 
 
hier: a) Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen aus der förmlichen Beteili-

gung der Öffentlichkeit gemäß § 13 a Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbin-
dung mit (i.V.m.) § 3 Abs. 2 BauGB 

 
b) Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen aus der förmlichen Beteili-

gung der betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
(TöB) gemäß § 13 a Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB 

 
c) Beschlussfassung des Bebauungsplanes als Satzung gemäß § 10 Abs. 1 

BauGB 
 
 
Vorbemerkung: 
 
Die Abwägungsvorlage zum im Betreff genannten Bauleitplanverfahren liegt den städtischen Gre-
mien bereits seit einigen Wochen vor und wurde auch in das kommunale Ratsinformationssystem 
eingestellt. Vermutlich aufgrund dieser öffentlich einsehbaren Beschlussvorlage hat sich ein Bür-
ger nochmals mit einer Stellungnahme an die Stadt gewandt und fordert die Änderung der Abwä-
gungsvorlage aufgrund angeblich falscher Aussagen. Nachdem diese Stellungnahme erst erheb-
lich nach Ende des Offenlagezeitraums nach § 3 Abs. 2 BauGB eingegangen ist, könnte sie for-
mal unberücksichtigt bleiben. Die Stadtverwaltung hat sich jedoch entschieden, auch diese Stel-
lungnahme noch den Magistratsmitgliedern sowie den Stadtverordneten zur Kenntnis zu geben 
und diese in die Abwägungsvorlage einzubeziehen. Die Änderungen gegenüber der bereits vor-
liegenden Abwägungsvorlage sind zur schnelleren Auffindbarkeit nachfolgend rot gekennzeich-
net. 
 
Anlass der Planung 
Der Stadt Bürstadt liegt eine Anfrage eines örtlichen Projektentwicklers bzw. Investors bezüglich 
des Neubaus der Bürstädter Sparkassenfiliale sowie darüber geplanter Wohnungen im Bereich 
der früher durch die Bürstädter Zeitung genutzten Grundstücks an der Mainstraße im Stadtkern 
von Bürstadt vor. Die Stadt Bürstadt hatte bereits vor einiger Zeit das Anwesen Köpfelgasse 14 
mit dem Ziel der baulichen Innenentwicklung im Stadtkern erworben. Beide Grundstücke grenzen 
unmittelbar aneinander und können für eine bauliche Innenentwicklung und Nachverdichtung im 
Stadtkern von Bürstadt genutzt werden. Durch die Verbindung beider Flächen zu einem Projekt-
grundstück kann eine hinreichend große Tiefgarage errichtet werden, durch die das Parken von 
Mitarbeitern, Bewohnern und Kunden weitgehend unterirdisch organisiert werden kann. Hier-
durch kann bei relativ hoher Grundstücksausnutzung dennoch eine optimale Wohn- und Aufent-
haltsqualität geschaffen werden. Auch im Bereich des nördlich angrenzenden Grundstücks Main-
straße Nr. 17 bestehen vor allem im rückwärtigen Grundstücksbereich zur Köpfelgasse noch 
Möglichkeiten für eine weitergehende Bebauung oder eine bauliche Modernisierung im Sinne der 
Innenentwicklung. Bereits vor einigen Jahren wurde der dem vorliegenden Plangebiet gegenüber 
liegende Bereich Mainstraße Nr. 14 und Nr. 16 im Rahmen einer Bauleitplanung zugunsten mo-
derner barrierefreier Wohnungen entwickelt. Das vorliegende Projekt stellt nun einen weiteren 
Baustein zur Modernisierung und energetischen Optimierung des innerstädtischen Immobilien-
bestands dar. Mit der neuen Sparkassenfiliale wird diese voraussichtlich wieder auf Jahrzehnte 
im unmittelbaren Stadtkerngebiet gehalten und belebt mit der Kundenfrequenz aber auch mit den 
dort beschäftigten Mitarbeiten den Stadtkernbereich. Auch mit den barrierefreien Wohnungen 
wird eine Belebung der Innenstadt verbunden sein, denn mit den neuen Bewohnern kommt zu-
sätzliche Kaufkraft in den unmittelbar zentralen Versorgungbereich der Stadt und kann dazu 
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beitragen, diesen zu stärken. Die barrierefreien Wohnungen in der durch verschiedene Versor-
gungsinfrastruktur gekennzeichneten Stadtmitte können vor allem älteren Bürgern eine längere 
häusliche Selbständigkeit ermöglichen, da viele Läden, Restaurants, Arztpraxen, ÖPNV-Halte-
stellen in unmittelbarer Umgebung liegen. Nachdem in den letzten Jahren in Neubaugebieten am 
Stadtrand viele Ein- und Zweifamilienhäuser planerisch vorbereitet bzw. baurechtlich zugelassen 
wurden, kann das vorgesehene Projekt diese meist auf junge Familien ausgerichtete Immobilien-
struktur sinnvoll ergänzen. Nicht selten ziehen „Best Ager“ aus den Einfamilienhäusern des Stadt-
rands in Wohnungen in der Stadtmitte und machen in den Einfamilienhausgebieten Platz für junge 
Familien frei.  
Dem Bebauungsplan liegt für die Grundstücke Mainstraße 13 und 15 sowie Köpfelgasse 14 ein 
sehr konkretes Bauvorhaben zugrunde. Der Vorhabenträger hat die betreffenden Grundstücks-
flächen bereits erworben und ein Bauvorhaben konkret durchgeplant. Auch wenn damit die Vo-
raussetzungen für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan vorlägen, soll der Bebauungsplan 
als „Angebotsbebauungsplan“ ohne konkrete Vorhabenbindung aufgestellt werden. Zum einen 
sind somit auch später noch Anpassung an den Grundrissen und Ansichten möglich, zum ande-
ren kann im „Angebotsbebauungsplan“ auch die nicht zum Vorhaben zählende Nachbarfläche 
Mainstraße 17 bis ebenfalls zur Köpfelgasse einbezogen werden, die auch von der dann zuläs-
sigen etwas höheren baulichen Dichte profitieren kann. Gerade im Bereich an der Köpfelgasse 
sind mit der Planung bessere Nutzungsmöglichkeiten verbunden. 
Der Architekt beschreibt seine städtebauliche Idee des Vorhabens wie folgt:  
„Am Übergang zwischen Stadtmitte mit geschlossener Blockbebauung und der offenen Bauweise 
der Randzone des Ortskerns, soll sich die Bebauung langsam auflösen. Dazu werden die beiden 
Sockelgeschosse grenzständig, längs der Straße ausgeführt, die oberen Geschosse aber mit 
Abständen zur Nachbarbebauung. So wird nicht nur die Auflösung der Baustruktur erreicht, son-
dern auch ein gegliederter Baukörper. Dieser enthält ausreichend Flächen für die gemischte Nut-
zung eines Urbanen Gebiets für Gewerbe, aber vor allem hochwertigen Wohnraum in Zentrums-
nähe.“ 
Weiterhin soll mit dem Bebauungsplan eine Rettungszufahrt zwischen Mainstraße und Köpfel-
gasse realisiert werden. Die Köpfelgasse ist als Sackgasse ohne Wendeanlage bislang für Feu-
erwehr und Rettungsdienste schwer zu erreichen, wobei die Zufahrtsituation durch parkende 
Fahrzeuge in den Wohnstraßen noch weitergehend beeinträchtigt sein kann. Mit einer Durchfahrt 
durch das Vorhaben mit ausreichender Breite und lichter Höhe kann die Erreichbarkeit der Köp-
felgasse deutlich verbessert werden, wovon letztlich auch das Vorhaben selbst profitiert. Um die 
Wohnqualität des Vorhabens nicht zu beeinträchtigen, soll keine Durchfahrt- oder Durchgangs-
möglichkeit für die Allgemeinheit geschaffen werden. Vor allem Schleichverkehr durch das Vor-
habengrundstück wird im Rahmen des Vorhabens durch geeignete Maßnahmen (z.B. heraus-
nehmbarer Feuerwehr-Poller) ausgeschlossen. 
Im Hinblick auf die Erhaltung von Natur und Landschaft im Außenbereich gewinnt die maßvolle 
Nachverdichtung von Flächen in bestehenden Baugebieten immer mehr an Bedeutung. Es wird 
dem Gebot zum schonenden Umgang mit Grund und Boden durch die ergänzende Bebauung 
Rechnung getragen. Auch aus regionalplanerischer Sicht ist eine Mobilisierung von Baulandre-
serven innerhalb bebauter Ortslagen anzustreben. 
Die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen der geplanten Bebauung sollen durch die Aufstel-
lung des vorliegenden Bebauungsplanes geschaffen werden. Die Fläche ist gemäß der Darstel-
lung im Flächennutzungsplan der Stadt Bürstadt bereits als gemischte Baufläche vorgesehen. 
 
Bisheriges Planverfahren 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bürstadt hat in ihrer Sitzung am 18.11.2020 die Auf-
stellung des Bebauungsplanes „Mainstraße 13 - 17“ in Bürstadt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB be-
schlossen. Dieser Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 19.05.2021 orts-
üblich bekannt gemacht. 
Da es sich um eine Maßnahme der Innenentwicklung zur Wiedernutzbarmachung einer Brach-
fläche und Nachverdichtung des Siedlungsbereiches handelt, kann das beschleunigte Verfahren 
nach § 13a BauGB angewendet werden. Die Zulässigkeitsvoraussetzungen sind erfüllt. Im Rah-
men dieses Verfahrens sind kein Umweltbericht und keine formale Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzie-
rung erforderlich. Innerhalb des Geltungsbereiches sind erheblich weniger als die in § 13a Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 BauGB genannten 20.000 m² Grundfläche bebaubar. Durch die Planung wird keine 



3 

Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht 
unterliegen. Es liegen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b 
BauGB genannten Schutzgüter (Vogelschutzgebiete etc.) vor. Die in § 13a Abs. 2 Nr. 3 BauGB 
genannten Belange, insbesondere auch die Aspekte der Versorgung der Bevölkerung mit Wohn-
raum, wurden in der Abwägung berücksichtigt. Die Voraussetzungen zur Anwendung des be-
schleunigten Verfahrens sind somit gegeben. 
Die für das Verfahren nach § 13a BauGB vorgeschriebene Beteiligung der Öffentlichkeit sowie 
der betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange erfolgt nach § 3 Abs. 2 
BauGB bzw. § 4 Abs. 2 BauGB aufgrund der aktuellen Lage der Corona-Virus-Pandemie unter 
Berücksichtigung der Regelungen des Planungssicherungsgesetzes (PlanSiG) durch eine Be-
kanntmachung und Veröffentlichung im Internet.  
Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes zur Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte 
in der Zeit vom 26.05.2021 bis einschließlich 28.06.2021, worauf in der ortsüblichen Bekanntma-
chung (Zeitung) sowie auf der Internetseite der Stadt hingewiesen wurde. 
Die von der Planung möglicherweise betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange (TöB) wurden mit Schreiben vom 25.05.2021 über die Planung informiert. Ihnen wurde 
Gelegenheit zur Stellungnahme ebenfalls bis spätestens 28.06.2021 gegeben. 
 
Fortführung des Verfahrens 
Alle aus der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange eingegangenen Stellungnahmen sind in der beigefügten Auflistung einzeln 
wiedergegeben. Sie wurden mit einer städteplanerischen Bewertung versehen und werden laut 
dem jeweils enthaltenen Beschlussvorschlag zur Behandlung vorgeschlagen. 
Zur Fortführung des Verfahrens sind nunmehr alle eingegangenen Einwendungen im Einzelnen 
zu behandeln und es ist ein Beschluss hierüber zu fassen. Die sich danach ergebende Planfas-
sung ist als Satzung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB zu beschließen. 
Zu berücksichtigende Einwendungen, die nach entsprechender Abwägungsentscheidung eine 
nicht nur unwesentliche Änderung oder Ergänzung des Planentwurfes erfordern würden und da-
mit gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB eine erneute öffentliche Auslegung zur Folge hätten, wurden nicht 
vorgebracht. 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
a) Die im Rahmen der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 2 

BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen zum vorliegenden 
Bebauungsplan werden entsprechend den Vorschlägen der folgenden Auflistung, wel-
che Bestandteil dieser Beschlussfassung ist, fachlich beurteilt, beraten und behan-
delt. 
Der Magistrat wird beauftragt, die Bürger, welche Einwendungen zum Inhalt des Be-
bauungsplanes vorgebracht haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe zu 
unterrichten. 

 
b) Die im Rahmen der förmlichen Beteiligung der betroffenen Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange gemäß § 13 a Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB ein-
gegangenen Stellungnahmen zum vorliegenden Bebauungsplan werden entspre-
chend den Vorschlägen der folgenden Auflistung, welche Bestandteil dieser Be-
schlussfassung ist, fachlich beurteilt, beraten und behandelt. 
Der Magistrat wird beauftragt, die Behörden und Träger öffentlicher Belange, welche 
Einwendungen zum Inhalt des Bebauungsplanes vorgebracht haben, von diesem Er-
gebnis mit Angabe der Gründe zu unterrichten. 

 
c) Der Bebauungsplan „Mainstraße 13-17“ in der Stadt Bürstadt, bestehend aus der Plan-

zeichnung mit den textlichen Festsetzungen und der Begründung, wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 
Grundlage dieses Beschlusses ist der Planstand vom Mai 2021 unter Berücksichti-
gung der Änderungen, die sich aus der erfolgten Behandlung der Stellungnahmen un-
ter a) und b) ergeben. Die Begründung wird gebilligt. Der Magistrat der Stadt Bürstadt 
wird beauftragt, den Bebauungsplan durch die ortsübliche Bekanntmachung des Sat-
zungsbeschlusses in Kraft treten zu lassen. 

 
 
 
Bürstadt, den 27.09.2021 
Stadtbauamt / Lindemann 
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Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 
25.05.2021 um Stellungnahme gebeten: 
 
1. Amprion GmbH - Betrieb/Projektierung, Dortmund (über BIL-Portal)  
2. Amt für Bodenmanagement Heppenheim - Fachbereich 22, Michelstadt 
3. BIL eG - Bundesweites Informationssystem zur Leitungsrecherche, Bonn (über eigenes On-

line-Portal) 
4. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr - Referat 

Infra I 3, Bonn 
5. Bundesanstalt für Immobilienaufgaben - Sparte Verwaltungsaufgaben, Düsseldorf 
6. CenturyLink Communications Germany GmbH - Abteilung Planauskunft, Frankfurt (über 

BIL-Portal) 
7. Colt Technology Services GmbH, Frankfurt (über BIL-Portal) 
8. Der Kreisausschuss des Kreises Bergstraße - Bauaufsicht und Umwelt, Bauleitplanung 

(Bündelungsstelle), Heppenheim 
9. Deutsche Telekom Technik GmbH - Technik Niederlassung Südwest, PTI12, Mainz 
10. e-netz Südhessen AG, Darmstadt 
11. Energieried GmbH & Co. KG, Lampertheim 
12. Evonik Technology & Infrastructure GmbH - Bereich Pipelines, Essen (über BIL-Portal) 
13. EWR Netz GmbH, Worms 
14. GASCADE Gastransport GmbH - Fachbereich Leitungsrechte und ‑dokumentation, Kassel 

(über BIL-Portal) 
15. Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, Darmstadt 
16. Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement, Darmstadt 
17. Hessenwasser GmbH & Co. KG, Groß-Gerau 
18. Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt 
19. Kläranlage Bürstadt 
20. Kreishandwerkerschaft Bergstraße, Bensheim 
21. Landesamt für Denkmalpflege Hessen - Abteilung A: hessenARCHÄOLOGIE, Darmstadt 
22. Landesamt für Denkmalpflege Hessen - Abteilung B: Bau- und Kunstdenkmalpflege, Wies-

baden 
23. Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen - Niederlassung Süd, Darmstadt 
24. Open Grid Europe GmbH, Essen (über BIL-Portal) 
25. PLEdoc GmbH - Gesellschaft für Dokumentationserstellung und ‑pflege mbH, Essen (über 

BIL-Portal) 
26. Polizeistation Lampertheim-Viernheim, Lampertheim 
27. Regierungspräsidium Darmstadt - Dezernat I 18 - Kampfmittelräumdienst des Landes Hes-

sen, Darmstadt 
28. Regierungspräsidium Darmstadt - Dezernat III 31.2 - Regionale Siedlungs- und Bauleitpla-

nung (Bündelungsstelle), Darmstadt 
29. Stadtbrandinspektor der Stadt Bürstadt - c/o Herrn Uwe Schwara, Bürstadt 
30. Telefónica Germany GmbH & Co. OHG - Request Management/Behördenengineering, 

Nürnberg 
31. Vodafone / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG - Zentrale Planung, Kassel 
32. Verband Region Rhein-Neckar, Mannheim 
33. Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH (VRN), Mannheim 
34. Wasserverband Bürstadt, Bürstadt 
35. Westnetz GmbH - DRW-S-LK-TM, Dortmund (über BIL-Portal) 
36. Zweckverband Abfallwirtschaft - Kreis Bergstraße (ZAKB), Lampertheim 
37. Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V. (BVNH) - c/o Herrn Dr. Jörg Weise, 

Wettenberg 
38. Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) - Landesverband Hessen e.V., 

Frankfurt 
39. Deutsche Gebirgs- und Wandervereine (DGWV) - Landesverband Hessen e.V., Verteiler-

stelle Götz, Weilrod 
40. Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V., Lorsch 
41. Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. (HGON), Echzell 
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42. Landesjagdverband Hessen e.V., Bad Nauheim 
43. Naturschutzbund Deutschland (NABU) - Landesverband Hessen e.V., Wetzlar 
44. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) - Landesverband Hessen e.V., Wiesbaden 
45. Verband Hessischer Fischer e.V., Wiesbaden 
 
Von folgenden Behörden bzw. sonstigen Trägern öffentlicher Belange sind Stellungnahmen ein-
gegangen: 
 
1. Amprion GmbH - Betrieb/Projektierung, Dortmund (über BIL-Portal)  
2. Amt für Bodenmanagement Heppenheim - Fachbereich 22, Michelstadt 
3. BIL eG - Bundesweites Informationssystem zur Leitungsrecherche, Bonn (über eigenes On-

line-Portal) 
4. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr - Referat 

Infra I 3, Bonn 
5. Der Kreisausschuss des Kreises Bergstraße - Bauaufsicht und Umwelt, Bauleitplanung 

(Bündelungsstelle), Heppenheim 
6. e-netz Südhessen AG, Darmstadt 
7. Energieried GmbH & Co. KG, Lampertheim 
8. Evonik Technology & Infrastructure GmbH - Bereich Pipelines, Essen (über BIL-Portal) 
9. EWR Netz GmbH, Worms 
10. Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, Darmstadt 
11. Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement, Darmstadt 
12. Kläranlage Bürstadt 
13. Landesamt für Denkmalpflege Hessen - Abteilung A: hessenARCHÄOLOGIE, Darmstadt 
14. PLEdoc GmbH - Gesellschaft für Dokumentationserstellung und ‑pflege mbH, Essen (über 

BIL-Portal) 
15. Regierungspräsidium Darmstadt - Dezernat I 18 - Kampfmittelräumdienst des Landes Hes-

sen, Darmstadt 
16. Regierungspräsidium Darmstadt - Dezernat III 31.2 - Regionale Siedlungs- und Bauleitpla-

nung (Bündelungsstelle), Darmstadt 
17. Telefónica Germany GmbH & Co. OHG - Request Management/Behördenengineering, 

Nürnberg 
18. Vodafone / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG - Zentrale Planung, Kassel 
19. Zweckverband Abfallwirtschaft - Kreis Bergstraße (ZAKB), Lampertheim 
 
 
Im Rahmen der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 
Abs. 2 BauGB sind neun Stellungnahmen eingegangen: 
 
 
Da die Frist zur Abgabe von Stellungnahmen am 28.06.2021 abgelaufen ist und keine Fristver-
längerung beantragt wurde, kann davon ausgegangen werden, dass alle Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange, die keine Stellungnahmen abgegeben haben, auch keine Einwen-
dungen zum Inhalt des vorgelegten Bebauungsplanes geltend machen oder deren Belange be-
reits angemessen in der Planung berücksichtigt wurden. 
 
Im Sinne des § 4 a Abs. 6 BauGB können Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, bei der Beschlussfassung 
über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Stadt deren Inhalt nicht kannte und nicht 
hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplanes nicht von Be-
deutung ist. Hierzu wird festgestellt, dass die Stadt Bürstadt alle ihr bekannten Belange in der 
Bauleitplanung berücksichtigt hat. 
 
Von folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden gegen den Zweck 
und den Inhalt des Bebauungsplanes keine Einwendungen vorgebracht. Eine städtebauliche 
Stellungnahme und ein nachfolgender Beschlussvorschlag können daher entfallen. 
 



7 

Die Stellungnahmen folgender Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange werden zur 
Kenntnis genommen: 
 
1. Amprion GmbH - Betrieb/Projektierung, Dortmund 

Ergebnisausdruck über BIL-Portal vom 26.05.2021, Aktenzeichen: ohne 
2. Amt für Bodenmanagement Heppenheim - Fachbereich 22, Michelstadt 

Stellungnahme vom 22.06.2021, Aktenzeichen: HP-02-06-03-02-B2021#056 
3. BIL eG - Bundesweites Informationssystem zur Leitungsrecherche, Bonn 

Ergebnisausdruck über Online-Portal vom 25.05.2021, Aktenzeichen: #20210525-0400 
4. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr - Referat 

Infra I 3, Bonn 
Stellungnahme vom 26.05.2021, Aktenzeichen: 45-60-00/K-IV-658-21 

5. e-netz Südhessen AG, Darmstadt 
Stellungnahme vom 28.05.2021, Aktenzeichen: TÖB-65 

6. Evonik Technology & Infrastructure GmbH - Bereich Pipelines, Essen 
Ergebnisausdruck über BIL-Portal vom 26.05.2021, Aktenzeichen: ohne 

7. Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, Darmstadt 
Stellungnahme vom 28.05.2021, Aktenzeichen: By/Sch 

8. Kläranlage Bürstadt 
Stellungnahme vom 27.05.2021, Aktenzeichen: ohne 

9. PLEdoc GmbH - Gesellschaft für Dokumentationserstellung und ‑pflege mbH, Essen 
Ergebnisausdruck über BIL-Portal vom 25.05.2021, Aktenzeichen: 20210503639 

10. Vodafone / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG - Zentrale Planung, Kassel 
Stellungnahme vom 23.06.2021, Aktenzeichen: EG-29210 

 
 
Die Stellungnahmen folgender Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange sowie Bürger 
werden zur Behandlung vorgeschlagen: 
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Der Kreisausschuss des Kreises Bergstraße - Bauaufsicht und Um-
welt, Bauleitplanung (Bündelungsstelle), Heppenheim 
Stellungnahme vom 28.06.2021 
Aktenzeichen: TÖB-2021-2518 
 
Inhalt: 
 
„der o. g. Bebauungsplanentwurf ist uns als Bündelungsstelle des Kreises 
Bergstraße im Rahmen der Behördenbeteiligung gemäß § 13a i. V. m. § 
4 Abs. 2 BauGB übersandt worden.  
 
In Zusammenarbeit mit den von der vorgesehenen Nutzungsregelung be-
rührten Fachbereichen unseres Hauses (Kreisausschuss und Landrat) 
geben wir hierzu folgende Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 2 BauGB ab: 
 
 
Städtebau-, Bauplanungs- und Bauordnungsrecht 
 
Mit Geh- und Fahrrechten zu belastende Flächen zugunsten Rettungs-
dienste, Feuerwehr und Anlieger 
 
Die GF-Fläche liegt im straßenseitigen Bereich der Mainstraße 13 in der 
überbaubaren Fläche. Wie sich aus der Begründung I.1.1 in Zusammen-
hang mit Abbildung 1 erschließen lässt, soll die GF-Fläche überbaut wer-
den. In den textlichen Festsetzungen fehlt die Festsetzung einer Mindest-
höhe für die Durchfahrt (Rettungsfahrzeuge), die bei einer Überbauung 
der GF-Fläche einzuhalten ist. Eine solche Festsetzung sollte aufgrund 
der Überlagerung der beiden zeichnerischen Festsetzungen ergänzt wer-
den. 
Im östlichen Geltungsbereich überlagert sich die zeichnerische Festset-
zung der „Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastenden Flächen 
zugunsten der Rettungsdienste, Feuerwehr und Anlieger“ mit der „Fläche 
für Stellplätze mit ihren Einfahrten“, was sich im jeweiligen Nutzungs-
zweck widerspricht. Wir bitten um Prüfung. 
 

 
 
 
 
 
Fachliche Beurteilung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Städtebau-, Bauplanungs- und Bauordnungsrecht 
 
 
 
 
Die Anforderungen hinsichtlich der erforderlichen Höhe der Fläche für die 
Feuerwehr (3,50 m lichte Höhe) ergeben sich unmittelbar aus der ent-
sprechenden DIN-Norm (DIN 14090 „Flächen für die Feuerwehr“) und er-
fordern daher keine Festsetzung über die Zweckbestimmung dieser Flä-
che hinaus. Einer weitergehenden Festsetzung bedarf es nicht. 
 
 
 
Ein Widerspruch in dem Nutzungszweck besteht nicht, denn Flächen für 
Stellplätze weisen Fahrgassen auf, die auch als Rettungswege für die 
Feuerwehr sowie Fußwege für die Anwohner nutzbar sind. Die Festset-
zungen ergänzen sich und müssen gemeinsam angewendet werden. Die 
Planung des Vorhabens berücksichtigt diese Anforderungen im Übrigen 
und erfüllt alle. Die Planung ist somit nachweislich vollzugsfähig. 
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Weiterhin heißt es in der Festsetzung A.6. für die G+F-Flächen: „Bei 
zeichnerisch festgesetzten Flächen unter 3,60 m Breite reduziert sich das 
Fahrrecht auf Benutzung durch Radfahrer.“ Auch dies widerspricht u. E. 
der Festsetzung als Fläche mit Fahrrecht für Feuerwehr und Rettungs-
dienste. Wir bitten um Überprüfung. 
 
In der Begründung fehlen weitere erforderliche Ausführungen zur G+F-
Fläche. Da jede Festsetzung auch entsprechend begründet werden 
muss, empfehlen wir, die Begründung entsprechend zu überarbeiten. 
 
Anzahl der Stellplätze 
 
In den textlichen Festsetzungen wird unter B.2.3 festgesetzt, dass „je bar-
rierefrei erreichbarer Wohnung: 1 PKW-Stellplatz“ erforderlich ist. Hier 
wird von der Stellplatzsatzung der Stadt Bürstadt abgewichen und dies 
unter I.2.4 damit begründet, dass davon ausgegangen werde, dass vor-
wiegend Senioren, die „oft einen geringeren Motorisierungsgrad aufwei-
sen“ und vermehrt alleine wohnen, die Wohnungen beziehen. Hierzu mer-
ken wir an, dass es sich hier um eine Angebotsplanung und nicht um ei-
nen vorhabenbezogenen Bebauungsplan handelt. Das bedeutet, dass 
die Wohnungen nicht ausschließlich Senioren zur Verfügungen stehen, 
sondern vielmehr auch von „Nicht-Senioren“ bezogen werden können. 
Auch erscheint es durchaus denkbar, dass Senioren mehr als ein Fahr-
zeug haben. Parkplätze – insbesondere für Anwohner – sind im Innen-
stadtbereich ein knappes Gut und führen bisweilen zu einem mehr als 
prekären Parkverhalten, was oftmals auch zu Behinderungen von Feuer-
wehr- und Rettungsfahrzeugen führt. Wir bitten daher um Überprüfung, 
ob vor diesem Hintergrund eine Reduzierung der Stellplätze trotzdem ge-
währt werden sollte. 
 
 
 
 
 
 
 

Im Bebauungsplan sind keine Flächen für Geh- und Fahrrechte unter 
3,60 m Breite festgesetzt. Daher ist der Teil der textlichen Festsetzung 
faktisch obsolet. 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt und die Begründung entsprechend ergänzt. 
 
 
 
 
 
Die Festsetzung eines Stellplatzbedarfs von einem Stellplatz je barriere-
frei erreichbarer Wohnung entspricht den an anderer Stelle gewonnenen 
Erfahrungswerten (z.B. Projekt Mainstraße 14-16). Zudem kommt es 
durch die Besucher- und Mitarbeiterstellplätze der Sparkasse zu einem 
über die Stellplatzsatzung definierten Stellplatzbedarf, der außerhalb der 
Öffnungszeiten, bzw. der Arbeitszeiten der Bankfiliale durch die Anwoh-
ner und insbesondere auch deren Besucher genutzt werden kann. Diese 
zeitversetzte Doppelnutzung von Stellplätzen ist flächenschonend und 
wirtschaftlich. Letztlich liegt die Festsetzung eines Stellplatzbedarfs im 
Rahmen eines Bebauungsplans oder der Stellplatzsatzung im Ermessen 
der jeweiligen Kommune bzw. in deren Planungshoheit und ist durch die 
Ermächtigungsgrundlage in § 91 HBO gedeckt. Die Festlegung eines von 
der Stellplatzsatzung abweichenden Stellplatzbedarfs ist vorliegend somit 
nicht zu beanstanden. Die Stadt Bürstadt zeichnet sich als Stadt der kur-
zen Wege mit gutem Infrastrukturangebot und gutem öffentlichem Nah-
verkehr aus, so dass vor allem im zentralen Stadtbereich eine autofreie 
Mobilität auf hohem Niveau gewährleistet ist. Insbesondere durch die 
Nähe des Plangebiets zum Kreuzungsbahnhof mit modernem Bike-and-
Ride-Angebot ist eine Verkehrsmittelwahl zu erwarten, die der einer mo-
dernen Stadtgesellschaft entspricht. In der Mainstraße ist im Übrigen 
auch kein prekäres Parkverhalten festzustellen. Dieses findet sich eher in 
Einfamilienhausgebieten am Stadtrand statt, wo Garagen gelegentlich als 
Abstellräume zweckentfremdet werden und Stellplätze nicht angefahren 
werden, weil es Mühe macht, das Zufahrttor zu öffnen. All dies sind 
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I.2.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
In der Begründung wird ausgeführt, dass im Bereich des Sparkassenneu-
baus eine maximale Höhe baulicher Anlagen von 17 m festgesetzt wird, 
da der hier vorgesehene Bau vier Vollgeschosse sowie ein Staffelge-
schoss umfassen soll und da die Gewerbeeinheit im EG sowie die ge-
plante Durchfahrt eine höhere Geschosshöhe erfordern würden. Damit 
wird dieses Vorhaben deutlich die Umgebungsbebauung überragen und 
dominant hervortreten. So weist das Gebäude Nr. 11 zwar eine Firsthöhe 
von 13,60 m auf, jedoch beträgt die Traufhöhe an der Mainstraße 8,80 m. 
Die im gegenüberliegenden Bebauungsplan „Mainstraße 14-20“ festge-
setzte zulässige Firsthöhe beträgt 12,50 m und ebenfalls vier Vollge-
schosse. Verstärkt wird dies durch die auf 3 m reduzierte Abstandsfläche 
(siehe Festsetzung A.2.) Aus gestalterischer Sicht regen wir daher an zu 
prüfen, ob das Vorhaben auch mit einer geringeren Höhe realisiert wer-
den kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspekte, die bei einer Tiefgarage und frei anfahrbaren ebenerdigen Stell-
plätzen vorliegend ausgeschlossen werden können.  
 
 
 
Wenn die Außenentwicklung einer Stadt minimiert werden soll und gleich-
zeitig eine Innenentwicklung von allen Ebenen der Politik und der Stadt-
gesellschaft gefordert wird, kann diese im Innenbereich zwangsläufig nur 
in die Höhe gehen. Dies ist im unmittelbaren Stadtkernbereich auch städ-
tebaulich vertretbar. In der näheren Umgebung bestehen auch bereits 
Gebäude mit entsprechender Geschossigkeit und Höhe (Gebäude mit 
Postfiliale in der Mainstraße 10 sowie gegenüberliegendes Gebäude in 
der Mainstraße 3). Die seitlichen Abstände im Bereich der oberen Ge-
schosse werden durch Teilflächen mit 5,0 m Breite und wesentlich gerin-
gerer Gebäudehöhe berücksichtigt. Dort wäre auch eine geschlossene 
Bauweise in voller Höhe mit seitlichen Baulinien festsetzungsfähig gewe-
sen. Die Stadt hat sich dem konkreten Bauwunsch entsprechend aber auf 
die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen beschränkt, um die As-
pekte der Belichtung und Durchlüftung des Stadtkernbereichs angemes-
sen zu berücksichtigen. Die festgesetzte Abstandsfläche von 3,0 m betrifft 
vor allem die straßenseitige Fassade, wo aus Gründen des Stadtbilds 
eine Bebauung unmittelbar an der Grenze der Straßenverkehrsfläche er-
möglicht werden soll, wie dies auch bei den Nachbargrundstücken der 
Fall ist. Auch straßenseitig ist eine hinreichende Belichtung und Belüftung 
gewährleistet, da der Bebauungsplan Mainstraße 14-20 entsprechend 
größere Abstände der Bebauung zur Straße aufweist und die maximale 
Gebäudehöhe nur auf relativ kleiner Teillänge des Gebäudes zulässig ist. 
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I.1.10.1 Schallschutz 
 
Die Festsetzungen zum Schallschutz fußen auf einer Lärmimmissionsun-
tersuchung aus dem Jahr 2015, die anlässlich der Aufstellung des gegen-
überliegenden Bebauungsplans „Mainstraße 14-20“ erstellt wurde. Es 
wird davon ausgegangen, dass sich die Verkehrsmenge in der Main-
straße seither nicht verändert habe. Diese Annahme sollte noch durch 
weitere Ausführungen dar- und/oder durch eine Verkehrszählung belegt 
werden. 
 
 
 
 
 
Ferner wird hier ausgeführt, dass „im Plangebiet geschützte Außenwohn-
bereiche zur Verfügung stehen“ und daher das in der DIN 18005/1 formu-
lierte Ziel „Schutz der Außenwohnbereiche“ auf das Ziel „Schutz der Auf-
enthaltsräume“ hin verlagert werden könne. Da es sich hier um einen An-
gebotsbebauungsplan handelt, ist aufgrund der vorhandenen Festsetzun-
gen zur überbaubaren Fläche nicht gewährleistet, dass eine Bebauung 
direkt an der Mainstraße und damit für straßenabseitige Außenwohnbe-
reiche abschirmend wirkend erfolgt. Zulässig ist auch eine von der Straße 
deutlich abgerückte Bebauung mit davor liegendem Außenbereich. Dies 
sollte in der Planung bzw. der Lärmbetrachtung und der Begründung be-
rücksichtigt werden. 
 
Untere Bauaufsicht 
 
1. Anmerkung Hmax 17,00 m, IV Geschosse, vermerkt im Bebauungs-

plan:  
Der Vergleich mit der unmittelbaren, zur Betrachtung heranzuzie-
hende Bebauung weist eine geringere Höhe auf. Die Mainstraße 20 
und 6-14 weisen ebenfalls vier Geschosse auf, die dadurch in der Um-
gebung vorkommen. Bezugnehmend auf die Höhe wäre im Vergleich 
zu der direkt angrenzenden Bebauung ein deutlicher 

 
 
Im Rahmen von Verkehrslärmberechnungen bewirkt eine Verdopplung 
der Verkehrsmenge eine Erhöhung der Immissionspegel um 3,0 dB(A). 
Die Verkehrsmenge der Mainstraße hat sich in den letzten Jahren bei 
weitem nicht in dieser Größenordnung entwickelt. Im Gegenteil ist von 
einer Reduzierung des Schwerlastverkehrs durch die neue Anbindung 
des Gewerbegebiets Bürstadt an die B44 auszugehen. Der Schwerlast-
verkehr trägt in besonderem Maße zu den Lärmemissionen der Straße 
bei, so dass eher geringere Lärmimmissionen zu erwarten sind, als noch 
zum Zeitpunkt der Planung Mainstraße 14-20. Im Übrigen sind gemäß 
getroffener Festsetzung konkrete Schallschutznachweise mit den Bau-
vorlagen zu führen. 
 
Jedes Gebäude, das im Plangebiet errichtet wird, schirmt sich selbst zur 
Mainstraße ab und hat somit eine lärmabgeschirmte Rückseite, an der 
der Schutz der Außenwohnbereiche gewährleistet ist. Zudem ist eine wirt-
schaftliche Grundstücksnutzung nur bei Ausnutzung des vorderen an der 
Mainstraße gelegenen Baufensters möglich. Zwischen diesem und dem 
rückwärtigen Baufenster an der Köpfelgasse bestehen durch die Bau-
grenzen definierte Freiflächen, die durch das westliche Baufenster und 
die darin zu errichtende Bebauung abgeschirmt werden. Die Aussagen 
der Begründung sind insofern zutreffend und im Übrigen durch das be-
reits konkret geplante Bauvorhaben bestätigt.  
 
 
Untere Bauaufsicht 
 
Zu 1. Die Stadt Bürstadt hält die im Bebauungsplan zugelassene Gebäu-
dehöhe im Stadtkernbereich für angemessen und dem Ziel der baulichen 
Innenentwicklung dienlich. Die Gebäude Mainstraße 10 sowie das gegen-
überliegende Gebäude Mainstraße 3 weisen vergleichbare Höhen auf. 
Die im Bebauungsplan festgesetzte zulässige Gebäudehöhe ist städte-
baulich vertretbar und trägt der Erdgeschossnutzung durch die Sparkasse 
Rechnung, die eine höhere Deckenhöhe erfordert als Wohngeschosse. 
Zudem wird die maximale Gebäudehöhe nur auf einem schmalen 
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Höhenunterschied zu verzeichnen. Hieraus wäre eine niedrigere ma-
ximale Höhe angemessener. 
 
 
 
 

2. Anmerkung Technische Aufbauten, B.1.1 Textliche Festsetzungen: 
Um die Höhe von möglichen technischen Aufbauten (für beispiels-
weise Aufzüge/etc.) im Bezug auf die Wahrnehmung der Gebäude-
höhe und dessen Einfügung zu regulieren, wäre eine sinnvolle Hö-
henangabe zu definieren. 

 
 
Untere Naturschutzbehörde 
 
1. Gegenstand der Änderung des Bebauungsplans ist die innerstädti-

sche Nachverdichtung. Dies soll für einen Großteil des Geltungsbe-
reichs durch ein konkretes Bauvorhaben infolge Abriss vorhandener 
Bestandsgebäude mit anschließender Neubebauung erfolgen. Für ei-
nen anderen Teil wird eine Modernisierung - entweder durch Sanie-
rung oder Abriss/Neubau – ermöglicht. 

 
2. Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt laut Unterlagen als Be-

bauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren (§ 
13a Abs. 2 BauGB). Wie in den Unterlagen zutreffend benannt wird, 
sind auch bei einem Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren die 
artenschutzrechtlichen Vorschriften (§§ 39, 44 BNatSchG) uneinge-
schränkt zu beachten. Sie unterliegen nicht der gemeindlichen Abwä-
gung.  
Bei der Aufstellung eines Bebauungsplans ist nachvollziehbar darzu-
legen, dass bei Umsetzung des Bebauungsplans nicht gegen die ar-
tenschutzrechtlichen Verbote des § 44 BNatSchG verstoßen wird.  
Im Falle von Erkenntnissen/Anhaltspunkten (Hinweise von extern, Ab-
leitung aus der Bestandserfassung etc.), dass nach europäischem 
Recht geschützte Arten beeinträchtigt werden können, ist ein arten-
schutzrechtlicher Fachbeitrag (Artenschutzprüfung) erforderlich 

Grundstücksstreifen zugelassen und beidseitig eine erheblich geringere 
Höhe von 9,0 m zugelassen. Die konkret vorliegende Planung des Grund-
stückseigentümers (siehe Abbildung 1 der Begründung) belegt, dass sich 
ein Gebäude im Rahmen der Festsetzungen gut in die bauliche Umge-
bung einfügt.  
 
Zu 2.: Im Bebauungsplan wird eine Maximale Höhe baulicher Anlagen 
festgesetzt und keine Überschreitungsregelung durch technische Aufbau-
ten etc. zugelassen. Die maximale Höhe baulicher Anlagen gilt also auch 
für die technischen Anlagen, soweit diese auf dem Dach errichtet werden 
sollen. Weitergehende Festsetzungen sind nicht erforderlich.  
 
 
Untere Naturschutzbehörde 
 
Zu 1.: Die Kurzzusammenfassung der städtischen Planungsintention ist 
grundsätzlich zutreffend. 
 
 
 
 
 
Zu 2.: Der Hinweis auf die Beachtlichkeit der Artenschutzbelange wird zur 
Kenntnis genommen. Diese wurden im Rahmen der bauaufsichtlichen 
Genehmigung des bereits erfolgten Gebäudeabbruchs geprüft bzw. 
durch einen Fachbeitrag nachgewiesen. Zum maßgeblichen Zeitpunkt 
des Satzungsbeschlusses stellt sich das Baufeld als große Abbruchfläche 
dar, auf der archäologische Grabungen in Vorbereitung auf die Baufrei-
gabe durchgeführt werden. Hinsichtlich des Artenschutzes maßgebliche 
oder bedeutsame Strukturen sind im Bereich des konkreten Bauvorha-
bens Mainstraße 13-15 nicht mehr vorhanden. Im Bereich des Anwesens 
Mainstraße 17 sind der Stadt keine konkreten Veränderungsabsichten 
bekannt. Die Belange des Artenschutzes sind daher auch dort bei ggf. 
später beabsichtigten baulichen Veränderungen möglichst durch eine 
fachlich geeignete Person zu prüfen, um artenschutzrechtliche Verbote 
sicher auszuschließen. Hierzu sind im Bebauungsplan umfangreiche 
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(siehe Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen, 2. 
Fassung 2011, S. 25).  
 
Ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag wurde nicht erstellt, obwohl lt. 
Begründung (Kap. I.2.3) davon ausgegangen wird, dass Vögel und 
Fledermäuse betroffen sein können. Die Betroffenheit anderer Arten-
gruppen wird hingegen (nachvollziehbar) ausgeschlossen.  
Trotz der Annahme, dass die Gebäude von Fledermäusen und Vögeln 
genutzt werden und somit eine Quartierfunktion besteht, wurde eine 
Bestandsaufnahme nicht vorgenommen. Stattdessen wird aufgrund 
der Annahme einer Quartierfunktion in der Begründung (Kap. I.2.3) 
dargelegt, dass in den neu zu errichteten Gebäuden Hilfsgeräte an-
zubringen bzw. einzubauen sind. 

 
 
 
 
 
 
3. Eine Abschätzung, von welcher Anzahl an Quartieren derzeit auszu-

gehen ist, wurde nicht vorgenommen. Es erfolgt eine pauschale Fest-
legung, dass pro neu errichtetem Gebäude 2 Spezialsteine für Fleder-
mäuse anzubringen sind. Ähnliches gilt für Vögel (2 Niststeine je neu 
errichtetem Gebäude; allerdings wird das Erfordernis der Umsetzung 
an die Feststellung des Vorhandenseins „nutzbarer Quartiere“ gekop-
pelt.  
> Dieser Ansatz genügt den artenschutzrechtlichen Anforderungen 

aus folgenden Gründen nicht: Der bauliche Bestand setzt sich aus 
einer Vielzahl von Gebäuden zusammen. Aufgrund des Alters und 
des Zustands der Bausubstanz (siehe Fotos S. 31ff. in der Begrün-
dung) besteht die Möglichkeit einer Vielzahl von Quartieren (v. a. 
für Fledermäuse). Diesem Umstand ist dadurch Rechnung zu tra-
gen, dass der Umfang betroffener Quartiere zu benennen ist – ent-
weder durch eine fachlich fundierte Abschätzung auf der Grundlage 
eines Worst-Case-Ansatzes oder durch konkrete Ermittlung.  

textliche Hinweise enthalten. Die Begründung wird um entsprechende An-
gaben ergänzt.  
 
Es wurde in Zusammenhang mit dem Abbruchantrag ein Artenschutz-
fachbeitrag erstellt, der im Ergebnis eine Abbruchgenehmigung ohne ar-
tenschutzrechtliche Auflagen ermöglichte. Durch den bereits erfolgten 
Vollzug des Abbruchs sind alle ehemals vorhandenen Strukturen mit 
eventueller Habitat-Eignung für Vögel oder Fledermäuse vor dem Sat-
zungsbeschluss des Bebauungsplans bereits beseitigt. Aus Sicht der 
Stadt Bürstadt kommt der Schaffung von Lebensräumen im Siedlungsbe-
reich gerade bei Maßnahmen, bei denen alte Gebäude durch neue er-
setzt werden, eine hohe Bedeutung zu. Während ältere Gebäude eher 
bauliche Strukturen incl. Gebäudeschäden aufweisen, sind neuere Ge-
bäude schon aufgrund der energetischen Anforderungen sehr dicht ge-
baut und weisen keine Spalte oder hinterfliegbare Strukturen auf. Daher 
erscheint die Festsetzung von Nisthilfen und Fledermauskästen ange-
messen und städtebaulich begründet. Die Begründung des Bebauungs-
plans wird um entsprechende Angaben ergänzt. 
 
Zu 3.: Gemäß Artenschutzbeitrag zum Abbruchantrag waren an den be-
reits niedergelegten Gebäuden keine Hinweise auf geschützte Arten oder 
entsprechende Niststätten erkennbar. Nach zwischenzeitlich erfolgtem 
Gebäudeabbruch kann auch nicht mehr festgestellt werden, ob dieses 
Ergebnis der Artenschutzprüfung plausibel ist und ob ggf. Habitatstruktu-
ren entgegen den Aussagen der Artenschutzprüfung vorhanden gewesen 
sein könnten. Eine von der UNB geforderte Ermittlung möglicher Quar-
tiersstrukturen ist nicht mehr möglich. Die Stadt sieht daher ihre Festset-
zung zur Schaffung neuer Quartiere als im Sinne des allgemeinen Arten-
schutzes sinnvoll und auch angemessen an.  
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> Die Festlegung der einzubauenden Nist- bzw. Quartiersteine be-
zieht sich auf „neu errichtete Gebäude“ (siehe Festsetzungen 
A.3.2.). Aufgrund der Beschreibung des projektierten Vorhabens ist 
davon auszugehen, dass die Anzahl neu errichteter „Gebäude“ 
deutlich geringer sein wird als die Anzahl der Bestandsgebäude. 
Diese pauschale Festlegung führt dazu, dass für die anzuneh-
mende Vielzahl von Quartieren nur wenige neue Quartiere ge-
schaffen werden. Damit besteht die Gefahr, dass Ersatzquartiere 
nicht in ausreichendem Umfang geschaffen werden. Damit liegt ein 
Verstoß gegen die artenschutzrechtlichen Verbote vor.  

Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, entweder eine fachlich fun-
dierte Abschätzung oder eine konkrete Ermittlung der Quartierfunk-
tion des Gebäudebestands für Fledermäuse und Vögel vorzunehmen. 
Die Erstellung eines artenschutzrechtlichen Fachbeitrags, in dem die 
artenschutzrelevanten Prüfschritte nachvollziehbar dargelegt werden, 
wird dringend empfohlen. 
 

4. Wir weisen darauf hin, dass der Einbau von Hilfsgeräten als Ersatz für 
verlorengehende Quartiere keine „Vermeidungsmaßnahmen“ (Über-
schrift Kap. I.2.3.1), sondern artenschutzrechtliche Ausgleichsmaß-
nahmen (CEF-Maßnahmen) darstellen. Wir bitten daher, die Über-
schrift entsprechend anzupassen. 

 
 
 
 
 
5. In Kap. II „Belange von Natur und Landschaft, Artenschutz“ der Be-

gründung wird zwar die mögliche Betroffenheit von gebäudebrüten-
den Vögeln benannt, nicht jedoch die von Fledermäusen. Wir regen 
an, diesen Aspekt zu ergänzen. 

 
6. Gemäß den Festsetzungen A.3.2., zweiter und dritter Absatz, sind 

Quartierverluste nicht nur bei Abrissmaßnahmen, sondern auch bei 
„wesentlichen Umbau- oder Sanierungsmaßnahmen“ zu ersetzen. 
Dieser Ansatz ist grundsätzlich richtig. Die Schaffung von 

Es werden im Bereich des Neubauvorhabens Mainstraße 13-15 bis Köp-
felgasse zwei neue Gebäude errichtet. Das sind weniger Gebäude als 
bisher. Nachdem aus dem früheren Gebäudebestand nach erfolgten Ab-
bruch keine Zahl von potentiellen Quartieren mehr abgeleitet werden kön-
nen und der Artenschutzfachbeitrag keine Quartiere festgestellt hat, ist 
die von der Stadt bestimmte Zahl von Nisthilfen und Fledermauskästen 
im Sinne einer Vorsorge zu sehen und kann als angemessen beurteilt 
werden. 
 
Nachdem an den anderen Gebäuden im Bereich des Grundstücks Main-
straße 17 nach Kenntnisstand der Stadt keine konkreten Veränderungen 
vorgesehen sind, sollten die Artenschutzrechtlich relevanten Strukturen 
dort zu gegebener Zeit in Abhängigkeit von konkret geplanten Verände-
rungen aufgenommen werden. 
 
 
 
Zu 4.: Zum Zeitpunkt der planerischen Entscheidung, also zum Satzungs-
beschluss des Bebauungsplans liegen nach bereits erfolgten Gebäude-
abbruch keine Quartierstrukturen im von konkreten Änderungen betroffe-
nen Teil des Plangebiets vor. Die festgesetzten Maßnahmen sind also 
keine CEF-Maßnahmen sondern aus Sicht der Stadt „sonstige Maßnah-
men zum Artenschutz“, wie dies auch als Überschrift der Maßnahmen für 
Nisthilfen und Fledermausquartiere zutreffend in den Textfestsetzungen 
berücksichtigt wurde. Die Überschrift in der Begründung wird entspre-
chend angepasst.  
 
Zu 5.: Der Anregung wird gefolgt und die Begründung entsprechend er-
gänzt. 
 
 
 
Zu 6.: Im Bereich der geplanten Neubaumaßnahme wurde der gesamte 
Gebäudebestand abgebrochen. Daher macht hier eine Festsetzung für 
Maßnahmen an neu errichteten Gebäuden Sinn. Bei dem Grundstück 
Mainstraße 17 ist der Stadt keinerlei Veränderungsabsicht bekannt. Es 
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Ersatzquartieren wird hingegen an „neu errichtete Gebäude“ gekop-
pelt. Da aus Umbau- oder Sanierungsmaßnahmen i. d. R. keine 
neuen Gebäude entstehen, läuft dieser Ansatz ins Leere. Hier bedarf 
es einer umsetzungsfähigen Änderung der Festsetzung. 

 
7. Für den Teil des Geltungsbereichs, für den sowohl Art als auch Zeit-

punkt baulicher Veränderungen gegenwärtig nicht absehbar sind, 
sollte die Notwendigkeit der Prüfung im Hinblick auf das Vorhanden-
sein von Quartieren verbindlich festgelegt werden. Die Kontrolle muss 
vor Durchführung der baulichen Veränderungen (Sanierung, Abriss) 
durch eine fachlich qualifizierte Person durchgeführt werden.  
Sofern im Rahmen dieser Nachsuche Indizien für eine Quartierfunk-
tion für Vögel oder Fledermäuse festgestellt werden, bedarf es einer 
artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung. Auf dieses Erforder-
nis sollte entsprechend hingewiesen werden. 

 
 
 
 
 
Untere Wasserbehörde  
 
Aus wasserrechtlicher und wasserwirtschaftlicher Sicht bestehen keine 
grundsätzlichen Bedenken gegen den Bebauungsplan. 
 
Wir bitten um Aufnahme folgender Ergänzungen: 
 
Gartenbrunnen 
 
In Abstimmung mit der Oberen Bodenschutzbehörde (Dezernat 41.5 Ar-
beitsschutz und Umwelt des Regierungspräsidiums Darmstadt) ist zu er-
arbeiten, ob Gartenbrunnen im Bereich der im Fachinformationssystem 
Altflächen und Grundwasserverunreinigungen Hessen (FIS AG / ALTIS) 
erfassten Flächen überhaupt möglich sind (Lage im Abstrom einer Grund-
wasserverunreinigung). 
 

können daher keine konkreten Ersatzmaßnahmen festgesetzt werden. 
Eingriffe in den Gebäudebestand sind daher zu gegebener Zeit im Vorfeld 
konkreter Baumaßnahmen hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Rele-
vanz zu beurteilen. 
 
Zu 7.: Der Bebauungsplan bereitet im Bereich des Anwesens Mainstraße 
17 keine konkreten Veränderungen vor. Im Rahmen zukünftiger baulicher 
Veränderungen hat der Verursacher dafür Sorge zu tragen, dass keine 
artenschutzrechtlichen Verbote eintreten. Hierauf wird in den Texthinwei-
sen des Bebauungsplans bereits angemessen hingewiesen. Dort wird 
auch die Einschaltung einer ökologischen Baubegleitung empfohlen. Auf 
Ebene des Bebauungsplans kann hier keine abschließende Beurteilung 
der Notwendigkeit der ökologischen Baubegleitung insbesondere bei der 
Abgrenzung von „Bagatell-Maßnahmen“ zu Maßnahmen mit tatsächlich 
artenschutzrechtlicher Relevanz treffen. Letztlich gilt hier die Bestimmung 
des BNatSchG. Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ist lediglich die 
Vollzugsfähigkeit des Bebauungsplans unter dem Aspekt des Artenschut-
zes zu beurteilen. Diese ist hier zweifelsfrei gegeben.  
 
 
Untere Wasserbehörde: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus wasserrechtlicher und was-
serwirtschaftlicher Sicht keine grundsätzlichen Bedenken gegen den Be-
bauungsplan bestehen. 
 
 
 
 
In dem von konkreten baulichen Veränderungen betroffenen Grund-
stücksbereichen ist kein Bau von Gartenbrunnen vorgesehen und auf-
grund der großflächigen Tiefgarage auch kaum möglich. Der Texthinweis 
der UWB wird dennoch in die Texthinweise des Bebauungsplans sowie 
die Begründung übernommen. 
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Geothermie 
 
In Abstimmung mit der Oberen Bodenschutzbehörde (Dezernat 41.5 Ar-
beitsschutz und Umwelt des Regierungspräsidiums Darmstadt) ist zu er-
arbeiten, ob die Gewinnung von Geothermie im Bereich der im Fachinfor-
mationssystem Altflächen und Grundwasserverunreinigungen Hessen 
(FIS AG / ALTIS) erfassten Fläche überhaupt möglich ist. 
 
Die aktuellen „Anforderungen des Gewässerschutzes an Erdwärmeson-
den“ sind im Erlass des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 21.03.2014 (StAnz. 17/2014, 
S. 383) festgelegt. Diese sind vollständig zu beachten.  
Ebenso sind alle im Leitfaden „Erdwärmenutzung in Hessen“ (6. Auflage) 
aufgeführten technischen Anforderungen an Bauausführung und Betrieb 
einzuhalten. Alle weiteren dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu 
beachten. 
 
Der Leitfaden steht auf der Internetseite des Hessischen Landesamtes 
für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) zum Download zur Ver-
fügung.  
Die Nutzung der oberflächennahen Geothermie ist im Plangebiet grund-
sätzlich möglich. 
Das Plangebiet liegt in einem hydrogeologisch günstigen Gebiet. Im Rah-
men des Antragsverfahrens ist eine hydrogeologische Stellungnahme 
des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie ein-
zuholen. 
 
Nähere Informationen erhalten Interessierte bei der für das Erlaubnisver-
fahren zuständigen Unteren Wasserbehörde. 
 
Bei Bohrungen über 100 Metern Tiefe ist die Bergaufsicht des Regie-
rungspräsidiums Darmstadt zu beteiligen, zusätzlich ist nach dem Stand-
ortsicherungsgesetz eine hydrogeologische Stellungnahme des Hessi-
schen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie einzuholen 
und es ist das Einvernehmen mit dem Bundesamt für kerntechnische Ent-
sorgungssicherheit herzustellen. 

 
 
In den von konkreten baulichen Veränderungen betroffenen Grund-
stücksbereichen ist keine Geothermie vorgesehen und aufgrund der 
großflächigen Tiefgarage auch kaum möglich. Der Texthinweis der UWB 
wird dennoch in die Texthinweise des Bebauungsplans sowie die Begrün-
dung übernommen. 
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Grundwasserhaltungen 
 
In Abstimmung mit der Oberen Bodenschutzbehörde (Dezernat 41.5 Ar-
beitsschutz und Umwelt des Regierungspräsidiums Darmstadt) ist zu er-
arbeiten, ob Grundwasserhaltungen im Bereich der im Fachinformations-
system Altflächen und Grundwasserverunreinigungen Hessen (FIS AG / 
ALTIS) erfassten Fläche überhaupt möglich sind. 
 
Niederschlagswasserversickerung 
 
Das Plangebiet liegt im Abstrom einer großen Grundwasserverunreini-
gung mit leichtflüchtigen Kohlenwasserstoffen, die durch die HIM im Auf-
trag des Landes Hessen saniert wird.  
Daher ist in Abstimmung mit der Oberen Bodenschutzbehörde (Dezernat 
41.5 Arbeitsschutz und Umwelt des Regierungspräsidiums Darmstadt) zu 
erarbeiten, ob eine Versickerung von Niederschlagswasser überhaupt 
möglich ist. 
 
Sollte die Versickerung prinzipiell möglich sein, sind für den Bereich der 
geplanten Versickerungsanlagen Bodenanalysen durchzuführen. 
 
Ergeben diese Analysen, dass der Untergrund für eine schadlose Versi-
ckerung geeignet ist, sind der qualitative und quantitative Nachweis der 
Bemessung nach den DWA-Regelwerken Arbeitsblatt DWA-A 138 und 
dem Merkblatt DWA-M 153 im Rahmen des Erlaubnisverfahrens zu er-
bringen. 
Der Anteil der festgesetzten bzw. der tatsächlich geplanten Dachflächen-
begrünung ist bei der Berechnung zu berücksichtigen. 
 
Versickerungsanlagen sind nicht über Tiefgaragen anzuordnen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Für die Bebauung des Plangebiets ist nach Kenntnisstand der Stadt keine 
Grundwasserhaltung erforderlich. Der Texthinweis der UWB wird den-
noch in die Texthinweise des Bebauungsplans sowie die Begründung 
übernommen. 
 
 
 
 
Aufgrund der großflächigen Tiefgarage ist eine Versickerung von Nieder-
schlagswasser der Dachflächen voraussichtlich nicht möglich, da die er-
forderlichen Abstände zu Nachbargrenzen außerhalb der Tiefgaragenflä-
che nicht mehr eingehalten werden können. Sie wurde daher auch nicht 
festgesetzt. Sofern im Rahmen der Bebauung dennoch eine Versickerung 
vorgesehen wird, wäre diese wie von der UWB genannt mit der oberen 
Bodenschutzbehörde des RP Darmstadt abzustimmen. Der Texthinweis 
der UWB wird daher in die Texthinweise des Bebauungsplans sowie die 
Begründung übernommen. 
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Recyclingmaterial / Geländeauffüllungen / Bodenaustausch 
 
Sofern Geländeauffüllung oder Bodenaustausch vorgenommen werden, 
gilt: 
• Unterhalb 89,50 m üNN darf ausschließlich Material eingebaut wer-

den, das die Eluatwerte der BBodSchV1) für den Wirkungspfad Bo-
den-Grundwasser alternativ die Zuordnungswerte Z 0 der LAGA M 
202) bzw. der LAGA TR Boden3) unterschreitet. 

• Oberhalb 89,50 m üNN im nicht überbauten Bereich, d. h. unterhalb 
wasserdurchlässiger Bereiche (Pflaster, etc.) darf auch Material ein-
gebaut werden, das die Zuordnungswerte Z 1.1. der LAGA M 202) 
bzw. die Zuordnungswerte Z0* der LAGA TR Boden3) unterschreitet. 

• Oberhalb 89,50 m üNN im überbauten Bereich, d. h. unterhalb der 
wasserundurchlässigen Bereiche kann gegebenenfalls auch Material 
eingebaut werden, das die Zuordnungswerte Z 1.2. der LAGA M 202) 
unterschreitet. 

• In den Bereichen der Versickerungsanlagen darf über die gesamte 
Mächtigkeit der Bodenschicht ausschließlich Material eingebaut wer-
den, das die Eluatwerte der BBodSchV1) für den Wirkungspfad Bo-
den-Grundwasser alternativ die Zuordnungswerte Z0 der LAGA M 
202) bzw. Z 0 der LAGA TR Boden3) unterschreitet. 

• Der Oberboden im nicht überbauten Bereich (z. B. Grünflächen) muss 
die Prüfwerte der BBodSchV1) für den Wirkungspfad Boden-Mensch 
einhalten. 

 
Anm.1) Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12. Juli 1999 
Anm.2) LAGA-Regelwerk “Anforderungen an die stoffliche Verwertung 
von mineralischen Abfällen - Technische Regeln” Mitteilung 20 vom 
06.11.1997 mit den überarbeiteten Zuordnungswerten siehe Merkblatt 
„Entsorgung von Bauabfällen“ der hessischen Regierungspräsidien 
Stand 1.9.2018.  
Anm.3) LAGA-Regelwerk “Anforderungen an die stoffliche Verwertung 
von mineralischen Abfällen, 1.2. Bodenmaterial (TR Boden) vom 
5.11.2004 
 

 
 
Die Texthinweise der UWB zu den Belangen Recyclingmaterial / Gelän-
deauffüllungen / Bodenaustausch werden in die Texthinweise des Bebau-
ungsplans sowie die Begründung übernommen. 
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Eine wasserrechtliche oder bodenschutzrechtliche Erlaubnis zum Einbau 
von Recyclingmaterial oder anderer Baustoffe erfolgt nicht. Es liegt in der 
Verantwortung der Bauherren bzw. der durch sie beauftragten Sachver-
ständigen, die geltenden Gesetze, Regelwerke und Richtlinien einzuhal-
ten. 
 
 
Grundsatz und Kreisentwicklung 
 
Entlang der Mainstraße verläuft eine Radwegeverbindung, die Bestand-
teil des überörtlichen Radwegekonzeptes des Kreises Bergstraße ist und 
dort als überregionale Verbindung der Kat. I eingestuft wird. 
 
Wir erwarten im Rahmen des Planverfahrens eine Einbindung der Ziele 
und Inhalte des Radverkehrskonzepts und fordern die Gemeinde Bürstadt 
auf, beide Plankonzepte aufeinander abzustimmen. Bitte wenden Sie sich 
zur weiteren Abstimmung an den Kreis Bergstraße, Herrn Manuel Jobi, 
Fachbereich Kreisentwicklung, E-Mail: raeumliche-planung@kreis-berg-
strasse.de bzw. ab 01.07.2021 an die Abteilung Öffentlicher Personen-
nahverkehr und Mobilität. 
 
 
Ländlicher Raum und Denkmalschutz 
 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplans werden die Interessen des 
öffentlichen Belangs Landwirtschaft/Feldflur nicht berührt. Aus die-
sem Grund werden keine Anregungen/Bedenken vorgetragen. 
 
Vom Denkmalschutz wird darauf hingewiesen, dass im Geltungsbereich 
des Bebauungsplans keine Kulturdenkmäler nach § 2 Abs. 1 und § 2 Abs. 
3 Hess. Denkmalschutzgesetz (HDSchG) bekannt sind. Ob Bodendenk-
mäler nach § 2 Abs. 2 HDSchG im Geltungsbereich bekannt oder zu er-
warten sind, bitten wir der Stellungnahme von hessenARCHÄOLOGIE zu 
entnehmen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Grundsatz und Kreisentwicklung: 
 
Der Hinweis zur Radwegeverbindung wird zur Kenntnis genommen. Der 
vorliegende Bebauungsplan hat keine Auswirkungen auf die Straßen-
raumaufteilung oder die Verkehrsabläufe in der Mainstraße. Im Straßen-
querschnitt der Mainstraße besteht aktuell kein Platz für separate Rad-
wege. Es ist daher erforderlich, die Radfahrenden in die Verkehrsabläufe 
einzubeziehen und soweit notwendig die zulässige Geschwindigkeit an 
ein radfahrgerechtes Niveau anzupassen. Eine Abstimmung mit dem 
Kreis Bergstraße in Bezug auf eine Verbesserung der Radfahrinfrastruk-
tur kann unabhängig vom vorliegenden Bebauungsplanverfahren erfol-
gen.  
 
 
 
Ländlicher Raum und Denkmalschutz: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Interessen des öffentlichen 
Belangs Landwirtschaft/Feldflur nicht berührt werden und daher keine An-
regungen oder Bedenken vorgebracht werden. 
 
Denkmalschutz: 
Die Hinweise des Denkmalschutzes werden zur Kenntnis genommen. 
Seitens der Bodendenkmalpflege liegen Hinweise auf vermutete Boden-
denkmale vor, die sich im Rahmen von derzeit laufenden Grabungen 
auch bestätigt haben. Die weitere Erkundung der Bodendenkmale bis hin 
zu einer Freigabe der Fläche zur Bebauung erfolgen in enger Abstim-
mung mit dem Landesamt für Denkmalpflege. 
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Katastrophenschutz / Gefahrenabwehr 
 
Unter Heranziehung von Anlage 3 der vfdb-Richtlinie 01/01-S1:2012:11 
(01) nehmen wir wie folgt Stellung. 
 
Zu den allgemeinen Angaben 
Keine weiterführenden Hinweise zum aktuellen Planungszeitpunkt. 
 
Zum baulichen Brandschutz 
• Hinsichtlich der Ausführungen der Erschließung des Baugebietes be-

treffend (siehe Textliche Festsetzungen D.6. Löschwasserversorgung 
und Rettungswege, Seite 11/12) ergibt sich neben der DIN 14090 ein 
zusätzlicher Hinweis auf die einschlägige Rechtsvorschrift Anhang 14 
H-VV. TB. Diese stellt erweiterte Anforderungen zur DIN 14090. 

• Wir empfehlen, einen Hinweis auf den Anhang 14 H-VV TB in die Hin-
weise und Empfehlungen der textlichen Festsetzungen des Bebau-
ungsplans mit aufzunehmen. 

• Sofern sich Nutzungseinheiten mit anleiterbaren Stellen mit mehr als 
8,00 m über der Geländeoberkante ergeben (siehe Nutzungsschab-
lone Bebauungsplan und Textliche Festsetzungen A.1.1. Urbanes 
Gebiet, Seite 2), ergibt sich ein Hinweis betreffend auf die Leistungs-
fähigkeit der Feuerwehr, im Rahmen der Sicherstellung des zweiten 
Rettungsweges über Rettungsgeräte der Feuerwehr. 

• Wir verweisen auf die eingeschränkte Leistungsfähigkeit der Feuer-
wehr Bürstadt zur Sicherstellung des zweiten Rettungsweges und da-
rauf, dass in diesem Zusammenhang kein Hubrettungsfahrzeug zum 
Ansatz gebracht werden kann, sowie der mithin sachlogischen Not-
wendigkeit der baulichen Führung des zweiten Rettungsweges. 

 
Zum anlagentechnischen Brandschutz 
Keine weiterführenden Hinweise zum aktuellen Planungszeitpunkt. 
 
Zum organisatorischen (betrieblichen) Brandschutz 
Keine weiterführenden Hinweise zum aktuellen Planungszeitpunkt. 
 
 

Katastrophenschutz / Gefahrenabwehr: 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zum baulichen Brandschutz werden in die Texthinweise so-
wie die Begründung des Bebauungsplans übernommen.  
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Zum abwehrenden Brandschutz 
• Hinsichtlich der Lage des Plangebietes in einem Risiko-Überschwem-

mungsgebiet (siehe textliche Festsetzungen C.1.2. Überschwem-
mungsgefahr, Seite 9) ergibt sich ein Hinweis zur Lagerung von was-
sergefährdenden flüssigen Brennstoffen. 

• Wir empfehlen, den Hinweis auf Prüfung der einschlägigen Rechts-
vorschriften mit unmittelbarem Bezug, im Speziellen auf Anlage A 
1.2.8/7 H-VV TB mit aufzunehmen. 

 
Zu Methoden des Brandschutzingenieurwesens 
Keine weiterführenden Hinweise zum aktuellen Planungszeitpunkt. 
 
Zu Abweichungen / Erleichterungen 
Keine weiterführenden Hinweise zum aktuellen Planungszeitpunkt. 
 
 
Zitierte Rechtsquellen 
Hessische Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (H-VV 
TB) 
Hessische Bauordnung (HBO) vom 28. Mai 2018 
Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den 
Katastrophenschutz (Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz 
– HBKG) 
vfdb-Richtlinie 01/01-S1 : 2012-11 (01) Brandschutzkonzept / Ergänzung 
S1: Abschnitt 10: Anhang 3 – Beteiligung der Brandschutzdienststellen 
bei der Prüfung des Brandschutznachweises 
 
 
Um Beachtung der Ihnen bekannten Hinweise zum Bebauungsplankatas-
ter (Bürger-GIS) wird weiterhin gebeten. Ergänzende Informationen und 
Anleitungen können Sie dem "Pflichtenheft Bauleitplanungskataster" ent-
nehmen, das unter dem folgenden Link zum Download bereitsteht: 
http://buergergis.kreis.bergstrasse.de/bauleitplanungskataster/. 
 
Für Rückfragen Ihrerseits stehen wir gerne zur Verfügung.“ 
 

 
Die Hinweise zum abwehrenden Brandschutz werden in die Texthinweise 
sowie die Begründung des Bebauungsplans übernommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Planung wird digital erstellt und zu gegebener Zeit an das Bürger-GIS 
des Landkreises übermittelt.  
 
 
 
 
 
 

http://buergergis.kreis.bergstrasse.de/bauleitplanungskataster/
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Beschlussvorschlag: 
 
Die Stellungnahme der Bündelungsstelle des Landkreises Bergstraße 
wird gemäß der fachlichen Beurteilung behandelt und führt zur entspre-
chenden Ergänzung der Begründung und der Texthinweise.  
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Energieried GmbH & Co. KG, Lampertheim 
Stellungnahme vom 18.06.2021 
Aktenzeichen: ohne 
 
Inhalt: 
 
„bitte beachten Sie im Rahmen der Planungsarbeiten für das o.g. Bauge-
biet die folgen Punkte: 
 
 
DVGW-Regelwerk 
Alle relevanten Bereiche des Regelwerks sind einzuhalten, insbesondere: 
 
 
 
 
 
GW 125 
Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsanlagen 
- Überpflanzungen vermeiden - 
 
 
 
W 405 
Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasser-
versorgung 
 
 
 
 
W 400-1 (A) 
Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen (TRWV); Teil 1: Pla-
nung 
9.2 Anschlussverlauf und Mantelrohre 
„Anschlussrohre sollten geradlinig, rechtwinklig zur Grundstücksgrenze 
und auf dem kürzesten Weg von der Versorgungsleitung zum Gebäude 

 
 
 
 
Fachliche Beurteilung: 
 
 
 
 
 
 
Es sind keine Veränderungen der öffentlichen Erschließung vorgesehen. 
Maßnahmen zur Herstellung von Hausanschlüssen sowie alle Versor-
gungsanlagen auf den Baugrundstücken sind direkt zwischen Eigentü-
mern und Versorgungsträgern abzustimmen. Ein Regelungsbedarf auf 
Ebene des Bebauungsplans besteht nicht.  
 
 
Ein Hinweis auf die erforderlichen Leitungsabstände ist bereits im Bebau-
ungsplan berücksichtigt. Im Rahmen der bislang bekannten Vorhabenpla-
nung sind keine Baumanpflanzungen in der Nähe von Bestandsleitungen 
vorgesehen.  
 
 
Der Löschwasserbedarf des Vorhabens entspricht dem der umgebenden 
Bestandsbebauung. Ggf. im Rahmen der Objektplanung darüber hinaus 
gehender Löschwasserbedarf ist im Rahmen der Bauvorlagen als Objekt-
schutz (Löschwasserbrunnen, Löschwasserzisternen etc.) auf den Bau-
grundstücken nachzuweisen. 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zur Herstellung von Hausanschlussleitungen sind seitens 
der später bauausführenden Firmen bzw. im Rahmen der Objektplanung 
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verlaufen. Vorabverlegungen sind zu vermeiden, da dabei die vorgenann-
ten Kriterien in der Regel nicht eingehalten werden können.“ 
 
Lage der Versorgungsleitungen 
Die Versorgungsleitungen der ENERGIERIED verlaufen im Regelfall in 
den öffentlichen Verkehrsflächen. 
 
Löschwasser 
Für die im Bebauungsplan dargestellten Teilgeltungsbereiche, kann aus 
einem Radius von 300 m (um ein jeweiliges Flurstück) insgesamt eine 
Löschwassermenge von 96 m³/ h bei 1,5 bar über einen Zeitraum von 2 
Stunden aus mindestens zwei der vorhandenen Hydranten des öffentli-
chen Trinkwasserversorgungsnetzes bereitstellt werden. 
 
Vorgaben der ENERGIERIED 
Diese finden Sie in unserer Bauherrenmappe auf unserer Internetseite: 
www.energieried.de 
 
Gebäudeabriss 
Sollten in den betroffenen Gebieten (im Rahmen der Bebauung in zweiter 
Reihe) Abrisse von Gebäuden mit Gas- oder Trinkwasser-Hausanschlüs-
sen geplant sein, so müssen die folgenden Beantragungen durch den 
Bauherren stattfinden: 
 
− Beantragung der Leitungstrennung 

(sechs Monate vor Abriss) 
 
− Beantragung des Zählerausbau 

(sechs Monate vor Abriss) 
 

− Plananfrage 
(eine Wochen vor Abriss und unmittelbar vor Abriss) 

 
 
 

zu beachten. Ein Regelungsbedarf auf Ebene des Bebauungsplans be-
steht nicht. 
 
 
Der Hinweis zur Lage der Versorgungsleitungen wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
 
 
Die Hinweise zur gesicherten Löschwasserversorgung des Plangebiets 
werden in die Begründung übernommen.  
 
 
 
 
 
Die Hinweise für Bauherren sind im Rahmen der Objektplanung zu be-
rücksichtigen. 
 
 
Der Gebäudeabbruch ist bereits erfolgt. Die Stadt geht davon aus, dass 
in diesem Zuge alle erforderlichen Leitungstrennungen erfolgt sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.energieried.de/
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Hausanschlüsse 
Gerne schließt die ENERGIERIED die entstehenden Gebäude an Ihre 
Versorgungsnetze an und stellt damit die Versorgung mit Trinkwasser 
und Gas sicher. 
 
Bei Zweitreihenbebauung bzw. Grundstücksteilungen ist die grundbuch-
rechtliche Sicherung der Hausanschlussleitungen erforderlich. 
Das Grundbuch-Eintragungsbewilligung-Formular finden Sie auf unserer 
Internetseite: www.energieried.de 
 
Bei Fragen zu Hausanschlüssen steht Ihnen gerne unsere Beraterin zur 
Verfügung: 
 
Frau Lena McFarland 
Tel.: 06206 – 9284 838 
E-Mail: lena.mcfarland@energieried.de“ 
 

 
 
Die Hinweise zur Herstellung von Hausanschlüssen betreffen die Objekt-
planung und erfordern keine Regelungen auf Ebene des Bebauungs-
plans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stellungnahme der Energieried GmbH & Co. KG wird gemäß der 
fachlichen Beurteilung behandelt und führt nicht zu Änderungen der Pla-
nung. 
 

 
  

http://www.energieried.de/
mailto:lena.mcfarland@energieried.de
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EWR Netz GmbH, Worms 
Stellungnahme vom 21.06.2021 
Aktenzeichen: AEXT2100193/01 
 
Inhalt: 
 
„vielen Dank für das oben genannte Schreiben, das wir zur Kenntnis ge-
nommen haben. 
  
Zurzeit sind in diesem Planungs-/Baubereich keine Netzausbauarbeiten 
geplant oder in der Ausführung. 
 
Der Planungs-/Baubereich wird von Versorgungsanlagen unseres Unter-
nehmens tangiert, auf die entsprechende Rücksicht zu nehmen ist. 
 
Die Auszüge aus den Bestandsplänen der Versorgungsnetze der EWR 
Netz GmbH haben Sie bereits per E-Mail vom 15. Juni 2021 erhalten. Für 
die unterschiedlichen Sparten bestehen einzelne Pläne. Alle Eintragun-
gen in den Plänen sind unverbindlich. Hausanschlussleitungen sind in 
den Plänen ggf. nicht angegeben. 
 
Bei Kreuzungen oder Näherungen zu Anlagen der EWR Netz GmbH ist 
entsprechende Rücksicht zu nehmen. Die genaue Lage der Leitungen ist 
durch Handschachtung festzustellen. Die nachstehenden oder in den Plä-
nen angegebenen Schutzstreifen oder Mindestabstände sind zu beach-
ten. 
 
Die Schutzstreifen sind von jeglicher Bebauung und Bepflanzung mit Bäu-
men oder tiefwurzelnden Sträuchern freizuhalten. Vorstehende Tätigkei-
ten innerhalb der Schutzstreifen sind der EWR Netz GmbH anzuzeigen 
und Schutzmaßnahmen mit der EWR Netz GmbH abzustimmen. 
 
Zur Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung dürfen die nachstehenden 
Mindestabstände bei der Verlegung von Leitungen ohne Sondermaßnah-
men nicht unterschritten werden. Die Sondermaßnahmen sind mit der 
EWR Netz GmbH abzustimmen. 

 
 
 
 
Fachliche Beurteilung: 
 
 
 
 
Die Hinweise der EWR Netz GmbH werden zur Kenntnis genommen. Für 
den Bebauungsplan ergibt sich hier keine weitergehende Relevanz, da 
an den öffentlichen Erschließungsflächen keine planungsrechtlichen Ver-
änderungen vorgenommen werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeine Hinweise bezüglich der einzuhaltenden Mindestabstände 
sind bereits im Bebauungsplan berücksichtigt.  
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Darüber hinaus dürfen keine Einwirkungen vorgenommen werden, die 
den Bestand, den Betrieb oder die Unterhaltung der Leitungen beein-
trächtigen oder gefährden. 
 
Wir verweisen auch auf behördliche Festlegungen, die einschlägigen Vor-
schriften und anerkannten Regeln der Technik. 
 
Für Schäden, die auf eine Missachtung der vorstehenden Vorgaben be-
ruhen, haftet der Verursacher. 
 
 
Beigefügte Pläne:   Mindestabstand / Schutzstreifen 
     lichter Abstand beiderseits 
        Leitungsmitte 
Niederspannungskabelplan   0,2 m 
Straßenbeleuchtungskabelplan  0,2 m 
Mittelspannungskabelplan mit  0,2 m 
Steuerkabel  
Mittelspannungsfreileitungsplan      10 m 
Gas- und Wasserbestandsplan mit 
- Wassertransportleitung (Kennz. HW) 1,5 m    5 m 
- Wasserverteilungsleitung (Kennz. VW) 0,4 m 
- Gas Hochdruckleitung (Kennz. HGD) 1,5 m   3,0 m 
- Gas Mitteldruckleitung (Kennz. VGM) 0,4 m   1,5 m 
- Gas Niederdruck (Kennz. VG)  0,4m 
 
Bauunternehmungen sind anzuweisen, vor Baubeginn aktuelle Bestands-
pläne schriftlich anzufordern oder bei uns abzuholen und mit der zustän-
digen Betriebsstelle der EWR Netz GmbH Kontakt aufzunehmen. 
 
 
Die Kosten für Leitungssicherungsmaßnahmen oder Umlegungen vor-
handener Leitungen werden gemäß dem Verursachungsprinzip dem Ver-
ursacher in Rechnung gestellt, soweit keine vertraglichen oder sonstigen 
Festlegungen anderweitige Regelungen vorgeben.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt ist nicht Vorhabenträger im Plangebiet und wird auch keine Ver-
änderungen an öffentlichen Erschließungsanlagen vornehmen. Eine Ab-
stimmung hat bei Bedarf direkt im Rahmen der Objektplanung zwischen 
dem Versorgungsunternehmen und der Bauherrschaft zu erfolgen.  
 
Es sind nach Kenntnisstand der Stadt keine entsprechenden Maßnahmen 
erforderlich, da keine Veränderungen an öffentlichen Erschließungsflä-
chen geplant sind.  
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Aussagen zur Tiefenlage der EWR-Leitungen sind nicht möglich, da nach 
der Legung der Leitungen das Höhenniveau des Geländes eine Verän-
derung durch Auf- oder Abtrag erfahren haben kann. Im Zuge des Ab-
stimmungsverfahrens bzw. der Vorkoordination sind Suchschachtungen 
im Bereich der EWR-Leitungen herzustellen, um die genaue Tiefenlage 
festzustellen. Aufgrund dieser Erkenntnisse können notwendige Arbeiten 
wie Leitungssicherung, Leitungsumlegungen oder andere erforderliche 
Arbeiten definiert, koordiniert und notwendige Aufwendungen und Bau-
zeiten kalkuliert werden.“ 
 
 
 
 
 
 
Die Planauskunft kann in der Verfahrensakte eingesehen werden. 
 

 
Die Hinweise zur Tiefenlage von Leitungen werden zur Kenntnis genom-
men, haben aber keine Relevanz für die Festsetzungen des Bebauungs-
plans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stellungnahme der EWR Netz GmbH wird gemäß der fachlichen Be-
urteilung behandelt und führt nicht zu Änderungen der Planung. 
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Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement, Darmstadt 
Stellungnahme vom 04.06.2021 
Aktenzeichen: 34-c-2_BV-15.03.01-Ba_2021-023428 
 
Inhalt: 
 
„gegen die oben genannte Bauleitplanung bestehen seitens Hessen Mo-
bil keine Einwände. Die äußere verkehrliche Erschließung des Plange-
bietes wird derzeit als gesichert angesehen. 
 
Folgender fachlicher Hinweis ist im weiteren Planungsverlauf allerdings 
unbedingt zu berücksichtigen: 
 
Gegen den Straßenbaulastträger von klassifizierten Straßen bestehen 
keine Ansprüche auf Durchführung von Schutzmaßnahmen aufgrund 
des BImSchG.“ 

 
 
 
 
Fachliche Beurteilung: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens Hessen Mobil keine Ein-
wände gegen die Bauleitplanung bestehen und die äußere verkehrliche 
Erschließung des Plangebietes als derzeit gesichert angesehen wird. 
Diese Einschätzung deckt sich mit dem Kenntnisstand der Stadt. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ist auch bereits in den 
Texthinweisen des Bebauungsplans berücksichtigt. Im Bebauungsplan 
sind bereits passive Schallschutzanforderungen für das Plangebiet gegen 
Straßenverkehrslärm festgesetzt, durch die gesunde Wohn- und Arbeits-
bedingungen gewährleistet werden. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stellungnahme von Hessen Mobil wird gemäß der fachlichen Beurtei-
lung behandelt und führt nicht zu Änderungen der Planung. 
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Landesamt für Denkmalpflege Hessen - Abteilung A: hessenARCHÄ-
OLOGIE, Darmstadt 
Stellungnahme vom 23.06.2021 
Aktenzeichen: A III.3 Da 118-2021 
 
Inhalt: 
 
„im Geltungsbereich des B-Plans bzw. dessen direkten Umfeld liegt ein 
Bodendenkmal (Bürstadt 01: frühmittelalterliches Gräberfeld), das nach 
der Vorgabe des hessischen Denkmalschutzgesetzes geschützt ist. 
 
Die vorliegende Planung wird vom Landesamt für Denkmalpflege, hes-
senArchäologie, im derzeitigen Stadium abgelehnt, da nicht sichergestellt 
ist, dass die öffentlichen Belange des Bodendenkmalschutzes und der 
Bodendenkmalpflege (§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB) hinreichend berücksichtigt 
werden. Es ist daher damit zu rechnen, dass durch die Bebauung Kultur-
denkmäler im Sinne von § 2 Abs. 2 (Bodendenkmäler) HDSchG zerstört 
werden. 
 
Um Qualität und Quantität der archäologischen Befunde zu überprüfen 
und um später zu fundierten Stellungnahmen im Rahmen von bauord-
nungsrechtlichen oder denkmalschutzrechtlichen Genehmigungsverfah-
ren (§ 18 HDSchG) zu gelangen, ist als Ergänzung zu einem Bebauungs-
plan ein archäologisches Gutachten, d. h. eine vorbereitende Untersu-
chung gemäß § 20 Abs. 1 Satz 2 HDSchG erforderlich, deren Kosten vom 
Plangeber dessen Eigenschaft als Verursacher zu tragen sind. 
 
Den Belangen des Bodendenkmalschutzes und der Bodendenkmal-
pflege kann vorliegend wie folgt ausreichend Rechnung getragen 
werden: 
 
Anstelle einer vorbereitenden Untersuchung/Ausgrabung ist während des 
Abrisses bzw. der Bauvorbereitung eine Baubegleitung durch eine in Hes-
sen zugelassene archäologische Fachfirma durchzuführen. 
 

 
 
 
 
 
Fachliche Beurteilung: 
 
Die Hinweise zu möglichen Bodenfunden im Plangebiet wurden bereits 
an den Bauherrn der Neubaumaßnahme Mainstraße 13-15 und Köpfel-
gasse weitergegeben und entsprechende Sondierungsgrabungen wur-
den durchgeführt, die entsprechende Funde hervorgebracht haben. Aktu-
ell laufen noch weitere Grabungen, die seitens des Landesamtes auf-
grund der ersten Funde für erforderlich erachtet wurden. Die weiteren 
Maßnahmen zur Erkundung und wissenschaftlichen Auswertung der 
Funde erfolgen in enger Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmal-
pflege. Ein erster Zwischenbericht wird ergänzender Bestandteil der Be-
bauungsplanbegründung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund des früheren baulichen Bestands waren Grabungen vor den Ab-
brucharbeiten nicht sinnvoll möglich. Dem Vorschlag des Landesamtes 
für Denkmalpflege zur baubegleitenden Erkundung wurde daher gefolgt. 
Die entsprechenden Maßnahmen erfolgen auf Kosten des Grundstücks-
eigentümers der von Änderungen betroffenen Bereiche.  



31 

Voraussetzung ist, dass der Mutterboden mit einer ungezahnten Bagger-
schaufel abgezogen wird und bei Auftreten von archäologischen Resten 
dem beauftragten Grabungsunternehmen genügend Zeit eingeräumt 
wird, diese zu dokumentieren und zu bergen. 
 
Eine Liste zu den Grabungs- und Prospektionsfirmen, die in Hessen zu-
gelassen sind, wird vom Bundesverband freiberuflicher Kulturwissen-
schaftler e. V., Adenauerallee 10, 53 113 Bonn geführt. 
 
Unter http://www.b-f-k.de/mg-listen/archaeologie-grabungsfir-
men.php#list, finden Sie den Link zu der pdf-Liste der Archäologischen 
Grabungsfirmen, die in Hessen zugelassen sind. 
 
Wie auch bei der Voruntersuchung bis zur Totalausgrabung sind gemäß 
§ 18 Abs. 5 HDSchG die Kosten vom Plangeber in seiner Eigenschaft als 
Verursacher zu tragen. 
 
Eine Kopie dieses Schreibens geht an die Untere Denkmalschutzbehörde 
beim Kreis Bergstraße zur Kenntnis. 
 
Hinweis: Die vorliegende Stellungnahme verhält sich ausschließlich 
zu den öffentlichen Belangen des Bodendenkmalschutzes und der 
Bodendenkmalpflege. Eine gesonderte Stellungnahme zu den Be-
langen des Baudenkmalschutzes und der Baudenkmalpflege behält 
sich die Denkmalfachbehörde vor.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zur Kostentragung sind bekannt und wurden auch an den 
Grundstückseigentümer weitergeleitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege Hessen wird ge-
mäß der fachlichen Beurteilung behandelt und führt zur Ergänzung der 
Begründung. 
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Landesamt für Denkmalpflege Hessen - Abteilung A: hessenARCHÄ-
OLOGIE, Darmstadt 
Ergänzende Stellungnahme vom 13.08.2021 
Aktenzeichen: ohne 
 
Inhalt: 
 
„wie telefonisch besprochen hat die Voruntersuchung der Firma AADS, 
Herr Sarnowski, im Geltungsbereich des o.g. B-Plan den Nachweis von 
Bodendenkmälern und deren Ausdehnung erbracht. Neben Spuren einer 
neuzeitichen Besiedlung fanden sich sowohl vorgeschichtliche wie auch 
hochmittelalterliche Siedlungsspuren im Bereich der durch die Vorunter-
suchung geöffneten Schnitte. 
 
Die Erhaltung und Qualität der Befunde ist so, dass die hessenArchäolo-
gie das Erhaltungsgebot von Kulturdenkmälern hinter die Planungsinte-
ressen der Stadt bzw. des Bauherrn zurückstellt, wenn sichergestellt wird, 
dass die auftretenden Befunde und Funde vor der Zerstörung archäolo-
gisch untersucht und geborgen werden. Die Lage der Befunde (Tiefe) ist 
dabei mit den Baueingriffen abzugleichen, da in Bereichen ohne tiefen 
Bodeneingriff die Befunde ggf. unter den Baueingriffen verbleiben kön-
nen, wenn deren Erhaltung sichergestellt wird. Ansonsten regen wir an, 
die Untersuchung direkt fortsetzen zu lassen, wenn dies durch die Fach-
firma möglich ist. Für die Abgrenzung des Untersuchungsbereiches bitte 
ich um Übersendung eines konkreten Bauplans für das Grundstück zur 
Abstimmung. 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen bzw. mein Kollege Herr Steffens gerne 
zur Verfügung.“ 

 
 
 
 
 
Fachliche Beurteilung: 
 
Die Hinweise der ergänzenden Stellungnahme werden zur Kenntnis ge-
nommen und in die Begründung des Bebauungsplans übernommen. Die 
Grabungsarbeiten wurden zwischenzeitlich bereits wie seitens des Lan-
desamtes angeregt fortgesetzt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege Hessen wird ge-
mäß der fachlichen Beurteilung behandelt und führt zur Ergänzung der 
Begründung. 
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Regierungspräsidium Darmstadt - Dezernat I 18 - Kampfmittelräum-
dienst des Landes Hessen, Darmstadt 
Stellungnahme vom 17.06.2021 
Aktenzeichen: I 18 KMRD- 6b 06/05-B 5080-2021 
 
Inhalt: 
 
„über die in Ihrem Lageplan bezeichnete Fläche liegen dem Kampfmit-
telräumdienst aussagefähige Luftbilder vor. 
 
Eine Auswertung dieser Luftbilder hat keinen begründeten Verdacht er-
geben, dass mit dem Auffinden von Bombenblindgängern zu rechnen 
ist. Da auch sonstige Erkenntnisse über eine mögliche Munitionsbelas-
tung dieser Fläche nicht vorliegen, ist eine systematische Flächenabsu-
che nicht erforderlich. 
 
Soweit entgegen den vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der Bauar-
beiten doch ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden 
sollte, bitte ich Sie, den Kampfmittelräumdienst unverzüglich zu verstän-
digen. 
 
Sie werden gebeten, diese Stellungnahme in allen Schritten des Bauleit- 
bzw. Planfeststellungsverfahrens zu verwenden, sofern sich keine we-
sentlichen Flächenänderungen ergeben.“ 

 
 
 
 
 
Fachliche Beurteilung: 
 
Die Hinweise des Kampfmittelräumdienstes werden zur Kenntnis genom-
men und in die Begründung des Bebauungsplans übernommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach diesem Beteiligungsschritt erfolgt der Satzungsbeschluss des Be-
bauungsplans, so dass keine erneute Beteiligung des Kampfmittelräum-
dienstes erforderlich wird.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stellungnahme des Kampfmittelräumdienstes beim Regierungspräsi-
dium Darmstadt wird gemäß der fachlichen Beurteilung behandelt und 
führt zur Ergänzung der Begründung. 
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Regierungspräsidium Darmstadt - Dezernat III 31.2 - Regionale Sied-
lungs- und Bauleitplanung (Bündelungsstelle), Darmstadt 
Stellungnahme vom 28.06.2021 
Aktenzeichen: RPDA - Dez. III 31.2-61 d 02.05/22-2021/1 
 
Inhalt: 
 
„unter Hinweis auf § 1 Abs. 4 BauGB nehme ich zu der o. g. Bauleitpla-
nung aus der Sicht der Raumordnung wie folgt Stellung: 
 
Der geplante Geltungsbereich ist im geltenden Regionalplan Südhessen 
/ Regionalen Flächennutzungsplan 2010 als Vorranggebiet Siedlung Be-
stand festgelegt. Es handelt sich um eine Nachnutzung, die begrüßt wird. 
Sofern Aussagen zur Einhaltung der städtebaulichen Dichtewerte ergänzt 
werden, kann der Bebauungsplan als an die Ziele der Raumordnung an-
gepasst gelten. 
 
Eine Zuständigkeit der oberen Naturschutzbehörde ist gemäß § 2 Abs. 1 
Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGB-
NatSchG) nicht gegeben. (siehe hierzu auch Ziffer 3.5 des Erlasses des 
Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen 
über die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange (TöB) in städtebaulichen Verfahren nach dem Baugesetzbuch 
(BauGB) vom 11. Dezember 2019 -StAnz. 52/2019 S. 1373-). 
 
Zum o.a. Bebauungsplan nehme ich aus Sicht der Abteilung Umwelt 
Darmstadt wie folgt Stellung: 
 
Abwasser 
Das Plangebiet befindet sich im Stadtkern von Bürstadt und ist durch die 
vorhandene Bebauung sowie Straßen, Hof- und Parkplatzflächen fast 
vollständig wasserundurchlässig befestigt. Mit der Planung (Abriss und 
Neubau) wird der Versiegelungsgrad nicht wesentlich verändert. Das an-
fallende Schmutz- und Niederschlagswasser soll über die vorhandene 
Mischwasserkanalisation zur Kläranlage abgeleitet werden. Nach der 

 
 
 
 
 
Fachliche Beurteilung: 
 
Raumordnung: 
 
 
Die Zustimmung zur Folgenutzung und Innenentwicklung wird zur Kennt-
nis genommen. Eine Aussage zu den städtebaulichen Dichtewerte wird 
in der Begründung ergänzt. 
 
 
 
 
Der Hinweis auf die nicht gegebene Zuständigkeit der Oberen Natur-
schutzbehörde wird zur Kenntnis genommen. Eine Stellungnahme der 
Unteren Naturschutzbehörde liegt vor, auf deren Behandlung im Rahmen 
dieser Beschlussvorlage verwiesen wird. 
 
 
 
 
Abteilung Umwelt Darmstadt 
 
 
 
Die Hinweise zum Belang „Abwasser“ werden zur Kenntnis genommen 
und entsprechen auch dem Kenntnisstand bzw. der Bewertung der Stadt 
Bürstadt. 
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Planung wird sich die Schmutzwassermenge nur gering erhöhen und der 
Niederschlagswasserabfluss aufgrund der Dachbegrünung verringern. 
 
In den textlichen Festsetzungen ist unter dem Punkt A.5 aufgeführt, dass 
Dächer zu einem Anteil von mind. 50 % in extensiver Form zu begrünen 
sind. Ich empfehle, die Aufbauhöhe der Dachbegrünung mit 15 – 25 cm 
festzusetzen. Dies hat den Vorteil der weiteren Abflussminderung und da-
mit hydraulischen Entlastung des Mischwasserkanalsystems sowie der 
Kläranlage. 
 
 
 
 
 
Gegen diesen Entwurf des Bebauungsplanes bestehen hinsichtlich der 
von mir zu vertretenden Belange des Dez. 41.4 - Abwasser keine Beden-
ken. 
 
 
Bodenschutz 
Zu dem o. a. Vorhaben nehme ich aus bodenschutzfachlicher Sicht wie 
folgt Stellung: 
 
1.Nachsorgender Bodenschutz 
 
Ergänzend zu den Ausführungen unter Punkt I.1.7 der Begründung zum 
Entwurf liegt ein weiterer Eintrag für das Plangebiet vor. Der ehemalige 
Standort der Bürstädter Zeitung, Mainstraße 13-15, ist ebenfalls als Alt-
standort eingetragen. Das Gewerbe, Druckerei, ist mit der Branchen-
klasse 5 bewertet. Gemäß Handbuch Altlasten, Band 2, Teil 4 des Hessi-
schen Landesamtes für Umwelt und Geologie (HLNUG) stellt dies ein 
sehr hohes Gefährdungspotential für die Umwelt dar. 
 
Vor diesem Hintergrund hat die Ofenloch Immobilien GmbH im Rahmen 
des Abbruchantrages bereits die erforderlichen umwelttechnischen Un-
tersuchungen durchführen lassen (s. Gutachten des Büros Töniges 

 
 
 
Die Stärke der Substratschicht hat wesentliche Auswirkung auf das Was-
serrückhaltevermögen des Daches aber auch auf das zusätzliche Ge-
wicht gegenüber einem konventionell hergestellten Dach. Der Bebau-
ungsplan muss hier die Belange der Wasserwirtschaft und der Wirtschaft-
lichkeit gleichermaßen berücksichtigen. Hierbei ist zu berücksichtigen, 
dass jede Form der Dachbegrünung eine wesentliche Verbesserung ge-
genüber dem aktuellen Zustand darstellt. In der Textfestsetzung der 
Dachbegrünung sind daher nur Mindestanforderungen an die Substrat-
stärke in Abhängigkeit von der technischen Ausführung des Daches be-
stimmt.  
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegen den Entwurf des Bebau-
ungsplanes hinsichtlich der Belange des Dez. 41.4 - Abwasser keine Be-
denken bestehen. 
 
 
 
 
 
 
1.Nachsorgender Bodenschutz 
 
Im Bereich des Plangebiets ist bereits der Abbruch der früheren Bausub-
stanz und die fachgerechte Entsorgung des Abbruchmaterials erfolgt. Im 
Bereich des Baufeldes ergeben sich keine organoleptischen Auffälligkei-
ten. Der Boden im Plangebiet wird aufgrund der geplanten Tiefgarage na-
hezu vollständig abgefahren und ist hierzu entsprechend zu beproben. 
Zudem wurden bereits entsprechende umwelttechnische Untersuchun-
gen durchgeführt. Die Belange des nachsorgenden Bodenschutzes sind 
damit aus Sicht der Stadt Bürstadt angemessen berücksichtigt. Dies wird 
auch durch den nachsorgenden Bodenschutz beim RP Darmstadt ent-
sprechend bestätigt. Der Hinweis auf die Druckerei als weiterer 
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GmbH vom 16.03.2021). Aufgrund der dabei gewonnenen Ergebnisse 
konnte der Verdacht ausgeräumt werden. Aus bodenschutzfachlicher 
Sicht besteht kein weiterer Handlungsbedarf. Das bodenschutzrechtliche 
Verfahren ist abgeschlossen. 
 
In der Altflächendatei werden die Grundstücke unter der Altis-Nr. 
431.005.020-001-117 mit dem Status „Altlastenverdacht aufgehoben“ ge-
führt. Weitere Maßnahmen sind nicht erforderlich. 
 
Die Ausführungen zum benachbarten Grundwasserschaden sind korrekt 
und vollständig. 
 
Eine Beurteilung, ob es einen Hinderungsgrund hinsichtlich der Nutzung 
von Erdwärme gibt, kann von hieraus nicht abschließend beurteilt wer-
den. Es ist jedoch aufgrund der Grundwasserbelastung erforderlich die 
Nutzung von Erdwärme an diesem Standort kritisch zu prüfen. Eine Ab-
stimmung mit dem Regierungspräsidium Darmstadt ist dabei zwingend 
erforderlich. 
 
In den Unterlagen wird auch auf einen Standort außerhalb des Plange-
bietes eingegangen unter der Adresse Mainstraße 14. Diese Aussagen 
sind zutreffend. 
 
Der Vollständigkeit halber weise ich noch darauf hin, dass unter der Ad-
resse Mainstraße 18 ein weiterer Eintrag in der Altflächendatei vorliegt. 
Eine genaue Verortung dieses Standortes ist mir aufgrund der mir zur 
Verfügung stehenden Daten nicht möglich. Ich gehe jedoch davon aus, 
dass er sich außerhalb des Plangebietes ebenfalls auf der gegenüberlie-
genden Straßenseite befindet. Es handelt sich um ein ehemaliges Fuhr-
unternehmen. Dieses Gewerbe ist mit der Branchenklasse 4 bewertet. 
Gemäß dem o.g. Handbuch stellt dies ein hohes Gefährdungspotential 
für die Umwelt dar. 
 
Ich empfehle, die Ausführungen zu den Grundstücken auf der gegenüber-
liegenden Straßenseite, Mainstraße 14 und 18, nicht in den B-Plan auf-
zunehmen. Sie liegen außerhalb des Plangebietes. Auch werden keine 

Altstandort und auf die durchgeführten umwelttechnischen Untersuchun-
gen wird in der Begründung des Bebauungsplans ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein entsprechender Hinweis zum Abstimmungsbedarf hinsichtlich der 
Nutzung von Geothermie wird in die Texthinweise des Bebauungsplans 
aufgenommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis auf einen weiteren Eintrag in das ALTIS für ein Grundstück 
außerhalb des Plangeltungsbereichs wird zur Kenntnis genommen. Eine 
Benennung dieser Altfläche in dem vorliegenden Bauleitplanverfahren er-
scheint nicht erforderlich.  
 
 
 
 
 
 
Der Empfehlung, die gegenüber liegenden Altflächen nicht in der Begrün-
dung zu benennen, wird gefolgt. Der Hinweis auf den ALTIS-Eintrag für 
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näheren Informationen in den Unterlagen genannt, die einen Einfluss auf 
das Plangebiet erkennen lassen. Entsprechende Hinweise liegen mir 
nicht vor. 
 
2. Vorsorgender Bodenschutz 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplans folgt dem Gebot des sparsamen 
Umgangs mit Grund und Boden, indem Flächen innerhalb des durch Be-
bauung im Innenbereich entstandenen Ortsgefüges für eine neugeord-
nete Nutzung mobilisiert werden (Nachverdichtung). Hiermit wird ein Bei-
trag zur Reduktion weiteren Flächenverbrauchs im Außenbereich geleis-
tet. 
 
Daher wird der Bebauungsplan unter Gesichtspunkten des vorsorgenden 
Bodenschutzes ausdrücklich begrüßt. 
 
Immissionsschutz 
Die fachlich inhaltliche Bearbeitung der Unterlagen hat ergeben, dass ge-
gen die Umsetzung des Bebauungsplanes hinsichtlich der von mir zu ver-
tretenden Belange des Immissionsschutzes Bedenken bestehen. 
 
Wie in vielen anderen Planungen wird für die Schlaf- und Kinderzimmer 
die preiswerteste Variante gewählt, schalldämmende Lüftungseinrichtun-
gen. 
 
Dies entspricht nicht den Bedürfnissen der Bewohner nach Wahrneh-
mung der Umgebung, sondern erzeugt das Gefühl von Isolation bzw. 
akustische Abkapselung. Aus diesem Grund rege ich an, bei der Planung 
weitere Maßnahmen zu berücksichtigen wie z.B. die Ausrichtung der 
schutzbedürftigen Räume und den Einbau von sog. Hafencityfenster in 
den schutzbedürftigen Räumen, die im Gegensatz zu der Lüftungsanlage 
keine Wartungskosten, keinen Stromverbrauch und keine Eigengeräu-
sche produzieren. Gerade im Hinblick auf die Klimaprobleme sollte auf 
zusätzliche Energieverbraucher verzichtet werden. 
 
 

das Grundstück Mainstraße 14 wird entsprechend aus der Begründung 
gestrichen. 
 
 
2. Vorsorgender Bodenschutz 
 
Die Zustimmung zur Planung aus Sicht des Vorsorgenden Bodenschut-
zes wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bedenken des Immissionsschutzes zu schallgedämmten Lüftungs-
elementen sind aus Sicht der Stadt unbegründet. Das Neubauvorhaben 
an der Mainstraße schirmt den gesamten rückwärtigen Grundstücksbe-
reich gegen die Mainstraße ab und sorgt im Bereich der Köpfelgasse für 
entsprechend geringe Lärmimmissionen, ebenso wie an der Gebäude-
rückseite der Bebauung an der Mainstraße. Die besonders vom Straßen-
verkehrslärm betroffene Erdgeschosslage an der Mainstraße wird für ge-
werbliche Zwecke genutzt. Nur in den straßenseitigen Wohnungen der 
Obergeschosse kommt daher die Schalldämmung durch Lüftungsele-
mente zum Tragen. Dies erscheint auch im vergleich zu anderen Planun-
gen angemessen und ausreichend. Es obliegt dem Bauherrn, ggf. weiter-
gehenden Schallschutz zur Steigerung der Wohnqualität zu realisieren. 
Aus energetischen Gründen ist eine Gebäudelüftung über das gekippte 
Fenster nicht mehr zeitgemäß, so dass die gewählte technische Lösung 
schon aus Gründen der Energieeinsparung sinnvoll erscheint. Eine 
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Aus Sicht der Dezernate Wasserversorgung/Grundwasserschutz und 
Oberflächengewässer bestehen gegen den Bebauungsplan keine Beden-
ken. 
 
Als Datengrundlage für die bergrechtliche Stellungnahme wurden fol-
gende Quellen herangezogen: 
Hinsichtlich der Rohstoffsicherung: Regionalplan Südhessen/Regionaler 
Flächennutzungsplan (RPS/RegFNP) 2010, Rohstoffsicherungskarte 
(KRS 25) des HLNUG; 
Hinsichtlich der aktuell unter Bergaufsicht stehenden Betriebe: vorlie-
gende und genehmigte Betriebspläne; 
Hinsichtlich des Altbergbaus: bei der Bergaufsicht digital und analog vor-
liegende Risse, in der Datenbank vorliegende Informationen, Kurzüber-
sichten des ehemaligen Bergamts Weilburg über früheren Bergbau. Die 
Recherche beruht auf den in Inhaltsverzeichnissen des Aktenplans inven-
tarisierten Beständen von Berechtsams- und Betriebsakten früherer 
Bergbaubetriebe und in hiesigen Kartenschränken aufbewahrten Riss-
blättern. Die Stellungnahme basiert daher hinsichtlich des Altberg-
baus auf einer unvollständigen Datenbasis. 
 
Anhand dieser Datengrundlage wird zum Vorhaben wie folgt Stellung ge-
nommen: 
 
Rohstoffsicherung: Durch das Vorhaben sind keine Rohstoffsicherungs-
flächen betroffen. 

Grundrissorientierung wird bereits in den Texthinweisen des Bebauungs-
plans empfohlen, lässt sich aber ggf. nicht in allen Wohnungen realisie-
ren. Die „Hafencity-Fenster“ sind technisch aufwändig und auch hinsicht-
lich der Bedienung und des Reinigungsaufwands von Seiten der Woh-
nungsnutzer aufgrund von zwei hintereinander liegenden Glasscheiben 
nicht gewünscht. Die gewählte Lösung ist zudem wirtschaftlicher, was 
den städtischen Zielen zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums entge-
genkommt. Die Begründung des Bebauungsplans wird um entspre-
chende Angaben ergänzt. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der Dezernate Wasser-
versorgung/Grundwasserschutz und Oberflächengewässer gegen den 
Bebauungsplan keine Bedenken bestehen. 
 
Die Hinweise der bergrechtlichen Stellungnahme werden zur Kenntnis 
genommen und haben keine Auswirkungen auf den Inhalt des Bebau-
ungsplans. Besondere diesbezügliche Risiken des Plangebiets sind nicht 
erkennbar.  
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Aktuelle Betriebe/Konzessionen: Es befinden sich keine aktuell unter 
Bergaufsicht stehenden Betriebe im Planbereich und dessen näherer 
Umgebung. Das Gebiet wird von einem Erlaubnisfeld zur Aufsuchung von 
Kohlenwasserstoffen überdeckt. Der Bergaufsicht sind jedoch keine das 
Vorhaben beeinträchtigenden Aufsuchungsaktivitäten bekannt. 
 
Gefährdungspotential aus früheren bergbaulichen Tätigkeiten: Im Plan-
gebiet ist meinen Unterlagen zufolge bisher kein Bergbau umgegangen. 
 
Dem Vorhaben stehen aus Sicht der Bergbehörde keine Sachverhalte 
entgegen. 
 
 
Den Kampfmittelräumdienst beteilige ich ausnahmsweise nur dann, 
wenn von gemeindlicher Seite im Rahmen des Bauleitplanverfahrens 
konkrete Hinweise auf das mögliche Vorkommen von Kampfmitteln er-
folgt sind. In dem mir von Ihnen zugeleiteten Bauleitplanverfahren haben 
Sie keine Hinweise dieser Art gegeben. Deshalb habe ich den zentralen 
Kampfmittelräumdienst nicht beteiligt. Es steht Ihnen jedoch frei, den 
Kampfmittelräumdienst direkt zu beteiligen. Ihre Anfragen können Sie per 
Email richten an das Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat I 18, 
Zentraler Kampfmittelräumdienst: kmrd@rpda.hessen.de . 
 
Eine verfahrensrechtliche Prüfung ist nicht erfolgt. Bei Rückfragen und 
zur Beratung stehe ich selbstverständlich zur Verfügung.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Kampfmittelräumdienst wurde seitens der Stadt separat beteiligt. Es 
liegt gemäß der Stellungnahme kein konkreter Kampfmittelverdacht vor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Die verfahrensrechtliche Prüfung ist gemäß BauGB für Bebauungspläne 
der Innenentwicklung nicht vorgesehen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stellungnahme der Bündelungsstelle des Regierungspräsidiums 
Darmstadt wird gemäß der fachlichen Beurteilung behandelt und führt zur 
entsprechenden Ergänzung der Begründung und der Texthinweise. 
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Telefónica Germany GmbH & Co. OHG - Request Management/Be-
hördenengineering, Nürnberg 
Stellungnahme vom 14.06.2021 
Aktenzeichen: ohne 
 
Inhalt: 
 
„aus Sicht der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG sind nach den ein-
schlägigen raumordnerischen Grundsätzen die folgenden Belange bei der 
weiteren Planung zu berücksichtigen, um erhebliche Störungen bereits 
vorhandener Telekommunikationslinien zu vermeiden: 
 

− durch das Plangebiet führt 1 Richtfunkverbindung hindurch 
− die Fresnelzone der Richtfunkverbindung 419550393 befindet 

sich in einem vertikalen Korridor zwischen 5 m und 35 m über 
Grund 

 
 

 
 
 
Zur besseren Visualisierung erhalten Sie beigefügt zur E-Mail ein digitales 
Bild, welches den Verlauf unsere Punkt-zu-Punkt-Richtfunkverbindung 
verdeutlichen sollen. 
 
 

 
 
 
 
 
Fachliche Beurteilung: 
 
Ein Hinweis auf die bestehende Richtfunkverbindung und den daraus sich 
ergebenden Abstimmungsbedarf vor allem in Bezug auf Baukrane und 
den Bauablauf wird an den Grundstückseigentümer weitergegeben und 
in die Begründung übernommen. Die Richtfunktrasse ist bei der künftigen 
Bebauung entsprechend zu berücksichtigen. 
 
Seitens der Bundesnetzagentur wird hinsichtlich Gebäudehöhen unter 
20 m auf folgendes hingewiesen: „Beeinflussungen von Richtfunkstre-
cken durch neue Bauwerke mit Bauhöhen unter 20 m sind nicht sehr 
wahrscheinlich. Auf das Einholen von Stellungnahmen der Bundesnetza-
gentur zu Planverfahren mit geringer Bauhöhe ist daher im Kontext des 
Richtfunks zu verzichten.“ 
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Die farbige Linie versteht sich als Punkt- zu-Punkt-Richtfunkverbindungen 
der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG. Das Plangebiet ist im Bild mit 
einer dicken roten Linie eingezeichnet. 
 
Man kann sich diese Telekommunikationslinie als einen horizontal über 
der Landschaft verlaufenden Zylinder mit einem Durchmesser von rund 
30-60m (einschließlich der Schutzbereiche) vorstellen (abhängig von ver-
schiedenen Parametern). Bitte beachten Sie zur Veranschaulichung die 
beiliegende Skizze mit Einzeichnung des Trassenverlaufes. Alle geplan-
ten Konstruktionen und notwendige Baukräne dürfen nicht in die Richt-
funktrasse ragen. 
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Wir bitten um Berücksichtigung und Übernahme der o.g. Richtfunktrasse 
in die Vorplanung und in die zukünftige Bauleitplanung bzw. den zukünf-
tigen Flächennutzungsplan. Innerhalb der Schutzbereiche (horizontal und 
vertikal) sind entsprechende Bauhöhenbeschränkungen s.o. festzuset-
zen, damit die raumbedeutsame Richtfunkstrecke nicht beeinträchtigt 
wird. 
 
Es muss daher ein horizontaler Schutzkorridor zur Mittellinie der Richt-
funkstrahlen von mindestens +/- 30 m und ein vertikaler Schutzabstand 
zur Mittellinie von mindestens +/-15 m eingehalten werden. 
 
Sollten sich noch Änderungen der Planung / Planungsflächen ergeben, 
so würden wir Sie bitten uns die geänderten Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen, damit eine erneute Überprüfung erfolgen kann. 
 
Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stellungnahme der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG wird ge-
mäß der fachlichen Beurteilung behandelt und führt zur entsprechenden 
Ergänzung der Begründung und der Texthinweise. 
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Zweckverband Abfallwirtschaft - Kreis Bergstraße (ZAKB), Lampert-
heim 
Stellungnahme vom 27.05.2021 
Aktenzeichen: ohne 
 
Inhalt: 
 
„bezüglich des o.g. Bauvorhabens in der Stadt Bürstadt möchten wir Sie 
auf die für einen sicheren Betrieb mit Abfallsammelfahrzeugen notwendi-
gen Voraussetzungen, bei der von Ihnen geplanten Baumaßnahme hin-
weisen: 
 
In der aktuellen DGUV Regel 114-601 wird in einem eigenen Kapitel die 
Vermeidung von Rückwärtsfahrten des Abfallsammelfahrzeugs gefordert. 
 
Um dies zu gewährleisten, sind bei der Anlage von Stichstraßen Wende-
anlagen einzurichten, die das Befahren von einem 3-achsigen Abfallsam-
melfahrzeug mit einer Fahrzeuglänge von 10,5 m und einem zulässigen 
Gesamtgewicht von 26 to ermöglichen (vgl. RASt 06, 6.1.2.2, Bild 58). 
Kann aufgrund der örtlichen Verhältnisse eine Wendeanlage nicht reali-
siert werden, ist mindestens ein Wendehammer (vgl. RASt 06, 6.1.2.2, 
Bild 59) einzurichten, der es unseren Fahrzeugen ermöglicht, durch kur-
zes Zurücksetzen die Fahrtrichtung zu ändern. 
 
Da ein unvorhersehbares Rückwärtsfahren – aufgrund von temporären 
Verkehrsbeeinträchtigungen (z.B. durch Verparkung) – nicht ausge-
schlossen werden kann, beträgt die notwendige Fahrbahn- / Fahrgassen-
breite bei einer Anliegerstraße bzw. -weg mindestens 3,55 m (DGUV Re-
gel 114-601, 3.8 2,55 m, Fahrzeugbreite zuzüglich eines Sicherheits-
abstandes von 0,5 m zu beiden Seiten). Bitte berücksichtigen Sie dabei 
notwendige Ausweichstellen und die erwartete Verkehrsbelastung (vgl. 
RASt 06, 6.1.1.10 & Tabelle 16) 
 
Wir bitten dies bei der Planung zu berücksichtigen, um eine reibungs- und 
gefahrlose Abfuhr zu gewährleisten.“ 

 
 
 
 
 
Fachliche Beurteilung: 
 
Die vorliegende Planung hat keine Auswirkungen auf das öffentliche Stra-
ßennetz. Insofern ändern sich auch nicht die Rahmenbedingungen für die 
Abfallentsorgung.  
 
 
 
 
 
Es werden keine neuen Stichstraßen angelegt. Im Bereich der Köpfel-
gasse kann eine Verbesserung für die Müllentsorgung durch die Feuer-
wehrdurchfahrt und dort mögliche Rangiervorgänge erfolgen. In jedem 
Fall kann der im Bereich des Plangebiets anfallende Müll zukünftig über 
die Mainstraße entsorgt werden, so dass im Bereich der Köpfelgasse ggf. 
weniger weit in die Straße eingefahren werden muss. Die Planung hat 
somit keine nachteiligen Auswirkungen auf die Belange der Müllentsor-
gung. Die Begründung wird um entsprechende Aussagen ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stellungnahme des ZAKB wird gemäß der fachlichen Beurteilung be-
handelt und führt zur Ergänzung der Begründung. 
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Private Stellungnahme 1 
Stellungnahme vom 22.06.2021 
Aktenzeichen: ohne 
 
Inhalt: 
 
„als Wohnungseigentümer einer Wohnung in der Mainstr. 16 möchte ich 
hiermit folgende Einwendungen gegen den Bebauungsplan Mainstraße 
13-17 erheben: 
 
Die Festsetzung als UM „Urbanes Gebiet“ laut Baunutzungsverordnung 
ist nicht statthaft. 
Diese Einstufung erlaubt eine wesentlich höhere Lärmbelastung für die-
ses Gebiet. Wir als Eigentümer, bzw. die Mieter unserer Wohnung in der 
unmittelbaren Nachbarschaft dieser Planung, haben in Folge dessen den 
erhöhten Lärmpegel ebenfalls zu ertragen. Dies ist rücksichtslos den bis-
herigen Anliegern gegenüber im Umfeld der neuen Bebauung. Denn eine 
Beschwerde ist dann ausdrücklich nicht mehr möglich. Lärm macht krank. 
Wir reden in der Nachbarschaft über barrierefreie Wohnungen, in denen 
überwiegend Senioren und Seniorinnen leben. Diese sind vom Lärm un-
mittelbar betroffen. In urbanen Gebieten ist tagsüber eine Lautstärke von 
63 dB und nachts von 48 dB zugelassen. Das sind inakzeptabel hohe 
Geräuschbelastungen. Zum Vergleich, in einem Gewerbegebiet ist die er-
laubte Lärmbelastung tagsüber bei 65 dB und nachts bei 50 dB. Also nur 
2 dB höher als dann direkt vor unserer Haustür. Die textlichen Festset-
zungen sehen vor, dass aufgrund der hohen Lärmbelastung schalldäm-
mende Lüftungseinrichtungen für Schlaf- und Kinderzimmer einzubauen 
sind. Und die bereits dort wohnenden Menschen? Sind die nicht betrof-
fen? Das ist eine massive Benachteiligung der Anwohner in der Nachbar-
schaft. Dies schadet der Gesundheit der dort wohnenden Menschen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fachliche Beurteilung: 
 
 
 
 
 
Die Festsetzung eines Urbanen Gebiets hat ausschließlich Auswirkungen 
auf die zulässigen Immissionen innerhalb des Gebietes selbst. Hier liegt 
insofern ein grundsätzliches Missverständnis hinsichtlich der Bedeutung 
der Festsetzung der Art der baulichen Nutzung vor. Diese regelt aus-
schließlich die Immissionsempfindlichkeit des festgesetzten Gebietes und 
verändert nicht den Schutzanspruch und die Immissionsgrenzwerte der 
Umgebung. Im Bereich benachbarter Gebiete sind die dort geltenden Im-
missionsgrenzwerte maßgeblich und auch weiterhin zu beachten. An der 
Immissionsempfindlichkeit des Anwesens Mainstraße 16 ändert sich so-
mit durch die Planung nichts. Dort sind auch weiterhin die bislang gelten-
den Immissionswerte eines Mischgebiets einzuhalten, im Übrigen auch 
durch die Geräusche der Neubebauung innerhalb des Urbanen Gebiets. 
Im Bereich des Teilbereichs Mainstraße 13-15 sind neben der Sparkas-
senfiliale nur Wohnungen vorgesehen. Es gibt also unabhängig von der 
rechtlichen Situation keine Hinweise auf mögliche Immissionskonflikte. 
Die schallgedämmten Lüftungselemente sind in der Tat zum Schutz der 
neuen Bewohner des Plangebiets festgesetzt. Im Bereich des Anwesens 
Mainstraße 16 waren entsprechende Lärmschutzanforderungen auch 
Gegenstand der Festsetzungen des damaligen Bebauungsplans. Die 
Stadt geht davon aus, dass entsprechende Lärmschutzmaßnahmen bei 
der Errichtung der Gebäude Mainstraße 14 und 16 durch den damaligen 
Bauträger auch realisiert wurden.  
 
 
 
 



46 

Nach einer Kommentierung von Grigoleit soll eine ausgewogene Durch-
mischung der Nutzungen in einem urbanen Gebiet vorhanden sein. Dies 
ist hier eindeutig nicht der Fall, da lediglich zur Mainstraße hin ein Ge-
werbe angesiedelt werden soll. Ansonsten scheint es sich um eine Wohn-
nutzung zu handeln. Dies erschließt sich dem beteiligten Bürger aller-
dings nicht, da die Planungen des Investors nicht dargelegt sind. Es 
drängt sich der Verdacht auf, dass beabsichtigt ist die Bürger im Unklaren 
über die Planungen zu lassen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gleichzeitig gibt damit die Stadt die hoheitliche Aufgabe der städtebauli-
chen Planungen aus der Hand und überlässt sie dem Investor. Durch ein 
beherrschendes Übergewicht der Wohn- oder Gewerbenutzung verliert 
das MU seinen Gebietscharakter und ist so nicht zulässig. 
In diesem Bereich sollte max. ein MI, also ein Mischgebiet, ausgewiesen 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Gegensatz zu einem Mischgebiet sieht die Baunutzungsverordnung 
für ein Urbanes Gebiet ausdrücklich keine gleichmäßige Nutzungsmi-
schung als Voraussetzung an. Die Nutzungen dürfen ein deutliches Un-
gleichgewicht haben. Vorliegend befinden sich ein bestehender Gemüse-
laden sowie die geplante Sparkassengeschäftsstelle im urbanen Gebiet 
(MU). Die Wohnnutzung überwiegt jedoch diese Gewerbenutzungen hin-
sichtlich Geschossfläche und Anzahl, was im MU auch zulässig ist. 
Der Bebauungsplan wird als Angebotsbebauungsplan aufgestellt und er-
fordert keine konkrete Investorenplanung als Grundlage. Dennoch gibt es 
bereits eine konkrete Neubauplanung, deren straßenseitige Ansicht auch 
als Abbildung 1 in der Begründung berücksichtigt ist. Es steht allen An-
wohnern im Übrigen frei, sich bei dem ortsansässigen Grundstückseigen-
tümer über die konkrete Planungsabsicht zu informieren. Eine entspre-
chende Informationspflicht der Stadt besteht nicht, da der Bebauungsplan 
nicht vorhabenbezogen aufgestellt wird und neben den geplanten Neu-
bauvorhaben auch weitere Grundstücksflächen umfasst. 
 
Die Stadt gibt ihre hoheitliche Planungsaufgabe nicht ab, sondern trifft im 
Bebauungsplan alle den Umständen entsprechenden bzw. sich aus den 
städtebaulichen Rahmenbedingungen ergebenden Festsetzungen. Es 
sind keine Konflikte erkennbar, die im Rahmen des städtischen Abwä-
gungsprozesses nicht angemessen gewürdigt wären. Eine Verletzung 
nachbarschützender Belange im Bereich des Anwesens Mainstraße 16 
ist jedenfalls nicht zu erwarten und auch nicht erkennbar. Die Ausführun-
gen zur erforderlichen Durchmischung von MU und MI sind unzutreffend. 
Im Mischgebiet (MI) ist gemäß Kommentierung und Rechtsprechung zu 
§ 6 BauNVO eine möglichst gleichmäßige Durchmischung anzustreben, 
während im urbanen Gebiet (MU) gerade keine gleichmäßige Durchmi-
schung sondern nur eine Gewerbe- und Wohnnutzung von jeweils „prä-
gendem Gewicht“ erforderlich ist. Der Gebietscharakter des MU ist durch 
die bestehende und die geplante Gewerbenutzung in Verbindung mit der 
geplanten Wohnnutzung gewahrt. 
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Außerdem erlaubt die Nutzung als urbanes Gebiet eine wesentlich hö-
here Bauweise. Das drückt sich in diesem konkreten Fall so aus, dass die 
Bebauung 4,5 m höher wird als auf der gegenüberliegenden Straßen-
seite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daraus resultiert ebenfalls, dass wesentlich mehr Wohnungen entstehen 
sollen, was eine stärkere Verkehrsbelastung nach sich zieht. Die Ein-
schätzung, dass barrierefreie Wohnungen weniger Stellplätze brauchen, 
hat sich als falsch erwiesen. Die Parksituation auf unseren Stellplätzen ist 
frustrierend, da permanent fremde Menschen dort parken. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass es noch schlimmer wird, wenn mehr 
Wohneinheiten in der Nachbarschaft entstehen, von einem Beratungs-
zentrum der Sparkasse gar nicht zu reden. Die Festsetzung, dass bei ei-
ner barrierefrei erreichbaren Wohnung nur 1 Stellplatz ausreicht ist unzu-
treffend. Barrierefrei erreichbar ist eine Wohnung durch einen Aufzug. 
Das besagt aber nicht, dass die Bewohner nur ein Fahrzeug haben. Der 
Investor wird dadurch bevorzugt, da er sich die ansonsten 1,5 Stellplätze 
spart. Es sollte die Stellplatzsatzung der Stadt Bürstadt Anwendung fin-
den. 
 
 
 

Die Art der baulichen Nutzung steht in keinem Zusammenhang mit der 
zulässigen Höhe baulicher Anlagen. Auch in einem Allgemeinen Wohn-
gebiet oder einem Mischgebiet können Hochhäuser zugelassen werden. 
Ein gewisser Zusammenhang besteht hinsichtlich der möglichen bauli-
chen Dichte. Hier gelten für ein Mischgebiet die Orientierungswerte nach 
§ 17 BauNVO von 0,6 für die GRZ (Grundflächenzahl) und 1,2 für die GFZ 
(Geschossflächenzahl). Im Urbanen Gebiet sind Orientierungswerte von 
0,8 für die GRZ und 3,0 für die GFZ genannt. Der vorliegende Bebau-
ungsplan setzt aber deutlich weniger bauliche Dichte nämlich eine GRZ 
von 0,6 und eine GRZ von 1,8 fest und entspricht damit dem Ziel der Stadt 
zur maßvollen baulichen Innenentwicklung und Schaffung von innerstäd-
tischem Wohnraum sowie zum schonenden Umgang mit Grund und Bo-
den. Die gleichen Ausnutzungskennziffern sind auch in einem WA oder 
MI festsetzbar, da es sich bei den Werten in § 17 BauNVO nach der letz-
ten Änderung der BauNVO nur noch um „Orientierungswerte“ und nicht 
mehr um „Grenzwerte“ handelt. Hierdurch verfolgt der Gesetzgeber das 
Ziel der beschleunigten Wohnraumschaffung sowie Erleichterung der 
baulichen Innenentwicklung. 
 
Die Zahl von Wohnungen kann bei der gewählten Geschossigkeit und der 
festgesetzten GRZ und GFZ höher sein als bei Gebieten mit entspre-
chend geringeren Werten. Die Stadt kommt hierdurch der erheblichen 
Wohnungsnachfrage im Stadtgebiet nach und hält auch die Verkehrser-
zeugung des Gebietes unmittelbar an der Mainstraße als innerstädtischer 
Hauptverkehrsstraße für vertretbar. Die Feststellung einer illegalen 
Fremdbenutzung von Stellplätzen im Bereich der Mainstraße 14-16 ist 
durch die dortige Eigentümergemeinschaft zu klären. Im vorliegenden 
Plangebiet Mainstraße 13-17 ist der Bau einer Tiefgarage und weiterer 
ebenerdiger Stellplätze vorgesehen. Die der Sparkassenfiliale zuzuord-
nenden Stellplätze sind gemäß Stellplatzsatzung zusätzlich zum Stell-
platzbedarf der Wohnungen nachzuweisen und stehen nach Schließung 
der Bankfiliale den Anwohnern des Plangebiets sowie deren Besuchern 
zur Verfügung. Hier unterscheidet sich das vorliegende Vorhaben deut-
lich von dem Bauprojekt Mainstraße 14-16. Auch in diesem Bauvorhaben 
wurde im Übrigen der Stellplatzschlüssel auf einen Stellplatz je Wohnung 
verändert. Wenn das dortige Stellplatzproblem wie geschildert durch 
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Die verkehrliche Situation sollte in dieser Straße auf alle Fälle neu gere-
gelt werden. Es wurden keinerlei verkehrsplanerische Begleitgutachten 
oder dergleichen gemacht. Aufgrund des jetzt schon hohen Verkehrsauf-
kommens fahren viele Radfahrer verbotener Weise auf dem Bürgersteig, 
was wiederum eine Gefahr für Menschen mit einem Rollator oder generell 
beeinträchtigte Menschen und Kinder, eigentlich prinzipiell für Fußgän-
ger, darstellt. Tempo 30 wäre hier mehr als angebracht, da auch dies die 
Lärmbelastung reduzieren würde. 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan macht es den Anwohnern fast unmöglich konkrete 
Einwendungen zu erheben, da es sich um einen Angebotsbebauungsplan 
handelt. Dies führt automatisch zu städtebaulichen Spannungen. Es gibt 
keine klare Aussage wieviele Wohnungen, Stellplätze und Gewerbebe-
triebe vorgesehen sind. Dies ist aber Voraussetzung für die Einschätzung 
der Anwohner und auch der Gremien, die darüber zu entscheiden haben. 
Das Stadtparlament legt in diesem Bebauungsplan keine Höchstgrenze 
für die Zahl der Wohnungen fest und kann somit auch keine Aussage 
dazu treffen wie hoch die Belastung für die bereits bestehende 

Fremdparker entsteht, ist dies eine Bestätigung, dass der Stellplatz-
schlüssel für das Vorhaben selbst ausreichend war. Eine Bevorzugung 
des Investors liegt nicht vor, da auch in dem gegenüber liegenden Bebau-
ungsplan der gleiche Stellplatzschlüssel bereits festgesetzt wurde. Es ob-
liegt den Eigentümern der Stellplätze im Bereich Mainstraße 14-16 deren 
illegale Benutzung durch geeignete Maßnahmen wie z.B. das Abschlep-
pen widerrechtlich geparkter Fahrzeuge zu unterbinden und hierauf auch 
durch entsprechende Beschilderung oder durch eine Einfriedung mittels 
einer Schranke o.ä. hinzuwirken. Letztlich wird das Parkproblem gerade 
in den Abendstunden nach Beobachtungen der Stadt durch das Anwesen 
Mainstraße 11 verstärkt, da für die Besucher der dortigen Spielhalle keine 
nutzbaren Stellplätze zur Verfügung stehen.  
 
Die Stadt kann bei ihren Planungsüberlegungen von einem regelkonfor-
men Verkehrsverhalten ausgehen. Besondere Konflikte aus diesem Ab-
schnitt der Mainstraße sind nicht bekannt. 
Für die Anordnung von Tempo 30 auf klassifizierten Ortsdurchfahrten gel-
ten rechtliche Vorgaben. Zudem ist die Verbindungsfunktion der innerört-
lichen Hauptverkehrsstraße ein ebenfalls in der Abwägung der Stadt zu 
berücksichtigender Belang. Der Bebauungsplan macht keinerlei Vorga-
ben für die Geschwindigkeit im Bereich der Mainstraße und auch nicht für 
die Straßenraumaufteilung in Fahrbahn und Gehwege. Die Verkehrsbe-
hörde der Stadt Bürstadt kann hier im Rahmen ihrer Befugnisse durch 
Beschilderung auf die Verkehrsabläufe Einfluss nehmen. Die Verkehrs-
zunahme durch das Vorhaben ist im Vergleich zur Grundlast der Main-
straße so gering, dass sie nicht weiter ins Gewicht fällt.  
 
Die Aufstellung von Angebotsbebauungsplänen ist in der Städtebaupla-
nung der Regelfall und nicht die Ausnahme. Das Baugesetzbuch sieht 
zwischen vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und Angebotsbebau-
ungsplänen im Übrigen keinerlei Unterschiede hinsichtlich der erforderli-
chen Bürgerbeteiligung. Auch zum Angebotsbebauungsplan können 
selbstverständlich Stellungnahmen vorgebracht und Bedenken geäußert 
werden. Auch der Bebauungsplan „Mainstraße 14-20“ ist ein Angebots-
bebauungsplan, obwohl auch zu diesem Bebauungsplan seinerzeit schon 
konkrete Bebauungsabsichten vorlagen. Auch in diesem Bebauungsplan 
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Wohnbebauung ist. Dies wurde bereits durch Rechtsprechungen als un-
zulässig bestätigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fast das gesamte Plangebiet ist für eine Bebauung vorgesehen, was 
dazu führen kann, dass die Immissionsbelastung für die Anwohner ext-
rem steigt. Es liegt kein Nutzungskonzept des Investors vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurze Zusammenfassung: 
 
- keine 17 Meter hohe Bebauung erlauben 
- mehr als 1 Stellplatz pro Wohnung planen 
- kein urbanes Gebiet, sondern Mischgebiet 
- Tempo 30 in der Mainstr. festlegen 

wurden keine Festsetzungen zur Anzahl der zulässigen Wohnungen ge-
troffen. Der jetzt vorliegende Bebauungsplan Mainstraße 13-17 hat eine 
in etwa gleiche Regelungsdichte wie der Bebauungsplan Mainstraße 14-
20. Es ist keineswegs erforderlich, für einen Bebauungsplan die höchst-
zulässige Wohnungsanzahl festzusetzen. Die Wohnungsanzahl ist noch 
nicht einmal ein Kriterium bei der Beurteilung des Einfügens geplanter 
Bebauung in die Umgebungsbebauung im Rahmen von Vorhaben nach 
§ 34 BauGB. Die in der Stellungnahme behauptete „Unzulässigkeit ge-
mäß Rechtsprechung“ ist unzutreffend. Es gibt keine entsprechende 
Rechtsprechung. Die zulässige Belastung der Bestandsbebauung ergibt 
sich aus der für diese festgesetzten Art der baulichen Nutzung. Im Be-
reich der Mainstraße 16 sind das die Immissionsgrenzwert für Mischge-
biet, die unabhängig von der gegenüberliegenden Bebauung oder dorti-
gen Planfestsetzungen zwingen einzuhalten sind. Es liegen auch keiner-
lei Hinweise vor, nach denen von unzulässigen Beeinträchtigungen durch 
das neue Vorhaben auszugehen wäre. 
 
Im Bereich des Bebauungsplans Mainstraße 13-17 ist eine Grundflächen-
zahl von 0,6 festgesetzt, die unterirdisch durch die Tiefgarage überschrit-
ten werden kann. Auch im Bereich Mainstraße 14-20 ist die gleiche GRZ 
von 0,6 festgesetzt. Auch dort wurde eine Überschreitung durch Tiefga-
ragen bis zu einem Wert von 0,9 zugelassen, genau wie im Gebiet Main-
straße 13-17. Die Planungen sind hinsichtlich der zulässigen Bodenver-
siegelung durch bauliche Anlagen somit identisch. Es sind auch völlig un-
abhängig von der tatsächlichen Bebauung im Bereich Mainstraße 13-17 
für das Gebäude Mainstraße 16 unverändert die dort bislang geltenden 
Immissionsrichtwerte verbindlich einzuhalten. Es kann insofern nicht zu 
unzulässigen Immissionsbeeinträchtigungen durch das neue Vorhaben 
kommen.  
 
In Bezug auf die in der Zusammenfassung genannten Punkte wird auf die 
zuvor dargelegte fachliche Beurteilung verwiesen.  
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- eine detaillierte Dar- und Offenlegung der Planungen des Investors 
 
Es ist auch mehr als enttäuschend, dass die unmittelbar gegenüberlie-
genden Eigentümer zu einer Informationsveranstaltung nicht eingeladen 
waren. Es sollte daraufhin ein Ortstermin durchgeführt werden, der wie-
derum nicht stattgefunden hat. Die Bürger werden über konkrete Planun-
gen im Unklaren gelassen und somit nicht so beteiligt wie sich das der 
Gesetzgeber vorgestellt hat. 
 
 
Bitte informieren Sie mich über die Abwägungen des entsprechenden 
Fachausschusses und der Stadtverordnetenversammlung.“ 

 
 
Im Baugesetzbuch sind überhaupt keine Anliegertermine vorgesehen. 
Die Stadt hat vorliegend in Ergänzung zu den Anforderungen des BauGB 
hinsichtlich der Bürgerbeteiligung einen freiwilligen Informationstermin für 
die im Gebiet betroffenen Anwohner und Grundstückseigentümer sowie 
die Anwohner der unmittelbar daran angrenzenden Grundstücke durch-
geführt. Hier wiegt die Betroffenheit erheblich stärker als auf der gegen-
überliegenden Straßenseite an einer innerörtlichen Hauptverkehrsstraße. 
 
Die Beratungsergebnisse der Stadtverordnetenversammlung werden den 
Verfassern von Stellungnahmen nach der Beschlussfassung schriftlich 
zugeleitet. Eine Mitteilung der Abwägungen der beratenden Ausschüsse 
erfolgt nicht, da diese ohnehin keine Verbindlichkeit im Abwägungspro-
zess haben. Die Ergebnisse der Beratungen in den Fachgremien der 
Stadt sind aber bei Interesse im Ratssystem der Stadt einsehbar.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die private Stellungnahme Nr. 1 wird gemäß der fachlichen Beurteilung 
behandelt und führt entsprechend nicht zu Änderungen von Festsetzun-
gen des Bebauungsplans. 
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Private Stellungnahme 2 
Stellungnahme vom 23.06.2021 
Aktenzeichen: ohne 
 
Inhalt: 
 
„ich möchte gegen den Bebauungsplan Bürstadt Mainstraße 13-17 fol-
gende Einwände erheben.  
 
Im Bebauungsplan wurde eine Grenzbebauung mit einer Höhe bis zu 9 
Meter festgelegt. 
Diese Mauer wird vor unser Wohnzimmer und Terrasse gebaut. 
Das heißt, von unserem Wohnzimmer und der angrenzenden Terrasse 
schauen wir auf eine hohe Mauer. 
Das schränkt unsere Licht- und Luftverhältnisse drastisch ein. Luft Aus-
tausch ist dann kaum möglich. Was gerade jetzt bei diesen heißen Tem-
peraturen zu spüren ist, wenn sich die Innenstadt extrem aufheizt. Darun-
ter leidet unsere Wohn- und Lebensqualität erheblich. 
 
 
 
 
 
 
Dem nicht genug, wird im Abstand von 3 Metern zu unserem Haus hinter 
diese 9 Meter Wand eine weitere Mauer von 17 Meter hochgezogen und 
dies auf einer Länge von ca. 40 Metern bis weit in unseren Garten. 
Diese Abstandsfläche von nur 3 Metern ist der Mindestabstand, der min-
destens eingehalten werden muss. 
Bei dieser massiven Bebauung, bei dieser Verdichtung ist diese Abstand-
fläche viel zu gering und wir verlieren erheblich an Wohnqualität. 
Auch dieser Mindestabstand wurde genehmigt ohne Rücksichtnahme auf 
uns. 
 
 
 

 
 
 
 
Fachliche Beurteilung: 
 
 
 
 
Das südlich an das Plangebiet angrenzende Grundstück der Verfasserin 
der Stellungnahme weist eine Grenzbebauung mit einer Traufwandhöhe 
von 8,80 m sowie einer Firsthöhe von 13,60 m (siehe Stellungnahme 
Kreisbauamt) auf. Die mittlere Grenzwandhöhe im Bereich des Einwen-
dergrundstücks beträgt somit ca. 11,20 m, während die maximale Höhe 
im südlichen grenznahen Bereich des Neubaugrundstücks eine Höhe von 
maximal 9,0 m aufweisen darf. Eine wesentliche Beeinträchtigung der 
südlichen Nachbarn durch das Neubauvorhaben ist daher nicht erkenn-
bar. Zudem befindet sich das Planvorhaben nördlich des Einwender-
grundstücks und kann somit nicht zu einer Verschattung des südlichen 
Nachbargrundstücks beitragen. Die Grenzbebauung wird nur in der 
Grundstückstiefe zugelassen, in der auch südlich angebaut wurde. In der 
aktuellen Gebäudeplanung des Vorhabenträgers ist die Grenzbebauung 
sogar noch deutlich kürzer. 
 
Der Abstand der weiteren „Mauer“ ist nicht 3,0 m sondern gemäß den 
Planfestsetzungen zur Abgrenzung unterschiedlicher Gebäudehöhen 
mindestens 5,0 m. Es handelt sich auch nicht um eine „Mauer“ sondern 
um die Fassade der höheren Geschosse mit entsprechenden Öffnungen 
(Fenster). In diesem Bereich weist das Gebäude auf dem Einwender-
grundstück eine geschlossene Brandwand auf. Die Länge des Gebäudes 
geht auch nicht „bis in den Garten“ der Nachbarbebauung (was ja eigen-
tumsrechtlich schon unzulässig wäre). Deutlich vor dem Garten der Ein-
wender verspringt die Baugrenze nach Norden und gewährleistet somit 
ausreichende Grenzabstände. Wesentliche Beeinträchtigungen sind so-
mit nicht zu erkennen. Nachdem das Einwendergrundstück eine deutlich 
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Himmel ist von unserem Wohnzimmer, der Terrasse und Schlafzimmer in 
nördlicher Richtung keiner mehr zu sehen. Nur noch Haus und Wand. 
Davon abgesehen, dass mindestens zehn Mietparteien uns ins Schlaf-
zimmer, ins Wohnzimmer und auf die Terrasse schauen werden. 
Jeder, auch du Bärbel, wäre verärgert und würde sich gegen die Rück-
sichtslosigkeit wehren, wie hier am grünen Tisch in die Lebens- und 
Wohnumstände von Menschen eingegriffen wird, die hier schon ihr Leben 
lang wohnen. 
Das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme wurde nicht einmal an-
satzweise in Betracht gezogen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

höhere Grenzwand aufweist, stellt sich eher umgekehrt die Frage der Be-
einträchtigung durch Verschattung auf dem Vorhabengrundstück.  
 
 
Durch bauliche Veränderungen auf Nachbargrundstücken kommt es für 
Nachbarn regelmäßig zu Veränderungen im Ausblick. Hier ist vielfach 
richterlich festgestellt worden, dass es kein „Recht auf freie Aussicht“ oder 
„Recht auf unveränderbare Aussicht“ gibt. Dadurch, dass sich das Vorha-
ben nördlich des Einwendergrundstücks befindet, liegen hier sogar be-
sonders geringe Beeinträchtigungen durch einen veränderten Ausblick 
vor. Selbstverständlich ist der Himmel über der Terrasse auch weiterhin 
zu sehen, weil das Einwendergrundstück nicht überbaut wird und der 
neue nördliche Nachbar kann auch nicht zu wesentlichen Verschattungen 
des südlichen Nachbargrundstücks beitragen. Auch der Einblick von be-
nachbarten Grundstücken auf das eigene Grundstück ist zu dulden und 
stellt gemäß regelmäßiger Rechtsprechung keine wesentliche Beein-
trächtigung dar. Es gibt im Übrigen zu denken, dass die Einwenderin of-
fensichtlich selbst unmittelbar an der gemeinsamen Grenze eine Terrasse 
hat und somit unmittelbar auf das Nachbargrundstück schauen kann. 
Eine grenzständige Terrasse ist im Übrigen ohne Nachbarzustimmung 
unzulässig. Der Stadt Bürstadt ist keine entsprechende Nachbarzustim-
mung bekannt. Nach ungeprüften mündlichen Angaben der Einwenderin 
wurden vor Errichtung der Terrassen und Balkone entsprechende Nach-
barzustimmungen durch die Bauherrschaft eingeholt. Der Stadt Bürstadt 
liegen diese jedoch nicht vor. Auch gibt es nach den Bauakten der Stadt 
keine Baugenehmigung für die Balkone und Terrasse. Tatsächlich befin-
det sich insbesondere die ebenerdige Terrasse in einem Bereich, der ge-
mäß der Baugenehmigung (zur Umnutzung eines früheren Textilfachge-
schäfts in eine Spielhalle) für Stellplätze vorgesehen war. Die Balkone 
und Terrasse sind baugenehmigungspflichtig, insbesondere weil sie un-
mittelbar an Nachbargrenzen errichtet wurden. Hier sollte mit der Bauauf-
sicht geklärt werden, ob eine nachträgliche Genehmigung bauordnungs-
rechtlich möglich ist.  
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Die Größe und Höhe des Komplexes wird damit begründet, dass man 
Wohnraum schaffen muss. Doch wenn das Erdgeschoß und Erste OG zu 
gewerblichen Zwecken genutzt wird, ist in meinen Augen die Begründung 
hinfällig und rechtfertigt somit keine fünf Stockwerke und eine Bauhöhe 
von 17 Metern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei der sehr emotionalen Infoveranstaltung am 04.03.2021, bei der wir 
das Gefühl hatten vor einem Tribunal zu sitzen und nicht vor unseren 
städtischen Verwaltungsvertretern und unserer Frau Bürgermeisterin, 
mussten wir die Höhe unseres Hauses von 13,5 Metern mehrfach recht-
fertigen. Von der Bau Behörde wurde die Höhe des neuen Gebäudes von 
17 Meter damit gerechtfertigt, dass unser Haus auch an der höchsten 
Stelle 13,5 Meter hoch ist. Es ist wohl ein Unterschied, ob eine Fläche 
von 800 qm Meter auf einer Höhe von 17 Metern gebaut wird oder ob es 
sich, wie bei uns um ein Spitzdach handelt und dies in Quadratmeter 
kaum zu beziffern ist. Das ist, als ob man Äpfel mit Birnen vergleicht. 
 
 
 
Weiterhin Klärungsbedarf besteht bei uns im Garten, da die jetzige 
Grenze und der Katastereintrag nicht übereinstimmen. Ich hätte mir ge-
wünscht, dass der Investor Herr Ofenloch in der Zeit der Planung auf uns 
zugekommen wäre und wir offene Fragen hätten klären können. 
 
Ich bitte diesen Einspruch zu prüfen.“ 

Im Plangebiet soll mit der Sparkassengeschäftsstelle im Erdgeschoss 
eine Belebung und Frequenz im Stadtkernbereich geschaffen werden, die 
auch die übrigen Gewerbenutzungen und den Einzelhandel stärken kann. 
In den Obergeschossen sollen dann Wohnungen entstehen. Die Zuläs-
sige Gebäudehöhe und Geschossigkeit entspricht ungefähr dem Ge-
bäude Mainstraße 3 und liegt unter der Höhe des Gebäudes Mainstraße 
10. Es ist also keineswegs so, dass hier für den Stadtkernbereich unge-
wöhnliche Höhen zugelassen werden. Im Übrigen war im Vorhabengebiet 
vormals im Bereich Mainstraße 13 ein nur zweigeschossiges Haus vor-
handen, an das die Einwenderin ein dreigeschossiges Haus in Grenzbau-
weise mit 13,60 m hohem Giebel auf der Südseite dieses vormals zwei-
geschossigen Hauses errichtet hat. Hier stellt sich schon wegen der er-
heblichen Höhenunterschiede und der wesentlichen Verschattung die 
Frage der gegenseitigen Rücksichtnahme und Angemessenheit der bau-
lichen Höhe.  
 
Der Eindruck eines „Tribunals“ kann keinesfalls bestätigt werden. Die 
Stadtverwaltung und das Planungsbüro informierten im Rahmen der 
Nachbarinformationsveranstaltung sachlich und ruhig über die beabsich-
tigte Planung. Eine gewisse „Schärfe“ kam eher durch die Eigentümer des 
südlichen Nachbargrundstücks auf, wobei die Stadtverwaltung durchaus 
Verständnis für emotionale Reaktionen auf planungsrechtliche Verände-
rungen hat. Hinsichtlich der Höhenverhältnisse im Grenzbereich (maxi-
mal 9,0 m im Bereich des Neubauvorhabens, im Mittel 11,20 m im Bereich 
der südlich angrenzenden Bestandsbebauung) wurde bereits hinreichend 
dargelegt, dass die Neubebauung keineswegs zu wesentlichen Beein-
trächtigungen führen wird und städtebaulich sowie unter dem Aspekt der 
baulichen Innenentwicklung absolut angemessen ist.  
 
Nach Kenntnisstand der Stadt „vereinnahmt“ das südliche Nachbargrund-
stück „Mainstraße 11“ Flächen des Plangeltungsbereichs und bezieht 
Grundstücksflächen des Plangebiets in die eigene Grundstücksfläche 
ein. Weiterhin ist zu beachten, dass die Gartenflächen gemäß Baugeneh-
migung für das südliche Nachbargrundstück Stellplatz- und Zufahrtflä-
chen sind, auf denen notwendige Stellplätze für eine Spielhalle nachge-
wiesen, aber offensichtlich noch nie hergestellt wurden. Der 
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entsprechende Sachverhalt sollte tatsächlich zu gegebener Zeit unter Mit-
wirkung der Bauaufsicht des Landkreises geklärt werden. Insbesondere 
das Stellplatzangebot der gewerbliche Spielhallennutzung sollte überprüft 
werden, da bei nicht ausreichend vorhandenen Stellplätzen die Nutzung 
unzulässig wäre. Dies kann jedoch außerhalb des vorliegenden Bauleit-
planverfahrens erfolgen und hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf 
die vorliegende Planung. 
Nach Kenntnisstand der Stadt wurde im Übrigen seitens des Investors 
zwischenzeitlich Kontakt zur Einwenderin aufgenommen. Die Stadt rät 
dringend dazu, die nachbarliche Abstimmung insbesondere zu einer ggf. 
unzutreffend errichteten Einfriedung zu suchen, um entsprechende Be-
lange möglichst einvernehmlich zu klären. 
Durch eine neuerliche Eingabe (siehe letzte Stellungnahme dieser Abwä-
gungsvorlage) sowie der Stadtverwaltung übergebene Fotos versichert 
der Nachbar Mainstraße 11, die erforderlichen Stellplätze hergestellt zu 
haben. Tatsächlich entsprechen die fotografierten „Stellplätze“ weder hin-
sichtlich ihrer Lage der erteilten Baugenehmigung noch hinsichtlich ihrer 
Ausbauqualität den Anforderungen der städtischen Stellplatzsatzung. Zu-
dem liegen Teile der seitens des Nachbarn fotografierten „Stellplätze“ auf 
dem Fremdgrundstück des Plangeltungsbereichs. (siehe Darstellung in 
der letzten Stellungnahme dieser Abwägungsvorlage). In allen Luftbildern 
(z.B. Google Earth) sind im betreffenden Grundstücksteil im Übrigen 
keine Stellplätze erkennbar. Nach Angaben des Ordnungsamtes ist die 
Zufahrt zu den Stellplätzen auch permanent verschlossen, so dass die 
angeblich vorhandenen Stellplätze durch die Besucher der Spielhalle 
nicht genutzt werden können. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die private Stellungnahme Nr. 2 wird gemäß der fachlichen Beurteilung 
behandelt und führt entsprechend nicht zu Änderungen von Festsetzun-
gen des Bebauungsplans. 
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Private Stellungnahme 3 
Stellungnahme vom 22.06.2021 
Aktenzeichen: ohne 
 
Inhalt: 
 
„Am 17.5.2021 haben Sie die Entwurfsplanung des Bebauungsplans 
Mainstraße 13 - 17 durch amtliche Bekanntmachung der Stadt Bürstadt 
öffentlich ausgelegt. 
 
Ich bin Teil-Eigentümer des Nachbargrundstücks in der Mainstraße 11 
und ich möchte das nun angestoßene Verfahren zum Anlass nehmen fol-
gende Einwände zu erheben: 
 
1. Eine bauliche Nachverdichtung ist für den Innenstadtbereich sicher 

sinnvoll und zu begrüßen. Allerdings ist die jetzige Bebauungsplanän-
derung ist nicht durch eine fehlende städtebauliche Ordnung erforder-
lich geworden, sondern überwiegend durch die wirtschaftlichen Inte-
ressen eines neuen Eigentümers/ Investors. Dies gleicht einer finan-
ziellen Vergoldung von Einzelgrundstücken, ohne dass eine entspre-
chende städtebauliche Rechtfertigung für diese überzogene Nachver-
dichtung gegeben wäre. 

 
 

1.1. Es ist nicht nachvollziehbar, warum nur die Grundstücke des In-
vestors und die unmittelbar nördlich angrenzenden Grundstücke 
in der Planungsänderungsbereich ein bezogen wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fachliche Beurteilung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Stadt sieht mit der Planung eine angemessene bauliche Innen-
entwicklung als gegeben an. Die im Erdgeschoss vorgesehene Sparkas-
senfiliale mit Beratungszentrum stellt eine wesentliche Infrastrukturein-
richtung der Bürstädter Innenstadt dar und trägt zur Belebung des gesam-
ten Innenstadtbereichs bei. Die darüber vorgesehenen Wohnungen tra-
gen zur Wohnraumversorgung der Bevölkerung bei, ohne Außenbe-
reichsflächen der freien Landschaft zu beanspruchen. Die Planung dient 
insofern tatsächlich der städtebaulichen Ordnung und ermöglicht eine an-
gemessene Folgenutzung für eine innerstädtische Brachfläche.  
 
Zu 1.1: Die Grundstücksflächen der früheren Bürstädter Zeitung sollen 
eine bauliche Folgenutzung erhalten. In diesem Zusammenhang konnte 
die Stadt das in ihrem Eigentum befindliche Grundstück Köpfelgasse 14 
in das Plangebiet einbringen, um eine Durchwegung des Plangebiets für 
Rettungsdienste zu ermöglichen, wodurch die Rettungssituation im Be-
reich der Köpfelgasse erheblich verbessert werden kann. Das nördliche 
Grundstück Mainstraße 17 weist vor allem im rückwärtigen Grundstücks-
bereich an der Köpfelgasse keine optimale bauliche Ausnutzung auf und 
könnte im Rahmen einer Neubebauung eine wesentliche Erhöhung der 
Wohnqualität und auch der Ausnutzung erfahren. Das südlich des Plan-
gebiets liegende Anwesen Mainstraße 11 hat hinsichtlich der GRZ bereits 
heute eine höhere Ausnutzung als das Plangebiet. Zudem waren aus 
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1.2. Bei einer aus städtebaulichen Gründen gewollten baulichen 
Nachverdichtung wäre es doch sinnvoller, den gesamten Umge-
bungsbereich in eine Planungsänderung mit einzubeziehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Mit den geplanten Änderungen bliebe insbesondere die ge-
wünschte Nachverdichtung von Wohnraum auf wenige Grundstü-
cke beschränkt. Die Umgebung bliebe nach wie vor als Mischge-
biet festgesetzt, so dass hier eine Nachverdichtung in Form von 
urbanem Wohnraum nicht möglich sein wird. 

 
 
 

1.4. Könnte die gewünschte Nachverdichtung nicht wesentlich maß-
voller mit anderen planerischen Maßnahmen erreicht werden? 

 
 
 
 
 

diesem Bereich bislang keine Wünsche nach einer baulichen Verände-
rung an die Stadt herangetragen worden. Die Stadt hat das Plangebiet 
daher auf Bereiche mit konkretem städtebaulichen Steuerungsbedarf be-
schränkt. Dies entspricht den Vorgaben des § 1 Abs. 3 BauGB, wonach 
Kommunen planerisch tätig werden sollen „sobald und soweit es für die 
städtebaulichen Entwicklung und Ordnung erforderlich“ erscheint. Die Ab-
grenzung des vorliegenden Plangebiets entspricht dieser Anforderung. 
 
Zu 1.2: Die Stadt hat bislang keinen Bedarf für die Einbeziehung weiterer 
Flächen gesehen. Falls seitens des südlich angrenzenden Grundstücks 
ein Wunsch zur baulichen Nachverdichtung besteht, sollte dieser der 
Stadt mitgeteilt werden, damit die Stadt entsprechende Entwicklungswün-
sche in ihre Abwägungsentscheidung einbeziehen kann. Es ist hier aller-
dings zu berücksichtigen, dass die GRZ im Bereich des Grundstücks 
Mainstraße 11 bereits höher ist als die des vorliegenden Plangebiets, so 
dass im Sinne der städtebaulichen Ordnung ggf. nur eine Erhöhung der 
Geschosszahl in Frage kommen könnte. Dies wäre im Falle eines ent-
sprechenden Antrages zu prüfen. Zunächst sieht die Stadt keinen Bedarf 
für eine städtebauliche Ordnung im Bereich des Anwesens Mainstraße 
11.  
 
Zu 1.3: Eine bauliche Innenentwicklung ist auch auf den benachbarten 
Grundstücken grundsätzlich möglich, wobei im Rahmen der Mischge-
bietsfestsetzung eine ausreichende Nutzungsdurchmischung nachzuwei-
sen wäre. Die Stadt ist aber jederzeit zu Gesprächen über eine Modifizie-
rung des Baurechts zugunsten weiterer zentraler Wohnungen bereit.  
 
 
 
Zu 1.4: Die Stadt sieht in der vorliegenden Planung eine angemessene 
und maßvolle Nachverdichtung des zentralen Stadtkernbereichs als ge-
geben an. 
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2. Der erforderliche Interessensausgleich aller Belange ist hier hinsicht-
lich der Umgebungsnutzung nicht erfolgt. Eigentlich sind hier hohe 
Anforderungen an die Konfliktbewältigung gestellt. Die hier geplante, 
zu intensive Nachverdichtung widerspricht jedoch dem zum Berück-
sichtigen Rücksichtnahmegebot. 

 
 
 
 
 
 
 
3. Die Bürstädter Innenstadt leidet ohnehin schon an einem Mangel 

Grünflächen, mit negativen Konsequenzen für Klima, Luftqualität, 
Versickerungsflächen und Artenvielfalt. Mit der Umgestaltung eines 
großen, zentral gelegenen Grundstückes ergäbe sich die Möglichkeit 
dem entgegenzuwirken. Allerdings beschreibt der derzeitige Bebau-
ungsplan, dass ohne Einhaltung von Abständen ein Koloss von fast 
30m auf 40m und einer maximalen Bauhöhe von 17m auf bis zu 90% 
des Geländes gebaut werden könne. Dies scheint mir nicht einer 
nachhaltigen Entwicklung der Innenstadt dienlich zu sein. Im Hinblick 
auf die Erhaltung von Natur gewinnt doch die maßvolle Nachverdich-
tung von Flächen immer mehr an Bedeutung. Es sollte dem Gebot 
zum schonenden Umgang mit Grund und Boden Rechnung getragen 
werden und nicht alles zubetoniert werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es wird vorliegend keine wesentliche Beeinträchtigung der Umgebungs-
nutzung erkannt. Insbesondere das südlich des Vorhabens befindliche 
Einwendergrundstück weist bereits eine höhere Grundflächenzahl und 
eine sehr weitgehende bauliche Ausnutzung auf. Das Abrücken der hö-
heren Gebäudeteile von der südlichen Grenzwand ist angemessen. Eine 
wesentliche Verschattung des Einwendergrundstücks durch das Neubau-
vorhaben findet nicht statt. Die zulässige Art der baulichen Nutzung ist 
angemessen und fügt sich in die bauliche Umgebung ein. Die Anforde-
rungen an die Konfliktbewältigung sind erfüllt, zumal keine wesentlichen 
Konflikte und insbesondere keine Verletzung nachbarschützender Be-
lange erkennbar sind.  
 
Zu 3.: Auf dem Grundstück des Einwenders wurden bauaufsichtlich die 
notwendigen Stellplätze für die Spielhalle (im Erdgeschoss des Gebäu-
des) in der im Luftbild erkennbaren Grünfläche zugelassen. Diese Stell-
plätze führen zu einer Bodenversiegelung die höher ist als die des Plan-
gebiets. Allerdings wurden die Stellplätze bislang nicht hergestellt. (siehe 
auch Ausführungen in Zusammenhang mit der letzten Stellungnahme die-
ser Abwägungsvorlage) Sie sind nach Auffassung der Stadt durch die 
Bauaufsicht einzufordern, denn die Spielhallennutzung ist ohne zugeord-
nete Stellplätze unzulässig. Gerade weil die Nutzer der Spielhalle diese 
Einrichtung erfahrungsgemäß bis spät in der Nacht nutzen, sind Beein-
trächtigungen von umliegenden Wohnnutzungen zu erwarten, wenn die 
Kunden im öffentlichen Straßenraum parken und dort zu nächtlicher 
Stunde Türen schlagen etc. In der vorliegenden Planung ist eine Tiefga-
rage vorgesehen, die begrünt wird. Zudem ist eine Dachbegrünung fest-
gesetzt, durch die ein deutlich höherer Grünflächenanteil im Plangebiet 
im Sinne des Stadtklimas gegeben sein wird als auf dem Grundstück des 
Einwenders. Auch der Niederschlagswasseranfall wird durch die Dach-
begrünung erheblich vermindert und zeitlich gedämpft, weshalb die Plan-
gebietsfläche erheblich besser für das Stadtklima ist als die Bebauung 
des Grundstücks Mainstraße 11. Keinesfalls kann im Übrigen auf 90 % 
des Grundstücks eine Bauhöhe von 17 m erreicht werden. Die Grundflä-
chenzahl für die Hauptnutzung liegt nur bei 0,6. Dabei ist im Grundstücks-
bereich an der Köpfelgasse nur eine zweigeschossige Bebauung mit zu-
sätzlichen Dach- oder Staffelgeschoss und maximal 12,0m 
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4. Durch die angeordnete Grenzbebauung werden Teile unseres Hau-

ses, inclusive mehrerer Balkone, um 3m bis 10m überbaut und durch 
die festgelegte Abstandsfläche von nur 3m befürchte ich einen enor-
men Verlust an Wohnqualität sowie einen großen Wertverlust. Die Be-
lichtungsverhältnisse für die Mainstraße 11 werden sich sehr ver-
schlechtern und unser Haus in einem völligen Luftschatten gestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebäudehöhe möglich. Auch im Bereich des westlichen Baufensters an 
der Mainstraße ist die maximale Höhe baulicher Anlagen in beidseitigen 
Grundstücksbereichen auf maximal 9,0 m begrenzt. Die maximal mögli-
che Breite des bis zu 17,0 m hohen Gebäudeteils beträgt unter 17 m, die 
Länge dieses hohen Baubereichs beträgt maximal ca. 40 m und liegt da-
mit noch deutlich unter der in der offenen Bauweise zulässigen gebäude-
länge von 50 m. Die Bebauung des Grundstücks Mainstraße 11 weist im 
Übrigen auch eine Tiefe von über 30 m auf. Die Belange von Natur und 
Landschaft sind in der vorliegenden Planung ebenso berücksichtigt, wie 
die Anforderungen des Klimaschutzes, der Minderung des Niederschlag-
wasseranfalls und auch einer angemessenen Durchgrünung des Sied-
lungskörpers. Zudem trägt das Vorhaben den Zielen der Innenstadtbele-
bung und der Wohnraumversorgung Rechnung. Gemäß Bestätigung des 
Regierungspräsidiums Darmstadt (Vorsorgender Bodenschutz) ist das 
Vorhaben unter dem Aspekt des schonenden Umgangs mit Grund und 
Boden ausdrücklich zu begrüßen. 
 
Zu 4. Die Aussagen hinsichtlich einer Überbauung in der entsprechenden 
Höhe sind völlig unzutreffend. Im Bereich der gemeinsamen Grenze weist 
das Grundstück Mainstraße 11 im Hauptgebäude eine mittlere Grenz-
wandhöhe von ca. 11,20 m auf, während im Neubaubereich maximal 
9,0 m Grenzwandhöhe zulässig sind. Die Brüstungshöhen im Bereich der 
grenzständigen Terrassen des südlichen Nachbarn Mainstraße 11 wei-
sen eine Höhe von ca. 7-8 m auf. Die Höhendifferenzen sind somit nicht 
annähernd so groß wie im Rahmen der Stellungnahme glaubhaft ge-
macht. Zudem ist zu berücksichtigen, dass sich das Neubauvorhaben 
nördlich des Einwendergrundstücks befindet und somit kaum Verschat-
tungswirkungen erzeugen kann. Die Belichtungsverhältnisse werden sich 
somit nicht wesentlich verändern. Gleiches gilt auch für die Belüftungssi-
tuation. Die Stadt geht hinsichtlich des Anwesens Mainstraße 11 durch 
die Neubebauung des Nachbargrundstücks eher von einem Wertzu-
wachs als einer Wertminderung für das Grundstück Mainstraße 11 aus. 
Die bisherige bauliche Nutzung in einem extrem schlechten baulichen Zu-
stand wirkte sich sicherlich nachteiliger auf den Wert im betreffenden Um-
feld aus. Letztlich kann die Wertentwicklung im Planbereich anhand der 
Bodenrichtwerte verfolgt werden. Der aktuelle Bodenrichtwert (2000) 
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5. In Anbetracht der beantragten Bebauungsdichte wird die bisherige 

Qualität des angrenzenden Wohn-, Schlaf- und Außenraums dras-
tisch gemindert. An unseren Garten und mehrere unsere Wohnungen 
würde nun statt eines unaufdringlichen Kleinbetriebs duzende Woh-
nungen und belebte Parkplätze angrenzen. Dies wird unausweichlich 
zu mehr Wohn- und Verkehrslärm führen. Straßenlärm wird in unsere 
Aufenthalts- und Gartenbereiche verschoben. Ich sehe dadurch die 
Wohnqualität und den Wert der angrenzenden Mietwohnungen er-
heblich gemindert: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

beträgt im Stadtkernbereich 300 €/m². Die Stadt Bürstadt geht davon aus, 
dass dieser Bodenrichtwert in den kommenden Jahren nicht zuletzt we-
gen der verschiedenen Neuinvestitionen und Baumaßnahmen im Umfeld 
des Grundstücks Mainstraße 11 deutlich steigen wird und somit zu einer 
Wertsteigerung auch des Grundstücks Mainstraße 11 führen wird.  
 
Zu 5.: Im Rahmen des Neubauvorhabens sollen die meisten Stellplätze 
in der Tiefgarage untergebracht werden. Somit sind Beeinträchtigungen 
durch Parkplatzlärm eher in geringerem Umfang zu erwarten als dies zu 
Zeiten der Druckerei war, zumal eine Zeitungsdruckerei in den Nachtstun-
den arbeitet und auch die Mitarbeiter- und Auslieferungsfahrzeuge noch 
zur Nachtzeit fahren. All das wird es mit der Neubebauung nicht mehr 
geben. Die von Wohnungen ausgehenden Geräusche sind in einem 
Mischgebiet absolut sozial- und gebietsadäquat und stellen keine wesent-
liche Beeinträchtigung dar. Im Gartenbereich ist auch nicht mit Straßen-
lärm zu rechnen, weil keine Straße an den Gartenbereich heranführt. Zu-
dem besteht hier bislang eine nahezu blickdichte Einfriedung, die bereits 
eine entsprechend abschirmende Wirkung aufweist und im Übrigen auf 
dem Grundstück des Neubauvorhabens steht. Der Wert der Mietwohnun-
gen auf dem Grundstück Mainstraße 11 wird durch die benachbarte Be-
bauung nicht gemindert, sondern eher noch erhöht. Die Rückseite des 
Grundstücks Mainstraße 11 befand sich bislang angrenzend an abbruch-
reife und in schlechtem Zustand befindliche „abgegammelte“ Gebäude. 
Die zeitgemäße Neubebauung wird daher zu einer erheblichen Aufwer-
tung des baulichen Umfelds führen. Damit verbunden ist nach Auffassung 
der Stadt auch eine erhebliche Steigerung der Wohnqualität. Wie in der 
letzten Stellungnahme dieser Abwägungsvorlage dargelegt, handelt es 
sich bei dem „Garten“ des Anwesens Mainstraße 11 um den Grund-
stücksbereich, auf dem die ebenerdigen Stellplätze der Spielhallennut-
zung bzw. der drei genehmigten Wohnungen liegen sollten, die tatsäch-
lich bislang nicht hergestellt wurden. Der letzte der Stadt bekannte 
Rechtszustand dieser Flächen ist „Stellplätze und Zufahrt“. Der tatsächli-
che Zustand ist, wie auch in der Stellungnahme geschildert „Gartenflä-
che“. 
 
 



60 

5.1. Ebenerdige Parkplätze an unserer Grundstücksgrenze werden 
durch die überbaute Feuerwehrdurchfahrt angefahren. Starten, 
Bremsen, Türen schließen werden zu einen ständigen und zu ho-
hem Hintergrundlärm führen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. Um Automaten zu benutzen, werden Kunden der Sparkassenfili-
ale diese Parkplätze sogar in der Nacht und and Sonn- und Fei-
ertagen anfahren und unsere Nachtruhe erheblich beeinträchti-
gen. Auf unserem Grundstück gelten die Vorschriften nach TA - 
Lärm für ein Mischgebiet. Die deutlich schlechteren Werte für das 
Urbane Gebiet gelten bei uns nicht. Was wird der Bauträger un-
ternehmen, damit die gesetzlichen Höchstwerte auf unserem 
Grundstück, ebenerdig und auf den Balkonen im ersten und zwei-
ten Stock, durchgehend eingehalten werden? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 5.1: Bislang befand sich in entsprechender Lage der offene Hof der 
Zeitungsdruckerei, über den das gesamte Mitarbeiterparken sowie Belie-
ferung und Auslieferungsfahrten zur Nachtzeit liefen. Die ebenerdigen 
Stellplätze sollen vor allem der Sparkasse dienen, da die Stellplätze der 
Wohnnutzung vornehmlich in der Tiefgarage untergebracht werden sol-
len. Diese Betrachtungen auf Ebene der Objektplanung sind im Übrigen 
für den städtebaulichen Abwägungsvorgang ohne wesentliche Relevanz. 
Was zählt, ist die zwingend erforderliche Einhaltung der Immissions-
grenzwerte des Mischgebiets im Bereich Mainstraße 11. Die benachbarte 
Festsetzung eines Urbanen Gebiets ist nach den Grundsätzen des Tren-
nungsprinzips nach § 50 BImSchG völlig problemlos und ohne weiterge-
hende schalltechnische Nachweise zulässig. Im Übrigen verursachen die 
genehmigten Stellplätze der Spielhalle in der faktischen Gartenzone des 
Anwesens Mainstraße 11 die gleichen Emissionen, wobei vor allem bei 
den Kundenparkplätzen der Spielhalle von einer überwiegenden nutzung 
in den Nacht- und Ruhezeiten auszugehen ist, während die Parkplätze 
der Sparkassenfiliale vor allem während des Tageszeitraums genutzt 
werden. 
 
Zu 5.2: Die Nachtruhe in der Umgebung des Plangebiets scheint doch 
eher durch die im Anwesen Mainstraße 11 befindliche Spielhalle gefähr-
det zu sein, deren Nutzer regelmäßig zu den Nachtstunden die Einrich-
tung verlassen. Im Übrigen sei daran erinnert, dass die noch herzustel-
lenden Stellplätze der Spielhalle im Garten des Anwesens Mainstraße 11 
genehmigt wurden. Auf andere Weise können die für die Spielhalle erfor-
derlichen Stellplätze nicht nachgewiesen werden. Die Beeinträchtigungen 
entstehen daher eher durch die eigene als durch die benachbarte Nut-
zung. Aus Sicht der Stadt bestehen keinerlei Hinweise auf einen Lärm-
konflikt zwischen der bestehenden und der geplanten Nutzung. Falls es 
entgegen diesen Erwartungen zu Lärmkonflikten kommen sollte, besteht 
ein Abwehranspruch der Nachbarschaft auf Grundlage des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes. Die Feuerwehrdurchfahrt soll im Übrigen 
nicht für die Allgemeinheit zur Verfügung stehen und wird nach Angaben 
des Vorhabenträgers durch einen herausnehmbaren Poller oder andere 
Durchfahrtbeschränkungen für den Allgemeinverkehr gesperrt. Vom 
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5.3. Weiterhin ist zu befürchten, dass unser Gartenbereich durch den 
nächtlichen Fahrbetrieb ständig ausgeleuchtet wird und dadurch 
unsere Privatsphäre, sowie die unserer Mieter, empfindlich ge-
stört würde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Letztlich finde ich es problematisch, dass für dieses Projekt kein vor-

habenbezogener Bebauungsplan mit einer konkreten Vorgabenbin-
dung vorgelegt wurde. Der jetzige Bebauungsplan erscheint mir wie 
eine Wundertüte mit sehr viel Gestaltungsspielraum für den Investor. 
Bei einem Wohnblock dieser Größe und von dieser Tragweite für die 
Innenstadt sollte doch genau beschrieben sein wie viele Wohnungen 
überhaupt gebaut werden. Als direkt betroffener Nachbar fände ich es 
notwendig, dass sich die Stadtverwaltung vor Zustimmung zu diesem 
Bauantrag verbindliche Festlegungen der folgenden Punkte einholt: 

 
 
 
 
 
 

6.1. Anzahl der Wohnungen 
6.2. Anzahl der Stellplätze und Kapazität einer etwaigen Tiefgarage 
6.3. Lage der An- und Abfahrten der Tiefgarage 
6.4. Anbindung and Mainstraße sowie an die Köpfelgasse 

 

Nachbargrundstück aus ist daher nur mit sozial- und gebietsadäquaten 
Geräuschen zu rechnen.  
 
Zu 5.3.: Auch hinsichtlich der Beeinträchtigung durch Beleuchtung beste-
hen Grenzen der zulässigen Beeinträchtigung nach BImSchG. Allerdings 
befindet sich zwischen den Stellplätzen und dem Wohngenutzten Garten-
teil des Anwesens Mainstraße 11 bislang eine Sichtschutzwand auf Erd-
geschosshöhe. Die Terrassen und Balkone liegen erheblich viel höher 
und können von Fahrzeugscheinwerfern nicht erreicht werden. Es besteht 
eher die Gefahr, dass die eigenen Stellplätze der Spielhalle (bislang nicht 
realisiert) zu entsprechenden Beeinträchtigungen der Mieter führen wer-
den. Da die Fahrzeuge im unmittelbaren Gartenbereich parken und wen-
den müssen. (Im Übrigen gemäß Baugenehmigung der Spielhalle sogar 
auf der bauordnungsrechtlich nicht genehmigten Terrasse parken müss-
ten!) 
 
Zu 6.: Der Stadt steht die Wahl des Planungsinstruments frei. In den weit 
überwiegenden Fällen wird das Bauplanungsrecht durch sog. Angebots-
bebauungspläne geschaffen. Die vorliegende „Wundertüte“ ist durch die 
Festsetzungen des Bebauungsplans zur zulässigen Art und Maß der Be-
bauung sowie die weiteren planungsrechtlichen Festsetzungen stark ein-
geschränkt. Das Plangebiet unterliegt hinsichtlich der planungsrechtli-
chen Vorgaben weit mehr Einschränkungen als das Grundstück Main-
straße 11, das im Geltungsbereich eines einfachen Bebauungsplans nur 
sehr wenigen planungsrechtlichen Festsetzungen unterliegt. Auch dort 
besteht keinerlei Einschränkung der zulässigen Zahl von Wohnungen. 
Dies trifft außerhalb des einfachen Bebauungsplans „Mainstraße Süd“ im 
Übrigen auch auf die umliegenden Flächen des Stadtkernbereichs ohne 
Bebauungsplan zu, denn die Zahl der Wohnungen stellt kein Kriterium 
des Einfügens nach § 34 BauGB dar.  
 
Die Fragestellungen zu 6.1 bis 6.4 sind später Gegenstand der konkreten 
Objektplanung und müssen im Bebauungsplan nicht weitergehend be-
stimmt werden. Entsprechende Regelungen sind zur Konfliktbewältigung 
oder als Grundlage der städtischen Abwägungsentscheidung nicht erfor-
derlich. Die Regelungsdichte des Bebauungsplans ist ausreichend. 
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Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre Antworten zu diesen Bedenken. Und 
vertraue Stadtverwaltung und der Bauverwaltung, dass sie die langfristi-
gen Interessen aller Beteiligten in Betracht ziehen und ihrer Sorgfalts-
pflicht im Zuge des Planungsprozess nachkommen.“ 
 

Insbesondere zu Art und Maß der baulichen Nutzung bestehen konkrete 
Festsetzungen, die eine Verträglichkeit der Planung mit der umgebenden 
Siedlungsfläche belegen und diese gewährleisten.  
 
Die Stadt handelt im Rahmen ihrer bauleitplanerischen Entscheidungen 
stehts im Hinblick auf eine positive langfristige Stadtentwicklung und be-
rücksichtigt die Interessen der Eigentümer und Bewohner umliegender 
Grundstücke bei allen ihren Planungsentscheidungen. Vorliegend sind 
keine wesentlichen Nutzungskonflikte oder sonstigen Konflikte erkenn-
bar. Die Planung ist städtebaulich begründet und der örtlichen Situation 
angemessen.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die private Stellungnahme Nr. 3 wird gemäß der fachlichen Beurteilung 
behandelt und führt entsprechend nicht zu Änderungen von Festsetzun-
gen des Bebauungsplans. 
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Private Stellungnahme 4 
Stellungnahme vom 23.06.2021 
Aktenzeichen: ohne 
 
Inhalt: 
 
„gegen den am 17.5.2021 bekannt gegebenen Bebauungsplan der Main-
straße 13 -17 möchte ich als betroffene Nachbar, beziehungsweise Ei-
gentümer aus der Mainstraße 11 folgende Einwände vorbringen. 
 
Ich möchte ausdrücklich klarstellen, dass ich nicht grundsätzlich gegen 
eine Nachverdichtung im betreffenden Innenstadtgebiet bin. Die Nachver-
dichtung sollte allerdings unter Berücksichtigung der nachbarschaftlichen 
Belange schonend erfolgen. 
 
1. Die im Bebauungsplan vorgegebenen maximale Bauhöhe von 9 Me-

ter im Rahmen der Grenzbebauung beziehungsweise 17 Meter als 
maximale Höhe sind viel zu hoch und beeinträchtigen die Wohnquali-
tät in unsere angrenzenden Wohnungen erheblich. Auf Seite 7 des 
Bebauungsplans wird erwähnt, dass technische Aufbauten zulässig 
sind. Unklar ist, ob diese Aufbauten noch auf die vorgeschriebene ma-
ximale Bauhöhe von 17 und 9 Metern hinzukommen oder ob sie in 
diesen Höhen enthalten sind. Die angeordnete beidseitige Grenzbe-
bauung führt zu einer unerträglichen Verschattung auf unseren Bal-
konen und in unserem Wohnzimmer. 

 
 
 
 
 

Die Visualisierte Abbildung des geplanten Vorhabens (Auf Seite 4 in 
der Begründung zum Entwurf) zeigt ein völlig falsches Bild der geplan-
ten Bauverhältnisse. Das geplante 1.0G in der Grenzbebauung endet 
nicht in der Höhe des Fußbodens unserer Wohnung, sondern reicht 
bis an unser Dach und wird unseren Balkon und unser Wohnzimmer 

 
 
 
 
Fachliche Beurteilung: 
 
 
 
 
 
Die Stadt sieht in der vorliegenden Planung eine angemessene und maß-
volle Nachverdichtung durch Folgenutzung einer Gewerbebrache. 
 
 
 
Zu 1.: Das Anwesen Mainstraße 11 weist nach Angaben der Bauaufsicht 
eine straßenseitige Traufwandhöhe von 8,80 m und eine Firsthöhe von 
13,60 m auf. Die mittlere Grenzwandhöhe des Hauptgebäudes liegt somit 
bei ca. 11,20 m und damit um mehr als zwei Meter über der im Grenzbe-
reich zulässigen maximalen Höhe baulicher Anlagen von 9,0m. Der bis 
zu 17 m hohe Gebäudeteil ist um mindestens 5,0 m nach Norden von der 
gemeinsamen Grundstücksgrenze abgerückt und befindet sich nördlich 
des Grundstücks Mainstraße 11 und kann damit nicht wesentlich zu einer 
Verschattung des südlich gelegenen Nachbargrundstücks Mainstraße 11 
beitragen. Die Zulässigkeit von technischen Aufbauten wird im Rahmen 
einer Gestaltungsfestsetzung geregelt. Eine Überschreitung der maximal 
zulässigen Gebäudehöhe ist damit nicht verbunden. Dieses festgesetzte 
Maß der Gebäudehöhe gilt incl. aller etwaigen Aufbauten. Alle möglichen 
Aufbauten müssen in den festgesetzten Höhengrenzen liegen. 
 
Die Visualisierung des geplanten Bauvorhabens stellt die Höhenverhält-
nisse dieser Planung nach Einschätzung der Stadt zutreffend dar. Maß-
geblich für den Abwägungsvorgang sind die im Bebauungsplan festge-
setzten zulässigen Gebäudehöhen. Das Anwesen Mainstraße 11 weist 
zur Nordseite eine geschlossene Brandwand auf. Von dieser Gebäu-
deseite kann somit kein Licht in die Wohnungen fallen. Eine wesentliche 
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erheblich verdunkeln. Wie werden dann auf eine rund 3 Meter hohe 
und ca.7 - 8 Meter lang Wand auf unsere Grenze schauen. 
Auch wird die Durchlüftung erheblich eingeschränkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Festlegung der Abstandsflächen von Gebäuden von nur 3 Metern 
ist viel zu gering für dieses Bau Monster von ca. 27 Meter x 40 Meter 
x 17 Meter. Es führt an unserem Grundstück, im Gartenbereich und 
in den Wohnungen zum Verlust jeglicher Wohnqualität. Es wird dun-
kel und laut, jeglicher Sichtschutz geht verloren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verschattung des auf der Südseite des Plangebiets befindlichen Be-
standsgebäudes Mainstraße 11 ist aufgrund der Sonnenstandsverhält-
nisse auf der Nordhälfte der Erde unmöglich. Die Terrassen im rückwär-
tigen Gebäudeteil weisen eine Attikahöhe von ca. 7,0 bis 8,0 m auf. Die 
neue Bebauung kann an dieser Stelle maximal etwa einen bis 1,5 Meter 
höher sein. Dies betrifft hier nicht die Deckenhöhe, sondern die maximale 
Gebäudehöhe incl. Attika. Eine wesentliche Beeinträchtigung der Belüf-
tungssituation ist ebenfalls nicht zu erwarten. Da die Neubebauung im 
grenznahen Bereich niedriger ist als das Hauptgebäude Mainstraße 11 
und nur unwesentlich höher als der gartenseitige Nebenbau mit den Ter-
rassen.  
 
Der Abstand des höheren Gebäudeteils zur Grenze beträgt mindestens 
5 m. Die Abmessungen sind ebenfalls unzutreffend wiedergegeben. Der 
bis maximal 17m hohe Gebäudeteil hat eine maximale Breite von unter 
17 m. Der Gebäudekomplex auf dem Grundstück Mainstraße 11 hat auch 
bereits eine Gebäudetiefe von über 30m. Die zulässige Neubebauung 
geht mit einer maximalen Gebäudetiefe von etwa 40 m zwar darüber hin-
aus, bleibt in dem Bereich hinter der Brandwand des Anwesens Main-
straße 11 aber mehr als 5,0 m von der gemeinsamen Grenze abgerückt, 
der bis zu 17 m hohe Gebäudeteil sogar ca. 7,0 m abgerückt. Die Ab-
standsflächen nach HBO fordern hier 0,4 H, somit für den bis zu 17 m 
hohen Gebäudeteil maximal 6,80 m und für den bis maximal 9,0 m hohen 
Gebäudeteil nur 3,60 m Grenzabstand. Das Vorhaben hält hier somit un-
abhängig von den Festsetzungen des Bebauungsplans hinsichtlich der 
Abstandsflächen die Anforderungen der HBO ein. Diese berücksichtigen 
insbesondere auch die Anforderungen an eine ausreichende Belichtung 
und Belüftung sowie ausreichende Sozialabstände. Sichtschutz von Ter-
rassen und Wohnungen liegt im Übrigen im Ermessen des jeweiligen Nut-
zers. Wer sich gestört fühlt, muss für entsprechenden Sichtschutz sorgen. 
Bereits vielfach wurde in Gerichtsurteilen bestätigt, dass es kein Recht 
von Nachbarn auf freien Ausblick oder auf keine Einblicke aus Nachbar-
grundstücken gibt. Es gibt insbesondere auch kein Recht auf unverän-
derte Zustände in der Nachbarschaft. Veränderungen gehören hier zum 
normalen „Lebensrisiko“.  
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1a. Das an unserer Grundstücksgrenze angrenzende Träger Grund-
stück Nr. 13 war seither kaum bebaut. Es gab das alte Träger Haus 
was über 6 Meter von unserer Grundstückswand entfernt stand, zwei 
Garagen und ein kleiner Schuppen. Beide an unsere Grundstücks-
grenze angebaut aber nur ca. drei Meter hoch. Es gab den versiegel-
ten Hofbereich bis zur Garage, der Rest war nicht versiegelt. Und 
wurde teilweise zum Parken genutzt. 
Dieser Bereich wurde bis in die 90er Jahre sogar als Nutzgarten vom 
alten Herrn Träger genutzt. In den letzten 20 Jahren wurde dieser Be-
reich. 1- 2 pro Jahr mit großem Gerät gemäht. Nun soll dieser Bereich 
größtenteils überbaut werden. Und das bis an unsere Grenze. Das 
Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme findet hier nicht statt. Die 
Aussage aus der Begründung hinsichtlich des Bestands entspricht so-
mit nicht der Realität. 
 
 
Im neuen Bebauungsplan wird eine GRZ von 0,9 möglich. Die maxi-
mal mögliche zu begrünende Grundfläche beträgt somit nur noch 
10%. Dies entspricht nicht den Anforderungen an gesunde Wohnver-
hältnisse. Im Übrigen entspricht eine nur zehnprozentige Begrünung 
nicht einer sinnvollen und schonenden Nachverdichtung. Der Belang 
des gesetzlich vorgeschriebenen Belanges einer ausreichenden Ver-
sorgung mit Grün und Freiflächen wird bei der Planung in keinster 
Weise berücksichtigt. 
Anmerken möchte ich noch folgendes. Die auf Seite 3 des Bebau-
ungsplans eine angegebene maximale Überschreitung der Grundflä-
chenzahl bis zu einer Grundflächenzahl von 0,9 ist falsch. Im Para-
graph 19 Absatz 4 Satz 3 steht der Zahlenwert 0,8 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die Schilderungen der bislang geringen Bebauung des Nachbargrund-
stücks belegen, dass das Gebäude Mainstraße 11 in Bezug auf dieses 
frühere Wohngebäude eine nahezu erdrückende Wirkung gehabt haben 
muss. Hier waren bei der bis zu 13,60 m hohen Grenzbebauung auf der 
Südseite des kleinteilig bebauten Wohngrundstücks und einer Grenzbe-
bauung von immerhin 30 m Länge offenbar andere Maßstäbe an die ge-
genseitige Rücksichtnahme gelegt worden als dies nun bei der wesentlich 
besser angepassten Neubebauung im Norden des Grundstücks Main-
straße 11 eingefordert wird. Ein Recht auf den Erhalt entsprechender 
nachbarschaftlicher Verhältnisse ist aus dem BauGB nicht ableitbar. Ver-
gessen werden darf auch nicht, dass die geschilderten Gartenflächen 
schon seit langem nicht mehr bestanden und alle Freiflächen im Bereich 
der Grundstücke Mainstraße 13 und 15 seit vielen Jahren zum Parken 
von Mitarbeitern und Kunden, als Lagerflächen und als Umschlagplatz für 
Zulieferungen und Auslieferungen der Zeitungsdruckerei genutzt wurden.  
 
Die GRZ von 0,9 bezieht sich ausdrücklich auf die Unterbauung des 
Grundstücks mit einer zu begrünenden Tiefgarage. Auf dem Grundstück 
Mainstraße 11 ist im Rahmen des dortigen Bebauungsplans die gleiche 
GRZ von 0,6 wie im vorliegenden Plangebiet zulässig. Auch hier ist eine 
Überschreitung durch Stellplätze, Garagen, bauliche Nebenanlagen bis 
zu einem Wert von 0,8 zulässig. Im vorliegenden Bebauungsplangebiet 
wird im Gegensatz zum umliegenden Mischgebiet aber eine Dachbegrü-
nung und Begrünung der Tiefgaragenfläche festgesetzt, so dass das 
Plangebiet deutlich mehr begrünte Flächen aufweisen wird als das 
Grundstück Mainstraße 11. Dort darf man die genehmigten aber nicht re-
alisierten Stellplätze der Spielhallennutzung nicht außer Acht lassen. Be-
zieht man diese in die GRZ ein, liegt diese deutlich höher als im aktuellen 
Plangebiet zulässig. Die Herstellung dieser ebenerdigen Stellplätze auf 
dem Grundstück Mainstraße 11 ist zwingend erforderlich, da die Spiel-
halle ohne erforderliche Stellplätze nicht betrieben werden darf. Im Übri-
gen darf infrage gestellt werden, dass für die bestehenden Wohnungen 
des Anwesens Mainstraße 11 ausreichend Stellplätze vorhanden sind. 
Dies wäre zu gegebener Zeit außerhalb des vorliegenden Bauleitplanver-
fahrens mit der Bauaufsicht zu überprüfen. Setzt man die genehmigte und 
erforderliche (Stellplätze) Bodenversiegelung im Bereich Mainstraße 11 
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2. In der Begründung zum Bebauungsplan wird ausgeführt, dass für das 

Parken eine Tiefgarage errichtet werden soll. Eine entsprechende 
verpflichtende Festsetzung gibt es im Planentwurf jedoch nicht. Aus 
meiner Sicht ist es unbedingt erforderlich, dass alle erforderlichen 
Stellplätze in einer Tiefgarage nachzuweisen sind. Es ist sicherzustel-
len, dass nachträglich keine Stellplätze abgelöst werden können. 

 
 
 
 
 
 
 

Ergänzend ist für die Tiefgarage festzulegen, dass die ein und Aus-
fahrten nur direkt über die Mainstraße erfolgen können. 
 
 
 
 
 

im Vergleich der baulichen Ausnutzung an, sind die beiden Plangebiete 
zumindest vergleichbar, wobei die Auswirkungen auf das Stadtklima im 
Neubaugebiet Mainstraße 13-15 durch die zwingende Dachbegrünung 
erheblich geringer sein werden als im Grundstücksbereich Mainstraße 11. 
Die Überschreitung der GRZ durch bauliche Nebenanlagen, Stellplätze 
und Garagen ist nach § 19 BauNVO auf 0,8 bzw. 50% der festgesetzten 
GRZ begrenzt. Für das Mischgebiet in dem das Grundstück Mainstraße 
11 liegt, bedeutet dies bei einer GRZ von 0,6 eine GRZ2 von maximal 
0,8.Im Rahmen der bauaufsichtlichen Verfahren kann eine höhere Über-
schreitung der GRZ zugelassen werden. Der vorliegende Bebauungsplan 
begrenzt diesen Spielraum der bauaufsichtlichen Ermessensentschei-
dung auf einen Wert von 0,9 und kompensiert diese maximale bauliche 
Ausnutzung durch die Begrünung der Tiefgarage und die Begrünung der 
Dachflächen. Die entsprechenden Angaben der Begründung sind zutref-
fend.  
 
Im Bebauungsplan ist eine entsprechende Fläche für Tiefgaragen festge-
setzt. Genauso wenig wie es eine Verpflichtung zum Bau der Tiefgarage 
gibt, kann eine Verpflichtung zum Bau der Gebäude im Bebauungsplan 
begründet werden. Eine Ausnutzung der Bebauungsmöglichkeiten des 
Plangebiets setzt aber eine ausreichende Stellplatzanzahl voraus. Diese 
kann unter den gegebenen Rahmenbedingungen im Wesentlichen nur in 
einer Tiefgarage nachgewiesen werden. Im Rahmen des Vorhabens ist 
keine Stellplatzablöse vorgesehen. Setzt man die Forderung des Versa-
gens einer Stellplatzablöse auch für die Spielhalle an, dürfte deren Be-
trieb nicht mehr aufrechtzuerhalten sein, denn dort wurden fünf nach 
Stellplatzberechnung erforderliche Stellplätze im Zuge der Umnutzung 
der Spielhalle abgelöst. 
 
Das Plangebiet grenzt an zwei öffentliche Straßen an. Die Lage der Tief-
garagenzufahrt muss im Bebauungsplan nicht verbindlich geregelt wer-
den. Die Zufahrt zu einer Tiefgarage stellt im Allgemeinen aber eine punk-
tuelle Schallquelle dar, deren Anordnung sinnvollerweise an der ohnehin 
lärmbelasteten Hauptverkehrsstraße erfolgt. Die Tiefgaragenausfahrt 
muss die Immissionsgrenzwerte im Bereich benachbarter Grundstücke 
einhalten. Hierzu bedarf es keiner weitergehenden Regelungen auf 
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In diesem Zusammenhang ist die Festsetzung: dass je barrierefreie 
erreichbare Wohnung, ein PKW Stellplatz nachzuweisen ist nicht 
sinnvoll und nicht nachvollziehbar. 
Die Aussage in der Begründung, dass nur alte Menschen einziehen, 
die nur ein PKW haben ist rein spekulativ, falsch und nicht heilbar. 
Nur wenn sie dem Investor vertraglich vorschreiben, dass in diesen 
Wohnungen nur alte Menschen beziehungsweise Menschen ab dem 
Alter x die nur einem Auto haben, einziehen dürfen, kann das zutref-
fen. 
Entsprechende Beispiele aus jüngster Vergangenheit von Bürstadt 
wie zum Beispiel Mainstraße, 14 / 16 und Bobstadt Messplatz zeigen, 
dass diese Annahmen nicht dem realen Marktgeschehen entspre-
chen. 
Somit sind unbedingt die in der Stellplatzsatzung der Stadt Bürstadt 
festgelegten 1,5 Stellplätze. Je Wohnung beziehungsweise die in der 
Stellplatzsatzung festgelegten gewerbliche Objekte vorgesehenen 
Mengen sicherzustellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ebene des Bebauungsplans, da das Bundesimmissionsschutzgesetz be-
reits einen verbindlich einschränkenden Rahmen setzt. 
 
Mit der betreffenden Festsetzung unterstützt die Stadt die Herstellung zu-
kunftsfähigen barrierefreien innerstädtischen Wohnraums, der dem de-
mographischen Wandel Rechnung trägt. Die Festsetzung ist begründet 
und angemessen. Anhand vergleichbarer Projekte in der Region lässt 
sich die Belegung entsprechender Wohnung mit vor allem älteren Men-
schen belegen (z.B. Eulergelände Bensheim: Durchschnittsalter der 
Wohnungskäufe 62 Jahre) Tatsächlich wandelt sich das Mobilitätsverhal-
ten aber gerade auch bei jüngeren Personen noch stärker als bei Senio-
ren. Aus ökologischen Gründen verzichten zunehmend junge Menschen 
auf einen privaten Pkw. Auch die Hessische Bauordnung sieht eine Ab-
löse von Pkw-Stellplätzen durch Fahrradstellplätze vor. Es ist volkswirt-
schaftlich und auch verkehrspolitisch unsinnig, immer eine Maximalan-
zahl von Stellplätzen zu fordern und gleichzeitig die Verkehrswende weg 
von der individuellen motorisierten Mobilität zu fordern. Die Stadt Bürstadt 
setzt hier mit den Festsetzungen des Bebauungsplans einen angemes-
senen zukunftsfähigen Rahmen und berücksichtigt insbesondere auch 
die gute ÖPNV-Anbindung des Vorhabens und die innerstädtisch kurzen 
Wege zu allen wesentlichen Infrastruktureinrichtungen. Weiterhin ist zu 
berücksichtigen, dass der Stellplatzbedarf der Sparkassengeschäfts-
stelle, der zusätzlich zu dem Bedarf der Wohnungen nachzuweisen ist, 
nach den Bürostunden bzw. Öffnungszeiten auch den Besuchern der 
Wohnnutzung zur Verfügung stehen kann und somit eine flächenscho-
nende Doppelnutzung ermöglicht wird. Es verwundert im Übrigen sehr, 
dass die Forderung nach ausreichenden Stellplätzen gerade von den Ei-
gentümern des Anwesens Mainstraße 11 erhoben wird. Dort sind die bau-
ordnungsrechtlich genehmigten bzw. bauaufsichtlich geforderten  6 Stell-
plätze nicht hergestellt worden und eine Ablöse von fast der Hälfte des 
seinerzeit ermittelten Stellplatzbedarfs (5 Stellplätze) wurde in Anspruch 
genommen. Im Erdgeschoss des Anwesens Mainstraße 11 sind ausweis-
lich der Inaugenscheinnahme des Ordnungsamtes am 25.10.2021 nur 
zwei nutzbare Stellplätze vorhanden. Hiervon ist ein Stellplatz „gefangen“, 
was bei Wohngebäuden mit mehr als zwei Wohnungen nach Stellplatz-
satzung der Stadt (§ 5 Abs. 1) unzulässig ist. Im Sinne der 
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Darüber hinaus weise ich darauf hin, dass die jetzige Formulierung: 
Barrierefrei erreichbare Wohnungen weitere Fragen aufwirft. 
Sie schreiben nicht vor, dass die Wohnungen selbst barrierefrei ge-
baut werden müssen. Wieso wurde nicht der gleiche Text wie zuletzt 
beim Bebauungsplan Mainstraße 54 unter 3.3 verwendet? Hier steht, 
dass: Ausschließlich für barrierefreie Wohnform ab 3 Vollgeschossen 
ein Stellplatz pro Wohnung nachzuweisen ist.  
 
Es gibt keine Vorgaben zum 1.OG. Es gibt nur Vorgaben zum Erdge-
schoss und zum 2.OG und den darüber liegenden Bereichen. Wie 
wird das 1.OG genutzt? Werden diesem 1.OG überhaupt Wohnungen 
geplant? Dient dieses größte Stockwerk mit seinen rund 900 Quad-
ratmetern auch der gewerblichen Nutzung? 

 
 
 
 
 
 
3. Die Verkehrsbelastung in der Mainstraße ist zurzeit schon hoch. Täg-

lich gibt es vor unserem Haus bereits Staus. Diese werden unter an-
derem auch durch den Betrieb der Postfiliale und durch den Pflege-
dienst verursacht. Eine zusätzliche Verkehrsbelastung durch die Di-
mensionierung des geplanten Objektes wird sich diese Situation noch 
verschärfen. 

 
 
 
 
 
 
 

Stellplatzsatzung ist auf dem Grundstück Mainstraße 11 somit nur ein 
Stellplatz vorhanden. (siehe auch Ausführungen im Rahmen der letzten 
Stellungnahme dieser Abwägungsvorlage). 
 
Geschosswohnungen werden heute grundsätzlich barrierearm oder bar-
rierefrei gebaut. Die verschiedenen Normen hierzu sind aber nicht unbe-
dingt schlüssig und vor allem mit der Zeit stetig veränderbar, weshalb der 
Bezug auf die barrierefreie Erreichbarkeit den typischen Anforderungen 
der meisten Senioren entspricht und im vorliegenden Fall ein hinreichen-
des Kriterium für die Festsetzung ist.  
 
 
Im Bebauungsplan wird das Ziel einer gewerblichen Nutzung im straßen-
seitigen Erdgeschoss an der Mainstraße durch einen Ausschluss der 
Wohnnutzung in einem Abstand von 20 m zur Mainstraße festgesetzt. Im 
2. OG und darüber sollen nur Wohnungen zulässig sein. In dem Bereich 
des 1. Obergeschosses können im Rahmen des Urbanen Gebiets dem-
zufolge Wohnungen oder gewerbliche Nutzungen realisiert werden. Der 
Bebauungsplan muss hier keine weitergehenden Nutzungseinschränkun-
gen vornehmen, da insbesondere die Belange des Immissionsschutzes 
durch die festgesetzte Art der baulichen Nutzung sowie die Festsetzun-
gen der umgebenden Bebauungspläne abschließend geregelt ist.  
 
Das infolge des Vorhabens zu erwartende Verkehrsaufkommen ist im 
Vergleich zur bestehenden Belastung der Mainstraße vernachlässigbar. 
Staus sind in der Mainstraße im Übrigen nach Beobachtungen der Stadt 
nur im Bereich des Bahnübergangs also in deutlicher Entfernung zum 
Vorhabengebiet festzustellen. Die Mainstraße ist eine innerörtliche 
Hauptverkehrsstraße und kann das entsprechende Verkehrsaufkommen 
auch aufnehmen. Durch angrenzende Nutzungen bedingte kurzzeitige 
Stockungen im Verkehrsablauf z.B. bei ein- und Ausparkvorgängen sind 
keine Staus sondern üblich im innerstädtischen Verkehrsablauf. 
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Der Verweis in der Begründung auf eine Verkehrszählung aus dem 
Jahre 2015 ist aufgrund der geänderten Gesamtsituation aus der 
jüngsten Zeit, nicht ausreichend. 
Es ist unbedingt ein neues Verkehrskonzept zu erstellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kundenparkplätze der Sparkasse im Erdgeschoss werden eben-
falls auf die Grenze gebaut. Der Fahrzeuglärm wird in den Gartenbe-
reich, unseren Erholungsbereich getragen und verstößt gegen das 
gegenseitige Rücksichtnahmegebot. 
 
 
 
 
 
 
 
Sie lassen ihm urbanen Gebiet eine Lärm Belastung von 63 dB (A) 
tags und 48 dB(A)nachts zu. Für unser Grundstück gelten diese Werte 
aber nicht. Wir befinden uns in einem Mischgebiet. 
Hier liegt der Emissionsrichtwert bei 60 dB(A)tags und. 45 dB(A) 
nachts deutlich unter denen des urbanen Gebietes. Welche Vorkeh-
rungen treffen Sie damit, dass die Lärmbelastung bei uns weiter den 
gesetzlichen Vorschriften entspricht. 

 

Seit 2015 wurde die Anbindung der Gewerbegebiete Bürstadts an die B44 
geschaffen. Hier sind im Rahmen der aktuellen Belastung dieser Gewer-
beanbindung entsprechende Entlastungseffekte für das Bestandsstra-
ßennetz anzunehmen. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie 
herrscht ein deutlich verändertes Verkehrsaufkommen. Eine aktuelle Ver-
kehrszählung würde daher unzutreffende Zahlen liefern und wäre nicht 
aussagekräftig. Die Verkehrsabläufe in der Mainstraße können im Rah-
men der allgemeinen städtischen Verkehrsbeobachtungen im Sinne ei-
nes „Monitorings“ beobachtet und bei Bedarf mit straßenbetrieblichen 
Maßnahmen reagiert werden. Weitergehende Regelungen auf Ebene des 
Bebauungsplans erscheinen hier nicht geboten, zumal ja ein grundsätz-
lich bereits bebautes Gebiet vorliegt, im Rahmen dessen eine Grund-
stücksfolgenutzung auch im Rahmen des bisherigen Bebauungsplans je-
derzeit möglich wäre (§ 17 BauNVO: Mischgebiet mit GRZ 0,6 und GFZ 
1,2, keine Einschränkung der überbaubaren Flächen, keine Verpflichtung 
zum Bau einer Tiefgarage) 
 
Hier ist zu beachten, dass die genehmigten Stellplätze der Spielhallen-
nutzung genau an gleicher Stelle auf dem Nachbargrundstück Mainstraße 
11 liegen (ebenfalls an der südlichen Nachbargrenze). Die Zufahrt zu den 
genehmigten Stellplätzen erfolgt entlang der Grenze des vorliegenden 
Plangebiets. Die Beeinträchtigungen wären allenfalls gegenseitig. Die 
Nutzungszeiten der Spielhalle sind aber deutlich später als die der Spar-
kasse, so dass eher stärkere Beeinträchtigungen von Seiten des Spiel-
hallengrundstücks zu erwarten wären. Zudem ist dort bislang bereits eine 
abschirmende Sichtschutzwand vorhanden, die zur Minderung der Stell-
platzimmissionen beitragen kann.  
 
Die zulässigen Immissionen des urbanen Gebiets (MU) gelten nur inner-
halb des festgesetzten MU. Im Bereich der angrenzenden Mischgebiets-
flächen gelten bisher und auch künftig die Immissionsgrenzwerte des 
Mischgebiets wie dies auch zutreffend vom Einwender angemerkt wird. 
Jegliche Nutzung innerhalb des MU muss die zulässigen Grenzwerte des 
MI im Bereich des Grundstücks Mainstraße 11 einhalten und umgekehrt. 
Hierzu sind keine Regelungen des Bebauungsplans erforderlich. Es gilt 
das bundeseinheitliche Immissionsschutzrecht. Für das Spielhallen-
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4. Weiter ist noch festzuhalten, dass es im Gartenbereich eine über 20 

Meter lange Grenzmauer gibt, die weit über hundert Jahre alt ist, je-
doch nicht im Kataster entspricht. Deren Verlauf wurde aber von 
Franz Träger und Anna Träger geborene Schreiber nochmals 1979 
bestätigt.“ 
 

grundstück ergeben sich somit deutliche Vorteile durch die Festsetzung 
des MU, denn infolge der Gewerbenutzung „Spielhalle“ einschließlich de-
ren Stellplatzverkehr und eventueller Vorbelastungen durch andere Ge-
werbenutzungen der Umgebung dürfen im Bereich des MU nun bis zu 63 
dB(A) als Immissionspegel im Tageszeitraum und bis zu 48 dB(A) im 
Nachtzeitraum auftreten, während bisher dort nur maximal 60 dB(A) im 
Tageszeitraum und 45 dB(A) nachts erlaubt waren. Aus der Fläche der 
früheren Druckerei durften im Grundstück Mainstraße 11 bislang maximal 
60 dB(A) im Tageszeitraum und 45 dB(A) im Nachtzeitraum ankommen. 
Diese Werte ändern sich durch die Ausweisung des MU nicht. Das Grund-
stück Mainstraße 11 erfährt insofern durch die Planung im Bereich des 
Immissionsschutzes keine Nachteile sondern deutliche Vorteile.  
 
Zu 4.: Der Grenzverlauf wurde im Auftrag des Grundstückseigentümers 
des Neubaugrundstückes nochmals durch einen Vermessungsingenieur 
überprüft. Die Sichtschutzwand steht in Teilen auf dem Neubaugrund-
stück. Sofern hier kein Einvernehmen zwischen den Nachbarn hergestellt 
werden kann, ist die Einfriedung in den betreffenden Bereichen abzubre-
chen und an der Grenze eine neue Einfriedung herzustellen. Regelungen 
des Bebauungsplans sind hier zur entsprechenden planungsrechtlichen 
Steuerung nicht erforderlich. Erforderliche Handlungsspielräume ergeben 
sich unmittelbar aus dem Eigentumsrecht bzw. der Hessischen Bauord-
nung (HBO) und aus dem Nachbarrechtsgesetz.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die private Stellungnahme Nr. 4 wird gemäß der fachlichen Beurteilung 
behandelt und führt entsprechend nicht zu Änderungen von Festsetzun-
gen des Bebauungsplans. 
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Private Stellungnahme 5 
Stellungnahme vom 22.06.2021 
Aktenzeichen: ohne 
 
Inhalt: 
 
„als Miteigentümerin der Mainstraße 11 möchte ich mit diesem Schreiben 
meine Stellungnahme/Einwand bezüglich des oben genannten Bauvor-
habens vorbringen. 
 
 

1. Ich bin der Auffassung, dass die Bürgermeisterin das Interesse 
aller Bürger vertreten und sich deren Belange anhören sollte. Es 
erweckt bei mir den Eindruck, dass bei diesem Projekt die Interes-
sen des Investors und ein weiteres Prestigeobjekt, welches Fr. 
Schader sich in Ihrer Agenda schreiben kann, im Vordergrund 
steht. 

 
 
 
 
 

Ich hätte mir gewünscht, dass sich der ortsansässiger „Bürstädter" 
Investor frühzeitig bei uns persönlich meldet und sein Projekt vor-
stellt. Stattdessen erhalten die Eigentümer von den direkten 
Grundstücken ein Schreiben eines Ingenieurbüros, dass wir zu ei-
nem Bestimmten Zeitpunkt wegen eines Beweissicherungsver-
fahren Zugang zu allen Wohnungen erteilen sollen. 
 
 
 
 
Das Ingenieurbüro wurde von einem Architekten beauftragt. Wer 
der Bauträger ist war in dem Anschreiben nicht zu entnehmen. Ich 
teilte dem Ingenieurbüro mit, dass ich einer Besichtigung erst zu-
stimme, wenn ich nähere Informationen erhalte, wer der Bauträger 

 
 
 
 
Fachliche Beurteilung: 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Stadt verfolgt mit dem Bebauungsplan das Ziel der baulichen 
Innenentwicklung u.a. zur Verbesserung der Wohnraumversorgung der 
Bevölkerung. Das hier bestehende Wohnraumdefizit führt zu schnell stei-
genden und damit unsozialen Wohnungspreisen und Wohnungsmieten. 
Durch entsprechend neuen Wohnraum soll diese Entwicklung gebremst 
bzw. gedämpft werden. Die Präferenz der Innenentwicklung vor Außen-
entwicklung ist ein Ziel der Politik auf allen Ebenen (Bund, Land, Kreis, 
Kommunen). Der Bebauungsplan dient somit unmittelbar dem öffentli-
chen Interesse, das sich hier gut mit dem privaten Entwicklungsinteresse 
in Einklang bringen lässt.  
 
Zunächst einmal handelt es sich um eine Bauleitplanung der Stadt 
Bürstadt die ergänzend zur im Baugesetzbuch vorgeschriebenen Bürger-
beteiligung sehr frühzeitig in einem Anliegerinformationsgespräch vorge-
stellt wurde. Damit wurde im vorliegenden Verfahren bereits sehr früh auf 
die Belange der Nachbarschaft Rücksicht genommen. Das Beweissiche-
rungsverfahren dient der Schaffung einer gutachterlichen Bewertungs-
grundlage für eventuell im Bauablauf entstehende Schäden an der Be-
standsbebauung. Dies liegt im Interesse sowohl des Investors wie auch 
der Nachbarn.  
 
Die Darlegung des Ablaufs der gutachterlichen Beweissicherung wird zur 
Kenntnis genommen, hat aber keinerlei Bedeutung für das Bauleitplan-
verfahren und die Festsetzungen des Bebauungsplans. 
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ist und wie das Projekt geplant wird. Daraufhin wurde ein Teil der 
betroffenen Nachbarn/Eigentümer von der Stadt Bürstadt zu einer 
nicht öffentlichen Versammlung im Bürgerhaus geladen. 
Dort wurde uns ein Vorzeigeobjekt präsentiert und ausge-
schmückt mit vielen blumigen Worten von der Bürgermeisterin, 
schmackhaft gemacht sollen. 
Unsere Bedenken konnten wir nur bedingt vorbringen, diese wa-
ren dort nicht erwünscht. Bis heute hat sich niemand wegen eines 
Beweissicherungsverfahren mit mir in Verbindung gesetzt.  
 
 
 
 
 
 
 

2. Warum wurde eine Angebotsbebauungsplan ohne konkrete Vor-
habenbindung erstellt, obwohl sich die Stadt Bürstadt mit 50 % an 
den Kosten des Planverfahrens beteiligt hat. Das sind auch aus 
meinen Steuergeldern finanziert, deshalb habe ich doch auch das 
Recht genauere Angaben zu dem Projekt zu erhalten, wie es aus-
sehen soll und meine Bedenken zu äußern. Es sollte ein detaillier-
ter Plan vorliegen, bei dem nicht die Hausfront zur Straßenseite 
Mainstraße, wie im Bebauungsplan optisch verzerrt und manipu-
liert, dargestellt wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die zeitlichen Zusammenhänge zwischen der Beweissicherung und dem 
Gesprächsangebot der Stadt können nicht verifiziert werden. Die Stadt 
hat unabhängig von der Beweissicherung zu dem entsprechenden Ter-
min eingeladen.  
 
 
Die Darstellung des Ablaufs der Bürgerinformation ist nicht zutreffend. Die 
Stadt hat den Fragen der Bürger einen breiten zeitlichen Raum einge-
räumt. Alle Fragen wurden zugelassen. Niemand wurde daran gehindert, 
seine Fragen zu stellen, oder seine Bedenken zu äußern. Das Beweissi-
cherungsverfahren liegt, wie bereits erläutert, im beiderseitigen Interesse. 
Es setzt allerdings eine Mitwirkungsbereitschaft der Nachbarn voraus. Die 
Beweissicherung liegt im Übrigen nicht im städtischen oder öffentlichen 
Interesse sondern dient ausschließlich privatrechtlichen Zwecken zwi-
schen den Nachbarn. 
 
Zu 2.: Die Stadt entscheidet im Rahme ihrer Planungshoheit über die 
Wahl des anzuwendenden Planverfahrens. Vorliegend ist wegen der Ein-
beziehung der Grundstücke verschiedener Grundstückseigentümer ein 
Angebotsbebauungsplan die richtige und auch übliche Verfahrenswahl. 
Die Stadt informiert entsprechend den gesetzlichen Vorgaben über den 
Planinhalt und die Abwicklung des Verfahrens. Darüber hinaus wurde hier 
ein Anwohnerinformationstermin angeboten, zu dem sich die meisten der 
betroffenen Anwohner auch angemeldet hatten bzw. erschienen waren. 
Einem Angebotsbebauungsplan wird üblicherweise keine Vorhabenpla-
nung hinterlegt. Vorliegend sind bereits sehr detaillierte Festsetzungen 
insbesondere zu den Gebäudehöhen getroffen worden, denen eine Vor-
habenplanung des Grundstückseigentümers zugrunde gelegen hat. 
Diese diente vor allem dazu, die Vollzugsfähigkeit der Planung zu über-
prüfen. Der Bebauungsplan „Mainstraße Süd“ weist eine erheblich gerin-
gere Regelungsdichte auf und lässt den Grundstückseigentümern bei der 
Bebauung ihrer Grundstücke deutlich mehr Freiheiten als diese in vorlie-
gendem Bebauungsplan Mainstraße 13-17 enthalten sind. Auch dort 
wurde kein Vorhabenbezug eingefordert. 
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3. Es soll eine Feuerdurchfahrt von der Mainstraße in die Köpfel-
gasse geben. Ich zweifle an, dass eine Durchfahrt möglich ist, da 
der Wendekreis eines Feuerwehfahrzeug zu groß ist, um von der 
Köpfelgasse auf das Gelände oder umgekehrt, fahren zu können. 
Hierzu sollten Berechnungen vorliegen. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Durch die bauliche Nachverdichtung wird es zusätzlichem Verkehr 
geben. Ich gebe zu Bedenken, dass durch die Ein- und Ausfahrt 
der eventuellen Tiefgarage (bei der nicht bekannt ist wo genau die 
Ein- und Ausfahrt ist), der hohen Frequenz der Sparkassenfiliale 
und durch die unübersichtliche Kurve, der Verkehrsfluss stark be-
einträchtigt und gefährlich wird. Eine Maßnahme wäre, eine Tem-
polimit 30 für den Bereich Mainstraße bis Martinstraße zu be-
schließen. 

 
 
 
 
 
 
 

5. Im Bebauungsplan steht, dass im Erdgeschoss eine Gewerbliche 
Nutzung durch die Sparkasse erfolgt und ab dem 2. OG und dar-
über ausschließlich Wohnungen zulässig sind. 
Welche Nutzung ist für die 1. Etage geplant? 
 
 
 
 
 

Zu 3.: Die Feuerwehrzufahrt ermöglicht es auch größeren Feuerwehrfahr-
zeugen bis an die Köpfelgasse heranzufahren. Damit wird ein Rettungs-
einsatz aus dieser Richtung erstmals möglich und die bislang prekären 
Einsatzbedingungen der Rettungsdienste in der Köpfelgasse können ent-
schärft werden. Eine Durchfahrt ist z.B. möglich für Krankenwagen und 
Mannschaftswagen der Feuerwehr oder kleinere Einsatzfahrzeuge. 
Große Löschfahrzeuge können nicht von der Fläche in die Köpfelgasse 
einbiegen. Dies ist auch nicht gefordert und auch nicht notwendig. Die 
Durchfahrtmöglichkeit stellt in jedem Fall eine wesentliche Verbesserung 
für die Rettungsdienste und die Feuerwehr dar. Weitergehende Forde-
rungen der Stadt bestehen nicht. 
 
Zu 4.: Die Frage nach einer Temporeduzierung im Bereich der Main-
straße ist zu gegebener Zeit durch die Straßenverkehrsbehörde der Stadt 
Bürstadt zu beantworten. Hierfür sind keine anderen Festsetzungen des 
Bebauungsplans erforderlich als die getroffenen. Bei der Frage der Ver-
kehrszunahme ist zu beachten, dass die Fläche des Plangeltungsbe-
reichs mit Ausnahme des Grundstücks Köpfelgasse 14 auch heute be-
reits im Rahmen des festgesetzten Mischgebiets mit einer GRZ von 0,6 
und einer GFZ von 1,2 bebaubar war. Das Grundstück Köpfelgasse war 
zumindest mit einer Ausnutzung von 0,4/0,8 im Rahmen der Regelungen 
des § 34 BauGB bebaubar. Die Verkehrszunahme durch die neuen Be-
bauungsplanfestsetzungen ist im Vergleich zur Bestandsverkehrsmenge 
der Mainstraße und des bisherigen Baurechts absolut vernachlässigbar. 
Insofern bedingt die Planung auch keine straßenbetrieblichen Änderun-
gen wie z.B. eine Reduzierung der zulässigen Geschwindigkeit. 
 
Im Bebauungsplan wird das Ziel einer gewerblichen Nutzung im straßen-
seitigen Erdgeschoss an der Mainstraße durch einen Ausschluss der 
Wohnnutzung in einem Abstand von 20 m zur Mainstraße festgesetzt. Im 
2. OG und darüber sollen nur Wohnungen zulässig sein. In dem Bereich 
des 1. Obergeschosses können im Rahmen des urbanen Gebiets (MU) 
demzufolge Wohnungen oder gewerbliche Nutzungen realisiert werden. 
Der Bebauungsplan muss hier keine weitergehenden Nutzungsein-
schränkungen vornehmen, da insbesondere die Belange des Immissions-
schutzes durch die festgesetzte Art der baulichen Nutzung sowie die 
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6. Es wurde festgelegt, möglichst viele barrierefreie Wohnungen zu 
bauen. Die Zielgruppe für diese Wohnungen sollen im Rentenalter 
sein und hätten dadurch einen geringeren Mobilitätsgrad. Deshalb 
muss auch nur 1 Pkw Stellplatz pro barrierefrei erreichbare Woh-
nung nachgewiesen werden. An dem Beispiel in Bobstadt Mess-
platz und Mainstraße 14+16, ist bekannt, dass diese Wohnung 
nicht ausschließlich von „Rentnern" gemietet werden. 
Familien mit Kindern und berufstätige junge Paare suchen ver-
zweifelt eine bezahlbare Wohnung. Diese Gruppen sind berufstä-
tig und sind im Besitz von mehreren Fahrzeugen, die auch einen 
Stellplatz benötigen. 
Ich selbst habe für eine barrierefreie Wohnung einen Nachmieter 
gesucht. Von ca. 30 Bewerbungen war nur eine Person dabei, die 
bereits im Rentenalter war. 
Da der Investor eingeräumt hat, die Wohnung selbst zu vermieten 
ist meine Frage: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festsetzungen der umgebenden Bebauungspläne abschließend geregelt 
ist. 
 
Zu 6.: Barrierefreie Wohnungen sind z.B. auch für jüngere mobilitätsein-
geschränkte Menschen erforderlich. Der Bedarf ist nicht unbedingt an ein 
gewisses Alter gebunden. Mit der betreffenden Festsetzung unterstützt 
die Stadt die Herstellung zukunftsfähigen barrierefreien innerstädtischen 
Wohnraums, der dem demographischen Wandel Rechnung trägt. Die 
Festsetzung ist begründet und angemessen. Anhand vergleichbarer Pro-
jekte in der Region lässt sich die Belegung entsprechender Wohnung mit 
vor allem älteren Menschen belegen (z.B. Eulergelände Bensheim: 
Durchschnittsalter der Wohnungskäufe 62 Jahre) Tatsächlich wandelt 
sich das Mobilitätsverhalten aber gerade auch bei jüngeren Personen 
noch stärker als bei Senioren. Aus ökologischen Gründen verzichten zu-
nehmend junge Menschen auf einen privaten Pkw. Auch die Hessische 
Bauordnung sieht z.B. eine Ablöse von Pkw-Stellplätzen durch Fahrrad-
stellplätze vor. Es ist volkswirtschaftlich und auch verkehrspolitisch unsin-
nig, immer eine Maximalanzahl von Stellplätzen zu fordern und gleichzei-
tig die Verkehrswende weg von der individuellen motorisierten Mobilität 
zu fordern. Die Stadt Bürstadt setzt hier mit den Festsetzungen des Be-
bauungsplans einen angemessenen zukunftsfähigen Rahmen und be-
rücksichtigt insbesondere auch die gute ÖPNV-Anbindung des Vorha-
bens und die innerstädtisch kurzen Wege zu allen wesentlichen Infra-
struktureinrichtungen. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass der Stell-
platzbedarf der Sparkassengeschäftsstelle, der zusätzlich zu dem Bedarf 
der Wohnungen nachzuweisen ist, nach den Bürostunden bzw. Öffnungs-
zeiten auch den Besuchern der Wohnnutzung zur Verfügung stehen kann 
und somit eine flächenschonende Doppelnutzung ermöglicht wird. Im Ge-
gensatz dazu wurden auf dem Grundstück der Einwenderin die in der 
Baugenehmigung der Spielhalle festgelegten und zwingend zu errichten-
den Stellplätze bis heute nicht hergestellt und vor allem den Nutzern der 
Wohnungen und Kunden der Spielhalle nicht zugänglich gemacht. Auf 
dem Grundstück der Einwenderin besteht ein erhebliches Stellplatzdefi-
zit, wie in der letzten Stellungnahme zu dieser Abwägungsvorlage zu ent-
nehmen ist. Insofern kann die Kritik an der Stellplatzforderung für das 
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6 a. Wie wird gewährleistet, dass nur „Rentner" mit einem gerin-
gen Mobilitätsgrad (deshalb nur 1 Stellplatz nachweisen muss) 
vom Investor eine Wohnung vermietet bekommt? 
 
 
6 b. Wird der Investor verpflichtet 1,5 Stellplätze nachzuweisen, 
wenn eine Wohnung an einen „nicht" Rentner vermietet wird? 
 
6 c. Wie viele Parkplätze müssen laut Stellplatzsatzung für die 
Sparkasse und deren Mitarbeiter vorhanden sein?  

 
 

7. Laut Bebauungsplan ist eine beidseitige Grenzbebauung vorge-
geben. Dadurch wird eine bis zu 9 m hohe und 20 m lange Wand 
direkt an unserem Gebäude errichtet. Diese beeinträchtigt erheb-
lich meine Lebensqualität, weil dadurch nicht nur weniger Licht in 
meiner Wohnung fällt, ich blicke von meinem Balkon direkt auf 
eine Mauer, die mir den Blick versperrt. 
Eine Wertminderung unseres Objektes durch schlechtere Wohn-
qualität wird auch eine Konsequenz aus dem geplantem Mamut-
projekt sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neubauvorhaben ausgerechnet von dieser Seite nicht nachvollzogen 
werden. 
 
Zu 6a: Es ist keine Forderung der Stadt, dass im Plangebiet nur Rentner 
leben dürfen. Die Begründung für die Modifikation der erforderlichen Stell-
platzanzahl ist in der Begründung des Bebauungsplans enthalten bzw. 
wird entsprechend der obigen Ausführungen ergänzt.  
 
Zu 6b: Eine entsprechende Verpflichtung ist nicht vorgesehen. 
 
 
Zu 6c: Der Stellplatzbedarf hierfür ergibt sich aus der Stellplatzsatzung 
und ist in Abhängigkeit von der tatsächlichen Nutzfläche der Sparkassen-
nutzung im bauaufsichtlichen Verfahren zu ermitteln. 
 
Zu 7.: Das Gebäude Mainstraße 11 weist ebenfalls zur nördlichen (und 
südlichen) Nachbargrenze eine Brandwand auf. Sofern die Terrassennut-
zung an der gemeinsamen Grenze zum Neubauvorhaben überhaupt bau-
aufsichtlich genehmigt ist, wäre auch diese durch eine Brandwand zum 
Nachbargrundstück abzugrenzen. Eine Aussicht in diese Richtung ist 
demzufolge bislang nicht gegeben bzw. kann auch nicht zulässigerweise 
genehmigt sein. Im Gegensatz dazu sieht der Bebauungsplan ein Abrü-
cken der Terrassen- oder Balkonnutzung von der gemeinsamen Grenze 
um mindestens 3,0 m in allen nicht grenzständig bebauten Bereichen vor. 
Der Ersatz der alten Gewerbebrache durch eine moderne Wohnnutzung 
stellt nach Einschätzung der Stadt eine Steigerung des Wohnwerts dar 
und keinesfalls eine Verschlechterung. In den Bauakten der Stadt liegen 
im Übrigen keine Hinweise auf eine Genehmigung der erdgeschossigen 
Terrasse und der Balkone des Anwesens Mainstraße 11 vor. Insbeson-
dere in Bezug auf die erdgeschossige Terrasse ist im Gegenteil festzu-
stellen, dass diese im Bereich der bauaufsichtlich geforderten Stellplätze 
errichtet wurde, ohne dass eine bauaufsichtliche Genehmigung dafür und 
für die Veränderung der Lage der Stellplätze beantragt wurde. Eine ille-
gale Grundstücksnutzung kann formal-rechtlich keinen Schutzanspruch 
gegenüber benachbarten legalen Nutzungen haben.  
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Bei der Grundstückseinfriedung ist nur eine Höhe von 1,50 m zu-
lässig. Das bedeutet, dass jeder der größer als 1,50 m ist, über 
den Zaun in unseren Garten schauen kann und es ist auch kein 
Problem über eine solch niedrige Einfriedung zu steigen. Das ist 
für mich ein Eingriff in meine Privatsphäre. Ich fühle mich auf mei-
nem eigenen Grundstück nicht mehr sicher und beobachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 a. Warum wird eine beidseitige Grenzbebauung vorgegeben? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 b. Warum wird ein Bebauungsplan mit einer Max. Höhe von 17 
m (welches als Flachdach über eine Fläche von. 800 m2 geplant 
ist, obwohl in der näheren Umgebung nur Gebäude mit einer Max. 
Höhe von 12,50 m (Spitzdach Mainstr. 11=13,6 m) vorhanden 
sind. 

 
 

Es gibt kein Recht auf Uneinsehbarkeit von Grundstücken und auch nicht 
auf unveränderte Aussicht oder unveränderte Einblickmöglichkeiten. Die 
bestehende Sichtschutzwand der Einfriedung hat Bestandsschutz, sofern 
sie legal errichtet wurde. Bei Einigung der Nachbarn auf deren Verbleib 
(trotz Lage auf dem Neubaugrundstück) kann die Sichtschutzwand im 
Rahmen des Bestandsschutzes stehen bleiben. Die Einsichtnahme in 
Grundstücksfreiflächen kann im Übrigen im Rahmen der Festsetzungen 
des Bebauungsplans durch Hecken erfolgen. Diese sind im Rahmen der 
Bestimmungen des hessischen Nachbarrechts ohne weitergehende 
Wuchshöhenbegrenzung zulässig. Die vorgebrachten Bedenken sind 
aber ohnehin unbegründet, da der Bebauungsplan keine Festsetzungen 
auf dem Grundstück Mainstraße 11 trifft und dort somit auch keine Vor-
gaben in Bezug auf die Höhe oder Gestaltung einer Einfriedung macht. 
 
Zu 7a: Im Rahmen der bauaufsichtlichen Entscheidungen ist es üblich, 
bei einseitiger Grenzbebauung ein Anbauen auch von der anderen Seite 
zu verlangen. Die geschlossene Brandwand des Anwesens Mainstraße 
11 auf der Grenze ist auch aus Gründen des Stadtbildes keine zufrieden-
stellende Lösung. Letztlich sollte hier auch ein gegenseitiges Anbaurecht 
dem Ausgleich der gegenseitigen Interessenslage dienen. Im Bereich 
Mainstraße 11 ist eine Grenzbebauung auf ca. 22 m Grenzlänge vorhan-
den. In diesem Bereich wird ein Anbau auch von der anderen Grenzseite 
zugelassen. Auch das Anwesen Mainstraße 11 weist im Übrigen eine ge-
schlossene Bauweise mit beidseitiger Grenzbebauung auf. Es ist daher 
nicht nachzuvollziehen, warum diese für das eigene Grundstück in An-
spruch genommene Bauweise dem Nachbarn verwehrt werden sollte. Die 
Bebauung entlang der Maistraße ist auf zahlreichen Grundstücken durch 
eine geschlossene Bauweise geprägt, die hier eindeutig überwiegt.  
 
Zu 7b: Der Teilbereich, in dem eine bis zu 17 m hohe Bebauung zulässig 
ist, umfasst eine Fläche von ca. 600 m² und ist beidseits um mindestens 
5,0 m von der Nachbargrenze abzurücken. In dem Streifen von 5 m Breite 
an der Grenze ist eine Bebauung nur bis zur Maximalhöhe von 9,0 m (incl. 
Attika an der Brandwand) zulässig. Das Hauptgebäude auf dem Grund-
stück Mainstraße 11 weist demgegenüber eine mittlere Grenzwandhöhe 
von ca. 11,2 m bei einer Firsthöhe von 13,60 m (Angaben des 
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8. In dem Plan ist nicht zu erkennen, wo die Abfallbehälter stehen 
werden und der Stellplatz für die Fahrräder vorgesehen ist. 
Wo ist Platz für die Müllbehälter und der Stellplatz für die Fahrrä-
der geplant? 

 
 
 
Ich möchte ausdrücklich erwähnen, dass ich nicht gegen eine Bebauung 
der Mainstraße 13-17 bin. Es geht mir darum, dass dieses Gebäude viel 
zu groß dimensioniert und dass Dinge, wie z.B. eine Änderung in eine 
Urbanes Gebiet (höherer dB (A), Höhere Geschossflächenanzahl u.s.w.) 
entschieden werde, um ein solche Projekte zu verwirklichen. 
Die Gebäude Mainstraße 14 + 16 sind sehr schöne Beispiele dafür, dass 
sich Mehrfamilienhäuser mit einer vertretbaren Höhe von ca. 12,5 perfekt 
in das Stadtbild einfügen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kreisbauamtes) auf. In der näheren Umgebung befinden sich z.B. auch 
die Gebäude Mainstraße 3 (vergleichbare Höhe und Geschossigkeit) und 
Mainstraße 10, wobei das Gebäude Mainstraße 10 eine noch deutlich hö-
here Gebäudegesamthöhe aufweist. Die im Plangebiet zugelassene 
Höhe erscheint in Anbetracht der zentralen innerstädtischen Lage ange-
messen und städtebaulich vertretbar. Im Sinne der innerstädtischen 
Wohnraumschaffung und baulichen Nachverdichtung dient die zulässige 
Gebäudehöhe der Erreichung der entsprechenden städtischen Ziele.  
 
Zu 8.: Entsprechende Planungsdetails sind im Rahmen der Objektpla-
nung nachzuweisen. Für den Bebauungsplan ergibt sich kein Regelungs-
bedarf über die getroffenen Festsetzungen hinaus (z.B. Einhausung der 
Müllsammelplätze). Der Nachweis der erforderlichen Fahrradabstell-
plätze kann in der Freifläche oder z.B. auch in der Tiefgaragenebene er-
folgen. Ein planungsrechtlicher Regelungsbedarf besteht hier nicht.  
 
Eine Bebauung auf dem Nachbargrundstück mit einer GRZ von 0,6 und 
einer GFZ von 1,2 ist auch heute bereits im Rahmen des bestehenden 
Bebauungsplans ohne Einschränkung der überbaubaren Fläche möglich. 
Auch der Anbau an die gemeinsame Grenze ist in der Lage der beste-
henden Grenzwand Mainstraße 11 jederzeit im Rahmen des bestehen-
den Baurechts möglich.  
Die zulässigen Immissionen des urbanen Gebiets (MU) gelten nur inner-
halb des festgesetzten MU. Im Bereich der angrenzenden Mischgebiets-
flächen gelten bisher und auch künftig die Immissionsgrenzwerte des 
Mischgebiets. Jegliche Nutzung innerhalb des MU muss die zulässigen 
Grenzwerte des MI im Bereich des Grundstücks Mainstraße 11 einhalten. 
Hierzu sind keine Regelungen des Bebauungsplans erforderlich. Es gilt 
das bundeseinheitliche Immissionsschutzrecht. Für das Spielhallen-
grundstück ergeben sich somit deutliche Vorteile durch die Festsetzung 
des MU, denn infolge der Gewerbenutzung „Spielhalle“ einschließlich de-
ren Stellplatzverkehr und eventueller Vorbelastungen durch andere Ge-
werbenutzungen der Umgebung dürfen im Bereich des MU nun bis zu 63 
dB(A) als Immissionspegel im Tageszeitraum und bis zu 48 dB(A) im 
Nachtzeitraum auftreten, während bisher dort nur maximal 60 dB(A) im 
Tageszeitraum und 45 dB(A) nachts erlaubt waren. Aus der Fläche der 
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Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass 2-3 ähnlich große Gebäude auf 
dem Grundstück Mainstraße 13-17 passen würde, ohne die anderen Ge-
bäude in der Nachbarschaft überdimensional zu überragen. 
Die Sparkasse könnte trotzdem Ihre Filiale eröffnen, es ist keine Grenz-
bebauung notwendig, es könnten sich alle Stellplätz in der Tiefgarage be-
finden und es entstehen deshalb zusätzliche Ressourcen für Grünflächen 
auf dem Grundstück. Durch die zusätzlich gewonnen Grünflächen, könnte 
von einer Dachbegrünung Abstand genommen und stattdessen Solarmo-
dule installiert werden.“ 

früheren Druckerei durften im Grundstück Mainstraße 11 bislang maximal 
60 dB(A) im Tageszeitraum und 45 dB(A) im Nachtzeitraum ankommen. 
Diese Werte ändern sich durch die Ausweisung des MU nicht. Das Grund-
stück Mainstraße 11 erfährt insofern durch die Planung im Bereich des 
Immissionsschutzes keine Nachteile, sondern deutliche Vorteile. 
 
Die Bebauung Mainstraße 14-16 wurde mit vier Vollgeschossen ohne zu-
sätzliches Staffelgeschoss zugelassen, weil dort ohne Tiefgarage kein 
Stellplatzangebot für ein weiteres Staffelgeschoss möglich war. Im vorlie-
genden Plangebiet wird hingegen eine Tiefgarage vorgesehen, weshalb 
bei gleichem Stellplatzschlüssel (1,0 Stellplätze je barrierefrei erreichba-
rer Wohnung) ein zusätzliches Staffelgeschoss möglich ist. Letztlich liegt 
das Verfahren der Bebauung Mainstraße 14-16 auch bereits einige Jahre 
zurück und der Druck auf die Innenentwicklung hat durch die größeren 
Widerstände hinsichtlich der Außenentwicklung zugenommen. Die Be-
bauung mit vier Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss an der Main-
straße ist angemessen und städtebaulich gut zu vertreten.  
 
Im Bereich Mainstraße 11 wurde beidseitig auf die Grenze gebaut. An der 
Nordseite und Südseite beträgt die Grenzwandlänge jeweils ca. 30 m. Es 
ist kein städtebaulicher Grund ersichtlich, weshalb auf dem benachbarten 
Grundstück keine Grenzbebauung in entsprechender Tiefe bzw. Grenz-
wandlänge zugelassen werden sollte. Die Bebauung des großen Grund-
stücks kann im Sinne der Innenentwicklung durchaus größer sein als die 
der unmittelbaren Nachbarbebauung. Mit der Dachbegrünung und Begrü-
nung der Tiefgarage werden auch ausreichend Grünflächen auf dem 
Grundstück vor allem im Sinne des Stadtklimas und der reduzierten und 
verzögerten Ableitung von Niederschlagswasser geschaffen. Eine Photo-
voltaiknutzung ist auch über einer begrünten Dachfläche möglich. PV-
Nutzung und Dachbegrünung schließen sich nicht aus, sondern ergänzen 
sich gegenseitig. Hinsichtlich der Grünflächen ist darauf hinzuweisen, 
dass im Bereich der Grünflächen des Grundstücks Mainstraße 11 noch 
mehrere Stellplätze und eine Fahrgasse zur Erreichbarkeit der Stellplätze 
als Stellplatznachweis der Spielhalle gemäß bestehender Baugenehmi-
gung herzustellen sind. Gemäß Stellplatzsatzung der Stadt sind die Stell-
plätze und Zufahrten mit Pflastersteinen oder vergleichbarer Oberfläche 
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zu befestigen. Der Grünflächenanteil des Grundstücks Mainstraße 11 
wird danach unter dem des vorliegenden Plangebiets liegen.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die private Stellungnahme Nr. 5 wird gemäß der fachlichen Beurteilung 
behandelt und führt entsprechend nicht zu Änderungen von Festsetzun-
gen des Bebauungsplans. 
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Private Stellungnahme 6 
Stellungnahme vom 23.06.2021 
Aktenzeichen: ohne 
 
Inhalt: 
 
„ich als ein in der Mainstraße 11 wohnende Bürgerin möchte folgende 
Einwände gegen den jetzigen Bebauungsplan vorbringen. 
 
Die Wahl des Bebauungsplans Verfahren als Angebotsplanung ist hin-
sichtlich der geplanten Dimensionen des Gebäudes und der unklaren 
Wohn- und Nutzeinheiten nicht sinnvoll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für ein Projekt dieser Größenordnung im Citybereich von Bürstadt ist es 
unbedingt erforderlich, einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit ei-
ner konkreten Vorgaben Bindung zu erstellen. Wenn in eine geschaffene 
Baulücke, ein solches Baumonster gepresst wird, muss der Zweck und 
die Auswirkungen im Vorfeld genau festgelegt werden und allen Betroffe-
nen bekannt sein. 
 
 
Meines Erachtens hätte unbedingt eine konkrete Vorgabensbindung er-
folgen müssen.  
 

 
 
 
 
Fachliche Beurteilung: 
 
 
 
 
Auch aktuell besteht für das vorliegende Plangebiet ein Bebauungsplan 
mit Festsetzung eines Mischgebiets ohne konkrete Festsetzung zum Maß 
der baulichen Nutzung. Auf dem Grundstück Mainstraße 11 ist eine 
Grundflächenzahl (GRZ) von über 0,6 festzustellen. Bei drei Vollgeschos-
sen im Hauptgebäude an der Mainstraße und zusätzlich ausgebautem 
Dachgeschoss dürfte dort eine Geschossflächenzahl von über 1,2 vorlie-
gen. Diese Werte und die Grenzwandbebauung auf ca. 30 m Grenzlänge 
wäre der Maßstab für eine aktuell bereits zulässige Nutzung im vorliegen-
den Plangebiet. Auch der bislang geltende Bebauungsplan ist ein Ange-
botsbebauungsplan mit vergleichsweise geringer Regelungsdichte der 
Bebauungsplanfestsetzungen. Der neue Bebauungsplan setzt eine GRZ 
von 0,6 fest und führt damit zu einer etwas geringeren anteiligen Grund-
flächenzahl als die Bestandsbebauung auf dem Grundstück Mainstraße 
11. Die Planung erscheint damit auch im Vergleich zu dem bereits bebau-
ten Grundstück Mainstraße 11 angemessen und städtebaulich vertretbar.  
 
Ein Bedarf für einen Vorhabenbezug wurde nicht gesehen, da auch die 
umliegenden Flächen wie auch das Plangebiet selbst, bislang Gegen-
stand eines Angebotsbebauungsplans sind. Mit dem Grundstückseigen-
tümer wurde jedoch über dessen konkretes Bauvorhaben gesprochen. 
Der Zweck der Planung ist in der Bebauungsplanbegründung hinreichend 
beschrieben.  
 
 
Eine Vorhabenbindung erscheint aus gleichen Gründen ebenfalls nicht 
erforderlich.  
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Es bedarf klaren Vorgaben zu: 
 
Wohnraum mit Angaben zu Quadratmeter und wie viele Wohnungen 
überhaupt geschaffen werden. 
Gewerbenutzung mit Angaben zu Quadratmeter des Bauvorhabens die 
hiervon betroffen sind. Die Tiefgarage muss zwingend vorgeschrieben 
werden. Die Ein- und Ausfahrten der Tiefgarage müssen genau bekannt 
sein. Die Tiefgarage muss so groß sein, dass sie den gesamten nachzu-
weisenden ruhenden Verkehr aufnehmen kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch eine Feuerwehrzufahrt möchten Sie die Köpfelgasse besser anbin-
den. Wie ein großes Feuerwehrfahrzeug durch diese Feuerwehrzufahrt in 
die enge Köpfelgasse einfahren soll, kann ich mir nicht vorstellen. 
 
Gibt es hierzu Berechnungen?  
 
 
 
 
Wieso schaffen sie keinen Wendekreis für die Anwohner im Bereich der 
der Köpfelgasse 14? 
 
 
 
 
 
 

 
 
In dem umgebenden Bebauungsplan Mainstraße Süd ist ebenfalls keine 
Begrenzung der zulässigen Zahl von Wohnungen enthalten. Ein entspre-
chender Regelungsbedarf wird daher auch nicht für das vorliegende Plan-
vorhaben gesehen. Das gleiche gilt auch für die Größe der Gewerbeein-
heit. Die Tiefgarage ermöglicht erst eine entsprechende Grundstücksaus-
nutzung. Auch hier ist der Vergleich mit den umliegenden Flächen statt-
haft, in denen ebenfalls keine Verpflichtung zum Bau von Tiefgaragen 
enthalten ist. Deren Zulässigkeit richtet sich nach den Festsetzungen des 
Bebauungsplans. Im Vorhabenplan des Grundstückseigentümers ist die 
einzige Tiefgaragenzufahrt an der Mainstraße in etwa in Gebäudemitte 
vorgesehen. Diese Lage ist in Bezug auf die Lärmimmissionen im Bereich 
des Anwesend Mainstraße 11 besonders günstig. Eine zwingende Fest-
setzung ist nicht erforderlich. Die Zulässigkeit der Tiefgaragenzufahrt wird 
u.a. durch das Immissionsschutzrecht beeinflusst. Unzulässige Immissi-
onen an Nachbargrundstücken bzw. deren Bebauung sind ausgeschlos-
sen.  
 
Eine Einfahrt in die Köpfelgasse ist für Krankenwagen und vergleichbar 
kleine Einsatzfahrzeuge möglich. Für große Löschfahrzeuge ist ein Ein-
fahren voraussichtlich nicht möglich. Hier stellt die Erreichbarkeit der Köp-
felgasse innerhalb des Plangebiets schon eine wesentliche Verbesse-
rung der Rettungswege dar. Weitergehende Forderungen werden seitens 
der Stadt Bürstadt nicht erhoben. Die Anforderungen an die Flächen für 
die Feuerwehr ergeben sich aus der DIN 14090, die im Rahmen der kon-
kreten Objektplanung anzuwenden ist. 
 
Die Stadt hat ein Privatgrundstück am Ende der Köpfelgasse mit dem Ziel 
der wohnbaulichen Folgenutzung erworben. Ein Bedarf für eine Wende 
Fläche besteht nach Auffassung der Stadt mit Verweis auf die bisherige 
Situation nicht. Die Wohnungen, welche im Bereich des Grundstücks 
Köpfelgasse 14 neu errichtet werden, können über die Feuerwehrzufahrt 
bis an das Gebäude bzw. unterirdisch in die Tiefgarage fahren. Die Ver-
kehrsmenge in der Köpfelgasse wird somit gegenüber dem heutigen 
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Durch die Feuerwehrzufahrt transportieren sie den Straßenlärm von der 
Mainstraße direkt in unseren Garten/ Erholungsbereich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch das Schaffen vieler Wohnungen, durch die Ansiedelung der Spar-
kasse, erzeugen sie enorm viel Verkehr, der in den Kurvenbereich der 
Mainstraße einzuführen ist. Von dort wo über Jahrzehnte wenig Autos auf 
die Mainstraße fuhren, wird diese nun über 24 Stunden Tag und Nacht 
belastet. 
 
 
 
 
 
 
Für ein Projekt dieser Größenordnung sind unbedingt aktuelle Verkehrs-
gutachten und aktuelle Lärmberechnungen vorzulegen. Wurde die Ab-
gasbelastung aus der Tiefgarage und die der Kundenparkplätze für un-
sere angrenzende Wohnungen in einem Mischgebiet berechnet? 
 
 
 

Zustand etwas reduziert. Die Einmündung der Feuerwehrfläche in die 
Köpfelgasse kann als Wendefläche zumindest für Pkw genutzt werden.  
 
Die Feuerwehrzufahrt wird durch herausnehmbare Poller o.ä. gegen 
Durchfahrtverkehr gesperrt. Sie wird nur in Notfällen entsprechend ge-
nutzt und dient im Übrigen nur der Zufahrt zum Wohngebäude an der 
Köpfelgasse (Be- und Entladen) sowie als Zufahrt zu den Parkplätzen der 
Sparkassengeschäftsstelle. Der entsprechende Verkehr ist in einem 
Mischgebiet gebietsadäquat und im Rahmen der gegenseitigen Rück-
sichtnahme für alle Nachbarn gleichermaßen zu dulden. Der „Garten/Er-
holungsbereich“ stellt im Übrigen eine ungenehmigte Grundstücksnut-
zung dar, da im betreffenden Grundstücksbereich die Herstellung von 
mindestens 6 Stellplätzen mit Zufahrt bauordnungsrechtlich gefordert ist. 
Es ist aufgrund der Nutzungszeiten der Spielhalle eher davon auszuge-
hen, dass diese Kunden-Stellplätze in der heutigen Gartenzone zu we-
sentlichen Lärmkonflikten im Bereich von benachbarten Wohngrundstü-
cken beitragen können. 
 
Wie bereits erläutert besteht heute bereits ein deutlich über die frühere 
Bestandsbebauung hinausgehendes Baurecht durch den einfachen Be-
bauungsplan Mainstraße Süd. Die zusätzliche Verkehrsmenge resultiert 
nur aus dem Maß der baulichen Nachverdichtung und ist im Vergleich zur 
bestehenden Verkehrsmenge der Mainstraße vernachlässigbar. Gerade 
der gewerbliche Nutzungsanteil der Sparkasse ist durch sehr wenig und 
nur in den Tageszeiträumen der Werktage auftretenden Verkehr gekenn-
zeichnet. Nach bisherigem Bebauungsplan wären z.B. auch andere ver-
kehrsintensivere Nutzungen im Rahmen der geltenden Festsetzung eines 
Mischgebiets denkbar gewesen.  
 
Mit Verweis auf die bislang bereits zulässige Grundstücksnutzung und 
das im Vergleich zur Verkehrsmenge der Mainstraße geringe zusätzliche 
Verkehrsaufkommen wird ein Verkehrsgutachten für nicht erforderlich er-
achtet. Der auf dem Grundstück Mainstraße 11 zulässige Lärm muss 
nicht berechnet werden, sondern ist durch die Festsetzung eines Misch-
gebiets im Bereich Mainstraße 11 (und auch der anderen umliegenden 
Flächen des Mischgebiets) bereits abschließend und verbindlich auf die 
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Sie setzen mitten in ein gewachsenes, großes Mischgebiet im Zentrum 
von Bürstadt ein neues urbanes Gebiet. Wie schützen Sie die Anwohner 
des Mischgebietes vor erhöhter Lärm- und Abgasbelastung aus dem ur-
banen Gebiet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zulässigen Immissionsgrenzwerte des Mischgebiets begrenzt. Die we-
sentliche Lärmbeeinträchtigung des Plangebiets und seiner Umgebung 
entsteht durch die Mainstraße. Hier trägt das Vorhaben in Bezug auf die 
Lärmemissionen zu keiner signifikanten Steigerung der Verkehrsmenge 
bei. Nachweise zur Einhaltung der Immissionsgrenzwerte sind mit den 
Bauvorlagen zu führen. Die Abgasbelastung der Tiefgarage sind bei Ga-
ragen zum ausschließlichen Anwohnerparken wie hier vorgesehen sehr 
gering und stellen im Allgemeinen kein Immissionsschutzrechtliches 
Problem dar. Die Einhaltung zulässiger Grenzwerte auf benachbarten 
Flächen hat auf Anforderung der Bauaufsicht im Baugenehmigungsver-
fahren zu erfolgen. 
 
Die zulässigen Immissionen des urbanen Gebiets (MU) gelten nur inner-
halb des festgesetzten MU. Im Bereich der angrenzenden Mischgebiets-
flächen gelten bisher und auch künftig die Immissionsgrenzwerte des 
Mischgebiets. Jegliche Nutzung innerhalb des MU muss daher die zuläs-
sigen Grenzwerte des MI im Bereich des Grundstücks Mainstraße 11 
(und aller weiteren umliegenden Grundstücke) einhalten. Hierzu sind 
keine Regelungen des Bebauungsplans erforderlich. Es gilt das bundes-
einheitliche Immissionsschutzrecht. Für das Spielhallengrundstück Main-
straße 11 ergeben sich somit deutliche Vorteile durch die Festsetzung 
des MU, denn infolge der Gewerbenutzung „Spielhalle“ einschließlich de-
ren Stellplatzverkehr und eventueller Vorbelastungen durch andere Ge-
werbenutzungen der Umgebung dürfen im Bereich des MU nun bis zu 63 
dB(A) als Immissionspegel im Tageszeitraum und bis zu 48 dB(A) im 
Nachtzeitraum auftreten, während bisher dort nur maximal 60 dB(A) im 
Tageszeitraum und 45 dB(A) nachts erlaubt waren. Aus der Fläche der 
früheren Druckerei durften im Grundstück Mainstraße 11 bislang maximal 
60 dB(A) im Tageszeitraum und 45 dB(A) im Nachtzeitraum ankommen. 
Diese Werte ändern sich durch die Ausweisung des MU nicht. Das Grund-
stück Mainstraße 11 erfährt insofern durch die Planung im Bereich des 
Immissionsschutzes keine Nachteile, sondern deutliche Vorteile. Die kon-
kret geplanten Nutzungen Sparkasse und Wohnen weisen auch keine be-
sonderen Emissionen auf, die im benachbarten Mischgebiet als störend 
gelten könnten. Mischgebiet und urbanes Gebiet gelten nebeneinander 
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Die im Bebauungsplan vorgegebene maximale Bauhöhe von 17 Meter, 
bei einer Abstandsfläche von nur 3 Metern, ist viel zu gering und verstößt 
gegen das gegenseitige Rücksichtnahme Gebot und führt zum Verlust 
von meiner Wohnqualität. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

im Rahmen der Bestimmungen in §50 BImSchG als ohne weitere Immis-
sionsschutznachweise verträglich. 
 
Der Abstand des höheren Gebäudeteils zur Nachbargrenze beträgt ge-
mäß Festsetzung des Bebauungsplans mindestens 5 m. Der bis maximal 
17m hohe Gebäudeteil hat eine maximale Breite von unter 17 m. Der Ge-
bäudekomplex auf dem Grundstück Mainstraße 11 hat auch bereits eine 
Gebäudetiefe von ca. 30m. Die zulässige Neubebauung geht mit einer 
maximalen Gebäudetiefe von etwa 40 m zwar darüber hinaus, bleibt in 
dem Bereich hinter der Brandwand des Anwesens Mainstraße 11 aber 
mehr als 5,0 m von der gemeinsamen Grenze abgerückt, der bis zu 17 m 
hohe Gebäudeteil sogar ca. 7,0 m abgerückt. Die Abstandsflächen nach 
HBO fordern hier 0,4 H, somit für den bis zu 17 m hohen Gebäudeteil 
maximal 6,80 m und für den bis maximal 9,0 m hohen Gebäudeteil nur 
3,60 m Grenzabstand. Das Vorhaben hält hier somit unabhängig von den 
Festsetzungen des Bebauungsplans hinsichtlich der Abstandsflächen die 
Anforderungen der HBO ein. Diese berücksichtigen insbesondere auch 
die Anforderungen an eine ausreichende Belichtung und Belüftung sowie 
ausreichende Sozialabstände. Ein Verstoß gegen das Gebot der gegen-
seitigen Rücksichtnahme liegt nicht vor. Die geplanten Nutzungen sind 
unmittelbar nebeneinander ohne erkennbare wesentliche Konflikte zuläs-
sig. Bereits vielfach wurde in Gerichtsurteilen bestätigt, dass es kein 
Recht von Nachbarn auf freien Ausblick oder auf keine Einblicke aus 
Nachbargrundstücken gibt. Es gibt insbesondere auch kein Recht auf un-
veränderte Zustände in der Nachbarschaft. Veränderungen gehören hier 
zum normalen „Lebensrisiko“. Die Stadt geht davon aus, dass die Wohn-
qualität gegenüber dem früheren Zustand mit einer Druckerei aber auch 
dem Zwischenzustand der Gewerbebrache mit der qualitativ hochwerti-
gen Neubebauung eher zunehmen wird. 
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Aus meiner Sicht, ist weder für die angrenzenden Nachbarn, Mitbürger 
und auch die Politiker genau erkennbar welche konkreten und maximalen 
Auswirkungen eine Realisierung dieses Projekts bei diesen Grundlagen 
hat. Erst wenn genau festgelegt ist, was hier alles gebaut wird, kann ich 
meine sich dann ergebenden Einwände konkretisieren und vorbringen.“ 

Der Bebauungsplan trifft leicht nachvollziehbare Festsetzungen im zeich-
nerischen Teil und im textlichen Teil. Zudem erfolgen umfangreiche Er-
läuterungen in der Begründung des Bebauungsplans. Hieraus können die 
zulässigen Nutzungen unmittelbar abgelesen werden. Ein Recht auf Vor-
lage konkreter Baupläne während eines Bebauungsplanverfahrens gibt 
es nicht. Auch bislang galt für das Plangebiet ja ein Bebauungsplan mit 
entsprechenden Nutzungsmöglichkeiten ohne dass konkrete Baupläne 
bekannt waren. Dies kennzeichnet typischerweise eine Angebotspla-
nung, die der Regelfall bei der Aufstellung von Bebauungsplänen ist.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die private Stellungnahme Nr. 6 wird gemäß der fachlichen Beurteilung 
behandelt und führt entsprechend nicht zu Änderungen von Festsetzun-
gen des Bebauungsplans. 
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Private Stellungnahme 7 
Stellungnahme vom 23.06.2021 
Aktenzeichen: ohne 
 
Inhalt: 
 
„Ich möchte folgende Einwendungen zum Bebauungsplan Mainstrasse 
13-17 einbringen: 
 
Die Parkplatzsituation in der Mainstrasse ist extrem angespannt, 
Mainstr. 12 die Poststelle mit hohem Kundenverkehr und nur zwei kurz-
zeitparkplätze vor dem Eingang  
Mainstr. 14 eine Arztpraxis ohne Parkplatzmöglichkeiten für ihre Patien-
ten 
Mainstr. 16 der Pflegedienst mit viel zu wenig Parkmöglichkeiten für seine 
beschäftigten. 
Die drei öffentlichen Parkplätze (Sparkasse- Post Filiale – und der gegen-
über der Post) reichen zum heutigen Zeitpunkt schon nicht aus. 
Was zur Folge hat das jetzt schon sehr viele Autofahrer auf dem Privat-
grundstück der Mainstrasse 14 Parken, und es zu Auseinandersetzungen 
mit den Anwohnern kommt. 
 
 
 
Um diese Situation nicht noch zu verschärfen ist es in dem geplanten Ob-
jekt nicht ausreichend nur einen Stellplatz je Wohneinheit auszuwei-
sen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fachliche Beurteilung: 
 
 
 
 
Die Hinweise zur Parkplatzsituation in der Mainstraße werden zur Kennt-
nis genommen. Im Bereich des vorliegenden Bebauungsplans wird auf 
den Grundstücken Mainstraße 13-15 bis zum Grundstück Köpfelgasse 14 
eine Tiefgarage errichtet, die den wesentlichen Stellplatzbedarf aus dem 
Plangebiet selbst decken wird. Zudem werden mehrere ebenerdige Stell-
plätze vor allem für Kunden und Mitarbeiter der Sparkasse vorgesehen.  
 
Die Freihaltung privater Stellplätze (Mainstraße 14) durch geeignete Maß-
nahmen ist Angelegenheit der jeweiligen Eigentümer der Stellplätze. Ab-
sperreinrichtungen sind z.B. vergleichsweise günstig zu bekommen. Im 
vorliegenden Plangebiet ist in der geplanten Tiefgarage nicht von einer 
zweckentfremdeten Stellplatznutzung auszugehen. Auch die ebenerdi-
gen Stellplätze können mit Absperreinrichtungen gegen unbefugte Benut-
zung geschützt werden.  
 
Auch im Bereich der Mainstraße 14 ist nur ein Stellplatz je barrierefrei 
erreichbarer Wohnung gefordert worden. Nachdem aus diesem Bereich 
ausschließlich Hinweise zur zweckentfremdeten Nutzung durch Dritte 
vorliegen, schein der Bedarf für das Vorhaben selbst ja ausreichend zu 
sein. Mit der betreffenden Festsetzung unterstützt die Stadt die Herstel-
lung zukunftsfähigen barrierefreien innerstädtischen Wohnraums, der 
dem demographischen Wandel Rechnung trägt. Die Festsetzung des 
Stellplatzbedarfs ist begründet und angemessen. Anhand vergleichbarer 
Projekte in Bürstadt und in der Region lässt sich die Belegung entspre-
chender Wohnung mit vor allem älteren Menschen belegen (z.B. Euler-
gelände Bensheim: Durchschnittsalter der Wohnungskäufe 62 Jahre) 
Tatsächlich wandelt sich das Mobilitätsverhalten aber gerade auch bei 
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Zusätzliches Gewerbe bedeutet auch zusätzliche Kunden, was neues 
Streitpotential wegen Parkplatzmangel mit sich bringt. 
 
Ich bitte sie meine Einwände zu Kenntnisse zu nehmen und um eine 
kurze Mitteilung wie sie entscheiden.“ 
 

jüngeren Personen noch stärker als bei Senioren. Aus ökologischen 
Gründen verzichten zunehmend junge Menschen auf einen privaten Pkw. 
Auch die Hessische Bauordnung sieht eine Ablöse von Pkw-Stellplätzen 
durch Fahrradstellplätze vor. Es ist volkswirtschaftlich und auch verkehrs-
politisch unsinnig, immer eine Maximalanzahl von Stellplätzen zu fordern 
und gleichzeitig die Verkehrswende weg von der individuellen motorisier-
ten Mobilität zu fordern. Die Stadt Bürstadt setzt hier mit den Festsetzun-
gen des Bebauungsplans einen angemessenen zukunftsfähigen Rahmen 
und berücksichtigt insbesondere auch die gute ÖPNV-Anbindung des 
Vorhabens und die innerstädtisch kurzen Wege zu allen wesentlichen Inf-
rastruktureinrichtungen. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass der Stell-
platzbedarf der Sparkassengeschäftsstelle, der zusätzlich zu dem Bedarf 
der Wohnungen nachzuweisen ist, nach den Bürostunden bzw. Öffnungs-
zeiten auch den Besuchern der Wohnnutzung zur Verfügung stehen kann 
und somit eine flächenschonende Doppelnutzung ermöglicht wird. 
 
Die Sparkassengeschäftsstelle wird eigene Kundenstellplätze erhalten.  
 
 
Nach Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung über die Ein-
wendungen erfolgt eine schriftliche Mitteilung des Beratungsergebnisses.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die private Stellungnahme Nr. 7 wird gemäß der fachlichen Beurteilung 
behandelt und führt entsprechend nicht zu Änderungen von Festsetzun-
gen des Bebauungsplans. 
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Private Stellungnahme 8 
Stellungnahme vom 22.06.2021 
Aktenzeichen: ohne 
 
Inhalt: 
 
„ich möchte gerne folgende Einwendungen zum Bebauungsplan Main-
straße 13-17 einbringen: 
 
Die Planungen sehen eine Nachverdichtung der Bebauung vor. Dies ist 
grundsätzlich zu begrüßen, aber in einem angemessenen Rahmen. Im 
Gegensatz zum gegenüberliegenden Gebäudekomplex, das als Misch-
gebiet ausgewiesen ist, wird hier mit einer Höhe von 17 Metern geplant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dazu kommt, dass es sich um ein urbanes Gebiet handeln soll, in dem 
einen höhere Lärmbelästigung zulässig ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fachliche Beurteilung: 
 
 
 
 
Die Bebauung Mainstraße 14-16 wurde mit vier Vollgeschossen ohne zu-
sätzliches Staffelgeschoss zugelassen, weil dort ohne Tiefgarage kein 
Stellplatzangebot für ein weiteres Staffelgeschoss möglich war. Im vorlie-
genden Plangebiet wird hingegen eine Tiefgarage vorgesehen, weshalb 
bei gleichem Stellplatzschlüssel (1,0 Stellplätze je barrierefrei erreichba-
rer Wohnung) ein zusätzliches Staffelgeschoss möglich ist. Letztlich liegt 
das Verfahren der Bebauung Mainstraße 14-16 auch bereits einige Jahre 
zurück und der Druck auf die Innenentwicklung hat durch die größeren 
Widerstände aus Sicht des Naturschutzes und der Landwirtschaft hin-
sichtlich der Außenentwicklung zugenommen. Die Bebauung mit vier 
Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss an der Mainstraße 13-15 ist 
angemessen und städtebaulich gut zu vertreten. 
 
Die zulässigen Immissionen des urbanen Gebiets (MU) gelten nur inner-
halb des festgesetzten MU. Im Bereich der angrenzenden Mischgebiets-
flächen gelten bisher und auch künftig die Immissionsgrenzwerte des 
Mischgebiets. Jegliche Nutzung innerhalb des MU muss die zulässigen 
Grenzwerte des MI auch im Bereich des Grundstücks Mainstraße 14 (und 
aller weiteren umliegenden Grundstücke) einhalten. Hierzu sind keine Re-
gelungen des Bebauungsplans erforderlich. Es gilt das bundeseinheitli-
che Immissionsschutzrecht. Aus der Fläche der früheren Zeitungsdrucke-
rei durften im Grundstück Mainstraße 14 bislang maximal 60 dB(A) im 
Tageszeitraum und 45 dB(A) im Nachtzeitraum ankommen. Diese Werte 
ändern sich durch die Ausweisung des MU nicht. Das Grundstück Main-
straße 14 erfährt insofern durch die Planung im Bereich des Immissions-
schutzes keine Nachteile. Die konkret geplanten Nutzungen Sparkasse 
und Wohnen weisen auch keine besonderen Emissionen auf, die im 
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Die konkreten Planungen des Investors erschließen sich dem Bürger 
nicht, was mich als Wohnungseigentümer in der Mainstraße 14, dazu ver-
anlasst nach diesen zu fragen. Wie stellt sich die Verwaltung eine Bür-
gerbeteiligung vor ohne die eigentlichen Planungen offenzulegen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir die Eigentümer der gegenüberliegenden Straßenseite sind unmittel-
bar von den Auswirkungen dieser Bebauung betroffen. Es soll wohl eine 
Gewerbeansiedlung geben sowie etliche Wohnungen. 
 
 
Wie sollen die Park- und Stellplätze generiert werden? Es ist nicht aus-
reichend nur einen Stellplatz pro Wohnung auszuweisen. Das war bei un-
serem Gebäudekomplex schon nicht ausreichend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

benachbarten Mischgebiet als störend gelten könnten. Mischgebiet und 
urbanes Gebiet gelten nebeneinander im Rahmen der Bestimmungen in 
§ 50 BImSchG als ohne weitere Immissionsschutznachweise verträglich. 
 
Wie der Bebauungsplan Mainstraße 14-20 oder auch der Bebauungsplan 
Mainstraße Süd handelt es sich bei der vorliegenden Planung um einen 
sogenannten Angebotsbebauungsplan ohne besondere Vorhabenbin-
dung. Die Auswirkungen des Bebauungsplans können anhand der Plan-
zeichnung und auch der Textfestsetzungen und der Begründung leicht 
nachvollzogen werden. Eine Objektplanung ist nur bei einem vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan offenzulegen. So ein Vorhabenplan liegt hier 
nicht vor, auch wenn der Grundstückseigentümer in seinen Gebäudepla-
nungen bereits sehr weit fortgeschritten ist. Auch der bislang für das 
Grundstück geltende Bebauungsplan setzte mit einem Mischgebiet und 
keinen weiteren Einschränkungen zum zulässigen Maß der baulichen 
Nutzung ohne Begrenzung von überbaubaren Flächen eine sehr weitrei-
chende Bauoption fest, zu der es keine Vorhabenplanung gab.  
 
Im Rahmen eines Urbanen Gebiets sind Gewerbenutzungen sowie 
Wohnnutzungen zulässig. Seitens des Grundstückseigentümers beste-
hen Pläne zum Bau einer Sparkassenhauptgeschäftsstelle sowie von 
Wohnungen über einer Tiefgarage.  
 
Nach Kenntnisstand der Stadt reicht die Stellplatzanzahl für die Bewohner 
aus. Lediglich durch Fremdnutzer erhöht sich der Stellplatzbedarf im Be-
reich Mainstraße 14-16. Im Gebiet Mainstraße 13-15 bis zur Köpfelgasse 
ist eine durchgängige Tiefgarage geplant, in der keine zweckentfremdete 
Nutzung zu erwarten ist. Zudem werden ebenerdige Stellplätze errichtet, 
die neben den Mitarbeitern und Kunden der Sparkasse vor allem nachts 
auch den Anwohnern dienen können. Auch im Bereich der Mainstraße 14 
ist nur ein Stellplatz je barrierefrei erreichbarer Wohnung gefordert wor-
den. Nachdem aus diesem Bereich ausschließlich Hinweise zur 
zweckentfremdeten Nutzung durch Dritte vorliegen, schein der Bedarf für 
das Vorhaben selbst ja ausreichend zu sein. Mit der betreffenden Fest-
setzung unterstützt die Stadt die Herstellung zukunftsfähigen barriere-
freien innerstädtischen Wohnraums, der dem demographischen Wandel 
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Durch eine solche Maßnahme verschärft sich die Situation in diesem Be-
reich. Nicht nur im Parkraum, sondern auch für Fußgänger und Radfah-
rer. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 wäre zu begrüßen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn ein Gewerbe mit Kundenkontakt angesiedelt wird ist mit einem er-
höhten Lärmpegel zu rechnen. Die Anwohner gegenüber leiden darunter 
und haben keine Möglichkeit sich zu wehren. 

Rechnung trägt. Die Festsetzung des Stellplatzbedarfs ist begründet und 
angemessen. Anhand vergleichbarer Projekte in Bürstadt und in der Re-
gion lässt sich die Belegung entsprechender Wohnung mit vor allem älte-
ren Menschen belegen (z.B. Eulergelände Bensheim: Durchschnittsalter 
der Wohnungskäufe 62 Jahre) Tatsächlich wandelt sich das Mobilitäts-
verhalten aber gerade auch bei jüngeren Personen noch stärker als bei 
Senioren. Aus ökologischen Gründen verzichten zunehmend junge Men-
schen auf einen privaten Pkw. Auch die Hessische Bauordnung sieht eine 
Ablöse von Pkw-Stellplätzen durch Fahrradstellplätze vor. Es ist volks-
wirtschaftlich und auch verkehrspolitisch unsinnig, immer eine Maxi-
malanzahl von Stellplätzen zu fordern und gleichzeitig die Verkehrswende 
weg von der individuellen motorisierten Mobilität zu fordern. Die Stadt 
Bürstadt setzt hier mit den Festsetzungen des Bebauungsplans einen an-
gemessenen zukunftsfähigen Rahmen und berücksichtigt insbesondere 
auch die gute ÖPNV-Anbindung des Vorhabens und die innerstädtisch 
kurzen Wege zu allen wesentlichen Infrastruktureinrichtungen. Weiterhin 
ist zu berücksichtigen, dass der Stellplatzbedarf der Sparkassenge-
schäftsstelle, der zusätzlich zu dem Bedarf der Wohnungen nachzuwei-
sen ist, nach den Bürostunden bzw. Öffnungszeiten auch den Besuchern 
der Wohnnutzung zur Verfügung stehen kann und somit eine flächen-
schonende Doppelnutzung ermöglicht wird. 
 
Für die Anordnung von Tempo 30 auf klassifizierten Ortsdurchfahrten gel-
ten rechtliche Vorgaben. Zudem ist die Verbindungsfunktion der innerört-
lichen Hauptverkehrsstraße ein ebenfalls in der Abwägung der Stadt zu 
berücksichtigender Belang. Der Bebauungsplan macht keinerlei Vorga-
ben für die Geschwindigkeit im Bereich der Mainstraße und auch nicht für 
die Straßenraumaufteilung in Fahrbahn und Gehwege. Die Verkehrsbe-
hörde der Stadt Bürstadt kann hier im Rahmen ihrer Befugnisse durch 
Beschilderung auf die Verkehrsabläufe Einfluss nehmen. Die Verkehrs-
zunahme durch das Vorhaben ist im Vergleich zur Grundlast der Main-
straße so gering, dass sie nicht weiter ins Gewicht fällt. 
 
Die Bebauung beidseits der Mainstraße ist bisher als Mischgebiet festge-
setzt. So auch das Plangebiet Mainstraße 14-20. Innerhalb entsprechen-
der Flächen sind auch Gewerbenutzungen mit Kundenverkehr überall 
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Zusammenfassend möchte ich sagen: 
 

− keine 17 Meter hohe Bebauung 
− mehr als 1 Stellplatz pro Wohnung 
− keine urbanes Gebiet, sondern ein Mischgebiet wie umliegend 

auch 
− Tempo 30 in der Mainstraße zur Reduzierung des Lärms und zum 

Schutz aller Verkehrsteilnehmer 
− keine technischen Aufbauten in Form von Antennen 
− eine detaillierte Darlegung und Offenlegung der Planungen des 

Investors 
 
 
 
 
 
Ich bitte um eine Mitteilung wie Sie entschieden haben.“ 

zulässig und stellen keine besondere Beeinträchtigung dar. In einem 
Mischgebiet können keine Wohnverhältnisse wie in einem allgemeinen 
(WA)  oder gar reinen Wohngebiet (WR) erwartet werden. Die Schutzan-
sprüche der Mischgebietsflächen außerhalb des Plangebiets Mainstraße 
13-17 werden durch den neuen Bebauungsplan nicht verändert. Die ge-
plante Sparkassengeschäftsstelle ist eine eher ruhige Gewerbenutzung 
mit sehr frühem Feierabend bzw. kurzen Öffnungszeiten. Wesentliche Im-
missionskonflikte sind hier nicht erkennbar.  
 
Hinsichtlich der zusammengefasst vorgetragenen Bedenken bzw. Anre-
gungen wird auf die obige ausführliche städtebauliche Beurteilung ver-
wiesen. Bislang in der Stellungnahme noch nicht benannt war die Forde-
rung auf technische Aufbauten in Form von Antennen zu verzichten. 
Nachdem dies hier nicht näher begründet wird, ist auch eine fachliche 
Erwiderung schwierig und muss spekulativ bleiben. Sofern des dem Ver-
fasser der Stellungnahme um die Frage von Elektrosmog geht, ist auf die 
entsprechenden Bestimmungen und Grenzwerte zu verweisen, deren 
Einhaltung von der Bundesnetzagentur überwacht wird. Sofern es ledig-
lich um die Optik von Antennen (z.B. Fernsehantennen oder Satteliten-
schüsseln) geht, ist zu erwidern, dass diese übliche Nebenanlagen einer 
Wohnnutzung bzw. auch einer gemischten Nutzung sind und im gesam-
ten Umfeld des Plangebiets ohne weitere Einschränkungen zulässig sind. 
Ein städtebaulicher Grund, entsprechende Anlagen auszuschließen, liegt 
hier nicht vor.  
 
Nach Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung über die Ein-
wendungen erfolgt eine schriftliche Mitteilung des Beratungsergebnisses. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die private Stellungnahme Nr. 8 wird gemäß der fachlichen Beurteilung 
behandelt und führt entsprechend nicht zu Änderungen von Festsetzun-
gen des Bebauungsplans. 
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Private Stellungnahme 9 
Stellungnahme vom 14.10.2021 
Aktenzeichen: ohne 
 
Inhalt: 
 
„Wie bereits vor der Sitzung am 28. September 2021 dargestellt, basieren 
einige der fachlichen Beurteilungen auf falschen Grundlagen. 
Die nachfolgenden Punkte sind deshalb für die nächste Sitzung des Aus-
schusses für Bau- und Stadtentwicklung der Stadt Bürstadt zu diesem 
Thema entsprechend zu korrigieren und neu abzuwägen. 
 
Aus denen Herrn Lindemann am 14. Mai 2021 übergebenen Unterlagen 
ist klar ersichtlich, dass die Stellplätze für die Spielhalle 1999 bei der Stadt 
Bürstadt abgelöst wurden und nicht mehr hergestellt werden müssen. 
Ebenfalls ist keine Zufahrt mehr zu erstellen, was auch durch die überge-
benen Fotos mit den geparkten Autos belegt wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fachliche Beurteilung: 
 
Die beanstandeten Grundlagen haben sich bei Prüfung der Bauakten der 
Stadt und der örtlichen Verhältnisse (zuletzt durch Besichtigung der Spiel-
halle durch das Ordnungsamt der Stadt) als teilweise noch gravierender 
herausgestellt. Die vorliegende Abwägungsvorlage wurde daraufhin 
nochmals überarbeitet. 
 
Im Rahmen der Baugenehmigung zur Umnutzung eines Textilfachge-
schäftes in eine Spielhalle wurde im Jahr 1999 ein Stellplatznachweis ge-
führt, der von drei Wohnungen und einer Spielhalle im Erdgeschoss des 
Gebäudes ausging. Im Rahmen dieser Genehmigung wurden 6 Stell-
plätze an der Südgrenze des Grundstücks Mainstraße 11 als zwingend 
herzustellen festgesetzt. Weitere 5 Stellplätze wurden damals abgelöst. 
Tatsächlich bestand hier aus früheren Genehmigungen (Bauantrag 
1979/1980 zur Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses) bereits 
eine Herstellungsverpflichtung von 9 Stellplätzen, die ebenso wie die 6 
Stellplätze bis heute nicht realisiert wurden. Die mit den Unterlagen vom 
Mai 2021 vorgelegten Fotos angeblich hergestellter Stellplätze zeigen 
diese in einer nicht genehmigten Lage. Die fotografierten „Stellplätze“ lie-
gen zudem teilweise auf dem Grundstück des Neubauvorhabens Main-
straße 13-15. Die Lage auf dem Grundstück kann nicht beliebig gewählt 
werden, da Stellplätze an Nachbargrenzen nur bis zu einer Anzahl von 
drei Stellplätzen im Rahmen der Regelungen der Hessischen Bauord-
nung zulässig sind. Sie erfordern darüber hinaus auch eine bauaufsicht-
liche Genehmigung die nach Aktenlage der Stadt nicht besteht. Zudem 
darf aufgrund der Bilder und auch der Luftbilder aus Google-Earth stark 
angezweifelt werden, dass diese Flächen jemals zum Abstellen von Fahr-
zeugen genutzt wurden. 
Nachfolgende Darstellung zeigt die im Jahr 1999 genehmigten bzw. als 
herzustellen festgelegten Stellplätze in der Lage an der Südgrenze des 
Grundstücks Mainstraße 11. 
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Abb. 1: Die fotografierten „Stellplätze“ liegen abweichend an der Westgrenze auf dem 
Nachbargrundstück wie nachfolgende Fotos der Einwender belegen. 
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Foto1 (Quelle: Eigentümer): „Stellplätze“ in der Südwestecke des Grundstücks (Lage ge-
mäß Baugenehmigung“Wohn- und Geschäftshaus“ aus 1980 – allerdings nur 4 von 9 da-
mals genehmigten Stellplätzen und gemäß Genehmigung aus 1999 nur der rechte Stell-
platz übernommen, im Übrigen Gartenfläche mit anzupflanzendem Baum, siehe obige 
Karte aus der Baugenehmigung) 

 
Foto2 (Quelle: Eigentümer): Stellplätze an der Ostseite des Grundstücks, allerdings die 
beiden linken Stellplätze auf dem Nachbargrundstück liegend. Und auffällig: wenige fri-
sche Fahrspuren, keine Flächenbefestigung 
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Alle Einwände, die Sie mit „Spielhallen - Parkplätzen auf den Seiten: 
52, 57, 60, 60, 65, 69, 69, 77, 78, und 82 der fachlichen Beurteilung, falsch 
beurteilt haben, sind deshalb zu korrigieren und neu abzuwägen. 
 
 
 
 

Die Stellplatzsatzung der Stadt Bürstadt fordert in § 5 eine Mindestbe-
schaffenheit der Stellplätze. Diese sind „mit Verbundsteinen oder ähnli-
chem Belag auf einem der Verkehrsbelastung entsprechenden Unterbau 
herzustellen.“ 
Die fotografierten „Stellplätze“ genügen dieser Anforderung nicht. 
 
Hinsichtlich der in der Baugenehmigung 1999 nachgewiesenen 11 Stell-
plätze ist festzustellen, dass diese nach heutiger Stellplatzsatzung bei 
weitem nicht ausreichen würden, da hier ein Stellplatz je 6 m² Nutzfläche 
anzusetzen wäre. Zudem wurden im Stellplatznachweis 1999 nur drei 
Wohnungen angesetzt. Tatsächlich finden sich am Gebäude 5 Klingeln 
mit unterschiedlichen Namen und auch auf dem Briefkasten die gleichen 
fünf Namen. Es wäre daher ggf. nochmals zu überprüfen, wie viele abge-
schlossene Wohnungen tatsächlich in dem Gebäude bestehen. In der 
Baugenehmigung aus 1999 wurde mit Grüneintrag beauflagt, die In-
nentreppe zum Emporengeschoss abzubrechen, damit die Fläche des 
Galeriegeschosses nicht in die anzurechnende Nutzfläche gemäß Stell-
platzsatzung fällt. Tatsächlich ist gemäß Ortsbesichtigung des Ordnungs-
amtes vom 25.10.2021 die Treppe immer noch vorhanden, eine Mitbe-
nutzung des Galeriegeschosses somit nicht ausgeschlossen. In der Orts-
besichtigung wurde auch der bestand an Stellplätzen geprüft. Hier wurde 
festgestellt, dass zwei Pkw hintereinander (gefangene Stellplätze) in der 
Durchfahrt zur Gartenfläche abgestellt waren. Somit besteht kein Zugang 
zu den fotografierten „Wiesenstellplätzen. Auch ist die Durchfahrt durch 
eine Barriere versperrt. Bei Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen sind 
gefangene Stellplätze gemäß Stellplatzsatzung unzulässig. Von den 
nachzuweisenden Stellplätzen ist somit nur ein Stellplatz als satzungs-
konform zu bestätigen.  
 
Die bisherigen Aussagen der Verwaltung haben sich alle als zutreffend 
erwiesen und sind nach zwischenzeitlicher Durchsicht der Bauakten so-
wie Ortsbesichtigung durch das Ordnungsamt sogar noch kritischer zu 
würdigen. Der Magistrat wird beauftragt, den Sachverhalt mit der Bauauf-
sicht zu klären und die Herstellung der erforderlichen Stellplätze aus der 
Genehmigung 1999 durchzusetzen, sowie einen aktuellen Nachweis für 
alle von der Genehmigung 1999 abweichenden Nutzungen einzufordern. 
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Die nachbarschaftlichen Zusagen/ Genehmigungen zu den Balkonen lie-
gen uns vor und sind in den Plänen von 1979 eingetragen. 
Der untere Balkon liegt auf einer Höhe von 3,45 Meter der obere Balkon 
liegt auf einer Höhe von 5,80 Meter und wird von der vorgesehenen 9 
Meter hohen Grenzwand deutlich überschritten. 
Die fachliche Beurteilung auf Seite 52 und 75 (angeblich fehlende Unter-
lagen) sind somit ebenfalls zu korrigieren und neu abzuwägen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Balkone im Bereich des „Wohn- und Geschäftshauses“ sind nach den 
der Stadt vorliegenden Bauakten nicht beantragt worden. Die Nachbarun-
terschrift der Baugenehmigung 1980 (Antrag aus 1979) wurde aufgrund 
der an der Grundstückssüdgrenze genehmigten 9 Stellplätze erforderlich, 
da dort nach HBO nur drei Stellplätze zulässig sind. Die teilweise über-
dachte Terrasse im Gartenbereich ist nie beantragt oder genehmigt wor-
den. Sie befindet sich im Bereich der 1999 genehmigten Stellplätze.  

 
Foto 3 (Quelle: Bericht Sarnowski Archäologische Grabungen, Sep. 2021) Luftbild der 
Baustellenfläche des Plangebiets mit Anwesen Mainstraße 11. Gut erkennbar die garten-
seitige Terrasse. 
Unterschriften von Nachbarn zu Balkonen auf der Grenze liegen der Stadt 
nicht vor. Die Höhe des Balkons wird durch die Sichtschutzwand an der 
Grenze deutlich um augenscheinlich mindestens 3,0 m überragt. Damit 
liegt die Höhe der Oberkante dieser Mauer knapp unter den 9,0m maxi-
male Gebäudehöhe die auf dem Neubaugrundstück zugelassen wird. In 
Richtung Norden verändert sich der Ausblick somit zumindest nicht we-
sentlich, da er durch die eigene Grenzwand versperrt ist. (siehe Foto 3) 
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Ich hätte erwartet, dass vor der Abwägung alle relevanten Fakten recher-
chiert werden, was hier nachweislich unterblieben ist.  
 
 
 
 
 
 
 
An dieser Stelle verweisen wir ausdrücklich darauf, dass die Aussage auf 
Seite 51, dass das Einwendergrundstück eine deutlich höhere Grenz-
wand aufweist, zu mindestens teilweise falsch ist. 
 
Richtig ist, dass der Giebel des Wohn- und Geschäftshauses der Main-
straße 11 eine Firsthöhe von 13,6 Metern aufweist. Entscheidend ist aber, 
dass die Draufhöhe des Gebäudes lediglich 8,80 Meter ist. 
Auf diesen Umstand hat auch bereits das Kreisbauamt in seiner Stellung-
nahme hingewiesen. Auch hier ist die fachliche Beurteilung endspre-
chend zu korrigieren und neu abzuwägen. 
 
Auf den Seite 64 und 82 wird versucht, die von Ihnen festgelegte Ab-
standsfläche von nur 3 Metern zu rechtfertigen. 
Diese Rechtfertigung ist falsch. 
Auf die zu geringe Abstandsfläche von nur 3 Metern wird auch vom Kreis-
bauamt in seiner Stellungnahme hingewiesen. 
Auch hier ist die fachliche Beurteilung endsprechend zu korrigieren und 
neu abzuwägen.“ 
 

Nach Eindruck der Stadtverwaltung sind die wenigsten Aussagen der 
Nachbarn in den Stellungnahmen geeignet, den tatsächlichen Rechtszu-
stand im Bereich des Grundstücks Mainstraße 11 zutreffend darzustellen. 
Daher wird eine Überprüfung der Gesamtimmobilie durch die Bauaufsicht 
im Hinblick auf eine Übereinstimmung mit den vorliegenden Bau- und 
Nutzungsgenehmigungen dringend angeraten. Der Magistrat wird beauf-
tragt, eine entsprechende Überprüfung bei der Bauaufsicht zu beantra-
gen.  
 
In den Abwägungstexten wird sehr genau nach Angaben des Landkreises 
die Höhe von Traufe und First des Anwesens Mainstraße 11 angegeben. 
Die Grenzwand des Hauptgebäudes (Wohn- und Geschäftshaus aus 
1979/1980) hat eine mittlere Höhe von ca. 11,20 m. und liegt damit deut-
lich über der im vorliegenden Bebauungsplan Mainstraße 13-17 festge-
setzten Höhe im Grenzbereich (9,0 m). Alle Aussagen der Verwaltungs-
vorlage sind zutreffend.  
 
 
 
 
Das neu geplante Gebäude der Sparkasse mit Wohnungen hat im Grenz-
bereich zum Nachbargrundstück eine maximale Gebäudehöhe (incl. At-
tika) von 9,0 m. Erst in einem Abstand von mind. 5,0 m kann über diese 
Höhenbegrenzung hinaus gebaut werden. Der festgesetzte Abstand von 
3,0 m begrenzt die Möglichkeit zur Nutzung der hierdurch entstehenden 
Dachfläche als Dachterrasse, da diese Terrassennutzung die festge-
setzte Abstandsfläche einhalten muss, während im Bereich Mainstraße 
11 eine Dachterrassennutzung bis unmittelbar an die Nachbargrenze 
heran erfolgt. Die Festsetzungen des Bebauungsplans sind insgesamt 
angemessen und berücksichtigen die Nachbarbelange als Ergebnis einer 
gerechten Abwägungsentscheidung. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Die nachträglich eingegangene private Stellungnahme Nr. 9 wird gemäß 
der fachlichen Beurteilung behandelt und führt entsprechend nicht zu Än-
derungen von Festsetzungen des Bebauungsplans. Der Magistrat wird 
beauftragt, Differenzen zwischen den Baugenehmigungen und der tat-
sächlichen Gebäudenutzung im Bereich Mainstraße 11 von der Bauauf-
sicht prüfen zu lassen und die Realisierung der erforderlichen Stellplätze 
einzufordern. 
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I. Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen

I.1 Grundlagen

I.1.1 Anlass der Planung

Der Stadt Bürstadt liegt eine Anfrage eines örtlichen Projektentwicklers bzw. Investors bezüglich 
des Neubaus der Bürstädter Sparkassenfiliale sowie darüber geplanter Wohnungen im Bereich 
der früher durch die Bürstädter Zeitung genutzten Grundstücks an der Mainstraße im Stadtkern 
von Bürstadt vor. Die Stadt Bürstadt hatte bereits vor einiger Zeit das Anwesen Köpfelgasse 14 
mit dem Ziel der baulichen Innenentwicklung im Stadtkern erworben. Beide Grundstücke gren-
zen unmittelbar aneinander und können für eine bauliche Innenentwicklung und Nachverdichtung 
im Stadtkern von Bürstadt genutzt werden. Durch die Verbindung beider Flächen zu einem Pro-
jektgrundstück kann eine hinreichend große Tiefgarage errichtet werden, durch die das Parken 
von Mitarbeitern, Bewohnern und Kunden weitgehend unterirdisch organisiert werden kann. Hier-
durch kann bei relativ hoher Grundstücksausnutzung dennoch eine optimale Wohn- und Aufent-
haltsqualität geschaffen werden. Auch im Bereich des nördlich angrenzenden Grundstücks Main-
straße Nr. 17 bestehen vor allem im rückwärtigen Grundstücksbereich zur Köpfelgasse noch 
Möglichkeiten für eine weitergehende Bebauung oder eine bauliche Modernisierung im Sinne der 
Innenentwicklung. Bereits vor einigen Jahren wurde der dem vorliegenden Plangebiet gegenüber 
liegende Bereich Mainstraße Nr. 14 und Nr. 16 im Rahmen einer Bauleitplanung zugunsten mo-
derner barrierefreier Wohnungen entwickelt. Das vorliegende Projekt stellt nun einen weiteren 
Baustein zur Modernisierung und energetischen Optimierung des innerstädtischen Immobilien-
bestands dar. Mit der neuen Sparkassenfiliale wird diese voraussichtlich wieder auf Jahrzehnte 
im unmittelbaren Stadtkerngebiet gehalten und belebt mit der Kundenfrequenz aber auch mit den 
dort beschäftigten Mitarbeiten den Stadtkernbereich. Auch mit den barrierefreien Wohnungen 
wird eine Belebung der Innenstadt verbunden sein, denn mit den neuen Bewohnern kommt zu-
sätzliche Kaufkraft in den unmittelbar zentralen Versorgungbereich der Stadt und kann dazu bei-
tragen, diesen zu stärken. Die barrierefreien Wohnungen in der durch verschiedene Versorgungs-
infrastruktur gekennzeichneten Stadtmitte können vor allem älteren Bürgern eine längere häusli-
che Selbständigkeit ermöglichen, da viele Läden, Restaurants, Arztpraxen, ÖPNV-Haltestellen in 
unmittelbarer Umgebung liegen. Nachdem in den letzten Jahren in Neubaugebieten am Stadt-
rand viele Ein- und Zweifamilienhäuser planerisch vorbereitet bzw. baurechtlich zugelassen wur-
den, kann das vorgesehene Projekt diese meist auf junge Familien ausgerichtete Immobilien-
struktur sinnvoll ergänzen. Nicht selten ziehen „Best Ager“ aus den Einfamilienhäusern des Stadt-
rands in Wohnungen in der Stadtmitte und machen in den Einfamilienhausgebieten Platz für junge 
Familien frei. 

Dem Bebauungsplan liegt für die Grundstücke Mainstraße 13 und 15 sowie Köpfelgasse 14 ein 
sehr konkretes Bauvorhaben zugrunde. Der Vorhabenträger hat die betreffenden Grundstücks-
flächen bereits erworben und ein Bauvorhaben konkret durchgeplant. Auch wen damit die Vor-
aussetzungen für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan vorlägen, soll der Bebauungsplan 
als „Angebotsbebauungsplan“ ohne konkrete Vorhabenbindung aufgestellt werden. Zum einen 
sind somit auch später noch Anpassung an den Grundrissen und Ansichten möglich, zum ande-
ren kann im „Angebotsbebauungsplan“ auch die nicht zum Vorhaben zählende Nachbarfläche 
Mainstraße 17 bis ebenfalls zur Köpfelgasse einbezogen werden, die auch von der dann zuläs-
sigen etwas höheren baulichen Dichte profitieren kann. Gerade im Bereich an der Köpfelgasse 
sind mit der Planung bessere Nutzungsmöglichkeiten verbunden.

Nachfolgende Visualisierung zeigt das Vorhaben von der Mainstraße aus.
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Abbildung 1: Visualisierung des geplanten Vorhabens (Quelle: Architekt Michael Harmuth, Sandhausen)

Der Architekt beschreibt seine städtebauliche Idee des Vorhabens wie folgt: 

„Am Übergang zwischen Stadtmitte mit geschlossener Blockbebauung und der offenen Bauwei-
se der Randzone des Ortskerns, soll sich die Bebauung langsam auflösen. Dazu werden die bei-
den Sockelgeschosse grenzständig, längs der Straße ausgeführt, die oberen Geschosse aber 
mit Abständen zur Nachbarbebauung. So wird nicht nur die Auflösung der Baustruktur erreicht, 
sondern auch ein gegliederter Baukörper. Dieser enthält ausreichend Flächen für die gemischte 
Nutzung eines Urbanen Gebiets für Gewerbe, aber vor allem hochwertigen Wohnraum in Zen-
trumsnähe.“

Weiterhin soll mit dem Bebauungsplan eine Rettungszufahrt zwischen Mainstraße und Köpfel-
gasse realisiert werden. Die Köpfelgasse ist als Sackgasse ohne Wendeanlage bislang für Feu-
erwehr und Rettungsdienste schwer zu erreichen, wobei die Zufahrtsituation durch parkende 
Fahrzeuge in den Wohnstraßen noch weitergehend beeinträchtigt sein kann. Mit einer Durchfahrt 
durch das Vorhaben mit ausreichender Breite und lichter Höhe kann die Erreichbarkeit der Köp-
felgasse deutlich verbessert werden, wovon letztlich auch das Vorhaben selbst profitiert. Um die 
Wohnqualität des Vorhabens nicht zu beeinträchtigen, soll keine Durchfahrt- oder Durchgangs-
möglichkeit für die Allgemeinheit geschaffen werden. Vor allem Schleichverkehr durch das Vor-
habengrundstück wird im Rahmen des Vorhabens durch geeignete Maßnahmen (z.B. heraus-
nehmbarer Feuerwehr-Poller) ausgeschlossen.

Im Hinblick auf die Erhaltung von Natur und Landschaft im Außenbereich gewinnt die maßvolle 
Nachverdichtung von Flächen in bestehenden Baugebieten immer mehr an Bedeutung. Es wird 
dem Gebot zum schonenden Umgang mit Grund und Boden durch die ergänzende Bebauung 
Rechnung getragen. Auch aus regionalplanerischer Sicht ist eine Mobilisierung von Baulandre-
serven innerhalb bebauter Ortslagen anzustreben.

Die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen der geplanten Bebauung sollen durch die Aufstel-
lung des vorliegenden Bebauungsplanes geschaffen werden. Die Fläche ist gemäß der Darstel-
lung im Flächennutzungsplan der Stadt Bürstadt bereits als gemischte Baufläche vorgesehen.

I.1.2 Planungsvorgaben

Im Regionalplan Südhessen 2010, der im Maßstab 1:100.000 vorliegt, ist die Fläche als „Vor-
ranggebiet Siedlung, Bestand“ dargestellt.
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Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Regionalplan Südhessen 2010 (unmaßstäblich)

Das Plangebiet liegt zudem innerhalb des im Regionalplan Südhessen 2010 für Bürstadt festge-
legten Versorgungskern. Der im Bereich Mainstraße 17 bestehende Obst- und Gemüsehandel 
sowie auch die Sparkassenfiliale stützen die hier gewünschte Versorgungs- und Dienstleistungs-
struktur.

Nach Vorgaben des Regionalplans Südhessen 2020 ist im Bereich des zentralen Stadtkerns von 
Bürstadt in verstädterter Besiedlung und ihrer Umgebung eine Wohnsiedlungsdichte von 35 bis 
50 Wohnungen je ha Bruttowohnbauland einzuhalten (Ziel Z3.4.1-9 des Regionalplanes Südhes-
sen 2010). Im Zusammenhang mit dem Ausbau des S-Bahnnetzes Rhein-Neckar, mit dem be-
reits im Juli 2016 baulich begonnen wurde, soll auch Bürstadt an die S-Bahnlinie Mannheim - Bib-
lis - Groß-Rohrheim angeschlossen werden. Da das Plangebiet fußläufig nur ca. 550 m und da-
mit im Einzugsbereich von dem zukünftigen S-Bahn-Haltepunkt Bürstadt entfernt liegt, könnte so-
mit durchaus auch eine Wohndichte von 45 bis 60 Wohneinheiten je ha Bruttowohnbauland „im 
Einzugsbereich vorhandener oder geplanter S- und U-Bahn-Haltepunkte“ in Ansatz gebracht wer-
den.

In dem nur 0,36 ha großen Plangeltungsbereich kann die Wohnsiedlungsdichte nicht sinnvoll 
nachgewiesen werden. Nach einer „Handlungsempfehlung“ des Regierungspräsidiums Darm-
stadt zur Bearbeitung des Nachweises der Wohndichte sind kleine Plangebiete nicht isoliert zu 
betrachten, sondern sind im Zusammenhang mit umliegenden Wohnbauflächen zu sehen. Daher 
wird das Gebiet zur Beurteilung der Wohnsiedlungsdichte das Quartier zwischen Nibelungenstra-
ße, Mainstraße, Martinstraße und Andreasstraße gewählt. Im betreffenden Quartier befinden sich 
auf einer Bruttobaulandfläche von ca. 2,87 ha insgesamt etwa 50 Gebäude mit Wohnnutzung. 
Bei Annahme von im Mittel 2 Wohnungen je Wohngebäude ergibt sich eine bestehende Woh-
nungsdichte von ca. 34 Wohnungen je ha. Im Bebauungsplan ist für das Planvorhaben keine Be-
grenzung der zulässigen Wohnungsanzahl bestimmt. Gemäß Planung des Grundstückseigentü-
mers der Neubaufläche sind im Bauvorhaben insgesamt ca. 30 Wohnungen vorgesehen. Unter 
Berücksichtigung der bestehenden und geplanten Wohnbauflächen innerhalb des Quartiers liegt 
die voraussichtliche Wohndichte somit bei ca. 45 Wohnungen je ha und somit im „Korridor“ der 
Siedlungsdichtevorgaben des Regionalplans.

Das Plangebiet liegt außerhalb von Gebieten der Natura 2000-Verordnung, d.h. Fauna-Flora-Ha-
bitat-Gebiete (FFH-Gebiete) und Vogelschutzgebiete (VSG) sind nicht betroffen.
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Das Plangebiet liegt außerhalb festgesetzter Trinkwasserschutzgebiete und außerhalb von sons-
tigen Schutzgebieten.

Im Flächennutzungsplan der Stadt Ist das Plangebiet als gemischte Baufläche dargestellt. Die 
tatsächlichen Nutzungen des baulichen Bestands entlang der Mainstraße entsprechen grund-
sätzlich dieser Darstellung des FNP, denn viele Gebäude im entsprechenden Abschnitt der Main-
straße weisen sowohl Handels- oder Gewerbenutzungen und in den Obergeschossen meist 
Wohnnutzung auf. Das Plangebiet kann daher im Zusammenhang mit dem umliegenden Stadt-
bereich bislang als Mischgebiet beurteilt werden und ist im für diesen Bereich geltenden einfa-
chen Bebauungsplan „Mainstraße Süd“ (s. Abb. 4) als Mischgebiet festgesetzt. Der durch über-
wiegende Wohnnutzung geprägte Bereich der Köpfelgasse liegt außerhalb des Gelzungsbereich 
des Bebauungsplans „Mainstraße Süd“.

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Bürstadt (unmaßstäblich)
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Abbildung 4: Ausschnitt aus dem einfachen Bebauungsplan „Mainstraße Süd“ (unmaßstäblich)

Das Plangebiet liegt außerhalb von Gebieten der Natura 2000-Verordnung, d.h. Fauna-Flora-Ha-
bitat-Gebiete (FFH-Gebiete) und Vogelschutzgebiete (VSG) sind nicht unmittelbar betroffen. Die 
nächstgelegenen Natura 2000-Gebiete befinden sich erst in deutlicher Entfernung zum Plange-
biet (das VSG Nr. 6417-450 „Wälder der südlichen hessischen Oberrheinebene“ ca. 2,5 km im 
Osten, das FFH-Gebiet und VSG Nr. 6316-401 „Lampertheimer Altrhein“ ca. 4,0 km im Süden, 
das FFH-Gebiet Nr. 6316-303 „Maulbeeraue“ ca. 4,5 km im Westen sowie das VSG Nr. 6216-
450 „Rheinauen bei Biblis und Groß-Rohrheim“ ca. 5,5 km im Norden), sodass auch mittelbare 
Auswirkungen auf diese Schutzgebiete durch die Planung auszuschließen sind.



Stadt Bürstadt Ordnungsschlüssel: 006-31-05-2981-004-036-00
Bebauungsplan „Mainstraße 13 - 17“ Begründung

SCHWEIGER + SCHOLZ  Ingenieurpartnerschaft Seite 8

Abbildung 5: Ausschnitt aus der Übersichtskarte zur „Verordnung über die Natura 2000-Gebiete im Re-
gierungsbezirk Darmstadt“ mit Stand vom August 2016 (unmaßstäblich; Bildquelle: Inter-
netabruf am 10.11.2020 unter http://www.rpda.de/01%20Natura%202000-Verordnung/
Natura2000-VO-RPDA/Nav/uebersichtskarte.html)

Der Planbereich liegt gemäß dem interaktiven Viewer im „Geoportal Hessen“ außerhalb eines 
festgesetzten Überschwemmungsgebietes im Sinne des Hessischen Wassergesetzes (HWG). 
Das nächstgelegene festgesetzte Überschwemmungsgebiet ist das des Rheins, welches im Sü-
den bei Lampertheim eine Entfernung von ca. 3,5 km, im Westen bei Hofheim/Rosengarten von 
ca. 4,5 km aufweist, sodass diesbezügliche Beeinträchtigungen durch bzw. auf das Vorhaben 
ausgeschlossen sind.

Das Plangebiet befindet sich gemäß dem interaktiven Viewer zur Information über die Hochwas-
serrisikomanagementpläne in Hessen (HWRM-Viewer) jedoch innerhalb eines Risikoüber-
schwemmungsgebietes (HQextrem Überflutungsfläche und HQ100 Überflutungsfläche hinter 
Schutzeinrichtungen). Dabei ist allerdings auch festzustellen, dass diese Überflutungsflächen bis 
nach Einhausen im Osten reichen und damit die kompletten Siedlungsflächen von Bürstadt mit 
Stadtteilen überdecken.

http://www.rpda.de/01%20Natura%202000-Verordnung/Natura2000-VO-RPDA/Nav/uebersichtskarte.html
http://www.rpda.de/01%20Natura%202000-Verordnung/Natura2000-VO-RPDA/Nav/uebersichtskarte.html
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Abbildung 6: Ausschnitt aus dem Geoportal Hessen mit der Darstellung festgesetzter Überschwem-
mungsgebiete (unmaßstäblich; Bildquelle: Internetabruf am 10.11.2020 unter 
http://www.geoportal.hessen.de/portal/karten.html?WMC=748)

Abbildung 7: Ausschnitt aus dem HWRM-Viewer mit der Darstellung der Risikoüberschwemmungsge-
biete (unmaßstäblich; Bildquelle: Internetabruf am 10.11.2020 unter http://hwrm.hes-
sen.de/mapapps/resources/apps/hwrm/index.html?lang=de)

http://www.geoportal.hessen.de/portal/karten.html?WMC=748
http://hwrm.hessen.de/mapapps/resources/apps/hwrm/index.html?lang=de
http://hwrm.hessen.de/mapapps/resources/apps/hwrm/index.html?lang=de
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Im Rahmen der Aufstellung eines Hochwasserrisikomanagementplanes für den Rhein wurden 
gemäß § 74 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) auf der Grundlage aktueller digitaler Geländemodel-
lierungen Gefahrenkarten für den Rhein erstellt. In den Gefahrenkarten sind verschiedene Hoch-
wasserszenarien abgebildet. Nach den Hochwassergefahrenkarten (HWGK) für den Rhein (Blatt-
schnitte: G - 12 und G - 13), die seitens des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt 
und Geologie (HLNUG), Wiesbaden bereitgestellt werden, ist davon auszugehen, dass das Plan-
gebiet im Falle eines Extremhochwassers (HQextrem) oder des Versagens der Hochwasser-
schutzeinrichtungen (z.B. einem Dammbruch) bei einem 100-jährigen Hochwasser (HQ100) über-
schwemmt werden kann. Der Planbereich liegt somit innerhalb der potenziellen Überschwem-
mungsgrenze eines extremen Hochwassers und in der potenziellen Überschwemmungsfläche 
hinter der Hochwasserschutzanlage des Rheins. Vorsorgemaßnahmen gegen Überschwemmun-
gen sind aufgrund dieser Sachlage auf jeden Fall angebracht. Ausweislich der genannten Gefah-
renkarten sind im Plangebiet bei einem Versagen der Hochwasserschutzeinrichtungen am Rhein 
Überschwemmungen bis zu 200 cm möglich. Bei Sanierung und Neubau von Objekten sind Vor-
kehrungen zu treffen und, soweit erforderlich, bautechnische Maßnahmen vorzunehmen, um den 
Eintrag von wassergefährdenden Stoffen bei Überschwemmungen entsprechend dem Stand der 
Technik zu verringern. Grundsätzlich empfiehlt es sich auch, weitere elementare Vorsorgemaß-
nahmen beim Bau, bei der Erweiterung und der Sanierung zu treffen, um das Schadensausmaß 
bei Überschwemmungen möglichst gering zu halten. Informationen sind auch über das Internet 
auf der Webseite des Regierungspräsidiums Darmstadt (https://rp-darmstadt.hessen.de) und auf 
der Webseite des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU; 
https://www.bmu.de) zu erhalten. Auf die zu diesem Thema vorliegenden Handlungsanleitungen 
für Bauherrschaft, Architekten und Planer wird hingewiesen. Insbesondere wird zum Thema 
Hochwasserschutz und risikoangepasstes Bauen auf die „Hochwasserschutzfibel - Objektschutz 
und bauliche Vorsorge“ des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI; htt-
ps://www.bmi.bund.de) verwiesen. Der Planbereich wird aufgrund der Lage in einem über-
schwemmungsgefährdeten Gebiet (Risikoüberschwemmungsgebiet) als überschwemmungsge-
fährdete Fläche gekennzeichnet.

Abbildung 8: Zusammengefügter Ausschnitt aus den Hochwassergefahrenkarten für den Rhein, Blatt-
schnitte: G - 12 und G - 13 (unmaßstäblich; Bildquelle: Internetabruf am 10.11.2020 unter 
https://www.hlnug.de/themen/wasser/hochwasser/hochwasserrisikomanagementplae-
ne/rhein/hw-gefahrenkarten)

https://www.hlnug.de/themen/wasser/hochwasser/hochwasserrisikomanagementplaene/rhein/hw-gefahrenkarten
https://www.hlnug.de/themen/wasser/hochwasser/hochwasserrisikomanagementplaene/rhein/hw-gefahrenkarten
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Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 78c Abs. 2 WHG die Errichtung neuer Heizölverbrau-
cheranlagen in Risikoüberschwemmungsgebieten verboten ist, wenn andere weniger wasserge-
fährdende Energieträger zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten zur Verfügung stehen oder die An-
lage nicht hochwassersicher errichtet werden kann. Eine Heizölverbraucheranlage kann im Hoch-
wasserrisikoüberschwemmungsgebiet wie geplant errichtet werden, wenn das Vorhaben der zu-
ständigen Unteren Wasserbehörde des Landkreises Bergstraße spätestens sechs Wochen vor 
der Errichtung mit den vollständigen Unterlagen angezeigt wird und die Behörde innerhalb einer 
Frist von vier Wochen nach Eingang der Anzeige weder die Errichtung untersagt noch Anforde-
rungen an die hochwassersichere Errichtung festgesetzt hat.

Der Planbereich liegt nach der interaktiven Karte des Fachinformationssystems Grund- und Trink-
wasserschutz Hessen (GruSchu) außerhalb festgesetzter Trinkwasserschutzgebiete. Das 
nächstgelegene festgesetzte Trinkwasserschutzgebiet (hier: die Schutzzone III) des Wasserwer-
kes Bürstädter Wald der Stadtwerke Worms (WSG-ID 431-055) beginnt in einer Entfernung von 
knapp 1,5 km südöstlich, weshalb Auswirkungen durch das Vorhaben nicht zu erwarten sind.

Abbildung 9: Ausschnitt aus der GruSchu-Karte mit der Darstellung der Trinkwasserschutzgebiete (un-
maßstäblich; Bildquelle: Internetabruf am 10.11.2020 unter http://gruschu.hessen.de/
mapapps/resources/apps/gruschu/index.html?lang=de)

Das Plangebiet liegt innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des „Grundwasserbewirtschaf-
tungsplanes Hessisches Ried“ (festgestellt mit Datum vom 09.04.1999 und veröffentlicht im 
Staatsanzeiger für das Land Hessen 21/1999 S. 1659; letzte Anpassung veröffentlicht im 
StAnz. 31/2006 S. 1704), dessen Vorgaben zu beachten sind. Während der Ausarbeitung dieser 
Verwaltungsvorschrift in den 1990er-Jahren lagen niedrige Grundwasserstände vor, weshalb mit 
dem Grundwasserbewirtschaftungsplan auch die teilweise großflächige Anhebung der Grund-
wasserstände beabsichtigt wurde. Seither haben sich die Grundwasserstände zwar erholt, eine 
Erhöhung der Grundwasserstände ist jedoch weiterhin möglich, die im Rahmen der endgültigen 
Bauausführung zu beachten sind. Im Plangebiet muss aber nicht nur mit hohen, sondern auch 
mit stark schwankenden Grundwasserständen und damit auch mit Setzungen und Schrumpfun-
gen des Untergrundes gerechnet werden. Maßgeblich sind dabei jeweils die langjährigen Mess-
stellenaufzeichnungen des Landesgrundwasserdienstes und speziell die Richtwerte der Refe-
renzmessstellen des Grundwasserbewirtschaftungsplanes zu berücksichtigen. Für die nördlich 
des Plangebietes gelegene Referenzmessstelle 544.007 wird im Grundwasserbewirtschaftungs-
plan ein Richtwert von 88,1 Meter über Normalnull (müNN) angegeben. Auf den im Grundwas-
serbewirtschaftungsplan festgelegten Zielpegelwert wird zudem hingewiesen, welcher im Plan-
gebiet bei ca. 87,7 müNN liegt.

http://gruschu.hessen.de/mapapps/resources/apps/gruschu/index.html?lang=de
http://gruschu.hessen.de/mapapps/resources/apps/gruschu/index.html?lang=de
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Abbildung 10: Ausschnitt aus dem Informationsdienst „Grundwasser-Online“ zum „Grundwasserbewirt-
schaftungsplan Hessisches Ried“ (unmaßstäblich; Bildquelle: Internetabruf am 10.11.2020 
unter http://www.grundwasser-online.de/gwo_portal/bgs/gwbwpl/gleichen/
gleichen_mu/index.html)

Abbildung 11: Ausschnitt aus dem hydrologischen Kartenwerk „Hessische Rhein- und Mainebene - 
Grundwasserflurabstand im Oktober 2015“ (unmaßstäblich; Bildquelle: Hessisches Lan-
desamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, Wiesbaden, Februar 2016)

Der Grundwasserflurabstand wird im hydrologischen Kartenwerk „Hessische Rhein- und Maine-
bene - Grundwasserflurabstand im Oktober 2015“ des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, 
Umwelt und Geologie, Wiesbaden (Planstand vom Februar 2016) mit ca. 3-4 m angegeben. Dem-
zufolge ist in einigen Planungsgebieten ggf. mit Nutzungseinschränkungen (z.B. Verzicht auf Un-
terkellerung) oder zusätzlichen Aufwendungen (z.B. bauliche Vorkehrungen gegen Vernässung) 
zu rechnen. Diese sind entschädigungslos hinzunehmen. Wer in ein bereits vernässtes oder ver-
nässungsgefährdetes Gebiet hineinbaut und keine Schutzvorkehrungen gegen Vernässung trifft, 
kann bei auftretenden Vernässungen keine Entschädigung verlangen. Es wird daher empfohlen, 

http://www.grundwasser-online.de/gwo_portal/bgs/gwbwpl/gleichen/gleichen_mu/index.html
http://www.grundwasser-online.de/gwo_portal/bgs/gwbwpl/gleichen/gleichen_mu/index.html
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vor Planungs- bzw. Baubeginn objektbezogene Baugrunduntersuchungen im Hinblick auf die 
Gründungssituation und die Grundwasserstände durchführen zu lassen. Der Planbereich wird 
aufgrund oberflächennaher und schwankender Grundwasserstände als vernässungsgefährdete 
Fläche gekennzeichnet.

Sonstige Schutz- und Sicherungsgebiete sind nicht betroffen.

Aus höherrangigen Planungen ergeben sich nach aktuellem Kenntnisstand keine Belange, die 
gegen die vorgesehene Überplanung der Flächen östlich der Mainstraße sprechen. Die Planung 
ist mit den Bestimmungen des § 1 BauGB vereinbar. Die nach § 1 Abs. 6 BauGB insbesondere 
zu berücksichtigenden Belange sowie die ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz nach 
§ 1a BauGB wurden bei der Erstellung der Planung berücksichtigt. Eine nachhaltige städtebauli-
che Entwicklung und Ordnung ist gewährleistet.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die bauleitplanerischen Voraussetzungen für die 
städtebauliche Entwicklung und Ordnung des Plangebietes sowie die geplante Maßvolle bauli-
che Nachverdichtung und Folgenutzung einer innerstädtischen Brachfläche geschaffen werden.

I.1.3 Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes betrifft den innerstädtischen Bereich Mainstraße 13 
bis 17 sowie das Grundstück Köpfelgasse 14. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes um-
fasst konkret die Grundstücke in der Gemarkung Bürstadt, Flur 1, Flurstücke Nr. 61/3 (teilweise), 
Nr. 69/2 (teilweise), Nr. 70/2, Nr. 71/2, Nr. 72 und Nr. 78/1

Das Plangebiet hat eine Gesamtgröße von ca. 3.630 m² (0,36 ha). Die Abgrenzung des Geltungs-
bereiches des Bebauungsplanes ist in nachfolgender Abbildung durch gestrichelte Umrandung 
gekennzeichnet

Abbildung 12: Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Mainstraße 13-17“ in Bürstadt (unmaßstäblich; 
Bildquelle: SCHWEIGER + SCHOLZ Ingenieurpartnerschaft mbB, November 2020; Daten-
grundlage Liegenschaftskarte: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoin-
formation, Stand: Oktober 2020)
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I.1.4 Bauliche Prägung des Plangebiets und der Umgebung

Das vorliegende Plangebiet ist bereits vollständig bebaut. Allerdings ist diese Bebauung überwie-
gend bereits älter und vor allem auch unter energetischen Gesichtspunkten teilweise sanierungs-
bedürftig. Die bestehenden Immobilien im Bereich der Grundstücke Mainstraße 13 bis 15 und 
Köpfelgasse 14 sind in einem derart schlechten Zustand, dass eine Sanierung nicht mehr wirt-
schaftlich wäre. Die Gebäude entsprechen auch nicht mehr heutigen Anforderungen an moder-
ne Wohnungsgrundrisse und sind auch für die Umsiedlung der Sparkassenfiliale Bürstadt nicht 
geeignet. Sie wurden daher bereits vollständig abgebrochen und sollen durch Neubauten ersetzt 
werden. 

Abbildung 13: Luftbild des Plangebietes und der Umgebung (unmaßstäblich)

Im Luftbild ist bereits die 2015 geplante Bebauung im Bereich des Bebauungsplans Mainstraße 
14 – 20 zu erkennen, die zwischenzeitlich vollständig realisiert wurde. An der entsprechenden 
Stelle sind moderne Flachdachgebäude mit barrierefreien Wohnungen entstanden.

Das Plangebiet selbst ist nahezu vollständig baulich durch Gebäude und befestigte Freiflächen 
genutzt. Nur in sehr geringem Umfang sind Grünstrukturen bzw. Gehölze vorhanden.

Die Bebauung im Plangebiet und der Umgebung weist stark unterschiedliche Gebäudegrößen 
und Gebäudehöhen auf. Die Bebauung Mainstraße 14-16 wurde mit drei Vollgeschossen und 
Staffelgeschoss bzw. vier Vollgeschossen realisiert. Viele Gebäude der Umgebung sind zweige-
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schossig. Es sind in Richtung der Stadtmitte aber auch Gebäude mit vier Vollgeschossen und 
Staffelgeschoss vorhanden. Die Stadt sieht daher eine viergeschossige Bebauung plus Staffel-
geschoss im Bereich der geplanten Sparkassenfiliale als angemessen an. Der Bereich zur Köp-
felgasse soll entsprechend der dortigen Bestandsbebauung bzw. der Geschossigkeit der über-
wiegenden umgebenden Bebauung nur zwei Vollgeschosse plus Dach- oder Staffelgeschoss um-
fassen. Auch im Bereich der Köpfelgasse sind aber bereits Gebäude mit drei Vollgeschossen 
plus ausgebautem Dachgeschoss vorhanden, so dass die vorliegend zugelassene Höhe bauli-
cher Anlagen als insgesamt angemessen und städtebaulich begründet angesehen werden kann. 

I.1.5 Erschließungsanlagen und ÖPNV-Angebot

Das Plangebiet ist durch die Mainstraße und Köpfelgasse bereits vollständig erschlossen. Die 
vorhandenen Ver- und Entsorgungseinrichtungen müssen um die Hausanschlüsse für die Neu-
bebauung erweitert werden.

Der geringfügige zusätzliche Verkehr durch die bauliche Nachverdichtung des Plangebiets ist ge-
genüber der bereits bestehenden Verkehrsbelastung der Mainstraße als unwesentlich zu beur-
teilen und kann ohne zusätzliche Maßnahmen vom bestehenden Straßenverkehrsnetz aufge-
nommen werden. Für die Mainstraße wurde im Mai 2015 eine Verkehrsmenge von ca. 11.500 
Kfz/d gezählt und im Rahmen einer Verkehrsprognose der Wert von ca. 12.725 Kfz/d ermittelt. 
30 neue Wohnungen erzeugen nach Erfahrungswerten aus anderen Verkehrsprognosen eine zu-
sätzliche Verkehrsmenge von ca. 150 bis 200 Kfz-Fahrten pro Tag. Dies entspricht nur ca. 1,2% 
bis 1,6% der prognostizierten Gesamtverkehrsstärke.

Im Rahmen der Objektplanung ist die DIN 14090 „Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken“ 
zu beachten und anzuwenden. Hierbei ist insbesondere die Durchfahrtmöglichkeit zwischen der 
Mainstraße und der Köpfelgasse nachzuweisen. Diese Verbindung ist im Bebauungsplan als Flä-
che mit einem „Geh- und Fahrrecht zugunsten der Rettungsdienste, Feuerwehr und Anwohner“ 
gekennzeichnet. Sie erfordert nach DIN 14090 eine Mindestbreite von 3,50 m bei einer Mindest-
höhe (lichte Höhe) von ebenfalls 3,50 m. Durch die Fläche soll die durch enge Straßenflächen 
und parkende Fahrzeuge zeitweise prekäre Angriffswegesituation für Feuerwehr und Rettungs-
dienste im Bereich der Köpfelgasse aber auch im vorliegenden Plangebiet selbst verbessert wer-
den. Eine Durchfahrtmöglichkeit zwischen Köpfelgasse und Mainstraße für die Feuerwehr ist 
nicht zwingend erforderlich. Insbesondere für größere Löschfahrzeuge genügt eine Anfahrbarkeit 
bis an die Köpfelgasse heran.

Im Hinblick auf das bestehende ÖPNV-Angebot ist festzustellen, dass sich in der Mainstraße fuß-
läufig gut erreichbare Bushaltestellen befinden. Auch der Kreuzungsbahnhof Bürstadt ist in ge-
ringer Entfernung erreichbar. Das Plangebiet eignet sich daher in besonderem Maße als Wohn-
ort für Personen mit eingeschränkter individueller Mobilität oder einem persönlichen Mobilitäts-
verhalten zugunsten des öffentlichen Nahverkehrs. Dem trägt auch die getroffene Festsetzung 
des Stellplatzbedarfs Rechnung.

Die Köpfelgasse ist eine Sackgasse ohne Wendemöglichkeit. Hier wurde auf die Festsetzung ei-
nes Wendebereichs zugunsten der baulich nutzbaren Fläche innerhalb des Urbanen Gebiets ver-
zichtet. Im Bereich der Fläche für ein Geh- und Fahrrecht sollte im Einmündungsbereich an der 
Köpfelgasse aber zumindest eine Wendefläche für Pkw vorgesehen werden. Eine Durchfahrt-
möglichkeit durch das Plangebiet für den allgemeinen Verkehr ist im Sinne der Wohnqualität in-
nerhalb des Urbanen Gebiets ausdrücklich nicht gewünscht.

Die vorliegende Planung hat im Übrigen keine Auswirkungen auf das öffentliche Straßennetz. In-
sofern ändern sich auch nicht die Rahmenbedingungen für die Abfallentsorgung. Es werden keine 
neuen Stichstraßen angelegt. Im Bereich der Köpfelgasse kann eine Verbesserung für die Müll-
entsorgung durch die Feuerwehrdurchfahrt und dort mögliche Rangiervorgänge erfolgen. In je-
dem Fall kann der im Bereich des Plangebiets anfallende Müll zukünftig über die Mainstraße ent-
sorgt werden, so dass im Bereich der Köpfelgasse ggf. weniger weit in die Straße eingefahren 
werden muss. Die Planung hat somit keine nachteiligen Auswirkungen auf die Belange der Müll-
entsorgung.
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I.1.6 Wasserwirtschaftliche Belange

I.1.6.1 Trinkwasser

Die Versorgung der geplanten Neubebauung mit Trinkwasser ist über die vorhandenen Versor-
gungseinrichtungen und Leitungen gesichert. Das geplante Vorhaben ist an das örtliche Trink-
wassernetz anzuschließen. Der Trinkwassermehrverbrauch ist unter Berücksichtigung der bishe-
rigen Nutzung des Plangebiets und seiner geringen Größe vernachlässigbar.

I.1.6.2 Löschwasser, Brandschutz

Die Forderungen zum Löschwasserbedarf ergeben sich aus § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Hessischen Ge-
setzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), aus 
§ 13 der Hessischen Bauordnung (HBO) und den technischen Regeln nach dem DVGW-Arbeits-
blatt W 405. Die Differenzierung nach der baulichen Nutzung erfolgt entsprechend § 17 der Bau-
nutzungsverordnung (BauNVO). Aufgrund der geplanten baulichen Dichte ist von einem Lösch-
wasserbedarf von 96 m²/h über mindestens 2 Stunden bei einem Fließwasserdruck von mindes-
tens 1,5 bar auszugehen.

Der Löschwasserbedarf entspricht dem im angrenzenden Siedlungsgebiet und wird über das 
Wasserleitungsnetz sichergestellt. Dies wurde durch das zuständige Wasserversorgungsunter-
nehmen wie folgt bestätigt: „Für die im Bebauungsplan dargestellten Teilgeltungsbereiche, kann 
aus einem Radius von 300 m (um ein jeweiliges Flurstück) insgesamt eine Löschwassermenge 
von 96 m³/ h bei 1,5 bar über einen Zeitraum von 2 Stunden aus mindestens zwei der vorhande-
nen Hydranten des öffentlichen Trinkwasserversorgungsnetzes bereitstellt werden.“

Hinsichtlich der Ausführungen der Erschließung des Baugebietes betreffend ergibt sich neben 
der DIN 14090 ein zusätzlicher Hinweis auf die einschlägige Rechtsvorschrift Anhang 14 H-VV. 
TB. Diese stellt erweiterte Anforderungen zur DIN 14090.

Sofern sich Nutzungseinheiten mit anleiterbaren Stellen mit mehr als 8,00 m über der Geländeo-
berkante ergeben, ergibt sich ein Hinweis betreffend auf die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr, 
im Rahmen der Sicherstellung des zweiten Rettungsweges über Rettungsgeräte der Feuerwehr. 
Auf die eingeschränkte Leistungsfähigkeit der Feuerwehr Bürstadt zur Sicherstellung des zwei-
ten Rettungsweges und darauf, dass in diesem Zusammenhang kein Hubrettungsfahrzeug zum 
Ansatz gebracht werden kann, sowie der mithin sachlogischen Notwendigkeit der baulichen Füh-
rung des zweiten Rettungsweges wird hingewiesen. Eine diesbezüglich frühzeitige Abstimmung 
mit den zuständigen Brandschutzstellen von Stadt und Landkreis Bergstraße wird empfohlen.

Hinsichtlich der Lage des Plangebietes in einem Risiko-Überschwemmungsgebiet ergibt sich ein 
Hinweis zur Lagerung von wassergefährdenden flüssigen Brennstoffen. Auf die erforderliche Prü-
fung der einschlägigen Rechtsvorschriften mit unmittelbarem Bezug, im Speziellen von Anlage A 
1.2.8/7 H-VV TB wird hingewiesen.

I.1.6.3 Wasserqualität

Die Wasserqualität des zur Verfügung stehenden Trinkwassers entspricht den Anforderungen 
der Trinkwasserverordnung (TWVO).

I.1.6.4 Schutz- und Sicherungsgebiete nach dem Hessischen Wassergesetz

Das Plangebiet liegt außerhalb festgesetzter Trinkwasserschutzgebiete.

Sonstige Schutz- und Sicherungsgebiete sind nicht betroffen.

I.1.6.5 Bodenversiegelung

Der Planbereich ist bereits durch Gebäude, Straßen, Hofflächen sowie Parkplatzflächen in wei-
ten Teilen versiegelt. Durch die geplante Grundstücksnutzung wird sich die Bodenversiegelung 
gegenüber der früheren Nutzung nicht wesentlich verändern. Die im Plangebiet für Neubauten 
festgesetzte Dachbegrünung wird allerdings dazu beitragen, dass aus dem Plangebiet künftig 



Stadt Bürstadt Ordnungsschlüssel: 006-31-05-2981-004-036-00
Bebauungsplan „Mainstraße 13 - 17“ Begründung

SCHWEIGER + SCHOLZ  Ingenieurpartnerschaft Seite 17

deutlich weniger Niederschlagswasser in die städtische Kanalisation abfließt. Selbst bei stärke-
ren Regenereignissen wird der auf den Dachflächen anfallende Niederschlagwasserabfluss zeit-
lich verzögert und trägt zu einer Entlastung des bestehenden Kanalnetzes bei. Eine weitere Mi-
nimierung des abzuleitenden Niederschlagwassers erfolgt durch die Festsetzung der wasser-
durchlässigen Befestigung von Stellplätzen. Nur wenn eine Versickerung z.B. wegen ungünsti-
ger Bodenverhältnisse oder aufgrund einer unter den Stellplätzen befindlichen Tiefgarage nicht 
möglich ist, kann als Ausnahme die gedrosselte Niederschlagwasserableitung auch von diesen 
Flächen in den Kanal zugelassen werden. Mit der entsprechenden Festsetzung soll die Boden-
versiegelung bzw. der Niederschlagwasserabfluss aus dem Gebiet minimiert werden. Eine ggf. 
vorgesehene Niederschlagwasserversickerung erfordert eine wasserrechtliche Genehmigung, 
die bei der Unteren Wasserbehörde des Kreises Bergstraße zu beantragen ist.

I.1.6.6 Schmutz- und Niederschlagswasser

Die künftigen Gebäude sind an das Kanalnetz anzuschließen und anfallendes häusliches 
Schmutzwasser somit fachgerecht der Abwasseranlage zuzuführen. Die Zunahme des Abwas-
seranfalls durch die Planung entspricht der Zunahme des Trinkwasserbedarfs und ist vernach-
lässigbar.

Die Flächen innerhalb des Stadtkerns sind in den Kanalnetzberechnungen der Stadt mit entspre-
chendem Versiegelungsgrad berücksichtigt. Dennoch ist es sinnvoll, möglichst viel des anfallen-
den Niederschlagwassers zu versickern. Die entsprechende Festsetzung sieht hier eine Ausnah-
me für den Fall vor, dass die Versickerung aufgrund schlechter Bodeneignung oder wasserrechtli-
cher Bestimmungen nicht oder nicht vollständig möglich sein sollte. Die wesentliche Minderung 
des Niederschlagwasseranfalls resultiert aus der festgesetzten Dachbegrünung. 

I.1.6.7 Oberirdische Gewässer

Innerhalb des Plangebietes und in dessen näherer Umgebung befinden sich keine Oberflächen-
gewässer.

Das Plangebiet liegt allerdings im überschwemmungsgefährdeten Gebiet (Risikoüberschwem-
mungsgebiet) des Rheins, welches bei Überschreitung des Bemessungshochwassers oder bei 
Versagen von Deichen oder vergleichbaren öffentlichen Hochwasserschutzeinrichtungen mit ei-
ner Überflutungshöhe von bis zu ca. 200 cm überschwemmt werden kann. In diesen Gebieten 
sind bei Sanierung und Neubau von Objekten Vorkehrungen zu treffen und, soweit erforderlich, 
bautechnische Maßnahmen vorzunehmen, um den Eintrag von wassergefährdenden Stoffen bei 
Überschwemmungen entsprechend dem Stand der Technik zu verringern (z.B. die hochwasser-
sichere Heizöllagerung). Grundsätzlich empfiehlt es sich auch, weitere elementare Vorsorgemaß-
nahmen beim Bau, bei der Erweiterung und der Sanierung zu treffen, um das Schadensausmaß 
bei Überschwemmungen möglichst gering zu halten. Hierzu zählen beispielsweise:

- die Gebäude in statischer Hinsicht auf ein Hochwasser auszulegen,
- auf das Ausbauen von Untergeschossen ganz zu verzichten und sie so zu gestalten, dass 

keine Räume ohne Fluchtweg entstehen,
- Eingänge erhöht zum Gelände anzulegen,
- hochwassersichere Warenlager zu bauen,
- elektrische Verteileranlagen im Dachgeschoss zu installieren,
- in den unteren Geschossen Stein- und Keramikfußböden zu verwenden.

Informationen sind auch über das Internet unter der Webseite des Regierungspräsidiums Darm-
stadt (www.rp-darmstadt.hessen.de) und unter der Webseite des Bundesministeriums für Um-
welt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) (www.bmub.bund.de) zu erhalten. Auf die 
zu diesem Thema vorliegenden Handlungsanleitungen für Bauherrschaft, Architekten und Planer 
wird hingewiesen. Durch die viergeschossige Bauweise ist sichergestellt, dass im Falle einer 
Überschwemmung „trockene“ Geschosse verbleiben, die die Bewohner im Schadensfall aufneh-
men können, um Personenschäden zu minimieren.

http://www.rp-darmstadt.hessen.dee
http://www.bmub.bund.dee
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I.1.6.8 Starkregenereignisse

Aufgrund des Klimawandels werden künftig ggf. mehr Starkregenereignisse zu erwarten sein als 
in der Vergangenheit. Diese extremen Regenereignisse bringen oft innerhalb kürzester Zeit eine 
Niederschlagswassermenge auf die Flächen des Plangebiets, die vom öffentlichen Kanalsystem 
nicht aufgenommen werden kann. Hier ist es möglich, dass auch größere Wassermengen für 
einige Zeit auf den Straßenflächen stehen. Dies ist bei der Planung von Kellern und Tiefgaragen 
zu berücksichtigen. Es kann sinnvoll sein, Zufahrten mit Schwellen zu versehen und das Erdge-
schoss etwas über der Straßenhöhe festzulegen. Zudem können auch mobile Absperreinrichtun-
gen zur Minderung von Schäden infolge Starkrechenereignissen beitragen. Es wird seitens der 
Stadt empfohlen, diese Aspekte in die spätere Gebäude- und Objektplanung einzubeziehen. 

I.1.6.9 Grundwasserstand

Das Plangebiet liegt im räumlichen Geltungsbereich des „Grundwasserbewirtschaftungsplanes 
Hessisches Ried“ (StAnz. 21/1999 S. 1659). Innerhalb des Planbereiches können daher bauliche 
Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten (hier: hohe bzw. schwankende Grundwasserstän-
de) erforderlich werden. Es ist mit Grundwasserschwankungen zu rechnen. Infolge von Grund-
wasserschwankungen ist auch mit Setzungen und Schrumpfungen des Untergrundes zu rech-
nen. Aufgrund der bestehenden und künftig zu erwartenden Grundwasserstände können even-
tuell in Abhängigkeit von der Tiefe von Fundamentierung und Kellerräumen bauliche Maßnah-
men zum Schutz gegen Grundwassereinfluss erforderlich werden. Diese sind entschädigungslos 
hinzunehmen.

Wer in ein bereits vernässtes oder vernässungsgefährdetes Gebiet hineinbaut und keine Schutz-
vorkehrungen gegen Vernässung trifft, kann bei auftretenden Vernässungen keine Entschädi-
gung verlangen.

Der Vorhabenträger der Bebauung Mainstraße 13 – 15 hat Erfahrungen mit der Bebauung ent-
sprechender Flächen, untersucht regelmäßig die Gründungssituation und dimensioniert seine 
Gebäude entsprechend den vorgefundenen Rahmenbedingungen. Ein weitergehender Untersu-
chungsbedarf durch die Stadt Bürstadt im vorliegenden Bauleitplanverfahren wird nicht gesehen, 
da die Fläche komplett durch einen sach- und fachkundigen Bauträger bebaut werden wird bzw. 
im Bereich der Mainstraße 17 bereits bebaut ist.

I.1.7 Altlasten, Boden- und Grundwasserschutz

Das Plangebiet umfasst eine Siedlungsentwicklung innerhalb des Stadtgebiets. Eine Gefährdung 
des Grundwassers bei der baulichen Realisierung der angestrebten Nutzung „Wohnen“ und 
„Sparkassenfiliale“ sowie bei der anschließenden Nutzung selbst ist nicht erkennbar.

In der Altflächendatei ALTIS des Landes Hessen sind alle seitens der Kommunen gemeldeten 
Altflächen (Altablagerungen und Altstandorte) sowie behördlicherseits bekannten Flächen mit 
schädlichen Bodenveränderungen erfasst. 

Im Bereich des Plangebiets bestand eine Druckerei, die als ehemalige Gewerbenutzung mit eini-
gem Potential für Bodenverunreinigungen einhergehen könnte. Der ehemalige Standort der Bür-
städter Zeitung, Mainstraße 13-15, ist im Altis als Altstandort eingetragen. Das Gewerbe, Drucke-
rei, ist mit der Branchenklasse 5 bewertet. Gemäß Handbuch Altlasten, Band 2, Teil 4 des Hes-
sischen Landesamtes für Umwelt und Geologie (HLNUG) stellt dies ein sehr hohes Gefährdungs-
potential für die Umwelt dar. Auf Grundlage einer örtlichen Baugrunduntersuchung im Rahmen 
des Abbruchantrages (Gutachten des Büros Töniges GmbH vom 16.03.2021) konnte durch die 
dabei gewonnenen Ergebnisse der Verdacht ausgeräumt werden. Die Fläche wurde durch die 
zuständige Bodenschutzbehörden daher bereits freigegeben und der Altflächeneintrag im Altflä-
chenverzeichnis Altis des Landes Hessen gelöscht. Die Fläche ist In der Altflächendatei werden 
die Grundstücke unter der Altis-Nr. 431.005.020-001-117 mit dem Status „Altlastenverdacht auf-
gehoben“ geführt. Weitere Maßnahmen sind nach Angaben der zuständigen Fachbehörde nicht 
erforderlich. Ein Altlastenverdacht besteht somit im Bereich des Plangebiets nicht mehr. Das bo-
denschutzrechtliche Verfahren ist abgeschlossen. Der Stadt Bürstadt liegen auch keine sonsti-
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gen Hinweise auf das Vorhandensein von Altflächen (Altstandorte, Altablagerungen), schädlichen 
Bodenveränderungen und/oder Grundwasserschäden im Plangebiet vor. Bei allen Baumaßnah-
men, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist dennoch auf organoleptische Auffälligkeiten 
(z.B. ungewöhnliche Farbe, Geruch etc.) zu achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnis-
se, die den Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung begründen, sind diese umgehend der 
zuständigen Behörde, dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Um-
welt Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5, Bodenschutz, mitzuteilen. Darüber hinaus ist ein Fachgut-
achter in Altlastenfragen hinzuzuziehen. Schädliche Bodenveränderungen im Sinne des § 2 Abs. 
3 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sind Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, die 
geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den einzelnen 
oder die Allgemeinheit herbeizuführen.

Nach erfolgter Abfrage durch die Bodenschutzbehörde des Regierungspräsidiums Darmstadt ist 
festzustellen, dass sich auch für Grundstücke in der näheren Umgebung des Vorhabens Einträ-
ge im Altis ergeben. Konkrete Erkenntnisse über Belastungen der betreffenden Grundstücke lie-
gen der Bodenschutzbehörde jedoch nicht vor. Grundwasserverunreinigungen im Plangebiet sind 
der Bodenschutzbehörde nicht bekannt. Im Rahmen des bereits erfolgten Abbruchs auf dem 
Grundstück sowie der Neubebauung wurden keine organoleptischen Auffälligkeiten festgestellt.

Das Plangebiet liegt in unmittelbarer Nähe zu einer großen Grundwasserverunreinigung mit 
leichtflüchtigen chlorierten Kohlenwasserstoffen (LCKW). Der Schaden hat sich in Richtung Süd-
westen (also vom vorliegenden Plangebiet weggerichtet) ausgebreitet. Er wird seit Jahren durch 
die Altlastensanierungsgesellschaft der Hessischen Industriemüll GmbH (HIM-ASG) im Auftrag 
des Landes Hessen saniert. Es wird darauf hingewiesen, dass Eingriffe in das Grundwasser, 
auch temporäre z.B. durch eine Wasserhaltung, der ausdrücklichen Zustimmung durch das Re-
gierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt, Dezer-
nat IV/Da 41.5, Bodenschutz, bedürfen. Bei Pumpmaßnahmen ist davon auszugehen, dass kon-
taminiertes Grundwasser anfällt, das dann entsprechend zu reinigen wäre (i.d.R. durch Aktivkoh-
lefilter). Vor diesem Hintergrund sind z.B. Erdwärmebohrungen als äußerst kritisch zu sehen. Es 
erfolgen nach entsprechenden Hinweisen der Unteren Wasser- und Bodenschutzbehörde des 
Landkreises Bergstrasse im Beteiligungsverfahren zum Entwurf des Bebauungsplans folgende 
Hinweise: 

Gartenbrunnen: In Abstimmung mit der Oberen Bodenschutzbehörde (Dezernat 41.5 Arbeits-
schutz und Umwelt des Regierungspräsidiums Darmstadt) ist bei Bedarf bzw. entsprechendem 
Bauherrenwunsch zu erarbeiten, ob Gartenbrunnen im Bereich der im Fachinformationssystem 
Altflächen und Grundwasserverunreinigungen Hessen (FIS AG / ALTIS) erfassten Fläche des 
Plangeltungsbereichs überhaupt möglich sind (Lage im Abstrom einer Grundwasserverunreini-
gung).

Geothermie: In Abstimmung mit der Oberen Bodenschutzbehörde (Dezernat 41.5 Arbeitsschutz 
und Umwelt des Regierungspräsidiums Darmstadt) ist bei Bedarf bzw. entsprechendem Bauher-
renwunsch zu erarbeiten, ob die Gewinnung von Geothermie im Bereich der im Fachinformati-
onssystem Altflächen und Grundwasserverunreinigungen Hessen (FIS AG / ALTIS) erfassten 
Fläche überhaupt möglich ist. Eine entsprechende Beurteilung, ob es einen Hinderungsgrund hin-
sichtlich der Nutzung von Erdwärme gibt, konnte durch die zuständige Stelle beim Regierungs-
präsidium Darmstadt im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum Bebauungsplan noch nicht ab-
schließend beurteilt werden. Es ist jedoch aufgrund der Grundwasserbelastung erforderlich, die 
Nutzung von Erdwärme an diesem Standort kritisch zu prüfen. Eine Abstimmung mit dem Regie-
rungspräsidium Darmstadt ist dabei zwingend erforderlich.

Die aktuellen „Anforderungen des Gewässerschutzes an Erdwärmesonden“ sind im Erlass des 
Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 
21.03.2014 (StAnz. 17/2014, S. 383) festgelegt. Diese sind vollständig zu beachten.

Ebenso sind alle im Leitfaden „Erdwärmenutzung in Hessen“ aufgeführten technischen Anforde-
rungen an Bauausführung und Betrieb einzuhalten. Alle weiteren dort aufgeführten Auflagen und 
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Hinweise zu beachten. Der Leitfaden steht auf der Internetseite des Hessischen Landesamtes für 
Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) zum Download zur Verfügung.

Die Nutzung der oberflächennahen Geothermie ist im Plangebiet grundsätzlich möglich. Das 
Plangebiet liegt in einem hydrogeologisch günstigen Gebiet. Im Rahmen des Antragsverfahrens 
ist eine hydrogeologische Stellungnahme des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt 
und Geologie einzuholen. Nähere Informationen erhalten Interessierte bei der für das Erlaubnis-
verfahren zuständigen Unteren Wasserbehörde.

Bei Bohrungen über 100 Metern Tiefe ist die Bergaufsicht des Regierungspräsidiums Darmstadt 
zu beteiligen, zusätzlich ist nach dem Standortsicherungsgesetz eine hydrogeologische Stellung-
nahme des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie einzuholen und es 
ist das Einvernehmen mit dem Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit herzustel-
len.

Grundwasserhaltungen: In Abstimmung mit der Oberen Bodenschutzbehörde (Dezernat 41.5 Ar-
beitsschutz und Umwelt des Regierungspräsidiums Darmstadt) ist bei Bedarf bzw. entspre-chen-
dem Bauherrenwunsch zu erarbeiten, ob Grundwasserhaltungen im Bereich der im Fachinforma-
tionssystem Altflächen und Grundwasserverunreinigungen Hessen (FIS AG / ALTIS) erfassten 
Fläche überhaupt möglich sind. Grundwasserhaltungsmaßnahmen (z.B. im Zusammenhang mit 
Baumaßnahmen) sind im Übrigen bei der zuständigen Unteren Wasserbehörde des Landkreises 
Bergstraße vorab zu beantragen. Zuvor ist zu klären, wohin das abgepumpte Wasser geleitet 
werden kann und es ist die Erlaubnis des Gewässereigentümers bzw. des Kanalbetreibers ein-
zuholen. Dies gilt auch für alle sonstigen Grundwasserentnahmen.

Niederschlagswasserversickerung: Das Plangebiet liegt im Abstrom einer großen Grundwasser-
verunreinigung mit leichtflüchtigen Kohlenwasserstoffen, die durch die HIM im Auftrag des Lan-
des Hessen saniert wird. Daher ist bei Bedarf bzw. entsprechendem Bauherrenwunsch in Ab-
stimmung mit der Oberen Bodenschutzbehörde (Dezernat 41.5 Arbeitsschutz und Umwelt des 
Regierungspräsidiums Darmstadt) zu erarbeiten, ob eine Versickerung von Niederschlagswas-
ser überhaupt möglich ist. Sollte die Versickerung prinzipiell möglich sein, sind für den Bereich 
der geplanten Versickerungsanlagen Bodenanalysen durchzuführen. Ergeben diese Analysen, 
dass der Untergrund für eine schadlose Versickerung geeignet ist, sind der qualitative und quanti-
tative Nachweis der Bemessung nach den DWA-Regelwerken Arbeitsblatt DWA-A 138 und dem 
Merkblatt DWA-M 153 im Rahmen des Erlaubnisverfahrens zu erbringen. Der Anteil der festge-
setzten bzw. der tatsächlich geplanten Dachflächenbegrünung ist bei der Berechnung zu berück-
sichtigen. Versickerungsanlagen sind nicht über Tiefgaragen anzuordnen. Aufgrund der großflä-
chigen Tiefgarage ist daher eine Versickerung von Niederschlagswasser der Dachflächen vor-
aussichtlich nicht möglich, da die erforderlichen Abstände zu Nachbargrenzen außerhalb der Tief-
garagenfläche nicht mehr eingehalten werden können. Die Niederschlagswasserversickerung 
wurde daher auch nicht festgesetzt. Sofern im Rahmen der späteren Bebauung dennoch eine 
Versickerung vorgesehen wird, wäre diese wie von der UWB genannt mit der oberen Boden-
schutzbehörde des RP Darmstadt abzustimmen.

Recyclingmaterial / Geländeauffüllungen / Bodenaustausch: Sofern Geländeauffüllung oder Bo-
denaustausch vorgenommen werden, gilt:
• Unterhalb 89,50 m üNN darf ausschließlich Material eingebaut werden, das die Eluatwerte 

der BBodSchV1) für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser alternativ die Zuordnungswerte 
Z 0 der LAGA M 202) bzw. der LAGA TR Boden3) unterschreitet.

• Oberhalb 89,50 m üNN im nicht überbauten Bereich, d. h. unterhalb wasserdurchlässiger Be-
reiche (Pflaster, etc.) darf auch Material eingebaut werden, das die Zuordnungswerte Z 1.1. 
der LAGA M 202) bzw. die Zuordnungswerte Z0* der LAGA TR Boden3) unterschreitet.

• Oberhalb 89,50 m üNN im überbauten Bereich, d. h. unterhalb der wasserundurchlässigen 
Bereiche kann gegebenenfalls auch Material eingebaut werden, das die Zuordnungswerte Z 
1.2. der LAGA M 202) unterschreitet.

• In den Bereichen der Versickerungsanlagen darf über die gesamte Mächtigkeit der Boden-
schicht ausschließlich Material eingebaut werden, das die Eluatwerte der BBodSchV1) für den 
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Wirkungspfad Boden-Grundwasser alternativ die Zuordnungswerte Z0 der LAGA M 202) bzw. 
Z 0 der LAGA TR Boden3) unterschreitet.

• Der Oberboden im nicht überbauten Bereich (z. B. Grünflächen) muss die Prüfwerte der BBo-
dSchV1) für den Wirkungspfad Boden-Mensch einhalten.

Anm.1) Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12. Juli 1999
Anm.2) LAGA-Regelwerk “Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen - Technische Re-

geln” Mitteilung 20 vom 06.11.1997 mit den überarbeiteten Zuordnungswerten siehe Merkblatt „Entsorgung 
von Bauabfällen“ der hessischen Regierungspräsidien Stand 1.9.2018. 

Anm.3) LAGA-Regelwerk “Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen, 1.2. Bodenmateri-
al (TR Boden) vom 5.11.2004

Eine wasserrechtliche oder bodenschutzrechtliche Erlaubnis zum Einbau von Recyclingmaterial 
oder anderer Baustoffe erfolgt nicht. Es liegt in der Verantwortung der Bauherren bzw. der durch 
sie beauftragten Sachverständigen, die geltenden Gesetze, Regelwerke und Richtlinien einzu-
halten.

I.1.8 Denkmalschutz

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind der Stadt keine Kulturdenkmäler nach § 2 Abs. 1 
und 3 Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) oder Bodendenkmäler bzw. Bodenfunde be-
kannt. Auch von der Unteren Denkmalschutzbehörde wurde im Beteiligungsverfahren darauf hin-
gewiesen, dass im Geltungsbereich des Bebauungsplans keine Kulturdenkmäler nach § 2 Abs. 
1 und § 2 Abs. 3 Hess. Denkmalschutzgesetz (HDSchG) bekannt sind.

Seitens der Bodendenkmalpflege liegen Hinweise auf vermutete Bodendenkmale innerhalb des 
Plangeltungsbereichs und angrenzenden Flächen vor, die sich im Rahmen vorbereitenden Gra-
bungen durch eine Fachfirma auch bestätigt haben. Ein erster Zwischenbericht des beauftragten 
Archäologen David Sarnowski wurde mit folgenden Erkenntnissen abgegeben. Plananlagen hier-
zu sind Anlage zur Begründung. 

„Hinweise auf eine Ausdehnung des frühmittelalterlichen Gräberfeldes bis in den untersuchten 
Bereich ließen sich nicht feststellen. Insgesamt zeigte sich jedoch innerhalb des ersten beurteil-
baren Planums – das in den Flächen aufgrund eines aufliegenden recht mächtigen, sandig-hu-
mosen Horizontes in einer Tiefe von um 90 - 110 cm unter GOK angelegt werden musste – eine 
große Zahl an Befunden. Den Hauptteil der Befunde bilden hierbei bislang nicht näher zu datie-
rende Pfostengruben, bei denen eine eher junge (neuzeitliche / jüngerneuzeitliche) Datierung ver-
mutet werden kann, bislang aber nicht belegt ist. Eine Struktur innerhalb der Verteilung lässt sich 
aktuell nicht erkennen. Hinzu tritt eine Reihe von gleichsam vermutlich nicht vor die Neuzeit da-
tierenden Gruben. 

Neben den Grubenbefunden ließen sich fünf Tierbestattungen vergleichbarer Zeitstellung doku-
mentieren. Als archäologisch relevante Befunde bzw. Fundlagen zeigte sich innerhalb der südli-
chen Fläche eine große Senke mit primär hochmittelalterlichen Funden – wenn auch in geringem 
Umfang. Daneben zeigte sich ein von SSO nach NNW verlaufender Graben. 

Wichtiger – und sicher als Kernergebnis der Untersuchung zu werten – ist die Beobachtung ei-
nes massierten Auftretens vorgeschichtlicher (wohl spätbronzezeitlicher) Keramikscherben inner-
halb eines Areals in der zentralen Fläche. In Planum 1 ließen sich hier bereits 28 teilweise recht 
große und wenig verrollte Scherben beobachten (Einzelfundeinmessung ist erfolgt, siehe Vertei-
lung auf angehängtem Plan). Hier ist mit hoher Wahrscheinlichkeit von weiteren Funden oder Be-
funden im näheren Umfeld auszugehen. Die Bearbeitung des Bereichs wurde aufgrund der un-
günstigen Lage zwischen der Flächengrenze und einem neuzeitlichen Kellerfundament zurück-
gestellt bis über eine ggf. notwendige Flächenerweiterung entschieden wurde. Neben den vorge-
schichtlichen Funden scheinen auch geringe Mengen an römischen Funden im Fundgut enthal-
ten zu sein. Dies muss jedoch noch geprüft werden.“

Seitens des Landesamtes für Bodendenkmalpflege wurde auf Grundlage der ersten Untersu-
chungsergebnisse folgende Beurteilung abgegeben: „Die Erhaltung und Qualität der Befunde ist 
so, dass die hessenArchäologie das Erhaltungsgebot von Kulturdenkmälern hinter die Planungs-
interessen der Stadt bzw. des Bauherrn zurückstellt, wenn sichergestellt wird, dass die auftreten-



Stadt Bürstadt Ordnungsschlüssel: 006-31-05-2981-004-036-00
Bebauungsplan „Mainstraße 13 - 17“ Begründung

SCHWEIGER + SCHOLZ  Ingenieurpartnerschaft Seite 22

den Befunde und Funde vor der Zerstörung archäologisch untersucht und geborgen werden. Die 
Lage der Befunde (Tiefe) ist dabei mit den Baueingriffen abzugleichen, da in Bereichen ohne tie-
fen Bodeneingriff die Befunde ggf. unter den Baueingriffen verbleiben können, wenn deren Er-
haltung sichergestellt wird.“

Die weitere Erkundung der Bodendenkmale bis hin zu einer Freigabe der Fläche zur Bebauung 
erfolgt in enger Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege. Aufgrund des früheren bauli-
chen Bestands waren Grabungen vor den Abbrucharbeiten nicht sinnvoll möglich. Dem Vorschlag 
des Landesamtes für Denkmalpflege zur baubegleitenden Erkundung wurde daher gefolgt. Die 
entsprechenden Maßnahmen erfolgen auf Kosten des Grundstückseigentümers der von Ände-
rungen betroffenen Bereiche.

Der bislang letzte Sachstandsbericht zur archäologischen Untersuchung von David Sarnowski 
lautete wie folgt: „In der vergangenen Woche wurde ein Planum in der Erweiterungsfläche ange-
legt und dokumentiert. Der Bereich stellt sich als sehr stark mit Befunden durchsetzt dar (siehe 
anhängenden Plan). Die Befunde werden im Laufe dieser Woche geschnitten und eingeordnet. 
Soweit eine erste Beurteilung es erlaubt, ist bei dem großen Befund im Westen der Erweiterung 
sowie zwei dort unmittelbar anliegenden Verfärbungen von einer vorgeschichtlichen (bronze- 
oder eisenzeitlichen) Datierung auszugehen. Die restlichen Befunde sind mit einiger Wahrschein-
lichkeit überwiegend jünger zu datieren – eine belastbare Aussage hierzu ist natürlich erst nach 
der abschließenden Untersuchung zu treffen.“

Auch wenn zu einem späteren Zeitpunkt eine Freigabe zur Bebauung durch das Landesamt für 
Denkmalpflege erteilt wird, ist dennoch darauf hinzuweisen, dass bei Erdarbeiten jederzeit Bo-
dendenkmäler nach § 2 Abs. 2 HDSchG, wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und 
Fundgegenstände (z.B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste), entdeckt werden können. Diese 
sind nach § 21 HDSchG unverzüglich der hessenARCHÄOLOGIE (Archäologische Abteilung des 
Landesamtes für Denkmalpflege Hessen) oder der Unteren Denkmalschutzbehörde des Land-
kreises Bergstraße anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche 
nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren 
für die Erhaltung des Fundes zu schützen (§ 21 Abs. 3 Satz 1 HDSchG).

I.1.9 Energiewende und Klimaschutz

Die Belange des Klimaschutzes werden durch die Bundesgesetzgebung, insbesondere durch 
das seit August 2020 geltende Gebäudeenergiegesetz (GEG), in gerechter Abwägung zu den 
Belangen des Klimaschutzes, der Energieeinsparung und der Wirtschaftlichkeit berücksichtigt. 
Es bedarf keiner weitergehenden Regelungen auf der Ebene des Bebauungsplanes. Wegen der 
geringen Anzahl von Gebäuden und deren geringem Heizenergiebedarf, der bereits bestehen-
den Bebauung im Bereich Mainstraße 17 und der Bestandsbebauung des umliegenden Sied-
lungsbereichs, in dem alle Gebäude bereits eine Wärmeversorgung aufweisen und vor allem auf-
grund der gesetzlichen Anforderungen des GEG zur Wärmedämmung der Neubauten und der 
Heizenergieeinsparung sind Anlagen zur zentralen Erzeugung von Wärme für das Gesamtplan-
gebiet oder auch eine Einbeziehung von Umgebungsflächen nicht zweckmäßig. 

Besondere bzw. über den Bestand hinausgehende Risiken für das Gebiet durch Folgen des Kli-
mawandels (wie z.B. Astwurf aus benachbarten Waldflächen, Überschwemmungen) sind nicht 
erkennbar. Auf mögliche Zunahme von Häufigkeit und Intensität von Starkregenereignissen wur-
de bereits an anderer Stelle hingewiesen. 

I.1.10 Immissionsschutz

I.1.10.1 Schallschutz

Aufgrund der Lage des Plangebietes an einer innerörtlichen Hauptverkehrsstraße ist mit erhebli-
chen Verkehrslärmimmissionen zu rechnen. Diese sind im Innenstadtbereich aber üblich und 
können durch passive Schutzeinrichtungen wie schallgedämmte Wohnraumlüftung, Schall-
schutzfenster etc. einfach bewältigt werden. Durch Bebauungsplanfestsetzung wird für die spä-
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teren bauaufsichtlichen Verfahren ein Schallschutznachweis nach DIN 4109 unter Berücksichti-
gung des Verkehrslärms gefordert. Somit sind die Anforderungen an die Schalldämmeigenschaf-
ten der Außenbauteile nach DIN 4109 konkret anhand der Objektplanung nachzuweisen, da sie 
von verschiedenen Parametern abhängen, z.B. dem Fensteranteil der Fassade und der Raum-
tiefe, die eine pauschale Angabe auf Ebene des Bebauungsplanes ausschließen. Die gewerbli-
chen Nutzungen in der Umgebung des Plangebiets betreffen überwiegend Dienstleistungs- und 
Handelsnutzungen sowie eine Spielhalle und sind grundsätzlich mischgebietsverträglich. Die Ge-
werbenutzungen der Umgebung stellen somit keine besondere Beeinträchtigung für die Nutzun-
gen des vorliegenden Plangebiets dar, zumal sie auch bislang bereits die zulässigen Immissions-
grenzwerte für Mischgebiet einhalten müssen. Innerhalb des festgesetzten urbanen Gebiets (MU) 
besteht ein geringerer Schutzanspruch der Bewohner gegen Außenlärm als in Wohngebieten. 
Dennoch sind gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse unter Berücksichtigung der passiven 
Lärmschutzmaßnahmen gewährleistbar. 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans „Mainstraße 14-20“ wurde für die dem aktuel-
len Plangebiet unmittelbar gegenüber liegenden Flächen im Jahr 2015 eine Lärmimmissionsun-
tersuchung mit einem Prognosehorizont 2025 durchgeführt, in deren Rahmen der aus dem Ver-
kehrslärm resultierende Lärmpegelbereich an der kritischsten Fassade (Straßenseite Mainstra-
ße im 1. OG) ermittelt wurde. Dieses Untersuchungsergebnis lässt sich unmittelbar auf das vor-
liegende Plangebiet übertragen, weshalb auch hier, wie im Bebauungsplan Mainstraße 14-20 ein 
Lärmpegelbereich V als Grundlage für die Bemessung der passiven Schallschutzeinrichtungen 
zugrunde gelegt wird. Die Verkehrsmenge in der Mainstraße hat sich seit 2015 nicht signifikant 
verändert, so dass die damaligen Ermittlungen noch als aktuell angenommen werden können. 
Aufgrund der örtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere der Kenntnis über die Verkehrsmen-
gen besteht kein Zweifel an der Realisierbarkeit der vorliegenden Planung unter Einhaltung der 
Anforderungen an die Schalldämmung der Gebäudefassaden. Hier wirkt es sich günstig aus, 
dass die unmittelbare Erdgeschosslage für eine weniger lärmempfindliche Dienstleistungsnut-
zung durch die Sparkasse vorgesehen ist.

Bei erhöhten Außenlärmeinwirkungen ist bei der Errichtung von Gebäuden im Rahmen des 
Schallschutznachweises gegen Außenlärm gemäß DIN 4109 die ausreichende Luftschalldäm-
mung von Außenbauteilen (z. B. Fenster, Rollladenkästen) schutzbedürftiger Aufenthaltsräume 
nachzuweisen. Grundlage hierzu bilden die Lärmpegelbereiche nach DIN 4109.

Die erforderlichen Schalldämm-Maße der Außenbauteile sind gemäß Festsetzung in Abhängig-
keit von der Raumnutzungsart und Raumgröße in den Bauvorlagen gemäß DIN 4109-1:2018-01 
und DIN 4109-2:2018-01 für den Lärmpegelbereich V nachzuweisen. Eine Abweichung von die-
ser Festsetzung kann gemäß § 31 Abs. 1 BauGB als Ausnahme zugelassen werden, wenn in 
den Bauvorlagen der Nachweis erbracht wird, dass im Einzelfall geringere maßgebliche Außen-
lärmpegel bzw. Lärmpegelbereiche an den Fassaden anliegen (z.B. unter Berücksichtigung der 
Gebäudeabschirmung oder falls Aufenthaltsräume nur tags genutzt werden (z.B. in Büros, Pra-
xen etc.)). Die Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile können dann entspre-
chend den Vorgaben der DIN 4109-1:2018-01 und DIN 4109-2:2018-01 reduziert werden. Dies 
wird vor allem im Schallschutznachweis für die rückwärtigen Gebäude an der Köpfelgasse und 
alle von der Mainstraße abgewandten Fassaden zu geringeren Anforderungen an den passiven 
Schallschutz führen. 

Eine Abweichung von der Festsetzung zum passiven Schallschutz kann als Ausnahme auch zu-
gelassen werden, wenn zum Zeitpunkt der Bauvorlagen die DIN 4109 in der dann gültigen Fas-
sung ein anderes Verfahren als Grundlage für den Schallschutznachweis gegen Außenlärm vor-
gibt.

An den straßenseitigen Fassaden an der Mainstraße kommt es zu höheren Lärmeinwirkungen 
mit Orientierungswertüberschreitungen. Da im Plangebiet jedoch geschützte Außenwohnberei-
che zur Verfügung stehen, kann an Fassaden mit verbleibenden Orientierungswertüberschreitun-
gen das in der DIN 18005 /1/ formulierte Ziel "Schutz der Außenwohnbereiche" auf das Ziel 
"Schutz der Aufenthaltsräume" hin verlagert werden. Aufenthaltsräume in Gebäuden können 
wirksam durch passive Maßnahmen geschützt werden.
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Aus Gründen der Hygiene und zur Begrenzung der Raumluftfeuchte müssen Wohn- und 
Schlafräume ausreichend mit Frischluft versorgt werden. Dies geschieht in der Regel durch zeit-
weises Öffnen oder Kippen der Fenster. Bei einer Außenlärmbelastung von nachts ≥ 50 dB(A) ist 
jedoch gemäß VDI 2719 /5/ in Schlafräumen und Kinderzimmern bei geschlossenen Fenstern ei-
ne ausreichende Frischluftzufuhr mit zusätzlichen, schalldämmenden Lüftungseinrichtungen si-
cherzustellen, es sei denn, eine angemessene Frischluftversorgung der Schlaf- und Aufenthalts-
räume kann auch anderweitig, z.B. durch öffenbare Fenster an gering lärmbelasteten Fassaden 
oder eine zentrale technische Gebäudelüftung sichergestellt werden.

Innerhalb des urbanen Gebiets ist zudem eine Orientierung der Nutzungen empfohlen. Hierbei 
sollten lärmempfindliche Nutzungen möglichst im ruhigeren Teil der Gebäude realisiert werden.

Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass Forderungen gegen die Stadt Bürstadt oder Hes-
sen Mobil als Baulastträger des klassifizierten Straßennetzes auf aktive Lärmschutzmaßnahmen 
(z.B. Lärmschutzwände) oder Erstattung von passiven Lärmschutzmaßnahmen (z.B. Einbau von 
Lärmschutzfenstern) ausgeschlossen sind.

Zur Beurteilung von Verkehrslärmeinwirkungen sind gemäß DIN 18005 /1/ den unterschiedlichen 
schutzbedürftigen Nutzungen entsprechende Orientierungswerte zugeordnet. Für urbanes Ge-
biet ist jedoch noch kein entsprechender Wert bestimmt, so dass man hier sinnvollerweise die 
Werte für Mischgebiet ansetzen sollte. Diese Orientierungswertebetragen betragen tags (6 – 22 
Uhr) 60 dB(A) und nachts (22 – 6 Uhr) 50 dB(A). Die Orientierungswerte sind als eine sachver-
ständige Konkretisierung der Anforderungen an den Schallschutz im Städtebau aufzufassen.

Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der städtebaulichen Planung erforderlichen Abwä-
gung der Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belangen zu verstehen.

Die Abwägung kann in bestimmten Fällen bei Überwiegen anderer Belange zu einer entspre-
chenden Zurückstellung des Schallschutzes führen.

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei bestehenden Verkehrswegen, lassen sich die Ori-
entierungswerte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung 
von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte 
möglichst ein Ausgleich durch andere Maßnahmen vorgesehen und planungsrechtlich abgesi-
chert werden. Mögliche Maßnahmen sind z. B. geeignete Gebäudeanordnung und Grundrissge-
staltung sowie bauliche Schallschutzmaßnahmen.

Aufgrund städtebaulicher Gründe soll an der vorgesehenen Innenentwicklung im vorliegenden 
Fall festgehalten werden und der erforderliche Schallschutz durch Grundrissorientierung (Emp-
fehlung) oder passive Schutzeinrichtungen sichergestellt werden.

Aktive Maßnahmen wie Schallschutzwände sind in der örtlichen Situation nicht darstellbar. Auf-
grund der Funktion der Mainstraße als innerörtliche Hauptverkehrsstraße ist auch eine Geschwin-
digkeitsreduzierung von aktuell 50 km/h auf 30 km/h im Sinne der verkehrlichen Leistungsfähig-
keit sowie der erforderlichen Verkehrsqualität nicht sinnvoll. Auch „Flüsterasphalt bringt im Inner-
ortsbereich bei vergleichsweise geringen Kfz-Geschwindigkeiten keine wesentlichen Lärmminde-
rungen. Der Schallschutz ist somit passiv sicherzustellen. 

Zu entsprechend nur passiv zu schützenden Bauvorhaben hat das Bundesverwaltungsgericht, 
im Urteil vom 22.03.2007 (Az. BVerwG 4 CN 2.06) folgendes entschieden.

Zum städtebaulich begründeten Verzicht auf aktive Schallschutzmaßnahmen bei der Neuauswei-
sung von Wohngebieten entlang von stark frequentierten Verkehrswegen führt das Gericht aus, 
dass an den Rändern eines Wohngebietes die Orientierungswerte der DIN 18005 /1/ um bis zu 
15 dB(A) überschritten werden können, wenn diese Werte im Inneren des Gebiets im Wesentli-
chen eingehalten werden. Dies ist jedenfalls dann mit dem Gebot gerechter planerischer Abwä-
gung nach § 1 Abs. 6, 7 BauGB vereinbar, wenn im Inneren der betroffenen Randgebäude durch 
die Raumanordnung, passiven Lärmschutz und die Verwendung schallschützender Außenbau-
teile angemessener Lärmschutz gewährleistet wird. Dabei kann insbesondere in die Abwägung 
eingestellt werden, dass durch eine geschlossene Riegelbebauung geeignete geschützte Außen-
wohnbereiche auf den straßenabgewandten Flächen derselben Grundstücke und ggf. weiterer 
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Grundstücke geschaffen werden können. Die DIN 18005 /1/ sieht eine solche Lärmschutzmaß-
nahme in ihren Nummern 5.5 und 5.6 gerade vor. Im hier vorliegenden urbanen Gebiet sollten 
die entsprechenden Überlegungen des Bundesverwaltungsgerichts erst recht anzunehmen sein. 
Die Vorteile der Zentralität und Urbanität des Vorhabens wiegen aus Sicht der Stadt Bürstadt die 
Nachteile des Standorts in Bezug auf den Verkehrslärm auf. Durch die relativ geschlossene Be-
bauung werden die rückwärtigen Grundstücksbereiche gut gegen den Straßenlärm abgeschirmt. 
Die Planung erscheint daher auch im Hinblick auf die Belange des Immissionsschutzes vertret-
bar. 

Die zuständige Fachbehörde für Immissionsschutz beim Regierungspräsidium Darmstadt mach-
te im Rahmen des Planverfahrens jedoch folgende Bedenken gelten:

„Wie in vielen anderen Planungen wird für die Schlaf- und Kinderzimmer die preiswerteste Vari-
ante gewählt, schalldämmende Lüftungseinrichtungen. Dies entspricht nicht den Bedürfnissen 
der Bewohner nach Wahrnehmung der Umgebung, sondern erzeugt das Gefühl von Isolation 
bzw. akustische Abkapselung. Aus diesem Grund rege ich an, bei der Planung weitere Maßnah-
men zu berücksichtigen wie z.B. die Ausrichtung der schutzbedürftigen Räume und den Einbau 
von sog. Hafencityfenster in den schutzbedürftigen Räumen, die im Gegensatz zu der Lüftungs-
anlage keine Wartungskosten, keinen Stromverbrauch und keine Eigengeräusche produzieren. 
Gerade im Hinblick auf die Klimaprobleme sollte auf zusätzliche Energieverbraucher verzichtet 
werden.“

Den Anregungen bzw. Bedenken wurde im Rahmen der städtischen Abwägungsentscheidung 
wie folgt begegnet: „Die Bedenken des Immissionsschutzes zu schallgedämmten Lüftungsele-
menten sind aus Sicht der Stadt unbegründet. Das Neubauvorhaben an der Mainstraße schirmt 
den gesamten rückwärtigen Grundstücksbereich gegen die Mainstraße ab und sorgt im Bereich 
der Köpfelgasse für entsprechend geringe Lärmimmissionen, ebenso wie an der Gebäuderück-
seite der Bebauung an der Mainstraße. Die besonders vom Straßenverkehrslärm betroffene Erd-
geschosslage an der Mainstraße wird für gewerbliche Zwecke genutzt. Nur in den straßenseiti-
gen Wohnungen der Obergeschosse kommt daher voraussichtlich die Schalldämmung durch Lüf-
tungselemente zum Tragen. Dies erscheint auch im Vergleich zu anderen Planungen angemes-
sen und ausreichend. Es obliegt dem Bauherrn, ggf. weitergehenden Schallschutz zur Steige-
rung der Wohnqualität zu realisieren. Aus energetischen Gründen ist eine Gebäudelüftung über 
das gekippte Fenster nicht mehr zeitgemäß, so dass die gewählte technische Lösung schon aus 
Gründen der Energieeinsparung sinnvoll erscheint. Eine Grundrissorientierung wird bereits in den 
Texthinweisen des Bebauungsplans empfohlen, lässt sich aber ggf. nicht in allen Wohnungen 
realisieren. Die „Hafencity-Fenster“ sind technisch aufwändig und auch hinsichtlich der Bedie-
nung und des Reinigungsaufwands von Seiten der Wohnungsnutzer aufgrund von zwei hinter-
einander liegenden Glasscheiben nicht gewünscht. Die gewählte Lösung ist zudem wirtschaftli-
cher, was den städtischen Zielen zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums entgegenkommt.“

I.1.10.2 Sonstige Immissionen

Im Innenstadtbereich an der Mainstraße sind keine sonstigen wesentlichen Immissionsbelastun-
gen (Geruch, Staub, Erschütterungen etc.) zu erwarten.

I.1.11 Richtfunk

Im Rahmen der Beteiligung zur Entwurfsplanung wurde von Seiten der Telefónica Germany 
GmbH & Co. OHG auf eine vorhandene Richtfunktrasse hingewiesen. Die folgenden Belange 
sind daher bei der weiteren Planung zu berücksichtigen, um erhebliche Störungen bereits vor-
handener Telekommunikationslinien zu vermeiden:

 durch das Plangebiet führt 1 Richtfunkverbindung hindurch
 die Fresnelzone der Richtfunkverbindung 419550393 befindet sich in einem vertikalen 

Korridor zwischen 5 m und 35 m über Grund



Stadt Bürstadt Ordnungsschlüssel: 006-31-05-2981-004-036-00
Bebauungsplan „Mainstraße 13 - 17“ Begründung

SCHWEIGER + SCHOLZ  Ingenieurpartnerschaft Seite 26

Abbildung 14: Koordinaten der bestehenden Richtfunktrasse ((Telefónica Germany GmbH & Co. OHG)

Zur besseren Visualisierung wurde die nachfolgende Darstellung vorgelegt.

Abbildung 15: Luftbild des Plangebietes mit eingezeichneter Richtfunktrasse (Telefónica Germany GmbH 
& Co. OHG)

Die farbige Linie versteht sich als Punkt- zu-Punkt-Richtfunkverbindungen der Telefónica Germa-
ny GmbH & Co. OHG. Das Plangebiet ist im Bild mit einer dicken roten Linie eingezeichnet.

Man kann sich diese Telekommunikationslinie als einen horizontal über der Landschaft verlau-
fenden Zylinder mit einem Durchmesser von rund 30-60m (einschließlich der Schutzbereiche) 
vorstellen (abhängig von verschiedenen Parametern). Alle geplanten Konstruktionen und not-
wendige Baukräne dürfen nicht in die Richtfunktrasse ragen. Es muss ein horizontaler Schutz-
korridor zur Mittellinie der Richtfunkstrahlen von mindestens +/- 30 m und ein vertikaler Schutz-
abstand zur Mittellinie von mindestens +/-15 m eingehalten werden.

Seitens der Bundesnetzagentur wird hinsichtlich Gebäudehöhen unter 20 m auf folgendes hinge-
wiesen: „Beeinflussungen von Richtfunkstrecken durch neue Bauwerke mit Bauhöhen unter 20 
m sind nicht sehr wahrscheinlich. Auf das Einholen von Stellungnahmen der Bundesnetzagentur 
zu Planverfahren mit geringer Bauhöhe ist daher im Kontext des Richtfunks zu verzichten.“

Nachdem das Plangebiet mit maximal 17,0 m hohen Gebäuden im zentralen Teil des Bauvorha-
bens bebaut werden darf und alle anderen Flächen niedriger zu bebauen sind, erscheinen für 
das vorliegende Plangebiet aus Sicht der Stadt keine Störungen des Richtfunks erwartbar.
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I.1.12 Belange des Kampfmittelräumdienstes

Über das Plangebiet liegen dem Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen gemäß Stellung-
nahme im vorliegenden Verfahren aussagefähige Luftbilder vor.

Eine Auswertung dieser Luftbilder hat keinen begründeten Verdacht ergeben, dass mit dem Auf-
finden von Bombenblindgängern zu rechnen ist. Da auch sonstige Erkenntnisse über eine mög-
liche Munitionsbelastung dieser Fläche nicht vorliegen, ist eine systematische Flächenabsuche 
nicht erforderlich.

Soweit entgegen den vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der Bauarbeiten doch ein kampfmit-
telverdächtiger Gegenstand gefunden werden sollte, ist der Kampfmittelräumdienst unverzüglich 
zu verständigen.

I.1.13 Belange der Bergaufsicht

Nach Auskunft der zuständigen Bergaufsicht beim Regierungspräsidium Darmstadt ist folgendes 
festzustellen:

 Rohstoffsicherung: Durch das Vorhaben sind keine Rohstoffsicherungsflächen betroffen.
 Aktuelle Betriebe/Konzessionen: Das Gebiet wird von einer bestehenden Erlaubnis zur Auf-

suchung von Sole und Erdwärme sowie einer bestehenden Erlaubnis zur Aufsuchung von 
Kohlenwasserstoffen überdeckt. Es befinden sich keine aktuell unter Bergaufsicht stehen-
den Betriebe im Planbereich und dessen näherer Umgebung.

 Erloschene Konzessionen: Das Gebiet wird von einer erloschenen Konzession zur Gewin-
nung von Bitumen/Erdöl überdeckt. Hierzu sind keine einstigen betrieblichen/bergbaulichen 
Aktivitäten bekannt, die das Plangebiet betreffen.
Weiterhin wird das Plangebiet von der Fläche einer mehrere Landkreise umfassenden er-
loschenen Konzession aus den 50er Jahren zur Prospektion von Uranlagerstätten über-
deckt. In den Unterlagen der Bergaufsicht und den Datenbeständen zu dieser erloschenen 
Konzession konnten keine Informationen zu umgegangenen bergbaulichen/betrieblichen 
Aktivitäten gefunden werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass keine zu dieser Kon-
zession gehörigen bergbaulichen/betrieblichen Aktivitäten im Bereich des Plangebietes 
stattgefunden haben.

 Gefährdungspotential aus früheren bergbaulichen Tätigkeiten: Im Plangebiet ist den Unter-
lagen der Bergaufsicht zufolge bisher kein Bergbau umgegangen.

Der Stadt Bürstadt liegen ebenfalls keine Erkenntnisse hinsichtlich früherer Bergbautätigkeit für 
das Plangebiet vor.

I.2 Festsetzungen des Bebauungsplanes
Nachfolgend werden die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes er-
läutert und begründet, sofern dies nicht bereits an anderer Stelle der Begründung erfolgt.

I.2.1 Art und Maß der baulichen Nutzung

Die zulässige Art der baulichen Nutzung wird im entsprechend zeichnerisch dargestellten Bereich 
als „Urbanes Gebiet“ (MU) nach § 6a BauNVO festgesetzt. Das urbane Gebiet hat den Vorteil 
gegenüber einem Mischgebiet, dass dort keine Gleichwertigkeit von Wohnnutzung und Gewer-
benutzung angestrebt werden muss, sondern nur beide Nutzungen mit prägendem Gewicht vor-
handen sein müssen. Hierdurch kann die Wohnnutzung im Plangebiet im Sinne der Innenent-
wicklung maßvoll intensiviert werden und einen höheren Nutzungsanteil einnehmen. Die prägen-
de gewerbliche Nutzung ist durch die Sparkassenfiliale und die im Grundstück Mainstraße 17 be-
stehende Einzelhandelsnutzung gegeben.
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Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO wird im Sinne einer Feinsteuerung der zulässigen Nutzungen inner-
halb des Stadtgebiets für das vorliegende Plangebiet folgendes festgesetzt.

Vorhaben, die gemäß der Liste UVP-pflichtiger Vorhaben (Anlage 1 zum Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG)) nach Spalte 1 der UVP-Pflicht oder nach Spalte 2 der Pflicht 
zur Vorprüfung des Einzelfalls unterliegen, sind unzulässig. Vorhaben, die gemäß der Liste UVP-
pflichtiger Vorhaben (Anlage 1 zum UVPG) nach Spalte 2 der Pflicht zur Vorprüfung des Einzel-
falls unterliegen, können als Ausnahme zugelassen werden, wenn als Ergebnis dieser Vorprü-
fung festgestellt wird, dass eine UVP-Pflicht nicht besteht. Hierdurch sollen im Plangebiet ggf. 
stärker störende Nutzungen mit entsprechenden Emissionen i9m Sinne der innerstädtischen 
Wohnqualität ausgeschlossen werden. Aus gleichem Grund sowie zur Vermeidung eines Stör-
fallrisikos innerhalb des Stadtkernbereichs werden Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 3 
Abs. 5a und 5b Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) (Störfallbetriebe) ausgeschlossen.

Ebenfalls zur Optimierung der innerörtlichen Wohnqualität sowie zur Vermeidung von „Traiding-
Down-Effekten“ werden Bordelle, Peep-Shows, Swinger-Clubs, Spielhallen oder vergleichbare 
Nutzungen, die Gewerbebetriebe sind, aber nicht den Vergnügungsstätten zugerechnet werden 
für das Plangebiet ausgeschlossen.

Logistikbetriebe sind unzulässig da von ihnen erhebliche Verkehrslärmemissionen und auch ho-
her Lkw-Verkehr ausgehen können, die im Stadtkernbereich zu erheblichen Störungen führen 
würden. Zudem hat die Stadt an anderer Stelle mit besserer verkehrlicher Anbindung an die B44 
ausreichende Flächen für entsprechende Nutzungen ausgewiesen.

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO werden die Ausnahmen nach § 6a Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 BauN-
VO (Vergnügungsstätten, soweit sie nicht wegen ihrer Zweckbestimmung oder ihres Umfangs 
nur in Kerngebieten allgemein zulässig sind sowie Tankstellen) nicht Bestandteil des Bebauungs-
planes und sind somit unzulässig. Auch mit diesem Ausschluss sollen „Traiding-Down-Effekte“ 
ausgeschlossen werden. Zudem ist im Gebäude Mainstraße Nr. 11 bereits eine Spielhalle vor-
handen.

Aus moralisch-ethischer Sicht hat der Gesetzgeber durch den Glückspielstaatsvertrag (GlüStV) 
eine gesetzliche Grundlage zur Steuerung von Spielhallen geschaffen. Hier stehen der Jugend-
schutz und die Suchtprävention im Vordergrund, denn Spielhallen müssen nunmehr einen Min-
destabstand zu Schulen, Kindergärten und Jugendeinrichtungen einhalten. Aber auch die Bal-
lung von Spielhallen und damit eine befürchtete Milieubildung sollen durch einen Mindestabstand 
untereinander ausgeschlossen werden. Im Hessischen Spielhallengesetz (SpielhG,HE) hat der 
Glückspielstaatsvertrag deshalb wie folgt Einzug gehalten:

 § 2 Abs. 2 Satz 1 SpielhG,HE: „Zwischen Spielhallen ist ein Mindestabstand von 300 Me-
tern Luftlinie einzuhalten.“

 § 2 Abs. 3 SpielhG,HE: „Zu einer bestehenden Einrichtung oder Örtlichkeit, die ihrer Art 
nach von Kindern und Jugendlichen regelmäßig aufgesucht wird, ist ein Mindestabstand 
von 300 Meter Luftlinie einzuhalten. Dies umfasst insbesondere Einrichtungen und Ört-
lichkeiten der Kinder- und Jugendhilfe sowie Spielplätze, Freizeiteinrichtungen, Schul- 
und Lernorte.“

Demzufolge sind Spielhallen im Plangebiet ohnehin derzeit aufgrund der unmittelbar benachbar-
ten bestehenden Spielhalle nicht genehmigungsfähig. Für den Fall der Einstellung der betreffen-
den Nutzung im Bereich Mainstraße 11 sollen Spielhallen aber aus den genannten Gründen im 
betreffenden Gebiet auch nicht mehr zugelassen werden. 

Gemäß § 6a Abs. 4 Nr. 1 BauNVO sind Wohnungen im Erdgeschoss erst in einem Abstand von 
mindestens 20 m zur Mainstraße zulässig. Hierdurch soll die gewünschte Innenstadtbelebung 
durch eine gewerbliche Erdgeschossnutzung sichergestellt werden. Vorliegend ist diese Festset-
zung durch die geplante Sparkassenfiliale im Neubauvorhaben erfüllt. Bei dem Grundstück Main-
straße 17 geniest das straßenseitige Wohnhaus Bestandsschutz. Der Obst- und Gemüseladen 
an der Straße erfüllt bereits die Festsetzung. Im Falle eines vollständigen Gebäudeabbruchs wür-
de der Bestandsschutz erlöschen. Dann wäre auch auf diesem Grundstück eine entsprechende 



Stadt Bürstadt Ordnungsschlüssel: 006-31-05-2981-004-036-00
Bebauungsplan „Mainstraße 13 - 17“ Begründung

SCHWEIGER + SCHOLZ  Ingenieurpartnerschaft Seite 29

Gewerbe- oder Dienstleistungsnutzung im Erdgeschoss im Sinne der Innenstadtfrequentierung 
vorzusehen.

Gemäß § 6a Abs. 4 Nr. 2 BauNVO sind im 2. OG und darüber ausschließlich Wohnungen zuläs-
sig. Damit soll eine optimale Wohnverdichtung in Stadtkern gesichert und zudem auch eine Kon-
zentration gewerblicher Nutzungen auf die Erdgeschosslagen erzielt werden. 

In urbanen Gebieten können nach § 17 BauNVO sehr hohe bauliche Dichten zugelassen wer-
den. Dies ist vorliegend im Sinne der Wohn- und Aufenthaltsqualität im Innenstadtbereich nicht 
gewünscht, weshalb mit einer GRZ von 0,6 der auch für Mischgebiete zulässige bzw. übliche 
Wert festgesetzt wird. Damit gleicht sich die bauliche Dichte des Plangebiets der Umgebung an. 
Die GFZ wird auf einen Wert von 1,8 festgesetzt und liegt somit etwas höher als für Mischgebie-
te vorgesehen. Hierdurch soll eine angemessene bauliche Dichte im Plangebiet ermöglicht wer-
den, die neben der Wohnraumschaffung auch den Anspruch an die Wohnqualität angemessen 
berücksichtigt. Eine weitergehende Verdichtung, die im Rahmen des MU zugelassen werden 
könnte, wird nicht verfolgt, da sich eine zu starke Verdichtung nachteilig auf die Wohnqualität im 
Quartier auswirken würde.

Neben der Begrenzung der überbaubaren Grundstücksfläche durch Baugrenzen und Festset-
zung einer Grundflächenzahl (GRZ) sowie einer Geschossflächenzahl (GFZ) gemäß tabellari-
scher Festsetzung (Nutzungsschablone) wird das Maß der baulichen Nutzung durch Festsetzung 
einer maximalen Firsthöhe bestimmt. Diese ist in Abhängigkeit von der gewünschten Geschos-
sigkeit und der Gestaltung des Übergangs vom unmittelbaren Stadtkernbereich zu den angren-
zenden Stadtgebietsflächen gegliedert. An der Köpfelgasse werden zwei Vollgeschosse mit ei-
ner maximalen Gebäudehöhe von 12,00 m zugelassen. Dies entspricht der angrenzenden Be-
bauung. Für das Gebäude mit der Sparkassenfiliale wird bei gewünschten vier Vollgeschossen 
plus Staffelgeschoss wegen der größeren erforderlichen Raumhöhe der Gewerbeeinheit im Erd-
geschoss und auch der erforderlichen lichten Durchfahrthöhe für die Feuerwehr und Rettungs-
dienste eine Gesamthöhe von 17,0 m zugelassen. Im Bereich des Anwesens Mainstraße Nr. 17 
wird im Sinne eines gestaffelten Übergangs zu den angrenzenden Flächen eine Höhe von 14,0 
m bei drei Vollgeschossen zugelassen. Auch hier wäre somit ein Staffel- oder Dachgeschoss zu-
sätzlich möglich. Die mit dem Bebauungsplan zugelassene bauliche Dichte geht auch auf diesem 
Grundstück über die aktuelle bauliche Dichte und Gebäudehöhe hinaus und ermöglicht somit 
auch hier eine bauliche Nachverdichtung.

Zwischen den Bereichen in denen die Geschossigkeit voll ausnutzbar ist werden niedrigere Be-
reiche im Sinne einer Gliederung der Gebäudekubaturen mit maximal 9,0 m Gebäudehöhe fest-
gesetzt.

Durch diese Festsetzungen zu Geschossigkeit und Gebäudehöhen wird das stadtgestalterische 
Ziel verfolgt, den Übergang zwischen Stadtmitte mit geschlossener Blockbebauung und der offe-
nen Bauweise der Randzone des Stadtkerns auch im Sinne der Wohnqualität aufzulösen.

Die zulässige Höhe baulicher Anlagen ist bestimmt als Höchstmaß über der Oberkante der dem 
jeweiligen Gebäude nächstgelegenen anbaufähigen Verkehrsfläche (Mainstraße oder Köpfelgas-
se) in Fahrbahnmitte, gemessen senkrecht vor der Mitte der straßenseitigen Grundstücksgrenze 
(unterer Bezugspunkt).

Die zeichnerisch festgesetzte Grenze unterschiedlicher Höhenfestsetzungen darf im Sinne einer 
aufgelockerten Gebäudegestaltung mit Balkonen des höheren Gebäudeteils überschritten wer-
den. Balkone und deren Überdachung müssen hierbei einen Abstand von mindestens 3,0 m zur 
Nachbargrenze einhalten.

Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO be-
zeichneten Anlagen um bis zu 50 % überschritten werden, höchstens jedoch bis zu einer Grund-
flächenzahl von 0,9 (§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO). Hierdurch soll die großflächig vorgesehene 
Tiefgarage berücksichtigt werden, durch die das Parken weitgehend unterirdisch gelöst werden 
kann. Diese hohe bauliche Dichte wird aufgrund der bestehenden hohen baulichen Verdichtung 
und Flächenversiegelung als angemessen und vertretbar beurteilt. Mit der festgesetzten Dach-
begrünung wird diese hohe Flächenversiegelung weitgehend kompensiert. Zudem sind mindes-
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tens 10 % der Grundstücksfläche zu begrünen, was derzeit nicht gegeben ist. Die Planung ist so-
mit trotz baulicher Nutzungsverdichtung mit einer ökologischen Aufwertung verbunden. 

I.2.2 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen, vom Bauordnungsrecht abweichende Ma-
ße der Tiefe der Abstandsflächen sowie Flächen für Stellplätze und Garagen

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen festgelegt. Diese Baugrenzen 
gewährleisten im Bereich der Köpfelgasse Nr. 14 bereits Abstände zu Nachbargrenzen und be-
nachbarter Bebauung, die so heute noch nicht besteht. Hierdurch sollen ausreichende Sozialab-
stände aber auch die Anforderungen an eine Belichtung und Belüftung der Wohnbauflächen ge-
währleistet werden. 

In einer Textfestsetzung wird jedoch bestimmt, dass diese Baugrenzen durch Gebäudeteile (z.B. 
Balkone) um bis zu 1,50 m überschritten werden, wenn diese im Einzelnen nicht breiter als 5,00 
m sind und in der Summe nicht mehr als 1/3 der Gesamtlänge des Gebäudes ausmachen. Auch 
hierdurch soll eine aufgelockerte und gegliederte Architektur ermöglicht werden. Überschreitung 
der straßenseitigen Grundstücksgrenze können als Ausnahme zugelassen werden, sofern eine 
schriftliche Zustimmung des Straßenbaulastträgers vorliegt und im Straßenraum eine lichte Hö-
he von mind. 4,50 m gewährleistet ist. Hierdurch können z.B. in den Obergeschossen einzelne 
Bauteile vor die eigentliche Fassade heraustreten, um die Gebäudeansicht im Straßenraum auf-
zulockern. Freitreppen und Terrassen sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig, da diese 
Anlagen der Hauptnutzung untergeordnet sind und auch auf umliegenden Grundstücken bis an 
die Nachbargrenzen heranreichen.

Die Bauweise wird für das Plangebiet als abweichende Bauweise festgesetzt. Aus der Umge-
bungsbebauung lässt sich hier kein einheitliches Bild ableiten. Gebäude wurden teilweise unter 
Berücksichtigung von Abstandsflächen zu Nachbargrenzen errichtet, überwiegend aber zumin-
dest einseitig an Nachbargrenzen angebaut. Im Sinne der gewünschten Nachverdichtung wird 
bestimmt, dass im Rahmen der überbaubaren Flächen an Nachbargrenzen angebaut werden 
muss. Die maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen darf hierbei im Sinne eines gewissen Ge-
staltungsspielraums an der Nachbargrenze um maximal 2,5 m unterschritten werden. Ist auf dem 
Nachbargrundstück eine Grenzbebauung vorhanden und kann aufgrund der Baugrenzen nicht 
an die Nachbargrenze angebaut werden (z.B. im Bereich Köpfelgasse), ist das neue Gebäude 
aus Gründen der Belichtung und Belüftung sowie der Wohnqualität um mindestens 3,0 m von der 
Nachbargrenze abzurücken.

Bei Grenzbebauung auf Nachbargrundstücken mit geschlossener Grenzwand (Brandwand) muss 
im Sinne der gewünschten baulichen Dichte keine Abstandsfläche zugunsten des Nachbargrund-
stücks übernommen werden. Dies gilt auch, wenn die Bebauung auf dem Nachbargrundstück ge-
ringfügig (bis zu1,0 m) von der Nachbargrenze abgerückt ist, jedoch zur Nachbargrenze eine ge-
schlossene Außenwand (Brandwand) aufweist. Dies liegt z.B. im Bereich der Köpfelgasse 12/14 
vor, wo die Gebäude bisher direkt aneinandergebaut sind, gemäß Kataster das Gebäude Nr. 12 
aber und ein geringes Maß von der Nachbargrenze abgerückt ist. Die betreffende Festsetzung 
soll den besonderen baulichen Rahmenbedingungen im Stadtkernbereich Rechnung tragen. Zwi-
schen Außenwänden von Gebäuden, die keine Brandwandqualität haben, muss jedoch ein Min-
destabstand von 5,0 m liegen, um die Gefahr eines Brandüberschlags von einem Gebäude auf 
das benachbarte Gebäude zu minimieren. 

Die Abstandsfläche von Gebäuden wird im Übrigen im Plangebiet im Sinne der gewünschten 
Nachverdichtung auf 3,0 m festgesetzt. Dies erscheint vorliegend angemessen, da hierdurch im 
Gegensatz zur umliegenden geschlossenen oder habseitigen Grenzbebauung die Belichtungs- 
und Belüftungsanforderungen im Stadtkernbereich ausreichend berücksichtigt werden können. 
Eine urbane bauliche Dichte ist hier ausdrücklich gewünscht, weshalb die genannten Festsetzun-
gen zur Erreichung dieses Ziels sinnvoll erscheinen. 

Für das Plangebiet ist im Bereich Mainstraße 13-15 eine Tiefgarage vorgesehen und wird dort 
ebenso wie auf dem Nachbargrundstück planungsrechtlich zugelassen. An der Südgrenze des 
Plangebiets ist zudem eine Fläche für Ebenerdige Stellplätze vorgesehen, auf der vor allem Kun-
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denparkplätze entstehen sollen. Die entsprechenden Flächen reichen aus, um den Stellplatz-
nachweis im Plangebiet erfüllen zu können. 

I.2.3 Festsetzungen zur Minimierung und Kompensation von Umweltauswirkungen

Auch wenn im beschleunigten Verfahren keine Ausgleichsmaßnahmen für planungsbedingte Ein-
griffe erforderlich werden, sind dennoch die Umweltbelange angemessen zu berücksichtigen. 
Dies erfolgt vorliegend durch einige Festsetzungen, mit denen eine Minimierung der Umweltaus-
wirkungen sowie der Auswirkungen auf geschützte Arten verfolgt werden. Neben der Begren-
zung der zulässigen baulichen Verdichtung durch Festsetzung von Baufenstern, der GRZ sowie 
der zulässigen Firsthöhe von Gebäuden sind dies vor allem folgende Regelungen.

I.2.3.1 Maßnahmen zum Artenschutz

Im Plangebiet bestehen fast keine Gehölze. Mit der Planung werden aber neue Baumanpflan-
zungen festgesetzt, so dass neben den wenigen bestehenden Gehölzen auch in Bezug auf die 
neu anzupflanzenden Gehölze Artenschutzbelange berührt werden könnten, da Sträucher und 
Bäume als Nistplätze von Vögeln genutzt werden können. Die Rodung von Gehölzen (Bäume, 
Sträucher) muss daher außerhalb der Brutzeit, d.h. zwischen 1. Oktober und 28./29. Februar er-
folgen. Dies gilt auch für die Rodung kleinflächiger Gehölze und den Rückschnitt von Ästen.

Auch die bestehenden Gebäude können von bestimmten Vogelarten als Nistquartier oder von 
Fledermäusen als Schlafquartier oder ggf. sogar als Überwinterungsquartier genutzt werden. Im 
Rahmen eines Artenschutzfachbeitrags zur Vorbereitung des zwischenzeitlich erfolgten Gebäu-
deabbruchs im Bereich Mainstraße 13-15 und Köpfelgasse 14 wurden keine entsprechenden 
Strukturen an den niederzulegenden Gebäuden festgestellt. Im Bereich des Anwesens Mainstra-
ße 17 könnten vor allem in den Nebengebäuden noch entsprechend geeignete Strukturen und 
ggf. Fledermäuse vorhanden sein. Daher wird eine zeitliche Begrenzung der Arbeiten an Gebäu-
den bzw. des Gebäudeabbruchs wie folgt festgesetzt. Alle anfallenden Arbeiten an der Fassade 
oder dem Dachstuhl von Gebäuden sowie Abbrucharbeiten sind außerhalb der Brutzeit, d.h. zwi-
schen 1. Oktober und 28./29. Februar durchzuführen. Diesbezügliche Arbeiten an Gebäuden 
oder Gebäudeteilen können als Ausnahme auch in der Zeit vom 1. März bis 30. September zu-
gelassen werden, wenn die entsprechenden Gebäude oder Gebäudeteile unmittelbar vor dem 
Beginn der Arbeiten sorgfältig durch eine fachlich qualifizierte Person auf das Vorhandensein von 
Nestern überprüft werden. Bei nachgewiesenem beginnendem Nestbau, Nestern mit Gelegen, 
brütenden Vögeln oder noch nicht flüggen Jungvögeln muss jedoch das Ausfliegen der Jungvö-
gel abgewartet werden, um danach unmittelbar die Arbeiten durchzuführen. Der Unteren Natur-
schutzbehörde des Landkreises Bergstraße ist im Fall der Ausnahme ein entsprechender Ergeb-
nisbericht zu übergeben. Mit der betreffenden Regelung soll der Artenschutz angemessen be-
rücksichtigt und Verbotstatbestände sicher ausgeschlossen werden, ohne die Bautätigkeiten zu 
sehr zeitlich einzuschränken. Bei genutzten Gebäuden stellt dies meist kein Problem dar, wohin-
gegen bei längerer Zeit ungenutzten Gebäuden wegen der dort nicht gegebenen Störungen ein 
höheres Konfliktpotential bestehen kann. Die Einschaltung einer fachlich qualifizierten Person zur 
entsprechenden zeitlichen Planung, Vorbereitung und Überwachung der Bautätigkeit erscheint 
daher sinnvoll.

Neben verschiedenen Vogelarten können auch Fledermäuse im Gebäudebestand vor allem bei 
vorübergehend stillgelegten Gebäuden Quartiere beziehen. Im Falle von weitgehend intakten 
Fassaden beschränkt sich die Quartiereignung auf hinterfliegbare Fassadenteile oder auch Dach-
bereiche. Gerade bei kleineren offenen Nebengebäuden kann auch das Gebäudeinnere betrof-
fen sein. Daher wird für das Plangebiet ein fledermausschonender Gebäudeabriss bzw. Eine ent-
sprechende Sanierung festgesetzt. Lockere oder hinterfliegbare Fassadenverkleidungen sind vor 
dem Beginn von Abbruch-, Sanierungs- und Umbauarbeiten an Bestandsgebäuden von Hand zu 
entfernen. Gebäuderisse und -öffnungen sowie der Dachstuhl von Gebäuden sind vor dem Be-
ginn der Arbeiten durch eine fachlich qualifizierte Person auf Fledermäuse zu überprüfen. Sollten 
bei den Arbeiten oder Überprüfungen Fledermäuse angetroffen werden, ist eine Umsetzung der 
Tiere in geeignete Ersatzquartiere zu veranlassen. Für diesen Fall ist eine entsprechende Ge-
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nehmigung bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Bergstraße zu beantragen. 
Diese Festsetzung berücksichtigt insbesondere die Tatsache, dass für den Bereich Mainstraße 
17 bislang keine konkreten Bauwünsche bekannt sind, für die Zukunft aber nicht ausgeschlossen 
werden können. Für das konkrete Bauvorhaben der Mainstraße 13-15 ist eine Untersuchung des 
Gebäudebestands vor entsprechendem Gebäudeabbruch bereits erfolgt. Im Bereich der geplan-
ten Neubaumaßnahme wurde der gesamte Gebäudebestand abgebrochen. Daher macht hier ei-
ne Festsetzung für Maßnahmen an neu errichteten Gebäuden Sinn. Bei dem Grundstück Main-
straße 17 ist der Stadt keinerlei Veränderungsabsicht der Eigentümer bekannt. Es können daher 
keine konkreten Ersatzmaßnahmen festgesetzt werden. Eingriffe in den Gebäudebestand sind 
daher zu gegebener Zeit im Vorfeld konkreter Baumaßnahmen hinsichtlich der artenschutzrechtli-
chen Relevanz zu beurteilen.

Als Ersatz für potenzielle, gebäudegebundene Quartierverluste für Vögel und Fledermäuse durch 
Abriss oder wesentliche Umbau- oder Sanierungsmaßnahmen an den Bestandsgebäuden, sind 
entsprechende Hilfsgeräte zu installieren. Um einen unmittelbaren Quartierersatz für synanthrop 
adaptierte Fledermausarten zu erbringen, sind für diese Artengruppe pro neu errichtetem Gebäu-
de zwei Spezialsteine in die oberen Hauswandbereiche einzubauen. Zu verwenden sind Ganz-
jahresquartiere 2WI oder das Fledermaus-Wandsystem 2FE. Ein gruppenhafter oder koloniearti-
ger Einbau ist sinnvoll, um einen Konzentrationseffekt zu erzielen. Die Umsetzung der Maßnah-
me muss zeitgleich im Rahmen der Baumaßnahme erfolgen. Für den Gebäudebestand Mainstra-
ße 17 muss zu gegebener Zeit auf Grundlage konkret anstehender Maßnahmen eine gutachter-
liche Überprüfung vor Ausführung der entsprechenden Arbeiten erfolgen, um dann ggf. erforderli-
che Artenschutzhilfsmaßnahmen in Abhängigkeit vom Umfang der betreffenden baulichen Maß-
nahmen festlegen zu können. Der Bebauungsplan bereitet im Bereich dieses Anwesens Main-
straße 17 keine konkreten Veränderungen vor. Im Rahmen zukünftiger baulicher Veränderungen 
hat der Verursacher dafür Sorge zu tragen, dass keine artenschutzrechtlichen Verbote eintreten. 
Hierauf wird in den Texthinweisen des Bebauungsplans bereits angemessen hingewiesen. Dort 
wird auch die Einschaltung einer ökologischen Baubegleitung empfohlen. Auf Ebene des Bebau-
ungsplans kann hier keine abschließende Beurteilung der Notwendigkeit der ökologischen Bau-
begleitung insbesondere bei der Abgrenzung von „Bagatell-Maßnahmen“ zu Maßnahmen mit tat-
sächlich artenschutzrechtlicher Relevanz treffen. Letztlich gilt hier die Bestimmung des 
BNatSchG. Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ist lediglich die Vollzugsfähigkeit des Bebau-
ungsplans unter dem Aspekt des Artenschutzes zu beurteilen. Diese ist hier zweifelsfrei gege-
ben.

Als Ersatz für mögliche Bruthabitatverluste von Gebäudebrütern (Vögel) durch Abriss-, Umbau- 
oder Sanierungsmaßnahmen an den Bestandsgebäuden, sind entsprechende Hilfsgeräte zu in-
stallieren, sofern durch die entsprechenden Arbeiten durch gebäudebrütende Vögel nutzbare 
Quartiere entfallen. Um einen unmittelbaren Strukturersatz für synanthrop orientierte Vogelarten 
zu schaffen, sind pro neu errichtetem Gebäude zwei Niststeine in die oberen Hauswandbereiche 
einzubauen. Zur Unterstützung der unterschiedlichen Anforderungsprofile der betroffenen Vogel-
arten ist jeweils ein Stein des Typs 24 (Zielart: Haussperling) und ein Stein des Typs 26 (Zielar-
ten: Bachstelze, Hausrotschwanz) einzusetzen. Die Umsetzung der Maßnahme muss zeitgleich 
im Rahmen der Baumaßnahme erfolgen.

Nachdem im umliegenden Stadtgebiet noch entsprechende Quartiere für Vögel und Fledermäu-
se nutzbar sind, erscheinen diese Maßnahmen zur Neuschaffung entsprechender Quartiere im 
Plangebiet ausreichend, zumal im bisherigen Bebauungsplan und auch nach § 34 BauGB keine 
entsprechenden Maßnahmen einzufordern waren.

Die Belange des Artenschutzes wurden auch bereits im Rahmen der bauaufsichtlichen Geneh-
migung des bereits erfolgten Gebäudeabbruchs geprüft bzw. durch einen Fachbeitrag nachge-
wiesen. Zum maßgeblichen Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses stellt sich das Baufeld als große 
Abbruchfläche dar, auf der archäologische Grabungen in Vorbereitung auf die Baufreigabe durch-
geführt werden. Hinsichtlich des Artenschutzes maßgebliche oder bedeutsame Strukturen sind 
im Bereich des konkreten Bauvorhabens Mainstraße 13-15 nicht mehr vorhanden. Es wurde in 
Zusammenhang mit dem Abbruchantrag ein Artenschutzfachbeitrag erstellt, der im Ergebnis ei-
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ne Abbruchgenehmigung ohne artenschutzrechtliche Auflagen ermöglichte. Gemäß Artenschutz-
beitrag zum Abbruchantrag waren an den bereits niedergelegten Gebäuden keine Hinweise auf 
geschützte Arten oder entsprechende Niststätten erkennbar. Durch den bereits erfolgten Vollzug 
des Abbruchs waren alle ehemals vorhandenen Strukturen mit eventueller Habitat-Eignung für 
Vögel oder Fledermäuse vor dem Satzungsbeschluss des Bebauungsplans bereits beseitigt. Im 
Bereich des Anwesens Mainstraße 17 sind der Stadt keine konkreten Veränderungsabsichten 
bekannt. Die Belange des Artenschutzes sind daher auch dort bei ggf. später beabsichtigten bau-
lichen Veränderungen möglichst durch eine fachlich geeignete Person zu prüfen, um artenschutz-
rechtliche Verbote sicher auszuschließen. Hierzu sind im Bebauungsplan umfangreiche textliche 
Hinweise enthalten.

Aus Sicht der Stadt Bürstadt kommt der Schaffung von Lebensräumen im Siedlungsbereich ge-
rade bei Maßnahmen, bei denen alte Gebäude durch neue ersetzt werden, eine hohe Bedeutung 
zu. Während ältere Gebäude eher bauliche Strukturen incl. Gebäudeschäden aufweisen, sind 
neuere Gebäude schon aufgrund der energetischen Anforderungen sehr dicht gebaut und wei-
sen keine Spalte oder hinterfliegbare Strukturen auf. Daher erscheint die Festsetzung von Nist-
hilfen und Fledermauskästen angemessen und städtebaulich begründet.

Nach zwischenzeitlich erfolgtem Gebäudeabbruch konnte im Übrigen durch die Stadt Bürstadt 
auch nicht mehr festgestellt werden, ob dieses Ergebnis der Artenschutzprüfung plausibel ist oder 
ob ggf. Habitatstrukturen entgegen den Aussagen der Artenschutzprüfung vorhanden gewesen 
sein könnten. Eine von der UNB im Rahmen der Stellungnahme zur Entwurfsplanung geforderte 
Ermittlung möglicher Quartiersstrukturen war faktisch nicht mehr möglich. Die Stadt sieht daher 
ihre Festsetzung zur Schaffung neuer Quartiere als im Sinne des allgemeinen Artenschutzes 
sinnvoll und auch angemessen an.

Um Verluste von Kleinsäugern und anderen bodenlebenden Arten zu vermeiden sind alle Löcher, 
die bei (Probe-)Bohrungen im Plangebiet entstehen, unverzüglich durch geeignete Substrate zu 
verschließen. Kleinere Tiere könnten ansonsten in die Bohrlöscher stürzen und würden diese ggf. 
nicht mehr verlassen können oder bei Grundwassereintritt ertrinken.

Städtische Räume können auch als Quartiere von verschiedenen Kleinsäugetieren wie z.B. Igeln 
genutzt werden. Bei Zäunen ist daher zwischen Zaununterkante und Boden ein Abstand von min-
destens 10 cm einzuhalten, um die Bewegungen entsprechenden Tiere im Stadtgebiet nicht un-
nötig einzuschränken. Mauern und Mauersockel sind aus diesem Grund auch als unzulässig fest-
gesetzt.

Künstliche Lichtquellen können zu Fallen für Insekten werden, wenn diese durch das Licht ange-
lockt werden. Für die Außenbeleuchtung auf den Baugrundstücken und die Beleuchtung der öf-
fentlichen Verkehrsflächen sind daher ausschließlich Lampen mit warmweißen LEDs unter 3.000 
Kelvin Farbtemperatur oder vergleichbare Technologien mit verminderten Lockeffekten für Insek-
ten zulässig. Die Außenbeleuchtung darf nur nach unten in Richtung der zu beleuchtenden Flä-
chen strahlen, um die „Lichtverschmutzung“ des Stadtgebiets zu minimieren. 

Unabhängig von diesen Festsetzungen zu den Belangen des Artenschutzes obliegt es den Bau-
herren bzw. Grundstücksnutzern, für die Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände 
Sorge zu tragen (auch im Hinblick auf die zukünftige Ansiedlung von Arten). Im Zweifel sollte vor 
Durchführung von Erd- oder Abbruchmaßnahmen eine fachlich qualifizierte Person hinzugezo-
gen werden.

Es wird im Übrigen darauf hingewiesen, dass bei allen Bauvorhaben - unabhängig davon, ob sie 
baugenehmigungspflichtig sind oder nicht - die artenschutzrechtlichen Belange nach dem Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG), und hier insbesondere die §§ 39 und 44 BNatSchG, zu be-
achten sind.

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten,
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu be-
schädigen oder zu zerstören,
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2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 
der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheb-
lich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhal-
tungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Ar-
ten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 
der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.

Die Bauherrschaft ist verpflichtet, zu überprüfen, ob artenschutzrechtliche Belange durch ihr Bau-
vorhaben beeinträchtigt werden können. Wird ein Bauantrag im Herbst oder Winter gestellt oder 
es finden sich zu dieser Zeit keine Spuren von Tieren streng geschützter oder besonders ge-
schützter Arten, entbindet dies die Bauherrschaft nicht von der Pflicht, bei einem Baubeginn im 
Frühjahr oder Sommer erneut zu überprüfen, ob streng geschützte oder besonders geschützte 
Arten von dem Bauvorhaben betroffen sein könnten.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Entfernung bzw. Beseitigung der Lebensstätten ohne ge-
sonderte Genehmigung eine Ordnungswidrigkeit nach § 69 BNatSchG darstellt. Die Ordnungs-
widrigkeit kann gemäß § 69 Abs. 2 BNatSchG mit einer Geldbuße geahndet werden. Auf § 71a 
BNatSchG (Strafvorschriften) wird hingewiesen.

Im Plangebiet ist aufgrund der gewünschten Tiefgarage und wegen der dichten Bebauung keine 
nennenswerte Versickerung von Niederschlagswasser schadlos möglich. Daher wird eine Dach-
begrünung festgesetzt, durch welche die Verdunstungsrate des anfallenden Niederschlagswas-
sers erhöht und der entsprechende Ablauf von den Dächern reduziert und zeitlich verzögert wird. 
Dächer sind gemäß Festsetzung zu einem Anteil von mindestens 50 % in extensiver Form mit ei-
ner Sedum-Kraut-Begrünung zu versehen. Die Stärke der Vegetationsschicht muss hierbei min-
destens 8 cm, die Gesamtstärke des Begrünungsaufbaus bei Verwendung einer Dränmatte min-
destens 10 cm, bei Verwendung eines Schüttstoffgemisches mindestens 12 cm betragen. Die 
Festsetzung zur Dachbegrünung gilt nicht für schon zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses be-
stehende oder zu diesem Zeitpunkt bereits bauaufsichtlich genehmigte Dächer (Bestandsschutz). 
Die Festsetzung ermöglicht Dachterrassen und technische Aufbauten, die einer Begrünung ent-
sprechender Flächen ggf. entgegenstehen. Dennoch wird eine weitergehende Dachbegrünung 
über das festgesetzte Maß hinaus im Sinne der ökologischen Aufwertung und Minimierung von 
Klimaauswirkungen (Flächenerwärmung durch Sonneneinstrahlung) empfohlen. 

Ergänzend wird bestimmt, dass ebenerdige Pkw-Stellplätze auf den Baugrundstücken sind mit 
wasserdurchlässiger Oberfläche herzustellen (z.B. Haufwerksporiges Pflaster, Splittfugenpflas-
ter, Rasengittersteine, Rasenfugen-pflaster, Schotterrasen oder andere versickerungsaktive Ma-
terialien) herzustellen sind oder seitlich in Grünflächen auf den Grundstücken, auf denen das Nie-
derschlagswasser anfällt, zu versickern sind. Durch den Schotterunterbau von Stellplätzen be-
steht dort ein ausreichendes Stauvolumen für das Niederschlagswasser, das teilweise zur Ver-
dunstung führt, die übrige Niederschlagswassermenge aber langsam abgibt, so dass die Ablei-
tung auch bei kleinen Grünflächen möglich erscheint. Als Ausnahme können Stellplätze aber 
wasserundurchlässig befestigt werden, wenn dies aus Gründen des Grundwasserschutzes erfor-
derlich ist oder wenn sich die Stellplätze oberhalb von Tiefgaragenflächen befinden.

Im Sinne einer möglichst hohen ökologischen Qualität und Habitateignung für wildlebende Arten 
wird festgesetzt, dass alle zeichnerisch als anzupflanzen festgesetzten Gehölze extensiv zu un-
terhalten und zu pflegen sind (keine Düngung, keine Pflanzenschutzmittel); abgestorbene Gehöl-
ze und abgängige Gehölze, die aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht gerodet werden müs-
sen, sind in Mindestpflanzqualität nachzupflanzen. Hierdurch soll dauerhaft eine gewisse Min-
destbegrünung gesichert werden, die es im Plangebiet bisher nicht gibt. 

I.2.4 Sonstige Festsetzungen

Für das Plangebiet werden gestalterische Festsetzungen getroffen, um zu gewährleisten, dass 
sich die Neubebauung in die Bestandsbebauung bzw. das Stadtbild angemessen einfügt. 
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Hierzu wird bestimmt, dass die Dacheindeckung baulicher Anlagen ausschließlich in roten bis 
braunen oder grauen bis schwarzen Farbtönen zulässig ist. Für geneigte Dachflächen über 10° 
Dachneigung sind ausschließlich kleinformatige, nicht spiegelnde Werkstoffe (z.B. Tonziegel oder 
Betondachsteine) zulässig. Außer den genannten Dachmaterialien und Dachfarben sind unab-
hängig von der Dachneigung zudem auch begrünte Dächer (auch über das festgesetzte Mindest-
maß hinaus), Dachaufbauten, Photovoltaikanlagen, insbesondere auch Solaranlagen zulässig. 
Als Dachformen werden Flach-, Pult-, Sattel- oder Walmdächer mit einer ortsüblichen Dachnei-
gung von maximal 45° zugelassen.

Dachflächen und Fassaden sind mit nicht-spiegelnden Werkstoffen herzustellen oder zu verklei-
den, um Blendwirkungen auszuschließen. Solaranlagen, insbesondere Photovoltaikanlagen, sind 
jedoch zulässig. Glasfassaden sind zulässig, sofern kein verspiegeltes Glas verwendet wird.

Im Sinne eines ruhigen Stadtbildes und zur Minimierung visueller Beeinträchtigungen der Wohn-
nutzung wird bestimmt, dass Werbeanlagen nur bis einschließlich der Höhe des 1. Obergeschos-
ses zulässig sind. Werbeanlagen und zu Werbezwecken angebrachte Schriftzüge sind aus ent-
sprechendem Grund auch nur bis zu einer Größe von maximal 10 m² je Gebäude zulässig. Von 
Werbeanlagen darf im Übrigen auch im Rahmen dieser Zulässigkeitsgrenzen keine Blendwirkung 
für den Verkehr auf den umliegenden Straßen sowie für benachbarte Nutzungen ausgehen. Blin-
kende Werbeanlagen oder Werbeanlagen mit wechselndem oder sich bewegendem Licht sind 
unzulässig. Da sie die Sicherheit des Verkehrs und vor allem die Wohnqualität beeinträchtigen 
können. 

Die Standflächen für Abfallbehältnisse sind einzuhausen, zu umpflanzen oder mit einem sonsti-
gen geeigneten Sichtschutz (z.B. Steinstehlen, Rankgitter etc.) zu umgeben, um diese gegen 
Einblicke aus dem öffentlichen Straßenraum abzuschirmen, aber auch um Geruchsbildung durch 
direkte Sonneneinstrahlung zu verhindern bzw. diese durch Verschattung zu minimieren.

Um die Grundstücksfreiräume auch für Passanten und Nachbarn erkennbar zu machen, werden 
Mauern als Einfriedungen der Grundstücke ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Gabio-
nen und Gabionenzäune (Natursteinverfüllte zweireihige Stabgitterzäune), jedoch nur bis zu ei-
ner Höhe von 1,50 m. Bei Gabionen oder Gabionenzäunen sind Durchlässe für Kleinsäugetiere 
in einer Abmessung von mindestens 0,10m x 0,20m in Abständen von höchstens 10m vorzuse-
hen. Diese Naturschotterelemente können Quartiere für Reptilien und Insekten sein, weshalb sie 
im Gegensatz zu Mauern einen gewissen ökologischen Wert haben können. Durch die Höhen-
begrenzung wird die Übersichtlichkeit des Stadtquartiers auch im Sinne der Vermeidung von 
„Angsträumen“ gewährleistet.

Als Einfriedungen sind im Übrigen ausschließlich Zäune aus Holz oder Metall (z.B. Stabgitter- 
oder Maschendrahtzäune) sowie Hecken zulässig. Kunststoffzäune und Zäune mit eingeflochte-
nen Kunststoffbändern sind somit ausgeschlossen, da sie eine erhebliche gestalterische Beein-
trächtigung des Stadtbilds darstellen würden. Auf die Bestimmungen der Hessischen Bauord-
nung und des Hessischen Nachbarrechts in Bezug auf die Lage und Höhe der Einfriedungen wird 
im Übrigen hingewiesen.

Die Verwendung von Thuja- oder Chamaecyparis-Hecken sowie Nadelgehölzen ist unzulässig, 
da diese Arten nicht standortgerecht sind und nur minimale Quartierseignung für im Gebiet le-
bende Arten hätten.

Im Plangebiet sollen möglichst viele Wohnungen barrierefrei erreichbar sein, da Innenstadtlagen 
vor allem auch für Senioren attraktiv sind, die erfahrungsgemäß gerne aus den Einfamilienwohn-
häusern in den Stadtrandbereichen und aus den Ortsteilen in eine zentrale Lage mit guter Infra-
struktur ziehen. Diese Zielgruppe weist im Rentenalter oft einen geringeren Motorisierungsgrad 
auf. Auch werden Seniorenwohnungen oft nur von einer Person bewohnt. Diesem Umstand wird 
im Sinne einer Erleichterung der Realisierung seniorengeeigneter Wohnungen eine „Vergünsti-
gung“ in Bezug auf die Nachzuweisenden Stellplätze gewährt. Die Stellplatzsatzung, die im Üb-
rigen für das Plangebiet uneingeschränkt anzuwenden ist, wird durch Festsetzung dahingehend 
modifiziert, dass im Rahmen von Bauvorlagen je barrierefrei erreichbarer Wohnung nur 1 Pkw-
Stellplatz nachzuweisen ist. Eine entsprechende Reglung wurde vor Jahren auch für das gegen-
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überliegende Bauprojekt Mainstraße 14-20 festgesetzt und hat sich dort auch im Hinblick auf die 
Förderung der Mobilitätswende aus Sicht der Stadt Bürstadt als sinnvoll erwiesen.

Barrierefreie Wohnungen sind z.B. auch für jüngere mobilitätseingeschränkte Menschen erfor-
derlich. Der Bedarf an entsprechenden Wohnungen ist nicht unbedingt an ein gewisses Alter ge-
bunden. Mit der betreffenden Festsetzung zur Modifizierung des Stellplatzbedarfs der Nutzung 
unterstützt die Stadt die Herstellung zukunftsfähigen barrierefreien innerstädtischen Wohnraums, 
der dem demographischen Wandel Rechnung trägt. Die entsprechend Festsetzung ist insofern 
begründet und angemessen. Anhand vergleichbarer Projekte in der Region lässt sich die Bele-
gung entsprechender Wohnung mit vor allem älteren Menschen belegen (z.B. Eulergelände 
Bensheim: Durchschnittsalter der Wohnungskäufe 62 Jahre) Tatsächlich wandelt sich das Mo-
bilitätsverhalten aber gerade auch bei jüngeren Personen noch stärker als bei Senioren. Aus öko-
logischen Gründen verzichten zunehmend junge Menschen auf einen privaten Pkw. Auch die 
Hessische Bauordnung sieht die Möglichkeit einer Ablöse von Pkw-Stellplätzen durch Fahrrad-
stellplätze vor. Es ist volkswirtschaftlich und auch verkehrspolitisch unsinnig, immer eine Maxi-
malanzahl von Stellplätzen zu fordern und gleichzeitig die Verkehrswende weg von der individu-
ellen motorisierten Mobilität zu fordern. Die Stadt Bürstadt setzt hier mit den Festsetzungen des 
Bebauungsplans einen angemessenen zukunftsfähigen Rahmen und berücksichtigt insbesonde-
re auch die gute ÖPNV-Anbindung des Vorhabens und die innerstädtisch kurzen Wege zu allen 
wesentlichen Infrastruktureinrichtungen. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass der Stellplatzbe-
darf der Sparkassengeschäftsstelle, der zusätzlich zu dem Bedarf der Wohnungen nachzuwei-
sen ist, nach den Bürostunden bzw. Öffnungszeiten auch den Besuchern der Wohnnutzung zur 
Verfügung stehen kann und somit eine flächenschonende Doppelnutzung ermöglicht wird.

I.3 Bodenordnende Maßnahmen
Eine Bodenordnung ist dahingehend vorgesehen, dass die Grundstücke Mainstraße Nr. 13, Nr. 
15 sowie Köpfelgasse Nr. 14 zu einem Projektgrundstück verschmolzen werden. Änderungen an 
den öffentlichen Straßenflächen sind nicht vorgesehen, so dass nach aktuellem Kenntnisstand 
keine Umlegung erforderlich wird. 

II. Belange von Natur und Landschaft, Artenschutz

Im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB werden Eingriffe in Natur und Landschaft so ge-
stellt, als wären sie vor der Planung bereits zulässig oder erfolgt. Ausgleichsmaßnahmen sind 
daher nicht erforderlich. Dennoch sind die Umweltbelange angemessen in der Abwägung zu be-
rücksichtigen, was u.a. auch durch geeignete Festsetzungen zur Minimierung der Eingriffe er-
folgt. Das Plangebiet ist nahezu vollständig bebaut bzw. die Freiflächen als Hof- und Stellplatz-
flächen versiegelt. Mit Ausnahme eines größeren Busches bestehen keine Gehölze im Plange-
biet. Es sind auch keine Gehölze mit Baumhöhlen vorhanden, die eine Quartiereignung für Höh-
lenbrüter oder Fledermäuse haben könnten. 

Das Plangebiet befindet sind zentral innerhalb der Stadt und ist durch entsprechende Nutzungen 
sowie das Vorkommen von Katzen und Hunden aus der Nachbarschaft geprägt. Die Schotterflä-
chen des Parkplatzes zeichnen sich durch eine sehr hohe Verdichtung und frühere Frequentie-
rung aus, durch welche die Flächen als Zauneidechsenhabitat ungeeignet erscheinen. Ein Vor-
kommen von Zauneidechsen im Plangebiet kann insofern ausgeschlossen werden. Auch mehre-
re Begehungen im Rahmen und im Vorfeld der Planung haben keinerlei Anzeichen auf Vorkom-
men von Zauneidechsen oder sonstiger geschützter Reptilienarten ergeben. Aufgrund des Feh-
lens von Gewässern ist das Plangebiet für gewässerlebende Arten und Amphibien nicht geeig-
net. Allerdings kann der Gebäudebestand auch infolge eines längeren Leerstands ggf. durch ge-
bäudebrütende Vögel genutzt werden, weshalb entsprechende zeitliche Begrenzungen für die 
Durchführung der Abbruch- oder Sanierungsmaßnahmen festgesetzt werden. 
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In Bezug auf den ökologischen Biotopwert stellt sich das Plangebiet derzeit als nahezu vollstän-
dig versiegelte Fläche dar. Im Plangebiet anfallendes Niederschlagwasser wird in die Kanalisati-
on abgeleitet. Gehölzstrukturen oder andere Grünstrukturen sind im Grunde nicht vorhanden. Le-
diglich in kleinen bislang ungenutzten Randflächen ist durch Sukzession ein minimaler Gehölz-
bestand entstanden. Nachfolgende Fotos belegen neben dem bereits in der Begründung an an-
derer Stelle gezeigten Luftbild den hohen Versiegelungsgrad der Flächen. 
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Abbildung 16: Fotos des Plangebietes und der Umgebung (Schweiger + Scholz)

Mit der festgesetzten Dachbegrünung sowie der Begrenzung der zulässigen Bebauung durch 
Hauptnutzung und Nebennutzungen erfolgt eine Verbesserung des Biotopwerts des Plangebiets 
gegenüber dem heutigen Zustand. Der über das Kanalnetz abzuleitende Niederschlagwasseran-
fall wird deutlich reduziert und die Dachbegrünung hat zudem auch positive Auswirkungen auf 
das Stadtklima, da sie die Flächenerwärmung der Dachflächen durch Sonneneinstrahlung min-
dert. Mit der festgesetzten Anpflanzung von zumindest zwei Bäumen erfolgt auch eine bessere 
Durchgrünung dieses Stadtbereichs. Entsprechende Maßnahmen werden im Sinne der Nut-
zungsintensivierung bzw. des schonenden Umgangs mit Grund und Boden nur im aus Sicht der 
Stadt erforderlichen Mindestumfang festgesetzt, da die Planung insgesamt ohnehin bereits po-
sitive Auswirkungen auf die Umweltbelange aufweist.

Die Begrenzung der baulichen Flächennutzung auf maximal 90 % der Grundstücksfläche wirkt 
sich auch positiv auf die Belange des Bodenschutzes aus, da somit zumindest wieder ein 10-pro-
zentiger Grünflächenanteil mit Oberboden im Plangebiet erreicht wird. Im Übrigen können an den 
Bodenschutz im Plangebiet keine weitergehenden Anforderungen gestellt werden, da aufgrund 
der bisherigen Grundstücksnutzung kein ursprünglicher Boden mehr im Plangebiet vorhanden 
ist. 

Die vorliegende Planung der städtischen Innenentwicklung und Nutzungsintensivierung wirkt sich 
auch indirekt durch die damit einhergehende Schonung von Außenbereichsflächen günstig auf 
die Umweltbelange bzw. die Minimierung der Umweltauswirkungen der kommunalen Siedlungs-
gesamtentwicklung aus. Weitergehende Festsetzungen zur Minimierung der Umweltauswirkun-
gen erscheinen daher im vorliegenden Planfall nicht erforderlich.

III. Planverfahren und Abwägung

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bürstadt hat in ihrer Sitzung am 18.11.2020 die Auf-
stellung des Bebauungsplanes „Mainstraße 13 - 17“ in Bürstadt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB be-
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schlossen. Dieser Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 19.05.2021 orts-
üblich bekannt gemacht.

Da es sich um eine Maßnahme der Innenentwicklung zur Wiedernutzbarmachung einer Brach-
fläche und Nachverdichtung des Siedlungsbereiches handelt, kann das beschleunigte Verfahren 
nach § 13a BauGB angewendet werden. Die Zulässigkeitsvoraussetzungen sind erfüllt. Im Rah-
men dieses Verfahrens sind kein Umweltbericht und keine formale Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzie-
rung erforderlich. Innerhalb des Geltungsbereiches sind erheblich weniger als die in § 13a Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 BauGB genannten 20.000 m² Grundfläche bebaubar. Durch die Planung wird keine 
Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht 
unterliegen. Es liegen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b 
BauGB genannten Schutzgüter (Vogelschutzgebiete etc.) vor. Die in § 13a Abs. 2 Nr. 3 BauGB 
genannten Belange, insbesondere auch die Aspekte der Versorgung der Bevölkerung mit Wohn-
raum, wurden in der Abwägung berücksichtigt. Die Voraussetzungen zur Anwendung des be-
schleunigten Verfahrens sind somit gegeben.

Die für das Verfahren nach § 13a BauGB vorgeschriebene Beteiligung der Öffentlichkeit sowie 
der betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange erfolgt nach § 3 Abs. 2 
BauGB bzw. § 4 Abs. 2 BauGB aufgrund der aktuellen Lage der Corona-Virus-Pandemie unter 
Berücksichtigung der Regelungen des Planungssicherungsgesetzes (PlanSiG) durch eine Be-
kanntmachung und Veröffentlichung im Internet. 

Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes zur Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte 
neben der Auslegung im Internet zusätzlich auch als Papierfassung im Rathaus der Stadt 
Bürstadt in der Zeit vom 26.05.2021 bis einschließlich 28.06.2021, worauf in der ortsüblichen Be-
kanntmachung (Zeitung) sowie auf der Internetseite der Stadt hingewiesen wurde.

Die von der Planung möglicherweise betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange (TöB) wurden mit Schreiben vom 25.05.2021 über die Planung informiert. Ihnen wurde Ge-
legenheit zur Stellungnahme ebenfalls bis spätestens 28.06.2021 gegeben.

Alle im Zuge der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der berührten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange vorgebrachten Einwendungen und Hinweise wurden an-
schließend durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bürstadt bewertet.

Der Bebauungsplan konnte auf Grundlage dieser Beratung und Beschlussfassung zu den einge-
gangenen Stellungnahmen von Bürgern und Behörden sowie sonstigen Trägern öffentlicher Be-
lange in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bürstadt am __.__.2021 im Hin-
blick auf die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen unverändert gemäß § 10 Abs. 1 
BauGB als Satzung beschlossen werden.

Der Bebauungsplan „Mainstraße 13-17“ in Bürstadt, bestehend aus der Planzeichnung mit den 
textlichen Festsetzungen (planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 BauGB i.V.m. der BauN-
VO sowie bauordnungsrechtliche Festsetzungen (örtliche Bauvorschriften) nach § 91 HBO) und 
der Begründung mit Anlagen, tritt durch die ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlus-
ses gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.
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P L A N V E R F A H R E N

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß
§ 2 (1) BauGB sowie der öffentlichen Auslegung der Entwurfs-
planung gemäß § 13a BauGB in Verbindung mit § 3 (2) BauGB

Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes
gemäß § 2 (1) BauGB in Verbindung mit § 13a BauGB
durch die Stadtverordnetenversammlung

Nach der Prüfung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen
Satzungsbeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung
gemäß § 10 (1) BauGB

Beteiligung der berührten Behörden und Träger öffentlicher
Belange gemäß § 13a BauGB in Verbindung mit
§ 4 (2) BauGB mit Anschreiben

Die Übereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhaltes des Bebauungs-
planes mit den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung sowie die Einhaltung
des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes
unter Beachtung der vorstehenden Verfahrensschritte werden bekundet.

R E C H T S G R U N D L A G E N
• Planzeichenverordnung (PlanZV)
• Baugesetzbuch (BauGB)
• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
• Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG)
• Baunutzungsverordnung (BauNVO)
• Hessische Gemeindeordnung (HGO)
• Hessische Bauordnung (HBO)

In Kraft getreten durch die ortsübliche Bekanntmachung
des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 (3) BauGB

Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes
mit Begründung gemäß § 13a BauGB in Verbindung mit
§ 3 (2) BauGB. In diesem Zeitraum waren sowohl der Inhalt
der ortsüblichen Bekanntmachung als auch die auszulegenden
Unterlagen zusätzlich in das Internet eingestellt.Mit dem vorliegenden Bebauungsplan „Mainstraß 13 - 17“ in Bürstadt wird der

Einfache Bebauungsplan „Mainstraße Süd“ (in Kraft getreten am 10.10.2015) sowie
der Bebauungsplan "Mainstraße 14 - 20" (in Kraft getreten am 15.07.2015) in
Teilbereichen überplant und ersetzt.

(Bildquelle: CD-ROM „TOP 25 Hessen“, Dezember 2001)

Tabellarische Festsetzungen (Nutzungsschablone)
(Auf die ergänzenden textlichen Festsetzungen wird hingewiesen)

Planungsrechtliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung Maß der baulichen Nutzung

GRZ GFZ Zahl der Vollgeschosse
Maximale Höhe

baulicher Anlagen
in m über Bezugspunkt 1)

MU Urbane Gebiete
(§ 6a BauNVO) 0,6 1,8 siehe Planeintrag

(römische Ziffern) siehe Planeintrag

Angabe in Meter über der Oberkante der dem jeweiligen Gebäude nächstgelegenen anbaufähigen Verkehrsfläche
(Mainstraße oder Köpfelgasse) in Fahrbahnmitte, gemessen senkrecht vor Mitte der straßenseitigen Grundstücksgrenze.

1)

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

LEGENDE
FESTSETZUNGEN AUF GRUNDLAGE DES BAUGB I.V.M. DER BAUNVO

Baugrenze

VERKEHRSFLÄCHEN

Öffentliche Straßenverkehrsflächen

SONSTIGE PLANZEICHEN

§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Mit Geh- und Fahrrechten zu belastende Flächen § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGBzugunsten der Rettungsdienste, Feuerwehr und Anlieger 

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans § 9 Abs. 7 BauGB

Gebäude Bestand

NACHRICHTLICHE DARSTELLUNGEN

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
i.V.m. § 23 BauNVO

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN

Niederzulegendes Gebäude

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze mit ihren Einfahrten

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen § 16 Abs. 5 BauNVO

Urbane Gebiete § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
i.V.m. § 6a BauNVO

MU

§ 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGBUmgrenzung von Flächen für Tiefgaragen

St

TG

G+F

Umgrenzung der Flächen, bei deren Bebauung besondere
bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen oder

und überschwemmungsgefährdetes Gebiet

§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGBbei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen
gegen Naturgewalten erforderlich sind, hier: Vernässungs-

Anpflanzen: Bäume

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASSNAHMEN UND FLÄCHEN
FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG

§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT

Abgrenzung unterschiedlicher Höhenfestsetzung
§ 16 Abs. 5 BauNVOfür bauliche Anlagen
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Stadt Bürstadt

Beschlussvorlage
vom/der
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

XIX/BA/0064
öffentlich
Bauamt Li/pf
28.10.2021
Frank Lindemann

Künftige Nutzung des Beethovenplatzes 

Sachstandsbericht / Festlegung der künftigen Planungs-
Rahmenbedingungen

Beratungsfolge:
Datum Gremium

02.11.2021 Ausschuss für Bau- und Stadtentwicklung
08.11.2021 Magistrat der Stadt Bürstadt

Sachverhalt: 

Die künftige Nutzung des Beethovenplatzes war bereits mehrfach Gegenstand von 
Beratungen und Beschlüssen. Zur weiteren Entwicklung dieses Bereiches bedarf es einer 
konkreten Vorgabe durch die Kommunalpolitik – auch vor dem Hintergrund, dass die 
bisherigen Beschlüsse teilweise widersprüchlich sind. 

Im Folgenden soll daher zum besseren Verständnis bzw. zur Bildung einer gemeinsamen 
Diskussionsgrundlage ein kurzer Sachstand zur Beschluss- und Faktenlage gegeben 
werden. 

Festlegungen im ISEK

Die Stadtverordneten-Versammlung hatte in ihrer Sitzung am 26.06.19 das „Integrierte. 
städtebauliche Entwicklungskonzept“ (ISEK) beschlossen. 

Die Ziele für die Entwicklung und Umgestaltung des Beethovenplatzes gem. 
Maßnahmenkatalog im Handlungsfeld Wohnen und Wohnumfeld (S. 186) werden wie folgt 
genannt:

 Innenentwicklung

 Entwicklung des Platzes als Wohnbaufläche

 Einbindung Sozialzentrum AWO

 Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und von Wohnraum für besondere 
Wohnformen

 Schaffung städtebaulicher Strukturen mit Alleinstellungsmerkmal

 Schaffung von Orten der Begegnung und Bewegung im Alltag 

 Biodiversität und mikroklimatische Verbesserungen



Ausdruck vom: 28.10.2021
Seite: 2/5

Beschluss des Umwelt- und Stadtentwicklungs-Ausschusses am 06.05.2020

 Die Absicht der Behindertenhilfe Bürstadt, in der Stadt Bürstadt einen neuen Standort 
zu entwickeln, wird begrüßt.

 Als der am besten geeignetste Standort für einen diesbezüglichen Neubau unter 
Wahrung sowohl der Standort-Anforderungen der bhb als auch der städtebaulichen 
Ziele der Stadt Bürstadt wird der Turnvater-Jahn-Platz bestimmt. 

 Die auf dem Grundstück befindliche Zeder ist zu erhalten. 

 Als Verkaufspreis ist der Bodenrichtwert anzusetzen.

 Die Stadtverwaltung wird beauftragt, auf dieser Basis Verhandlungen mit der bhb zu 
führen.

 Zu gegebener Zeit ist die Aufstellung eines Bebauungsplans einzuleiten.

Beschluss der Stadtverordneten-Versammlung vom 18.11.2020

 Für den Beethovenplatz wird beschlossen, zeitnah eine Bodenuntersuchung in 
Auftrag zu geben, um eine Teilbebauung – durch die BHB – zu prüfen.

 Für den Beethovenplatz wird beschlossen, die ISEK-Maßnahme aus dem Bereich 
Wohnen und Wohnumfeld „Entwicklung und Umgestaltung des Beethovenplatzes“ im 
Rahmen des Förderprogramms „Soziale Stadt“ einzubeziehen.

 Der Antrag auf Initiierung eines Ideenwettbewerbs zur Ausgestaltung einer „Grüne-
Mitte-Beethovenplatz“ wird umgesetzt.

Der 3. Punkt des vorgenannten Beschlusses bezieht sich auf einen Antrag der CDU-Fraktion 
vom 22.10.20 und den diesbezüglichen Beschluss des Umwelt- und Stadtentwicklungs-
Ausschusses vom 28.10.20:

 Der Fachausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bürstadt 
die Durchführung eines Ideenwettbewerbs „Grüne-Mitte-Beethovenpark“ zur 
städtebaulichen Umgestaltung des Beethovenplatzes und des benachbarten 
Turnvater-Jahn-Platzes zu einer innerstädtischen Grünfläche mit der Möglichkeit 
einer Teilbebauung zur Wohnnutzung.

 Hierzu wird (in Anlehnung an das Exposé zur Entwicklung des Raiffeisenareals am 
Bahnhof) eine Ausschreibungsmappe mit den relevanten Rahmendaten und 
Projektzielen (also mit Bezug „Soziale Stadt“) erstellt. Damit werden potenzielle 
Ideengeber wie etwa Projekt- bzw. Abschlussarbeiten umliegender Hochschulen mit 
den Studiengängen Stadtplanung oder auch Projektentwickler angefragt.

 Dier hierzu erforderlichen Mittel werden im Haushalt 2021 bereitgestellt.

 Die Ergebnisse dieser Ideensammlung werden unter Mitwirkung der SoPa im 
zuständigen Fachausschuss präsentiert und in einer eigenen Bürgerversammlung 
bewertet, diskutiert und weiterentwickelt.

Wohnraumentwicklungs-Konzept

Aktuell wird das beauftragte, sog. „Wohnraumentwicklungskonzept“ (WREK) erarbeitet. Eine 
Beschlussfassung durch die Gremien ist noch nicht erfolgt. 
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Im WREK werden u.a. verschiedene Potenzialflächen für den Wohnungsbau ermittelt und 
bewertet. Diese Bewertung erfolgt unabhängig von den bisherigen oder aktuellen 
Diskussionen, sondern erfasst lediglich die grundsätzliche Eignung der Flächen, sowohl im 
städtebaulichen als auch im sozialen Kontext. 

Bestandteil des WREK sind in diesem Sinne auch entsprechende Flächen-Steckbriefe zu 
den einzelnen Potenzialflächen, so auch für den Beethovenplatz. Für den Beethovenplatz 
werden folgende Aussagen gemacht: 

 Insgesamt kann dem Standort aufgrund der festgestellten Lage-qualitäten und der 
damit einhergehenden breiten Zielgruppen-ansprache eine gute Eignung für die 
Realisierung wohnbaulicher Projekte attestiert werden. 

 Hauptzielgruppe werden insbesondere Senioren sein, welche von der sehr guten 
Infrastrukturausstattung und der sehr guten ÖPNV-Anbindung im fußläufigen Umfeld 
profitieren. 

 Die Realisierung eines im ISEK Stadt Bürstadt - östliche Kernstadt angedachten 
Gesundheitshauses dürfte die Attraktivität als Wohnstandort für Ältere nochmal 
erheblich erhöhen. 

 Unter Berücksichtigung dieser breiten Zielgruppenansprache, der Lage und der 
Größe der Fläche werden demnach sowohl Miet- und Eigentumswohnungen mit ein 
bis vier Zimmern im Geschosswohnungsbau entlang der Nibelungenstraße als auch 
Ein- und Zweifamilienhäuser entlang der Bürgermeister-Siegler-Straße empfohlen. 

 Während für Mehrfamilienhäuser drei Geschosse zzgl. eines Staffelgeschosses 
empfohlen werden, sollten sich die Eigenheime im südlichen Bereich an der 
vorhandenen Bebauungsstruktur orientieren und entsprechend zwei Ge-schosse 
aufweisen. 

 Auch hinsichtlich der Architektur- und Formsprache sollten sich die Eigenheime in die 
bestehende städtebauliche Situation gut einfügen. Die dichtere Geschossbau-weise 
im nördlichen Bereich kann hingegen sowohl klassische als auch moderne 
Grundrisse aufweisen. Alle Wohnungen sollten dabei über einen Freisitz in Form 
einer Terrasse, eines Balkons oder einer Dachterrasse verfügen. Zudem sollte die 
Unterbringung von Fahrrädern und PKWs gesichert sein. 

 Die Fläche ist aber auch prädestiniert für die Etablierung eines 
generationenübergreifenden, gemeinschaftlichen und freundlich gestalteten 
Konzepts, bei dem verschiedene Generationen und Einkommensschichten 
angesprochen werden. „Junge Alte“, „Hochbetagte“, Familien, Paare und Singles 
finden ein adäquates Wohnraumangebot (auch zu fairen Preisen) und in gelebter 
Nachbarschaft. 

 Denkbare Angebote wären hier neben konventionellen Wohnungen betreute 
Wohnangebote, ambulant betreute Wohngemeinschaften, Tagespflege oder die 
Öffnung für ein gemeinschaftliches Wohnprojekt, wodurch sich die Gemeindeeben-
falls positionieren kann. Im Zusammenhang mit der Vorhaltung von Betreuungs- und 
Pflegeangeboten sind sogenannte Wohn-karrieren möglich, bei denen Menschen in 
unterschiedlichen Lebensphasen angesprochen werden. 

 Neben der Platzierung von Wohnraumangeboten ist die Schaffung sozialer 
Einrichtungen am Standort gut möglich. Mit der Ausrichtung auf ein solches Konzept 
reagiert die Gemeinde explizit auf die diesbezüglichen Bedarfe, zudem bietet sich die 
Chance, diese Wohnformen in der bevorzugten, integrierten Lage zu errichten. 

 Der Standort weist insgesamt keine nennenswerten Restriktionen auf. Im Rahmen 
einer wohnbaulichen Entwicklung sollte dennoch beachtet werden, dass sich das 
nähere Standortumfeld durch einen vergleichsweise geringen Durchgrünungsgrad 
auszeichnet. 

 Auch bzw. insbesondere bei der Ansiedlung sozialer Einrichtungen und 
altersgerechten Wohn- und Pflegeangeboten sollte daher auf die Schaffung 
entsprechender Grünstrukturen und Freiraumqualitäten geachtet werden. 
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Entwicklungs-Optionen der Behindertenhilfe Bürstadt

Immer wieder in der Diskussion war ein möglicher Standort für die Behindertenhilfe Bürstadt 
(bhb). Dies zunächst auf dem Turnvater-Jahn-Platz, nun auf dem Beethovenplatz. Die bhb 
hat hierbei folgende Flächenanforderungen:

 Ermöglichung unterschiedlicher Lebensmodelle wie beispielsweise Einzelwohnen, 
Wohnen innerhalb einer kleinen Wohngemeinschaft oder Wohnen in der 
Wohngruppe auch bei hohem oder sehr hohem Hilfebedarf

 maximal 2-geschossige Bebauung in behindertengerechter Ausführung für 24 
Personen, davon ein Platz zur Kurzzeitunterbringung und 10 Plätze für die 
Gestaltung des Tages (GdT - Tagesbetreuung von Menschen die nicht in den 
Werkstätten arbeiten können, oder auch für Rentner zur Freizeitgestaltung).

 Wunsch nach Schaffung eines geschützten Bereichs für die Klienten, Idealerweise 
ein Grundstücksteil in einem vorzugsweise verkehrsberuhigten Bereich abseits der 
Hauptstraße.

 Grundstück von 2.500 – 2.600 m² (50 Nutzfläche qm pro Bewohner, inkl. 
Gemeinschaftsräume, Sozialräume, Personalräume, Verkehrswege und 
Abstellflächen).

Die Festlegung auf die bhb als einen gesetzten Flächennutzer legt mehr oder weniger stark 
die weiteren Optionen für die Nutzung des Beethovenplatzes fest. Insbesodere der Wunsch 
der bhb nach einem geschützten und damit räumlich abgegrenzten und nicht zugänglichen 
Bereich (z.B. im Falle der Unterbringung von Alzheimerkranken unabdingbar) reduziert die 
weiteren städtischen Optionen, sowohl im Hinblick auf die Lage als auch die Flächengröße. 
Bei einer Größe von 6.700m² des Beethovenplatzes und einem Flächenwunsch der bhb von 
2.600m² wären fast 40% des Platzes bereits beansprucht. 

Wegen der prägenden Bedeutung des bhb-Vorhabens für die Zukunft des Beethovenplatzes 
ist nach Ansicht der Verwaltung zunächst eine Grundsatzentscheidung zu treffen, ob die bhb 
ein gesetzter Nutzer ist. Ergänzend wäre auch eine Aussage zum Standort auf dem Platz 
hilfreich – die bhb favorisiert eine Lage an der Bürgermeister-Siegler-Straße und damit im 
ruhigeren Bereich. 

Die diesbezügliche Beschlusslage ist nicht eindeutig, so wird am 18.11.2020 in der 
Stadtverordneten-Versammlung lediglich beschlossen, eine Bebauung durch die bhb zu 
prüfen. 

Bodenbeschaffenheit

Zwischenzeitlich liegen die Ergebnisse der Kampfmittelerkundung und der Bodenbeprobung 
vor. Während von einer guten Tragfähigkeit ausgegangen werden kann, liegen die Probleme 
in der Bodenbelastung, die einen teilweisen Bodenaustausch erfordern, sowie in den 
gefunden Stellen mit Kampfmittelverdacht. 

Solange es sich bei der Nutzung des Beethovenplatzes um eine rein städtische Maßnahme 
handelt, können die Themen parallel abgearbeitet werden. Sofern ein Grundstücksanteil an 
die bhb verkauft wird, muss die Klärung der Fragen zumindest für diesen Teil vorab erfolgen, 
weil ein Käufer immer lastenfrei übernimmt bzw. im Vertrag mögliche Risiken auf den 
Verkäufer abwälzt. 
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Das weitere Vorgehen / Vorgaben für die Entwicklung

In den zurückliegenden Beschlüssen ist u.a die Rede davon, einen Ideenwettbewerb 
auszuloben oder auch Projektarbeiten umliegender Hochschulen mit entsprechender 
fachlicher Ausrichtung einzubeziehen. Diesbezüglich muss zunächst entschieden werden, ob 
die Rahmenbedingungen ergebnisoffen formuliert werden oder ob bestimmte planerische 
Eckpunkte gesetzt werden (z.B. Integration der bhb). 

Eine diesbezügliche Diskussion ist schon alleine wegen der teils widersprüchlichen 
Beschlusslage erforderlich. Während z.B. das ISEK einen klaren baulichem Schwerpunkt hat 
(Innenverdichtung, bezahlbarer Wohnraum, Schaffung städtebaulicher Strukturen), scheint 
der Beschluss vom 18.11.20 seinen Fokus auf eine „grüne Mitte“ zu richten. Die Aussagen 
im WREK sind diesbezüglich eher ausgeglichen. 

Sowohl Ideenwettbewerbe als auch Projektarbeiten an Hochschulen sind keine Maßnahmen, 
die kurzfristig umgesetzt werden können. 

 Die Einzelheiten für einen Wettbewerb müssen gut durchdacht und vorbereitet sein 
(Preisgelder, Wertungs-Gremium, Übereinstimmung mit entsprechenden 
Vorschriften). 

 Der städtebauliche Ideenwettbewerb für die Innenstadt z.B. war mit einem immensen 
zeitlichen und auch personellen Aufwand verbunden. Es gab ein paar interessante 
Ansätze, realisiert wurde jedoch keiner, auch nicht in Teilen. Das Ganze endete 
wegen einer unglücklichen Formulierung im Ausschreibungstext fast mit einer Klage 
durch einen Teilnehmer. 

 Projektarbeiten an Hochschulen müssen eingetaktet werden in den betreffenden 
Lehrplan, dies bedeutete i.d.R. einen Verzug um mind. 1 Semester. 

Nach Ansicht der Verwaltung bedarf es somit der Festlegung von Rahmen-Parametern für 
die künftige bauliche Entwicklung des Beethovenplatzes sowie einer Klarstellung der 
aktuellen Beschluss-Lage.

Als Beispiele dieser Rahmenparameter können genannt werden (nicht abschließend):
 Gebäudehöhen (Differenzierungen sind möglich / sinnvoll)
 Art der Nutzung
 Wohnungsformen
 Anteil an betreutem Wohnen
 Grünflächenanteil
 Aussagen zur Parkierung (z.B. Tiefgarage)

An die Gremien mit der Bitte um Beratung und Beschlussfassung. 

Frank Lindemann
Leiter des Stadtbauamtes
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Der Magistrat der Stadt Bürstadt

Information
vom/der
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

XIX/BA/0055
nichtöffentlich

19.10.2021
Lindemann, Frank

Anfrage der Grünen vom 07.10.2021: Gebäudehöhen

Hier: Stellungnahme der Verwaltung

Beratungsfolge:
Datum Gremium

25.10.2021 Magistrat der Stadt Bürstadt
02.11.2021 Ausschuss für Bau- und Stadtentwicklung

Sachverhalt: 

Die Anfrage der Grünen (Kopie als Anlage) befasst sich mit Gebäudehöhen in zu beplanen-
den Bereichen als Entscheidungsgrundlage. Da es sich in der Anfrage um allgemeine Aus-
führungen handelt und keine konkrete Frage gestellt wird, hier lediglich einige grundsätzliche 
Anmerkungen zu der Thematik:

• Als Beispiel wird in der Anfrage die Ketteler Straße genannt. In dem hier kürzlich als 
Satzung beschlossen Bebauungsplan („Innenentwicklung Ketteler Straße und Ober-
schultheiß-Schremser-Straße“) hatte der Planer ohnehin eine Voraberfassung der im 
Gebiet zu findenden Höhen durchgeführt und die höhenspezifischen Festsetzungen 
an dem jeweils höchsten Gebäude orientiert.

• Im letzten Absatz der Anfrage wird zunächst auf „aktuelle Planungen“ abgestellt – die 
danach genannten zu untersuchenden Bereiche (letzter Teilsatz) gehen aber weit 
darüber hinaus. Dies kann nur bedeuten, dass letztlich eine vorgreifende Erfassung 
erfolgen soll. Hierzu folgende Anmerkungen: 
o Die Erfassung könnte durch die Verwaltung allenfalls durch Auswertung von 

Baugenehmigungen erfolgen – und diese sind bei älteren Gebäuden nicht 
vollständig in den Akten vorhanden. 

o Eine Technik-gestützte Erfassung kann nur durch externe Dienstleister erfol-
gen – mit entsprechendem Honoraraufwand. 

o Vorgreifende Erfassungen (quasi eine Erfassung auf Halde) haben das Pro-
blem, dass sie eine Momentaufnahme sind und für eine langfristige Nutzbar-
keit fortgeschrieben werden muss – dies wiederum mit dem entsprechenden 
Aufwand. 

Gleichwohl wurde zum Bebauungsplan „Mainstraße Nord“ festgelegt, dass die Höhen mar-
kanter Gebäude im Gebiet durch einen externen Vermesser aufgenommen werden.

Frank Lindemann
Leiter des Stadtbauamtes

Anlage/n: 
- Anfrage BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN



 

www.gruene-buerstadt.de    

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Nibelungenstraße 49, 68642 Bürstadt                                                         

 
An den             Uwe Koch 
Magistrat der Stadt Bürstadt             Fraktionsvorsitzender 
Rathausstr. 2            Nibelungenstr. 49 
68642 Bürstadt           68642 Bürstadt 
             Tel.: 017673220120 
 
             Mail: 

       uwe.valentin.koch@gmail.com 
 
 

             Bürstadt, den 07.10.2021 
 
 
 
Betr.: Anfrage : Gebäudehöhen 

 
 
 
 
 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Schader,  
sehr geehrte Damen und Herren des Magistrats, 
 
 
 

immer häufiger wird es bei städtebaulichen Entscheidungen um eine sog. Nachverdichtung in 

gewachsenen Wohngebieten gehen. Um eine bessere Einschätzung der zu beschließenden Planungen 

vornehmen zu können, erachten wir es als sinnvoll den Fraktionen einen Übersichtsplan über die 

bestehenden Gebäudehöhen zur Verfügung zu stellen, insbesondere der markanten Gebäude. 

Für künftige Sitzungen im Bauausschuss regen wir an als Entscheidungsgrundlage eine 

entsprechende Übersicht der Umgebungsgebäude zu den Vorlagen hinzuzufügen. 

Aber aktuell betrifft es insbesondere die Planungen im Bereich des Raiffeisengeländes, der 

Mainstraße 13 – 17, der Kettelerstraße und um das Oli-Gelände, weshalb besonders der Bereich 

Mainstraße ab Bahnübergang bis zum Kreisel Lidl und die Nibelungenstraße bis zum Modehaus 

Vetter wichtig wäre. 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bürstadt 
gez. Uwe Koch 

mailto:uwe.valentin.koch@gmail.com


Magistrat der Stadt Bürstadt
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Beschlussauszug
Nichtöffentliche Sitzung des Magistrates vom 25.10.2021

XIX/MAG/013

 zu TOP 5 Anfrage der Grünen vom 07.10.2021: Gebäudehöhen
Hier: Stellungnahme der Verwaltung
Vorlage: XIX/BA/0055
Beschluss

Der Magistrat nimmt die Beantwortung der Anfrage zur Kenntnis und beschließt, 
diese an die städtischen Gremien weiter zu leiten.

Für die Richtigkeit 

Bürgermeisterin

Bürstadt, den 28.10.2021
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